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1 Maßnahme: Niedersächsisches und Bremisches Agrarumweltpro-
gramm (NAU) 

1.1 A2 

Tabelle 1:  Beihilfekalkulation zu A2 für die Anwendung von Mulchsaat- oder Mulchpflanzverfahren 

Referenzverfahren Mulchsaatverfahren 

Einpflügen einer abge-
mulchten Zwischenfrucht, 
2-ha-Parzelle 

Mulchsaat nach Anbau 
einer Zwischenfrucht, 2-
ha-Parzelle 

Differenz 

 €/ha AKh/ha €/ha AKh/ha €/ha 

Leistung  7981     

1. Ertragsrisiko bei Mulchsaat    5,0 %   

2. Minderleistung bei Mulchsaat     40   40

3. Mehraufwand Unkrautbekämpfung     302

4. Variable Maschinenkosten  95,0  65,0  -30

5. Arbeitszeitbedarf (AKh/ha)3  5,1 3,4 

6. Einkommensverlust in €/ha Mulch-
saatfläche  

   100 % 40

7. Organisationskosten    0,0 % 0

8. Beihilfe in €/ha Mulchsaatfläche       40

1.2 A3 

Tabelle 2:  Beihilfekalkulation zu A3 für die umweltfreundliche Ausbringung von Gülle mit umwelt-
freundlicher Ausbringungstechnik  

Referenzverfahren4 
Umweltfreundliche 
Ausbringung5 

Ausbringung von 20 
m3 Gülle/ha mit 7 m3-
Pumptankwagen, ab 
Hof, 2-ha-Parzelle, 1 
AK 

Ausbringung von 20 m3 
Gülle/ha mit 7m3-
Pumpentankwagen mit 
Schleppschlauchvertei-
ler ab Feld, 2-ha-
Parzelle, 2 Transport-
wagen, 3 AK 

Differenz 

durchschnitt-
licher Gülle-
anfall pro 
SGVE 

 

€/ha AKh/ha €/ha AKh/ha €/ha m3/GVE 

1. Variable Maschinenkosten 20,6  27,5 6,9 

2. Arbeitszeitbedarf (AKh/ha) 1,2 2,1  

3. Arbeitskosten (12,5 €/Akh) 14,8  26,6 11,9 

4. Mehrkosten bei 20 m3 Gülle/ha  18,8 

5. Einkommensverluste in €/ha bei 
16 m3 Gülle/Durchschnitts-GVE 

 100 % 15,0 16

6. Organisationskosten  0,0 

                                                 
1  Norbert Sauer: Durchschnitt der letzten 3 Jahre der KTBL-Standarddeckungsbeiträge für Sommergerste und 

Körnermais, 20.05.05 
2 nach Auflauf Frühjahr 0,5 l/ha * 40  €/l 
3 Eingesparte Arbeitszeit wird nicht bewertet 
4 nach KTBL- Datensammlung Betriebsplanung 2004/2005 23.05.05 S 
5 nach KTBL-Datensammlung Betriebsplanung 2004/05 23.05.05 S 
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Referenzverfahren4 
Umweltfreundliche 
Ausbringung5 

Ausbringung von 20 
m3 Gülle/ha mit 7 m3-
Pumptankwagen, ab 
Hof, 2-ha-Parzelle, 1 
AK 

Ausbringung von 20 m3 
Gülle/ha mit 7m3-
Pumpentankwagen mit 
Schleppschlauchvertei-
ler ab Feld, 2-ha-
Parzelle, 2 Transport-
wagen, 3 AK 

Differenz 

durchschnitt-
licher Gülle-
anfall pro 
SGVE 

 

€/ha AKh/ha €/ha AKh/ha €/ha m3/GVE 

7. Beihilfe in € pro Standard-GVE 
(SGVE) der gülleproduziernenden 
Tiere  

 15,0 

 

1.3 A4-jährlich 

Tabelle 3:  Beihilfekalkulation zu A4 für die jährliche Anlage von Blühflächen auf Ackerflächen, die 
im Sinne der EG-VO 1251/1999 stillgelegt sind 

Referenzverfahren Stillle-
gung  

Blühfläche auf Stillle-
gungsflächen 

Einmalige Anlage der Still-
legungsflächen für 5 Jahre, 
einmal jährlich Mulchen 

Anlage der Blühfläche 
auf Stilllegungsfläche, 
Nachsaat jährlich 

Differenz 

 €/ha AKh/ha €/ha AKh/ha €/ha 

1. Saatgutkosten  26  140  114

2. Variable Maschinenkosten (siehe Tabelle 
X) 35 69 34

3. Arbeitszeitbedarf (AKh/ha) (siehe Tabelle X)  1,9  3,6

4. Arbeitskosten (12,5 €/Akh) 12,5 (siehe Ta-
belle X) 24 45 21

5. Mehrkosten bei Blühflächen 85  254  169

6. Einkommensverlust in €/ha Blühfläche     100 % 169

7. Organisationskosten     0

8. Beihilfe in €/ha Blühfläche bei Stilllegung     169 
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1.4 A5-jährlich 

Tabelle 4: Beihilfekalkulation zu A5 für die jährliche Anlage von Blühstreifen auf Ackerflächen  

Referenzverfahren 
Blühstreifen auf nicht 
stillgelegten Flächen Differenz 

 
Referenzfruchtfolge 

Anlage der Blühstreifen, 
Nachsaat jährlich  

 

  €/ha AKh/ha €/ha AKh/ha €/ha 

1. Entgangener Deckungsbeitrag der Refe-
renzfruchtfolge6 

257 0  -257

2. Saatgutkosten  0 140  140

3. Variable Maschinenkosten (siehe Tabelle X) 0 109  109

4. Arbeitszeitbedarf (AKh/ha) (siehe Tabelle X) 9,1 11,8 

5. Arbeitskosten (12,5 €/Akh) (siehe Tabelle X) 114 148  347

6. Mehrkosten bei Blühflächen      283

7. Einkommensverlust in €/ha Blühfläche   100 % 540 

8. Organisationskosten   0,0 % 0

9. Beihilfe in €/ha Blühfläche oder Blühstrei-
fen 

  540

 

1.5 A6-mehrjährig 

Die Ermittlung der Prämienerhöhung sieht wie folgt aus: 

                                                 
6  Variable Kosten, darunter auch Saatgut-, Düngemittel-, Pflanzenschutz- und variable Maschinenkosten sind 

bereits im Referenz-Deckungsbeitrag enthalten. Sie werden daher nicht in der Referenzspalte berücksichtigt. 
7  Eingesparte Arbeitszeit wird nicht bewertet. 
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1.6 A7 

Tabelle 6:  Beihilfekalkulation A7 für den Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten im Acker-
bau 

Referenzverfahren vor 
Sommerkulturen 

Zwischenfruchtan-
bau vor Sommerkul-
turen  

Differenz 

 

Stoppelbearbeitung nach 
Winter- oder Sommerge-
treide, Winterfurche, Saat-
beetbereitung im Frühjahr  

Stoppelbearbeitung 
nach Winter- oder 
Sommergetreide, Zwi-
schenfruchtaussaat, 
Walzen; Mulchen und 
Fräsen im Frühjahr  

  €/ha AKh/ha €/ha AKh/ha €/ha 

1. Saatgutkosten für Zwischenfrucht     48,0   48 

2. Variable Maschinenkosten  52,4  60,6  8 

3. Arbeitszeitbedarf (AKh/ha)  3,0  4,0  

4. Arbeitskosten (12,5 €/Akh) 37,1  50,6  14 

5. Mehrkosten bei Zwischenfrucht         70 

6. Einkommensverlust in €/ha Zwischen-
fruchtfläche       100 % 70 

7. Organisationskosten       0 

8. Beihilfe in €/ha Zwischenfruchtfläche         70 

 

1.7 B1 Niedersachsen 

Tabelle 7:  Beihilfekalkulation B1 für die extensive Bewirtschaftung von Grünlandeinzelflächen 

Referenzverfahren 
Grünland 

Grünlandeinzelflächen 

Dreimalige Schnittnut-
zung, 1.Silage, 2.Heu, 3. 
Silage 

Verzicht auf chemisch-
synthetische Düngemit-
tel + Pflanzenschutzmit-
tel, sowie verspäteter 1. 
Schnitt ab 25. Mai 

Differenz 
  

 €/ha MJ / ha €/ha MJ / ha €/ha 

1. Ertrag     

Brutto-Nährstoffertrag ME  60.000  3.8500  

Weideverluste [%]  25 % 25 %  

Ertragsminderung durch verminderte Nährstoff-
konzentration  

 
08  15 %9  

Netto-Nährstoffertrag ME  45.000  2.554410  

Wert des Futters [€/GJ ME]  9,27  9,27  

 417  228   -190

2. Düngerkosten 116   -116

3. Variable Maschinenkosten  286 306  21

                                                 
8 KTBL-Arbeitspapier 179, S. 42 ff. 
9 KTBL-Arbeitspapier 179, S. 42 ff. 
10 KTBL-Arbeitspapier 179, S.41, Tab. 11, Mitte unten 
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Referenzverfahren 
Grünland 

Grünlandeinzelflächen 

Dreimalige Schnittnut-
zung, 1.Silage, 2.Heu, 3. 
Silage 

Verzicht auf chemisch-
synthetische Düngemit-
tel + Pflanzenschutzmit-
tel, sowie verspäteter 1. 
Schnitt ab 25. Mai 

Differenz 
  

 €/ha MJ / ha €/ha MJ / ha €/ha 

4. Arbeitszeitbedarf (Akh/ha) 12,5 13,0 14,3 

5. Arbeitskosten (12,5 €/Akh) 162 178  16

6. Summe der Kostendifferenz      -80

7. Einkommensverlust in €/ha extensives 
Grünland    100 % 110

8. Organisationskosten   0,0 % 0

9. Beihilfe in €/ha Grünland      110

 

1.8 B1 Bremen 

Tabelle 8:  Beihilfekalkulation B1 für die extensive Bewirtschaftung von Grünlandeinzelflächen 

Referenzverfahren 
Grünland 

Grünlandeinzelflä-
chen 

Dreimalige Schnittnut-
zung, 1.Silage, 2.Heu, 
3. Silage 

Verzicht auf che-
misch-synthetische 
Düngemittel + Pflan-
zenschutzmittel, so-
wie verspäteter 1. 
Schnitt ab 25. Mai 

Differenz 
  

 €/ha MJ / ha €/ha MJ / ha €/ha 

1. Ertrag      

TM-Ertrag dt/ha   94  47  

Energiekonzentration MJ NEL/kg TM   6,2  5,4  

Netto-Nährstoffertrag NEL/ha   58.280  25.380  

Brutto-Nährstoffertrag ME   60.000  38.000  

Weideverluste [%]   25 % 25 %  

Ertragsminderung durch verminderte Nährstoffkonzentra-
tion    

011  15 %12  

Netto-Nährstoffertrag ME   45.000  24.22513  

Wert des Futters [€/GJ ME]   9,27  9,27  

 417  225   -193

2. Düngerkosten 116   -116

3. Variable Maschinenkosten  286 306  21

4. Arbeitszeitbedarf (Akh/ha) 12,5  13,0 14,0 

5. Arbeitskosten (12,5 €/Akh) 162 175  13

6. Summe der Kostendifferenz       -83

7. Einkommensverlust in €/ha extensives Grünland     100 % 110

                                                 
11 KTBL-Arbeitspapier 179, S. 42 ff. 
12 KTBL-Arbeitspapier 179, S. 42 ff. 
13 KTBL-Arbeitspapier 179, S.41, Tab. 11, Mitte unten 
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Referenzverfahren 
Grünland 

Grünlandeinzelflä-
chen 

Dreimalige Schnittnut-
zung, 1.Silage, 2.Heu, 
3. Silage 

Verzicht auf che-
misch-synthetische 
Düngemittel + Pflan-
zenschutzmittel, so-
wie verspäteter 1. 
Schnitt ab 25. Mai 

Differenz 
  

 €/ha MJ / ha €/ha MJ / ha €/ha 

8. Organisationskosten    0,0 % 0

9. Beihilfe in €/ha Grünland       110

 

1.9 B2 ergebnisorientiert 

Beihilfekalkulation 

 

• Methode 

Leistungs-Kosten-Vergleich, Vergleich der Nährstoffleistungen und der variablen Spezialkosten 

 

• Einflussgröße 

Nährstofferträge und -gehalte, Düngerkosten, variable Maschinen- und Arbeitskosten 

 

• Begründung 

Durch die Heuwerbung werden in der Extensivierungsvariante weniger Futternährstoffe als in der Referenz-

situation geerntet. Durch die Heugewinnung in allen drei Schnitten werden mehr Arbeitsgänge für Wenden 

und Schwaden erforderlich als in der Referenz mit zwei Silageschnitten sowie einem Heuschnitt. In der Ex-

tensivierungsvariante entfallen die Arbeitsgänge für die Düngerausbringung und bei der Heugewinnung wird 

zusätzlich durch die Extensivierung beim 2. und 3. Schnitt weniger geerntet. Insgesamt betrachtet entstehen 

im Vergleich zum Referenzverfahren geringere Maschinenkosten aber in Folge spezieller Arbeiten ein höhe-

rer Arbeitszeitbedarf. Ein Teil der genetisch wertvollen Vegetation wird zum richtigen Termin mit einem Bal-

kenmähwerk schonend gemäht, mit Rechen gewendet und auf die normal bewirtschafteten Flächen ge-

bracht. Die weiteren speziellen Arbeiten bestehen aus Dokumentationsarbeiten. Variable Maschinenkosten 

werden hierbei durch die Mäharbeit und die Fahrzeiten zu den Grünlandflächen für die Bewirtschaftungsar-

beiten verursacht.  

Gegenüber der Referenz wird ein Rückgang des Futternährstoffertrages von 25 % unterstellt. Die Bewer-

tung der Nährstoffertragsdifferenz erfolgt anhand des Nährstoffpreises in Futtergerste.  

Die Einkommensverluste bestehen aus niedrigeren Nährstofferträgen, eingesparten Mineraldüngerkosten, 

höheren variablen Maschinenkosten und aus dem deutlich höheren Arbeitszeitbedarf. Sie betragen 

150 €/ha. 
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1.10 – C – Beihilfekalkulation ökologischer Landbau 
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2 Maßnahme: Erschwernisausgleich 

Tabelle 13:  Punktwerttabelle zum Erschwernisausgleich für Grünland  
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Punktwerte  
einzelner  

Erschwernisse 

Abweichende Punktwerte  
beim Zusammentreffen von Erschwernissen 

Eintrag 
Punkte 

  
Moor-
böden 

Mineral-
böden 

          

a 
Keine maschinelle  
Bodenbearbeitung  
vom 1. März bis 15. Juni 

7 3           

b 
Keine maschinelle  
Bodenbearbeitung  
vom 1. März bis 30. Juni 

8 4           

c Keine Grünlanderneuerung 8 3           

d 
Keine chemischen  
Pflanzenschutzmittel 2 2           

e1 
Keine Umwandlung von Grün-
land in Ackerland  0   2*           

e2 
Keine Einebnung oder keine 
Planierung 3 0           

f Keine Düngung 20           

g 
Max. zwei Weidetiere/ha vom 
1. Januar bis 30. Juni 19 4          

h 
Max. zwei Weidetiere/ha vom 
1. Januar bis 21. Juni 17 3 0         

i 
Keine Mahd  
vom 1. Januar bis 30. Juni 25 5 0 0        

j Mahd max. zweimal je Jahr 20 0 0 0 0       

k 
Düngung max. 80 kg N je 
ha/Jahr 13 0 0 0 0 0      

l 
Keine Mahd  
vom 1. Januar bis 15. Juni  11 2 0 0 0 3 3     

m 
Keine Portions- und  
Umtriebsweide 9 0 3 4 3 0 6 5    

n Keine organische Düngung 3 0 3 3 3 3 3 3 3   

o 

Mahd  
- einseitig,  
- von innen nach außen oder  
- 2,5 m Randstreifen ohne 

Mahd vom 1. Januar bis 31. 
Juli an einer Längsseite 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4  

Summe der Punkte aller Erschwernisse:  

Erschwernisausgleich in Euro/ha/Jahr (11,00 Euro je Punkt)  

Führt eine Erschwernis zu einer besonderen Härte, so kann der jeweilige Punktwert bis zum 1,5fachen erhöht werden. 

*) Der Punktwert in Spalte A2/ Zeile e 1 gilt nicht, soweit es sich um erosionsgefährdete Hänge, Überschwemmungsgebiete oder Standorte 
mit hohem Grundwasserstand handelt (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG). 
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Die Bemessung des Erschwernisausgleichs ist an Hand der Punktwerttabelle wie folgt zu be-
rechnen: 

1. Zunächst alle gemäß den Schutzvorschriften relevanten Erschwernisse in der Spalte 
„Erschwernisse“ (Zeilen a bis o) markieren. 

2. Für die markierten Erschwernisse a bis e 2 wird der in Spalte A 1 (Moorböden) oder A 
2 (Mineralböden) vorgesehene Punktwert in die Spalte X übertragen. 

3. Von den markierten grau unterlegten Erschwernissen f bis o wird der vorgesehene 
Punktwert der Spalte A für die erste (oberste) markierte Erschwernis in die Spalte X 
eingetragen. Die dieser (ersten) Erschwernis entsprechende Erschwernis der Spalte (F 
bis N) ist für die Bewertung aller weiteren markierten Erschwernisse maßgebend. Die 
Punkte aller weiteren nach Nummer 1 markierten Erschwernisse werden in der maß-
geblichen Spalte (F bis N) abgelesen und in die Spalte X übertragen. 

4. Die Addition der Punktwerte in der Spalte X und Multiplikation der Summe mit 11,00 
Euro ergibt die Höhe des Erschwernisausgleichs je Hektar und Jahr 

Anmerkungen zur Anpassung des niedersächsischen Erschwernisausgleich  

Bewertungsmaßstab für Bewirtschaftungsauflagen im Grünland 

Anpassung der Punktwerttabelle 

Zusammenfassung 

Die Honorierung je Punktwert wurde auf der Grundlage agronomischer Auswertungen der 
niedersächsischen Landwirtschaftskammern (1996) seit Einführung der Verordnung über 
den Erschwernisausgleich und den Vertragsnaturschutz vom 10. Juli 1997 mit 20,- DM fest-
gesetzt. Mit Einführung des Euro ab dem Jahr 2002 wurde der Wert je Punkt mit dem offiziel-
len Umrechnungsfaktor auf 10,23 € je Punkt korrigiert. Nach einer Berechnung in 2007 wur-
de zunächst vorgesehen diesen auf 11,55 € je Punktwert anzuheben. Mit Erteilung des Ar-
beitsauftrages vom 30.04.2008 wurde die Landwirtschaftskammer Niedersachsen erneut be-
auftragt, die Punktwerte der Bewirtschaftungsauflagen des Erschwernisausgleichs neu zu 
kalkulieren. Als Datengrundlage dienten für diese Kalkulation die Richtwert-Deckungs-
beiträge der Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit den Ausgaben für die Erntejahre 
2006, 2007 und als Schätzung für das Erntejahr 2008.   

Die vorliegende Stellungnahme zum Sachverhalt empfiehlt eine allgemeine Neubewertung 
der einzelnen Punktwerte (€ je Pt.). Die empfohlene Anhebung des Entgeltbetrages je 
Punktwert auf 13,08 € entspricht gegenüber der bisherigen Bewertung (2007) einer Anhe-
bung des Entgeltes um 1,53 € bzw. 13,25 % je Punktwert.  

Die Punktebewertung der Auflagen selbst sollte sich nur in Einzelfällen ändern. Im Allgemei-
nen sind die Abstufungen der zu erwartenden Erschwernis gegenüber einer pauschal defi-
nierten Referenzsituation zwischen den Bewirtschaftungsauflagen gering. Besondere Um-
stände erfordern eine Neubewertung der Punktzahl für die Auflage e. 

Mit Rücksicht auf die derzeit sehr hohe Dynamik bei der Marktsituation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse sowie den geänderten Punktwert für die Auflage e. die in fast allen Anträgen auf 
Erschwernisausgleich Berücksichtigung findet, wird lediglich eine Erhöhung auf 11,00 € je 
Punktwert festgelegt.  
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2.1 Ableitung und Begründung: 

  

Referenzbewirtschaftung für Ersatzfutterbeschaffung auf Pachtflächen 

Nutzung: Mähweide - 4 Nutzungen (2 x Silage) 

Datum 1. Nutzung: 15. Mai 

Düngung: 160 Kg N/ha inkl. 25 m3 Rindergülle (70% Ausnutzung) 

P/K Düngung:  55 Kg P2O5/ha 90 - 160 Kg K2O/ha 

 

Zur Ermittlung der Erstellungskosten gelten folgende Werte: 

Variable Herstellungskosten (Ø RW-DB 2006-2008) 0,0131 €/MJ NEL 

Anteilige Maschinenfestkosten (Ø RW-DB 2006-2008) 0,0049 €/MJ NEL 

Arbeitszeitkosten 10,5 Akh* x 16,17 €/Akh 0,0043 €/MJ NEL 

Flächennutzungskosten (160 €/ha, incl. Abgaben und ZA) 0,0040 €/MJ NEL 

Vollkosten je MJ NEL Ertragsverlust: 0,0263 €/MJ NEL 

 

2.2 Ertrags und Verlustgrößen 

Die Referenz der Ertragsgrößen wird leicht angepasst, da sich ein etwas höheres Ertragsni-
veau bei intensiver Bewirtschaftung mit 2 Schnitten ergibt (vgl. RWDB 2006).  

Es ergeben sich daher für den intensiven Referenzbetrieb folgende Referenzerträge: 

Intensiv - Marsch: 42 GJ NEL Geest: 40 GJ NEL Moor: 38 MJ NEL 

 

Die Referenzerträge für den Extensivbetrieb sind unverändert: 

Extensiv - Marsch: 30 GJ NEL Geest: 25 GJ NEL Moor: 25 GJ NEL 

 

Die Ertragsverluste werden unverändert prozentual vom Gesamtertrag kalkuliert und mit dem 
Ersatzkostenwert (25 € je GJ NEL, vgl. Kalkulation der Vollkosten) bewertet.  

2.3 Anpassung der sonstigen Spezialkosten 

Die sonstigen Spezialkosten ergeben sich aus folgenden Positionen: 

Auflage  – keine Bodenbearbeitung 

Erhöhter Verschleiß von Mahdwerkzeugen und sonstigen Maschinen durch Bodenun-
ebenheiten und stärkere Beanspruchung infolge Unebenheiten:  7,50 €/ha 

Auflage  – keine Grünlanderneuerung, Nachsaat als Übersaat möglich 

Die zu erwartenden naturalen Verluste sind mittelfristig mit 5 bis 20% zu bewerten. 

Sonstige Kosten ergeben sich nicht, da Nachsaaten auch im Intensivgrünland regelmäßig 
durchgeführt werden (Empfehlung der LWK Niedersachsen)  

Auflage  – keine organische Düngung 
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Es wird unterstellt, dass der Betrieb durchschnittlich 20m³ Gülle auf den Flächen ausbringt 
und die nun nicht genutzte Gülle nicht anderweitig innerbetrieblich verwertet werden kann. 
Die Gülle wird kostenlos abgegeben (keine Gülleüberschussgebiet). Im Gegenzug muss Mi-
neraldünger zugekauft werden. 

Mineraldüngerersatzwert (6,69 €/m³ * 20 m³/ha): 133,80 €/ha 

Kosten für die Mineraldüngerausbringung: 5,20 €/ha 

Auflage  – Beweidung maximal 2 Weidetiere bis zum 21.06 bzw. 30.06^ 

Zusätzliche Kosten für eine extensive Beweidung in Höhe von 61,71 €/ha 

Auflage i, j, l – deutlich verzögerte Mahdvorgaben 

Dabei wird eine Berücksichtigung des Effektes eingeschränkter Verwertungsmöglichkeiten 
gemäß Anlage 2 prozentual vom Restertrag kalkuliert: 

 

Termin der 1. Nutzung Sand Moor Marsch 

Durch Verwertungsdefizite erforderliche zusätzliche Ersatzfutterbeschaffung in % 

Mahd nach 15.6. 15 13 19 

Mahd nach 21.6. 26 23 26 

Spätere Mahd 38 30 35 

*) Bezugsbasis  : Referenzertrag-Naturalverlust infolge der betreffenden Auflagen 

 

2.4 Anpassung der eingesparten Spezialkosten 

Die bei bestimmten Maßnahmen einzusparenden variablen Kosten werden aus den RWDB 
2006, 2007 und 2008 (geschätzt) entnommen. Es ergeben sich folgende Positionen für direkt 
einsparbare variable Kosten: 

 

Variable Maschinenkosten: €/ha je Arbeitsgang bzw. je Vegetationsjahr  inkl. Akh-Ansatz 

Schleppen 15,04  je Arbeitsgang 

Walzen 12,55  je Arbeitsgang 

Pflanzenschutz 22,59  je Arbeitsgang 

Düngerstreuen  5,20  je Arbeitsgang 

Gülledüngung  46,33  je Arbeitsgang (20m³/ha) 

Grasernte (1 Schnitt)  130,06  je Jahr (Mähen, Wenden, Schwaden) 

Grasernte (2 Schnitte) 247,88  je Jahr (Mähen, Wenden, Schwaden) 

Beweidung intensiv  69,99  je Beweidungsdurchgang (Mähweide) 

Beweidung extensiv 61,71  je Beweidungsdurchgang (Mähweide) 

Neuansaat 78,21  je Jahr, (322 €, alle 6 Jahre, 6 % Zins) 
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Kosten der Nährstoff-
versorgung mit  
Handelsdünger 

€ je kg  

 

 Nährstoff Moor Marsch Sand 

Intensivbetrieb – Einsparung bei einem Verzicht auf jegliche mineralische Düngung 

Referenz:  150 185 150 

N 0,938 140,74 173,58 112,59 

P2O5 0,757 22,71 22,71 22,71 

K2O 0,348 11,50 0,00 11,50 

Intensivbetrieb – Einsparung bei Düngung 80 kg N/ha gegenüber der Referenz 

N 0,938 65,68 98,52 37,53 

Extensivbetrieb – Einsparung bei einem Verzicht auf jegliche mineralische Düngung 

Referenz:  80 110 80 

N 0,938 75,06 103,21 75,06 

P2O5 0,757 22,71 22,71 22,71 

K2O 0,348 11,50 0,00 11,50 

Extensivbetrieb – Einsparung bei Düngung 80 kg N/ha gegenüber der Referenz 

N 0,938 0,00 28,15 0,00 

 

2.5 Einsparbare Kostenpositionen 

2.5.1 Auflagen zur Düngung 

Keine Düngung 

Abzug der gesamten Düngungskosten und einer Beweidung (nur Intensivbetrieb 69,99 €/ha)  

Max. 80 Kg N/ha 

Abzug der Kostendifferenz für Stickstoff mit und ohne Auflage 

Keine organische Düngung 

Abzug der Kosten für die Gülleausbringung 

2.5.2 Auflagen zur Beweidung 

2 Weidetiere bis 30. Juni  

Einsparung  zur Schadensminderung durch reduzierte Düngung entsprechend 60% der Kos-
ten für die Stickstoffdüngung (nur Intensivbetrieb) und Abzug der Kosten einer Ernte (50% 
von Ernte (2 Schnitte)) in Höhe von 123,94 €/ha. 

2 Weidetiere bis 21. 06. 

Einsparungen durch reduzierte Düngung entsprechend der Auflage `max. 80 kg N/ha´(nur 
Intensivbetrieb) und Abzug der Kosten einer Ernte (50% von Ernte (2 Schnitte)) in Höhe von 
123,94 €/ha. 

Keine Portions- und Umtriebsweide 
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Einsparung von Material- und Zaunkosten (Bereitstellungskosten) in Höhe von 12,- €/ha und 
Arbeitskosten für 1,25 Akh (Umtrieb, Zaunpflege) a 16,17 €,  insgesamt 32,21 € je ha Ein-
sparung.  

2.5.3 Auflagen zur Mahd  

i, Mahd n.d. 30.Juni - Intensiv 

Einsparung in Höhe 80 % der eingesparten Düngungskosten bei der Auflage `keine Dün-
gung´ und einer Ernte in Höhe von 82,- €/ha. 

i, Mahd n.d. 30.Juni - Extensiv 

Einsparung einer Beweidung  in Höhe von 61,71 €/ha 

j, Mahd zweischürig ohne Beweidung 

Einsparung um die Beweidungskosten in Höhe von 96,99 (intensiv) bzw. 61,71 (extensiv)  
€/ha und zusätzlich eine Einsparung durch Düngungsverzicht entsprechend der Auflage 
`max. 80 kg N/ha´ in Höhe von 26,- bis 83,- €/ha, je nach Standort und Intensität.  

l, Mahd n.d. 15.06.  

Diese Auflage führt zu einer Kosteneinsparung in Höhe von 50% der Auflage max. 80 kg 
N/ha´, weil eine deutliche Reduzierung der N-Referenzdüngung vorgenommen wird, aller-
dings nur etwa bis auf ein mittleres Niveau zwischen 80 kg N/ha und der Referenz. 

2.6 Neubewertung der Auflage o) Mahd von … sowie Randstreifen… 2,5 Meter bis 
31.7. 

 

Durchschnittlich 120 Meter Länge je Hektar (120 x 83 = 10.000 qm) * 2,5 Meter = 300 qm 

Verlust = 3 % (je nach GJ NEL Leistung je ha Gesamtfläche) = 19,73 bis 33,14 € 

Kosten: 3% der Heuernte = 6,90 € 

  + Kompostierung auf vorhandener Mistplatte = 10,30 € 

  Summe Kosten der Nachmahd und Kompostierung * = 17,21 € 

 

2.7 Neubewertung der Auflage e) Verbot der Umwandlung… Ackernutzung … 

Die bisherige Bewertung der Auflage e) Punktwerttabelle zur Erschwernisausgleichsverord-
nung (EA-VO) für Grünland steht zur Diskussion, weil sich die Rechtslage in verschiedenen 
Bereichen geändert hat. 

Im Wasser- und Naturschutzrecht beschränken seit 01.03.2010 unmittelbar geltende Bun-
desvorschriften (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) den Umbruch von Dauergrünland 
bzw. die Umwandlung in Ackerland flächendeckend. Eine Ackernutzung ist demnach auf ab-
soluten Grünlandstandorten wie Mooren, erosionsgefährdeten Hängen, Überschwemmungs-
gebieten oder Standorten mit hohem Grundwasserstand (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG) einge-
schränkt. 

Zudem gilt in Niedersachsen die Dauergrünlanderhaltungsverordnung, welche den Umbruch 
von Grünland lediglich nach Genehmigung zulässt. Gemäß diesen Vorschriften kann der 
Grünlandumbruch nach Ermessen zugelassen werden. 

Die Naturschutzbehörde kann Naturschutzgebiete (NSG) im Sinne des § 23 BNatSchG aus-
weisen. Diese Ausweisung obliegt dem Land Niedersachsen bzw. seiner Landkreise im 
übertragenen Wirkungskreis. 
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Liegt ein Verbot für den Grünlandumbruch in diesen NSGs vor, ist kein Ermessensspielraum 
hinsichtlich der Auflagen e) Punktwerttabelle der EA-VO gegeben. Dies stellt eine zusätzli-
che Erschwernis für Eigentümer und Nutzungsberechtigte dar. Der Erschwernisausgleich in-
nerhalb der Gebiete nach § 1 Abs. 1 der EA-VO vom 29.10.2010 bleibt daher ausgleichs-
pflichtig. 

Bisherige Bewertungspraxis 

Die bisherigen Berechnungen gingen von der Möglichkeit alternativer Ackernutzung aus, so-
fern diese ordnungsgemäß war. In den zuletzt bearbeiteten Stellungnahmen wurden für Mi-
neralböden 76,- € (2008) bzw. 236,- € (2009) berechnet. Die stark schwankenden De-
ckungsbeiträge in den Jahren 2007-2009 waren verantwortlich für diese Streuung in der Be-
wertung. Für das Mittel aller Standorte kam bisher der Durchschnittswert der Erschwernis 
durch den Verzicht auf Ackernutzung an zwei Mineralstandorten und einem Moorstandort 
(letzterer mit 0,- € bewertet, da nicht ordnungsgemäß zu ackern) zur Anwendung. Daraus 
ergab sich eine Erschwernis von 50,66 – 151.51 €/ha für die Auflage e) im Mittel der Stand-
orte. Eine interne Berechnung zu Moorböden (Ackernutzung nicht ordnungsgemäß) zum 
Verbot der Einebnung/Planierung wurde mit 45,85 € (2008) Erschwernis bewertet. 

Neue Bewertungspraxis 
Die cross compliance Regelungen zum Grünlanderhalt sehen eine Berücksichtigung der gel-
tenden Rechtsvorschriften vor, also auch der Regelungen im Bundesnaturschutzgesetz. 
Verstöße gegen die fachrechtlichen Vorschriften können nunmehr zu einer Kürzung (Sankti-
onen) der Direktzahlungen führen. 
Die Dauergrünlanderhaltungsverordnung sieht vor, dass ein Umbruch und eine Umnutzung 
nur unter Genehmigungsvorbehalt möglich sind, wenn geeignete (Acker-) Ersatzflächen zu 
Dauergrünland eingesät und mindestens 5 Jahre als solches genutzt werden. Nach § 2 
Abs.3 der Verordnung zur Erhaltung von Dauergrünland kann auch dann eine Umbruchge-
nehmigung erteilt werden, wenn die Ersatzfläche von einem anderen Betriebsinhaber bereit-
gestellt wird. 
Die Genehmigung wird aber nur unter der Auflage erteilt werden, dass derjenige, der den 
Antrag auf Umbruch gestellt hat, für den Erhalt der Ersatzfläche verantwortlich bleibt. Dies 
gilt so lange, bis die Fläche nach 5 Jahren vom Status einer Ersatzfläche (Code 411) in 
„normales“ Dauergrünland (Code 45*) überführt wird. Als Ersatzfläche neu angelegtes Grün-
land darf vor Ablauf von 5 Jahren nicht wieder umgebrochen werden (Erhaltungsgebot, siehe 
dazu auch Art. 4 Abs. 1 der Durchführungs-Verordnung (EG) Nr. 1122/2009). 
Die Möglichkeit der Grünlanderneuerung sowie der Umnutzung von Grünland in Acker durch 
Genehmigung wird auch zukünftig aus betriebswirtschaftlichen Gründen von vielen nieder-
sächsischen Betrieben genutzt werden. 
Für die Bewertung der Auflage e) müssen die beschriebenen Verhältnisse berücksichtigt 
werden, um eine Überkompensation auszuschließen. Dennoch ergeben sich aufgrund eines 
absoluten Grünlandumbruchverbotes (hier kein Ermessensspielraum) in NSG Erschwernisse 
für Eigentümer und Nutzungsberechtigte, die ausgeglichen werden müssen. 
Zur Beurteilung des Erschwernisausgleichs werden Vorteile in der Futterwirtschaft erläutert 
und bewertet: 
• Ertrags- und Qualitätssteigerung 

Durch Grünlandneuanlage auf genehmigten Ersatzflächen kann eine Ertrags- und Quali-
tätssteigerung gegenüber der bisherigen Grünlandfläche im Mittel der ersten fünf Jahre 
nach Ansaat von 15 % angenommen werden. Hingegen wird auf dem zur Ackernutzung 
umgewandelten Grünland von einem durchschnittlichen Deckungsbeitrag innerhalb der 
Fruchtfolge ausgegangen. Grund dafür sind zu erwartende erhöhte Drahtwurmschäden 
nach Umbruch. Diese Schäden zehren bei 5-jähriger Ackerzwischennutzung die Vorteile in 
Form von höherem Humusgehalt und Mehrertrag auf Ackerflächen nach Grünlandnutzung 
teilweise wieder auf. Es werden daher nur die potenziellen Vorteile der Grünlandneuansaat 
im Vergleich zur Altnarbe dargestellt. 
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Im Durchschnitt der Marsch und Sandflächen (intensiv-extensiv) entspricht der ermittelte 
Ersatzkostenwert bei 15 % Mehrertrag 5,1 GJ NEL x 29,90 € 

Intensivgrünland- Marsch: 42 GJ NEL Ertrag Geest: 40 GJ NEL Ertrag 

Extensivgrünland Marsch: 30 GJ NEL Ertrag Geest: 25 GJ NEL Ertrag 

Mittelwerte Marsch: 36 GJ NEL Ertrag Geest: 32 GJ NEL Ertrag 

Mittelwert der Mineralstandorte: 34 GJ NEL Ertrag * 15 % entspricht 5,1 GJ NEL / ha / a 

5,1 GJ NEL * 29,9 = 38,12 € 
 
Unter der Voraussetzung, dass 25 % (Annahme) der Grünlandflächen auf Mineralböden 
(außerhalb der Naturschutzgebietskulisse) potenziell geeignet sind wirtschaftlich sinnvoll in 
die Ackerfruchtfolge der Betriebe integriert werden zu können, ergeben sich 38,12 € Er-
schwernisausgleich im Durchschnitt der Auflage e). 
Es werden 3 Punkte (11 € bzw. 13 € je Punkt) in Ansatz gebracht. Hierbei muss aber noch 
die Beschaffung der ggf. zur Umwandlung von Grünland in Ackerflächen benötigten Pacht-
flächen auch außerhalb von Nautschutzgebieten berrücksichtigt werden, die zu Mehrkos-
ten führen. Von daher werden 2 Punkte festgesetzt. 
 
Auf Moorböden ist das Verbot der Einebnung / Planierung für die ökonomischen Auswir-
kungen der Auflage e) entscheidend. Die Auflage bewirkt dauerhaft nachfolgende Bewirt-
schaftungserschwernisse: 

� In der Fläche ungleichmäßig auftretende Unebenheiten erschweren das Befahren 
mit Maschinen und bewirken einen erhöhten Verschleiß bei Mahd und Futterkon-
servierung. 

� Nährstoffhorizonte verdichten sich (kopflastig) in den oberen 3-5 cm der Grasnarbe 
und führen zu deutlichen Ertragseinbußen infolge eines geringeren Tiefenwachs-
tums der Graswurzeln. 

Die daraus abzuleitenden ökonomischen Verluste werden im Mittel der Jahre mit 5 % (ex-
tensiv, 25 GJ NEL/ha) - 8 % (intensiv, 38 GJ NEL/ha) taxiert, so dass sich ein ökonomi-
scher Nachteil von 1,25 GJ NEL bzw. 3,04 GJ NEL oder 37,38 bis 90,90 € /ha / a ergibt. 
Abzuziehen ist der Einsatz von Pflug (83,- € / ha) und Fräse (58,- € / ha) im Abstand von 
10 Jahren (141,- € / 10 = 14,10 €). 
Es ergibt sich ein ökonomischer Nachteil von 50,04 € (bzw. 4 Punkte) für die Auflage e) auf 
Moorstandorten. Daneben muss berücksichtigt werden, dass ca. 30 % der Moorstandorte 
nicht ordnungsgemäß im Sinne landwirtschaftlicher Bewirtschaftung eingeebnet oder pla-
niert werden können. Dies rechtfertigt eine Abwertung um 1 Punktwert von 4 auf 3 
Punkte. 
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Kosten je MJ NEL auf Zupachtflächen (Marsch) 

Energieertrag  45.000 MJ NEL/ha 
Nutzung:   Mähweide - 4 Nutzungen (2x Silage) 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten gelten folgende Werte: € je ha €/ MJ NEL 
Variable Herstellungskosten nach Richtwert-Deckungsbeiträge  579,09  0,0129 
Anteilige Maschinenfestkosten nach Richtwert-Deckungsbeiträge 182,41  0,0041 
Arbeitszeitkosten 9,6 Akh* x 16,17 €/Akh  173,25   0,0039 
Flächennutzungskosten (160 €/ha, incl Abgaben und Zahlungsanspruch) 362,23   0,0080 
Vollkosten je MJ NEL Ertragsverlust:       0,0288 
 
Kosten je MJ NEL durch Kraftfutterzukauf 
Kraftfutter 18 % Rohprotein, Energiestufe 3 (6,7 MJ NEL/kg) 
Kosten je dt  20,40 € 
Vollkosten je MJ NEL Ertragsverlust:       0,0304 
 
Vollkosten je MJ NEL Ertragsverlust bei unterstellter Zupacht in 1/3 der Fälle und hö-
herer Kraftfutterzukauf in 2/3 der Fälle       0,0299 

 

2.8 Ausgleich je Punktwert 

Die Mittelwerte der berechneten Erschwernisse ergeben auf der Grundlage der weiterhin an-
zuwendenden Punktwerttabelle durchschnittliche Entschädigungssätze je Punktwert von 
9,52 € bis 15,45 € (ohne Ausreißer in Auflage e) für weitergehende Bewirtschaftungsaufla-
gen im Grünland. Der Mittelwert dieser Auflagen beträgt 13,08 €, der Median 11,05 €/Punkt; 
es werden 13,08 € als neuer Bewertungsmaßstab je Punkt vorgeschlagen. 

Mit Rücksicht auf die derzeit sehr hohe Dynamik bei der Marktsituation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse sowie den geänderten Punktwert für die Auflage e. die in fast 
allen Anträgen auf Erschwernisausgleich Berücksichtigung findet, wird lediglich eine 
Erhöhung auf 11,00 € je Punktwert festgelegt.  
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Produktionsweise: Intensiv (s. Referenzbetriebe) Mittelwert Extensiv (s. Referenzbetriebe) Mittelwert     Erschwernisausgleich        Punktwerte
Standortgruppe: Moorböden Marschböden Sandböden Intensiv Moorböden Marschböden Sandböden Extensiv Moorboden Mineralboden Moorboden Mineralboden € je Punkt

Maßnahmen:
Maschinelle Bodenbearbeitung
keine vom 1. März bis 15. Juni 110,- 35,- 54,- 66,- 26,- -4,- -7,- 5,- 67,88 € 19,36 € 7 3 9,70 €
nach dem 30. Juni 120,- 46,- 64,- 77,- 33,- -4,- -7,- 7,- 76,17 € 24,75 € 8 4 9,52 €
Grünlanderneuerung  
keine, Nachsaat als Übersaat möglich 122,- 10,- 48,- 60,- 66,- 39,- 33,- 46,- 93,71 € 32,63 € 8 3 11,71 €
Pflanzenschutz
keine chemischen Pflanzenschutzmittel 37,- 22,- 30,- 30,- 15,- 20,- 8,- 15,- 22 € 2 11,06 €

Verbot der Umwandlung Grünland zu Acker ,- 236,- 236,- 158,- ,- 236,- 236,- 158,- 158 € 4 39,38 €
Düngung
keine Düngung 321,- 169,- 340,- 277,- 143,- 106,- 110,- 120,- 198 € 20 9,91 €
Düngung max. 80 kg N/ha/a 194,- 233,- 278,- 235,- ,- 51,- ,- 17,- 126 € 13 9,69 €
keine organische Düngung 93,- 93,- 93,- 93,- ,- ,- ,- ,- 46 € 3 15,45 €
Weidenutzung
Beweidung max. 2 Weidetiere bis 30. Juni 243,- 275,- 280,- 266,- 135,- 190,- 135,- 153,- 210 € 19 11,05 €
Beweidung max. 2 Weidetiere bis 21. Juni 202,- 215,- 258,- 225,- 102,- 167,- 102,- 124,- 174 € 17 10,25 €
keine Portions- und Umtriebsweide 138,- 156,- 147,- 147,- 66,- 102,- 47,- 72,- 109 € 9 12,13 €
Wiesennutzung - Variation der Termine
Mähen nach dem 30. Juni 241,- 343,- 293,- 292,- 205,- 274,- 218,- 232,- 262 € 25 10,50 €
Mahd max. zweimal pro Jahr (ab 22. bis 25.6.) 294,- 323,- 377,- 332,- 140,- 165,- 150,- 152,- 242 € 20 12,08 €
Mähen nach dem 15. Juni 132,- 187,- 164,- 161,- 114,- 143,- 114,- 124,- 142 € 11 12,95 €
Mahd einseitig o. von Innen nach außen 47,- 50,- 49,- 49,- 37,- 41,- 37,- 38,- 44 € 4 10,88 €
Ermittlung der durchschnittlichen Honorierung je Punktwert höherwertiger Auflagen: Mittelwert I 13,08 €

Median 11,05 €
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Maßnahme Verluste in % Kosten der Summe Erwerbsverlust
der Referenz Beschaffung sonstige eingesparte  
(R=38 GJ NEL) Ersatzfutter Spezialkosten Spezialkosten

38 in € / ha in € / ha in € / ha in € / ha
Maschinelle Bodenbearbeitung
keine vom 1. März bis 15. Juni 13,00 129,92 7,50 27,59 109,83

nach dem 30. Juni 14,00 139,92 7,50 27,59 119,83

Grünlanderneuerung
keine, Nachsaat als Übersaat möglich 20,00 199,88 0,00 78,21 121,67

Pflanzenschutz
keine chemischen Pflanzenschutzmittel 6,00 59,96 22,59 37,37

Düngung
keine Düngung 60,00 599,64 278,71 320,93

Düngung max. 80 kg N/ha/a 26,00 259,84 65,68 194,16

keine organische Düngung 0,00 0,00 139,00 46,33 92,67

Weidenutzung
Beweidung max. 2 Weidetiere bis 30. Juni 39,00 389,77 61,71 208,38 243,10

Beweidung max. 2 Weidetiere bis 21. Juni 33,00 329,80 61,71 189,62 201,90

keine Portions- und Umtriebsweide 17,00 169,90 32,21 137,69

Wiesennutzung 1. Nutzung
Mähen nach dem 30. Juni 01. Jul 37,00 369,78 188,89 317,59 241,07
Mahd max. zweimal pro Jahr 22. Jun 26,00 259,84 170,10 135,67 294,27
Mähen nach dem 15. Juni 16. Jun 4,00 39,98 124,73 32,84 131,86
Mahd einseitig oder von Innen nach außen 3,00 29,98 17,21 47,19

Verbot der Einebnung und Planierung

Berechnung der Erwerbsverluste infolge von Bewirtschaftungsauflagen auf Dauergrünland   Standort: 
Moorböden - Intensivbetrieb
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Maßnahme Verluste in % Kosten der Summe Erwerbsverlust
der Referenz Beschaffung sonstige eingesparte  
(R=42 GJ NEL) Ersatzfutter Spezialkosten Spezialkosten

42 in € / ha in € / ha in € / ha in € / ha
Maschinelle Bodenbearbeitung
keine vom 1. März bis 15. Juni  5,00 55,23 7,50 27,59 35,14

nach dem 30. Juni 6,00 66,28 7,50 27,59 46,19

Grünlanderneuerung
keine, Nachsaat als Übersaat möglich 8,00 88,37 0,00 78,21 10,16

Pflanzenschutz
keine chemischen Pflanzenschutzmittel 4,00 44,18 22,59 21,59

Düngung
keine Düngung 45,00 497,07 328,21 168,86

Düngung max. 80 kg N/ha/a 30,00 331,38 98,52 232,86

keine organische Düngung 0,00 0,00 139,00 46,33 92,67

Weidenutzung
Beweidung max. 2 Weidetiere bis 30. Juni 40,00 441,84 61,71 228,09 275,47

Beweidung max. 2 Weidetiere bis 21. Juni 34,00 375,56 61,71 222,46 214,82

keine Portions- und Umtriebsweide 17,00 187,78 32,21 155,57

Wiesennutzung 1. Nutzung
Mähen nach dem 30. Juni 01. Jul 40,00 441,84 231,97 330,51 343,29
Mahd max. zweimal pro Jahr 22. Jun 25,00 276,15 215,40 168,51 323,04

Mähen nach dem 15. Juni 16. Jun 3,00 33,14 203,58 49,26 187,46

Mahd von Innen nach Außen 3,00 33,14 17,21 0,00 50,34

Verzicht auf Nutzung der 

Grundfutter DB - Alternative

Verbot der Umwandlung GL 110,61 346,88 236,27

    

Berechnung der Erwerbsverluste infolge von Bewirtschaftungsauflagen auf Dauergrünland   Standort: 
Marschböden - Intensivbetrieb
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Maßnahme Verluste in % Kosten der Summe Erwerbsverlust
der Referenz Beschaffung sonstige eingesparte  
(R=40 GJ NEL) Ersatzfutter Spezialkosten Spezialkosten

40 in € / ha in € / ha in € / ha in € / ha
Maschinelle Bodenbearbeitung
keine vom 1. März bis 15. Juni 7,00 73,64 7,50 27,59 53,55

nach dem 30. Juni 8,00 84,16 7,50 27,59 64,07

Grünlanderneuerung
keine, Nachsaat als Übersaat möglich 12,00 126,24 0,00 78,21 48,03

Pflanzenschutz
keine chemischen Pflanzenschutzmittel 5,00 52,60 22,59 30,01

Düngung
keine Düngung 62,00 652,24 312,06 340,18

Düngung max. 80 kg N/ha/a 30,00 315,60 37,53 278,07

keine organische Düngung 0,00 0,00 139,00 46,33 92,67

Weidenutzung
Beweidung max. 2 Weidetiere bis 30. Juni 39,00 410,28 61,71 191,50 280,50

Beweidung max. 2 Weidetiere bis 21. Juni 34,00 357,68 61,71 161,47 257,92

keine Portions- und Umtriebsweide 17,00 178,84 32,21 146,63

Wiesennutzung
Mähen nach dem 30. Juni 01. Jul 40,00 420,80 189,36 317,59 292,57
Mahd max. zweimal pro Jahr 22. Jun 30,00 315,60 169,37 107,52 377,45

Mähen nach dem 15. Juni 16. Jun 5,00 52,60 129,92 18,77 163,76

Mahd von Innen nach Außen 3,00 31,56 17,21 0,00 48,77

Verzicht auf Nutzung der 

Grundfutter DB - Alternative

Verbot der Umwandlung GL 110,61 346,88 236,27

    

Berechnung der Erwerbsverluste infolge von Bewirtschaftungsauflagen auf Dauergrünland   Standort: 
Sandböden - Intensivbetrieb
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Maßnahme Verluste in % Kosten der Summe Erwerbsverlust
der Referenz Beschaffung sonstige eingesparte in € / ha

(R=25000 MJ NEL) GJ NEL Ersatzfutter Spezialkosten Spezialkosten
25 in € / ha in € / ha in € / ha

Maschinelle Bodenbearbeitung
keine vom 1. März bis 15. Juni 7,00 46,03 7,50 27,59 25,94

nach dem 30. Juni 8,00 52,60 7,50 27,59 32,51

Grünlanderneuerung
keine, Nachsaat als Übersaat möglich 10,00 65,75 0,00 0,00 65,75

Pflanzenschutz
keine chemischen Pflanzenschutzmittel 4,00 26,30 11,30 15,00

Düngung
keine Düngung 40,00 263,00 119,67 143,33

Düngung max. 80 kg N/ha/a 0,00 0,00 0,00 0,00

keine organische Düngung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weidenutzung
Beweidung max. 2 Weidetiere bis 30. Juni 30,00 197,25 61,71 123,94 135,02

Beweidung max. 2 Weidetiere bis 21. Juni 25,00 164,38 61,71 123,94 102,15

keine Portions- und Umtriebsweide 15,00 98,63 32,21 66,41

Wiesennutzung
Mähen nach dem 30. Juni 01. Jul 15,00 98,63 167,66 61,71 204,57
Mahd max. zweimal pro Jahr 22. Jun 10,00 65,75 136,10 61,71 140,14
Mähen nach dem 15. Juni 16. Jun 5,00 32,88 81,20 0,00 114,08
Mahd einseitig oder von Innen nach außen 3,00 19,73 17,21 0,00 36,93

Verbot der Einebnung und Planierung

Berechnung der Erwerbsverluste infolge von Bewirtschaftungsauflagen auf Dauergrünland   
Standort: Moorböden - Extensivbetrieb
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Maßnahme Verluste in % Kosten der Summe Erwerbsverlust
der Referenz Beschaffung sonstige eingesparte in € / ha

(R=30000 MJ NEL) GJ NEL Ersatzfutter Spezialkosten Spezialkosten
30 in € / ha in € / ha in € / ha

Maschinelle Bodenbearbeitung
keine vom 1. März bis 15. Juni 2,00 15,78 7,50 27,59 -4,31

nach dem 30. Juni 2,00 15,78 7,50 27,59 -4,31

Grünlanderneuerung
keine, Nachsaat als Übersaat möglich 5,00 39,45 0,00 0,00 39,45

Pflanzenschutz
keine chemischen Pflanzenschutzmittel 4,00 31,56 11,30 20,26

Düngung
keine Düngung 30,00 236,70 131,12 105,58

Düngung max. 80 kg N/ha/a 10,00 78,90 28,15 50,75

keine organische Düngung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weidenutzung
Beweidung max. 2 Weidetiere bis 30. Juni 32,00 252,48 61,71 123,94 190,25

Beweidung max. 2 Weidetiere bis 21. Juni 29,00 228,81 61,71 123,94 166,58

keine Portions- und Umtriebsweide 17,00 134,13 32,21 101,92

Wiesennutzung
Mähen nach dem 30. Juni 01. Jul 18,00 142,02 194,09 61,71 274,40
Mahd max. zweimal pro Jahr 22. Jun 12,00 94,68 159,69 89,86 164,51
Mähen nach dem 15. Juni 16. Jun 8,00 63,12 94,36 14,07 143,41
Mahd von Innen nach Außen 3,00 23,67 17,21 0,00 40,88

Verzicht auf Nutzung der 

Grundfutter DB - Alternative

Verbot der Umwandlung GL 110,61 346,88 236,27

    

Berechnung der Erwerbsverluste infolge von Bewirtschaftungsauflagen auf Dauergrünland   
Standort: Marschböden - Extensivbetrieb
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Maßnahme Verluste in % Kosten der Summe Erwerbsverlust
der Referenz Beschaffung sonstige eingesparte in € / ha

(R=25000 MJ NEL) GJ NEL Ersatzfutter Spezialkosten Spezialkosten
25 in € / ha in € / ha in € / ha

Maschinelle Bodenbearbeitung
keine vom 1. März bis 15. Juni 2,00 13,15 7,50 27,59 -6,94

nach dem 30. Juni 2,00 13,15 7,50 27,59 -6,94

Grünlanderneuerung
keine, Nachsaat als Übersaat möglich 5,00 32,88 0,00 0,00 32,88

Pflanzenschutz
keine chemischen Pflanzenschutzmittel 3,00 19,73 11,30 8,43

Düngung
keine Düngung 35,00 230,13 119,67 110,46

Düngung max. 80 kg N/ha/a 0,00 0,00 0,00 0,00

keine organische Düngung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weidenutzung
Beweidung max. 2 Weidetiere bis 30. Juni 30,00 197,25 61,71 123,94 135,02

Beweidung max. 2 Weidetiere bis 21. Juni 25,00 164,38 61,71 123,94 102,15

keine Portions- und Umtriebsweide 12,00 78,90 32,21 46,69

Wiesennutzung
Mähen nach dem 30. Juni 01. Jul 18,00 118,35 161,75 61,71 218,38
Mahd max. zweimal pro Jahr 22. Jun 12,00 78,90 133,08 61,71 150,26
Mähen nach dem 15. Juni 16. Jun 5,00 32,88 81,20 0,00 114,08
Mahd von Innen nach Außen 3,00 19,73 17,21 0,00 36,93

Verzicht auf Nutzung der 

Grundfutter DB - Alternative

Verbot der Umwandlung GL 110,61 346,88 236,27

    

Berechnung der Erwerbsverluste infolge von Bewirtschaftungsauflagen auf Dauergrünland   
Standort: Sandböden - Extensivbetrieb
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3 Maßnahme: Gewässer schonende Landbewirtschaftung 
Die nachfolgenden Berechnungsgrundlagen wurden von der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachen im Auftrage des Niedersächsischen Umweltministeriums im März 2006 erstellt.  

3.8 a) Umwandlung von Ackerland in extensives Grünland 

� Die Kalkulation der Kompensationszahlung beruht auf einem Vergleich des um den Lohnanspruch 
und die Maschinenfestkosten bereinigten Deckungsbeitrags (Vergleichsbetrag) einer durchschnitt-
lichen Fruchtfolge (Tab. 14) und einer extensiven Grünlandnutzung (Tab. 15). Die Maschinenfest-
kosten werden berücksichtigt, da i.d.R. das Überschreiten der Abschreibungsschwellen unterstellt 
werden kann. Es wird von einer  

� Fruchtfolge ausgegangen, wie sie typischerweise auf hoch- und sehr hoch nitratauswaschungsge-
fährdeten Standorten, auf denen die Maßnahmen umgesetzt werden soll, anzutreffen sind. Es 
wird ferner von einem Stilllegungssatz von 7,4 % ausgegangen. Der Stilllegungssatz ist aufgrund 
der anteilig erhalten bleibenden Stilllegungsansprüche auch auf die extensiven Grünlandflächen 
anzuwenden 

� Als extensive Grünlandnutzungen werden zu jeweils gleichen Teilen eine einschürige Schnittnut-
zung mit Nachweide und eine Sommerpensionsweide mit einem Viehbesatz von 1,5 Rindergroß-
vieheinheiten je Hektar (RGVE/ha) über eine Weideperiode von 180 Tagen (Mittlerer Viehbesatz < 
0,75 RGVE/ha) berücksichtigt. 

� Unter Berücksichtigung der für die jeweiligen Produktionsverfahren zu berücksichtigenden Lohn-
ansprüche und Maschinenfestkosten ergibt sich eine Differenz der Vergleichsbeträge in Höhe von 
219,39 €/ha (Tab. 16). 

Tabelle 15:  Wirtschaftlichkeit der Ackernutzung 

    Weizen Gerste Roggen Triticale Raps Stilllegung Ø 

Ertrag14 dt/ha 85 85 75 85 40     

Preis €/dt 11,75 11,25 10,75 11,00 22,75     

Erlöse15 €/ha 998,75 956,25 806,25 935,00 910,00 0,00 869,60 

Saatgut €/ha 61,90 51,36 73,03 48,52 62,60 0,00   

Dünger €/ha 193,43 168,17 170,91 164,76 161,13 7,54   

Pflanzenschutz €/ha 160,86 105,23 152,32 138,79 116,67     

Sonstige Direktkosten €/ha 18,49 18,06 16,56 17,85 26,70 8,50   

Direktkosten  €/ha 434,68 342,82 412,82 369,92 367,09 16,04 362,75 

var. Masch.kosten €/ha 198,03 191,95 197,85 197,85 208,66 16,38   

Gasölverbilligung €/ha -20,40 -20,11 -21,13 -21,13 -23,32 -1,03   

Lohnmaschinen €/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Zinsanspruch 
6 % €/ha 

16,84 14,15 16,21 15,03 15,19 0,86   

variable Kosten €/ha 629,15 528,82 605,75 561,67 567,62 32,25 543,56 

Deckungsbeitrag €/ha 369,60 427,43 200,50 373,33 342,38 -32,25 326,04 

Maschinen-Festkosten €/ha 183,81 175,33 181,04 181,04 197,23 15,11 172,40 

Lohnanspruch  €/ha 141,45 135,73 141,73 141,73 148,39 11,94 132,65 

Vergleichsbetrag €/ha 44,34 116,38 -122,27 50,55 -3,24 -59,30 20,99 

                                                 
14 Ertragsniveau nach Angaben des NLfS zu den Ernteerträgen 2004 in Niedersachsen, Aufwand nach Richtwert-

Deckungsbeiträgen 2005 der LWK Niedersachsen 
15 ohne Flächenprämie, da diese von der Nutzungsart weitgehend unabhängig ist 
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Tabelle 16:  Wirtschaftlichkeit der extensiven Grünlandnutzung 

Nutzungsart  1 x Heu und 
Nachweide 

Pensions-
rinder16 

Stilllegung 
  

Ø 17 

GJ NEL/ha 28,50 23,80     

 GJ ME/ha 47,80 39,00     Ertrag in 

dt Heu/ha 31,00       

Erlös €/ha 304,11  135,00  0,00  203,31  

Saatgut €/ha 19,05  20,05  0,00    

Dünger (mineralisch) €/ha 140,30  92,15  7,54    

Pflanzenschutzmittel €/ha 18,48  19,48  0,00    

Sonstige Direktkosten €/ha 58,58  38,50  8,50    

Direktkosten  €/ha 236,41  170,18  16,04  189,44  

var. Maschinenkosten €/ha 124,46  20,74  16,38    

Gasölverbilligung €/ha -10,04  -1,72  -1,03    

Lohnmaschinen €/ha 0,00  0,00  0,00    

Zinsanspruch €/ha 15,79  8,51  0,86    

variable Kosten €/ha 366,61  197,71  32,25  263,67  

Deckungsbeitrag €/ha -62,50  -62,71  -32,25  -60,36  

Festkosten Maschinen €/ha 73,68  19,14  15,11  44,09  

Lohnanspruch €/ha 121,46  79,53  11,94  93,94  

Vergleichsbetrag €/ha -257,64  -161,38  -59,30  -198,39  

 

Tabelle 17: Vergleich von Acker- und extensiver Grünlandnutzung 

 

Ø Ackernutzung Ø extensive Grün-
landnutzung 

Differenz = Aus-
gleichsbedarf 

Vergleichsbetrag €/ha 20,99  -198,39  219,39  

Jährlicher Ausgleich: 219,39 €/ha  

 

3.9 b) Grundwasser schonende Brachebewirtschaftung 

Die Verpflichtung, Stilllegungsflächen gezielt leguminosenfrei zu begrünen (definierter Auf-
wand) und auf den Anbau nachwachsender Rohstoffe (NawaRo-Rapsanbau, NawaRo-
Maisanbau) zu verzichten erfordert den Vergleich der Wirtschaftlichkeit der Varianten "defi-
nierter Aufwand", "NawaRo-Rapsanbau, NawaRo-Maisanbau" und Stilllegung mit Minimal-
aufwand/Selbstbegrünung. 

                                                 
16 Besatz mit 1,5 RGVE bei 180 Weidetagen und 0,5 €/Tag/RGVE, Aufwand nach Richtwert-Deckungsbeiträgen 

2005 der LWK Niedersachsen 
17 mit 7,4 % Stilllegung, da bei der Umwandlung von Acker- zu Grünland die anteiligen Stilllegungsansprüche er-

halten bleiben und vorrangig genutzt werden müssen 



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

  Seite 35 

Direkter Ausgleichsbedarf aus Stilllegungsauflage 

Tabelle 18:  Direkter Ausgleichsbedarf aus Stilllegungsauflage (Eigene Berechnungen nach Richt-
wert-Deckungsbeiträgen der LWK Niedersachsen 2005) 

Stilllegung mit: 
  

  
Minimal-
aufwand 

NawaRoh-
Rapsanbau 

NawaRo-
Maisanbau 

Definier-
tem Auf-
wand 

Differenz = 
Ausgleichs-
bedarf zwi-
schen den 
Varianten ... 
und ... 

Variantennummer   1 2 3 4 3 zu 4 

Ertrag dt/ha   40,00 47,50     

Preis €/dt   22,75 18,53     

Erlöse ** €/ha 0,00  910,00  880,18 0,00  880,18 

Saatgut €/ha 0,00  62,60  160,50 36,38  124,125 

Dünger €/ha 7,54  161,13  35,20 7,54  27,66 

Pflanzenschutz €/ha   116,67  140,65   140,65 

Sonstige Direktkosten* €/ha 8,50  46,70  40,07 8,50  31,57 

Direktkosten  €/ha 16,04  387,09  376,42 52,42  324,00 

var. Maschinenkosten €/ha 16,38  208,66  196,76 46,06  150,70 

Gasölverbilligung €/ha -1,03  -23,32  -15,44 -2,58  -12,86 

Lohnmaschinen €/ha 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  

Zinsanspruch 
6% €/ha 

0,86  15,19  10,47 2,64  7,83 

variable Kosten €/ha 32,25  567,62  568,21 98,54  -469,67 

Deckungsbeitrag €/ha -32,25  342,38  311,97 -98,54  -410,50 

Maschinen-Festkosten €/ha 15,11  197,23  154,97 39,19  -115,78 

Lohnanspruch  €/ha 11,94  148,39  105,56 28,52  77,04 

Vergleichsbetrag €/ha -59,30  -23,24  51,44 -166,25  217,69 

Fruchtfolgeanteil % 7,4 7,4 7,4 7,4 0,0 

ant. Deckungsbeitrag €/ha -2,39 25,34 23,09 -7,29 30,38 

ant. Vergleichsbetrag €/ha -4,39 -0,24 3,81 -12,30 16,11 

* inkl.Pauschalgebühr 20 €/ha für Kautionsstellung/Verwaltung durch Abnehmer. 

° in €/ha betroffene Gesamtfläche im Schutzgebiet   

 

Die Variante "NawaRo-Maisanbau" ist die wirtschaftlichste Variante, die entsprechend mit 
der Variante "definierter Aufwand" zu vergleichen ist. Die Differenz der Vergleichswerte er-
gibt einen zu berücksichtigenden wirtschaftlichen Nachteil von 217,69 €/ha. 

Jährlicher Ausgleich: 217,69 €/ha 

 

Über den wirtschaftlichen Nachteil, der sich durch den Verzicht auf nachwachsende Rohstof-
fe ergibt, ist der wirtschaftliche Nachteil zu berücksichtigen, der sich aus dem Verbot eines 
Herbstumbruchs ergibt. Da der Verpflichtungszeitraum mindestens fünf Jahre beträgt, wird 
dieser einmal je fünf Jahre berücksichtigt bzw. aufgrund der jährlichen Zahlungen zu jährlich 
20 % berücksichtigt. Als Sommerkulturen werden Sommergetreide und Sommerraps statt 
Wintergetreide und Winterraps berücksichtigt. Dabei wird eine Nachbauhäufigkeit von 70 % 
für Sommergetreide, 22,6 % für Sommerraps und 7,4 weitere Stilllegung unterstellt. 
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Ausgleichsbedarf durch Beschränkung bei der Folgefrucht 

Tabelle 19:  Ausgleichsbedarf durch Beschränkung bei der Folgefrucht 

    Nachteil18 aus Nachteil 

  

Sommergetreide19 
-20 dt/ha 

Sommerraps20  
-10 dt/ha 

gewogener 
Mittelwert jährlich 

Erlöse €/ha -226,79  -227,50  -45,39  

Saatgut €/ha 0,00  0,00  0,00  

Dünger €/ha -46,10  -40,28  -8,94  

Pflanzenschutz €/ha -39,68  0,00  -6,00  

Sonst. Direktkosten €/ha 0,00  0,00  0,00  

Direktkosten  €/ha -85,78  -40,28  -14,94  

var. Maschinenkosten €/ha -11,35  -10,38  -2,22  

Gasölverbilligung €/ha -1,29  -1,86  -0,29  

Lohnmaschinen €/ha 0,00  0,00  0,00  

Zinsanspruch  
6% €/ha 

-2,71  -1,44  -0,48  

variable Kosten €/ha -101,13  -53,97  -17,92  

Deckungsbeitrag €/ha -125,65  -173,53  -27,47  

Maschinen-Festkosten €/ha -11,23  -7,62  -2,07  

Lohnanspruch  €/ha -9,30  -9,30  -1,86  

Vergleichsbetrag €/ha -105,12  -156,61  -23,54  

Fruchtfolgeanteil % 70,0 22,6   

 

Ausgleichsbedarf durch Beschränkung bei der Folgefrucht 

Tabelle 20:  Ausgleichsbedarf durch Beschränkung bei der Folgefrucht 

  NawaRoh-Verbot 
(2) 

Sommerungsanbau (4) Ausgleich 
(2) + (4) 

Vergleichsbetrag €/ha -217,69 -23,54  -241,23 

 

Jährlicher Ausgleich: 241,23 €/ha 

 

                                                 
18 Nachteil nur einmal im 5jährigen Verpflichtungszeitraum zu berücksichtigen 
19 Ertragsniveau nach Angaben des NLfS zu den Ernteerträgen 2004 in Niedersachsen, Aufwand nach Richtwert-

Deckungsbeiträgen 2005 der LWK Niedersachsen 
20 Ertragsniveau nach Angaben des NLfS zu den Ernteerträgen 2004 in Niedersachsen, Aufwand nach Richtwert-

Deckungsbeiträgen 2005 der LWK Niedersachsen 
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3.10 c) Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Gewässer schonenden ökologischen 
 Bewirtschaftung, die über die Bewirtschaftungsauflagen gem. VO (EWG) 
 Nr. 2092/91 hinausgehen 

Die Maßnahme beschränkt die Tierhaltung und die mit der Tierhaltung verbundene Düngung 
mit tierischen Wirtschaftsdüngern sowie die Zwischenlagerung von Stalldung. Ferner wird 
der Umbruch von Pflanzenbeständen zum Zwecke der Minimierung unkontrollierter Stick-
stofffreisetzung zeitlich eingeschränkt und eine Schnittnutzung des Grünlandes vorgeschrie-
ben. Die Verpflichtungen bedingen sehr unterschiedliche wirtschaftliche Nachteile für die an 
der Maßnahme teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe. Aus der Kenntnis der Betriebs-
strukturen im Ökologischen Landbau in Niedersachsen heraus wurden die Häufigkeiten, mit 
denen die Einkommen mindernden Wirkungen zu erwarten sind, geschätzt. 

 

Kalkulation der wirtschaftlichen Nachteile 

Beschränkung des Viehbesatzes (der Wirtschaftsdüngerausbringung) auf 1,0 GVE/ha 

Innerbetriebliche Umverteilung auf entferntere Betriebsflächen 

� Wirtschaftsdünger wird zunächst auf den hofnächsten Flächen ausgebracht. Wird dort die Aus-
bringung untersagt, muss er auf entferntere Flächen verbracht werden, was zu zusätzlichen 
Transportkosten führt. 

Tabelle 21:  Richtwert-Deckungsbeiträge der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2005, S. 27 

1. Transportfahrzeug (Tankwagen/Miststreuer): 12 t(m3) 0,05 €/t(m3)/km 

2. Allradschlepper 102 kW: 20 km/h 30,85 €/Sh 0,13 €/t(m3)/km 

3. Lohnanspruch:  0,004 AKh/t(m3) 15,50 €/AKh 0,06 €/t(m3)/km 

Summe   0,24 €/t(m3)/km 

Bei Wirtschaftsdüngergaben von 20 t(m3)/ha/Jahr und 5,0 km zusätzlicher Hof-Feld-Entfernung ent-
stehen Mehrkosten von 48,63 €/ha 

 

Abgabe von entsprechenden Wirtschaftsdüngermengen 

� Es entstehen Kosten durch die Nährstoffabgabe, zusätzliche Transporte und die ersatzweise 
Ausbringung von Mineraldünger. In Gebieten mit intensiver Tierhaltung kann die Gülle je nach lo-
kaler Situation kostenpflichtig/kostenlos (0 bis 100 €/ha) auf Güllenachweisflächen anderer Betrie-
be ausgebracht werden, die i.d.R. dafür den Güllewert nicht bezahlen. Muss Wirtschaftsdünger 
abgegeben werden, so muss der entstehende Nährstoffentzug durch Mineraldünger ausgeglichen 
werden.  

� Es entstehen somit Kosten für (a) den ersatzweise zu gebenden Mineraldünger, (b) die zusätzli-
chen Transporte zu den betriebsfremden Ausbringungsflächen und (c) die Ausbringung des er-
satzweisen Mineraldüngers. Ggf. fallen auch noch Kosten für die Bereitstellung der Ausbringungs-
fläche an, wovon hier aber nicht ausgegangen wird. 
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⇒ Mineraldüngerersatzwert 

Tabelle 22:  Mineraldüngerersatzwert (nach Richtwert-Deckungsbeiträgen der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen 2005, S. 98) 

  Gülle Mist 

Nährstoff Rinder Schweine Rinder Schweine 

  €/kg kg/m3 €/m3 kg/m3 €/m3 kg/t €/m3 kg/t €/m3 

Stickstoff 3,10 3,1 9,60 3,9 12,08 5,0 15,49 8,0 24,78 

P2O5 
0,83 2,1 1,73 3,1 2,56 3,0 2,48 6,0 4,95 

K2O 0,34 5,4 1,82 3,0 1,01 8,0 2,70 6,0 2,03 

MgO 0,74 1,0 0,74 1,0 0,74 1,5 1,11 2,0 1,48 

      13,90   16,39   21,77   33,24 

m3/ha €/ha m3/ha €/ha t/ha €/ha t/ha €/ha 
Abgabe 

20 278 16 261 12 270 8 258 

angesetzter Durchschnittswert (67% Rinder und 33% Schweine): 269 €/ha 

Der angesetzte Durchschnittswert entspricht dem gewogenen Mittel berechnet aus den 
Nährstoffwerten für Gülle und Stallmist. 

 

⇒ zusätzliche Transportkosten 

Tabelle 23:  zusätzliche Transportkosten 

Bei Wirtschaftsdüngergaben von 20 t(m3)/ha/Jahr und 5,0 km zusätzlicher Hof-Feld-Entfernung entstehen 
Mehrkosten von 48,63 €/ha 

 

⇒ Kosten der Mineraldüngerausbringung 

Tabelle 24:  Kosten der Mineraldüngerausbringung (Richtwert-Deckungsbeiträge der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen 2005, S. 27) 

1. Mineraldüngerstreuer (4 t Schleuderstreuer):  1,84 €/ha 

2. Allradschlepper 67 kW:  20,73 €/Sh 2,90 €/ha 

3. Lohnanspruch: 0,14 Akh/ha 15,50 €/AKh 2,17 €/ha 

Summe für 1 Arbeitsgang 6,91 €/ha   

Summe für 2 Arbeitsgänge 13,82 €/ha   

Gesamtsumme a-c: 331,50€/ha   

 

Abstockung von Tierbeständen von 1,5 auf 1,0 GVE/ha 

� Durch die Abstockung von Tierbeständen entgeht den Betrieben der Deckungsbeitrag aus der be-
troffenen Tierhaltung und der Nährstoffwert. Es entstehen Kosten für die ersatzweise Ausbringung 
von Mineraldünger und Kosten der Wirtschaftsdüngerausbringung werden eingespart. 
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Tabelle 25: Entgang an Deckungsbeiträgen 

   Milcherzeugung 21 Schweinemast22 ° 

1. Entgang an Deckungsbeitrag   

Zeitbedarf pro zusätzlichem Tier 20 AKh/Tier 0,4 AKh/Tier 

Leistung 6.400 kg/Kuh 95 kg SG 

Preis 0,380 €/kg Milch 2,40 €/kg SG 

 €/ha €/ha 

Erlös (inkl. Nebenleistungen) 2.797,00 228,00 

Bestandsergänzung (inkl. Verluste) 311,00 77,00 

Kraftfutter 587,00 97,30 

Grundfutter + Stroh 508,00 2,00 

sonstige Direktkosten 128,00 4,60 

Strom, Wasser, var. Masch.kosten 130,00 9,50 

variable Kosten 1.664,00 190,40 

Deckungsbeitrag 1.133,00 37,60 

Lohnanspruch mit 310,00 6,20 

Entgang an Deckungsbeitrag pro Tier 823,00 31,40 

Entgang an Deckungsbeitrag pro Platz 823,00 78,50 

Entgang an Deckungsbeitrag pro 0,5 GVE/ha 342,92 740,57 

2. Kosten Nährstoffabgabe pro 0,5 GVE/ha (vgl. 3.1.2 a) 138,97 139,16 

3. Ausbringungskosten für Mineraldünger (vgl. 3.1.2 c) 13,82 13,82 

4. Eingesparte Ausbringungskosten für Wirtschaftsdünger 
(50% Stallmist / 50% Gülle / 2 km Transportentfernung) 

-31,73 -29,93 

Gesamtkosten einer Abstockung um 0,5 GVE/ha 463,99  863,63 

 

3.11 d) Verbot der Zwischenlagerung von Wirtschaftsdünger in der engeren  
 Schutzzone 

Zusätzliche Kosten können entstehen durch 

� Zusätzliche Transportentfernung bei Lagerung auf einem Platz außerhalb des Schutzgebietes 

� Bau eines festen Lagerplatzes 

Tabelle 26:  Zusätzliche Transportentfernung bei Lagerung auf einem Platz außerhalb des Schutz-
gebietes (Richtwert-Deckungsbeiträge der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
2005, S. 27) 

1. Transportanhänger:    12 t  0,05 €/t/km 

2. Allradschlepper 102 kW: 20 km/h 30,85 €/Sh  0,13 €/t/km 

3. Lohnanspruch:  0,004 AKh/t 15,50 €/AKh  0,06 €/t/km 

Summe        0,24 €/t/km 

Bei Wirtschaftsdüngermengen von 20 t/ha/Jahr und 5,0 km zusätzlicher Hof-Feld-Entfernung entstehen Mehr-
kosten von 48,63 €/ha 

                                                 
21 nach "Produktionskostenermittlung Bio-Milch", unveröffentlichte Studie der Landwirtschaftskammer Hannover, 

2004; sonst eigene Berechnungen 
22 Reichenbach, Land und Forst 31/2003, Hannover und eigene Berechnungen und Richtwert-Deckungsbeiträgen 

2005 der LWK Niedersachsen 
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Tabelle 27:  Bau eines festen Lagerplatzes (Berechnung nach Berechnungsgrundlagen für Auflagen 
in Wasserschutzgebieten 2006, 5.3-4) 

Annahmen: 15 m3/Kuhplatz/Jahr bei Ø 1,5 m Stapelhöhe ergeben bei 5 Monaten Zwischenlagerung und 80% 
Ausnutzung 5,2 m2 Zwischenlagerflächenbedarf/Kuhplatz 

Investitionsbedarf bei 5,2 m2/Kuh á 64 €/m2: 332,80 €/Kuhplatz 

jährliche Kosten bei 6 % Zins(Anspruch) und 25 Jahren Nutzung (WF=0,078):  

1. Abschreibung und Zins(Anspruch) (7,8 %) 25,96 €/Kuhplatz 

2. Unterhaltung (1,5 %) 4,66 €/Kuhplatz 

Summe der jährlichen Kosten  30,62 €/Kuhplatz 

Summe der jährlichen Kosten bei 1,5 GVE/ha und 1,2 GV/Kuh 38,27 €/ha 

 

3.12 e) Umbruch von Beständen mit Leguminosen max. 4 Wochen vor der  
 Aussaat der Folgekultur  

Zusätzliche Kosten können entstehen durch: 

� Arbeitswirtschaftliche Engpässe 

� Unzureichende Unkrautbekämpfungsmöglichkeiten 

Arbeitswirtschaftliche Engpässe  

Während arbeitswirtschaftliche Engpässe zur Zeit der Getreideernte nicht zu erwarten sind, 
kann insbesondere zur Zeit der Rapsbestellung der Einsatz betriebsfremder Maschinen (Ma-
schinenring) erforderlich werden. Die Engpässe wären durch Auslagerung der Bodenbear-
beitung ausgleichbar. Es stünden zusätzliche Kosten für Lohnarbeiten eingesparten eigenen 
Maschinenkosten gegenüber. 

Tabelle 28: (Richtwert-Deckungsbeiträge der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2005, S. 27) 

Maschinen-Vollkosten für zweimaligen Grubbereinsatz: 43,62 €/ha 

variable Kosten eigenen zweimaligen Grubbereinsatzes: -27,62 €/ha 

Gesamtkosten der arbeitswirtschaftlichen Engpässe zur Rapsaussaat: 16,00 €/ha 

 

Unzureichende Unkrautbekämpfungsmöglichkeiten  

Durch die Verpflichtung z.B. Gründüngung erst kurz vor der Einsaat der Folgefrucht umzu-
brechen wird die Möglichkeit zur maschinellen mechanischen Bekämpfung von Wurzel-
unkräutern erheblich eingeschränkt. Eingesparten Maschinenkosten sind die Ertrags- und 
Erlösverluste durch stärkere Verunkrautung gegenüberzustellen. 

Tabelle 29:  (Eigene Berechnungen nach Richtwert-Deckungsbeiträgen 2005 der LWK Niedersach-
sen) 

Ertragsverluste: Getreide: 25% von 35 dt/ha 8,8 dt/ha á 21,50 €/dt 188,13 €/ha 

 Raps:  25% von 20 dt/ha 5,0 dt/ha á 38,00 €/dt  190,00 €/ha 

 Dinkel: 20% von 35 dt/ha 7,0 dt/ha á 27,00 €/dt 189,00 €/ha 

 im Durchschnitt:     189,04 €/ha 

eingesparte Maschinenkosten (zweimaliger Grubbereinsatz):  -27,62 €/ha 

eingesparte Arbeitszeit: -0,86 AKh/ha á 15,50 €/AKh  -13,33 €/ha 

Gesamtkosten unzureichender Unkrautbekämpfungsmöglichkeiten 148,09 €/ha 
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3.13 f) Mahd und Abfuhr eines Schnittes auf mähfähigem Grünland 

Zusätzliche Kosten können entstehen durch:  

� Größere Transportentfernungen aufgrund der räumlichen Umverteilung bei der Futterbergung  

� Zusätzliche Mäh-, Bergungs-, Transport- und Ausbringungskosten nicht verwertbaren Aufwuchses 

Tabelle 30:  größere Transportentfernungen aufgrund der räumlichen Umverteilung bei der Futter-
bergung (nach Richtwert-Deckungsbeiträgen der Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen 2005, S. 27) 

1. Ladewagen (28 m3): 7 t 5 km 12 t/ha 0,05 €/t/km 

2. Allradschlepper 102 kW: 20 km/h 30,85 €/Sh   0,22 €/t/km 

3. Lohnanspruch: 0,00714 AKh/t/km á  15,50 €/AKh 0,11 €/t/km 

Summe       0,38 €/t/km 

Bei Transportmengen von 12 t/ha/Jahr und 5,0 km zusätzlicher Hof-Feld-Entfernung entstehen Mehrkosten von 
45,73 €/ha 

 

Tabelle 31:  zusätzliche Mäh-, Bergungs-, Transport- und Ausbringungskosten nicht verwertbaren 
Aufwuchses (nach Richtwert-Deckungsbeiträgen der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen 2005, S. 27) 

1. Mähen (2,8 m im Heckanbau mit 67 kW Schlepper): 0,58 Sh/ha 36,55 €/ha 

2.1 Ladewagen (28 m3):  7 t bei 5 t/ha und 19,35 €/ha 

2.2 Allradschlepper 102 kW: 20 km/h 30,85 €/Sh  18,51 €/ha 

2.3 Lohnanspruch:  0,6 Sh/ha 15,50 €/AKh 9,30 €/ha 

3. Transportieren (siehe Punkt 3.5.1):     45,73 €/ha 

4. Einarbeiten (2 x Scheibenegge á 26,20 €/ha und 0,49 AKh/ha):  67,59 €/ha 

Summe       197,03 €/ha 

Zusammenfassung 

Beschränkung des Viehbesatzes (der WD-Ausbringung) auf 1,0 GVE/ha: 

1. Innerbetriebliche Umverteilung auf entferntere Betriebsflächen: 48,63 €/ha 50 % 24,31 €/ha 

2. Abgabe von entsprechenden Wirtschaftsdüngermengen: 331,50 €/ha 5 % 16,57 €/ha 

Rinder 463,99 €/ha 5 % 23,20 €/ha 

Schweine individuelle Berechnung erforderlich 3. Abstockung von Tierbeständen von 1,5 auf 1,0 
GVE/ha: Geflügel individuelle Berechnung erforderlich 

Verbot der Zwischenlagerung von Wirtschaftsdünger : 

1. zusätzliche Transportentfernung zu Lagerplatz außerhalb des 
Schutzgebietes: 48,63 €/ha 65 % 31,61 €/ha 

2. den Bau eines festen Lagerplatzes: 38,27 €/ha 15 % 5,74 €/ha 

Umbruch von Leguminosenbeständen max. 4 Wochen vor Folgekulturaussaat: 

1. Arbeitswirtschaftliche Engpässe (Maschinenring statt eigener 
Maschinen): 16,00 €/ha 45 % 7,20 €/ha 

2. keine Unkrautbekämpfungsmöglichkeiten (kein Maschinenein-
satz möglich): 148,09 €/ha 5 % 7,40 €/ha 

Mahd und Abfuhr eines Schnittes auf mähfähigem Grünland 

1. größere Transportentfernung durch räumliche Umverteilung 
der Futterbergung 45,73 €/ha 45 % 20,58 €/ha 

2. Mäh-, Bergungs- und Abfuhrkostenkosten unverwertbaren 
Aufwuchses 197,03 €/ha 5 % 9,85 €/ha 

Ausgleichsbedarf    146,47 €/ha 
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Zwischenfruchtanbau (winterhart, später Umbruch) 

Der Anbau winterharter Zwischenfrüchte zielt auf eine wirksamen Transfer von Reststickstoff 
zur nachfolgenden Sommerkultur. Der späte Umbruchtermin und der hohe Anteil winterhar-
ter Kulturen in der Aussaatmischung stellen sicher, dass der von Zwischenfrucht aufgenom-
mene Stickstoff erst im nachfolgenden Frühjahr und nicht bereits in der Grundwasserneubil-
dungsperiode freigesetzt wird.  

Mehrkosten gegenüber nicht winterharten Zwischenfrüchten entstehen insbesondere durch 
den erhöhten Aufwand für das Schlegeln des i.d.R. sehr üppigen Bestandes und eine auf-
wändigere Bodenbearbeitung. Während nach Getreide (Variante 1) i.d.R. zur Aufwuchsför-
derung eine moderate Stickstoffdüngung erforderlich ist, kann diese bei den Vorfrüchten Kar-
toffeln, Raps und Mais (Variante 2) entfallen. 

Tabelle 32: Zwischenfruchtanbau (winterhart, später Umbruch) 

 Variante 1 Variante 2 

Saatgut (0,1 dt/ha nematodenresistenter Ölrettich á 238 €/dt) 23,80 €/ha 23,80 €/ha 

Saatgut (0,1 dt/ha Winterraps á 139 €/dt) 13,90 €/ha 13,90 €/ha 

Startdüngung Stickstoff (hier: 20 kg N/ha á 0,66 €/kg) 13,20 €/ha 0,00 €/ha 

Stoppelbearbeitung mit 4 m Scheibenegge (0,47 Mh/ha) 26,81 €/ha 26,81 €/ha 

Bestellung mit 3 m Kombination (0,9 Mh/ha) 53,45 €/ha 53,45 €/ha 

Dünger streuen (0,1 Mh/ha) 6,82 €/ha 0,00 €/ha 

Schlegeln mit Schlegelmulcher 3m (0,77 Mh/ha) 34,25 €/ha 34,25 €/ha 

Lohnanspruch (2,24 bzw. 2,14 Akh a 16 €) 35,84 €/ha 34,24 €/ha 

zusätzliche Kosten 208,07 €/ha 186,45 €/ha 

Vorteile:   

Ertragseffekte bei Folgefrucht (hier: 3 dt/ha á 20 €/dt) 60,00 €/ha 60,00 €/ha 

N-Ersparnis Folgefrucht (40 kg /ha á 0,66 €/kg) 26,40 €/ha 26,40 €/ha 

Summe der Vorteile 86,40 €/ha 86,40 €/ha 

Ausgleichsbetrag (zus. Kosten - Vorteile) 121,67 €/ha 100,05 €/ha 

Quellen: Richtwert-Deckungsbeiträge 2007 der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
KTBL Betriebsplanung Landwirtschaft 2006/07 
Berechnungsgrundlagen für Ausgleichsleistungen in Wasserschutzgebieten 2007 

 

Verzicht auf Bodenbearbeitung nach Mais bei nachfolgendem Anbau einer  
Sommerung 

Der Verzicht auf eine Bodenbearbeitung im Herbst hemmt die Stickstofffreisetzung und ist 
ein wirksames Mittel zur Minderung der Nitratauswaschung. Mehrkosten entstehen durch er-
höhten Pflanzenschutzmittelaufwand infolge einer eingeschränkten mechanischen Unkraut-
bekämpfung sowie durch das Schlegeln der Stoppeln zur Maiszünslerbekämpfung. 
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Tabelle 33: Nachteile Verzicht auf Bodenbearbeitung nach Mais bei nachfolgendem Anbau einer 
Sommerung 

Nachteile:               

zusätzlicher Pflanzenschutzmittelaufwand (+25%)    34,95 €/ha 

zusätzlicher Saatgutbedarf (+33% bei Getreide)     

zusätzlicher Stickstoffbedarf  (hier: 20 kg N/ha á 0,66 €/kg)    

Schlegeln mit Schlegelmulcher 3m (0,77 Mh/ha)    34,25 €/ha 

Lohnanspruch (0,77 AKh * 16 €/AKh)     12,32 €/ha 

Vorteile:               

N-Ersparnis Folgefrucht (hier: 5 kg /ha á 0,66 €/kg)      3,30 €/ha 

Ausgleichsbetrag (zus. Kosten - Vorteile)       78,22 €/ha 

Quellen: Richtwert-Deckungsbeiträge 2007 der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
KTBL Betriebsplanung Landwirtschaft 2006/07 
Berechnungsgrundlagen für Ausgleichsleistungen in Wasserschutzgebieten 2007 

Winterrübsen vor Wintergetreide 

Winterrübsen konservieren Reststickstoff über das Winterhalbjahr, der für die Folgefrucht zur 
Verfügung steht. Als Mehrkosten sind die Bestellkosten vermindert um die Kostenvorteile 
beim Anteil der Folgefrucht anzusetzen. 

Tabelle 34: Bewirtschaftungskosten Winterrübsen vor Wintergetreide 

Bewirtschaftungskosten:          

Saatgut (0,12 dt/ha Winterrübsen á 2,10 €/kg *) 25,20 €/ha 

Bestellung mit 3 m Kombination (0,9 Akh/ha)   53,45 €/ha 

Schlegeln mit Schlegelmulcher 3m (0,77 Akh/ha) 34,25 €/ha 

zusätzlicher Lohnanspruch       26,72 €/ha 

zusätzliche Kosten      139,62 €/ha 

Vorteile:          

Ertragseffekte bei Folgefrucht (hier: 3 dt/ha á 20 €/dt) 60,00 €/ha 

N-Ersparnis Folgefrucht (10 kg /ha á 0,66 €/kg)     6,60 €/ha 

Summe der Vorteile      66,60 €/ha 

Ausgleichsbetrag (zus. Kosten - Vorteile) 73,02 €/ha 

Quellen: Richtwert-Deckungsbeiträge 2007 der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
KTBL Betriebsplanung Landwirtschaft 2006/07 
Berechnungsgrundlagen für Ausgleichsleistungen in Wasserschutzgebieten 2007 
* Preisliste bsv-Saaten 2008 
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Ausfallraps 

Ausfallraps konserviert Reststickstoff über das Winterhalbjahr, der für die Folgefrucht zur 
Verfügung steht. Als Mehrkosten sind die Kosten für das Schlegeln des Aufwuchses vor der 
Bestellung der Folgefrucht sowie bei sehr starker Bestandsentwicklung die Kosten für einen 
Totalherbizideinsatz zu berücksichtigen. 

Tabelle 35: Bewirtschaftungskosten Ausfallraps 

Bewirtschaftungskosten            

Schlegeln mit Schlegelmulcher 3m (0,77 Akh/ha)         34,25 €/ha 

Lohnanspruch 0,77 Akh * 16 €/Akh    12,32 €/ha 

optional: 2 kg Roundup Turbo á 16,72 €/kg   33,44 €/ha 

optional: Spritzen (0,14 Mh/ha)      8,14 €/ha 

optional Lohnanspruch (0,14 Akh/ha a 16,- €) 2,24 €/ha 

zusätzliche Kosten      46,57 €/ha 

optional mit Pflanzenschutz     90,39 €/ha 

Vorteile:           

N-Ersparnis Folgefrucht (20 kg/ha á 0,66 €/kg)     13,20 €/ha 

Ausgleichsbetrag (zus. Kosten - Vorteile) 33,37 €/ha 

Ausgleichsbetrag inkl. Pflanzenschutz   77,19 €/ha 
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4 Maßnahme: Kooperationsprogramm Naturschutz  

Allgemeines 

Als Grundlage der Berechnung der zusätzlichen Kosten und Einkommensverluste zwecks Ermitt-
lung der Förderhöhen dient jeweils ein Vergleich der Deckungsbeiträge mit und ohne spezielle Auf-
lagen der einzelnen Fördermaßnahme nach dem bewährten Prinzip der Mittelung über drei zu-
rückliegende Wirtschaftsjahre entsprechend der NRR. 

4.1 Naturschutzgerechte Nutzung von Dauergrünlandflächen 

4.1.1 Unterteilbereich „handlungsorientierter Ansatz“ (aa) 

Anmerkungen zu den Kalkulationen 

4.1.1.1 Punktwerttabelle 

Der folgenden Tabelle sind die Bewirtschaftungsbedingungen des Fördergegenstandes a) Beibe-
haltung oder Extensivierung der Nutzung von Grünlandflächen – handlungsorientiert –, zu ent-
nehmen. Ein Ausgleich für die Bewirtschaftungsbedingungen erfolgt auf der Basis eines differen-
zierten Punktesystems. Ein Punkt hat einen Wert von 11,00 €. Die Kombinierbarkeit von Bewirt-
schaftungsbedingungen und der daraus resultierende Punktwert ergibt sich durch Ablesen in der 
entsprechenden Zeilen-Spaltenkombination bei Eintreten in den grau unterlegten Bereich. Die 
Punktwerttabelle stellt erstens das Ergebnis von Erwerbsverlustkalkulationen infolge der Bewirt-
schaftungsbedingungen und zweitens die Berechnung der Erwerbsverluste in Kombination von 
Auflagen und damit einhergehenden Wechselwirkungen dar. Die Herleitung der Punktwerttabelle 
wird auf den folgenden Seiten beschrieben.
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Tabelle 36: Punktwerttabelle für die möglichen Bewirtschaftungsauflagen 

 

Punktwerttabelle zum Kooperationsprogramm Naturschutz (KoopNat)                 - Stand: 15.03.11 -  
Bewirtschaftungsmaßnahme Dauergrünland nach dem Handlungsorientierten Honorierungsprinzip (FM-Nr. 412)  

Spalte  
A, B 

Zeile 
 a, b 

  A 1  A 2 F 2) G H I J K1) L M N O X Y 

 Bewirtschaftungs-
bedingungen 

  Keine 
Düngung 

Max. zwei 
Weidetie-
re ha vom 
01.01. bis 
30.06. 

Max. zwei 
Weidetie-
re ha vom 
01.01. bis 
21.06. 

Keine 
Mahd 
zwischen 
dem 
01.01. und 
30.06. 

Mahd 
max. 
zweimal 
pro Jahr 

Düngung 
max. 80 
kg N/ha/a 

Keine 
Mahd 
zwischen 
dem 
01.01. und 
15.06. 

Keine 
Portions- 
und Um-
triebswei-
de 

Keine 
organi-
sche 
Düngung 

Mahd einseitig 
oder von 
innen nach 
außen, 2,5 m 
Randstreifen 
ohne Mahd 
vom 01.01. bis 
zum 31.07. 

Punkt-
werte 

EA + 
KoopNat 
(DH) 

Punkt-
werte 

EA 

  Punktwerte einzelner 
Auflagen/ Bewirt-
schaft.bedingungen 

Abweichende Punktwerte bei Kombination mit kompensatorisch wirkenden Bewirtschaftungsbedingungen/Auflagen Eintrag 
Punkte 

Eintrag 
Punkte 

  
Moor-
böden 

Mineral-
böden 

            

a 
Keine maschinelle 
Bodenbearbeitung 
vom 01. 03. bis 15.06. 

7 3             

b 
Keine maschinelle 
Bodenbearbeitung 
vom 01.03. bis 30.06. 

8 4             

c 
Keine Grünlander-
neuerung, Nachsaat 
als Übersaat möglich 

8 3             

d Keine chemischen 
Pflanzenschutzmittel 2 (4) 2 (4)             

e11) 
Keine Umwandlung 
von Grünland in 
Ackerland 

0 2* (4)             

e 21) 
Keine Einebnung oder 
keine Planierung 3 (4) 0             

NAU/ 
BAU-B1 

Keine Anwendung 
chemisch-
synthetische Dünge-
mittel, mähen nach 
dem 25.05., keine 
Beregnung oder 
Meliorationsmaßnah-
men 

4 (4)              

f 2) Keine Düngung 20             

g 
Max. zwei Weidetie-
re/ha vom  01.01. bis 
30. 06. 

19 4            
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h 
Max. zwei Weidetie-
re/ha vom  01.01. bis 
21.06. 

17 3 0           

i  Keine Mahd vom  
01.01. bis 30.06. 25 5 0 0          

j Mahd max. zweimal 
pro Jahr 20 0 0 0 0         

k 1) 
Düngung max.  
80 kg N/ha/a 13 0 0 0 0 0        

l  Keine Mahd vom  
01.01. bis 15.06. 11 2 0 0 0 3 3       

m Keine Portions- und 
Umtriebsweide 9 0 3 4 3 0 6 5      

n Keine organische 
Düngung 3 0 3 3 3 3 3 3 3     

o3) 

Mahd einseitig oder 
von innen nach au-
ßen, 2,5 m  Rand-
streifen ohne Mahd 
vom 01.01 bis 31.07. 
an einer Längsseite 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4    

FG 

Erhöhte Wasser-
standshaltung (An-
staue von Gräben, 
Grüppen, Schaffung 
von Blänken)  vom  
01.01. bis 31.05. 

33 13 16 18 9 15 20 23 24 33 33   

  Summe der Punkte aller Bewirtschaftungsbedingungen/Auflagen: 

Punktwert der Bewirtschaftungsvereinbarung (Spalte X abzüglich Spalte Y); Entgelthöhe pro Punkt = 11,00 €/ha/Jahr:   
 

1.) Nachrichtliche Darstellung. Wird im Rahmen des KoopNat nicht angewendet. 
2.) Bei Bezugnahme auf die Bedingung „f - keine Düngung“ kann zusätzlich nur die jeweils erste der Auflagen „g“ bis „l“ berücksichtigt 

werden, die in der Vereinbarung enthalten ist. 
3.) Die Bewirtschaftungsbedingung des 1. Halbsatzes wird im Rahmen des KoopNat nicht angewendet. 
4.) Nachrichtliche Darstellung bei Basis-Förderung des ML durch die NAU/BAU Maßnahme B1. Im Übrigen siehe Nr. 3.2.4.3 Satz 3 des Ab-

schnitts II KoopNat. 

*) Der Punktwert in Spalte A2/ Zeile e 1 gilt nicht, soweit es sich um erosionsgefährdete Hänge, Überschwemmungsgebiete oder Standorte mit 
hohem Grundwasserstand handelt (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG). 

 

Die Bemessung der Ausgleichszahlung ist an Hand der Punktwerttabelle wie folgt zu berechnen: 
1. Zunächst alle gemäß den Varianten relevanten Bedingungen in der Spalte „Bewirtschaftungsbedingungen“ (Zeilen a bis o) markieren. 
2. Für die markierten Bedingungen a bis e 2 wird der in Spalte A 1 (Moorböden) oder A 2 (Mineralböden) vorgesehene Punktwert in die Spalte X 

übertragen. 
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3. Von den markierten grau unterlegten Bedingungen f bis o wird der vorgesehene Punktwert der Spalte A für die erste (oberste) markierte Bedin-
gung in die Spalte X eingetragen. Die dieser (ersten) Bedingung entsprechende Bedingung der Spalte (F bis N) ist für die Bewertung aller wei-
teren markierten Bedingungen maßgebend. Die Punkte aller weiteren nach Nummer 1 markierten Bedidngungen werden in der maßgeblichen 
Spalte (F bis N) abgelesen und in die Spalte X übertragen. 

4. Die Punktwerte aus dem Erschwernisausgleich sind in die Spalte X und Y einzutragen. 
5. Die Addition der Punktwerte in der Spalte X und Y 
6. Multiplikation der Summe mit 11,00 Euro ergibt die Höhe des Ausgleichs je Hektar und Jahr 
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4.1.1.2 Referenzberechnung 

Die Honorierung je Punktwert wurde auf der Grundlage agronomischer Auswertungen der Nieder-
sächsischen Landwirtschaftskammern (1996) seit Einführung der Verordnung über den Erschwer-
nisausgleich und den Vertragsnaturschutz vom 10. Juli 1997 mit 20,- DM festgesetzt. Mit Einfüh-
rung des Euro ab dem Jahr 2002 wurde der Wert je Punkt mit dem offiziellen Umrechnungsfaktor 
auf 10,23 € je Punkt korrigiert. Mit Erteilung des Arbeitsauftrages vom 30.04.2008 wurde die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen erneut beauftragt, die Punktwerte der Bewirtschaftungs-
auflagen des Erschwernisausgleichs und des Kooperationsprogramm Naturschutz - Teilbereich 
naturschutzgerechte Nutzung von Dauergrünlandflächen mit einem handlungsorientierten Ansatz - 
neu zu kalkulieren. Als Datengrundlage dienten für diese Kalkulation die Richtwert-
Deckungsbeiträge der Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit den Ausgaben für die Erntejah-
re 2006, 2007 und als Schätzung für das Erntejahr 2008. Diese Berechnung wird jetzt auf der Ba-
sis der Erntejahre 2008, 2009 und 2010 aktualisiert. 

Die vorgelegten Berechnungen gehen von verschiedenen Referenzsituationen vor der Teilnahme 
am Kooperationsprogramm aus. Sie unterscheiden 3 Standortgruppen (Moor, Marsch, Sand) und 
zwei Intensitätsstufen (Intensiv und extensiv). Es wird von anerkannten Ertrags- und Qualitätsver-
lusten infolge der genannten Bewirtschaftungseinschränkungen ausgegangen. Die notwendige Er-
satzfutterbeschaffung erfolgt in den Berechnungen mit definierter Intensitätsstufe (2-schürige 
Mähweide) auf Ersatzflächen. Die Erwerbsverluste sind in Tabelle 37 dargestellt. 
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Tabelle 37: Referenzbewirtschaftung 
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Auflage FG 

Nutzung der Flächen mit erhöhter Wasserstandshaltung (Anstaue von Gräben, Grüppen, 
Schaffung von Blänken) bis 31. Mai. 

Im Falle dieser Auflage gilt zuzüglich zu den genannten Maßnahmen der Punktwerttabelle die 
Nutzung der Flächen mit erhöhter Wasserstandshaltung (Anstau von Gräben, Grüppen, Schaf-
fung von Blänken) bis 31.05. gemäß den Vorgaben der unteren Naturschutzbehörde. 

Bis Mai angestaute oder überstaute Flächen haben aufgrund der sehr langsamen Bodener-
wärmung im Frühjahr ein wesentlich verzögertes Wachstum. Ein ertraglich ausreichender Auf-
wuchs ist erst 4-5 Wochen nach Abzug des Wassers möglich. Diesen Aufwuchs landwirtschaft-
lich zu nutzen, ist in den ersten Jahren der Umstellung noch sinnvoll. Mittelfristig ( ab 3. – 5. 
Jahr) kommt es aber im Zuge dieser Maßnahme zu gravierenden botanischen Bestandsum-
schichtungen bis hin zu typischen Pflanzengesellschaften der Feuchtwiesen sowie grünland-
fremden Gesellschaften. In Abhängigkeit vom vorliegenden Bodentyp treten Pfeifengras (Moli-
nieta caeruleum), Seggenarten (Carex spec.), Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Sumpf-
schachtelhalm (Equisetum palustre) und andere nässeliebende Pflanzenarten in Faziesbildung 
(Massenhaft) auf. Solche Bestände lassen sich nicht wirtschaftlich in den Futterbaubetrieb ein-
gliedern, so dass der Bewirtschafter den Aufwuchs regelmäßig verkompostieren muss, zumal 
der Anteil giftiger Pflanzenarten im Verlauf der Vereinbarung zunimmt. 

Zusätzlich zu den dadurch entstehenden Spezialkosten muss dem Bewirtschafter auch die Flä-
che an sich entlohnt werden. Der Pachtansatz für ordnungsgemäßes Grünland stellt den Zins-
anspruch für das Kapital (hier 1 ha Fläche) dar und kann für Niedersachsen mit durchschnittlich 
150,- EURO/ha in Ansatz gebracht werden. 

Tabelle 38: Bewertung der notwendigen Arbeiten bei sehr später Nutzung nach dem Prinzip Entloh-
nung der Fläche + Entlohnung der erforderlichen Arbeiten 

Pachtansatz  150,- 

Zuzüglich besonderer Einschränkungen23 weitergehendere Bewirt-
schaftungsmaßnahmen24 

 

Mahd und Räumen der Flächen25 76,- 

Zerkleinern des Materials26 92,- 

2 x Umsetzung des Materials27 81,- 

Summe 366,- €/ha 

 

Ausgehend von einem Punktwert von 11,00 € ergeben sich 33 Punkt/ha als Bewertung für die 
Einschränkungen aus der Auflage FG. 

 

Bei Kombination mit isoliert wirksamen Auflagen der Kategorie I (Auflagen a – e; ohne starke 
Wechselwirkungen) werden die dort genannten Punktwerte additiv wirksam, so dass es bei 
Kombination mit den Auflagen b (8/4 Pt.), c (8/3 Pt.), d (2 Pt.) und e (4 Pt.) zu einer Gesamtbe-
wertung bis 55 Punkten kommen kann. 

                                                 
23 Bei innerbetrieblicher Verwertung ohne Festkostenbelastung durch bauliche Anlagen (z.B. Kompostier platte). 
24 Werte aus den Richtwertdeckungsbeiträgen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2005; Hannover,2006. 
25 1,0 Akh a 20,- / Kreiselmähwerk 2,8 m. / Zettwender/ Kreiselschwader 6,5 m / Schlepper 66 kW – Allrad 1,0 St. 
26 1,0 Akh a 20,-/ Schneidladewagen 7 to. Nutzlast / Schlepper 66 kW – Allrad 1,0 St – 
27 1,5 Akh a 20,-/ 7 to. Material Umsetzen mit Miststreuer (16 to.) Schlepper 66 kW incl. Beladen 
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Bei Kombination mit weiteren kombinatorischen Auflagen der Kategorien II-III (grauer Bereich) 
ergeben sich geringere Punktwerte, da es in diesem Bereich zu Kombinationen mit überschat-
tender Wirkung (Kategorie II) oder teilweise starken Wechselwirkungen (Kategorie III) kommt. 

Bei Kombination mit weiteren kombinatorischen Auflagen der Kategorien II-III (grauer Bereich) 
ergeben sich geringere Punktwerte, da es in diesem Bereich zu Kombinationen mit überschat-
tender Wirkung (Kategorie II) oder teilweise starken Wechselwirkungen (Kategorie III) kommt. 

Wechselwirkungen treten mit allen Auflagen zu Nutzungseinschränkungen im ersten Aufwuchs 
(Auflagen g, i, j, k, n) auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die eingeschränkte Weidenutzung 
(2 Weidetiere bis 21. / 30. Juni) durch einen im zeitigen Frühjahr bestehenden Anstau zusätz-
lich eingeschränkt wird. Eine schadensmindernde, frühzeitige Beweidung ist aufgrund des An-
staus nicht vor Juni möglich. Für die Schnittnutzung gilt, dass auch die Folgeaufwüchse unter 
futterbaulichen Aspekten unter deutlichen Ertragseinbußen leiden, weil der Anstau zu einer 
stark erhöhten Lückigkeit der Bestände führt und eine mittlere dichte Grasnarbe unter den Be-
dingungen der Schnittnutzung kaum wieder zu erreichen ist. In den Fällen der Auflagen mit 
Nutzungsbeschränkungen als Primärauflage werden deshalb jeweils 2 Punkte zusätzlich zu 
den in Kombination mit der Auflage FG wirksamen 33 Punktwerten wirksam. 

Ausgleich je Punktwert 

Die Mittelwerte der berechneten Erschwernisse ergeben auf der Grundlage der weiterhin anzu-
wendenden Punktwerttabelle durchschnittliche Entschädigungssätze je Punktwert von 8,48 € 
bis 12,37 € (ohne Ausreißer in Auflage e) für weitergehende Bewirtschaftungsauflagen im Grün-
land). Der Mittelwert dieser Auflagen beträgt 10,68 €, der Median 11,05 €/Punkt. 

 

Vor dem Hintergrund der Symmetrie des mit der Maßnahme NAU/BAU B 1 (Code 
214-A) durchgeführten Baukastensystem (Prämienhöhe 110 € ) wird der Förder-
betrag im KoopNat auf 11,00 € je Punktwert festgelegt. 
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Neubewertung der Auflage e) Verbot der Umwandlung… Ackernutzung … 

Als Auflage e) wird das `Verbot der Umwandlung von Grünland- in Ackernutzung, keine Eineb-
nung/Planierung´ genannt. Mit der Umwandlung von Grünland in Acker wird der Anbau von 
Marktfrüchten möglich, was zu positiven Deckungsbeiträgen führen kann, wogegen die zuvor 
betriebene Grünlandnutzung zunächst nur Kosten verursachte. Bei entsprechender Flächen-
ausstattung kann die Umnutzung von Grünland deshalb attraktiv sein.  

In dem Referenzbetrieb mit 2-schüriger Mähweide wird die Weidenutzung aus Sicht des Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis neutral eingestuft; es wird eine Verwertungseffizienz des eingesetzten 
Kapitals von 1,0 angenommen. Es sind  weiterhin 2 Heuschnitte möglich, die ein marktfähiges 
Produkt liefern. Der Heupreis kann vorsichtig mit 9,96 €/dt Heu bewertet werden, so dass ein 
positives Ertragsergebnis erwartet wird: 

42,9 dt TM = 49 ,9 dt Heu * 9,96 € = 497,- €/ha abzüglich variabler Kosten von Ø 386,39 €/ha 

Deckungsbeitragsverzicht aus potenziellem Heuverkauf: 110,61 €/ha 

 

Die zu ackernde Fläche soll in einer definierten Fruchtfolge aus Wi-Raps, Triticale und Körner-
mais eingebunden sein und entsprechende Deckungsbeiträge erzielen.  

Mittlerer Deckungsbeitrag der Fruchtfolge: 390,05 €/ha 

30 dt/ha Winterraps: Ø 228,74 €  

70 dt/haTriticale: Ø 475,16 €  

60 dt/ha Körnermais: Ø 466,24 €  

Abzüglich Ø zusätzlicher Zeitaufwand 2,67 Akh * 16,17 €/Akh 43,17 €/ha 

Betriebswirtschaftlicher Nachteil bei Verzicht auf Ackernutzung: 236,27 €/ha 

 

Die Berechnung gilt für ackerfähige Grünlandstandorte. Moore sind in der Regel nicht ord-
nungsgemäß zu ackern, weshalb diese auch nicht bewertet werden. Allerdings kann hier das 
Verbot der Einebnung/Planierung auf mittlere Laufzeit durchaus gravierende Nachteile zur Fol-
ge haben, da besonders Hochmoore starken Sackungen unterliegen können, welche in Verbin-
dung mit einer Grünlanderneuerung auch eingeebnet werden müssen, wenn hier weiterhin in-
tensive Grünlandbewirtschaftung stattfinden sollte. Für alle Standorte wird daher ein geringerer 
Betrag vorgeschlagen, der sich am Mittel der erwarteten Nachteile für Mineralböden und Moor-
böden orientiert:  

236,27 € * 2 Mineralstandortgruppen / 3 Standortgruppen insgesamt = 157,51 €/ha 

 

Vor dem Hintergrund rückläufiger Grünlandfläche ist in absehbarer Zeit mit einer Genehmi-
gungspflicht für Grünlandumbrüche (Cross Compliance) zu rechnen, möglicherweise auch mit 
einer Verpflichtung zum Erhalt der Grünlandfläche auf Betriebsebene. Daraus ergibt sich eine 
Festschreibung der Grünlandfläche im Betrieb insgesamt, nicht aber einzelflächenbezogen; die 
Herleitung des Ausgleichsbetrages hat daher weiterhin Bestand auf der Einzelfläche. Durch die 
Einbeziehung des Betrages von 158,- € / ha in den Mittelwertbetrag (13,08 €) ergibt sich jedoch 
die Möglichkeit, einzelbetriebliche Überkompensation bei geringer Auflagendichte (Grund-
schutz) zu vermeiden und gleichzeitig höherwertige Naturschutzauflagen mit einem Bonus zu 
fördern.  

Das Verbot der Ackernutzung allein wird so mit 4 Punkten angemessen kompensiert. 
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Neubewertung der Auflage o) Mahd von … sowie Randstreifen… 2,5 Meter bis 31.07. 

Durchschnittlich 120 Meter Länge je Hektar (120 x 83 = 10.000 qm) * 2,5 Meter = 300 qm 

Verlust = 3 % (je nach GJ NEL Leistung je ha Gesamtfläche) = 19,73 bis 33,14 € 

Kosten: 3% der Heuernte = 6,90 € 

  + Kompostierung auf vorhandener Mistplatte = 10,30 € 

  Summe Kosten der Nachmahd und Kompostierung * = 17,21 € 

Summe (Verluste + Kosten) am 31.07 = 36,94 bis 50,35 € 

 

Der Grünlandrandstreifen wird so mit 4 Punkten angemessen kompensiert. 
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Berücksichtigung des Effektes eingeschränkter Verteilungsmöglichkeiten organischer 
Nährstoffträger im Zuge pauschaler, flächenbezogener Ausgleichsregelungen 

Annahmen : 

� Milchviehbetrieb, Boxenlaufstall mit Spaltenboden  

� Anfallende Gülle wird so auf die Grünlandflächen verteilt, dass ca. 25 cbm Gülle pro Hektar 
und Jahr anfallen 

� Jährliche feste Kosten der Güllelagerraumerstellung : 5,60 € pro cbm 

� 50% der Gülle kann innerbetrieblich auch anderweitig sinnvoll eingesetzt werden 

� Für 50% der Gülle müssen zusätzliche Lagerungskapazitäten geschaffen oder angemietet 
werden 

Bei Verbot der organischen Düngung entsteht lediglich der Nachteil eventuell notwendiger zu-
sätzlicher Lagerkapazitäten infolge der zeitlichen Einschränkung der Wirtschaftsdünger-
Aufbringung im Frühjahr/Sommer. Es werden pauschal 50%, also 10 cbm wegen anderweitiger 
kostenneutraler Verwertung abgezogen, so dass 10 cbm je ha als zusätzlicher Lagerraumbe-
darf verbleiben. 

Pauschalkalkulation je Hektar : 

12,5 cbm/ha x 5,60 €/cbm = 70,- €/ha zusätzliche Kosten 

 
 

Berücksichtigung des Effektes eingeschränkter Verwertungsmöglichkeiten energetisch 
minderwertiger Aufwüchse im Zuge pauschaler, flächenbezogener Ausgleichsregelun-
gen 

Für die ökonomische Bewertung der naturalen Verluste müssen die Kosten der Ersatzfutterbe-
schaffung errechnet werden. In den Fällen, in denen die Energiekonzentration nach der Anpas-
sungssituation gegenüber der Referenzsituation deutlich erniedrigt ist, besteht ein höherer Er-
satzfutterbedarf, als er sich aus der Differenz zwischen Referenzertrag und Energieertrag der 
auflagenbehafteten Fläche ergibt. Der höhere Bedarf leitet sich aus dem ernährungsphysiologi-
schen Zusammenhang ab, dass bei geringerer Energiekonzentration die aufgenommene Men-
ge an Trockensubstanz und somit die Energieaufnahme überproportional sinkt. Da ein Absin-
ken der für den jeweiligen Leistungsbedarf essentiellen Energiemenge ohne Kompensations-
maßnahmen in der Ration aus Sicht der Tiergesundheit (Acidose) aber auch der Ökonomie 
nicht hinnehmbar ist, muss sich in dem Maße, in dem Energiemengen infolge geringerer Ener-
giedichte aus der Ration verdrängt werden, der Kraftfutteranteil erhöhen.  

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich diese zusätzliche Erhöhung des Kraftfutteranteils, wel-
che zur Erhöhung der Kosten der Ersatzfutterbeschaffung führt, kalkulatorisch ableiten lässt. 
(Obgleich auch andere Auflagen, wie die der Düngung, einen Einfluss auf die Energiekonzent-
ration haben, sind lediglich die Auswirkungen später Schnittermine so gravierend, dass sie 
selbst bei einer pauschalen Betrachtung nicht vernachlässigt werden können.) 
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Standort Sand 

Flächenstatus bzw. 
Auflage 

Energiekonz. 
in MJ NEL/kg TM 

TS-Aufnahme je 
GV und d 

Energieaufn.  
n MJ NEL/d 

relativ 

Referenz 6,2 11,4 70,68 100 

Mahd nach 25.5. 
theoretisch verwertbar 

6,0 11,4 68,40 97 

Mahd nach 25.5. 
tatsächlich  verwertbar 

6,0 11,0 66,00 93 

Mahd nach 15.6. 
theoretisch verwertbar 

5,6 11,4 63,84 90 

Mahd nach 15.6. 
tatsächlich  verwertbar 

5,6 9,5 53,20 75 

Mahd nach 21.6. 
theoretisch verwertbar 

5,0 11,4 57,00 81 

Mahd nach 21.6. 
tatsächlich verwertbar 

5,0 7,8 39,00 55 

spätere Mahd  
theoretisch verwertbar 

4,2 11,4 47,88 68 

spätere Mahd  
tatsächlich verwertbar 

4,2 5,0 21,00 30 

 

Die Relativ-Differenzen zwischen den theoretischen und tatsächlichen Energieaufnahmen ent-
sprechen den (zusätzlich zur Kompensation der rein flächenbezogenen Auflagenverluste) in 
Rechnun g zu stellenden Kosten von Ersatzfutterbeschaffungen: 

Mahd nach 25.05. 97 - 93 = 4 % 

Mahd nach 15.06. 90 - 75 = 15 % 

Mahd nach 21.06. 81 - 55 = 26 % 

spätere Mahd 68 - 30 = 38 % 
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Standort Moor 

Flächenstatus bzw. 
Auflage 

Energiekonz. 
MJ NEL/kg TM 

TS-Aufnahme je 
GV und d 

Energieaufn. 
in MJ NEL / d 

relativ 

Referenz 6,2 11,4 70,68 100 

Mahd nach 25.5. 
theoretisch verwertbar 

6,0 11,4 68,40 97 

Mahd nach 25.5. 
tatsächlich  verwertbar 

6,0 11,0 66,00 93 

Mahd nach 15.6. 
theoretisch verwertbar 

5,7 11,4 64,98 92 

Mahd nach 15.6. 
tatsächlich  verwertbar 

5,7 9,8 55,86 79 

Mahd nach 21.6. 
theoretisch verwertbar 

5,2 11,4 59,28 84 

Mahd nach 21.6. 
tatsächlich verwertbar 

5,2 8,3 43,16 61 

spätere Mahd 
theoretisch verwertbar 

4,6 11,4 52,44 74 

spätere Mahd 
tatsächlich verwertbar 

4,6 6,8 31,28 44 

 

Mahd nach 25.05. 97 - 93 = 4 % 

Mahd nach 15.06. 92 - 79 = 13 % 

Mahd nach 21.06. 84 - 61 = 23 % 

spätere Mahd 74 - 44 = 30 % 
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Standort Marsch 

Flächenstatus bzw. 
Auflage 

Energiekonz.  
MJ NEL/kg TM 

TS-Aufnahme je 
GV und d 

Energieaufn.  
in MJ NEL / d 

relativ 

Referenz 6,2 11,4 70,68 100 

Mahd nach 25.5. 
theoretisch verwertbar 

6,0 11,4 68,40 97 

Mahd nach 25.5. 
tatsächlich  verwertbar 

6,0 11,0 66,00 93 

Mahd nach 15.6. 
theoretisch verwertbar 

5,4 11,4 61,56 87 

Mahd nach 15.6. 
tatsächlich  verwertbar 

5,4 8,9 48,06 68 

Mahd nach 21.6. 
theoretisch verwertbar 

5,0 11,4 57,00 81 

Mahd nach 21.6. 
tatsächlich verwertbar 

5,0 7,8 39,00 55 

spätere Mahd 
theoretisch verwertbar 

4,4 11,4 50,16 71 

spätere Mahd 
tatsächlich verwertbar 

4,4 5,8 25,52 36 

 

Mahd nach 25.05. 97 - 93 = 4 % 

Mahd nach 15.06. 87 - 68 = 19 % 

Mahd nach 21.06. 81 - 55 = 26 % 

spätere Mahd 71 - 36 = 35 % 

 

Nach diesen Schemata müssen folgende prozentuale Steigerungen* der Ersatzfutterbeschaf-
fung zusätzlich zur Kompensation der rein flächenbezogenen Auflagenverluste in Rechnung 
gestellt werden: 

Termin der 1. Nutzung Sand Moor Moor 

 zusätzliche Ersatzfutter Beschaffung in % 

43 Mahd nach 25.05. 4 4 4 

44 Mahd nach 15.06 15 13 19 

45 Mahd nach 21.06. 26 23 26 

43 spätere Mahd 38 30 35 

*) Bezugsbasis  : Referenzertrag-Naturalverlust 
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4.1.2 Unterteilbereich „ergebnisorientierter Ansatz“ (ab) 

Kann ein ökologischer Wert ökonomisch bewertet werden? 

Die Bemessung des ökologischen Wertes durch das Zählen von Pflanzenarten in dem vorlie-
genden Projekt genügt nicht dem Anspruch einer Wertbemessung für die Gesellschaft und die 
Landwirtschaft. Das Vorkommen einer bestimmten Anzahl bestimmter Pflanzenarten bedarf 
letztlich der Nennung eines ökonomischen Wertes in €. Diesen könnte man, wie bei der Milch-
börse ausschreiben und abwarten welche Werte sich dabei durch das freie Spiel von Angebot 
und Nachfrage ergeben. In dem Projektgebiet Northeim des DBU-Fördervorhabens „Entwick-
lung und Erprobung von Methoden zur ergebnisorientierten Honorierung ökologischer Leistun-
gen im Grünland Nordwestdeutschlands“ (DBU-Förderprojekt) wurde ähnliches in der Form als 
Ausschreibeverfahren bereits in der Praxis erprobt. Allerdings werden dabei einseitig Angebote 
von den Landwirten gemacht, die Nachfrageseite wird durch das Budget limitiert. Für die Agrar-
verwaltung ist die effiziente Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen durch ein solches 
Ausschreibeverfahren gefährdet. Sie möchte einfache und klare Bedingungen mit geringst mög-
licher Differenzierung in den Verfahrensabläufen (Zuwendungsbescheide, Verträge, Kontrollen, 
etc.) für alle Beteiligten.  
 

Differenzierte Auszahlungsbeträge für unterschiedliche Leistungen der Landwirte sind im Rah-
men des Erschwernisausgleichs in Naturschutzgebieten und Nationalparken seit 1997 in Nie-
dersachsen üblich. Die Bemessung des Wertes dieser Leistungen beruht jedoch nicht auf dem 
ökologischen Wert an sich, sondern auf dem Prinzip, dass dem Landwirt ein Ausgleich für et-
was gezahlt wird auf das er freiwillig, wie im Falle des Kooperationsprogramms Naturschutz, 
oder durch Verordnung geregelt, verzichtet. Für die vorgesehene Honorierung gilt in jedem Fall 
das Freiwilligkeitsprinzip. Um eine gerechte ökonomische Bewertung transparent und glaubhaft 
darstellen zu können muss es nach unserem Verständnis auch hier zu einer einseitigen Bewer-
tung der möglichen Verluste aus der Perspektive des Anbieters (Grünlandbewirtschafter) kom-
men, nämlich einer vergleichenden Bewertung von Alternativen der Grünlandbewirtschaftung. 

Was ist die ökologische Leistung wert? 

Der Wert der ökologischen Leistung soll nun in € je ha bemessen werden. Der GAK Rahmen-
plan gibt für die Möglichkeiten der EU-Kofinanzierung klare Regeln vor, die das Mindestmaß 
der vorgefundenen honorierungswürdigen Pflanzenarten und die maximale Fördersumme an-
geht. Diese Regeln gehen von einer Honorierung bei mindestens 4 Pflanzenarten aus einer 
Kennartenliste in Höhe von 150,- € je ha aus.  
 

Für Niedersachsen ergeben sich möglicherweise hinsichtlich der monetären Ausgestaltung an-
dere Beträge, da es sich in der Vorgabe um eine Empfehlung handelt. Im Rahmen des DBU-
Förderprojektes wurde ein Erhebungsbogen an die Projektbetreuer und Landwirte mit der Bitte 
um Eintragung relevanter Standort- und Bewirtschaftungsdaten verteilt. Aus dem Vergleichsjahr 
2005 liegt nun von insgesamt 77 Grünlandflächen aus vier Projektregionen mehr oder weniger 
vollständiges Datenmaterial vor. Davon wurden 72 für eine vergleichende Auswertung heran-
gezogen, um eine vergleichende Bewertung auf dieser Basis zu ermöglichen. 
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Tabelle: Auswertung der Bewirtschaftungsdaten zu den Projektflächen 2005  

 
 
Projektregion 

 
Förderstufe 

Anzahl 
Kennarten 
(Median) 

N - Kg /ha 
Düngung 
(Median) 

Wasser-
stufe1) 

(Mittel) 

Datum 
Früh-
jahr 

(Mittel) 

Zahl  
Nutz. 

(Mittel) 

Fehntjer Tief       
n = 1 II 8 0 3,0 30.06. 1,0 
n = 7 I 4 0 4,0 05.06. 2,5 
n = 7 0 3 80 6,0 23.05. 2,7 
Fuhrberger Feld      
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n = 3 II 9 0 3,4 14.05. 2,0 
n = 10 I 5 0 5,1 15.05. 2,5 
n = 7 0 2 50 5,1 04.05. 2,0 
Landkreis Northeim      
n = 12 II 10 0 3,7 23.05. 2,3 
n = 11 I 6 20 3,1 04.05. 2,2 
n = 2 0 2 100 2,5 24.04. 4,5 
Untere Aller       
n = 6 II 9 0 4,9 16.05. 3,0 
n = 6 0 1,5 38 3,0 12.06. 2,5 
Mittel aus  
n = 22 

II 9,5 
 

0 
 

4,0 
(1,0-6,0) 

20.05. 
(15.5.-
1.7.) 

 

2,29 

Mittel aus  
n = 28 

I 5,0 
 

0 
 

4,6 
(2,0-5,1) 

16.05. 
(5.5-
17.6) 

 

2,38 

Mittel aus  
n = 15 2) 

0 2,0 
 

100 
 

5,1 
(5,1-6,0) 

15.05. 
(5.5.-
20.6.) 

 

2,71 

1) Angaben nach dem vorwiegenden Zustand: 1 = trocken, 3 = frisch, 5 = feucht, 7 = nass, 9 überstaut 

2) insgesamt 22, in der Gesamtauswertung  wurden jedoch nur die mit Stickstoff gedüngten Flächen berücksichtigt. 

 
In der Auswertung wurden neben der nicht förderfähigen Stufe (< 4 Kennarten) bereits 2 Förderstufen 
berücksichtigt, die in Niedersachsen diskutiert wurden, nämlich diejenige mit mindestens 4 Kennarten 
und eine mögliche zweite Stufe mit 8 Kennarten. Die Verteilung der genannten Flächen zu den einzel-
nen Förderstufen war insgesamt nahezu ausgeglichen, während diese innerhalb der einzelnen Land-
kreise stärker differenziert. Auffällig sind die gleichmäßig hohen Anteile von Flächen der Förderstufe I 
und II im Landkreis Northeim (Hügelland). In der unteren Allerniederung sind dagegen keine Flächen 
der Stufe mit 4 bis 7 Kennarten (Stufe I) enthalten, sondern entweder solche mit weniger als 4 oder 
mehr als 8 Kennarten. Die weiteren Projektregionen weisen deutlich mehr Flächen der Stufe I mit 4-7 
Kennarten auf.  
 
Die stärksten Unterschiede in der Bewirtschaftung zwischen den Wertstufen liegen eindeutig in der Hö-
he der N-Düngung je ha. Im Mittel aller untersuchten Flächen wurden nur knapp 20 Kg Stickstoff (in ei-
ner Spanne von 0-100) mineralisch oder aus Wirtschaftsdünger (Mist/Gülle) in den artenreichen Be-
ständen ausgebracht. Auf den nicht förderfähigen Grünlandflächen (weniger als 4 Kennarten) werden 
im Durchschnitt 108 Kg N/ha (in einer Spanne von 32-214 Kg/ha) ausgebracht. Die Medianwerte lauten 
0 Kg für 4 und mehr Kennarten und 100 Kg N/ha für weniger als 4 Kennarten auf einer Fläche. 
 
Das Wasserregime der Flächen unterscheidet sich innerhalb der Projektgebiete recht deutlich vonein-
ander, auch wenn dies beim Vergleich aller Flächen miteinander nicht so deutlich zum Ausdruck 
kommt. Die Einschätzung dieser Größe wurde außerdem vom Landwirt selbst geschätzt, so dass ge-
wisse subjektiv bedingte Unschärfen bestehen dürften. Grundsätzlich handelt es sich um frische bis 
feuchte Standorte, wobei die extremeren Standorte in den einzelnen Gebieten zu einer geringeren För-
dereignung neigen: In Northeim sind die trockeneren Flächen (WS 2,5) weniger förderfähig als die fri-
schen, im Fehntjer Tief und Fuhrberger Feld können die eher feuchten bis nassen Flächen (WS 5,1 und 
6) anteilig weniger gefördert werden als die frischen. Lediglich in der unteren Allerniederung sind die 
Flächen der Stufe I deutlich feuchter (WS 4,9) als diejenigen mit geringer Kennartenzahl (WS 3,0). Ins-
gesamt korrespondieren eher die frischen Standorte mit der Kennartenliste.  
 
Der durchschnittliche erste Nutzungstermin (1. Aufwuchs) hat für die erste Förderstufe keinen deutli-
chen Einfluss auf die Kennartenzahl. Beide Förderstufen werden in den Projektgebieten Fuhrberger 
Feld, Landkreis Northeim und Untere Aller, regelmäßig bei Nutzungsterminen im Mai erreicht. Die För-
derfähigkeit im Fehntjer Tief korreliert dagegen eher mit einer Mahdnutzung im Juni. 
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Die Flächen der potenziellen Förderstufe mit 8 Arten aus der Liste förderfähiger Grünlandarten werden 
in einem Zeitraum vom 15.05. – 17.06. erstmals genutzt. Das entspricht einer Verzögerung gegenüber 
der ersten Stufe um 10-14 Tagen, so dass im Mittel ein erster Nutzungstermin Anfang Juni (01.06.) ge-
wählt wurde, um die Verwertungseffizienz der Aufwüchse im Vergleich mit der Referenznutzung zu be-
werten. 
 
Ein Einfluss der Nutzungshäufigkeit ist ebenfalls vorhanden. Die zu fördernden Flächen werden als 
Schnittgrünland nur etwa zweimalig im Jahr genutzt, durch Weidenutzungsanteile erhöht sich die Nut-
zungshäufigkeit auf durchschnittlich bis zu 3,0 Nutzungen im Jahr. Im Mittel aller Flächen sinkt die 
Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von >4 Kennarten bei 2,3-2,4 Nutzungen mit der Zunahme der 
Nutzungshäufigkeit auf 2,7 Nutzungen unter 4 Kennarten. 
 
Aus den Erhebungsbögen kann somit eine repräsentative Bewirtschaftung für die Stufen I und II gegen-
über einer Referenzbewirtschaftung abgeleitet werden. Die Medianwerte weisen für beide Förderstufen 
einen Verzicht auf N-Düngung aus; in Versuchen (Landschaftspflege) wurden bei Verzicht auf N-
Düngung im Mittel 33% Ertragsverlust gegenüber der Referenzbewirtschaftung ermittelt (25% auf hu-
mosem Sand in Dasselsbruch bis 40% auf lehmiger Flussmarsch in Penkefitz 1985-1996). 
 
Mit dem vorliegenden Zahlenmaterial sind kaum Differenzierungen zwischen der Stufe I und Stufe II ab-
zuleiten, weil die Mittelwerte sich nicht gravierend unterscheiden. Für eine deutliche Abgrenzung von 
der Stufe II zu Stufe I spricht aber die durchschnittliche P/K-Düngung der Flächen. Deutlich können die 
Flächen mit weniger als 4 Kennarten von denen mit >4 Kennarten unterschieden werden, aber auch 
zwischen den Stufen mit > 4 Kennarten ist eine deutliche Abnahme der Grunddüngung mit Zunahme 
der Kennarten erkennbar. Zur einfachen Abgrenzung der Stufen gehen wir von einer P/K Ausgleichs-
düngung entsprechend dem Ertragsniveau in den Stufen I und II aus. 
 
Die Kalkulation der potenziellen Ertragsunterschiede in Abhängigkeit von der Höhe des vermeintlichen 
Entzuges bei differenzierter Düngung ermöglicht die weitere Bewertung. Die Differenz im Düngungsni-
veau zwischen den Förderstufen I (4-7 Arten) und II (>8 Arten) beträgt für Kalium 14 Kg K2O und für 
Phosphor 7 Kg P2O5. Nach durchschnittlichen Gehaltswerten (Ertragsgrenzwerte) kann damit ein Er-
tragsunterschied von 4,8 dt TM (Kaliumentzug) bis 7,6 dt TM (Phosphorentzug) unterstellt werden. Dar-
aus ergibt sich eine mittlere Differenz von 6,2 dt TM/ha bzw. 3.729 MJ NEL bei 6 MJ NEL je KgTM. 
 

Tabelle: P/K Düngung in Kg je ha in Abhängigkeit von der Kennartenzahl 

 P2O5 K2O 

Differenz  Mittel 
zur Förderstufe 

I 
 

Ertragsdiffe-
renz  in dt 

TM/ha 
zur Förderstufe 

I 
Förderstu-

fe Mittel 
Streuung 

Mittel Streuung 
P2O5 K2O 

P2O5 
K2O 

Referenz* 55 55 135 90 - 160 + 46 + 94 +  50  + 32 
< 4 KA 28 0 -100 41 0  - 140 + 19 + 23 + 20 + 7,9 
> 4 KA 9 0 - 50 18 0 - 100    0    0     0    0 
> 8 KA 2 0 - 40 4 0 - 80 -  7 - 14 - 7,6 - 4,8 

*Referenz aus Richtwertdeckungsbeitragsrechnung 2005 – Mähweide 2 x Grassilage + Nachweide. 
  Ertragsgrenzwert für Kalium: 2,4% in TM = 2,9 Kg K2O je dt TM 
  Ertragsgrenzwert für Phosphor: 0,4% in TM = 0,92 Kg P2O5 je dt TM 

 
Zusätzlich zu dieser Differenzierung der Förderstufen I und II ergibt sich durch die geringere Energie-
dichte des Futters besonders krautreicher Bestände ein Verwertungsdefizit. Einerseits wird mit zuneh-
mendem Rohfaseranteil die TM-Aufnahme durch die Nutztiere begrenzt, dadurch wird auch weniger 
Energie mit dem Futter aufgenommen. Mit steigendem Rohfaser- und absinkendem Energiegehalt bei 
krautreichem Aufwuchs und verzögerter Mahd nach dem 30. Mai wird dieser Effekt, bezogen auf die 
aufgenommene Grundfuttermenge nochmals verstärkt. 
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In den klee- und kräuterreichen Wiesengesellschaften (< 70 % Gräser) der Förderstufe II kann von ei-
ner insgesamt deutlich verringerten Verwertungseffizienz gegenüber grasreichen Grünlandbeständen 
(>70 % Gräser) ausgegangen werden. Dieser Effekt tritt vergleichsweise unabhängig vom jeweiligen 
Schnitttermin ein und wird tabellarisch von Nussbaum et.al. dargestellt. 
 
Tabelle: potenzielle Energiedichte von Grünlandaufwüchsen in Abhängigkeit vom Bestandstyp und Nut-
zungszeitpunkt 
(Auszug n. Nussbaum et.al. in dlz agrarmagazin, Sonderheft 12, 1. Auflage, 2000.) 

 
Bestandstypen: 
G1 = gräserreich - weidelgrasbetont, überwiegend Weidelgräser oder Rispengräser 
G2 = gräserreich - nicht weidelgrasbetont, überwiegend Obergräser im Bestand 
K1 = klee- und kräuterreich, feinblättrige Kräuter und überwiegend Untergräser 
K2 = klee- und kräuterreich, grobstängelige Kräuter und überwiegend Obergräser 
 
Diese Verwertungsdifferenz muss daher ebenfalls mit Vollkosten oder durch Kraftfutter ausgeglichen 
werden, wie in folgender Tabelle dargestellt. Im Mittel werden 5 % Verwertungsdefizit der Aufwüchse 
kraut- und obergrasreicher und zusätzlich 9 % bei Mahd nach dem 30. Mai für 6 und mehr Kennarten 
zugrunde gelegt. 
 
Tabelle: Verwertungsdefizite durch verzögerte Erntetermine sowie den Einfluß kraut- und 
obergrasreicher Grünlandbestände gegenüber der Referenzbewirtschaftung 

 
 

4.1.2.1 Berechnungsverfahren auf der Basis einer Referenzfläche aus Richtwertdeckungsbei-
trägen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2008-2010. 

 
 
Ergebnis: 
 
Der Förderbetrag der II. Förderstufe im Rahmen des Kooperationsprogramm 
Naturschutz 2007 ff - Teilbereich Grünland, Unterteilbereich Ergebnisorientierte 
Grünlandnutzung sollte 105,00 €/ha*Jahr betragen. 
 
 
Da es sich um einen Baustein im Rahmen des Baukastensystems ML/MU handelt, 
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sieht die Förderung insgesamt wie folgt aus: 
 
Grundförderung ML   4 Kennarten   150 €/ha/Jahr 

Baustein MU   zusätzlich > 2 Kennarten 105 €/ha/Jahr 

Gesamtförderung   6 Kennarten    255 €/ha/Jahr 
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4.2 Naturschutzgerechte Nutzung von Ackerflächen bzw. –randstreifen 

4.2.1 Unterteilbereich „Ackerwildkräuter“ (ba) 

Anmerkungen zu den Kalkulationen: 

Optimale Standortbedingungen für bestimmte Pflanzen- und Tierarten sowie Pflanzengesellschaf-
ten sind nicht immer deckungsgleich mit der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung. Wenn die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung durch produktionstechnische Veränderungen an die Standort-
ansprüche der Pflanzen- und Tierarten angepasst werden soll, so ist dies fast immer mit Minderer-
lösen und oft auch mit höheren Kosten verbunden. 

Die folgenden Berechnungen ermitteln die wirtschaftlichen Konsequenzen verschiedener freiwilli-
ger Vereinbarungen zur Förderung bestimmter Pflanzen- und Tierarten sowie Pflanzengesellschaf-
ten im Rahmen einer Beibehaltung oder weiteren Extensivierung der Ackernutzung. Dazu werden 
für jeweils standorttypische Fruchtfolgen und Ertragsniveaus die zu erwartenden wirtschaftlichen 
Ergebnisse einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung denen einer Bewirtschaftung mit freiwilligen 
Vereinbarungen gegenübergestellt. Berechnet werden dabei für beide Varianten sogenannte „Ver-
gleichsbeträge“, die eine Erweiterung der Deckungsbeiträge um Unterscheide bei den Maschinen-
festkosten, dem Lohnanspruch und der Nährstoffrücklieferung beinhalten. Somit wird gewährleis-
tet, dass auch die Unterschiede aus diesen Kostenbereichen, die sich aus der veränderten Zahl 
von Arbeitsgängen bzw. unterschiedlichen Ernte- und Transportmengen ergeben, Berücksichti-
gung finden. 

Die angesetzten Erträge für die Varianten ohne freiwillige Vereinbarungen orientieren sich an den 
nach Daten des niedersächsischen Landesamtes für Statistik ermittelten regional erzielbaren Er-
trägen. Die Erträge für die Varianten mit freiwillige Vereinbarungen wurden in Anlehnung an Ver-
suchsergebnisse der Landwirtschaftskammer, Statistiken über Erträge im ökologischen Landbau 
und Expertenschätzungen zu den Auswirkungen einer Verdopplung des Saatreihenabstandes so-
wie des Verzichts auf Düngung, Pflanzenschutz und – wo eingesetzt – auch Beregnung ermittelt. 

Als Datengrundlage für diese Überarbeitung dienten die Richtwert-Deckungsbeiträge 2008, 2009 
und 2010. Dieses Verfahren wurde gewählt, um den deutlich veränderten Bedingungen auf den 
landwirtschaftlichen Märkten Rechnung zu tragen.  

4.2.1.1 Ackerwildkräuter (doppelter Saatreihenabstand) 

Folgende Auflagen werden auf ihre wirtschaftlichen Konsequenzen analysiert: 

� nur für Getreide(außer Mais)- und Rapsanbau ohne Untersaat, 

� doppelter Saatreihenabstand, 

� keine Düngung, 

� kein Pflanzenschutz, 

� einmal im Vertragszeitraum ist Brache mit Selbstbegrünung möglich. 

Da das Programm nur auf Getreide- und Rapsflächen angeboten werden soll, werden für die Ge-
treide- und Rapsflächen auf tendenziell besseren Böden Anbauanteile und Erträge von 50% Win-
terweizen (90 dt/ha), 30% Wintergerste (90 dt/ha), 10% Triticale (90 dt/ha) und 10% Winterraps 
(45 dt/ha) unterstellt. 
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Ableitung der Marktleistungen 

Die Marktleistung errechnet sich aus den vermarktbaren Mengen unter Gewichtung mit den dafür 
erzielbaren Preisen. Eine Einbeziehung von Flächenprämien ist nicht erforderlich, da die Prämien-
zahlung nicht mehr kultur- sondern bewirtschaftungsgebunden ist und in beiden Bewirtschaftungs-
varianten in identischer Höhe erfolgen würde. 

Die zu erwartenden Erträge werden in Anlehnung an die Erfahrungswerte aus dem ökologischen 
Landbau (ohne jegliche Düngung) festgelegt. Auf Standorten mit 90 dt/ha Standardertrag werden 
für alle Getreidearten noch 40 dt/ha erwartet. Bei Raps wird eine Reduzierung des Ertrages von 45 
auf 20 dt/ha erwartet. 

Entsprechend der obigen Argumentation wird für den Getreide- und Rapsanbau die gesamte Ern-
temenge nur als Futterqualität mit einem um 10% gegenüber der „Standard“-Futterware abgesenk-
ten Preis zu vermarkten sein.  

Ableitung der Bewirtschaftungskosten 

Die Verdopplung der Reihenweite führt bei Getreide und Raps nicht zwangsläufig zur Halbierung 
der Saatmengen, da die Saatstärke innerhalb der Reihe erhöht wird. Da beim Verzicht auf Pflan-
zenschutz zudem der Einsatz anderer, weniger anfälliger Sorten wahrscheinlich wird, wird eine 
Reduzierung der Saatgutkosten um 10% unterstellt.  

Der Düngeraufwand entfällt bis auf den anteiligen Kalkausgleich, da die Kalkung i. d. R. einmalig 
für mehrere Jahre erfolgt. Der Pflanzenschutzaufwand entfällt vollständig. Die variablen und die 
festen Maschinenkosten reduzieren sich um die eingesparten Kosten der entfallenden Dünger- 
und Pflanzenschutzmittelausbringung und der geringeren Ernte- und Transportmengen, so dass z. 
B. im Weizenanbau auf besseren Standorten (90 dt/ha) statt ca. 948 nur noch ca. 252 €/ha an va-
riablen Kosten anfallen. Der Unterschied bei den Maschinenfestkosten beträgt weitere ca. 57 €/ha 
(223-166), wird aber durch die aufgrund der fehlenden Düngung entfallenden Anrechnung der 
Nährstoffrücklieferung aus Ernterückständen von ca. 87 €/ha mehr als kompensiert. Da der an-
baubedingte Lohnanspruch (ohne Anteil für Betriebsführung) wegen der entfallenden Arbeitsgänge 
von ca. 150 €/ha auf ca. 148 €/ha sinkt, entsteht eine weitere Kostenentlastung zugunsten der Ex-
tensivierung. 

Entwicklung der „Vergleichsbeträge“ 

Da das Programm nur für Getreideflächen angeboten werden soll, können Zuckerrüben und Kar-
toffeln aus den Betrachtungen ausgeklammert werden. 

Hochertragsstandort 

Bei Winterroggen entsteht mit 209,83 €/ha (von 188,00 auf -21,63 €/ha; Abweichung durch Run-
dung) der geringste und bei Winterraps mit 379,84 €/ha (von 488,03 auf 108,18 €/ha) der größte 
Fehlbetrag. Bei Winterweizen ist mit einem Rückgang um 310,63 €/ha (von 368,13 auf 57,50 €/ha) 
zu rechnen. 

Aus den „Vergleichsbeträgen“ der einzelnen Kulturen werden durch die Gewichtung mit den 
Fruchtfolgeanteilen die durchschnittlichen „Vergleichsbeträge“ beider ermittelt und saldiert. Im 
Durchschnitt der Fruchtfolge gehen die „Vergleichsbeträge“ um 312,19 €/ha zurück. 

Leichter Standort 

Bei Winterroggen entsteht mit 91,08 €/ha (von -38,96 auf -130,04 €/ha; Abweichung durch Run-
dung) der geringste und bei Winterraps mit 361,68 €/ha (von 330,36 auf -31,32 €/ha) der größte 
Fehlbetrag. Bei Winterweizen ist mit einem Rückgang um 293,13 €/ha (von 151,24 auf -141,90 
€/ha) zu rechnen. 

Aus den „Vergleichsbeträgen“ der einzelnen Kulturen werden durch die Gewichtung mit den 
Fruchtfolgeanteilen die durchschnittlichen „Vergleichsbeträge“ beider ermittelt und saldiert. Im 
Durchschnitt der Fruchtfolge gehen die „Vergleichsbeträge“ um 206,03 €/ha zurück. 
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Erhöhte Bewirtschaftungskosten für Randstreifen werden berücksichtigt. 
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Berechnungen für die Hochertragsstandorte 

Auflagen: 

keine Fruchtartenbeschränkungen, doppelte Saatreihenweite, ohne Düngung, Pflanzenschutz 

Annahmen: 

Aufgrund der Fruchtfolge ist es möglich, mit den Anbauanteilen der Kulturen Zuckerrüben und Kartoffeln auf andere Flächen auszuweichen, so dass die-
se Kulturen in den Berechnungen nicht zu berücksichtigen sind. 

Fruchtfolge ohne Auflagen mit Auflagen Differenz 

Kulturart  Anteil Verluste 

   

Ertragsniveau Vergleichsbetrag Ertragsniveau Vergleichsbetrag Minderertrag 

absolut anteilig 

  in % dt/ha EUR/ha dt/ha EUR/ha % EUR/ha EUR/ha 

Zuckerrüben 0 600 717,28 600 717,28 0 0,00 0,00 

Speisekartoffeln 0 400 1.980,84 400 1.980,84 0 0,00 0,00 

Winterweizen 50 90 368,13 40 57,50 56 310,63 155,31 

Wintergerste 30 90 307,25 40 0,79 56 306,46 91,94 

Winterroggen 0 90 188,20 40 -21,63 56 209,83 0,00 

Triticale 10 90 284,49 40 14,94 56 269,55 26,95 

Winterraps 10 45 488,03 20 108,18 56 379,84 37,98 

Summe 100   353,49   41,30     312,19 

 

Zuschlag bei Anlage als Randstreifenprogramm bei Randstreifenbreite von 24 m: 96,75 €/ha 

 18 m: 145,13 €/ha 

 12 m: 193,51 €/ha 

 6 m: 241,88 €/ha 

 Ø: 169,32 €/ha 
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Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich sollte bei ganzen Schlägen 312,19 €/ha betragen. 

Der angemessene Ausgleich sollte bei Randstreifen 481,51 €/ha betragen. 

 



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

   Seite 77 

Berechnungen für die leichteren Standorte 

Auflagen: 

keine Fruchtartenbeschränkungen, doppelte Saatreihenweite, ohne Düngung, Pflanzenschutz 

Annahmen: 

Aufgrund der Fruchtfolge ist es möglich, mit den Anbauanteilen der Kulturen Zuckerrüben und Kartoffeln auf andere Flächen auszuweichen, so dass die-
se Kulturen in den Berechnungen nicht zu berücksichtigen sind 

Fruchtfolge ohne Auflagen mit Auflagen Differenz 

Kulturart  Anteil Verluste 

   

Ertragsniveau Vergleichsbetrag Ertragsniveau Vergleichsbetrag Minderertrag 

absolut anteilig 

  in % dt/ha EUR/ha dt/ha EUR/ha % EUR/ha EUR/ha 

Zuckerrüben 0 550 564,90 550 564,90 0 0,00 0,00 

Speisekartoffeln 0 350 1.518,54 350 1.518,54 0 0,00 0,00 

Winterweizen 20 70 151,24 25 -141,90 64 293,13 58,63 

Sommergerste 20 55 -20,39 25 -163,31 55 142,92 28,58 

Winterroggen 20 70 -38,96 30 -130,04 57 91,08 18,22 

Triticale 20 70 43,36 30 -97,97 57 141,33 28,27 

Winterraps 20 40 330,36 15 -31,32 63 361,68 72,34 

Summe 100   93,12   -112,91     206,03 

 

Zuschläge bei Anlage als Randstreifenprogramm bei Randstreifenbreite von 24 m: 91,29 €/ha 

 18 m: 136,93 €/ha 

 12 m: 182,58 €/ha 

 6 m: 228,22 €/ha 

 Ø: 159,75 €/ha 
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Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich sollte bei ganzen Schlägen 206,03  €/ha betragen. 

Der angemessene Ausgleich sollte bei Randstreifen 365,78 €/ha betragen. 

 

Die Mittelung des Förderbetrages für den "ganzen Schlag“ beträgt 312,,19 + 206,03/ 2=  259,11 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die die Fördersumme für den "ganzen Schlag“ deshalb 
255 €/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie um lediglich 19,05 % abgesenkt werden (von 315 auf 255). 
Deshalb wird an der Prämie von 315 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

Die Mittelung des Förderbetrages für den "Randstreifen“ beträgt 481,51 + 365,78/ 2=  423,65 

€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde  die Fördersumme für den "Randstreifen“ deshalb 420 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie um lediglich 12,5 % abgesenkt werden (von 480 auf 420). 
Deshalb wird an der Prämie von 480 €/ha/Jahr festgehalten. 
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4.2.1.2 Ackerwildkräuter (einfacher Saatreihenabstand) 

Als Datengrundlage für diese Überarbeitung dienten die Richtwert-Deckungsbeiträge 2008, 2009 
und 2010.  

 

Folgende Auflagen werden auf ihre wirtschaftlichen Konsequenzen analysiert: 

� nur für Getreide(außer Mais)- und Rapsanbau ohne Untersaat, 

� einfacher Saatreihenabstand, 

� keine Düngung, 

� kein Pflanzenschutz, 

� einmal im Vertragszeitraum ist Brache mit Selbstbegrünung möglich. 

� Anbau von Zwischenfrucht mit einfachem Saatreihenabstand ist erlaubt (Zeitpunkt des Unterpflügens, 
Zwischenfruchtart, Anzahl des Anbaus in 5 Jahren Vertragslaufzeit bleibt dem Bewirtschafter überlas-
sen) 

 

Da das Programm nur auf Getreide- und Rapsflächen angeboten werden soll, werden für die Ge-
treide- und Rapsflächen auf tendenziell besseren Böden Anbauanteile und Erträge von 50% Win-
terweizen (90 dt/ha), 30% Wintergerste (90 dt/ha), 10% Triticale (90 dt/ha) und 10% Winterraps 
(45 dt/ha) unterstellt. 

 

Ableitung der Marktleistungen 

Die Marktleistung errechnet sich aus den vermarktbaren Mengen unter Gewichtung mit den dafür 
erzielbaren Preisen. Eine Einbeziehung von Flächenprämien ist nicht erforderlich, da die Prämien-
zahlung nicht mehr kultur- sondern bewirtschaftungsgebunden ist und in beiden Bewirtschaftungs-
varianten in identischer Höhe erfolgen würde. 

Die zu erwartenden Erträge werden in Anlehnung an die Erfahrungswerte aus dem ökologischen 
Landbau (ohne jegliche Düngung) festgelegt. Auf Standorten mit 90 dt/ha Standardertrag werden 
für alle Getreidearten noch 40 dt/ha erwartet. Bei Raps wird eine Reduzierung des Ertrages von 45 
auf 20 dt/ha erwartet. 

Entsprechend der obigen Argumentation wird für den Getreide- und Rapsanbau die gesamte Ern-
temenge nur als Futterqualität mit einem um 10% gegenüber der „Standard“-Futterware abgesenk-
ten Preis zu vermarkten sein.  

Ableitung der Bewirtschaftungskosten 

Da beim Verzicht auf Pflanzenschutz der Einsatz anderer, weniger anfälliger Sorten wahrscheinlich 
wird, wird eine Reduzierung der Saatgutkosten um 10% unterstellt.  

Der Düngeraufwand entfällt bis auf den anteiligen Kalkausgleich, da die Kalkung i. d. R. einmalig 
für mehrere Jahre erfolgt. Der Pflanzenschutzaufwand entfällt vollständig. Die variablen und die 
festen Maschinenkosten reduzieren sich um die eingesparten Kosten der entfallenden Dünger- 
und Pflanzenschutzmittelausbringung und der geringeren Ernte- und Transportmengen. Der Un-
terschied bei den Maschinenfestkosten wird durch die aufgrund der fehlenden Düngung entfallen-
den Anrechnung der Nährstoffrücklieferung aus Ernterückständen kompensiert. Da der anbaube-
dingte Lohnanspruch (ohne Anteil für Betriebsführung) wegen der entfallenden Arbeitsgänge sinkt, 
entsteht eine weitere Kostenentlastung zugunsten der Extensivierung. 

Entwicklung der „Vergleichsbeträge“ 

Da das Programm nur für Getreideflächen angeboten werden soll, können Zuckerrüben und Kar-
toffeln aus den Betrachtungen ausgeklammert werden. 
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Hochertragsstandort 

Bei Winterroggen entsteht mit 152,35 €/ha (von 188,20 €/ha auf 35,86 €/ha; Abweichung durch 
Rundung) der geringste und bei Winterraps mit 334,02 €/ha (von 488,03 auf 154,01 €/ha) der 
größte Fehlbetrag. Bei Winterweizen ist mit einem Rückgang um 249 €/ha (von 368,13 auf 119,14 
€/ha) zu rechnen. 

Aus den „Vergleichsbeträgen“ der einzelnen Kulturen werden durch die Gewichtung mit den 
Fruchtfolgeanteilen die durchschnittlichen „Vergleichsbeträge“ beider ermittelt und saldiert. Im 
Durchschnitt der Fruchtfolge gehen die „Vergleichsbeträge“ um 252,93 €/ha zurück. 

Leichter Standort 

Bei Winterroggen entsteht mit 50,38 €/ha (von -38,96 €/ha auf -89,34 €/ha; Abweichung durch 
Rundung) der geringste und bei Winterraps mit 328,60 €/ha (von 330,36 auf 1,76 €/ha) der größte 
Fehlbetrag. Bei Winterweizen ist mit einem Rückgang um 257,03 €/ha (von 151,24 auf -105,80 
€/ha) zu rechnen. 

Aus den „Vergleichsbeträgen“ der einzelnen Kulturen werden durch die Gewichtung mit den 
Fruchtfolgeanteilen die durchschnittlichen „Vergleichsbeträge“ beider ermittelt und saldiert. Im 
Durchschnitt der Fruchtfolge gehen die „Vergleichsbeträge“ um 168,92 €/ha zurück. 

 

Erhöhte Bewirtschaftungskosten für Randstreifen werden berücksichtigt. 



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

   Seite 81 

Berechnungen für die Hochertragsstandorte 

 

Annahmen: 

Aufgrund der Fruchtfolge ist es möglich, mit den Anbauanteilen der Kulturen Zuckerrüben und Kartoffeln auf andere Flächen auszuweichen, so dass diese 
Kulturen in den Berechnungen nicht zu berücksichtigen sind. 

Fruchtfolge ohne Auflagen mit Auflagen Differenz 

Kulturart  Anteil Verluste 

   

Ertragsniveau Vergleichsbetrag Ertragsniveau Vergleichsbetrag Minderertrag 

absolut anteilig 

  in % dt/ha EUR/ha dt/ha EUR/ha % EUR/ha EUR/ha 

Zuckerrüben 0 600 717,28 600 717,28 0 0,00 0,00 

Speisekartoffeln 0 400 1.980,84 400 1.980,84 0 0,00 0,00 

Winterweizen 50 90 368,13 42 119,14 53 249,00 124,50 

Wintergerste 30 90 307,25 42 60,14 53 247,11 74,13 

Winterroggen 0 90 188,20 42 35,86 53 152,35 0,00 

Triticale 10 90 284,49 42 75,56 53 208,94 20,89 

Winterraps 10 45 488,03 21 154,01 53 334,02 33,40 

Summe 100   353,49   100,57     252,93 

 

Zuschlag bei Anlage als Randstreifenprogramm bei Randstreifenbreite von 24 m: 97,09 €/ha 

 18 m: 145,63 €/ha 

 12 m: 194,18 €/ha 

 6 m: 242,72 €/ha 

 Ø: 169,90 €/ha 
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Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich sollte bei ganzen Schlägen 252,93 €/ha betragen. 

Der angemessene Ausgleich sollte bei Randstreifen 422,83 €/ha betragen. 
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Berechnungen für die leichteren Standorte 

Annahmen: 

 

Aufgrund der Fruchtfolge ist es möglich, mit den Anbauanteilen der Kulturen Zuckerrüben und Kartoffeln auf andere Flächen auszuweichen, so dass diese 
Kulturen in den Berechnungen nicht zu berücksichtigen sind 

Fruchtfolge ohne Auflagen mit Auflagen Differenz 

Kulturart  Anteil Verluste 

   

Ertragsniveau Vergleichsbetrag Ertragsniveau Vergleichsbetrag Minderertrag 

absolut anteilig 

  in % dt/ha EUR/ha dt/ha EUR/ha % EUR/ha EUR/ha 

Zuckerrüben 0 550 564,90 550 564,90 0 0,00 0,00 

Speisekartoffeln 0 350 1.518,54 350 1.518,54 0 0,00 0,00 

Winterweizen 20 70 151,24 26 -105,80 62 257,03 51,41 

Sommergerste 20 55 -20,39 26 -131,22 52 110,84 22,17 

Winterroggen 20 70 -38,96 32 -89,34 55 50,38 10,08 

Triticale 20 70 43,36 32 -54,37 55 97,73 19,55 

Winterraps 20 40 330,36 16 1,76 61 328,60 65,72 

Summe 100   93,12   -75,79     168,92 

 

Zuschläge bei Anlage als Randstreifenprogramm bei Randstreifenbreite von 24 m: 91,55 €/ha 

 18 m: 137,33 €/ha 

 12 m: 183,10 €/ha 

 6 m: 228,88 €/ha 

 Ø: 160,21 €/ha 
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Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich sollte bei ganzen Schlägen 168,92 €/ha betragen. 

Der angemessene Ausgleich sollte bei Randstreifen 329,13 €/ha betragen. 
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Kalkulation angemessener Ausgleichsbeträge für das Kooperationsprogramm Naturschutz des Landes Niedersachsen, 31.01.2011
 Variante: abweichende Auflagen     
     
FM-Nr.  431 (mit abweichenden Auflagen gemäß 4. Änderung) 

Bezeichnung Ackerwildkräuter 

Auflage 1 keine Düngung, keine Kalkung 

Auflage 2  keine Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln 

Auflage 3 keine Lagerung landwirtschaftlicher Geräte, Maschinen sowie Mieten und Mist o.ä. 

Auflage 4 einfacher statt doppelter Saatreihenabstand 

Auflage 5 nur Getreide- (außer Mais) und/oder Rapsanbau ohne Untersaat 

Auflage 6 keine Aussaat von Wildkräutern, keine mechan. Wildkrautregulierung 

Auflage 7 kein Eggen und Striegeln der jungen Saaten 

Auflage 8 Anbau Zwischenfrucht mit einfachem Saatreihenabstand erlaubt (Zeitpunkt Unterpflügen, Zwischenfruchtart, Anzahl des Anbaus in  5 Jahren Vertrag
laufzeit bleibt dem Bewirtschafter überlassen). 

Auflage 9 - - - 

Fläche Teilfläche / ganze Fläche, keine Stilllegung Randstreifen 15 m breit, keine Stilllegung

Standortvarainte Hochertragsstandort leichterer Standort Hochertragsstandort leichterer Standort
Ausgleichsbetrag (ohne Transaktionskosten) für …. Var. 1.1 (Hochertragsstandort) Var. 1.1 (leichter Standort) Var. 1.4 (Hochertrags-Standort) Var. 1.4 (leichter

Stand Januar 2011 252,93 €/ha/J. 168,92 €/ha/J. 422,83 €/ha/J. 329,13 

Ausgleichsbertrag 2011  
gem. RL-Entwurf (Ø 3 Jahre) 

gemittelt über beide Standorte: 210,93 €/ha/J. gemittelt über beide Standorte: 375,98 

     
* Die Daten wurden aus den Richtwert-Deckungsbeiträgen 2008 bis 2010 der LWK Niedersachsen übernommen und für die Variantenberechnungen "mit Auflagen" entsprechend modif
ziert. 
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Die Mittelung des Förderbetrages für den "ganzen Schlag“ beträgt 252,93 + 168,92/ 2=  210,93 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den "ganzen Schlag“ deshalb 210 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall wird die Prämie um 27,6 % abgesenkt (von 290 auf 210). Deshalb wird die Prä-
mie mit 210 €/ha/Jahr festgelegt. 

 

Die Mittelung des Förderbetrages für den "Randstreifen“ beträgt 422,83 + 329,13/ 2= 375,98 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den "Randstreifen“ deshalb 375 
€/ha/Jahr betragen.  

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann nicht erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisi-
onsklausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absen-
kung von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der 
KOM). Im vorliegenden Fall würde die Prämie um lediglich 16,7 % abgesenkt werden (von 450 auf 
375). Deshalb wird an der Prämie von 450 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

 
 



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

  Seite 87 

4.2.2 Unterteilbereich „Vogel- und sonstige Tierarten der Feldflur“ (bb) 

4.2.2.1 Keine Beschränkung der Fruchtarten 

Folgende Auflagen werden auf ihre wirtschaftlichen Konsequenzen analysiert: 

� nur für Getreide(außer Mais)- und Rapsanbau ohne Untersaat, 

� doppelter Saatreihenabstand, 

� keine Düngung, 

� kein Pflanzenschutz, 

� keine Beregnung. 

Diese Maßnahme ist identisch mit der im Abschnitt 4.2.1.1 vorgestellten Maßnahme für Ackerwild-
kräuter. Von daher ist auch die Berechnung identisch. Z.Z. wird die Fördermaßnahme nur für einen 
Randstreifen und nicht für den ganzen Schlag angeboten.  

 

Die Mittelung des Förderbetrages für den "ganzen Schlag“ beträgt 312,,19 + 206,03/ 2=  259,11 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die die Fördersumme für den "ganzen Schlag“ deshalb 
255 €/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie um lediglich 19,05 % abgesenkt werden (von 315 auf 255). 
Deshalb wird an der Prämie von 315 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

Die Mittelung des Förderbetrages für den "Randstreifen“ beträgt 481,51 + 365,78/ 2=  423,65 

€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den "Randstreifen“ deshalb 420 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie um lediglich 12,5 % abgesenkt werden (von 480 auf 420). 
Deshalb wird an der Prämie von 480 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

 

4.2.2.2 Wie Nr. 4.2.2.1, jedoch Anbau im 3. Bewirtschaftungsjahr ohne Auflagen 
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Auflagen: 

Keine Fruchtartenbeschränkungen, doppelte Saatreihenweite, ohne Düngung, Pflanzenschutz, Be-
regnung Im 3. Vertragsjahr ist ein Anbau ohne Auflagen möglich. 

Annahmen: 

Es gelten die Annahmen wie bei der Kalkulation für die Ackerwildkräuter. Da im dritten Vertrags-
jahr der Anbau freigegeben ist, ist das ermittelte Prämienvolumen zunächst um 20% zu kürzen, da 
eins von fünf Jahren ausgenommen ist. Weil aber mit einem leicht erhöhten Pflanzenschutz- und 
Düngeraufwand zu rechnen ist, sind dafür 70 €/ha an zusätzlichen Kosten (30 €/ha für Herbizide, 9 
€/ha für die Ausbringung und 31 €/ha für zusätzliche Stickstoffdüngung [30 kg N/ha á 1,03 €/kg]) 
anzusetzen. 

 

Auswirkungen auf einen Hochertragsstandort 

ganzer Schlag Randstreifen 

 €/ha €/ha 

Ausgleichsbetrag nach Variante 4.2.1.1 

nach Abzug von 20% 

höherer Aufwand in dritten Jahr (anteilig mit 
20%) 

312,19 

249,75 

14,00 

481,51 

385,21 

14,00 

Ergebnis 263,75 399,21 

 

Auswirkungen auf einen leichten Standort 

 

ganzer Schlag 

€/ha 

Randstreifen 

€/ha 

Ausgleichsbetrag nach Variante 4.2.1.1 

nach Abzug von 20% 

höherer Aufwand in dritten Jahr (anteilig mit 
20%) 

206,03 

164,82 

14,00 

365,78 

292,63 

14,00 

Ergebnis 178,82 306,63 

Z.Z. wird die Fördermaßnahme nur für einen Randstreifen und nicht für den ganzen Schlag ange-
boten. 

 

Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für den „ganzen Schlag“ 263,75 
€/ha betragen. Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für den „ganzen 
Schlag" 178,82 €/ha betragen. 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für den „Randstreifen“ 399,21 
€/ha betragen. Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für den „Randstreifen" 
306,63 €/ha betragen. 

 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „ganzen Schlag“ beträgt 263,75 + 178,82/ 2 = 221,29 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „ganzen Schlag“ deshalb 220 
€/ha/Jahr betragen. 
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Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie um lediglich 16,98 % abgesenkt werden (von 265 auf 220). 
Deshalb wird an der Prämie von 265 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „Randstreifen“ beträgt 399,21 + 306,63/ 2 = 352,92 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „Randstreifen“ deshalb 350 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie um lediglich 11,39 % abgesenkt werden (von 395 auf 350). 
Deshalb wird an der Prämie von 395 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

 

 



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

  Seite 90 

Tabelle 46: Übersicht über die Maßnahme Ackerwildkräuter Variante 431.1 und die Maßnahmen Vogel- und sonstige Tierarten der Feldflur Varianten432.1 und 432.2 

Kalkulation angemessener Ausgleichsbeträge für das Kooperationsprogramm Naturschutz des Landes Niedersachsen, 
31.01.2011 
FM-Nr.  431 432 

Bezeichnung Ackerwildkräuter Vogel- u. sonst. Tierarten der Feldflur 

Auflage 1 keine Düngung, keine Kalkung 

Auflage 2  keine Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln 

Auflage 3 keine Lagerung landwirtschaftlicher Geräte, Maschinen sowie Mieten und Mist o.ä. 

Auflage 4 doppelter Saatreihenabstand (mindestens 18 cm) 

Auflage 5 nur Getreide- (außer Mais) und/oder Rapsanbau ohne Untersaat nur Getreideanbau (außer Mais) ohne Untersaat 

Auflage 6 keine Aussaat von Wildkräutern, keine mechan. Wildkrautregulierung - 

Auflage 7 kein Eggen und Striegeln der jungen Saaten - 

Auflage 8 - keine Beregnung 

Auflage 9 

- - 

 im 3. Vertragsjahr keine Bewirtschaftung
be-schränkung (außer  Beregnungsverbot), 
im 3. Vertragsjahr Anbau von Hackfrüchten 

zulässig 

Fläche 
Teilfläche / ganze Fläche, keine Stillle-

gung 
Randstreifen 15 m breit, keine Stillle-

gung Randstreifen 15 m breit, keine Stilllegung 

Standortvarainte Hochertragsstandort leichterer Standort Hochertragsstandort 
leichterer Stand-

ort Hochertragsstandort leichterer Standort Hochertragsstandort 
leichterer Stan

Ausgleichsbetrag 
(ohne Transaktions-
kosten) für …. 

Var. 1.1 (Hocher-
trags-Standort) 

Var. 1.1 (leichter 
Standort) 

Var. 1.1 (Hocher-
trags-Standort) 

Var. 1.1 (leichter  
Standort) 

wie Var. 1.1 (Hoch- 
ertrags-Standort) 

wie Var. 1.1 (leichter 
Standort) 

Var. 1.2 (Hoch- 
ertrags-Standort) 

Var. 1.2 (leichter 

Stand Januar 2011 312,19 €/ha/J. 206,03 €/ha/J. 481,51 €/ha/J. 365,78 €/ha/J. 481,51 €/ha/J. 365,78 €/ha/J. 399,21 €/ha/J. 
Ausgleichsbertrag 
2011  
gem. RL-Entwurf (Ø 3 
Jahre) 

gemittelt über beide Standorte: 259,11 
€/ha/J. 

gemittelt über beide Standorte: 423,65 
€/ha/J. 

gemittelt über beide Standorte: 423,65 €/ha/J. 
gemittelt über beide Standorte: 352,92 

€/ha/J. 

* Die Daten wurden aus den Richtwert-Deckungsbeiträgen 2008 bis 2010 der LWK Niedersachsen übernommen und für die Variantenberechnungen "mit Auflagen" entsprechend modifiziert. 

 



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

  Seite 91 

4.2.2.3 vorgeschriebene Fruchtarten: Luzerne/niedrig wachsende Futterpflanzen 

Folgende Auflagen werden auf ihre wirtschaftlichen Konsequenzen analysiert: 

� Fruchtartenvorgabe (Luzerne/niedrig wachsende Futterpflanzen), 

� doppelte Saatreihenweite, 

� keine Düngung, 

� kein Pflanzenschutz, 

� keine Beregnung, 

� Einsaat bis zum 30.04., bzw. Umbruch/Einsaat im 3. + 5 Jahr bis zu diesem Zeitpunkt, 

� erste Mahd nach dem 15.07. jeden Jahres, 

� im 1., 3. + 5. Jahr mindestens einmalige Mahd, im 2. + 4. Jahr nur einmalige Mahd, 

� Abtransport des Mähgutes, 

� keine mechanische Bodenbearbeitung vom 01.05. bis 15.07. 

 

Annahmen: 

Es gelten die Annahmen aus der Kalkulation Ackerwildkräuter. Da für alle Vertragsjahre Luzerne 
vorgesehen ist, ist das Ergebnis ohne Auflagen dem Ergebnis des mehrjährigen Anbaus der Lu-
zernemischung gegenüber zu stellen. Angenommen werden zwei zweijährige und ein einjähriger 
Anbauzyklus. 

Standort Hochertragsstandort leichter Standort 

 
ganzer 
Schlag 

Randstreifen ganzer 
Schlag 

Randstreifen 

 €/ha €/ha €/ha €/ha 

Ergebnis ohne Auflagen nach 4.2.1.1 

Ergebnis Anbau Anlage 2 "A" (Ø aus 2 x 2- + 1 
x 1-jährig) 

353,49 

-315,61 

353,49 

-412,07 

93,12 

-315,61 

93,12 

-412,07 

Ausgleichsbedarf 669,10 765,56 408,73 505,19 

 

Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für den „ganzen Schlag“ 669,10 
€/ha betragen. 

Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für den „ganzen Schlag“ 408,73 €/ha 
betragen. 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „ganzen Schlag“ beträgt 669,10 + 408,73/ 2=  538,92 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „ganzen Schlag“ deshalb 535 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie um 30,07 % abgesenkt werden (von 765 auf 535). Deshalb 
wird die aktuelle Prämie mit 535 €/ha/Jahr festgesetzt. 

 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für Randstreifen 765,56 €/ha 
betragen. 
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Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für Randstreifen 505,19 €/ha betra-
gen. 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „Randstreifen“ beträgt 765,56 + 505,19/ 2=  635,38 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „Randstreifen“ deshalb 635 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie um 29,83 % abgesenkt werden (von 905 auf 635). Deshalb 
wird die aktuelle Prämie mit 535 €/ha/Jahr festgesetzt. 
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4.2.2.4 vorgeschriebene Fruchtarten: Erbsen-Sommergetreide-Gemenge ohne 
Beerntung 

Auflagen:  

Anbauauflage Erbsen-Sommergetreide-Gemenge in zwei von fünf Jahren ohne Ernte, doppelte 
Saatreihenweite, ohne Düngung, Pflanzenschutz, Beregnung, Anbauauflagen auch im 3. Jahr 

Annahmen: 

Es gelten die Annahmen aus der Kalkulation Ackerwildkräuter. Da für alle Vertragsjahre Auflagen 
vorgesehen sind und zudem für zwei Jahre die Anbauauflage Erbsen-Sommer-Getreide-Gemenge 
gilt, ist das Ergebnis aus dem Anbau ohne Auflagen dem durchschnittlichen Ergebnis aus Anbau 
mit Auflagen für drei Jahre und Anbau von Erbsen-Sommer-Getreide-Gemenge ohne Beerntung 
für zwei Jahre gegenüber zu stellen. 

Standort Hochertragsstandort leichter Standort 

 
ganzer 
Schlag 

Randstreifen ganzer 
Schlag 

Randstreifen 

 €/ha €/ha €/ha €/ha 

Ergebnis ohne Auflagen nach 4.2.1.1 

Ergebnis mit Erbsen-Sommergetreide-
Gemenge-Anbau in 2 von 5 Anbaujahren 

353,49 

-243,07 

353,49 

-418,85 

93,12 

-319,26 

93,12 

-483,90 

Ausgleichsbedarf 596,57 772,34 412,38 577,02 

 

Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für den „ganzen Schlag“ 596,57 
€/ha betragen. Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für den „ganzen 
Schlag„ 412,38 €/ha betragen. 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „ganzen Schlag“ beträgt 596,57 + 412,38/ 2=  504,48 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „ganzen Schlag“ deshalb 500 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie lediglich um 9,90 % abgesenkt werden (von 555 auf 500). 
Deshalb wird an der Prämie von 555 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für Randstreifen 772,34 €/ha 
betragen. Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für Randstreifen 577,02 
€/ha betragen. 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „Randstreifen“ beträgt 772,34 + 577,02/ 2=  674,68 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „Randstreifen“ deshalb 670 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
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vorliegenden Fall würde die Prämie lediglich um 6,94 % abgesenkt werden (von 720 auf 670). 
Deshalb wird an der Prämie von 720 €/ha/Jahr festgehalten. 
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4.2.2.5 vorgeschriebene Fruchtarten: Erbsen-Sommergetreide-Gemenge mit 
Beerntung 

Auflagen: 

Anbauauflage Erbsen-Sommergetreide-Gemenge in zwei von fünf Jahren mit Ernte, doppelte 
Saatreihenweite, ohne Düngung, Pflanzenschutz, Beregnung, Anbauauflagen auch im 3. Jahr 

Annahmen: 

Es gelten die Annahmen aus der Kalkulation Ackerwildkräuter. Da für alle Vertragsjahre Auflagen 
vorgesehen sind und zudem für zwei Jahre die Anbauauflage Erbsen-Sommer-Getreide-Gemenge 
gilt, ist das Ergebnis aus dem Anbau ohne Auflagen dem durchschnittlichen Ergebnis aus Anbau 
mit Auflagen für drei Jahre und Anbau von Erbsen-Sommer-Getreide-Gemenge mit Beerntung für 
zwei Jahre gegenüber zu stellen. 

Standort Hochertragsstandort leichter Standort 

 
ganzer 
Schlag 

Randstreifen ganzer 
Schlag 

Randstreifen 

 €/ha €/ha €/ha €/ha 

Ergebnis ohne Auflagen nach 4.2.1.1 

Ergebnis mit Erbsen-Sommergetreide-
Gemenge-Anbau in 2 von 5 Anbaujahren 

353,49 

6,46 

353,49 

-169,31  

93,12 

-163,30 

93,12 

 -327,94 

Ausgleichsbedarf 347,03 522,80 256,42 421,06 

 

Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für den „ganzen Schlag“ 347,03 
€/ha betragen. Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für den „ganzen 
Schlag„ 256,42 €/ha betragen. 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „ganzen Schlag“ beträgt 347,03 + 256,42/ 2=  301,73 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „ganzen Schlag“ deshalb 300 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie lediglich um 14,29 % abgesenkt werden (von 350 auf 300). 
Deshalb wird an der Prämie von 350 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für Randstreifen 522,80 €/ha 
betragen. Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für Randstreifen 421,06 
€/ha betragen. 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „Randstreifen“ beträgt 522,80 + 421,06/ 2=  471,93 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „Randstreifen“ deshalb 470 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie lediglich um 9,62 % abgesenkt werden (von 520 auf 470). 
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Deshalb wird an der Prämie von 520 €/ha/Jahr festgehalten. 
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4.2.2.6 Rotmilanvariante 

Auswirkungen bei mehrjährigem Anbau von Luzerne und Futterkulturen 

Auflagen: 

Mehrjähriger Anbau mit "neuer Saatgutmischung", einfache Saatreihenweite, ohne Düngung, ohne 
Pflanzenschutz, ohne Beregnung, Bestellung bis zum 30.04. d.J., kein Umbruch, umbruchlose 
Nachsaat (Übersaat oder Schlitzsaat) jederzeit zulässig, mindestens einmalige Schnittnutzung bis 
01.06. d.J. (im 1. Jahr bis 01.08) keine zeitliche Begrenzung der mechanischen Bodenbearbeitung 
(schleppen, walzen, striegeln) keine Verpflichtung zum Mähgutabtransport Anbauauflage auch im 
3. Vertragsjahr 

Annahmen: 

Es gelten die Annahmen aus der Kalkulation 4.2.1.1 Da für alle Vertragsjahre die Nutzung der 
"neuen Saatgutmischung" vorgesehen ist, ist das Ergebnis dem Ergebnis "ohne Auflagen" gegen-
über zu stellen. Dabei werden die Varianten "kostenlose Abgabe des Mähgutes" und "Beweidung 
durch Wanderschäfer" als gleichwertig angesehen und als realistischer eingestuft als die Variante 
"Eigene Beweidung". Angenommen wird eine zwischenzeitliche Nachsaat. 

 

Standort Hochertragsstandort leichter Standort 

 
ganzer 
Schlag 

Randstreifen ganzer 
Schlag 

Randstreifen 

 €/ha €/ha €/ha €/ha 

Ergebnis ohne Auflagen nach 4.2.1.1 

Ergebnis Anbau Anlage 2 "A" (Ø aus 2 x 2- + 1 
x 1-jährig) 

355,37 

-199,47 

355,37 

-255,76 

100,72 

-199,47 

100,72 

-255,76 

Ausgleichsbedarf 554,84 611,14 300,19 356,49 

 

Ergebnis: 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für den „ganzen Schlag“ 554,84 
€/ha betragen. Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für den „ganzen 
Schlag“ 300,19 €/ha betragen. 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „ganzen Schlag“ beträgt 554,84 + 300,19/ 2=  427,52 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „ganzen Schlag“ deshalb 425 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie lediglich um 14,14 % abgesenkt werden (von 495 auf 425). 
Deshalb wird an der Prämie von 495 €/ha/Jahr festgehalten. 

 

Der angemessene Ausgleich bei einem Hochertragsstandort sollte für Randstreifen 611,14 €/ha 
betragen. Der angemessene Ausgleich bei leichteren Standorten sollte für Randstreifen 356,49 
€/ha betragen. 

Die Mittelung des Förderbetrages für den „Randstreifen“ beträgt 611,14 + 356,49/ 2=  483,82 
€/ha/Jahr. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
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Grundprinzips der Pauschalierung würde die Fördersumme für den „Randstreifen“ deshalb 480 
€/ha/Jahr betragen. 

Eine Absenkung der Förderbeträge muss dann erfolgen, wenn auf der Grundlage der Revisions-
klausel bei Agrarumweltmaßnahmen die turnusgemäße Überprüfung der Prämien eine Absenkung 
von mehr als 20 % ergibt (s. Protokoll des Jahresgespräches zwischen Sachsen und der KOM). Im 
vorliegenden Fall würde die Prämie lediglich um 11,97 % abgesenkt werden (von 545 auf 480). 
Deshalb wird an der Prämie von 545 €/ha/Jahr festgehalten. 
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4.3 Naturschutzgerechte Nutzung von besonderen Biotoptypen 

Anmerkungen zu den Kalkulationen: 

Für alle Kalkulationen wird unterstellt, dass die zu pflegenden Biotoptypen Grenzertragslagen dar-
stellen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind. 

Diese Flächen werden unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Aspekte im Regelfall von 
den Betrieben aus der Bewirtschaftung genommen. Der Wegfall von Pflegemaßnahmen führt zum 
Sukzessionsprozess und gefährdet den Biotopcharakter. 

Die Sicherung der naturschutzfachlich wertvollen Biotope Sand- und Moorheiden sowie Magerra-
sen und montane Wiesen soll mittels vertraglich festgelegter Bewirtschaftungsmaßnahmen und ei-
ner daran geknüpften Prämienzahlung realisiert werden. 

In der Berechnung der Zahlungshöhen kann nicht von einer wirtschaftlichen Produktion auf den 
Biotopflächen ausgegangen werden. Es müssen zunächst die tatsächlichen Kosten der Bewirt-
schaftung so kalkuliert werden, wie sie in einem Landschaftspflegebetrieb anfallen. 

Um neben den bisher in Ansatz gebrachten, direkt zuteilbaren Spezialkosten auch die in einem 
spezialisierten Betrieb anfallenden nicht zuteilbaren Festkosten zu berücksichtigen, werden pau-
schal 20% Gemeinkosten in Ansatz gebracht. Die berechneten Verfahren weichen teilweise deut-
lich von der bisherigen Auszahlung ab, wie nachfolgend erläutert wird. 

4.3.1 Unterteilbereich „Beweidung 

Die Verfahrenskosten der Weidenutzungsvarianten 

Die Kalkulationsdaten können der anliegenden Tabelle „Berechnungsgrundlagen für Weidehal-
tungsverfahren“ entnommen werden. 

Bei den Kalkulationen handelt es sich in den Varianten Beweidung von Magerrasen, Montane 
Wiesen, Sand- und Moorheiden um exemplarische Kalkulationen. Es wird unterschieden zwischen 
der Koppelhaltung (Rinder, montane Wiese) und der Hütehaltung mit und ohne Kleinstparzellie-
rung. 

Die Verfahren der Sand- und Moorheiden wurden deutlich nach oben hin angepasst. Aufgrund der 
tatsächlich vergleichbaren Aufwendungen typischer Schäfereibetriebe auf Magerrasen bzw. Sand- 
/ Moorheiden (mobiles Knotengitter und Hütehaltung der Schafe) gleichen sich die kalkulierten 
Kostenaufwendungen außerdem sehr an. Grundlage für die Änderung der Annahmen waren Be-
rechnungsgrundlagen praktizierender Schäfereien sowie zuständiger Sachbearbeiter für Schafhal-
tung in der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Erhöhte Arbeitskosten für die Freistellung der 
Zäune, die Schafhaltung selbst incl. Transport und Kontrollfahrten sowie deutlich negative De-
ckungsbeiträge (ohne Flächenkosten zu berücksichtigen) führen insgesamt zu einem deutlichen 
Anstieg der Verfahrenkosten gegenüber 2008. 

Berechnungsgrundlagen 

Es wurden Flächengrößen von 15 Hekar je Bewirtschaftungseinheit unterstellt. Die Abschreibung 
(AfA) der Investitionskosten für die Einzäunung wird auf Grundlage einer 15-jährigen Nutzung er-
mittelt, wobei ein Zuschlag bei Hanglage > 40 % in Höhe von 20 % berechnet wird. 

Grundlage zur Berechnung des Arbeitskraftaufwands ist ein Stundenansatz von 17,- € je Arbeits-
kraft zzgl. Zuschlag in Höhe von 20 % bei Kleinstparzellierung. Der Arbeitsaufwand für das Frei-
schneiden der unteren Weidezaundrähte sowie für die Hütehaltung und den Hin- und Her- Trans-
port der Schafe zu den teilweise weiter entfernt liegenden Biotopen wird gesondert berechnet. 

Ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe 20 % wurde pauschal aufgeschlagen, um nicht direkt zuteilba-
re Kostenpositionen im Landschaftspflegebetrieb zu berücksichtigen. Den Kostenpositionen wer-
den die zu erwartenden Deckungsbeiträge in der Schaf- und Ziegenhaltung gegenüber gestellt. 
Dabei werden keine Flächenkosten, aber Grundfutter- und Stallkosten für das Winterhalbjahr in 
Ansatz gebracht. Die Deckungsbeiträge der tierischen Produktionsverfahren Schafhaltung und 
Mutterkuhhaltung wurden für die Jahre 2008-2010 gemittelt.  
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Sie ergeben bei einer Besatzstärke von 75 Schafen (Magerrasen), 45 Schafen oder Schnucken 
(Sand und Moorheiden) oder 15 Mutterkühen (Koppelhaltung mit Rindern) negative Leistungen der 
Flächenbewirtschaftung zwischen -1,- € (Mutterkuhhaltung) bis etwa 31,- € /ha in der Schafhal-
tung. 

Verfahrenskosten der Weidenutzungsvarianten ergeben sich aus: 

Abschreibungskosten 

+ Arbeitszeitwand 

+ Gemeinkostenzuschlag 

- Deckungsbeitrag (hier negativ) 

= Förderbetrag 

- Für die Rinderbeweidung (Montane Wiese) wurde ein fester Koppelzaun mit Litze bei 133 Meter 
durchschnittlicher Länge je ha und 4 Meter Pfahlabstand kalkuliert. Extreme Hanglage wurde mit 
einem Zuschlag von 20 % der Investitionskosten berücksichtigt. 

- Für die Schaf- und Ziegenhaltung wurde ein mobiles Knotengitter mit 67 Meter durchschnittlicher 
Länge je ha kalkuliert. Für die Kleinstparzellierung wurde ein Aufschlag von 20 % der Investitions-
kosten berechnet. 

- Abweichungen sind aufgrund unterschiedlicher Flächengrößen und Zuschnitte sowie der damit 
verbundenen Kosten der Einzäunung möglich. 

4.3.2 Unterteilbereich „Mahd“ 

Die Verfahrenskosten der Mahd-Pflegevarianten 

Für die Pflegemahd wurden drei Ertragsstufen zugrunde gelegt: 10, 15 und 30 dt TM (siehe Tabel-
le „Berechnung der Kostenpositionen für Mahd-Pflegevarianten“). 

Die Maschinenkosten sind weitgehend aus den aktuellen Richtwertdeckungsbeiträgen 2008-2010 
entnommen. Aus der Datensammlung Landschaftspflege des KTBL wurden die Maschinenkosten 
für Doppelmessermähwerk und Einachsmotorschwader sowie die Arbeitszeiten für besondere Ar-
beiten wie Handmahd entnommen (Tabelle „Quellenangaben für variable Maschinenkosten“). 

Insbesondere variiert der Arbeitszeitaufwand für die gleiche Arbeit bei unterschiedlicher Hangnei-
gung. Montane Wiesen werden außerdem mit Kreiselmähwerk, Magerrasen (meist kleinflächiger) 
dagegen mit Einachsmotorschwader bearbeitet. Erschwernis durch starke Hangneigung wurde mit 
dem Faktor 1,5 bei Mahd und Bergearbeiten kalkuliert, ebenso die zusätzliche Erschwernis durch 
anstehendes Gestein und nicht verwertbare Aufwüchse, die kompostiert werden. 

Erlöse werden aus Heuvermarktung kalkuliert, wobei die drei Ertragsstufen die Höhe des von den 
Kosten abzuziehenden Ertrages stark beeinflussen können. Da nicht in jedem Jahr ein vermark-
tungsfähiges Heu produziert werden kann, wurden grundsätzlich nur 10 dt (Magerrasen) bzw. 15 
dt (Montane Wiese) Ertrag kalkuliert. 

Kosten der Kompostierung nicht verwertbarer Aufwüchse liegen bei 268,- € (Montane Wiese) und 
und 174,- € (Magerrasen). Sie resultieren aus den Arbeitsschritten Umsetzen des Materials, mit 
Gülle versetzen, Kosten der Dungplatte sowie Abtransport und Ausbringung des Materials. 

Insgesamt wurden die Grundbeträge für Magerrasen sowie für Handmahd deutlich nach oben und 
die Zuschläge für Erschwernis nach unten korrigiert. 

Ein Mehrwertsteuersatz wird nicht gesondert kalkuliert, da sich diese Position sowohl als Ausgabe 
wie auch Einnahme nicht auf den Gewinn auswirkt, sondern als durchlaufender Posten anzusehen 
ist (optierende Betriebe). 

 

Literaturquellen: 

Richtwert-Deckungsbeiträge 2008, 2009, 2010 



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

  Seite 101 

(Datensammlung zu landwirtschaftlichen Produktionsverfahren, Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, Hannover 2009 - 2011) 
Datensammlung Landschaftspflege 
(Daten zur Kalkulation von Arbeitszeit und Maschinenkosten, Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft e.V., Darmstadt - 2005)
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Tabelle „Darstellung der Kostenpositionen für Weidehaltungsverfahren“ 
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Tabelle „Darstellung der Kostenpositionen für Mahd-Pflegevarianten“ 
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Tabelle „Berechnung der Kostenpositionen fürWeidehaltungsverfahren 
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Tabelle „Berechnung der Kostenpositionen für Mahd-Pflegevarianten“ 
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4.3.3 Entgeltkürzung bei Aktivierung von Zahlungsansprüchen  
Für Flächen, die im Sammelantrag Antrag Agrarförderung und Agrarumweltmaßnahmen zur Akti-
vierung von Zahlungsansprüchen nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 genutzt werden, soll 
das jährliche Entgelt gekürzt werden um eine Doppelförderung zu verhindern. 
 
In Artikel 5 und in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 sind Mindestanforderungen defi-
niert, die von den Empfängern der Direktzahlungen zu beachten sind. Diese betreffen die Erhal-
tung von Dauergrünland sowie insbesondere die Erhaltung von Flächen in einem guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand. Einzelheiten zur Erhaltung von Flächen in einem guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand sind im deutschen Direktzahlungen-
Verpflichtungengesetz und in der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung geregelt worden. 
 
In § 4 Nr. 2 der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung (DirektZahlVerpflV) vom 04.11.2004 
sind die Anforderungen für die Instandhaltung der aus der landwirtschaftlichen Produktion genom-
menen Flächen definiert. Der Aufwuchs ist mindestens einmal jährlich zu zerkleinern und ganzflä-
chig zu verteilen oder mindestens alle 2 Jahre zu mähen und das Mähgut abzufahren. 

 

Berechnung: 

Schlegeln, 0,77 h = 35,28  €/ha 

0,77 Akh gesamt x 17,- € = 13,09  €/ha 

Verfahrenskosten = 48,37  €/ha 

25% Mehraufwand für erschwerte Bedingungen = 12,09  €/ha 

Kalkulatorischer Aufwand = 60,46  €/ha 

   

Vorgeschlagener Kürzungsbetrag = 60,46 €/ha 

 

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung und zur Vermeidung von Überkompensation beträgt der Kürzungsbetrag des-
halb 65 €/ha/Jahr. 
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4.4 Naturschutzgerechte Nutzung von störungsarmen Rast- und Nahrungsflächen für 
nordische Gastvögel 

Anmerkungen zu den Kalkulationen: 

Die vorliegenden Kalkulationen legen die hochproduktiven Standorte der küstennahen Marschen 
zugrunde. Dieser Sachverhalt gilt sowohl für die Acker- als auch die Grünlandflächen. 

Auf der Basis einer langjährigen Beratungsarbeit im ostfriesischen Küstenraum kann festgestellt 
werden, dass die jeweils vorherrschenden Produktionsweisen und Arbeitsabläufe durch eine Viel-
zahl sich auch verändernder Faktoren geprägt sind. Jeder Betrieb muss, um im Wettbewerb der 
landwirtschaftlichen Unternehmen bestehen zu können, neben der Optimierung des jährlichen Er-
trages auch die Erhaltung und Verbesserung der nachhaltig relevanten Produktionsfaktoren an-
streben. Das Festhalten an vorgegebenen Bewirtschaftungsintensitäten führt aus der Sicht der Un-
ternehmensberatung der LWK Niedersachsen bei einer langfristigen Betrachtungsweise zu einem 
Abkoppeln der Bewirtschaftung der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe von den Produktivi-
tätsstandards vergleichbarer Betriebe. 

Für einen typischen Futterbaubetrieb in der ostfriesischen küstennahen Grünlandmarsch umfassen 
die zu bewertenden Mehraufwendungen vorrangig Maßnahmen zur Erhaltung der anfallenden 
Grundfutterquantität und Grundfutterqualität. 

4.4.1 Unterteilbereich „Acker“ (da) 

Nach den einschlägigen Vorgaben - von der EU genehmigte nationale Rahmenregelung - sollen 
für die Neubewertung betriebswirtschaftliche Daten aus den letzten drei Wirtschaftsjahren als Ba-
sis herangezogen werden; als Ausgleichsbetrag soll der Mittelwert aus den kalkulierten Jahren ge-
nommen werden. Diese Neubewertung berücksichtigt die Richtwert-Deckungsbeiträge der LWK 
Niedersachsen 2008, 2009, 2010. 

Herleitung des angemessenen durchschnittlichen Ausgleichsbetrags pro Jahr 

Um die ökonomischen Auswirkungen der Gänseäsung auf die landwirtschaftlichen Betriebe in der 
Gebietskulisse darzustellen, wurde ein landwirtschaftlicher Beispielbetrieb konstruiert 

Die Fruchtfolge spiegelt mit dem hohen Anteil von Winterweizen (65 %), Winterraps (20 %) sowie 
Wintergerste (15 %) das vorherrschende Anbauverhältnis der Gebietskulisse wider. Dieser Bei-
spielbetrieb wurde mit der Planungssoftware AgriPlan der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
abgebildet und in den jeweiligen Erntejahren berechnet. Als Planungsgrundlage wurden die Richt-
wert-Deckungsbeiträge der Landwirtschaftskammer Niedersachen für die Jahre 2008, 2009 und 
2010 verwendet. 

Die unterstellten Ertragseffekte durch die Gänsebeäsung berufen sich auf die von Herrn Emke, 
Bezirksstelle Ostfriesland der LWK Niedersachsen erstellte „Ergebniszusammenstellung und 
Kommentierung der Auswirkungen von  Gänseäsung an Ackerkulturen der Region Ostfriesische 
Küste“. Bei dem in der Gebietskulisse hohem Ertragsniveau von ca. 100 dt/ha für Winterweizen 
und ca. 90 dt/ha bei Wintergerste ergeben sich durch die Beäsung und das Vergrämungsverbot 
langfristig Ertragsverluste von 10 dt/ha, was einem Rückgang von 10 % (Winterweizen),  bzw. 
11,11 % (Wintergerste) entspricht. Bei Winterraps wird ein Ertragsausfall von 8 dt/ha unterstellt, 
was einem Rückgang von 20 % entspricht.   

Für die drei Erntejahre wird der Betrieb in den Varianten berechnet. Dabei wird angenommen, 
dass sämtliche Flächen in der Gebietskulisse liegen und von den Gänsen durchschnittlich geschä-
digt werden. Die berechnete Gewinndifferenz wird durch die Gesamt-Hektar dividiert, um die Aus-
wirkungen pro Hektar zu ermitteln. 

Zusätzlich wird der erhöhte Zeitaufwand im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Flächen 
mit je einer Akh eingerechnet, um den Gesamteffekt der Gänsebeäsung je Hektar zu berücksichti-
gen. In der letzten Zeile der Tabelle werden die Auswirkungen der Gänseäsung gemittelt.  
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4.4.1.1 Variante 421.1 (Basis) 

 

 
 

Ergebnis: 

Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 342,44 
Euro pro Hektar Ackerland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch die 
Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 421.1 verursachten Einkommensverluste und zusätzlichen 
Kosten darstellt.  

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb 340 €/ha/Jahr betragen. Aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird ein Betrag von 290 €/ha/Jahr festgesetzt 
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4.4.1.2 421.2 (wie 4.4.1.1 (Basis) aber ohne Anbau von Winterraps) 

 

 
 

Ergebnis: 

Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 322,98 
Euro pro Hektar Ackerland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch die 
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Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 421.2 verursachten Einkommensverluste und zusätzlichen 
Kosten darstellt.  

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb 320 €/ha/Jahr betragen. Aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird ein Betrag von 250 €/ha/Jahr festgesetzt 

 

4.4.1.3 421.3 (wie 4.4.1.1 (Basis) aber Kleegrassanbau anstelle Anbau von Winterraps) 

 

 
 

Ergebnis: 
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Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 296,26 
Euro pro Hektar Ackerland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch die 
Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 421.3 verursachten Einkommensverluste und zusätzlichen 
Kosten darstellt.  

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb 295 €/ha/Jahr betragen. Aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird ein Betrag von 230 €/ha/Jahr festgesetzt 

 

4.4.1.4 421.4 (wie 4.4.1.3 aber 2x Kleegrassanbau) 

 

 
 

Ergebnis: 

Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 269,55 
Euro pro Hektar Ackerland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch die 
Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 421.4 verursachten Einkommensverluste und zusätzlichen 
Kosten darstellt.  

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb 265 €/ha/Jahr betragen. Aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird ein Betrag von 220 €/ha/Jahr festgesetzt 

 

4.4.1.5 421.5 (wie 4.4.1.1 (Basis) aber 2 x Grasssamenanbau statt Anbau von Winterweizen) 

 

Es ergeben sich keine Abweichungen gegenüber der Berechnungen für 4.4.1.1 

 

Ergebnis: 

Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 342,44 
Euro pro Hektar Ackerland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch die 
Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 421.5 verursachten Einkommensverluste und zusätzlichen 
Kosten darstellt.  

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb 340 €/ha/Jahr betragen. Aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird ein Betrag von 290 €/ha/Jahr festgesetzt 

 

4.4.1.6 421.6 (wie 4.4.1.1 (Basis) aber 1 x Acker/Kleegrassanbau statt Anbau von Winterge-
treide) 
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Ergebnis: 

Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 315,72 
Euro pro Hektar Ackerland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch die 
Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 421.6 verursachten Einkommensverluste und zusätzlichen 
Kosten darstellt.  

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb 315 €/ha/Jahr betragen. Aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird ein Betrag von 260 €/ha/Jahr festgesetzt 

 

4.4.1.7 421.7 (wie 421.6 aber 2 x Acker/Kleegrassanbau statt Anbau von Wintergetreide) 
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Ergebnis: 

Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 289,01 
Euro pro Hektar Ackerland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch die 
Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 421.7 verursachten Einkommensverluste und zusätzlichen 
Kosten darstellt.  

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb 285 €/ha/Jahr betragen. Aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird ein Betrag von 235 €/ha/Jahr festgesetzt 

 

 

4.4.2 Unterteilbereich „Dauergrünland“ (db) 

Nach den einschlägigen Vorgaben - von der EU genehmigte nationale Rahmenregelung - sollen 
für die Neubewertung betriebswirtschaftliche Daten aus drei zurück liegenden Wirtschaftsjahren 
als Basis herangezogen werden; diese Neubewertung berücksichtigt die Richtwert-
Deckungsbeiträge der LWK Niedersachsen 2008, 2009, 2010. 

Des weiteren werden die Variabilität der einzelbetrieblichen Anpassungsmöglichkeiten berücksich-
tigt, indem für jedes der drei zu Grunde gelegten Wirtschaftsjahre fünf Varianten der Anpassung 
kalkuliert werden. Außerdem werden vorab Abweichungen von den im zu Grunde liegenden Gut-
achten aus 1999 ermittelten Ertragsverlusten nach oben durch verschiedene zusätzliche Effekte 
berücksichtigt und begründet.  

Herleitung des angemessenen durchschnittlichen Ausgleichsbetrags pro Jahr 

Ertragsverluste durch Gänsefraß gem. Gutachten aus 1999 

Ertragsverluste 

Nach dem Gutachten aus 1999 (PD Dr. G. Lauenstein, P. Südbeck et al., 1999: Wildgänse und 
landwirtschaftliche Ertragseinbußen im Rheiderland) waren die Ertragseinbußen im ersten Auf-
wuchs für das Wirtschaftsjahr 1996/97 bei einer Differenzierung der Mittelwerte zwischen 16,43 
und 23,12 % weniger gut abgesichert und bleiben daher unberücksichtigt. Der Winter 1997/98 war 
außerdem derjenige mit deutlich weniger Frosttagen (16) gegenüber 1996/97 (35). Die wichtigsten 
Unterschiede ergaben sich im Dezember und Januar, die 1996/97 kalt und trocken waren, was 
eher ungewöhnlich war und den heutigen Witterungs- und Klimabedingungentendenziell nicht 
mehr entspricht. Für die Kalkulationen sollen nur die statistisch abgesicherten Ergebnisse des auf 
das Winterhalbjahr 1997/98 folgenden Frühjahres genutzt werden. In den Dauergrünlandflächen 
des Rheiderlandes wurden in diesem Zeitraum Ertragsverluste durch den Einfluss der Gänse-
äsung in einer Größenordnung von durchschnittlich 21,05 % (8 dt Trockenmasse) im ersten Auf-
wuchs ermittelt. Diese Ertragsverluste waren statistisch gesichert. Der tatsächlich mögliche Bio-
massenentzug wird durch einzelne Extremwerte von 27,7 bis zu 31,7 % Ertragsverlust aufgezeigt, 
auch wenn keine statistische Absicherung dieser Einzelwerte möglich war. In den zweiten und drit-
ten Nutzungen wurden keine statistisch gesicherten Ertragsverluste festgestellt, so dass bei der 
Ertragskomponente nur der erste Aufwuchs gesichert geschädigt wurde. 
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Weitere Faktoren 

Das Gutachten von 1999 konnte wegen seiner zeitlichen und finanziellen Beschränkungen nicht 
alle relevanten Parameter erfassen, die als Wirkungen des Gänsefraßes eine Rolle spielen. „Es 
gibt eine Reihe essentieller Ernährungskomponenten in der Substanz der Weidepflanzen, die all-
gemein ernährungsphysiologisch und für den Energiestoffwechsel von Bedeutung sind. Angesichts 
des vorgegebenen Arbeitsrahmens war es nicht möglich, sie in ihrer Gesamtheit auch nur annä-
hernd zu analysieren“ (Zitat, S. 95 des Gutachtens aus 1999). 

Die im Gutachten dargestellten Ergebnisse zum Rohprotein- und Rohfasergehalt lassen eines 
deutlich erkennen: durch den Biomassenentzug der Gänse tritt eine Reifeverzögerung ein, indem 
die Rohfasergehalte zum gleichen Termin niedriger und die Rohproteingehalte höher sind, wenn 
auch nur in einem Falle signifikant. Diese Aussage deckt sich insofern mit den Ertragsergebnissen, 
denn eine verzögerte Abreife bedingt auch ein verzögertes Massenwachstum.  

Im Gutachten wurde ein aus heutiger Sicht nicht vorhandener Zusammenhang zwischen dem 
Rohaschegehalt und einer potenziellen organischen Verschmutzung dargestellt. Organische Ver-
schmutzungen werden bei der Veraschung verbrannt und sind flüchtig. Der Ascherest stellt daher 
nur den mineralischen Anteil (Mineralstoffe, Spurenelemente, Sandpartikel, Ton- und Schluff-
teile…) und kann nicht ursächlich mit dem Gänsekot in Verbindung gebracht werden. 

Die Überlegungen bezüglich des Nährstoffeintrags und einer damit einhergehenden Düngung sind 
zu vernachlässigen, wie die Ergebnisse der Ertragsuntersuchungen für die Folgeaufwüchse auf-
zeigen (vgl. S. 75 des Gutachtens). Die Verteilung der Nährstoffe wird logischerweise auf densel-
ben Flächen erfolgen, auf denen auch der Biomassenentzug erfolgte. Ein Nährstoffentzug durch 
Fraß und die Nährstofffracht durch Kot dürften im Untersuchungsgebiet nahezu ausgewogen sein. 

Indirekte Effekte (nicht im Gutachten aus 1999 untersucht) 

Die mitunter sehr hohe Besatzdichte durch äsende Gänse kann außerhalb der Erwägungen des 
Gutachtens folgende nicht abgesicherte, aber mögliche Auswirkungen haben: 

� Keimbelastung der aktuell betroffenen Aufwüchse durch Kotreste  

Kotreste von Gänsen sind vergleichsweise zäh verklebt und nur schwer löslich; sie verbleiben einige 
Zeit gut sichtbar auf der Fläche, ohne zu vergehen. Erhöhte Keimbelastungen, insbesondere durch 
Salmonellen und Chlostridien, sind bei der Kontamination des Aufwuchses mit den Kotresten möglich. 
Das Problem ist hygienischer Art und kann im Einzelfall zu erhöhten Keimbelastungen der Milch und 
Minderung des Milchpreises durch Preisabzug führen. 

� Störung des Silierprozesses 

Mit früh einsetzendem Vegetationsbeginn wie in den Jahren 2007 und 2008 ergeben sich auch sehr 
frühzeitige Erntetermine für die qualitätsbetonte Grassilage. Die Ernte beginnt dann im Rheiderland 
schon in den ersten Maitagen, so dass unverrottete Kotreste mit aufgenommen werden können. Kotres-
te können, wenn sie ungelöst in der Silage vorkommen, zu nesterweisen Fehlgärungen führen und die 
Verlustgröße im ersten Aufwuchs stark beeinflussen (erhöhen). 

� Minderung der Bestandsqualität des Grünlands 

Die Grünlandbestände des Rheiderlandes liegen bodentypologisch auf Moor- Marschböden. Die 
Marschauflage ist vergleichsweise gering und die Ackerfähigkeit stark begrenzt. Die für die Milchviehbe-
triebe in Niedersachsen erforderliche Bestandsqualität lässt sich nur durch hohe Anteile von Deutschem 
Weidelgras sichern. Die im Rheiderland übliche Grünlandbewirtschaftung fördert grundsätzlich einen 
hohen Anteil an Deutschem Weidelgras durch intensive Beweidung mit Rindvieh. Das Rindvieh hat mit 
seiner rupfenden Begrasung eine begrenzte Verbisstiefe. Stark von Gänsen befressene Flächen leiden 
dagegen unter tieferem Verbiss und auch durch den Zeitpunkt des Verbisses außerhalb der Vegetati-
onsperiode. Die wertvollen Weidelgräser und andere wertvolle Arten können sich dadurch nicht ausrei-
chend regenerieren und werden durch unerwünschte Gräser verdrängt (Gemeine Rispe, Quecke, 
Fuchsschwanz u.a.). Auswirkungen bezüglich der Futterqualität und der Ertragsentwicklung dieser Flä-
chen sind mittelfristig durch Bestandsverschiebungen zu erwarten. Ein Vergleich innerhalb der einzel-
nen Flächen zur selben Zeit, wie im Gutachten nicht anders möglich, kann diesen Einfluss nicht ausrei-
chend würdigen. Der Verschlechterung der Bestandsqualität kann nur durch erhöhten Aufwand begeg-
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net werden; jährliche Nachsaaten oder turnusmäßige Grünlanderneuerungen sind die Folge ständiger 
Gänseäsung in stärkerem Ausmaß. 

Direkte Effekte durch Auflagen der FM 422 

Die angebotene Agrarumweltmaßnahme FM 422 sieht einige Bewirtschaftungsauflagen vor. Die 
konkreten Auswirkungen dieser Auflagen sind in Abhängigkeit vom Biomassenentzug der Einzel-
flächen durch die Gänsepopulation zu bewerten. Neben den bisher dargestellten Ertragsverlusten 
und weiteren Effekten durch den Gänsebesatz sind weitere Einschränkungen durch die Auflagen 
gegeben, die sich im Gegensatz zu den Gänseschäden auf alle Grünlandflächen, sofern diese an 
der Maßnahme beteiligt sind, gleichermaßen auswirken. 

Verzicht auf Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Zeit vom 01. Nov. bis 31. März, außen-
deichs bis 30. April 

Die zeitliche Beschränkung der Pflegemaßnahmen zur Instandsetzung und Düngung sind beson-
ders bei frühzeitigem Vegetationsbeginn gravierend. Mit einsetzendem Vegetationsbeginn (i.d.R. 
Anfang März) beginnen die Grünlandpflanzen bei entsprechender Bodentemperatur Nährstoffe aus 
der Bodenlösung in Pflanzenwachstum umzusetzen. Eine Verzögerung der Pflegemaßnahmen bis 
31. März bzw. 30. April bewirkt grundsätzlich eine geringere Konkurrenzkraft der wertvollen Unter-
gräser Deutsches Weidelgras und Wiesenrispe. 

� Durch mangelnde Pflege (Schleppen, Walzen) wird die notwendige Bestockung nicht angeregt; frühzei-
tig durch Schleppe und Striegel zu schädigende Schadgräser werden geschont und Nachsaaten müssen 
mit höherem Aufwand (Saatgut, Technik) ausgebracht werden. 

� Die Wärmeleitfähigkeit anmooriger Grünlandböden (Moor-Marsch) ist bei fehlendem Walzgang subopti-
mal; das führt zu einer langsameren Entwicklung der Bestände. 

� Bodenunebenheiten durch Wühlmaus- und Maulwurfstätigkeit werden zu spät beseitigt; die Anhaftung 
von Erde führt im wachsenden Bestand zu erhöhter Schmutzbelastung. Nicht gewalzte Bestände kön-
nen bei entsprechendem Wühlmaus- / Maulwurfsbesatz zu verstärkter Schmutzbelastung im Aufwuchs 
führen. Insbesondere organogene Böden sind hiervon stark betroffen. 

� Das Zeitfenster für den optimalen Termin der Grünlandpflege und Düngung im März und April wird durch 
die Auflagen von üblicherweise 30 - 40 Tagen auf etwa 14 - 21 Tage eingeschränkt und ist auf Grund 
der häufig feuchten Witterung im nordwestlichen Niedersachsen nicht in jedem Jahr zeitgerecht zu erle-
digen. 

Organische Düngung (30/30/30-Regelung) 

Die Aufteilung der Gülledüngung nach der „30/30/30-Regelung“ kann zu suboptimalen Ausbrin-
gungsterminen im Frühjahr führen. Da eine oberflächige Ausbringung unumgänglich ist, sind die 
NH4-Verluste besonders im Falle hoher Sonneneinstrahlung höher. In einigen Fällen wird (auf 
Grund von Niederschlägen und nicht befahrbaren, nassen Flächen) keine rechtzeitige Gülleaus-
bringung möglich sein, so dass die Stickstoffwirkung nicht rechtzeitig einsetzen kann. Es ist eine 
Betroffenheit von etwa 50 % der Flächen anzunehmen. 

Eine nicht optimale Ausbringung der Gülle auf 50 % der Fläche führt, wenn auch verzögert zu ei-
nem Lagerraumproblem. Die Nährstoffe müssen anderweitig verteilt werden, z.B. in den Folgeauf-
wüchsen oder auf Ackerflächen. Auf Grund eines hohen Beweidungsanteils nach dem 1. Schnitt 
kann in den Betrieben die Gülle nicht unbegrenzt im zweiten und dritten Aufwuchs verwertet wer-
den. 

 

Referenzbewirtschaftung und Ersatzkostenwert 

Als Referenz für die Auswirkungen der Gänsetolerierung auf der Einzelfläche wird eine 2-schürige 

Mähweidenutzung betrachtet. Diese ist in den Richtwertdeckungsbeiträgen 2008-2010 der LWK 
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Niedersachsen beschrieben und dient in der Folge zur Ermittlung der Ersatzkostenwerte je 10 MJ 

NEL. Der Ersatzkostenwert beträgt nach Vollkostenrechnung (vgl. Anlage) je Megajoule Netto-

energie-Laktation (MJ NEL) 0,0247 € (vgl. Anlage) 

Bewertung der monetären Auswirkung auf Hektarbasis 

Die Aufsummierung der von uns berücksichtigten Positionen (Ertragseinbußen durch Gänsebesatz 

und Auswirkungen von Bewirtschaftungsauflagen, s. Tabellen) einen monetären Verlust gegen-

über der Referenzfläche von insgesamt  

 

Tabelle: Herleitung des Ersatzkostenwertes nach Richtwertdeckungsbeiträgen 2008-2010 

Energieertrag 45.167 MJ NEL/ha
Nutzung: Mähweide - 4 Nutzungen (2x Silage)
Datum 1. Nutzung: 15. Mai

Düngung: 160 kg N/ha incl. 25 m3 Rindergülle (70% Auslastung)
P/K Düngung 55 kg P2O5/ha 90 - 160 kg K2O/ha

Zur Ermittlung der Herstellungskosten gelten folgende Werte:   € je ha €/MJ NEL
Variable Herstellungskosten nach Richtwert-Deckungsbeiträge 556,04 0,01231
Anteilige Maschinenfestkosten nach Richtwert-Deckungsbeiträge 199,20 0,00441
Arbeitszeitkosten 10,2 Akh* x 16,83 €/Akh 171,14 0,00379
Flächennutzungskosten (160 €/ha, incl Abgaben und Zahlungsanspruch) 189,25 0,00419

Vollkosten je MJ NEL Ertragsverlust: 0,0247

Referenzbewirtschaftung auf Pachtflächen

 

 

Tabelle: Bewertung der monetären Verluste je Hektar 

    

KoopNat FM 422 / Januar 2011 Ertragsverlust Beschaffung sonstige eingesparte kalkulierter

 in MJ NEL / ha Ersatzfutter Spezialkosten Spezialkosten Erwerbsverlust

45.167 in € / ha in € / ha in € / ha in € / ha

Ertragsverlust/Jahr lt. Gutachten: 9,6% 107 0 0 107 €

Maschinelle Bodenbearbeitung:
keine Grünlandpflege bis 31. März 1) 2,3% 26 0 11,06 15 €

Gülleverwertung eingeschränkt   22  22 €
Grünlanderneuerung / Nachsaaten

Aufwandserhöhuung bei Gänseäsung   32  32 €

Summe der Verluste und Aufwendungen je Hektar: 175 €
Kalkulation berücksichtigt keine indirekten Effekte durch Keimbelastungen oder Störungen des Silierprozesses infolge organischer Verschmutzungen durch Kot.

 1) Auswirkung auf Moorböden bis 6 %  
 

Ergebnis 

Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 175 Euro 
pro Hektar Dauergrünland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch die 
Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 422 verursachten Einkommensverluste und zusätzlichen 



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

  Seite 120 

Kosten darstellt. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten 
Grundprinzips der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb 175 €/ha/Jahr betragen. 
 

4.4.3 Unterteilbereich „Dauergrünland“(db) (Prämienanpassung aufgrund der Neubewer-
tung der Gänserast ab 2012) 

 
In der Bewertung der Ertragsleistung von Grünlandflächen spielt der Trockensubstanzertrag pro ha 
nur eine untergeordnete Rolle, da es speziell in der Fütterung von Milchtieren nicht darauf an-
kommt die Tiere zu sättigen, sondern dass für die Erzeugung von Milch genügend Energie zuge-
führt wird. Dabei kommt auch der Energiedichte in dem jeweiligen Futter große Bedeutung zu. Die 
MJ NEL-Werte in den geschützten Bereichen lagen beim 1. Schnitt mit durchschnittlich 6,8 um ca. 
0,6 MJ NEL höher als beim 2. Schnitt. Für die artgerechte Fütterung von Hochleistungstieren ist 
diese höhere Nährstoffdichte unabdingbar.  
 
Die Berechnung der Vollkosten leitet sich aus den gemittelten Richtwertdeckungsbeiträgen der 
Jahre 2008, 2009 und 2010 ab. In diesen Jahren konnten sehr große Unterschiede im Preisniveau 
der Milch sowie in den Kosten für Futtermittel beobachtet werden. Die Werte dieser drei Jahre 
wurden gemittelt, um starke kurzfristige Preisschwankungen zu relativieren. 
 
Es wurde weiterhin die Annahme unterstellt, dass 1/3 des Futterverlustes durch Zupacht und 2/3 
durch einen höheren Kraftfutteraufwand ausgeglichen werden muss. Speziell in der Region Rhei-
derland wäre der zusätzliche Flächenbedarf durch ausschließliche Pacht nicht realisierbar, da in 
diesem Gebiet durch Baumaßnahmen (Kavernen, Kabeltrassen und Ausgleichsflächen für Eingrif-
fe in den Naturhaushalt) der Boden ein limitierender Faktor geworden ist.  
 
Die Ertragswerte von 45.000 MJ NEL/ha entsprechen den tatsächlich in den Marschen zu erzie-
lenden Jahresmengen. Auf diesem Ertragsniveau ergeben sich Vollkosten von 0,0301 € je MJ 
NEL. 
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Neben dem Energieverlust auf der Fläche spielt noch der Faktor einer höheren Verkrautung mit 
unerwünschten Pflanzen in den  beästen Bereichen eine Rolle. Diese in der Fütterung der Milchtie-
re unerwünschten Pflanzen können nur mit einem erhöhten Pflanzenschutzaufwand reduziert wer-
den. Die Lücken in den Grasnarben müssen jeweils nach der Rastperiode wieder geschlossen 
werden. Mit einer Nachsaat von 10 kg/ha Saatgut kann dadurch ein frühzeitiger Umbruch verhin-
dert werden.  
 
Der Vergleich der Varianten Schutz ab Februar und Schutz ab November zeigt eine Energiediffe-
renz von 970 MJ NEL/ha, die in der Zeit  von November bis Februar entsteht. Dies entspricht ei-
nem um ca. 29 € höheren Ausgleichsbetrag je ha 
 

 
 

Ergebnis 

Die agronomischen Berechnungen haben ergeben, dass ein Betrag von durchschnittlich 253,07 
Euro pro Hektar Dauergrünland und Jahr einen angemessenen monetären Ausgleich für die durch 
die Bewirtschaftungsbedingungen aus FM 422 verursachten Einkommensverluste und zusätzli-
chen Kosten darstellt. Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen ange-
wendeten Grundprinzips der Pauschalierung sollte der Entgeltbetrag deshalb bis zu 250 €/ha/Jahr 
betragen. 
 

4.5 Kooperationsprogramm Naturschutz (KoopNat); agronomische Berechnung von 
Transaktionskosten 

Aus Sicht der Länder Niedersachsen/Bremen ist unter dem Begriff "Transaktionskosten" für den 
Landwirt in Verbindung mit dem Kooperationsprogramm Naturschutz zu subsumieren: 

Dienstleistungen zur Vorbereitung und zum Abschluss der Vereinbarung sowie zur konformen 
Umsetzung von Maßnahmen und zur Absicherung vereinbarter Prämienansprüche.  

Transaktionskosten sind z.T. von der eigentlichen Bewirtschaftungsmaßnahme direkt, im Wesent-
lichen aber auch von den beeinflussenden Rahmenbedingungen der Verwaltungspraxis und des 
Kontrollwesens im Rahmen der Stichprobenkontrolle für Agrarumweltmaßnahmen abhängig. 

Es sollen nur die Kosten berücksichtigt werden, die bei allen Vereinbarungen in entsprechender 
Höhe anfallen, völlig unabhängig von der vertraglich vereinbarten Flächengröße bzw. den tatsäch-



Anhang: Agrarökonomische Berechnungen  
 

  Seite 122 

lich eingegangenen – tlw. sehr unterschiedlichen – konkreten Bewirtschaftungsbedingungen. 
Durch diese Vorgehensweise wird eine Überkompensierung bestimmter Betriebe vermieden. 

Der Zuschlag beträgt bisher pro abgeschlossener Vereinbarung 50 €/Jahr. Auf der Grundlage zwi-
schenzeitlich gesammelten Erfahrungen hat die LWK eine agronomische Neuberechnung vorge-
legt (siehe anliegende Tabelle). Danach wird jährlich ein Betrag zwischen 142,55 € (kl. Betriebe 
mit ca. 2 ha) und 387,15 € (gr. Betriebe mit ca. 90 ha) vorgeschlagen.  

Ergebnis 

Vor dem Hintergrund des im KoopNat aus administrativen Gründen angewendeten Grundprinzips 
der Pauschalierung sowie der Vermeidung einer förderschädlichen Überkompensation großer Be-
triebe wird für diesen Anreiz abweichend vom Votum der LWK ein Betrag von 100 €/Jahr pro ab-
geschlossener Vereinbarung angesetzt. 
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Tabelle 49 Berechnung des jährlichen Transaktionskostenzuschlags für die Teilnahme am KoopNat 

Berechnung des Transaktionskostenzuschlages für die Teilnahme am KoopNat     
Beispielsbetriebe A. Vereinbarungsfläche klein B.  Vereinbarungsfläche 

durchschnittl. 
C. Vereinbarungsfläche 
groß 

Annahmen zur Vereinbarung 2 ha / 1 Schlag /  
1 Kultur /  
0,05 Prüfdienstkontrollen 

18 ha / 6 Schläge /  
1 Kultur /  
0,05 Prüfdienstkontrollen 

90 ha / 25 Schläge /  
1 Kultur /  
0,05 Prüfdienstkontrollen 

Positionen    
Zusatzaufwand für Information, Fortbildung, Beratung    
Besuch von 3/ 5/ 7 Veranstaltungen pro 5 Jahre 3 Veranst./ 5 a 5 Veranst./5 a 7 Veranst./ 5 a 
3 Akh pro Veranstaltung zu je 17,00 €                      30,60 €                         51,00 €                        71,40 €  
20 km pro Veranstaltung zu je 0,35 €/km                        4,20 €                           7,00 €                          9,80 €  
     
Zusatzaufwand für sonstige Sachkosten (Porto, Telefon, Kopien)    
8/ 12/ 16 € Pauschalansatz                        8,00 €                         12,00 €                        16,00 €  
    
Zusatzaufwand für die Anbau-/Beweidungsplanung    
2 Akh pro Kultur zu je 17,00 €/Akh                      34,00 €                         34,00 €                        34,00 €  
    
Zusatzaufwand für tagesaktuelle Dokumentation der Bewirtschaftungs-
maßnahmen:    
1 / 0,75 / 0,5 Akh pro Schlag zu je 17,00 €                      17,00 €                         76,50 €                       212,50 €  
    
Zusatzaufwand für die Vermarktung    
2 Akh pro Kultur zu je 17,00 €                      34,00 €                         34,00 €                        34,00 €  
    
Zusatzaufwand für die Kontrolle:    
a) Eigenkontrolle der Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen    
1 Akh pro Vereinbarung zu je 17,00 €                      17,00 €                         17,00 €                        17,00 €  
b) Kontrolle durch den Prüfdienst der LWK (Anwesenheits- und Auskunfts-
pflicht)    
2 / 3 / 4 Akh pro Kontrolle zu je 17,00 €                        1,70 €                           2,55 €                          3,40 €  

Summe der jährlichen Transaktionskosten pro Vereinbarung                     146,50 €                       234,05 €                       398,10 €  
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5 Maßnahme: Erstaufforstung landwirtschaftlicher und nichtlandwirt-
schaftlicher Flächen 

zu Ziffer 5.3.2.2.1: 

Maßnahme "Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen" (Code 221)  

zu Ziffer 5.3.2.2.3: 

Maßnahme "Erstaufforstung nichtlandwirtschaftlicher Flächen" (Code 223) 

 

Beihilfeintensität für die Anlegungskosten, Betrag der jährlichen Prämien, die als Bei-
trag zur Deckung der Unterhaltungskosten gezahlt werden. 

Die Beihilfeintensitäten für diese Maßnahme entsprechen den Beihilfesätzen, die in der nati-
onalen Rahmenregelung des Bundes nach Art. 15 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 1698/2005 auf der 
Grundlage der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" festgesetzt wurden.  

Die Höhe der Beihilfe sowie die Beträge der Prämien als Beitrag zur Deckung der Unterhal-
tungskosten werden gemäß der Möglichkeit nach Art. 53 der VO (EG) Nr. 1974/2006 (DVO-
ELER) auf der Grundlage von Standardkosten festgelegt.  

Die Zahlung von Prämien für die anteilige Deckung der Einkommensverluste wird nicht im 
Rahmen der ELER-Verordnung kofinanziert. 

 

Beschreibung der Methode zur Berechnung der Anlegungs- und Unterhaltungskosten 

Die Höhe der Beihilfe sowie die Beträge der Prämien als Beitrag zur Deckung der Unterhal-
tungskosten werden gemäß Art. 53 der VO (EG) Nr. 1974/2006 (DVO-ELER) auf der Grund-
lage von Standardkosten (Zuwendungspauschalen) festgelegt.  

Sämtliche Zuwendungspauschalen werden auf der Basis von Unternehmerleistungen be-
rechnet. Unternehmer- und Risikozuschläge werden nicht berücksichtigt.  

Bei Durchführung der Arbeiten in Eigenleistung durch den Zuwendungsempfänger wird die 
Zuwendung generell auf 80 % der ermittelten Pauschalbeträge reduziert. Dadurch wird den 
Vorgaben der nationalen Rahmenregelung - Reduzierung von Sach- und Personalkosten um 
20% bei Eigenleistung - Rechnung getragen. 

Die Leistungszahlen basieren auf Fachdaten, die von dem funktional unabhängigen "Nieder-
sächsischen Forstlichen Bildungszentrum", einer Stabsstelle der Anstalt Niedersächsische 
Landesforsten mit Sitz in Seesen erhoben wurden.  

Die Berechnung der Kostensätze für Maschinen und Geräte erfolgt auf der Basis der Geld-
sätze lt. RdErl. des ML v. 9.1.2002 - 402.1-64440-112. Es wird vorausgesetzt, dass die Kal-
kulation von Maschinen und Geräten unabhängig vom Einsatz bei Unternehmern oder im 
Regiebetrieb gleich ist. Anbaugeräte werden i.d.R. pauschal mit 10,- €/MAS veranschlagt. 

Für die Kalkulation von Personalkosten werden die jeweils aktuellen Löhne des Lohntarifver-
trages zwischen der Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer Niedersach-
sen e.V. und dem Bundesvorstand der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt herange-
zogen. Zu den Personalkosten werden pauschal 100 % Lohnnebenkosten hinzugerechnet.  

Bei allen Kalkulationen wird von mittleren Verhältnissen ausgegangen. Die Pauschalsätze 
(Standardkosten) wurden anhand objektiver Kriterien ermittelt. Extreme Verhältnisse werden 
nicht berücksichtigt. Um zu vermeiden, dass trotz sorgfältiger Kalkulation einzelne Zuwen-
dungsempfänger aufgrund besonders günstiger Verhältnisse eine über die Förderhöchstsät-
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ze hinausgehende Zuwendung erhalten (Überkompensation), wird zusätzlich für alle Pau-
schalen ein Abzug (Malus) von 10 % vorgenommen. Die Zuwendungsbeträge werden auf 
volle fünf Euro gerundet. 

Die Prämien zur anteiligen Deckung der Unterhaltungskosten werden innerhalb der ersten 
fünf Jahre nach Kulturbegründung gewährt. Die Höhe der Prämien wird nach der o.a. Me-
thode in Form von Standardkosten berechnet. Der ermittelte Zuschuss wird geteilt. Der erste 
Teilbetrag wird mit der Investitionsförderung der Maßnahme ausgezahlt. Die Auszahlung des 
zweiten Teilbetrages erfolgt im fünften Standjahr der Kultur auf Antrag der Zuwendungs-
empfängerin oder des Zuwendungsempfängers, wenn die Bewilligungsbehörde die erforder-
liche, ordnungsgemäße Pflege der geförderten Kultur bescheinigt. 

Die Förderung erfolgt in Umsetzung der Nationalen Rahmenregelung. Die festgesetzten Zu-
wendungspauschalen gehen bei einem niedrig angesetzten Mindestpflegeaufwand von min-
destens einer notwendigen Folgeinvestition aus. Davon werden als Zuwendung die in der 
nationalen Rahmenregelung festgesetzten anteiligen Beihilfesätze gewährt. 
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6 Maßnahme: Waldumweltmaßnahmen 
Forstökonomische Berechnungen (Waldbewertung) für folgende Maßnahmen: 

M1: Erhaltung von Altholzbeständen 

M2: Erhalt von Habitatbäumen, Höhlenbäumen, Totholz 

M3: Ausweisung zeitlich begrenzter Ruhezonen 

M4: Flächen zum Schutz der natürlichen Dynamik (Prozessschutz) 

M5: Erhalt bzw. Wiederaufnahme zeitlich begrenzter Ruhezonen 

Als Grundlage für die Berechnung dienen die Waldbewertungsrichtlinien des Landes Nieder-
sachsen (WBR´86) gemäß RdErl. d. ML v. 01.09.1986 – 408 F 64310 – 30 – GültL 84/483 
mit Änderungen gemäß RdErl. d. ML v. 31.05.1991 – 408 F 64310 GültL – 30 – 84/539 in der 
jährlich aktualisierten Fassung zum 01. Juli (Holzpreisanpassung) für die Maßnahmen M1 – 
M4 auf der Basis von Einkommensverlusten. 

Bei der Maßnahme M5 dienen die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen zusätzli-
chen Kosten als Maßstab für die Beihilfe. 

6.4 M1: Berechnung der Einkommensverluste durch Erhaltung von Altholzbestän-
den über einen Zeitraum von 5-7 Jahren 

Voraussetzung: 

Die Waldflächen haben ihr normales Nutzungsalter erreicht (z.B. Buche = 140 Jahre oder Ei-
che = 160 Jahre). Der Waldbesitzer verzichtet freiwillig auf jegliche Nutzung für einen Zeit-
raum von 5-7 Jahren. 

Berechnung: 

1. Zinsverlust für nicht realisierte Nutzung (als Beispiel für 5-jährige Verträge): 

Es entstehen entgangene Zinsen für die nicht durchgeführte Nutzung berechnet auf die Mitte 
der Periode mit einem forstlichen Zinssatz von 4 % (Faktor = 1,042,5 = 1,10). 

2. Wertverlust durch Verschlechterung der Holzqualität in den 5 Jahren: 

Die Waldfläche erleidet einen gutachtlichen Wertverlust von 5 % (Faktor = 0,95); je nach 
Baumart und im Einzelfall bis zu 10 %. 

Berechnungsbeispiel: 

- aktueller Wert des Bestandes = 7.500 €/ha (lt. WBR) x 1,10 = 8.250 €/ha 

1. Zinsverlust: 8.250 € - 7.500 € = 750 € in 5 
Jahren 

2. Wertverlust: 7.500 €  - (7.500 € x 0,95 = 
7.125 €) 

  = 375 € in 5 
Jahren 

 

Gesamtwert der Maßnahme:  750 € + 375 € = 1.125 €/ha 

 

Der Wert soll in 5 gleichmäßigen Raten ausgezahlt werden. 

Zu berechnen ist der Vorwert einer jährlichen endlichen Rente:  

1.125 € * 1,045 * 0,04 = 252 €/ha Ausgleich 
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 1,045 – 1  

Der Wert stellt den tatsächlichen Einkommensverlust durch entgangene Zinsen und Wertver-
luste dar. Er bietet keinen Anreiz, die Waldumweltmaßnahme wegen eines nicht kalkulierba-
ren Risikos freiwillig einzugehen. Es wird daher ein Anreizfaktor von 1,2 angewendet: 

jährliche Auszahlung: 252 € * 1,2 = 302 € jährlich/ha Auszahlung 

Die Zweckbindung beträgt 20 Jahre. 

6.5 M2: Erhalt von Habitatbäumen, Höhlenbäumen, Totholz bis zum natürlichen Zer-
fall (totaler Nutzungsverzicht bei Einzelbäumen) 

Voraussetzungen: 

Ausgewählte markante Einzelbäume (Zahl über 5 Stck./ha) in großen Waldflächen werden 
auf Dauer aus der Nutzung genommen durch 5-7-jährige Verträge mit 20-jähriger Zweckbin-
dung. Erstattet wird der aktuelle Baumwert mit Verzinsung auf 5-7 Jahre ausgezahlt als Vor-
wert einer jährlichen endlichen Rente (s. M1). Berechnungsbeispiel (als 5-jähriger Vertrag): 

- aktueller Baumwert (lt. WBR) als derzeit erzielbarer Verkaufswert: 750 € 

Aufzinsung:  750 € x 1,045 = 750 x 1,2167 = 912,49 €/ha 

Der Wert soll in 5 gleichmäßigen Raten ausgezahlt werden. Zu berechnen ist der Vorwert ei-
ner jährlichen endlichen Rente: 

912,49 * 1,045 * 0,04 = 205 € jährlich/ha Auszahlung 

 1,045 - 1  
 
Die Gewährung eines Anreizes ist nicht sinnvoll, da der aktuelle Erlös einschließlich Verzin-
sung für die Ratenzahlung gewährt wird. 

6.6 M3: Ausweisung zeitlich begrenzter Ruhezonen 

Voraussetzung: 

Zeitlicher Verzicht auf die Durchführung jeglicher forstwirtschaftlicher Maßnahmen in einer 
ausgewiesenen Waldfläche zum Schutz von seltenen Arten während der Brut-, Setz- und 
Aufzuchtzeiten. Gewährt wird die zeitlich anteilige Bodenbruttorente (154,00 €/ha, lt. WBR) 
als Deckungsbeitrag mit nicht reduzierbaren Verwaltungskosten über 5-7 Jahre. 

6.7 M4: Flächen zum Schutz der natürlichen Dynamik (Prozessschutz) 

Voraussetzung: 

Belassung von Freiflächen nach ordnungsgemäßer Nutzung oder nach Naturkatastrophen 
und Bränden für einen Zeitraum von 5-7 Jahren. 

Gewährt wird die Bodenbruttorente (154,00 €/ha lt. WBR) einschließlich eines Erschwernis-
ausgleichs (Faktor 1,3) zur Vorbereitung für den Wiederaufbau der Waldflächen. 

154,00 x 1,3 = 200,- €/ha x a als Ausgleichszahlung. 

 

 

 

6.8 M5: Erhalt bzw. Wiederaufnahme traditioneller Waldbewirtschaftungsformen 

Voraussetzung: 
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Es kommen nur Waldflächen in Betracht, die für eine Wiederaufnahme der Bewirtschaftungs-
form noch geeignet sind. Die Maßnahmen basieren auf einem Pflegeplan mit Kostenkalkula-
tion Beihilfefähig sind die nachgewiesenen Kosten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2 

 

Öffentliche Kosten der Altverpflichtungen 



Anhang 2 Übersicht über die öffentlichen Kosten der Altverpflichtungen Stand: 02.08.2007

Altverpflichtungen für Maßnahme: 

Auszahlungen öffentliche Kosten im Zeitraum:

Maßnahmenbezeichnung Art der Verträge/Projekte Code Anzahl
16.10.-

31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 insg.
Einzelbetriebliche 
Managementsysteme Anträge 114 3 1.394,00 1.394,00

AFP
lfd. Zuwendungsverfahren für Projekte  
i.R.d. AFP 121 1.000 13.000.000,00 17.000.000,00 21.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 800.000,00 69.800.000,00

AFP (Bremen) 121 11 41.957,01 41.957,01

Wegebau Forst (125) 125 75 750.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00

Ausgleichszulage (Bremen) 212 102 260.411,64 260.411,64

20jährige Stilllegung 214 31 20.609,87 20.609,87 20.609,87 20.609,87 20.609,87 20.609,87 20.609,87 20.609,87 164.878,96
Anbau von Zwischenfrüchten 
(Bremen) Zuwendungen - Winterbegrünung 214 7 5.445,00 6.000,00 3.500,00 1.000,00 15.945,00
Extensivierungsprogramm 
(Bremen)  Zuwendungen 214 46 0,00 101.999,40 48.315,24 150.314,64
f4a- extensive Bewirtschaftung 
von Grünland Verträge 214 10 8.211 8.211,00
f4b- Umwandlung von Acker in 
Grünland Verträge 214 33 110.716 110.716,00
f4c- Gewässerschonende 
Bewirtschaftung stillgelegter Verträge 214 41 43.878 43.878,00
f4e- Gewässerschonende 
ökologische Bewirtschaftung Verträge 214 32 100.992 100.992,00
Koop.programm Biologische 
Vielfalt - Ackerwildkräuter Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 30 91.933,00 91.933,00
Koop.programm Biologische 
Vielfalt - Ackerwildkräuter Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 160 490.900,00 490.900,00
Koop.programm Biologische 
Vielfalt - Ackerwildkräuter Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 34 103.200,00 103.200,00
Koop.programm Biologische 
Vielfalt - Ackerwildkräuter Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 14 40.910,00 40.910,00
Koop.programm Biologische 
Vielfalt - Nord.Gastvögel Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 49 85.760,00 85.760,00
Koop.programm Biologische 
Vielfalt - Nord.Gastvögel Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 503 880.960,00 880.960,00
Koop.programm Biologische 
Vielfalt - Nord.Gastvögel Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 268 469.480,00 469.480,00
Koop.programm Biologische 
Vielfalt - Nord.Gastvögel Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 233 406.930,00 406.930,00

Koop.programm Biotoppflege Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 35 870.930,00 870.930,00

Koop.programm Biotoppflege Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 20 479.705,00 479.705,00

Koop.programm Biotoppflege Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 7 157.420,00 157.420,00

Koop.programm Biotoppflege Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 5 110.820,00 110.820,00
Kooperationsprogramm 
Dauergründland Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 100 267.223,00 267.223,00
Kooperationsprogramm 
Dauergründland Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 332 877.820,00 877.820,00
Kooperationsprogramm 
Dauergründland Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 259 685.160,00 685.160,00
Kooperationsprogramm 
Dauergründland Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 198 523.600,00 523.600,00



Maßnahmenbezeichnung Art der Verträge/Projekte Code Anzahl
16.10.-

31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 insg.
Kooperationsprogramm 
Feuchtgrünland Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 87 192.606,00 192.606,00
Kooperationsprogramm 
Feuchtgrünland Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 320 708.210,00 708.210,00
Kooperationsprogramm 
Feuchtgrünland Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 236 522.140,00 522.140,00
Kooperationsprogramm 
Feuchtgrünland Bewirtschaftungsvereinbarungen 214 141 312.140,00 312.140,00
Markt- und standortangepasste 
Landbewirtschaftung Zuwendungen - MSL 214 47 2.273,70 84.046,30 86.320,00

NAU 2001 (ohne Modulation) Verträge aus 2001 214 316 1.411.265,60 64.427,05 64.427,05 64.427,05 64.427,05 64.427,05 1.733.400,85

NAU 2002 (ohne Modulation) Verträge aus 2002 214 584 5.308.061,59 5.308.061,59 51.163,70 51.163,70 51.163,70 51.163,70 51.163,70 10.871.941,68

NAU 2003 (Modulation) Verträge aus 2003 214 3.408 5.691.153,12 5.691.153,12 5.691.153,12 17.073.459,36

NAU 2003 (ohne Modulation) Verträge aus 2003 214 318 948.570,98 948.570,98 948.570,98 6.115,94 6.115,94 6.115,94 6.115,94 6.115,94 2.876.292,64

NAU 2004 (Modulation) Verträge aus 2004 214 1.483 3.746.788,47 3.746.788,47 3.746.788,47 3.746.788,47 14.987.153,88

NAU 2004 (ohne Modulation) Verträge aus 2004 214 519 2.857.455,08 2.531.899,26 2.531.899,26 2.531.899,26 3.215,77 3.215,77 3.215,77 3.215,77 10.466.015,94

NAU 2005 (ohne Modulation) Verträge aus 2005 214 1.020 5.401.483,40 5.401.483,40 4.702.298,20 4.702.298,20 4.702.298,20 24.909.861,40

Trinkwasserschutz Verträge 214 78 90.443,00 90.443,00

Aufforstung landw. (221) 221 230 200.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00

Aufforstung nichtlandw. (223) 223 5 5.000,00 23.750,00 28.750,00

Waldumwelt (225) 225 14 0,00 20.100,00 20.100,00

nichtprod.Investitionen (227) 227 2.000 3.000.000,00 7.200.000,00 10.200.000,00
Erstaufforstungsprämie nach VO 
2080/92

Zuwendungsbescheid 1994 
Erstaufforstungsprämie f. 20 Jahre 1 0,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 2.660,00

44.243.925,46 54.051.500,44 40.749.005,89 25.521.582,49 9.849.210,53 945.912,33 81.485,28 30.321,58 175.472.944,00
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Anhang 3 

Geschäftsordnung für den Begleitausschuss zur Durchführung des Entwicklungspro-
gramms zur Förderung im ländlichen Raum Niedersachsen und Bremen 2007 bis 2013 
– PROFIL – nach der VO (EG) 1698/2005  

Präambel 

Auf der Grundlage insbesondere 

� des Art. 77 VO (EG) 1698/2005 und der 

� Entscheidung der Europäischen Kommission vom 26.10.2007 AZ. K(2007)5184endg. zur 
Genehmigung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum der Länder Nieder-
sachsen und Bremen für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 

wird im Rahmen der Partnerschaft ein Begleitausschuss eingerichtet. 

 

Artikel 1 

Zuständigkeitsbereich 

(1) Der Begleitausschuss wacht über die ordnungsgemäße und zielgerichtete Umsetzung 
des Entwicklungsprogramms zur Förderung der ländlichen Entwicklung der Länder Nie-
dersachsen und Bremen. 

(2) Er gibt darüber hinaus Impulse zur Weiterentwicklung des Förderprogramms. 

 

Artikel 2 

Aufgaben des Begleitausschusses 

In Anlehnung an die o. g. Verordnung hat der Begleitausschuss folgende Aufgaben:  

(1) Er überprüft die Kriterien zur Auswahl der EU-finanzierten Vorhaben, erstmals binnen 
vier Monaten nach der Programmgenehmigung. 

(2) Er überprüft anhand der von der Verwaltungsbehörde vorgelegten Unterlagen regelmä-
ßig, welche Fortschritte bei der Verwirklichung der spezifischen Ziele des Entwicklungs-
programms erzielt wurden. Dazu erörtert und billigt er den jährlichen Zwischenbericht 
und den Schlussbericht, berät über die Halbzeitbewertung bevor diese Dokumente der 
Europäischen Kommission zugeleitet werden. 

(3) Er beschließt über die Änderungen des Entwicklungsprogramms und über Vorschläge 
zur inhaltlichen Änderung der Programmgenehmigung. 

(4) Er berät die Verwaltungsbehörde über Fragen der Durchführung, Begleitung, Bewertung 
sowie Kontrolle des Entwicklungsprogramms. 

(5) Er entscheidet über die Auswahl der Leader-Regionen nach Vorschlag der Verwaltungs-
behörde. 
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Artikel 3 

Arbeitsweise des Begleitausschusses 

(1) Der Begleitausschuss tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Er wird erstmals drei 
Monate nach der Programmgenehmigung eingesetzt. 

(2) Der Vorsitzende des Begleitausschusses beruft den Begleitausschuss ein. Einladung, 
Tagesordnung, und Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern zwei Wochen vor  
Sitzungsbeginn zugeleitet. 

(3) Die Beratungen im Begleitausschuss, insbesondere der vorgesehene Informationsaus-
tausch und der Meinungsbildungsprozess, haben vertraulichen Charakter. Über alle Sit-
zungen werden Ergebnisvermerke angefertigt und den Mitgliedern des Begleitausschus-
ses übermittelt. 

 

Artikel 4 

Mitglieder und Vorsitz 

(1) Den Vorsitz des Begleitausschusses führt ein/e Vertreter/in der Verwaltungsbehörde. 

(2) Mitglieder im Begleitausschuss sind mit jeweils einer Vertreterin/einem Vertreter: 

(a) für die Europäische Kommission 

- die Generaldirektion Landwirtschaft (mit beratender Stimme) 

(b) für die Bundesregierung 

- das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(c) für die Landesregierung (neben dem Vorsitz) 

- die Niedersächsische Staatskanzlei 

- das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

- das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

- das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen Familie, Gesundheit und Integ-
ration 

- das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

- die Regierungsvertretungen 

- Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

- Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 

 (d) für die Kommunalen Gebietskörperschaften 

- ein/e von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände benannte/r Ver-
treter/in 

(e) für die Leader-Regionen 

- ein/e Vertreter/in der vorsitzenden LAG des Leader-Lenkungsausschusses 

(f) für die Wirtschafts- und Sozialpartner bzw. Nichtregierungsorganisationen  

(f1) Bereich Land- und Forstwirtschaft 

- Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

- Landvolk Niedersachsen 

- Landesvereinigung ökologischer Landbau in Niedersachsen 

- Landfrauenverband 

(f2) Bereich Umwelt, Naturschutz, Landschaftspflege 

- BUND Landesverband Niedersachsen 
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- BUND Landesverband Bremen 

- NABU Naturschutzbund Landesverband Niedersachsen 

- Wasserverbandstag e.V. Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 

(f3) Bereich ländliches Kulturerbe 

- Niedersächsischer Heimatbund 

- AG der Landschaften und Landschaftsverbände 

(f4) Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

- Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt 

- Vereinigung der Handwerkskammern Niedersachsen 

(f5) Übergreifende Politikbereiche 

- Konförderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 

- Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen 

- Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen 

(3) Um den Begleitausschuss arbeitsfähig zu halten, ist die Anzahl der Wirtschafts- und So-
zialpartner und Nichtregierungsorganisationen begrenzt. Insoweit wird erwartet, dass die 
unter (f) genannten Mitglieder die nicht am Begleitausschuss beteiligten Verbände und 
Organisationen ausreichend über die Tätigkeiten des Begleitausschusses informieren. 
Deren Anliegen sollen über die im Begleitausschuss vertretenen Verbände in die Bera-
tungen des Begleitausschusses eingebracht werden können (Sprechermodell). 

(4) Soweit es die Erfüllung der Aufgaben erfordert, können Sachverständige zu den Aus-
schusssitzungen als Berater hinzugezogen werden.  

 

Artikel 5 

Beschlussfassung 

(1) Der Begleitausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner nach Artikel 
4, Abs. 2 stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(2) Der Begleitausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. Soweit die Beschlüsse finanzielle Auswirkungen 
haben können, entscheiden ausschließlich die unter Artikel 4 Ziffer (2)(c) bis (e) genann-
ten Mitglieder. 

(3) Bei Einzelfragen, die eine Sitzung des Begleitausschusses nicht rechtfertigen, kann der 
Vorsitzende ein schriftliches Verfahren zur Beschlussfassung einleiten. In einem Rund-
schreiben an die Mitglieder des Begleitausschusses legt der Vorsitzende den Sachver-
halt und die vorgeschlagenen Maßnahmen dar. Die Mitglieder können sich innerhalb von 
zehn Arbeitstagen zu dem Vorschlag des Vorsitzenden äußern. Schweigen gilt als Zu-
stimmung. Ein ablehnendes Votum eines Mitglieds des Begleitausschusses ist von die-
sem schriftlich zu begründen. Nach Abschluss dieses Verfahrens der schriftlichen Be-
schlussfassung informiert der Vorsitzende die Mitglieder des Ausschusses über das 
Ergebnis. 

 

Artikel 6 

Inkrafttreten der Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung tritt am 20. Juni 2013 in Kraft. 
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Anhang 4 

1 Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen und 
Bremen 

Es liegen z.Zt. Rote Listen für 22 Artengruppen vor. Von den rund 40.000 Tier- und Pflanzenarten 
Niedersachsens und Bremens ist etwa ein Viertel hinsichtlich ihrer Einstufung bewertet  
(Stand: 01.08.2004).  

Artengruppe 
Zahl der 
Arten bzw. 
Sippen 

gefähr-
det 

% 
davon aus-
gestorben 

% 
Stand der 
Roten Liste 

Tierarten 

Säugetiere 1) 71 47 66,2% 8 11,3% 1991 

Brutvögel 211 100 47,4% 14 6,6% 2002 

Kriechtiere 7 5 71,4% 1 14,3% 1994 

Lurche 19 15 78,9% 0 0,0% 1994 

Fische u. Rundmäuler 2) 46 26 56,5% 3 6,5% 1993 

Libellen 59 37 62,7% 2 3,4% 1983 

Heuschrecken 3) 47 28 59,6% 4 8,5% 1995 

Großschmetterlinge 4) 1.033 599 58,0% 77 7,5% 2004 

Wasserkäfer 327 175 53,5% 24 7,3% 1996 

Sandlaufkäfer und Laufkäfer 405 203 50,1% 18 4,4% 2002 

Eintagsfliegen 71 40 56,3% 2 2,8% 2000 

Steinfliegen 57 28 49,1% 10 17,5% 2000 

Köcherfliegen 205 109 53,2% 8 3,9% 2000 

Wildbienen 341 212 62,2% 46 13,5% 2002 

Schwebfliegen 317 67 21,1% 14 4,4% 1997 

Wanzen 659 116 17,6% 6 0,9% 1998 

Webspinnen 675 288 42,7% 11 1,6% 2004 
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Artengruppe 
Zahl der 
Arten bzw. 
Sippen 

gefähr-
det 

% 
davon aus-
gestorben 

% 
Stand der 
Roten Liste 

Pflanzenarten  

Farn- und Blütenpflanzen 2.022 806 39,9% 110 5,4% 2004 

Moose 727 457 62,9% 85 11,7% 1999 

Großpilze 5) 2.900 1.082 0 22 0 1.995 

Armleuchteralgen 21 19 90,5% 7 33,3% 1990 

Flechten 5) 720 498 1 105 0 1.992 

Summe aller bisher bewer-
teten Arten 

10.940 4.957 45,3% 577 5,3%   

       

Bemerkungen 

1) unberücksichtigt blieben weltweit ausgestorbene Arten, Ausnahmeerscheinungen und Aussetzun-
gen oder aufgrund von Aussetzungen eingewanderte Arten 

2) ohne eingebürgerte Arten und Meeresarten 
3) nur bodenständige Arten, ohne synanthrope (nur in menschlichen Siedlungen lebende) Arten 
4) nur bodenständige Arten 
5) bisher keine fundierte Gesamtartenliste; deshalb nur vorläufige Zahlenangaben 

Quelle: NLWKN       
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Anhang 5 

1 Ausgewählte Förderkulissen 

1.1 Maßnahme Code 214-A, Teilmaßnahme A  

Beschreibung zur Ermittlung der Erosionsschutzzonen 

Zur Förderung der Maßnahme A2 (Mulchsaatverfahren) in NAU/BAU sind feldblockscharf 
Wasser-Erosionsschutzzonen zu berücksichtigen. Diese Wasser-Erosionsschutzzonen wur-
den aufgrund wissenschaftlicher Kriterien vom Niedersächsischen Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie klassifiziert und sind mit den Erosionsschutzzonen für Cross Compli-
ance abgestimmt (siehe Tabelle A).  

Die Teilnahme an der Maßnahme A2 ist nur möglich, wenn mindestens im beantragten Um-
fang auch wassererosionsgefährdete Flächen mit der Gefährdungsstufe CC1 oder CC2 be-
wirtschaftet werden. 

Die nebenstehende Karte gibt eine Orientierung über die Gebiete mit Erosionsgefahr durch 
Wasser.  

Karte A-1:  Wassererosionsgefährdete Ackerfläche pro Gemeinde (LBEG 2007) 
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Tabelle A: Potenzielle Wassererosion - Gefährdungsstufen (LBEG 2007) 
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1.2 Kooperationsprogramm Naturschutz - Förderkulissen 

Karte A-2: Förderkulisse Dauergrünland - handlungsorientierte Honorierung  
(Unterteilmaßnahme aa) 

 

Karte A-3: Förderkulisse Dauergrünland - ergebnisorientierte  
Honorierung (Unterteilmaßnahme ab) 
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Karte A-4: Förderkulisse Ackerflächen bzw. -randstreifen (Teilmaßnahme b) 

 

Karte A-5: Förderkulisse Besondere Biotoptypen (Teilmaßnahme c) 
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Karte A-6: Förderkulisse Nordische Gastvögel (Teilmaßnahme d) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 6 

 

Ex-ante-Bewertung des  
Niedersächsischen und Bremischen Programms  

für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes  
2007 - 2013 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 



Institut für Ländliche Räume 

Ingenieurgesellschaft entera

Institut für Ökonomie 

Ex-ante-Bewertung des  
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Kapitel 1 Einleitung Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 1 

0 Zusammenfassung 

Die Ex-ante-Bewertung war als formative Evaluierung angelegt, d. h. in einem ständigen 

Rückkopplungsprozess sollte der „Blick von außen“ kontinuierlich eingebracht und da-

durch die Qualität des Programmplanungsdokuments erhöht werden. Durch die Einbin-

dung eines externen Dienstleisters zur Programmerstellung war dieser Rückkopplungspro-

zess mit den Programmkoordinatoren und Fachreferaten vielschichtig und hin und wieder 

mit Reibungsverlusten verbunden.  

Die vorliegende Ex-ante-Bewertung spiegelt die Bewertung des letzten den BewerterInnen 

zur Verfügung stehenden vollständigen Programmplanungsentwurfs (Stand 01.12.06) wi-

der. Später erfolgte Anpassungen des Programms waren in diesem kontinuierlichen Pro-

zess vorgesehen, konnten in der Bewertung aber nicht mehr berücksichtigt werden. Daher 

sind ggf. einzelne Empfehlungen der Ex-ante-Bewertung schon Bestandteil des Doku-

ments. Im Anhang zur Ex-ante-Bewertung sind die verschiedenen Rückkopplungsprozesse 

(E-Mail, Telefonate, Sitzungen) dargestellt, die mit den einzelnen Fachreferaten erfolgten. 

Das Klima in der Ex-ante-Bewertung kann insgesamt als positiv und konstruktiv gewertet 

werden.  

Die strategische Ausrichtung und die gewählten Prioritäten treffen die wesentlichen Hand-

lungsnotwendigkeiten in Niedersachsen und Bremen. Das Zielsystem auf Programmebene 

entspricht weitgehend den Vorgaben durch die nationale Strategie und die strategischen 

Leitlinien der EU. Es wurde ergänzt durch programmspezifische Ziele. Die maßnahmen-

bezogenen Ziele wurden im Bewertungsprozess intensiv diskutiert und letztlich wesentlich 

stringenter als im Vorgängerprogramm abgeleitet und mit Indikatoren unterlegt.  

Die insgesamt gegebene Kohärenz zwischen den Maßnahmen hätte durch eine stärker re-

gionale Perspektive und eine klarere Fokussierung der Sektorförderung noch gestärkt wer-

den können. Die externe Kohärenz mit den anderen Strukturfondsprogrammen ist grund-

sätzlich gewährleistet, im Detail leidet die Abstimmung allerdings an den unterschiedli-

chen Planungsgeschwindigkeiten. Der unter den vielfältigen Planungsrestriktionen ge-

wählte Programmansatz ist praktikabel, in Teilbereichen sind deutliche Neuerungen er-

kennbar. Insgesamt überwiegt allerdings „Bewährtes“ in Form der Fortführung von beste-

henden Ansätzen. Sollte innovativeren Ansätzen mehr Geltung im Programm verschafft 

werden, dann bedürfte dies einer stärkeren Betonung strategischer Diskussionen bzw. ei-

ner stärkeren Top-down-Vorgehensweise. Zudem wäre dies in einem länger laufenden 

Diskussionsprozess sorgfältig vorzubereiten. In diesem Sinne sollten die bestehenden mi-

nisteriumsübergreifenden Strukturen z. B. im Agrarumweltbereich verstetigt werden. Auch 

die begleitende Evaluierung sollte als Chance genutzt werden, das Programm kontinuier-

lich weiterzuentwickeln und an neue Herausforderungen anzupassen. 



2 Kapitel 1       Einleitung Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

1 Einleitung 

1.1 Kontext und Rechtsgrundlage 

Die Evaluierungsaktivitäten basieren auf dem Leitfaden der EU-KOM zur Ex-ante-

Bewertung der Programme gemäß VO (EG) Nr. 1698/2005 (EU-KOM, 2006a). Gemäß der 

ELER-Verordnung ist die Ex-ante-Bewertung obligatorischer Bestandteil der Programm-

planung. Verantwortlich für die Ex-ante-Bewertung ist das Institut für Ländliche Räume 

der FAL in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ökonomie der BFH sowie entera. Letzte-

re ist gleichzeitig für die Erstellung des Umweltberichts im Rahmen der Strategischen 

Umweltprüfung verantwortlich. Der Zuschlag zur Durchführung der Ex-ante-Bewertung 

wurde im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens vom ML Niedersachsen erteilt.  

1.2 Zielsetzung 

Die Zielsetzung der Ex-ante-Bewertung ist gemäß dem Leitfaden der EU-KOM zum einen 

die Verbesserung des Programmplanungsdokuments durch den externen Blick auf die Pro-

grammbestandteile in den verschiedenen Phasen der Programmerstellung sowie zum ande-

ren die Schaffung der Grundlagen für die folgenden Monitoring- und Bewertungsaktivitä-

ten.  

Die niedersächsisch-bremische Ex-ante-Bewertung war von vornherein als formative Eva-

luierung konzipiert, d. h. in einem ständigen Rückkopplungsprozess sollte der „Blick von 

außen“ kontinuierlich eingebracht und dadurch die Qualität des Programmplanungsdoku-

ments erhöht werden. Ein wesentliches Augenmerk der Evaluatoren lag dabei auf der Fest-

legung einer nachvollziehbaren Interventionslogik, der Herausarbeitung von Zielen und 

zugehörigen Indikatoren in engem Dialog mit den Maßnahmenverantwortlichen.  

1.3 Vorgehen 

In Niedersachsen ist die Erstellung des Programms durch einen externen Dienstleister er-

folgt (das Büro KoRiS aus Hannover), das die FAL mit der Erstellung der Ex-ante-

Bewertung beauftragt hat. Dadurch wird der Prozess der Ex-ante-Bewertung komplexer. 

Abbildung 1.1 stellt die Organisationsstrukturen im Rahmen der Programmerstellung und 

der begleitenden Ex-ante-Bewertung dar. 
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Abbildung 1.1: Organisationsstrukturen bei Programmerstellung und Ex-ante-

Bewertung in Niedersachsen/Bremen

(1) Die Landesbehörden liefern einzelne Fachbeiträge für das Programm an KoRiS. 

(2) KoRiS führt die Fachbeiträge zu Programmbausteinen zusammen und leitet diese 

nach redaktioneller Überarbeitung an die Ex-ante-Evaluatoren zur Bewertung weiter 

und setzt diesen eine Frist, in der die Bewertung des jeweiligen Bausteins vorgelegt 

werden soll. 

(3) Die Ex-ante-Evaluatoren übermitteln ihre Bewertung zeitgleich an KoRiS und an die 

betroffenen Landesbehörden. 

(4) KoRiS kontaktiert daraufhin die betroffenen Landesbehörden und stimmt mit diesen 

ab, in welcher Weise die Bewertung durch eine Modifikation des Programmbau-

steins aufgegriffen werden soll. 

(5) Die Landesbehörden liefern einen Vorschlag zur Modifikation an KoRiS, der in das 

Programm integriert wird. 

Diese parallele Vorgehensweise erforderte größte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an 

die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen und erheblichen Zeitverzögerungen. Ur-

sprünglich vorgesehen war eine Fertigstellung der Ex-ante-Bewertung im Mai 2006. Bis 

zum diesem Zeitpunkt lagen aber nur Maßnahmenbeschreibungen vor. Wesentliche Pro-

grammbestandteile (wie SWOT und Strategie) und auch der Finanzplan waren noch nicht 

fertiggestellt. Nicht nur die Zeitplanung, sondern auch der idealtypische Ablauf einer Ex-

ante-Bewertung mussten an diese Rahmenbedingungen angepasst werden. Hinzu kommen 

noch nicht abschließend feststehende Vorgaben seitens der EU-KOM für das künftige 

Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF) sowie ein komplexer Abstim-

mungsprozess innerhalb des föderalen deutschen Systems vor dem Hintergrund der Natio-

nalen Strategie.  
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Darüber hinaus galt es in der Ex-ante-Bewertung die notwendige Balance zu finden und zu 

erhalten zwischen einem distanzierten Blick von außen auf den Programmerstellungspro-

zess und einer intensiven Rückkopplung zu den verschiedenen Programmbestandteilen 

und –entwurfsfassungen. Nicht Teil des Prozesses zu werden und dadurch die Außensicht 

zu verlieren, kann durch eine intensive Dokumentation der Rückkopplungsschritte und der 

Empfehlungen vermieden werden. Eine (nicht vollständige) Dokumentation aller Rück-

kopplungsschritte befindet sich in Anhang 1. Tabelle 1.1 stellt die wesentlichen Meilen-

steine der Ex-ante-Bewertung im Zeitablauf dar. 

Tabelle 1.1: Meilensteine der Ex-ante-Bewertung auf Programmebene im Zeitablauf 

Datum Bewertungsschritt 

01. Februar 2006 Eröffnungsveranstaltung im ML zur Information und Abstimmung mit 
den Fachreferaten 

31. Mai 2006 Verbesserungsvorschläge zu den ersten Entwürfen der Maßnahmenbe-
schreibungen 

16. Juni 2006 Verbesserungsvorschläge zum ersten Entwurf der SWOT 

27. Juni 2006 Abgestimmte Liste vorgeschlagener Indikatoren für alle Maßnahmen 

06. Juli 2006 Verbesserungsvorschläge zum zweiten Entwurf der SWOT 

11. September 2006 Diskussion zum Zusammenspiel von SWOT, Strategie und Maßnahmen 

20. September 2006 Teilnahme an der WiSo-Veranstaltung zur Vorstellung des Programms 

13. Oktober 2006 Fertigstellung des ersten Berichtsentwurfs zur Ex-ante-Bewertung 

15. November 2006 Abstimmung über den Änderungsbedarf im Programm aufgrund der Kon-
sultation der EU-KOM 

01. Dezember 2006 Entgegennahme eines letzten vollständigen Programmentwurfs 

08. Dezember 2006 Fertigstellung des Berichts zur Ex-ante-Bewertung 

Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 1). 

Der jetzt vorliegende Bericht zur Ex-ante-Bewertung basiert auf dem Stand des Pro-

gramms vom 1. Dezember 2006, dem letzten verfügbaren vollständigen Programmentwurf. 

Aufgrund des kontinuierlichen Rückkopplungsprozesses wurden Überarbeitungen des 

Programms auch nach dem 1. Dezember vorgenommen und übermittelt, doch konnten die-

se im Evaluationsbericht keine Berücksichtigung mehr finden.
1
 Anmerkungen und Emp-

fehlungen dieses Berichts sind daher möglicherweise im eingereichten Programmpla-

nungsdokument schon berücksichtigt worden.  

                                                
1
 Ein Beispiel für solche kurzfristigen Änderungen ist die Maßnahme 214 – Erhalt tiergenetischer Res-

sourcen, von deren Streichung wir am 4. Dezember in Kenntnis gesetzt wurden. Die Maßnahme ist in 
den Abbildungen und Tabellen dieses Bericht teilweise noch enthalten. 
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1.4 Aufbau des Berichtes 

Die Berichtsstruktur orientiert sich an den Vorgaben der EU-KOM (2006a, Annex 1: Indi-

cative Outline of an Ex-ante Evaluation Report). Nicht alle Gliederungspunkte wurden in 

der vorgesehenen Form und Reihenfolge übernommen, v. a. um Doppelungen zu vermei-

den. Die Zusammenfassung in Kapitel 0 sowie ein Auszug aus Kapitel 6 mit den wesentli-

chen erwartbaren Auswirkungen sind die wesentliche Bausteine, die in das Programmpla-

nungsdokument eingestellt sind. 
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2 Bewertung der Stärken-Schwächen-Analyse 

Die Analyse der Ausgangssituation in Bezug auf Stärken, Schwächen, Chancen und Risi-

ken (SWOT-Analyse) stellt gemäß EU-KOM (2006a) den ersten Schritt einer Definition 

der Programmstrategie dar und zielt darauf, die Bedürfnisse der betreffenden ländlichen 

Gebiete herauszuarbeiten. Aufgabe der Ex-ante-Evaluation ist es, die Ergebnisse der pro-

grammbezogenen SWOT-Analyse zu bewerten. Diese Aufgabe erfordert von der Ex-ante-

Evaluation: 

– die Vollständigkeit der SWOT-Analyse zu bewerten,

– die Gründe für aufgezeigte Disparitäten zu analysieren, 

– die treibenden Kräfte zu einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung zu identifizieren 

und zu bewerten, 

– die kontext- und zielbezogenen Baseline-Indikatoren zu überprüfen sowie 

– die Rangfolge der Disparitäten und Prioritäten bezüglich der aufgezeigten Bedürfnisse 

sowie deren Umsetzung in Ziele und konkrete Handlungsprioritäten zu bewerten und 

ggf. Änderungen vorzuschlagen. 

Methodik 

Im Rahmen der Ex-ante-Bewertung wurden die einzelnen Unterkapitel der Analyse der 

Ausgangssituation einer systematischen Prüfung mit Hilfe von Checklisten unterzogen. 

Der erste Teil der Prüfung bezieht sich auf den beschreibenden Teil der SWOT-Analyse 

und umfasst die folgenden Punkte: 

– Vollständigkeit: Erfolgt eine vollständige bzw. sinnvolle Bearbeitung der EU-

Basisindikatoren? Werden weitere relevante Aspekte und Indikatoren dargestellt? 

Werden die in Annex IIA (3.1) des Entwurfs der Durchführungsverordnung (Entwurf 

ELER-DVO) benannten Themenbereiche behandelt? Sind die wesentlichen Entwick-

lungstrends (driving forces) benannt/berücksichtigt?   

– Angemessenheit: Ist der Umfang angemessen? Werden die Interventionsbereiche 

dargestellt, die in ELER vorgegeben werden? Werden irrelevante Indikatoren oder 

Aspekte (zu ausführlich) aufgegriffen? Erfolgte eine Differenzierung nach Zielgrup-

pen und Regionen? 

– Aktualität: Sind die vorliegenden Daten hinreichend aktuell? 

– Widersprüche: Gibt es Widersprüche innerhalb der Beschreibung? 

– Konformität mit EFRE, ESF: Hier soll überprüft werden, ob die Aussagen konform 

mit den Analysen der niedersächsischen Förderprogramme aus EFRE und ESF sind. 

Zum EFRE-Programm liegt ein erster Entwurf (MW, 2006b; MW, 2006c) vor, der zu 

diesem Punkt herangezogen wird. 
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Eine Auflistung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken befindet sich im Pro-

grammentwurf jeweils am Ende der einzelnen Unterkapitel. An die Tabellen schließt sich 

eine „Fazit“ genannte Auflistung der Handlungserfordernisse an. Diese Teile der SWOT-

Analyse wurden in einem weiteren Schritt unter Zuhilfenahme folgender Checkpunkte 

bewertet: 

– Ableitung der Stärken: Sind die Stärken korrekt und plausibel abgeleitet?

– Ableitung der Schwächen: Sind die Schwächen korrekt und plausibel abgeleitet? 

– Nennung von Chancen: Sind wesentliche Chancen genannt und ist die Auflistung 

vollständig? 

– Nennung von Risiken: Sind wesentliche Risiken genannt und ist die Auflistung voll-

ständig? 

– Ableitung des Handlungsbedarfs: Werden aus der SWOT die Belange des ländli-

chen Raums und der mittel- und langfristige Handlungsbedarf abgeleitet? In der vor-

liegenden SWOT-Analyse werden die im jeweiligen „Fazit“ benannten Handlungser-

fordernisse schon stark auf die Möglichkeiten, die sich innerhalb des geplanten Maß-

nahmenspektrums bieten, fokussiert. Hier wird daher lediglich geprüft, ob die formu-

lierten Handlungserfordernisse konform mit den Aussagen der SWOT sind. Eine Be-

wertung der getroffenen Aussagen erfolgt in Kapitel 3.1 bei der Bewertung der Ablei-

tung der Strategie. 

– Ableitung der Strategie: Folgerichtig beschränkt sich dieser Punkt auf die Prüfung, 

ob die Aussagen in der SWOT einen Widerspruch zur aufgestellten Strategie darstel-

len. 

Eine Rangfolge der Disparitäten („ranking of disparities“)
2
, wie sie in Anhang II der 

Durchführungsverordnung gefordert wird, die von der Ex-ante-Evaluation überprüft wer-

den könnte, wurde in der vorliegenden SWOT-Analyse nicht aufgestellt. Eine solche 

Rangfolge würde aus fachlich-übergeordneter Sicht darstellen, welche regionalen Un-

gleichgewichte aus dem breiten Themenkatalog der ländlichen Entwicklung die mehr oder 

weniger vordringlich zu bearbeitenden seien. Sie könnte damit argumentativ zur Begrün-

dung der Verteilung der Finanzmittel auf die Schwerpunkte und Maßnahmen herangezo-

gen werden. Eine solche problemorientierte Herangehensweise wurde im niedersächsisch-

                                                
2
 In Kontext der EU-Strukturförderung meint “disparity” die Tatsache, dass eine Region oder ein Be-

völkerungsteil in einer Situation sind, die signifikant von anderen abweicht. Generell werden Pro-
gramme aus den EU-Strukturfonds damit begründet, dass sozioökonomische Disparitäten zwischen 
Regionen oder Bevölkerungsteilen reduziert werden sollen. (the fact that a region or group of people 
are in a situation which differs significantly from others. In general, the rationale of programmes fi-
nanced by the EU Structural Funds consists of reducing socio-economic disparities between regions or 
social groups) (EU-KOM, 1999b). 
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bremischen Programmerstellungsprozess jedoch nicht gewählt. Eine Prioritätensetzung 

erfolgte implizit auf umgekehrtem Weg über die Verteilung der Finanzmittel. 

2.1 Sozioökonomie 

Tabelle 2.1: Bewertung der Beschreibung der Ausgangslage im Kapitel „Sozioöko-

nomie“

Teilaspekte/ 
Unterkapitel Vollständigkeit Angemessenheit Aktualität Widersprüche  

Konformität mit 
EFRE, ESF 

Abgrenzung ländlicher 
Räume 

���� ���� ���� Nein -- 

Bevölkerungsstruktur 
und -entwicklung 

���� ���� ���� Nein ����

Ökonomische Wachs-
tumsfaktoren und 
Produktivität 

���� ���� ���� Nein ����

Arbeitsmarkt und 
Beschäftigungsstruktur

���� ���� ���� Nein ����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Vollständigkeit 

Die Abgrenzung des ländlichen Raums erfolgt zum einen anhand der OECD-Kriterien, die 

sich auf die Bevölkerungsdichte stützen, zum anderen verbal, indem analog den strategi-

schen Leitlinien der Gemeinschaft auf die Verschiedenartigkeit von ländlichen Gebieten 

verwiesen wird. So können auch Stadtrandgebiete, die einem zunehmenden Druck von 

Ballungszentren ausgesetzt sind, ländlichen Charakter aufweisen (Rat der Europäischen 

Union, 2006, Anhang 2.4). Im Text wird auf die vielfach kleinteilige Heterogenität in den 

ländlichen Regionen mit teilweise fließenden Übergängen zu suburbanen und verdichteten 

Gebieten verwiesen. Eine klare Abgrenzung der ländlichen im Gegensatz zu den verdich-

teten Räumen unterbleibt folgerichtig. 

Insgesamt sind die EU-Basisindikatoren vollständig vorhanden. Zum Teil finden sich im 

Kapitel „Sozioökonomie“ Indikatoren wieder, die gemäß Annex II der Durchführungsver-

ordnung formal in die Ausgangslagebeschreibung zu Schwerpunkt 3 gehören. Die gemein-

same Abhandlung der Indikatoren zu Bevölkerungsstruktur, Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

im sozioökonomischen Kontext ist sinnvoll und trägt zur Übersichtlichkeit bei. Wichtige 

Bereiche wie z. B. die Bevölkerungsentwicklung werden durch weitere Indikatoren und 

Kartendarstellungen ergänzt. 

Einige in der Durchführungsverordnung (Annex II) für den sozioökonomischen Bereich 

geforderte Themen werden nicht oder nur ansatzweise dargestellt:  
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– Die Darstellung der Beschäftigungslage berücksichtigt lediglich ansatzweise die Al-

ters- und Geschlechtergruppen. Dies ist unseres Erachtens aber ausreichend.  

– Aspekte der Flächennutzung und Agrarstruktur werden in den Kapiteln „Land-, Forst- 

und Ernährungswirtschaft“ sowie „Umwelt und Landschaft“ beschrieben. Dies ist 

durchaus sinnvoll und sollte beibehalten werden. 

Als zusätzlich sinnvolles, gleichwohl von Seiten der EU nicht gefordertes Thema könnte 

der Bereich der Siedlungs- und Raumstruktur aufgegriffen werden. Die Situation der Ver-

kehrsanbindung und -lage vor Ort sowie die Erreichbarkeitsverhältnisse charakterisieren 

den ländlichen Raum. Aussagen hierzu fehlen.  

Angemessenheit 

Der Umfang der Analysen ist angemessen und beschränkt sich auf die Interventionsberei-

che, die in ELER vorgegeben werden. Der ehemalige Regierungsbezirk Lüneburg als pha-

sing-out-Gebiet ist jeweils in der tabellarischen und kartografischen Darstellung der Aus-

gangslage aufgeführt. Für das Gebiet werden keine besonderen Maßnahmen oder Förder-

konditionen vorgesehen, wofür in Abschnitt 3.1 auch eine schlüssige Begründung geliefert 

wird. Dennoch wäre eine verbale Würdigung der wichtigsten sozioökonomischen Krite-

rien, die zur Einstufung als phasing-out-Gebiet geführt haben, wünschenswert.  

Konformität mit EFRE 

In der SWOT-Analyse des Programmplanungsdokuments EFRE ist die sozioökonomi-

schen Ausgangslage, getrennt nach Ziel-1- und Ziel-2-Gebiet, das zentrale Thema der A-

nalyse. Die Kapitel Bevölkerungsentwicklung, Einkommen und Beschäftigung werden 

daher sehr viel differenzierter abgehandelt als es für den ELER erforderlich ist. Trotz die-

ser unterschiedlichen Analysetiefen stimmen die Aussagen in ihrer Grundtendenz voll-

ständig überein.  

Tabelle 2.2: Bewertung der Ableitung von SWOT und Programmstrategie im Kapitel 

„Sozioökonomie“

Teilaspekte/  
Unterkapitel 

Ableitung der 
Stärken 

Ableitung der 
Schwächen 

Nennung von 
Chancen 

Nennung von 
Risiken 

Ableitung des 
Handlungs-

bedarfs 
Ableitung der 

Strategie 

Abgrenzung ländlicher 
Räume -- -- -- -- -- -- 

Bevölkerungsstruktur 
und -entwicklung 

���� ���� ���� ���� ���� ����

Ökonomische Wachs-
tumsfaktoren und Pro-
duktivität 

���� ���� ���� ���� ���� ����

Arbeitsmarkt und Be-
schäftigungsstruktur 

���� ���� ���� ���� ���� ����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
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Der Unterpunkt „Abgrenzung des ländlichen Raums“ wird hier nicht bewertet, da Stärken 

und Schwächen hierzu nicht sinnvoll formuliert werden könnten.  

Ableitung der Stärken und Schwächen 

Die Auflistung der Stärken und Schwächen erfolgt in Anlehnung an die Gliederung der 

thematischen Unterkapitel. Sie lassen sich weitestgehend aus der Darstellung der Aus-

gangslage ableiten. Die heterogene Struktur des Programmgebiets in Bezug auf Bevölke-

rungsentwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt wird in der Tabelle präzise zusammenge-

fasst, ohne auf Einzelindikatoren einzugehen.  

Nennung von Chancen und Risiken 

Die wesentlichen Chancen und Risiken werden knapp und stark bezogen auf die Möglich-

keiten eines ländlichen Entwicklungsprogramms dargestellt.  

2.2 Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 

Tabelle 2.3: Bewertung der Beschreibung der Ausgangslage im Kapitel „Land-, Forst- 

und Ernährungswirtschaft“ 

Teilaspekte/ 
Unterkapitel Vollständigkeit Angemessenheit Aktualität Widersprüche  

Konformität mit 
EFRE, ESF 

Landnutzung  
allgemein 

-- -- -- -- -- 

Struktur der  
Landwirtschaft 

���� (����) ���� nein ����

Struktur der  
Forstwirtschaft 

���� ���� ���� nein ����

Struktur der Ernäh-
rungswirtschaft 

(����) ���� ���� nein ����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Das Kapitel „Landnutzung allgemein“ geht als kurzes, einleitendes Kapitel auf Landnut-

zung und Nutzungskonkurrenzen ein. Es gehört laut Anhang II der Durchführungsverord-

nung zum allgemeinen sozioökonomischen Kontext und wird im Folgenden nicht weiter 

untersucht. 

Vollständigkeit 

Die EU-Basisindikatoren sind vollständig vorhanden, soweit Daten verfügbar sind In den 

Bereichen „Struktur der Forstwirtschaft“ und „Struktur der Ernährungswirtschaft“ bleiben 

Lücken, da statistische Daten hierzu nicht vorhanden sind. Wichtige Bereiche werden 

durch weitere Indikatoren und Kartendarstellungen ergänzt.  
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Folgende in Annex II der Durchführungsverordnung für diesen Bereich geforderte Themen 

werden erwähnt, ohne dass die Ausgangslage dahinter erkennbar würde:  

– Das Potential für Innovation und Wissenstransfer wird in keinem der Sektoren näher 

analysiert. Hier hätte auf Strukturen der Beratung und Weiterbildung in den betreffen-

den Sektoren eingegangen werden können. Grundsätzlich ist das Beratungs- und Bil-

dungssystem in Niedersachsen und Bremen gut ausgebaut, so dass eine spezifische 

Problemlage oder ein Handlungsbedarf in diesem Bereich nicht besteht.  

– Qualität und Einhaltung von Gemeinschaftsnormen werden nur bezüglich vorhandener 

Anforderungen (Sektoren Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft) erwähnt, eine Be-

schreibung der vorhandenen Strukturen (z. B. Marktanteile von Qualitätssicherungs-

systemen) fehlt. Auch hier kann jedoch bemerkt werden, dass die Einhaltung von Ge-

meinschaftsnormen in Niedersachsen und Bremen kein Problem ist, so dass aus der 

Beschreibung kein zusätzlicher Handlungsbedarf entstehen würde.  

Zur Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft werden vor allem Struktu-

ren Vieh haltender Betriebe im deutschen und internationalen Vergleich dargestellt. Ein 

ebenso wichtiger Beurteilungsaspekt, der betriebswirtschaftliche Erfolg, wird dagegen nur 

im Vergleich der niedersächsischen Betriebe untereinander analysiert. Dabei bleibt die 

Frage offen, welches Gewinnniveau für eine nachhaltige Betriebsentwicklung notwendig 

ist. Die Aussage, dass nur ein Viertel der Betriebe ein solches Niveau erreicht, kann aus 

den Zahlen nicht abgeleitet werden.  

Im Fazit zum Kapitel Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft wird thematisiert, dass Un-

ternehmen der Ernährungswirtschaft überwiegend mittelständisch strukturiert sind und 

spezifische Probleme aufweisen. Dieser wichtige Aspekt sollte in der Sektoranalyse er-

gänzt und ausgeführt werden.  

Angemessenheit 

Der Umfang der Analysen ist weitgehend angemessen und beschränkt sich auf die Inter-

ventionsbereiche, die in ELER vorgegeben werden. Für den Bereich Landwirtschaft gilt 

dies mit folgenden Einschränkungen:  

– Mehrfach wird der Vergleich zu Betrieben der neuen Bundesländer gezogen. Auf-

grund der ganz anderen Betriebsstrukturen und historischen Entwicklung ist dieser 

Vergleich jedoch wenig hilfreich, zumal er nicht mit Zahlen hinterlegt ist. 

– Die Problematik der bei Legehennen erforderlichen Umstellung von Käfig- auf Klein-

gruppenhaltung wird ausführlich dargestellt. Unseres Erachtens ist die niedersächsi-

sche Geflügelwirtschaft (und insbesondere die Legehennen-Käfighaltung) weitestge-

hend durch gewerbliche Firmen geprägt, so dass die einzelbetriebliche Förderung für 

diesen Bereich kaum relevant sein dürfte. Eine Einschätzung zur Bedeutung bäuerli-

cher Betriebe in diesem Bereich fehlt in der Analyse. 
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Konformität mit EFRE 

Die Analyse des niedersächsischen EFRE-Programms für die Bereiche Land-, Forst- und 

Ernährungswirtschaft beschränkt sich auf wenige Sätze, was für das Programm auch an-

gemessen ist. Die Forstwirtschaft wird gar nicht erwähnt. Die Ernährungswirtschaft wird 

keiner sektoralen Betrachtung unterzogen, so dass auch die für das ELER-Programm zent-

rale Aussage, das Ernährungsgewerbe sei der zweitgrößte Industriezweig Niedersachsens, 

hier keine Bestätigung findet. Das liegt jedoch an den unterschiedlichen Blickwinkeln der 

Analysen und lässt nicht auf Widersprüche in der Aussage schließen. 

Tabelle 2.4: Bewertung der Ableitung von SWOT und Programmstrategie im Kapitel 

„Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft“ 

Teilaspekte/  
Unterkapitel 

Ableitung der 
Stärken 

Ableitung der 
Schwächen 

Nennung von 
Chancen 

Nennung von 
Risiken 

Ableitung des 
Handlungs-

bedarfs 
Ableitung der 

Strategie 

Landnutzung  
allgemein 

-- -- -- -- -- -- 

Struktur der  
Landwirtschaft 

���� ���� ���� ���� ���� ����

Struktur der  
Forstwirtschaft 

���� ���� ���� ���� ���� ����

Struktur der Ernäh-
rungswirtschaft 

���� (����) ���� ���� ���� ����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Ableitung der Stärken 

Die genannten Stärken sind weitestgehend plausibel, vollständig und nachvollziehbar aus 

dem Text abgeleitet. Lediglich für die Landwirtschaft lassen sich die Größenstrukturen der 

Ackerbaubetriebe aus dem Text nicht ableiten.  

Ableitung der Schwächen 

Die genannten Schwächen sind weitestgehend plausibel und nachvollziehbar aus dem Text 

abgeleitet, mit folgenden Einschränkungen: 

– Ernährungswirtschaft: Die Aussage, dass Unternehmen überwiegend KMU sind, lässt 

sich aus dem Text nicht ableiten. 

– Ernährungswirtschaft: Zur bisher geringen Etablierung von Qualitätssicherungssyste-

men werden im Text keine Analysen angestellt. 

– Ernährungswirtschaft: Die hohe Exportabhängigkeit durch Überversorgung und gerin-

ge regionale Nachfrage, die in der Landwirtschaft als Schwäche genannt wird, dürfte 

gleichermaßen auch für die Ernährungswirtschaft zu formulieren sein. 
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– Forstwirtschaft: Die Notwendigkeit der fortlaufenden Modernisierung von Produkti-

onsprozessen ist keine Schwäche, sondern eine Chance für die niedersächsischen 

Waldbesitzer. Die stark verringerten Logistikkosten moderner Holzernteverfahren ma-

chen eine Teilnahme von Privatwaldbesitzern am Holzmarkt überhaupt erst möglich.  

Nennung von Chancen 

Die wesentlichen Chancen werden für alle drei Sektoren benannt. Für die Landwirtschaft 

könnte die GAP-Reform als Chance ergänzt werden, die – neben prognostizierten Ein-

kommenseinbußen für viele Betriebe – auch größere Freiheitsgrade für ein marktorientier-

tes Verhalten bietet. 

Nennung von Risiken 

Die wesentlichen Risiken werden für alle Sektoren benannt. Als wesentliches externes 

Risiko für Land- und Forstwirtschaft könnte die mit dem Klimawandel einhergehende Zu-

nahme von Wetterextremen thematisiert werden. Allerdings bietet das Programm hier kei-

ne Ansatzpunkte (wie z. B. Förderung wassersparender Bewässerungstechnik). 

Ableitung des Handlungsbedarfs 

Die Aussagen im Fazit zum Kapitel Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft leiten sich 

weitestgehend aus der SWOT-Analyse ab. Lediglich zum Bereich Ernährungswirtschaft 

werden hier – durchaus relevante - Aussagen zu Struktur und Problemen der kleinen und 

mittleren Unternehmen getroffen, die in der Beschreibung der Ausgangslage nicht thema-

tisiert wurden.  

Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen 

Die Beschreibung der Ausgangslage im Bereich Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 

erfolgt weitestgehend vollständig und angemessen und beruht auf aktuellen Daten. Die 

Aussagen sind in sich widerspruchsfrei und konform mit den Aussagen des EFRE-

Programms. Die genannten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sind weitgehend 

vollständig aus dem Text ableitbar. In der Formulierung der Handlungserfordernisse und 

der Oberziele des Programms ergeben sich keine Widersprüche zu den Aussagen der 

SWOT. 

Der Bereich Ernährungswirtschaft sollte ergänzt werden um Analysen zum Bereich der 

KMU und der Qualitätssicherungssysteme, da hierzu programmrelevante Aussagen in der 

Stärken-Schwächen-Tabelle und im Fazit getroffen werden, die sich aus dem Text nicht 

ableiten lassen.  
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2.3 Umwelt und Landschaft 

Tabelle 2.5: Bewertung der Beschreibung der Ausgangslage im Kapitel „Umwelt und 

Landschaft“ 

Teilaspekte/ 
Unterkapitel Vollständigkeit Angemessenheit Aktualität Widersprüche  

Konformität mit 
EFRE, ESF 

Arten und Lebens-
räume 

(����) ���� ���� nein ����

Wasserqualität ���� ���� ���� nein ����

Klimawandel und 
Luftqualität 

���� ���� ���� nein ����

Bodenqualität und 
Bodenschutz 

���� ���� ���� nein ����

Bioenergie ���� ���� ���� nein ����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Vollständigkeit 

Alle verpflichtenden Indikatoren werden genannt und umfangreich durch programmspezi-

fische Indikatoren ergänzt. Vereinzelt bestehende Lücken sind prinzipieller Art, z. B. bei 

einigen EU-Biodiversitätsindikatoren, die bislang nur auf NUTS 0-Ebene erfasst werden 

können. Andere Baseline-Beschreibungen können in Zukunft durch vermehrten Einsatz 

von GIS-Technik konkretisiert werden. Insgesamt ist die Baseline als mess- und quantifi-

zierbare Referenz ausreichend beschrieben, um als Fundament für Evaluationen dienen zu 

können. In Ausnahmefällen muss eine ausreichende Baseline erst noch ermittelt und be-

schrieben werden.  

Die programmspezifischen Indikatoren, die auf Maßnahmenebene umfangreich eingeführt 

werden, werden nicht alle explizit in der Beschreibung der Ausgangslage aufgegriffen und 

mit Daten belegt. Prinzipiell sind Datenquellen jedoch verfügbar und veröffentlicht (z. B. 

für das Niedersächsische Indikatorenkonzept in NLÖ, 2004), so dass auch hier eine ausrei-

chende Baseline zur Verfügung steht. Entwicklungstrends werden z. T. über lange Zeit-

räume dargestellt und kritisch bewertet. Die entscheidenden Gefährdungsfaktoren (driving 

forces) werden genannt.  

Lücken bestehen im Bereich potentieller Auswirkungen der GAP-Reform auf Flächennut-

zungen und Ressourcenwirkungen mit Blick auf den Umwelt- und Naturschutz. Zwar wird 

im Kapitel 3.1.2 auf die Auswirkungen auf die Betriebe eingegangen, daraus lassen sich 

jedoch noch keine Schlussfolgerungen in Hinblick auf Ressourcenwirkungen ziehen. Be-

troffene Biotoptypen wären potenziell z. B. Heide- und extensiv beweidete Grünlandbio-

tope. Die möglichen Auswirkungen der GAP-Reform sollten bei der Beschreibung der 

Ausgangslage daher auch im Kapitel 3.1.3 stärker Berücksichtigung finden.  
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Die besondere Problematik des Siedlungsdrucks in Bremen und daraus resultierende Prob-

leme für den Ressourcenschutz könnte heraus gearbeitet werden.  

Der Ökolandbau als ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt, der in der Durchführungs-

verordnung (vgl. Anhang II) genannt wird, wird in einem sinnvollen Kontext in einem 

anderen Kapitel behandelt.  

Angemessenheit  

Die Beschreibung der Umweltsituation erfolgt überwiegend zielgerichtet, an den relevan-

ten Indikatoren orientiert und prägnant. Die (z. T. gegenseitige) Abhängigkeit der Schutz-

gutausprägungen von Nutzungsart und -intensität wird dargestellt. Es fehlen jedoch teil-

weise Grundlagen für die Einschätzung, ob Interventionen durch die 2. Säule der Agrarpo-

litik generelle (negative) Entwicklungstrends für Natur und Landschaft auffangen können, 

wie sie z. B. durch die 1  Säule der Agrarpolitik ausgelöst werden (vgl. oben). Potentielle 

Nutzungskonflikte zwischen Land- und Forstwirtschaft aus Sicht des Natur- und Land-

schaftsschutzes werden angedeutet.  

Der Klimaschutz als eines von drei prioritären Politikfeldern der Europäischen Gemein-

schaft wird knapp dargestellt. Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Handlungsmög-

lichkeiten wird dies als angemessen betrachtet. Der Frage der Luftqualität wird hinrei-

chend nachgegangen und die Bedeutung des Handlungsbedarfs dargestellt.  

Der Themenbereich Bodenschutz und –qualität wird angemessen behandelt. Die Aussagen 

zur Erhaltung organischer Substanz (Humus) fallen allerdings sehr knapp aus, auf eine 

Bilanzierung der Humusentwicklung wird vollständig verzichtet.  

Konformität mit EFRE 

Umweltaspekte werden im EFRE-OP als Querschnittsthemen behandelt. Der Umweltbe-

richt im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung beschäftigt sich umfassend mit den 

Umweltwirkungen des EFRE-OP. In diesem Zusammenhang wird auch die Umweltsituati-

on beschrieben. Sowohl der Entwurf zum EFRE-OP als auch der Umweltbericht unter-

scheiden zwischen Ziel-1- und Ziel-2-Gebieten. In beiden Programmen wird auf z. T. die-

selben Quellen zur Beschreibung der Ausgangslage zurückgegriffen, so dass in den Über-

schneidungsbereichen keine Inkonsistenzen zu erkennen sind.
3
 Die Angaben im EFRE-OP 

sind aufgrund des späteren Planungsbeginns z. T. geringfügig aktueller als die des ELER-

Programms (z. B. die Flächenangaben zu Natura-2000-Gebieten).  

                                                
3
 Eine der Hauptquellen ist der Umweltbericht Niedersachsen 2006, der für die SWOT des ELER-

Programms im weitgehend abgestimmten Entwurf vorlag.  
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Tabelle 2.6: Bewertung der Ableitung von SWOT und Programmstrategie im Kapitel 

„Umwelt und Landschaft“ 

Teilaspekte/  
Unterkapitel 

Ableitung der 
Stärken 

Ableitung der 
Schwächen 

Nennung von 
Chancen 

Nennung von 
Risiken 

Ableitung des 
Handlungs-

bedarfs 
Ableitung der 

Strategie 

Arten und Lebens-
räume 

���� ���� ���� (����) ���� ����

Wasserqualität ���� ���� ���� ���� ���� ����

Klimawandel und 
Luftqualität 

���� ���� ���� ���� ���� ����

Bodenqualität und 
Bodenschutz 

���� ���� ���� ���� ���� ����

Bioenergie ���� ���� ���� ���� ���� ����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Ableitung der Stärken 

Die Ableitung der Stärken erfolgt in plausibler, nachvollziehbarer Weise und vollständig. 

Lediglich die Darstellung der Stärken im Bereich Klimawandel greift zu kurz, wenn nur 

auf den Ökolandbau und auf die Forstwirtschaft verwiesen wird. Alle Maßnahmen zur 

Senkung der Stickstoffbilanzsalden müssten ebenfalls als wichtiger Beitrag zur N20-

Reduktion angesehen werden. Dieser Punkt bietet auch die Gelegenheit positive Synergien 

zwischen verschiedenen Ressourcenschutzaktivitäten aufzuzeigen. Des Weiteren könnte 

ein Querbezug zu den Tierbestandszahlen aus Kapitel 3.1.2 und somit zu den CH4-

Emissionen hergestellt werden.  

Ableitung der Schwächen 

Die Ableitung der Schwächen erfolgt plausibel und vollständig.  

Darstellung der Chancen 

Die Darstellung der Chancen ist nachvollziehbar. Die potentiellen Auswirkungen der 

GAP-Reform könnten allerdings mehr Berücksichtigung finden. Neben erheblichen Risi-

ken sind hier auch Chancen zu vermuten, z. B. im Bereich der Grünlanderhaltung durch 

Cross-Compliance-Standards. So ist z. B. der Grünlandrückgang ein anhaltendes und er-

hebliches Problem in Niedersachsen, das im Zuge der GAP-Reform eventuell gemindert 

werden könnte.  

Darstellung der Risiken  

Die Darstellung der Risiken ist nachvollziehbar. Auf insbesondere, aber nicht nur für 

Bremen relevante Aspekte wie anhaltender Siedlungsdruck und Flächenverbrauch könnte 

ebenso mehr eingegangen werden, wie auf Risiken, die durch die GAP-Reform entstehen 

können (z. B. Rückgang extensiver Tierhaltungsformen und in der Folge Verlust von ar-
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tenreicheren Extensivflächen). Besonders betroffen ist hiervon der Bereich Arten und Le-

bensräume, aber auch auf den Wasser- und Bodenschutz wären Auswirkungen denkbar. 

Auch Aspekte des steigenden Pachtpreisniveaus, das z. B. durch den verstärkten Anbau 

von Energiepflanzen/nachwachsenden Rohstoffen ausgelöst werden kann, könnten unter 

den Risiken Berücksichtigung finden.  

Ableitung des Handlungsbedarfs 

Der Handlungsbedarf wird im „Fazit zum Kap. Umwelt“ in Anschluss an die SWOT dar-

gestellt. Die Darstellung des Handlungsbedarfs soll die Zielentwicklung vorbereiten. Inso-

fern stellt das „Fazit“ ein wichtiges Bindeglied zwischen der Beschreibung der Ausgangs-

lage und der Strategie/dem Maßnahmenkonzept dar. Diese Funktion wird in zwar knapper 

aber nachvollziehbarer Weise erfüllt.  

Berücksichtigung in Strategie und Oberzielen 

Die Ergebnisse der SWOT werden in der Strategie und Oberzielen berücksichtigt. Wie in 

der Strategie selbst auch dargestellt, erfolgen die relevanten strategischen Vorgaben aller-

dings bereits unabhängig von der Analyse der Ausgangslage durch übergeordnete Vorga-

ben. Somit kann hier zwar eine Kohärenz der Ziele festgestellt werden, jedoch wird keine 

maßgeschneiderte Strategie entwickelt, die sich wesentlich aus der Ausgangsanalyse her-

aus begründet. Bei einigen geschilderten Problemlagen (z. B. Grünlandrückgang, Arten-

verlust der Normallandschaft, Bodenschadverdichtung) wird nicht deutlich, ob sie in der 

Strategie berücksichtigt werden oder aufgrund von Prioritätensetzungen nicht verfolgt 

werden.  

Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen 

Die Umweltsituation des Programmplanungsgebiets der Bundesländer Niedersachsen und 

Bremen wird in zielgerichteter und meist prägnanter Form beschrieben. Die verwendeten 

Daten sind aktuell, Entwicklungstrends werden deutlich. Widersprüche in der Beschrei-

bung wurden nicht erkannt. Das Vorgehen orientiert sich dabei an den gemeinsamen und 

programmspezifischen Indikatoren, die durch programmspezifische Daten sinnvoll ergänzt 

werden. Der Abgleich mit der Beschreibung der Ausgangslage im Entwurf zum EFRE-OP 

(Ziel 1 und Ziel 2) zeigt, dass keine Widersprüche bestehen.  

Die Ableitung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken erfolgt nachvollziehbar aus 

der Beschreibung der Ausgangslage heraus. Es wird ein stringentes und umfassendes Ziel-

system präsentiert, das alle ermittelten Problemlagen umfasst. In Bereichen, in denen kein 

Handlungsbedarf oder keine Handlungsmöglichkeit gesehen wird, sollte dies auch inner-

halb der Strategie begründet werden. Vielfach vorhandene Synergien und ähnliche Um-

weltzielsetzungen für unterschiedliche Akteure sollten dabei bereits im Handlungsbedarf 
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verdeutlicht werden, um die Notwendigkeit eines weitgehend abgestimmten und integrier-

ten Handlungskonzepts zu verdeutlichen.  

Die Beschreibung der Ausgangslage könnte stärker um die absehbaren Wirkungen der 

GAP-Reform ergänzt werden, um umfassender auf die resultierenden Probleme für die 

Flächennutzungen und den Ressourcenschutz einzugehen. Lebensräume mit einem beson-

deren Risiko für die Aufgabe oder Änderung der Landnutzung sollten erörtert und ggf. 

dargestellt werden. Hieraus lassen sich dann voraussichtlich sowohl Chancen als auch Ri-

siken für die Agrarumweltförderung ableiten und Handlungsbedarf begründen.  

2.4 Ländliche Wirtschaft und Lebensqualität 

Tabelle 2.7: Bewertung der Beschreibung der Ausgangslage im Kapitel „Ländliche 

Wirtschaft und Lebensqualität“ 

Teilaspekte/ 
Unterkapitel Vollständigkeit Angemessenheit Aktualität Widersprüche  

Konformität mit 
EFRE, ESF 

Wirtschaftsstruktur in 
den ländlichen Räu-
men, insbesondere 
ländlicher Tourismus 
sowie Diversifizierung

���� ���� ���� nein ����

Lebensqualität  ���� ���� ���� nein ����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Vollständigkeit und Angemessenheit 

Die von der EU vorgegebenen Basisindikatoren werden vollständig dargestellt, einige In-

dikatoren sind dabei im Kapitel 3.1.1 Sozioökonomie aufgeführt (z. B. die Entwicklung 

der Wirtschaftssektoren). Im Bereich Wirtschaftstruktur in den ländlichen Räumen fehlen 

die von der EU-Kommission im Anhang der DVO geforderten Angaben zu „Hemmnissen 

für die Schaffung alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten“.  

Der Bereich der Lebensqualität ist nur sehr schwer mit statistischen Daten zu beschreiben. 

Dies zeigt sich auch an den vorgegebenen EU-Basisindikatoren, die zu diesem Bereich 

keine Vorschläge machen. In der Beschreibung der Ausgangslage werden ergänzende pro-

grammspezifische Indikatoren genannt (z. B. zum Bürgerengagement oder zur Identifika-

tion mit der ländlichen Lebenswelt). Diese programmspezifischen Indikatoren sind aller-

dings aufgrund ihres hohen Aggregationsniveaus nicht geeignet, um als (mess- und quanti-

fizierbare) Referenz dienen zu können. Zusätzliche qualitative und quantitative Angaben 

zu den Dörfern in Niedersachsen und ihrer Struktur wären wünschenswert, gerade auch da 

dies ein wichtiger Förderbereich ist. Daher wird für die Zukunft angeregt, abzuklären, wie 

und in welchem Umfang solche Daten erhoben werden könnten.  
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Konformität mit EFRE 

Im Entwurf zur Beschreibung der sozioökonomischen Ausgangslage (Stand November 

2006) für die Programmplanungsdokumente des EFRE finden sich nur wenige inhaltliche 

Überscheidungen zum Kapitel ländliche Wirtschaft und Lebensqualität. Eine Überschei-

dung ist, dass auch bei der Ausgangslage des EFRE Versorgungslücken bei der Versor-

gung mit Breitband-Internet identifiziert wurden. 

Tabelle 2.8: Bewertung der Ableitung von SWOT und Programmstrategie im Kapitel 

„Ländliche Wirtschaft und Lebensqualität“ 

Teilaspekte/  
Unterkapitel 

Ableitung der 
Stärken 

Ableitung der 
Schwächen 

Nennung von 
Chancen 

Nennung von 
Risiken 

Ableitung des 
Handlungs-

bedarfs 
Ableitung der 

Strategie 

Wirtschaftsstruktur in 
den ländlichen Räu-
men, insbesondere 
ländlicher Tourismus 
sowie Diversifizierung

���� ���� ���� ���� ���� ����

Lebensqualität  ���� ���� ���� ���� ���� ����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Die Ableitung der Stärken und Schwächen auf der Basis der Beschreibung der Ausgangs-

lage erscheint plausibel und vollständig. Die wesentlichen Chancen und Risiken, die für 

den Bereich Ländliche Wirtschaft und Lebensqualität relevant sind, werden beschrieben. 

Im Anschluss daran wird für alle Bereiche, in denen Aktivitäten stattfinden sollen, Hand-

lungsbedarf abgeleitet. Dieser findet sich dann auch in der Strategie und in den Zielen be-

rücksichtigt.  

Zusammenfassende Bewertung  

In der Beschreibung der Ausgangslage werden die Bereiche Lebensqualität und ländliche 

Wirtschaft zielgerichtet beschrieben. Dabei ist besonders der Bereich Lebensqualität auf-

grund fehlender Daten nur schwer zu fassen und wird durch programmspezifische Indika-

toren und Beschreibungen ergänzt. Hier wird angeregt, zukünftig Anstrengungen zu unter-

nehmen um eine bessere Datenlage zu schaffen. Die verwendeten Daten sind aktuell, Ent-

wicklungstrends werden deutlich. Widersprüche in der Beschreibung wurden nicht er-

kannt. Ein Abgleich mit der Beschreibung der Ausgangslage in den Strukturfonds EFRE 

und ESF ist erfolgt (Entwurfsfassung November 2006). Da dort auf den Bereich Lebens-

qualität nicht näher eingegangen wird, ergeben sich kaum inhaltliche Überschneidungen.  

Die Ableitung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken erfolgt nachvollziehbar aus 

der Beschreibung der Ausgangslage heraus. Daraus werden Handlungsbedarfe abgeleitet, 

die sich auch in der Strategie wiederfinden. 
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2.5 Integrierte Entwicklungsstrategien 

Tabelle 2.9: Bewertung der Beschreibung der Ausgangslage im Kapitel „Integrierte 

Entwicklungsstrategien“ 

Teilaspekte/ 
Unterkapitel Vollständigkeit Angemessenheit Aktualität Widersprüche  

Konformität mit 
EFRE, ESF 

Integrierte Entwick-
lungsstrategien 

���� ���� ���� nein -- 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Die Darstellung der Ausgangslage im Bereich der integrierten Entwicklungsstrategien ist 

vollständig, alle von der EU vorgegebenen Basisindikatoren sind dargestellt. Die verwen-

deten Daten sind aktuell, Entwicklungstrends werden deutlich. Widersprüche in der Be-

schreibung wurden nicht erkannt. Im Text werden auch die Erfolge und Defizite von 

LEADER+ ausführlich dargestellt. Ein Abgleich mit der Beschreibung der Ausgangslage 

in den Strukturfonds EFRE und ESF ist nicht notwendig, da dort keine Angaben zu integ-

rierten Entwicklungsansätzen gemacht werden. 

Tabelle 2.10: Bewertung der Ableitung von SWOT und Programmstrategie im Kapitel 

„Integrierte Entwicklungsstrategien“ 

Teilaspekte/  
Unterkapitel 

Ableitung der 
Stärken 

Ableitung der 
Schwächen 

Nennung von 
Chancen 

Nennung von 
Risiken 

Ableitung des 
Handlungs-

bedarfs 
Ableitung der 

Strategie 

Integrierte Entwick-
lungsstrategien 

���� ���� ���� ���� (����) (����) 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 

Die Ableitung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken erfolgt nachvollziehbar aus 

der Beschreibung der Ausgangslage heraus. Der dargestellte Handlungsbedarf könnte 

prägnanter formuliert werden. Es werden zwar sowohl die geplanten Aktivitäten im Be-

reich von Leader als auch die Instrumente zur integrierten Entwicklung hergeleitet. Die 

gewählte Strategie spiegelt sich aber nur unzureichend in den Handlungserfordernissen 

wider. Eine redaktionelle Überarbeitung wäre sinnvoll. 



Kapitel 2 Bewertung der SWOT-Analyse Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 21 

2.6 Empfehlungen 

– Der Bereich Ernährungswirtschaft sollte ergänzt werden um Analysen zum Bereich 

der KMU und der Qualitätssicherungssysteme, da hierzu programmrelevante Aussa-

gen in der Stärken-Schwächen-Tabelle und im Fazit getroffen werden, die sich aus 

dem Text nicht ableiten lassen.  

– Die Beschreibung der Ausgangslage im Kapitel Umwelt und Landschaft könnte stär-

ker um die absehbaren Wirkungen der GAP-Reform ergänzt werden, um umfassender 

auf die resultierenden Probleme für die Flächennutzungen und den Ressourcenschutz 

einzugehen. Lebensräume mit einem besonderen Risiko für die Aufgabe oder Ände-

rung der Landnutzung sollten erörtert und ggf. dargestellt werden. Hieraus lassen sich 

dann voraussichtlich sowohl Chancen als auch Risiken für die Agrarumweltförderung 

ableiten und Handlungsbedarf begründen. 

– Für den Bereich der Lebensqualität fällt die Beschreibung anhand statistischer Daten 

schwer. Daher wäre hier wünschenswert, dass mehr Daten gerade im Bereich Dorf er-

hoben werden, um für die Zukunft eine bessere Datengrundlage zu haben. 

– Das Fazit zum Kapitel Integrierte Entwicklungsstrategien sollte redaktionell überar-

beitet werden. 
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3 Relevanz des Programms und Kohärenz 

Die Programmstrategie ist zum einen aus den in der SWOT herausgearbeiteten Hand-

lungserfordernissen abzuleiten. Dabei sind zum anderen auch die Empfehlungen der zu-

rückliegenden Evaluierungen zu berücksichtigen. Außerdem muss das Zielsystem in sich 

kohärent sein und die externen Rahmenbedingungen berücksichtigen. 

3.1 Ableitung der Handlungserfordernisse aus der SWOT 

Die strategischen Ansatzpunkte des Programms müssen sich aus der SWOT-Analyse ab-

leiten lassen. Der Detaillierungsgrad der EU-Kommissionsvorgaben, der eine breite de-

skriptiv-statistische Analyse vorgibt (siehe Kapitel 2), führt nicht zwingend zu einer 

schlüssigen Gesamtschau der im Programm aufzugreifenden Defizite. Zudem, und dies gilt 

v. a. für den Bereich der ländlichen Entwicklung, lassen sich Handlungserfordernisse 

kaum durch Datenanalysen beschreiben. Gerade für diesen Bereich liegen keine oder nur 

rudimentäre Daten vor (siehe Kapitel 2.4).  

Grundsätzlich lassen sich die dargestellten Handlungserfordernisse aus der SWOT ablei-

ten, wobei sich deren Auswahl erkennbar stark an den Maßnahmen- und Aktivitätsvor-

schlägen orientiert, die schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt existierten. In diesem bot-

tom-up geführten Prozess lässt es sich gar nicht vermeiden, dass die Verdichtung der 

Handlungserfordernisse aus der breit angelegten SWOT-Analyse stark von den geplanten 

Maßnahmen her bestimmt wird. Die entwickelten Handlungserfordernisse sind weitgehend 

schlüssig; kritische Punkte wurden im Ex-ante-Prozess diskutiert und, bis auf wenige Aus-

nahmen, ausgeräumt.  

Folgende Anmerkungen zur Ableitung und zur Aussagekraft der Handlungserfordernisse 

bleiben weiterhin bestehen: 

Sozioökonomie 

– Im Förderspektrum des ELER werden nur eingeschränkte Möglichkeiten gesehen, um 

auf Defizite und Handlungsbedarfe im Bereich Sozioökonomie einzugehen. Dies ist 

teilweise (für die Bereiche Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt) sicherlich nicht 

von der Hand zu weisen. Für die Herausforderungen des demographischen Wandels 

jedoch stellt das Programm mit den Maßnahmen der Achse 3 und Leader durchaus 

zielgerichtete Instrumente zur Verfügung.  

– Die positive Entwicklung in den Räumen mit hoher Bedeutung des Primärsektors wird 

als Hinweis dafür gewertet, dass der Stärkung der Land-, Forst- und Ernährungswirt-

schaft eine hohe Bedeutung beigemessen werden sollte. Dies stimmt allerdings nur für 

den Westen Niedersachsens, der sich durch ausgeprägte Clusterbildung von Landwirt-
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schaft und vor- und nachgelagerten Bereichen auszeichnet. Auch im Osten Nieder-

sachsens ist der Anteil der Landwirtschaft an der BWS hoch, und diese Regionen ent-

wickeln sich nicht positiv.  

– Es wird ein Bedarf zur Hebung des Qualifikationsniveaus gering Qualifizierter formu-

liert. Im Programm ist jedoch nicht ersichtlich, wie gerade die Gruppe der gering Qua-

lifizierten angesprochen werden soll, und welche Beschäftigungschancen sich im Sek-

tor Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft für diese Gruppe bieten sollen. 

– Der negativen Bevölkerungsentwicklung und den Folgen des demographischen Wan-

dels soll durch integrierte Regionalentwicklung entgegengewirkt werden. Wenn dieses 

Ziel verfolgt werden soll, müsste die demographische Entwicklung ein Auswahlkrite-

rium im Rahmen des Leader-Auswahlverfahrens werden.

Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 

– Die Aussagen fokussieren stark auf die Situation der niedersächsischen Landwirt-

schaft. Für Bremen dagegen fehlt eine Aussage zur spezifischen Situation einer städti-

schen Landwirtschaft in einem Verdichtungsraum. Die bremische Landwirtschaft 

muss sich auch dem Wettbewerb stellen, aber unter völlig anderen Rahmenbedingun-

gen als die niedersächsischen Betriebe. 

– Für die niedersächsische Landwirtschaft wird ein Handlungsbedarf aufgrund struktu-

reller Defizite gegenüber Mitbewerbern formuliert. Dies ist für die Bereiche Milch-

vieh- und Zuchtsauenhaltung, in eingeschränktem Maß auch für die Rinder- und 

Schweinehaltung nachvollziehbar. Dagegen fehlt im Bereich Geflügel eine Einschät-

zung, inwieweit die Käfighaltung für bäuerliche Geflügelhaltung eine Rolle spielt. 

Auch für die Ackerbaubetriebe wird nicht deutlich, wo die Handlungserfordernisse 

bestehen könnten. 

– Der Handlungsbedarf für die Qualifizierung von Betriebsleitern wird nachvollziehbar 

formuliert. Inwiefern vorhandene Fachkräfte in den Betrieben durch Qualifizierung 

gehalten werden können, ist jedoch fraglich, da besser qualifizierte Fachkräfte auch 

bessere Chancen zur Wahl eines anderen Arbeitsplatzes haben.  

– Die formulierten spezifischen Strukturprobleme der mittelständisch strukturierten Er-

nährungswirtschaft (begrenzter Zugang zu Risikokapital, unzureichende unterneh-

mensinterne F&E-Kapazitäten) lassen sich aus der vorhergehenden Analyse nicht ab-

leiten. Zudem bilden sie keine schlüssige Begründung für die Förderung durch einen 

Kapitalzuschuss. Für die genannten Problembereiche würden sich möglicherweise an-

dere Formen der staatlichen Intervention besser eigenen, wie z. B. Bürgschaften für 

die Aufnahme von Risikokapital oder die direkte Förderung von unternehmensüber-

greifenden F&E-Aktivitäten.  



24 Kapitel 3       Strategie Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

– Für die Forstwirtschaft wird ein Handlungsbedarf für Beratung und Wertsteigerung 

formuliert, der durchaus nachvollziehbar ist. Im Programm ist aber an keiner Stelle 

erkennbar, wie dieser Handlungsbedarf abgedeckt werden soll. 

Umwelt und Landnutzung 

– Zum Thema Bioenergie und nachwachsende Rohstoffe sollte eine einheitliche Positi-

on im Programmplanungsdokument gefunden werden, da an anderer Stelle durchaus 

die Risiken für die Umwelt herausgestellt werden. Außerdem sind die agrarstrukturel-

len Wirkungen kritisch zu diskutieren, da die hohe Subventionierung durch das EEG 

beispielsweise auf dem Pachtmarkt zu Verwerfungen führt.  

– Die Verbesserung des Landschaftsbildes ist ein wichtiges Unterziel im Bereich Um-

welt. Ein eigenes Analysekapitel zu diesem Schutzgut fehlt in der Stärken-

Schwächen-Analyse, das Thema wird aber mehrfach angesprochen. Es besteht Hand-

lungsbedarf, der entsprechend formuliert werden sollte. 

Ländliche Wirtschaft und Lebensqualität 

– Es wird ein Handlungsbedarf für die Verbesserung der Einkommensmöglichkeiten 

durch Diversifizierung formuliert. Dies ist richtig und nachvollziehbar, wird im Pro-

gramm aber nur unzureichend umgesetzt (vgl. Kapitel 4.3.1). 

Integrierte Entwicklungsstrategien 

– Die Handlungserfordernisse für integrierte Entwicklungsstrategien sollten präziser 

gefasst werden. 

3.2 Berücksichtigung der Evaluierungsempfehlungen aus der vorange-
henden Programmperiode  

Im Rahmen der Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND und des EPLR 

Bremen wurden Empfehlungen auf Programmebene für den neuen Programmplanungszeit-

raum 2007 bis 2013 gegeben und im Rahmen eines Workshops mit VertreterInnen aus ML 

und MU diskutiert (Projektkoordination, 2005b). Die Empfehlungen der bremischen Eva-

luierung wurden mit dem Programmkoordinator diskutiert. 

Die wesentlichen Empfehlungen werden in Tabelle 3.1 zusammengefasst und vor dem 

Hintergrund des neuen Programmentwurfs kommentiert.
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Tabelle 3.1: Empfehlungen auf Programmebene und ihre Berücksichtigung im neuen 

Programm  

Empfehlung der Aktualisierung der Halbzeitbewer-
tung Niedersachsen 

Anmerkungen 

Entwicklung gemeinsamer Positionen der fondsverwal-
tenden Ministerien für die Entwicklung des ländlichen 
Raums in Niedersachsen, z. B. in Form einer gemeinsa-
men Kabinettsvorlage 

Gemeinsame Kabinettsvorlage und gemeinsame 
Regionalveranstaltungen aller drei Fonds, aller-
dings ohne Festlegung von gemeinsamen Strate-
gien 

Gemeinsame Festlegung von Entwicklungsansätzen in 
ländlichen Räumen und der anzustrebenden Aufgaben-
verteilung, Umgang mit dem Phasing-out-Gebiet Lüne-
burg 

Entwicklung eigener Strategien ohne intensive 
inhaltliche Absprachen und Festlegung von ggf. 
gemeinsamen Schwerpunkten, Kohärenz v. a. im 
Hinblick auf Ausschluss von Doppelförderungen, 
unterschiedliche Geschwindigkeit des Programm-
erstellungsprozesses hat die gemeinsame Festle-
gung von Entwicklungsansätzen deutlich behin-
dert 

Programmstrategie sollte sich anhand weniger Oberziele 
und (gewichteter) Schwerpunktsetzungen auf die we-
sentlichen Weichenstellungen für die Förderschwer-
punkte beschränken, nicht jede Maßnahme kann überall 
Beiträge leisten, sollte aber auf Programmverträglich-
keit geprüft werden 

Konzentration auf wenige Ziele erfolgt, mögliche 
Zielkonflikte aber zu wenig diskutiert. 

Diskussion in schwerpunktbezogenen Arbeitsgruppen 
und intensiver Dialog der Schwerpunkte untereinander 
zur Vermeidung von Widersprüchen und zur Austarie-
rung möglicher strategischer Allianzen und Synergien 

Intensive Abstimmungen der Maßnahmenverant-
wortlichen untereinander hat es erkennbar nur 
innerhalb des Schwerpunkts II gegeben. 

In den Schwerpunkten sind klare und eindeutige Ziele 
zu setzen. 

Trifft zu. 

Schwerpunkt I: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Land- und Forstwirtschaft (breite Zielstruktur der 
Flurbereinigung berücksichtigen) 

Trifft zu. 

Schwerpunkt II: Umwelt-, Naturschutz- und Land-
schaftspflege 

Trifft zu. 

Schwerpunkt III: Verbesserung der Lebensqualität, 
Struktur- und Beschäftigungswirksamkeit sollte im 
Vordergrund stehen 

Zielsetzung trifft zu, allerdings kaum neue Akzen-
te auf Struktur- und Beschäftigungswirksamkeit 
starke Umweltkomponente aufgrund der fehlen-
den Möglichkeit, investive Umweltmaßnahmen 
kommunaler und sonst. Träger in Achse 2 durch-
zuführen 

LEADER: Eigene Entscheidungskompetenzen und ei-
genes Budget,  

Prüfung in allen Förderschwerpunkten, ob Maßnahmen-
portfolio zur Umsetzung von LEADER ausreichend 

Trifft zu. 

Eingeschränkteres Maßnahmespektrum als bei 
LEADER+, die bisherigen Schwerpunkt-
Maßnahmebereiche sind vorhanden. 

Treffsicherheit der Maßnahmen durch inhaltliche bzw. 
räumliche Festlegung von Kulissen bzw. prioritären 
Gebieten oder Fördergegenständen erhöhen 

Schwerpunktmäßig ein horizontales Programm 
entsprechend der sektoralen Zielsetzung. Rund 
70 % der Mittel werden ohne räumliche Konzent-
ration angeboten.  
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Schwerpunkt I: Horizontales Angebot (mit Ausnahme 
der FB), inhaltliche Kriterien zur Bestimmung der För-
derpriorität eines Projektes erforderlich 

Maßnahmen werden sektoral angeboten; Prioritä-
tensetzung wird nur in Ansätzen realisiert. 

Schwerpunkt II ausschließlich umweltbezogene Zielset-
zungen, räumliche Abgrenzung aufgrund umweltbezo-
gener Kriterien zu empfehlen 

Maßnahmen, die eher höhere Mitnahmen (Ein-
kommenswirkung) vermuten lassen, laufen z. T. 
aus. 

Schwerpunkt III: stringente Auswahlkriterien, räumli-
che Schwerpunktbildung können sinnvoll sein, räumli-
che Schwerpunkte abhängig von genereller Zielsetzung: 
Ausgleich oder Wachstum 

Keine generelle Zielsetzung auf Ausgleich oder 
Wachstum; mehr räumliche Schwerpunktbildung 
durch höhere Förderung von Projekten, die der 
Umsetzung von ILEKs oder Leader dienen; mehr 
Auswahlkriterien 

Finanzielle Aufwertung des Förderschwerpunktes II Erfolgt, von 15 % auf 26 % erhöht 

Empfehlungen aus der Aktualisierung der Halbzeit-
bewertung Bremen 

Anmerkungen 

Gemeinsames Programm mit Niedersachsen erfolgt 

Maßnahmen der Achse 1 und 3 nach niedersächsischen 
Spielregeln anbieten 

erfolgt 

Bei Achse 2 spezifische Gebietskulisse bei den Nicht-
GAK-Maßnahmen beibehalten 

erfolgt, allerdings mit erheblichen Problemen in 
der verwaltungsmäßigen Abwicklung verbunden 

Interne Planungen und Zielvorstellungen entwickeln, 
die auf realistischen Kofianzierungsmöglichkeiten beru-
hen 

keine Einschätzung möglich 

Verankerung der erforderlichen Kofinanzierungsmittel 
mit verbindlichen Haushaltsvermerken und gegenseiti-
ger Deckungsfähigkeit 

keine Einschätzung möglich 

Planungen aus der Periode 2000 bis 2006 sind durch 
Projekte umzusetzen (Gewässerrenaturierungen, DE-
Projekte, Maßnahmenempfehlungen aus AEPn) 

Möglichkeiten der Umsetzung sind durch die 
Maßnahmen bei DE und AEP gegeben, allerdings 
werden vermutlich auch zukünftig die Kofinanzie-
rungsmittel für private Projekte fehlen. 

Erschwernisausgleich an Niedersachsen angleichen, um 
modulares System zu ermöglichen 

nicht erfolgt 

Vertragsnaturschutzmaßnahmen beibehalten und inhalt-
lich weiterentwickeln 

werden beibehalten, stärker an das niedersächsi-
sche System angeglichen 

Ausgleichszulage streichen erfolgt 

ggf. Aufstockung des AFP durch freiwerdende AZ-
Mittel 

nicht erfolgt, eher weniger Mittel wegen Umstel-
lung Zinsverbilligung auf Zuschuss, Altverpflich-
tungen nicht berücksichtigt 

Ausgleichszahlung Natura 2000 ausweiten, weil LF 
stark betroffen 

Ausweitung erfolgt 

Ein Teil der Empfehlungen aus den zurückliegenden Bewertungen ist bei der Programmer-

stellung berücksichtigt worden, v. a. bezogen auf die Ausgestaltung von Maßnahmen. Dies 

ist im Programmplanungsdokument in den jeweiligen Maßnahmenbeschreibungen kurz 

dargestellt und in Kapitel 4 der Ex-ante-Evaluierung kritisch reflektiert. 
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Kapitel 3.4.1 des Programmplanungsdokuments fasst die Ergebnisse der Evaluierung zu-

sammen. Aus Sicht der Ex-ante-Evaluatoren sollten hier stärker die Empfehlungen auf 

Programm- und Schwerpunktebene dargestellt werden. Zweck der Darstellung wäre es vor 

allem gewesen, die Empfehlungen auf Programmebene mit dem vorliegenden Programm-

entwurf zu spiegeln, ähnlich wie in Tabelle 3.1 erfolgt. 

3.3 Das programmbezogene Zielsystem 

Zielsetzungen bilden einen zentralen Punkt in strategischen Konzepten, sind sie doch die 

Verbindung zwischen der Ausgangssituation, der SWOT und der Strategie. Wie die 

SWOT eine Orientierung über die Handlungserfordernisse gibt, geben die Ziele eine Ori-

entierung darüber, was mit einem Programm erreicht werden soll. 

Die Prüfung des Zielsystems auf Programmebene beinhaltet die Prüfung, wie weit sich die 

Ziele aus den Handlungserfordernissen ableiten lassen, sowie die Klärung der Beziehung 

zwischen den Zielen. Dabei ist zunächst die hierarchische Anordnung von Ober- und Un-

terzielen (Schwerpunktebene) zu betrachten. Darüber hinaus ist die Interdependenz von 

Zielen zu betrachten, also deren Komplementarität oder Rivalität. Dabei sind jeweils die 

übergeordneten Zielsysteme (EU-Leitlinien, Nationale Strategie) wie auch die Einbindung 

in landespolitische Zielsetzungen und die Beziehung zu den Zielen anderer wesentlicher 

Förderprogramme zu berücksichtigen. 

3.3.1 Ableitung der Ziele aus den identifizierten Handlungserforder-
nissen 

Für die vier wesentlichen Bereiche der Stärken-Schwächen-Analyse wird im Folgenden 

die Beziehung zwischen den identifizierten Handlungserfordernissen und den fixierten 

Zielen diskutiert. 

Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 

Der Abgleich (Abbildung 3.1) zeigt, dass den meisten Handlungserfordernissen auch ent-

sprechende Ziele zugeordnet werden. Drei Handlungserfordernisse sind nicht mit Zielen 

belegt. Aus Sicht der Evaluation wäre ein zusätzliches Unterziel „Verbesserung der ländli-

chen und forstlichen Infrastruktur“ sicher sachgerecht. Dieses würde als überbetrieblicher 

Ansatz zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit den Kanon der formulierten, stark ein-

zelbetrieblich ausgerichteten Unterziele ergänzen. 

Das Unterziel „Umsetzung umweltbezogener Praktiken“, das nicht so recht in den Kontext 

des Hauptziels „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit“ passt (vgl. Kap. 3.3.2.2), leitet 
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sich auch aus den Handlungserfordernissen nicht zwangsläufig ab. Steigende Anforderun-

gen an Managementfähigkeiten und Fachwissen leiten jedenfalls direkter auf das Unterziel 

„Stärkung von Kompetenz und Humankapital“.  

Abbildung 3.1: Handlungserfordernisse im Bereich Land-, Forst- und Ernährungswirt-

schaft in Bezug zu den Unterzielen des Hauptziels „Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft“

Stärkung von Kompetenz und Humankapital

Verbesserung der Innovationskraft

Verbesserung der Produktqualität

Steigerung der Produktivität und Rentabilität

Umsetzung umweltbezogener Praktiken

Sicherung des ländlichen Produktionspotentials

UnterzieleHandlungserfordernisse

Im nationalen und internationalen Vergleich 
ldw. strukturelle Defizite der ldw. Betriebe

Steigende Anforderungen an Managementfähigkeiten 
und Fachwissen (auch aufgrund von CC)

Spezifische Strukturprobleme von 
KMU in der Ernährungswirtschaft

Ungünstige Strukturverhältnisse im Privatwald

Horizontale und vertikale Integration defizitär

Küsten- und Hochwasserschutz als Daueraufgabe

Zunehmende Nutzungskonflikte

Defizite in der infrastrukturellen Ausstattung

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage des Programmplanungsdokuments (Stand 01.12.2006). 

Umwelt und Landnutzung 

Im Bereich Umwelt und Landnutzung sind die wesentlichen Handlungserfordernisse her-

ausgearbeitet worden, auch wenn sie nicht nach den entsprechenden Schutzgütern grup-

piert werden. Ordnet man sie den formulierten Unterzielen zu (vgl. Abbildung 3.2), so fällt 

auf, dass das Unterziel „Verbesserung des Landschaftsbildes“ mit keinem der Handlungs-

erfordernisse korrespondiert. Dies sollte ergänzt werden, da in der Ausgangslagenbe-

schreibung an vielen Stellen die (negativen) Effekte bestimmter Entwicklungen auf das 

Landschaftsbild beschrieben werden. 
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Abbildung 3.2: Handlungserfordernisse im Umweltbereich in Bezug zu den Unterzie-

len des Hauptziels „Verbesserung der Umwelt“

Erhaltung und Entwicklung der Biodiversität

Verbesserung von Oberflächen- und Grundwasser

Verbesserung der Bodenqualität

Bekämpfung des Klimawandels

Verbesserung des Landschaftsbildes

Handlungserfordernisse

Notwendigkeit der Umsetzung von Natura 2000 
durch freiwillige Instrumente

Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen im Wald können 
aufgrund der Ertragslage nicht ohne finanzielle 

Förderung durchgeführt werden.

GAP-Reform macht die Bewirtschaftung besonderer
Biotope wirtschaftlich unattraktiv

Erhalt und extensive Bewirtschaftung von Grünland

Umsetzung der WRRL

Landwirtschaft ein wesentlicher Verursacher der 
Ammoniakemissionen

Bodenerosion und Degradation von Böden

Erhalt genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft

Unterziele

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage des Programmplanungsdokuments (Stand 01.12.2006). 

Lebensqualität und ländliche Wirtschaft 

Handlungserfordernisse und Ziele stehen weitestgehend in Beziehung zueinander (Abbil-

dung 3.3). Nur die Feststellung, dass das Bild und die Stellung der Betriebe der Land- und 

Ernährungswirtschaft verbesserungswürdig ist, kann keinem Unterziel zugeordnet werden. 

Hier geht es v. a. um den Aufbau von Dialogstrukturen und von Kompetenzen bei ver-

schiedenen Akteuren im ländlichen Raum, so dass die Formulierung eines Unterziels ähn-

lich der „Stärkung von Kompetenz und Humankapital“ (Schwerpunkt 1) im weiteren Sinn 

sinnvoll wäre. 
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Abbildung 3.3: Handlungserfordernisse im Bereich Ländliche Wirtschaft und Lebens-

qualität in Bezug zu den Unterzielen des Hauptziels „Verbesserung der 

Lebensqualität und Erhaltung des ländlichen Lebensraums“

Sicherung und Stärkung der Versorgungs-
und Kommunikationsstrukturen

Verbesserung der Wohnumfeld- und 
Wohnstandortqualität

Attraktivitätssteigerung für Tourismus und Naherholung

Erhaltung und Inwertsetzung der ländlichen Bausubstanz

Schaffung von außerlandwirtschaftlichen 
Einkommensmöglichkeiten

Handlungserfordernisse

Dörfer verlieren zunehmend ihre Einzigartigkeit und ihre
vielfältigen Funktionen

Verschlechterung des Dienstleistungsangebots 
in ländlichen Räumen

Zunehmender Leerstand von landwirtschaftlichen 
Gebäuden aufgrund des Strukturwandels

Wirtschaftliche Potentiale einer attraktiven Natur und 
Landschaft sind zu wenig genutzt

Bild der Land- und Ernährungswirtschaft entspricht nicht 
den Realitäten 

Unterziele

Defizite bei den Einkommensmöglichkeiten

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage des Programmplanungsdokuments (Stand: 01.12.2006) 

Integrierte Entwicklungsstrategien 

Die Handlungserfordernisse für integrierte Entwicklungsstrategien sollten präziser gefasst 

werden. Das Unterziel „Förderung der regionalen Identität“ lässt sich aus den formulierten 

Handlungserfordernissen nur unzureichend ableiten (vgl. Abbildung 3.4), zumal es sich 

um ein schillerndes, schwer zu operationalisierendes Ziel handelt. 

Aus Sicht der Evaluatoren könnten folgende wesentliche Handlungserfordernisse formu-

liert werden, die eindeutiger mit den Unterzielen korrespondieren: 

– Notwendigkeit, auf einer regionalen Ebene gemeinsame Lösungen für spezifische 

Problemlagen zu finden. 

– Stärkung und Verstetigung von regionalen Zusammenarbeitsstrukturen durch Profes-

sionalisierung. 
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– Mobilisierung von zusätzlichen finanziellen Ressourcen auf regionaler Ebene. 

– Nutzung von bislang unzureichend genutzten regionalen Ressourcen. 

– Integrierte, an die regionale Situation angepasste Entwicklungsstrategien bieten ein 

größeres Synergiepotential zwischen Fördermaßnahmen. 

– Stärkung eines „Wir“-Gefühls in der Region als verbindendes Element zwischen den 

verschiedenen Akteuren und Alleinstellungsmerkmal in der Außendarstellung. 

Abbildung 3.4: Handlungserfordernisse im Bereich Integrierte Entwicklungsstrategien 

in Bezug zu den Unterzielen des Hauptziels „Erhöhung der Selbstent-

wicklungspotentiale“

Stärkung der lokalen und regionalen 
Handlungskompetenz

Erschließung endogener Potentiale

Förderung der regionalen Identität

Handlungserfordernisse

Eingeschränkte Handlungsspielräume der Kommunen 
erfordern integrierte regionale Entwicklungsansätze

Fortführung begonnener Aktivitäten sinnvoll

Spezifische Problemlagen auf regionaler Ebene, die
möglichst konsensuale Lösungsansätze erfordern 

Professionelles Regionalmanagement als Motor,
Koordinator und Impulsgeber erforderlich

Kooperationsprojekte können wertvolle Impulse 
freisetzen und Lernprozesse anstoßen

Unterziele

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage des Programmplanungsdokuments (Stand:01.12.2006). 
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3.3.2 Zielhierarchie 

3.3.2.1 Berücksichtigung der EU-Leitlinien und der Nationalen Stra-
tegie 

Die ELER-VO sieht mit der Erstellung von den strategischen Leitlinien der EU, dem nati-

onalen Strategieplan und den Entwicklungsprogrammen der Länder einen dreistufigen 

Planungsprozess für die Politik in den ländlichen Räumen vor. Dabei fassen die strategi-

schen Leitlinien der EU die wesentlichen Herausforderungen, Ziele und Handlungsansätze 

aus europäischer Sicht zusammen. Auf dieser Grundlage basieren im Nationalen Strate-

gieplan die Aussagen zur wirtschaftlichen, strukturellen, ökologischen und sozialen Situa-

tion ländlicher Räume in Deutschland und ihre Entwicklungspotentiale, sowie ein strategi-

sches Gesamtkonzept und Prioritäten für jeden Schwerpunkt einschließlich einer Quantifi-

zierung der Hauptziele und Indikatoren für die Begleitung und Bewertung (BMELV, 

2006b). Im niedersächsischen und bremischen Entwicklungsprogramm werden diese Leit-

gedanken aufgegriffen und mit Hilfe von konkreten Fördermaßnahmen länderspezifisch 

umgesetzt.  

Klammer für die schwerpunktbezogenen Ziele im Programm ist das Leitbild „Nachhaltige 

Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft und der ländlichen Räume“. Dieses Leitbild ist 

zunächst unspezifisch und bedarf einer näheren Konkretisierung. Dies gilt allerdings glei-

chermaßen für die Nationale Strategie und die Strategischen Leitlinien der EU. Das ge-

meinsame Profil der Politik der 2. Säule der Agrarpolitik bleibt unspezifisch und fragmen-

tiert zwischen einem sektoralen, umweltbezogenen und territorialen Ansatz. Dies liegt 

schon in der Konstruktion der ELER-Verordnung begründet und ist kein spezifisch nieder-

sächsisch/bremisches Problem. 

In der Entwicklungsstrategie zur Förderung des ländlichen Raums 2007 bis 2013 für die 

Länder Bremen und Niedersachsen (Kapitel 3.2.3 des Programms) sind je Schwerpunkt die 

Prioritäten der EU-Leitlinien und der Nationalen Strategie zitiert. Insgesamt orientieren 

sich die Ober- und Unterziele des vorliegenden Programms sehr eng an den Zielaussagen 

in der Nationalen Strategie. Die Kohärenz der niedersächsisch/bremischen Programmziele 

mit der Zielaussagen der Nationalen Strategie ist auch auf die enge Anlehnung des Maß-

nahmenspektrums an die nationale Rahmenregelung zurückzuführen. 

Die EU-Strategie findet auch Berücksichtigung, wobei vor allem in den Schwerpunkten 1 

und 3 deutlich wird, dass die Gewichtung der Strategiefelder der EU-Leitlinien in Nieder-

sachsen/Bremen die spezifische Problemlage und die landespolitischen Prioritäten wider-

spiegelt. Aus Sicht der Evaluatoren ist dies sachgerecht, da die strategischen Leitlinien der 

EU nicht als Strukturierungs- und Handlungsvorgabe verstanden werden sollten, sondern 

als Orientierungsrahmen.  
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3.3.2.2 Haupt- und Unterziele des Programms 

Den schwerpunktbezogenen Hauptzielen des Programms sind Unterziele zugeordnet, die 

entsprechend von verschiedenen Instrumenten bedient werden. Bei der genauen Betrach-

tung der Unterziele fallen einzelne Inkonsistenzen auf, die aber eher auf die Struktur der 

ELER-Verordnung als auf das Landesprogramm zurückzuführen sind. So müsste das Un-

terziel „Umsetzung umweltbezogener Praktiken“ eigentlich dem Oberziel „Verbesserung 

der Umwelt“ zugeordnet werden. Das Ziel „Stärkung von Kompetenz und Humankapital“ 

wäre auch dem Ziel „Verbesserung der Umwelt“ und „Verbesserung der Lebensqualität 

und Erhaltung des ländlichen Lebensraums“ zuzuordnen. Die Sicherung des ländlichen 

Produktionspotentials, im Prinzip ausschließlich bedient durch den Küsten- und Hochwas-

serschutz, in den Programmen 2000 bis 2006 den Artikel-33-Maßnahmen zugeordnet, ist 

jetzt Teil der Achse-1-Maßnahmen und soll demnach zum Oberziel „Wettbewerbsfähigkeit 

der Land- und Forstwirtschaft“ beitragen. Die Relevanz der Maßnahmen ist, v. a. vor dem 

Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels, hoch, ihre Zuordnung zu Achse 1 er-

scheint aber recht willkürlich, weil es sich um eine Querschnittsaufgabe mit einem Quer-

schnittsziel handelt. 

3.3.3 Zielkomplementarität auf Programmebene 

3.3.3.1 Programmintern 

Das Zielsystem ist dahingehend zu prüfen, ob die Ziele widerspruchsfrei zueinander ste-

hen oder ob es mögliche Zielkonflikte gibt. Wie schon vorher erwähnt, können die Ziele 

einer gleichen Ebene im Einklang stehen oder sich in einem rivalisierenden Verhältnis 

befinden.  

Rivalisierend könnte v. a. das Ziel Verbesserung der Umwelt zu den anderen Zielen ste-

hen. Dies wurde im Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung kritisch reflektiert. 

Der Gutachter kam hier zu dem Ergebnis, das „der Entwurf zum Niedersächsischen und 

Bremischen Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum seinem strategischen An-

satz, Umweltziele nicht nur explizit zu verfolgen, sondern auch querschnittsorientiert in 

alle Förderbereiche zu integrieren, gerecht wird“ (entera, 2006, S. 65). 

Dass eine weitgehende Zielkompatibilität besteht, bedeutet allerdings noch nicht, dass 

keine Nebenwirkungskonflikte auftreten können. So kann beispielsweise die Verfolgung 

des Ziels „Steigerung von Produktivität und Rentabilität“ die umweltbezogenen Ziele be-

einträchtigen. Dies gilt ebenso für die umweltbezogenen Ziele selbst. Die Verfolgung des 

Klimaschutzziels kann durchaus negativ auf das Biodiversitätsziel wirken. Hier kommt es 

darauf an, in der konkreten Umsetzung klare Prioritäten zu setzen, indem beispielsweise 
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Umweltziele als Nebenbedingung in der Ausgestaltung der Förderpolitik mit eingeführt 

werden. 

3.3.3.2 Mit anderen ländlichen Entwicklungsmaßnahmen 

Es werden ab 2007 neben dem EU-Programm weitere rein national finanzierte Maßnah-

men angeboten (siehe Kapitel 5.1). Die Ziele entsprechen aber denen im Programm. Bei 

Betrachtung aller zur Verfügung stehenden Mittel ergibt sich nur eine andere Gewichtung 

einzelner Zielbereiche. 

3.3.3.3 Mit den Zielen der anderen Strukturfondsprogramme in Nie-
dersachsen und Bremen 

Das Niedersächsische Kabinett hat für den Einsatz der Strukturfondsmittel insgesamt 

Schwerpunktziele gesetzt. Gemäß der Kabinettsentscheidung vom März 2006 sind dies 

folgende (Niedersächsische Staatskanzlei, 2006, S. 3): 

– Schaffung von Wirtschaftswachstum 

– Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU einschließlich landwirtschaftlicher 

Unternehmen, 

– Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze/Qualifizierung, 

– Verbesserung der Infrastruktur, 

– Ausbau von Forschung und Entwicklung und Bildung,

– Stärkung des ländlichen Raums, 

– Sicherung der Umwelt. 

Darüber hinaus sind die Folgen des demographischen Wandels (Bevölkerungsrückgang, 

Änderungen im Altersaufbau) durch die Auswahl der Fördermaßnahmen angemessen zu 

berücksichtigen. Weitere, sehr pragmatische Ziele der Landesregierung leiten sich aus der 

angespannten Haushaltslage ab, nämlich die Begrenzung der Kofinanzierung mit Landes-

mitteln auf das notwendige Maß. 

Die genannten inhaltlichen landespolitischen Ziele sind zu allgemein und zudem nicht 

gewichtet, als dass sie eine Richtschnur für die einzelnen Strukturfondsprogramme liefern 

könnten.  

Daher kommt es im Wesentlichen darauf an, auf der operationellen Ebene die Ziele der 

Programme aufeinander abzustimmen. Hier wirkt die unterschiedliche Programmierungs-
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geschwindigkeit als deutlicher Hemmschuh. So liegen in Niedersachsen derzeit (Novem-

ber 2006) erst für den EFRE erste Entwürfe der Strategie vor, für den ESF fehlen entspre-

chende Dokumente noch. Ähnliches gilt auch für Bremen, wo ein erster Entwurf für das 

EFRE-Programm 2007 bis 2013 vorliegt (WuH, 2006). 

Ziel-1-Programm EFRE Niedersachsen 

Das strategische Zielraster für das Ziel-1-Gebiet Lüneburg im EFRE-Programm stellt sich 

nach Prioritäten geordnet wie folgt dar (MW, 2006b, S. 63): 

– Strategisches Ziel 1: Verbesserung der Rahmenbedingungen der Wirtschaft, 

– Strategisches Ziel 2: Umfassende Modernisierung und Innovationsförderung, 

– Strategisches Ziel 3: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Die Ziele gliedern sich auf in ein breites Raster spezifischer Ziele. Tabelle 3.2 stellt die 

spezifischen Ziele des EFRE im Ziel-1-Gebiet den horizontalen Zielen
4
 des ELER-

Programms gegenüber. 

Es gibt, wie Tabelle 3.2 zeigt, bezüglich der Ziele Überschneidungen, aber auch gewisse 

Alleinstellungsmerkmale, die die jeweiligen Fondsinterventionen auszeichnen. Im Bereich 

der Unternehmensförderung setzt das ELER-Programm stärker auf die klassische einzelbe-

triebliche Förderung von Sachkapital, während der EFRE stärker auf den Ausbau wirt-

schaftsnaher Infrastruktur, auf Innovation (mit Fokus auf die Uni Lüneburg) sowie Bera-

tung und Vernetzung abzielt. Die deutlichsten Zielentsprechungen sind bei der Bewälti-

gung des demographischen Wandels zu finden. Die Zielsetzungen im Umweltbereich sind 

im ELER deutlich breiter aufgefächert als im EFRE; der EFRE legt einen deutlichen Fo-

kus auf Natura 2000.  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die Ziele weitgehend unabhängig voneinander 

festgelegt wurden, ein gemeinsames Thema lässt sich nicht erkennen. Einzelne Zielberei-

che werden von beiden Fonds besetzt. Hier kommt es in der konkreten Instrumentenaus-

wahl darauf an, eine sinnvolle Arbeitsteilung zu finden (siehe Kapitel 5). 

                                                
4
 Es gibt keine spezifischen Ziele des ELER-Programms für das Ziel-1-Gebiet Lüneburg.  
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Tabelle 3.2: Gegenüberstellung der Ziele des Ziel-1-Programms EFRE und des 

ELER-Programms in Niedersachsen  

Ziel-1-Programm EFRE ELER-Programm 

– Modernisierungsoffensive im Bereich der wirt-
schaftsnahen Infrastruktur (speziell auch im IT-
Bereich 

– nein 

– Innovationsförderung in allen Bereichen von 
Wirtschaft, Forschung und Bildung 

– Verbesserung der Innovationskraft,  

– Verbesserung der Produktqualität 

– Ausbau der Verkehrsnetze (Wasser, Schiene 
und Straße) 

– kein eigenständiges Ziel, unter dem Ziel Steige-
rung der Produktivität und Rentabilität auf-
grund des sektoralen Fokus gefasst 

– Bewältigung des demographischen Wandels 
durch Erhöhung der Standortqualität in urbanen 
wie auch in ländlich geprägten Teilräumen 

– Sicherung und Stärkung der Versorgungs- und 
Kommunikationsstrukturen 

– Verbesserung der Wohnumfeld- und Standort-
qualität 

– Attraktivitätssteigerung für Tourismus- und 
Naherholung 

– Erhaltung und Inwertsetzung der ländlichen 
Bausubstanz 

– Erhalt und Ausbau der Umweltqualität – Erhaltung und Entwicklung der Biodiversität 

– Umfassende Unternehmensförderung (Bera-
tung, Vernetzung, finanzielle Förderung) 

– Schaffung von außerlandwirtschaftlichen Ein-
kommensmöglichkeiten 

– nein, nicht als Ziel verbindlich verankert – Stärkung der lokalen und regionalen Hand-
lungskompetenz,  

– Erschließung endogener Potentiale, 

– Förderung der regionalen Identität 

– Ausbau der Internationalität – nein 

– siehe ESF – Stärkung von Kompetenz und Humankapital 

– nein – Steigerung von Produktivität und Rentabilität 

– nicht genannt, obwohl Küstenschutz als För-
dermaßnahme vorgesehen 

– Sicherung des ländlichen Produktionspotentials 

– nein – Schutzgüter Wasser, Boden, Klima und Land-
schaft 

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage der Programmplanungsdokumente. 

Ziel-2-Programm EFRE Niedersachsen und Bremen 

Das niedersächsische EFRE-Programm im Ziel 2 ist auf folgende strategische Ziele ausge-

richtet (MW, 2006c): 

– Schaffung von Wirtschaftswachstum, 

– Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Kleinen und Mittleren Unternehmen, 

– Ausbau der Internationalität des Landes Niedersachsen, 

– Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze. 
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Die Ziele gliedern sich auf in ein breites Raster spezifischer Ziele, wobei im Programm-

planungsdokument deren Zuordnung zu den strategischen Zielen nicht deutlich wird. Ta-

belle 3.3 stellt die spezifischen Ziele des EFRE im Ziel-2-Gebiet den horizontalen Zielen 

des ELER-Programms gegenüber. 

Tabelle 3.3: Gegenüberstellung der Ziele des Ziel-2-Programms EFRE und des 

ELER-Programms in Niedersachsen  

Ziel-2-Programm EFRE ELER-Programm 

– Unterstützung des Strukturwandels insbesonde-
re bei Kleinen und Mittleren Unternehmen 

– Steigerung von Produktivität und Rentabilität 

– Steigerung der Flexibilität der Betriebe – nein 

– Förderung des Unternehmergeistes – Schaffung von außerlandwirtschaftlichen Er-
werbsmöglichkeiten 

– Ausbau von Forschung, Entwicklung und Bil-
dung 

– Stärkung von Kompetenz und Humankapital 

– Förderung von Innovationen auf allen Ebenen 
und in allen Bereichen 

– Verbesserung der Innovationskraft  

– Verbesserung der Produktqualität 

– Verbesserung der Infrastruktur – Attraktivitätssteigerung für Tourismus und 
Naherholung 

– Stärkung des ländlichen Raums – Stärkung der lokalen und regionalen Hand-
lungskompetenz 

– Erschließung endogener Potentiale 

– Erneuerung und Weiterentwicklung der städti-
schen Gebiete 

– nein 

– Ausbau der Mobilität der Unternehmen
5 – ??? 

– Sicherung der Umwelt – Sicherung des ländlichen Produktionspotentials 

– Erhaltung und Entwicklung der Biodiversität 

– Verbesserung von Oberflächen- und Grundwas-
serqualität 

– Verbesserung der Bodenqualität 

– nein – Bekämpfung des Klimawandels 

– nein – Sicherung und Stärkung der Versorgungs- und 
Kommunikationsstrukturen 

– nein – Verbesserung der Wohnumfeld- und Standort-
qualität 

– nein – Erhaltung und Inwertsetzung der ländlichen 
Bausubstanz 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage der Programmplanungsentwürfe. 

Wie schon für das niedersächsische Ziel-1-Programm des EFRE, lassen sich viele Ziele 

des EFRE auch beim ELER wiederfinden. Dahinter stehen aber, von wenigen Ausnahmen 

abgesehen, unterschiedliche Zielgruppen. Einige wenige Zielbereiche des ELER lassen 

                                                
5
 Konkretisierung dieses Ziels fehlt. 



38 Kapitel 3       Strategie Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

sich im EFRE-Programm gar nicht wiederfinden, dazu gehören v. a. die Zielsetzungen, die 

sich auf das Dorf mit seinen vielfältigen Funktionen beziehen. Gegenstück ist die Kon-

zentration auf die Erneuerung und Weiterentwicklung der städtischen Gebiete. 

Das Bremer EFRE-Programm enthält zwei Prioritätsachsen: 1) Innovation und Wissen 

voranbringen und 2) Städtische Lebens- und Wirtschaftsräume aktivieren. Da es keine 

spezifischen Ziele für Bremen innerhalb des ELER-Programms gibt, können nur einige 

allgemeine Anmerkungen gegeben werden. Der Schwerpunkt des ELER-kofinanzierten 

Bremer Programmteils wird wie bisher im Agrarumweltbereich und der sektoralen Förde-

rung liegen. Im EFRE-Programmentwurf wird mit Bezug auf hoheitlich geschützte Gebie-

te und Natura 2000 auf die sich daraus ergebenden erheblichen Flächenrestriktionen ver-

wiesen, so dass zukünftig ein größeres Augenmerk auf die Reaktivierung von Brachflä-

chen und die Revitalisierung ungenutzter Flächen gelegt werden muss (WuH, 2006, S. 41). 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL und Natura 2000 wird die Erarbeitung 

von Managementplänen zur Konfliktregelung empfohlen, um wirtschaftliche Interessen, 

Naherholungs-, Biodiversitäts- und Naturschutzinteressen auszugleichen (WuH, 2006, S. 

65). Es sind demnach vor allem Zielkonflikte im Bereich der Flächennutzung, die spezi-

fisch für die Situation in einem Stadtstaat sind, wobei die Prioritäten durch das Gewicht 

der Wirtschaftsförderung klar gesetzt sind. 

ESF-Förderung in Niedersachsen 

Zur ESF-Förderung gibt es gemäß einer ersten Übersicht (MW, 2006a) deutlich weniger 

gemeinsame Ziele. Nur die Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten (u. a. im Rah-

men der Programme „Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen“ und „Weiterbildungs-

offensive für den Mittelstand“) findet eine Entsprechung in dem Ziel „Stärkung von Kom-

petenz und Humankapital“ des ELER-Programms. 

Qualitative Steuerung – Kriterien der Projektauswahl 

Um die Zielorientierung von Projekten zu gewährleisten, soll die Bewilligung im EFRE 

und ESF zukünftig anhand von klaren Auswahlkriterien erfolgen (MW, 2006c, S. 74/75). 

Dabei soll sich die Auswahl an der messbaren Wirkung zur Erreichung der strategischen 

und spezifischen Ziele orientieren. Das ELER-Programm sieht in einzelnen Maßnahmen-

bereichen ebenfalls Auswahlkriterien vor. Weitere, insgesamt bedeutsamere Steuerungsin-

strumente sind hier die Festlegung von Gebietskulissen oder von vorneherein die Konzent-

ration auf bestimmte Zuwendungsempfänger. Angesichts der Schwierigkeit, bei konkurrie-

renden Förderanträgen justitiable Auswahlkriterien festzulegen, erscheint dies auch ein 

praktikables Vorgehen.  
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Regionalisierte Teilbudgets 

Die Stärkung der regionalen Kompetenzen durch Regionalisierte Teilbudgets ist ein wich-

tiges Anliegen des EFRE (MW, 2006c, S. 75/76). Geplant ist, in der Höhe gestaffelt nach 

Ziel-1- und Ziel-2-Gebiet den Landkreisen und kreisfreien Städten ein einheitliches Teil-

budget einzuräumen. Damit sollen Projekte gefördert werden, die im Interesse der jeweili-

gen Region liegen. Empfohlen wird, die bestehenden Kommunalen Kooperationen zu nut-

zen.  

Auch das ELER-Programm sieht mit der Integration von Leader eine Stärkung der regio-

nalen Ebene vor. Das Ausmaß der Beteiligung der regionalen Ebene ist allerdings breiter 

verankert im Vergleich zu den Regionalisierten Teilbudgets, die weitgehend auf die kom-

munale Entscheidungsebene ausgerichtet scheinen. Neben Leader gibt es im ELER-

Programm allerdings ein vielfältiges Maßnahmenspektrum, das auf die kommunale Ebene 

ausgerichtet ist. Daher sollte kritisch beobachtet werden, ob sich die Regionalisierten 

Teilbudgets des EFRE in der Praxis bewähren. Die Frage ist, ob mit diesem Instrument 

lediglich die Kofinanzierungsbereitschaft der Kommunen erhöht wird, oder ob tatsächlich 

auch der Programmerfolg positiv beeinflusst wird. Sollte Letzteres der Fall sein, könnte 

auch für Teilbereiche des ELER-Programms über die Einführung von solchen Regionali-

sierten Teilbudgets nachgedacht werden. 

3.3.4 Operationalisierung der Ziele auf Programmebene 

Die vier Hauptziele auf Programmebene decken sich weitgehend mit den Zielen auf EU-

Ebene. Demzufolge wurden den Programmzielen die Wirkungsindikatoren der EU-KOM 

zugeordnet (siehe Tabelle 3.4). 

Tabelle 3.4: Oberziele und Indikatoren

Oberziel Indikatoren 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- 
und Forstwirtschaft 

Veränderung der Bruttowertschöpfung 

Veränderung der Bruttowertschöpfung je FTE 

Verbesserung der Umwelt Veränderung der Ackervögelpopulationen 

Veränderungen der HNV-Flächen 

Veränderungen in der Stickstoffbilanz 

Verbesserung der Lebensqualität und Erhaltung des 
ländlichen Lebensraums 

Neu geschaffene Arbeitsplätze (netto) 

Veränderung der Bruttowertschöpfung 

Heutige und erwartete Lebensqualität (Ergebnisse 
der Umfragen im Rahmen von Perspektive Deutsch-
land)  

Erhöhung der Selbstentwicklungspotentiale siehe Tabelle 3.5 

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage des Programmplanungsdokuments (Stand 01.12.2006). 
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Die Indikatoren sind, da sie zumeist der amtlichen Statistik oder der Umweltberichterstat-

tung entnommen werden können, leicht zu erheben. Feststellbare Veränderung kausal auf 

das Programm zurückzuführen, wirft allerdings erhebliche methodische Schwierigkeiten 

auf (siehe auch Kapitel 6). 

Die im Programmplanungsentwurf genannten Unterziele wurden mit Indikatoren unterlegt, 

die maßnahmenbezogen ermittelt werden. Tabelle 3.5 gibt einen Überblick über die den 

Unterzielen zugeordneten Indikatoren. Details finden sich in der SMART-Liste in Anhang 

2. 

Tabelle 3.5:  Unterziele und Indikatoren

Unterziel Maßn.-
Code 

Indikatoren 

Stärkung von Kompetenz und 
Humankapital 

111, 
331 

Anteil der Teilnehmer(innen) an Weiterbildungsmaßnah-
men, bei denen Verbesserungen der persönlichen und fach-
lichen Kompetenzen entstanden sind 

Verbesserung der Innovationskraft 111 

123 

Anteil der Teilnehmer(innen) an Weiterbildungsmaßnah-
men, bei denen Verbesserungen der Kenntnisse über neue 
Produkte oder Verfahren entstanden sind 
Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie 
für Werbung am Gesamtumsatz der geförderten Betriebs-
stätte  
Anteil am Gesamtumsatz, der auf neue Produkte und/oder 
Technologien entfällt 

Verbesserung der Produktqualität 111 

123 

Anteil der Teilnehmer(innen) an Weiterbildungsmaßnah-
men, bei denen Verbesserungen der Produktqualität entstan-
den sind  
Anteil der jeweiligen Umsatzerlöse der Qualitätsmerkmale  
- Übererfüllung von Mindeststandards in den Bereichen 

Umwelt, Hygiene und Tierschutz im Rahmen der Herstel-
lung 

- Herstellung von Qualitätsprodukten im Sinne der EU-
Verordnungen zu regionalen Herkunftszeichen oder zum 
ökologischen Landbau 

- Anwendung eines im Markt etablierten Qualitätssiche-
rungssystems (z.B. QS, EUREPGAP) 

Steigerung von Produktivität und 
Rentabilität 

111 

121 

123 

125-1 

125-2 
125-3 

Anteil der Teilnehmer(innen) an Weiterbildungsmaßnah-
men, bei denen Verbesserungen der betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse entstanden sind  
Betriebseinkommen, Eigenkapitalbildung, Gewinn und Per-
sonalaufwand je Arbeitskraft und je Unternehmen 
Gesamteinkommen je Unternehmerfamilie 
Arbeitsproduktivität (FTE /1.000 € Umsatz) in den geförder-
ten Betriebsstätten 
Kosten der Arbeitserledigung je ha LF vor und nach der 
Besitzeinweisung 
Kosten der Arbeitserledigung je erschlossenem ha LF
Verringerung der durchschnittlichen Rückekosten (€/m³) 
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Umsetzung umweltbezogener 
Praktiken 

111 

114 

Anteil der Teilnehmer(innen) an Weiterbildungsmaßnah-
men, bei denen Verbesserungen der umweltbezogenen Me-
thoden und Praktiken entstanden sind  
Zahl der Cross-Compliance-Verstöße und Höhe der Sankti-
onen im Vergleich geförderter und nicht geförderter Betrie-
be im Zeitablauf  

Sicherung des ländlichen Produk-
tionspotentials 

126 Ausmaß (monetär) der Schädigungen bei tatsächlich eintre-
tenden Hochwasserereignissen im Vergleich zur Nullvarian-
te 

Erhaltung und Entwicklung der 
Biodiversität 

125-1 

213 

214-1 
(A4-6) 

(B1) 

(B2) 

(C) 

214-3, 
323-1 

Beitrag der Flurbereinigung zur Umsetzung naturschutz-
fachlicher Planungen 
Niedersächsischer Kernindikator: Naturschutzflächen
Zahl der Verstöße gegen Schutzgebietsauflagen bei Land-
wirten in Natura 2000-Gebieten  
Flächen (ha) in der Natura-2000-Kulisse mit wirtschaftlicher 
Nutzung; Minimalpflege (glöZ); Brache; Grünland 
Geförderte Fläche und Länge der Blühstreifen 
Fallstudien zur Nutzung der Flächen durch Tierarten der 
Feldflur 
Artenvielfalt geförderter Flächen (im Vergleich zu nicht 
geförderten Flächen) 
Anzahl krautiger Kennarten des Extensivgrünlandes auf der 
Förderfläche 
Artenzahlen ausgewählter Tier- und Pflanzenarten im Ver-
gleich zu konventionell bewirtschafteten Flächen  
Bestände und Bestandsentwicklung der Tier- und Pflanzen-
arten und -gesellschaften  
Rastbestände und Bestandsentwicklung der wertbestimmen-
den Gänse- und Schwanenarten 

Verbesserung von Oberflächen- 
und Grundwasser 

125-1 

214-1 
(C) 

214-2 

323-2 

323-3 

Beitrag der Flurbereinigung zur Umsetzung wasserwirt-
schaftlicher Planungen 
Nmin-Gehalte und Stickstoffbilanzen im Vergleich zu kon-
ventionell bewirtschafteten Böden / Betrieben 
Gemessene oder berechnete Sickerwasserkonzentration (N-
Flächenbilanz/Klimatische Wasserbilanz)   
Herbst-Nmin-Werte   
Zustand der Oberflächengewässer entsprechend WRRL 
Erreichung des guten ökologischen Zustands an ausgewähl-
ten Fließgewässern 
Anzahl Messstellen, an denen oberflächennahes Grundwas-
ser von guter chemischer Qualität gemessen wird 
Anteil des Rohwassers in den geförderten Trinkwasserge-
winnungsanlagen, der ohne Aufbereitung abgegeben wird 

Verbesserung der Bodenqualität 214-1 
(A2, 
A7) 

(C) 

227 

Geförderte Fläche innerhalb von erosionsgefährdeten Gebie-
ten (unterschiedlich differenziert) in ha  
Tatsächliche Reduzierung der Bodenerosion auf Beispielflä-
chen (Überprüfung der Abtragsreduzierung im ABAG-
Modell (t/ha*a) 
Humus-Gehalte im Vergleich zu konventionell bewirtschaf-
teten Böden  
Langfristige Entwicklung des ph-Wertes geförderter Flächen
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Bekämpfung des Klimawandels 214-1 
(A3) 
(C) 

221, 
223, 
226 

Reduzierte Ammoniakemission im Vergleich zu konventio-
nellen Ausbringungsverfahren in t/a 
Reduzierung klimarelevanter Treibhausgase aus Mineral-
düngern in kg N/ha*a im Vergleich zu konventionell bewirt-
schafteten Flächen 
Gebundener Kohlenstoff (t) durch die aufgeforsteten Flä-
chen 

Verbesserung des Landschaftsbil-
des 

125-1 

214-1 
(B1) 

Art und Umfang der Landschaftselemente im Verfahrensge-
biet vorher/nachher 
Attraktivität geförderter Flächen (im Vergleich zu nicht 
geförderten Flächen) 

Sicherung und Stärkung der Ver-
sorgungs- und Kommunikations-
strukturen 

321 

322 

Entwicklung der Nutzung der geförderten Dienstleistungs-
einrichtungen  
Anzahl der geförderten Grundversorgungseinrichtungen, 
getrennt nach "wirtschaftlich" und "soziokulturell"

Verbesserung der Wohnumfeld- 
und Wohnstandortqualität 

125-1 

322 

Veränderungen im Gebiet, die zur Verbesserung der Wohn-
umfeld- und Wohnstandortqualität beigetragen haben 
Zufriedenheit der Bevölkerung (vorher und nach Abschluss 
der Maßnahme) 

Attraktivitätssteigerung für Tou-
rismus und Naherholung 

125-1 

125-2, 
313 

323-1 

Anteil der ausgebauten Wege (in km), der Teil überörtlicher 
touristischer Konzepte ist 
Entwicklung der Übernachtungszahlen, der Tagestouristen 
und des Bettenangebots in den Regionen 
Akzeptanz von Maßnahmen durch die Zielgruppen (Exem-
plarische Fallstudien) 

Erhaltung und Inwertsetzung der 
ländlichen Bausubstanz 

311 

322 

323-4 

Gewinnentwicklung (durch geförderte Umnutzung, geplant 
und nach 3 Jahren) 
Anzahl von ortsbildprägenden/ landschaftstypischen Einzel-
objekten 
Anteil der geförderten denkmalgeschützten Gebäude, deren 
langfristiger Weiterbestand durch eine wirtschaftlich tragfä-
hige Nutzung gesichert ist.

Schaffung von außerlandwirt-
schaftlichen Einkommensmög-
lichkeiten 

311, 
321 
331 

Anzahl der neu geschaffenen bzw. nachhaltig gesicherten 
Arbeitsplätze 
Erschließung zusätzlicher Einkommensquellen durch Diver-
sifizierung   

Stärkung der lokalen und regiona-
len Handlungskompetenz 

322 

341 

41 

Anteil der ins Dorferneuerungsprogramm aufgenommenen 
Dörfer, die innerhalb von 5 Jahren am Wettbewerb "Unser 
Dorf hat Zukunft" teilnehmen 
Anteil der nicht öffentlichen Akteure in der ILEK- bzw. 
RM-Steuerungsgruppe 
Anzahl der durch geförderte Projekte angestoßene Folgeak-
tivitäten 

Erschließung endogener Potentiale 341-2 

41 

Anzahl der Prozesse, die zwei Jahre nach der Förderung 
noch weiter laufen (50 %) 
Von Schlüsselpersonen in der Region wahrgenommene 
Entwicklungsimpulse 

Förderung der regionalen Identität 41 Von Schlüsselpersonen in der Region wahrgenommene 
Entwicklungsimpulse 

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage des Programmplanungsdokuments (Stand 01.12.2006). 
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Die Indikatoren bilden insgesamt eine gute Grundlage, die Beiträge der einzelnen Maß-

nahmen zur Erreichung ihrer wesentlichen Ziele abzuschätzen. Zu ihrer Erhebung sind die 

unterschiedlichsten Datenquellen wie Befragungen, Fallstudien, Auswertungen von Se-

kundärliteratur oder Verschneidungen von Förder- und anderen Daten heranzuziehen. Die 

Daten können überwiegend nicht direkt aus Förderstatistiken abgeleitet werden, sondern in 

den meisten Fällen kommt der Evaluation eine gewichtige Rolle bei der Messung der Wir-

kungen zu. Im Rahmen des Ex-ante-Prozesses konnte bei fast allen Maßnahmen bereits 

abgeklärt werden, aus welchen Quellen und in welcher Form die Daten verfügbar gemacht 

werden sollen.  

Aufgabe der Evaluation wird es darüber hinaus sein, den Zusammenhang zwischen den 

eng an den Maßnahmen gemessenen Wirkungen und den übergeordneten Wirkungsindika-

toren der EU-KOM herzustellen. In der Übersicht ist erkennbar, dass die Indikatoren 

selbst zu einzelnen Unterzielen selten aggregierbar sind, so dass die methodischen Heraus-

forderungen in diesem Bereich bestehen bleiben. 

3.4 Empfehlungen 

– Redaktionelle bzw. inhaltliche Überarbeitung einzelner Handlungserfordernisse. 

– Bei der Darstellung der Ergebnisse der Evaluierung hätte stärker auf die Empfehlun-

gen auf Programmebene abgehoben werden können, weil die übrigen Aussagen in den 

Maßnahmenbeschreibungen enthalten sind. 

– Der Zusammenhang zwischen Handlungserfordernissen und Zielen wäre in Teilen zu 

ergänzen: 

• Für das Hauptziel 1 wäre ergänzend ein Unterziel „Verbesserung der ländlichen 

und forstlichen Infrastruktur“ sinnvoll. 

• Dem Ziel „Verbesserung des Landschaftsbildes“ sollte auch ein entsprechendes 

Handlungserfordernis zugeordnet werden. 

• Handlungserfordernisse und Ziele bei „Integrierten Entwicklungsstrategien“ soll-

ten stärker aufeinander abgestimmt werden. 
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4 Bewertung der Maßnahmen 

Methodik 

Der Bewertung der einzelnen Maßnahmen liegt ein einheitliches Prüfschema zugrunde, 

das in Form einer Checkliste für jede Maßnahme abzuarbeiten war. Die ausgefüllten 

Checklisten stehen am Beginn jeder einzelnen Maßnahmenbewertung. Ist ein Kriterium 

voll erfüllt, so erübrigt sich in vielen Fällen eine weitere Erläuterung. Erläuternde Anmer-

kungen sind in jedem Fall dort zu finden, wo Kriterien nicht voll oder nicht erfüllt sind. 

Weitere Anmerkungen zur Ausgestaltung der Maßnahme folgen, sofern erforderlich, im 

Anschluss an die sechs Kriterien. 

Mit Hilfe der Checkliste werden die folgenden sechs Kriterien geprüft:  

(1) Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer 

und nachvollziehbarer Bedarf für die Maßnahme: Ist die Maßnahme in der Strategie 

verankert und einem Oberziel nachvollziehbar zugeordnet? Ergibt sich auch aus den 

in der SWOT-Analyse formulierten Handlungserfordernissen ein Bedarf für die 

Maßnahme? 

(2) Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele:

Ist die Maßnahme in ihrer beschriebenen Ausgestaltung geeignet, die beabsichtigten 

Oberziele zu erreichen?

(3) Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode 

sind berücksichtigt worden: Sind die Empfehlungen aus der Aktualisierung der 

Halbzeitbewertung bezüglich der Maßnahme umgesetzt worden, oder ist erkennbar, 

dass sich die Programmersteller damit auseinander gesetzt haben?

(4) Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert: Sind die maßnahmen-

spezifischen Ziele auf der Output- und Ergebnisebene, möglichst auch auf der Wir-

kungsebene quantifiziert, oder, wenn nicht, wäre eine Quantifizierung möglich und 

sinnvoll?

(5) Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreich-

bar: Ist die vorgesehene Finanzausstattung ausreichend, um die gesteckten Ziele zu 

erreichen? Ist es aufgrund der Erfahrungen der vorangegangenen Förderperiode zu 

erwarten, dass der Bedarf von Seiten der Zuwendungsempfänger entsprechend hoch 

ist? 

(6) Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept: Das 

hierzu verwendete Prüfschema wird nachfolgend erläutert.

Das SMART-Konzept ist eine in der Evaluation häufig gebrauchte Methode zur systemati-

schen Bewertung von Zielen und Indikatoren, wobei SMART die Anfangsbuchstaben von 

fünf Kriterien darstellen, die bei der Bewertung Berücksichtigung finden sollen. Für diese 

Kriterien finden sich in der Literatur allerdings unterschiedliche Übersetzungen. Die DG 

Agri verweist in ihrem Evaluierungshandbuch auf das SMART-Konzept sowohl in Bezug 
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auf Indikatoren
6
 als auch auf Ziele (EU-KOM, 2006b, Fußnote 2). Darauf bezugnehmend 

wurden der vorliegenden Bewertung folgende Kriterien zugrunde gelegt:  

• Spezifität: Der Indikator muss auf die spezifische Situation zugeschnitten sein 

und das messen, was er messen soll. Die durch den Indikator gemessenen Verän-

derungen müssen direkt der Maßnahme zuzuordnen sein.  

• Messbarkeit: Ein Indikator kann sowohl quantitativ als auch qualitativ messbar 

sein. Wichtig ist, dass die Messeinheit definiert wird und das Messverfahren stan-

dardisiert ist. 

• Akzeptiertheit: An dieser Stelle wird überprüft, ob der Indikator in der Evaluati-

on akzeptiert ist, ob er also schon in vergangenen Evaluationen Verwendung ge-

funden hat.  

• Relevanz: Ausgehend vom jeweiligen Kontext und der Zielstellung, ist ein Indi-

kator relevant, wenn ein plausibler Zusammenhang zwischen Ziel und Indikator 

besteht. Der Indikator misst den zentralen Aspekt des Ziels. 

• Zeitabhängigkeit (time-related): Innerhalb der bestimmten Zeitintervalle muss 

eine Änderung des Indikators messbar sein. 

Neben diesen „eigentlichen“ SMART-Kriterien wurden zwei weitere zentrale Aspekte der 

vorgeschlagenen Indikatoren überprüft: 

• Verfügbarkeit: Ist geklärt, wer auf welche Weise und wann die Daten für die je-

weiligen Indikatoren erhebt und der Evaluation zur Verfügung steht? Hier wurde 

auch überprüft, ob die Indikatoren mit den Vorgaben des EU-Monitoring in Ein-

klang stehen.

• Bezug zur Beschreibung der Ausgangslage: Ist ein entsprechender Baseline-

Indikator in der Beschreibung der Ausgangslage genannt?

Die vollständigen SMART-Tabellen stehen in Anhang 2 zu diesem Bericht. Wichtige Er-

gebnisse der SMART-Prüfung werden im Bewertungstext zu den einzelnen Maßnahmen 

aufgegriffen. 

                                                
6
 „Ideally, indicators established to measure a programme’s progress towards the achievement of pre-

defined targets have to be specific, measurable, available/achievable in a cost effective way, relevant 
for the programme, and timely available.” (EU-KOM, 2006a, S. 6). 
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4.1 Maßnahmen im Schwerpunkt 1 

4.1.1 Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen (111) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

(����)*

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Wesentliche Empfehlung aus der Aktualisierung der Halbzeitbewertung war, bei einer 

weiterhin breiten inhaltlichen Ausrichtung den Anreiz für das Angebot längerer Kurse zu 

erhöhen. Dieser Empfehlung wurde indirekt gefolgt. Zukünftig sind nur noch Kurse ab 40 

Unterrichtsstunden förderfähig (bisher war kein Mindestumfang der Kurse festgelegt). 

Inhaltlich wurde das Angebot sogar noch erweitert auf Kurse für Personen, die Lebensmit-

tel in der Gemeinschaftsverpflegung verarbeiten. Zudem könnten über das Bildungsange-

bot bei Bedarf geeignete Arbeitskräfte für die Landwirtschaft qualifiziert werden.  

Weiterhin wurde empfohlen, die Maßnahme aufgrund des zunehmenden Qualifizierungs- 

und Informationsbedarfs zukünftig finanziell noch besser auszustatten. Bisher waren im 

Entwicklungsplan jährlich rund 1,6 Mio. Euro öffentliche Mittel veranschlagt, allerdings 

wurden maximal 1,0 Mio. Euro in einem Jahr (2004) ausgezahlt. Nach dem derzeitigen 

Finanzplan stehen jährlich nur noch rund 1,1 Mio. Euro für Qualifizierungsmaßnahmen 

zur Verfügung.  

*5: Die Beschränkung der Förderfähigkeit auf längere Kurse ist eine bedeutende Änderung 

in der Qualifizierungsförderung, da ein Großteil der bislang durchgeführten Qualifizie-

rungsmaßnahmen in Zukunft nicht mehr förderfähig ist. Bisher (2002 bis 2004) hatte le-

diglich ein Viertel aller Kurse einen Umfang von mehr als fünf Tagen, und insgesamt 

nahmen weniger als 3.000 Personen an diesen Kursen teil. Die Bildungsträger sind in der 

neuen Förderperiode gefordert, das Angebot an längeren Kursen auszuweiten und inhalt-

lich so zu gestalten, dass es auf ausreichende Nachfrage bei den Landwirten stößt. So 

könnten z. B. Kurse, die bislang in kürzeren Einheiten stattfanden, zu längeren Maßnah-

men zusammengefasst werden.  
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Zudem können Kurse für neue Kreise von Zuwendungsempfängern (Personen, die einen 

Arbeitsplatz in der Landwirtschaft anstreben, und Beschäftigte in der Gemeinschaftsver-

pflegung) angeboten werden. Insgesamt erscheint es durchaus möglich, die Zahl von 1.300 

bis 1.800 Teilnehmern jährlich auf der Nachfrageseite zu erreichen. Die finanzielle Aus-

stattung wird diesem Ziel gerecht.  

*6: Der erfolgreiche Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme (Ergebnisindikator) wird 

durch ein Zertifikat bzw. eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung dokumentiert. Die 

Zahl der ausgegebenen Zertifikate sollte in der jährlichen Projektliste projektbezogen 

(bzw. in der Teilnehmerdatenbank, s. u.) erfasst und dem Evaluator zur Verfügung gestellt 

werden. Dagegen sollte der Zufriedenheitsgrad der Teilnehmer nicht vom Bildungsträger 

selbst, sondern (wie bisher auch) durch den Evaluator stichprobenweise erhoben werden. 

Dies gilt ebenso für die konkreten Verbesserungen in den unterschiedlichen Zielbereichen 

(Wirkungsindikator), die nur anhand von Einschätzungen der Teilnehmer in einer Befra-

gung erhoben werden können. 

In den Monitoringtabellen der EU-KOM sind künftig differenziertere Daten der Teilneh-

mer von Qualifizierungsmaßnahmen zu erfassen (Alter, Geschlecht, Herkunft). Solche 

Auswertungen seitens der Bewilligungsbehörde würden deutlich erleichtert, wenn die Da-

ten in einer Teilnehmerdatenbank vorliegen würden, statt wie bisher auf teilweise handge-

schriebenen Listen. Auch für weitergehende Aussagen der Evaluierung (z. B. Zahl der 

Teilnehmer an mehreren Kursen; erfolgreicher Abschluss nach unterschiedlichen Teil-

nehmerkategorien) wäre eine teilnehmerbezogene Datenbank wünschenswert. Der Aufbau 

einer solchen Datenbank entspricht im Übrigen auch der von der EU-KOM empfohlenen 

Vorgehensweise zur Datenbereitstellung (EU-KOM, 2006c, Output indicator 1: Number of 

participants to training). 

4.1.2 Einzelbetriebliche Managementsysteme (114) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����*

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����*

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����*

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 
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*2: Die Interventionslogik der EU-KOM bezieht sich allein auf die Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft über eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität. 

Über den Wirkungspfad „Vermeidung der Kürzung von Direktzahlungen“ sind Wirkungen 

auf die Einkommenssituation der teilnehmenden Betriebe zu erwarten. Ob auch über den 

Pfad „erhöhte Transparenz der betrieblichen Abläufe, Verbesserung der Betriebsführung“ 

positive Wirkungen erreicht werden, wäre ggf. im Rahmen der Halbzeitevaluation näher 

zu untersuchen.  

*3: Die Maßnahme EMS wurde im EU-Haushaltsjahr 2006 erstmals als PROLAND-

Maßnahme durchgeführt. In der Aktualisierung der Halbzeitbewertung wurde auf Pro-

grammebene die Empfehlung gegeben, Betriebsmanagementsysteme auf über Cross 

Compliance hinausgehende Standards, die z. B. bei der Inanspruchnahme von Agrarum-

weltmaßnahmen, zur Umsetzung von Natura 2000 oder der WRRL einzuhalten sind, aus-

zuweiten (Projektkoordination, 2005b). Dieser Empfehlung wird, vorerst zumindest, nicht 

gefolgt. Allerdings erfolgt eine Förderung dieser umweltorientierten Beratung in bestimm-

ten Zielgebieten nun auch über spezifische Fördermaßnahmen der Achse 3 (Begleitende 

Maßnahmen zum Trinkwasserschutz, Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft 

sowie Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen). In dem dort gegebenen Kontext kann 

die Natur- und Gewässerschutzberatung vermutlich effizienter und zielgerichteter umge-

setzt werden.  

*4: Das Gesamtpotential der für die Förderung in Frage kommenden Betriebe wird mit ca. 

26.000 angegeben. Ziel ist es, in den kommenden Jahren möglichst viele dieser Betriebe 

mindestens einmal zu fördern und so an die Cross-Compliance-Regelungen heranzuführen. 

Das spezifische Ziel (weite Verbreitung von Managementsystemen) hebt darauf ab, dass 

neben den geförderten Systemen weitere anerkannte Managementsysteme (ohne Förde-

rung) im Programmgebiet entstehen können. Das Ziel ist nachvollziehbar unter der An-

nahme, dass Beratungsinstitutionen auf die Förderung verzichten und ein Managementsys-

tem anbieten, dessen Kosten die Bagatellegrenze der Förderung unterschreitet.  

*5: Die vorgesehene Finanzausstattung entspricht dem Mittelbedarf zur Erreichung des 

operationellen Ziels (Beratung von insgesamt 26.000 Betrieben im Laufe der Jahre). Das 

wäre rund die Hälfte aller derzeit in Niedersachsen/Bremen wirtschaftenden Betriebe. Da 

keine Erfahrungen mit dem Instrument vorliegen, ist es schwer abzuschätzen, ob dieses 

sehr hoch gesteckte Ziel auf der Nachfrageseite erreicht werden kann. Die Anbieter der 

Managementsysteme sind gefordert, durch Beratungsqualität und Marketing die Landwirte 

von der Notwendigkeit des Instruments zu überzeugen. Das gilt gleichermaßen für die 

nicht geförderten Systeme. 

Ob mit Hilfe der Förderung von Einzelbetrieblichen Managementsystemen die Einhaltung 

der Cross-Compliance-Vorschriften auf den Betrieben deutlich verbessert werden kann, 
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lässt sich derzeit nicht sicher abschätzen. Es gibt erste Hinweise darauf, dass EMS-

geförderte Betriebe weniger Auffälligkeiten bei Kontrollen zeigen als der Durchschnitt der 

Betriebe. Dies mag aber auch darauf zurückzuführen sein, dass in der Anfangsphase insbe-

sondere die gut geführten Betriebe die Förderung in Anspruch genommen haben. Weiter-

gehende Auswertungen hierzu sind im Rahmen der Evaluation vorzunehmen.  

*6: Der Wirkungsindikator „Zahl der Cross-Compliance-Verstöße und Höhe der Sanktio-

nen bei den kontrollierten geförderten Betrieben und insgesamt im Zeitablauf“ ist sehr 

geeignet für die Messung der Zielerreichung. Er erfordert die Verschneidung von Zahlstel-

lendaten mit den Ergebnissen von InVeKoS-Kontrollen der Landwirtschaftskammer. Hier-

zu wäre noch abzuklären, dass die Ergebnisse der InVeKoS-Kontrollen in einer für die 

benötigte Auswertung geeigneten Weise kodiert werden. Ein weiterer Erkenntnisgewinn 

wäre möglich, wenn auch die an nicht geförderten Managementsystemen teilnehmenden 

Betriebe identifiziert und mit den Kontrollergebnissen verschnitten werden könnten.  

4.1.3 Agrarinvestitionsförderungsprogramm (121) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. (����)*

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

(����)*

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����*

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 (����)*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Ziel der Maßnahme ist es einerseits, strukturelle Defizite der niedersächsischen Be-

triebe auszugleichen, und andererseits, auf die Einkommenseinbußen und Handlungserfor-

dernisse infolge der GAP-Reform zu reagieren. In der SWOT-Analyse werden die Prob-

lemlagen für die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen richtig dargestellt. 

So besteht ein besonderes Strukturdefizit im Bereich der Zuchtsauenhaltung und der 

Milchviehbetriebe, und die GAP-Reform führt in erster Linie bei Milch- und Rindviehbe-

trieben zu besonderen Anpassungserfordernissen. Demnach sollte sich das AFP auf die 

Bereiche konzentrieren, in denen besonderer Investitionsbedarf besteht. Eine Prioritäten-

setzung ist in der Maßnahmenbeschreibung jedoch nicht zu erkennen („nach Reihenfolge 

des Antragseingangs“). Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Fördervorrang für Milch-

viehbetriebe und ein Förderausschluss für die Mastschweinehaltung im Programm nicht 
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beschrieben werden, zumal diese Ausgestaltungsoptionen auf dem Anhörungstermin der 

WiSo-Partner dargestellt wurden.  

Zudem bleibt die Frage offen, warum wettbewerbsfähige Strukturen auf einem funktionie-

renden Markt nicht auch ohne Investitionsförderung geschaffen werden können. Nach der 

im Aktualisierungsbericht der AFP-Evaluation (Margarian et al., 2005, S. 79 ff.) darge-

stellten Interventionslogik ist eine staatliche Investitionsförderung nur in solchen Fällen 

gerechtfertigt, wenn massive Änderungen der Rahmenbedingungen abgemildert oder aber 

Unvollkommenheiten der Märkte ausgeglichen werden sollen. Solche Fälle des Markt-

versagens (z. B. Anstieg der Investitionskosten durch besondere gesellschaftliche Ansprü-

che an die Tierhaltung; risikobehaftete innovative Investitionen) wären demnach der ge-

eignete Ansatzpunkt für eine wirksame Investitionsförderung. 

*3: Durch die Änderung der GAK-Fördergrundsätze wurde den kurzfristigen Empfehlun-

gen der AFP-Evaluation grundsätzlich entsprochen. Das Ausmaß der Änderungen bleibt 

jedoch teilweise hinter den Empfehlungen zurück: 

– Lockerung bestehender Kapazitätsbeschränkungen: Aufstockungsförderung ist jetzt 

uneingeschränkt möglich (unter Beachtung betrieblicher Milchreferenzmengen). 

– Anhebung der Untergrenze des förderfähigen Investitionsvolumens von 20.000 auf 

30.000 Euro (nicht, wie empfohlen, auf 50.000 Euro).  

– Senkung der Beihilfeintensität von 31 bzw. 35 % auf 25 % bzw. 30 % bei Erfüllung 

besonderer Anforderungen (nicht, wie angeregt, auf 15 bis 20 %). 

– Verzicht auf Kreditbindung sowie Verzicht auf Förderung von mobilen Maschinen/ 

Geräten und Anlagen zur Energieerzeugung.  

Die mittel- bis langfristigen Empfehlungen (Förderung nur bei konkreten Problemlagen; 

zeitliche und gegebenenfalls regionale Begrenzung der Intervention) wurden nicht berück-

sichtigt. 

*4: Die Ziele sind klar benannt, allerdings nur auf der Outputebene quantifiziert. Das Er-

gebnisziel „Steigerung der Kapazitäten der geförderten Betriebe über dem Durchschnitt 

aller Betriebe“ ist ein sehr globales Ziel, das entsprechend einer verfeinerten Interventi-

onslogik (siehe oben) auch nach einzelnen Produktionsrichtungen, möglicherweise auch 

Regionen, differenziert werden müsste. Da Erfahrungswerte aus der Vergangenheit hin-

sichtlich dieses Ziels fehlen, kann es akzeptiert werden, dass das Ziel nicht quantifiziert 

ist. Gleiches gilt für das übergeordnete Ziel „Steigerung der Produktivität und Rentabilität 

der geförderten Betriebe über der Steigerung des Durchschnitts aller Betriebe“. 
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*5: Die formulierten Outputziele lassen erkennen, dass in der neuen Förderperiode deut-

lich weniger Betriebe (400 Betriebe statt bisher rund 900 Betriebe pro Jahr
7
) mit einem im 

Durchschnitt deutlich höheren Investitionsvolumen (300.000 statt bisher (2000 bis 2004) 

durchschnittlich 150.000 Euro pro Betrieb) gefördert werden sollen. Aufgrund der geän-

derten Förderbestimmungen erscheint diese Entwicklung realistisch, da einerseits v. a. im 

Bereich der Schweinehaltung mit vermehrten Aufstockungsinvestitionen zu rechnen ist 

und andererseits zukünftig keine Maschinenförderung mehr möglich ist. Der Anteil der 

Förderfälle, mit denen eine Kapazitätsausweitung in der Tierhaltung verbunden ist, wird 

somit deutlich ansteigen. Daher erscheint auch die Erreichung des Ergebnisziels realis-

tisch. Die Finanzausstattung entspricht dem erwarteten Output der Maßnahme.  

Zur Erreichung des übergeordneten Ziels kann keine eindeutige Aussage getroffen werden. 

Eine systematische Auswertung von Erfolgskennziffern geförderter Betriebe ist in den 

bisherigen Evaluationen mangels konsistenter Datensätze nicht erfolgt. In der Aktualisie-

rung der Halbzeitbewertung wurde daher lediglich festgestellt, dass die im Rahmen der 

Förderung getätigten Investitionen in der Befragungsstichprobe zu einer Verbesserung 

(u. a.) der Arbeitsproduktivität geführt haben (Bruttowirkung). Inwieweit sich diese Aus-

sagen verallgemeinern lassen, und ob die Wirkungen auf die Förderung selbst zurückzu-

führen sind (Nettowirkung), oder ob sie nicht auch ohne Förderung zustande gekommen 

wären, bleibt jedoch offen.   

*6: Die Ergebnis- und Wirkungsindikatoren sollen aus einem Vergleich von Kennzahlen 

der Auflagenbuchführung geförderter Betriebe mit Daten aus dem Testbetriebsnetz ge-

wonnen werden. Ob dieser – theoretisch sinnvolle – Vergleich in der Praxis aussagekräfti-

ge Ergebnisse liefert, kann nach heutigem Kenntnisstand nicht beurteilt werden, da eine 

Auswertung der Auflagenbuchführung erstmals in der laufenden Ex-post-Bewertung 

durchgeführt wird. Um auch zukünftig Auswertungen zu ermöglichen, sollte die Aufla-

genbuchführung über zehn Jahre als Fördervoraussetzung aufrechterhalten werden. Eine 

Kürzung des Buchführungszeitraumes auf fünf Jahre wird aus Sicht der Evaluation abge-

lehnt.  

Der Indikator „Gesamteinkommen je Unternehmerfamilie“, der nur aus einer Befragungs-

stichprobe zu gewinnen ist, ist eine sinnvolle Ergänzung, um Folgewirkungen der Investi-

tion über den Betrieb hinaus erfassen zu können. Wünschenswert wäre die Verpflichtung 

zur Vorlage von Steuerbescheiden im Rahmen einer solchen Befragung, da vermutlich 

nicht jeder Betriebsleiter gewillt ist, entsprechende Fragen wahrheitsgemäß zu beantwor-

ten. 

                                                
7
 Allerdings soll das AFP zusätzlich noch rein national finanziert werden. 
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Grundsätzlich ist es aus Sicht der AFP-Evaluatoren wenig sinnvoll, den Bewertungsrah-

men auf einzelne Indikatoren zu beschränken. Zur umfassenden Beurteilung der Wirkung 

auf die Wettbewerbsfähigkeit geförderter Betriebe sollte ein ganzes Bündel von Indikato-

ren, betreffend die Wirkungen auf Einkommen, Faktorproduktivitäten und Strukturverbes-

serung, herangezogen werden. Neben der Auflagenbuchführung sind vollständig und ein-

heitlich ausgefüllte Investitionskonzepte eine wichtige Datenquelle.  

Der Zeitpunkt der Ex-post-Evaluation kommt für die Beurteilung der Wirkungen der gera-

de abgeschlossenen Förderperiode eigentlich zu früh, da Wirkungen der Investition nur 

mit zeitlicher Verzögerung (3 bis 5 Jahre nach Abschluss der Investition) aus den Daten 

der Auflagenbuchführung zu beobachten sind. Die kommenden Evaluationen sollten daher 

nicht nur die laufende, sondern auch zurückliegende Förderperioden in ihre Wirkungskon-

trolle einschließen. 

4.1.4 Verarbeitung und Vermarktung (123) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����*

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����*

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. (����)*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Wichtige Empfehlungen, die das Land unter den gegebenen Rahmenbedingungen um-

setzen konnte, wie die stärkere Zusammenarbeit innerhalb der norddeutschen Bundeslän-

der, die Einführung eines Projektauswahlverfahrens sowie der Verzicht auf eine Sektorbe-

schränkung, wurden aufgegriffen. Andere Empfehlungen, wie die Überarbeitung der An-

hang-I-Regelung oder die Beibehaltung der Förderung für Nicht-KMU, konnten im Rah-

men der ELER-Verordnung nicht umgesetzt werden. 

*4: Eine Zielquantifizierung wurde nur auf der Outputebene vorgenommen. Auf der Er-

gebnisebene werden klare Prioritäten hinsichtlich der Innovationskraft, der Erfüllung be-

sonderer Qualitätsmerkmale und des Erzeugernutzens der zu fördernden Investitionen ge-

setzt. Diese Ziele lassen sich nicht quantifizieren, zumal Werte in der Ausgangslage für 

die Ernährungsindustrie nicht vorliegen. Die Ziele können nur einzelbetrieblich bei den zu 
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fördernden Unternehmen verfolgt werden. Auch auf Ebene der Wirkungen können Ziele 

nur als Verbesserung bei den geförderten Betrieben formuliert werden. Eine Quantifizie-

rung der Ausgangslage scheitert schon an der nicht den Förderkriterien entsprechenden 

amtlichen Statistik (KMU-Klassifizierung und Anhang-I-Begrenzung nicht in amtl. Statis-

tik vorhanden, sektorale Zuordnung in amtl. Statistik anders als in der Förderung). 

*5: Die Erreichung des Outputziels lässt sich über einen Zeitraum von sieben Jahren nur 

schwer prognostizieren. Der erwartete Output und die Finanzausstattung entsprechen in 

etwa den jährlichen Förderzahlen der aktuellen Förderperiode.  

Die Ergebnisziele sollen durch die Anwendung von Projektauswahlkriterien, die inhaltlich 

die gleichen Punkte verfolgen, unterstützt werden. Allerdings kommen diese Kriterien 

(Einführung eines innovativen Verfahrens, Herstellung eines Qualitätsprodukts, Umfang 

der vertraglich gebundenen Rohwaren) nur im Fall der Mittelüberzeichnung zur Anwen-

dung; sie stellen keine Mindestanforderungen an die Projekte dar. Nur wenn mehr Förder-

anträge vorliegen als Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt eine zielgerichtete Projektaus-

wahl. Daher bleibt es fraglich, ob angesichts der guten Finanzausstattung eine Steuerung 

überhaupt erfolgen wird. 

*6: Die Ergebnisindikatoren messen relevante Kennzahlen der geförderten Unternehmen 

in einem Vorher-Nachher-Vergleich und sind geeignet, Veränderungen in den Unterneh-

men bezüglich der angestrebten Ziele zu dokumentieren. Als Datenquelle kommt aus-

schließlich die Erhebung von Daten mittels der in der vorherigen Halbzeitbewertung ent-

wickelten Erfassungsbögen (ggf. in einer kürzeren Variante) in Betracht. Gleiches gilt für 

die Wirkungsindikatoren. 
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4.1.5 Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur (125)  

4.1.5.1 Flurbereinigung 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����*

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Die Interventionslogik der EU-KOM, die sich allein auf die Verbesserung der Wett-

bewerbsfähigkeit der Landwirtschaft über eine Verbesserung der Infrastruktur bezieht, 

greift zu kurz. Verfahrensziele und Wirkungen der Flurbereinigung liegen auch, je nach 

Verfahren unterschiedlich gewichtet, im Bereich der anderen Schwerpunktachsen, Verbes-

serung der Umweltgüter und der Lebensqualität. Dies wird in der Programmstrategie und 

der Maßnahmenbeschreibung richtig dargestellt.  

*5: Die Flurbereinigung wird nicht nur aus dem neuen Programm, sondern auch durch 

zusätzliche nationale Förderung finanziert. Ob die vielschichtigen Ziele der Flurbereini-

gung erreicht werden, hängt jedoch nicht allein vom verfügbaren Finanzvolumen ab. Die 

ELER-Fördermittel werden vorwiegend zur Verbesserung der Infrastruktur in den Verfah-

rensgebieten, und damit auch zur beschleunigten Durchführung der Verfahren, eingesetzt. 

Die weiteren spezifischen Ziele (Vergrößerung der Schläge, Verringerung der Hof-Feld-

Entfernung, bereitgestellte Fläche für nicht-landwirtschaftliche Zielsetzungen) hängen 

dagegen von ganz unterschiedlichen, verfahrensspezifischen Faktoren ab. Im Vergleich zu 

den Ergebnissen der aktuellen Förderperiode erscheinen die spezifischen Zielsetzungen 

hoch gesteckt, aber erreichbar.  

*6: Die gewählten Ergebnisindikatoren entsprechen voll den SMART-Kriterien. Im Rah-

men der Effizienzuntersuchung vor Einleitung eines Verfahrens erhebt das AfL Aus-

gangswerte zu Besitzstückgrößen, Schlaglängen und Hof-Feld-Entfernungen repräsentati-

ver Teilnehmer und ermittelt Zielwerte, die im Rahmen des Verfahrens angestrebt werden. 

Die tatsächlich (nach der Besitzeinweisung) erreichten Zielwerte sollen zukünftig im 

Rahmen einer Effizienzkontrolle ebenfalls erfasst werden. Diese Daten sollten der Evalua-

tion ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. Eine systematische Auswertung von Schlag-
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größen (einschließlich Pachtflächen) der Teilnehmer ist derzeit im AfL nicht leistbar. Die-

ser für die Evaluation zentrale Indikator kann vorerst nur in Fallstudien erhoben werden, 

da eine diesbezügliche Auswertung von InVeKoS-Daten aufgrund der Umstellung des In-

VeKoS auf das Feldblocksystem künftig nicht mehr möglich ist.  

4.1.5.2 Wegebau 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����*

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Die Empfehlung, die Förderung des Wegebaus stärker an Kriterien der Multifunktio-

nalität und der Erzielung von Synergien zu knüpfen, wird berücksichtigt. Sowohl der vor-

gesehene Punktekatalog zur Projektauswahl als auch die prioritäre Durchführung von Pro-

jekten, die durch regionale Entwicklungskonzepte (ILEK, LEADER) befürwortet werden, 

entspricht dieser Empfehlung. 

*6: Die Output- und Ergebnisindikatoren entsprechen den SMART-Kriterien und wurden 

schon in der Halbzeitbewertung angewendet. Die im Rahmen des Antragsverfahrens zu-

künftig vorgesehenen Bewertungskriterien für die Prioritätensetzung entsprechen den ge-

nannten Ergebnisindikatoren. Die Daten zu diesen Kriterien sollen in der Projektdatenbank 

erfasst und der Evaluation zur Verfügung gestellt werden.  

Annäherungen an die Wirkungen im Bereich Tourismus sind über die Auswertung der Da-

ten der amtlichen Beherbergungsstatistik möglich. Der Wegebau wirkt allerdings nur ge-

meinsam mit anderen touristischen Aktivitäten im ländlichen Raum, und dann eher auf 

Tagestouristen bzw. höchstens langfristig auf die Übernachtungszahlen. Für den Wir-

kungsindikator „Entwicklung der Übernachtungszahlen, der Tagestouristen und des Bet-

tenangebots in den Regionen“ muss im Rahmen der Evaluierung eine geeignete Methodik 

entwickelt werden (vgl. Kapitel 4.3.2). 
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4.1.5.3 Wegebau Forst 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. (����)*

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Die Zweckmäßigkeit des Wegebaus soll – nach den Förderbedingungen - durch eine 

Kosten-Nutzen-Analyse ermittelt werden. Die Bewilligungsstelle entscheidet dann einzel-

fallweise anhand verschiedener Kriterien, z. B. anhand der Fläche, die neu oder verbessert 

erschlossen wird, der Höhe der Rückekostensenkung oder Synergien mit anderen forst-

wirtschaftlichen Maßnahmen (auch mit anderen Waldbesitzern). Die dafür erforderlichen 

Informationen sind sehr zahlreich und werden durch die Bewilligungsstelle gegeneinander 

abgewogen. Kritisch ist jedoch festzustellen, dass bisher keine Mindest- oder Maximal-

werte für diese Indikatoren angegeben wurden, um den theoretisch unendlichen Entschei-

dungsraum einzugrenzen. Nach Aussage des Fachreferats liegen derartige Werte nicht vor. 

Ohne klare Formulierung der Förderbedingungen besteht jedoch die Gefahr, dass sich die 

Wirkungen des forstlichen Wegebaus nicht voll entfalten können. Wenn das prioritäre Ziel 

in einer Verbesserung der Infrastruktur besteht, müssten klare Indikatoren bei der Kosten-

Nutzen-Analyse definiert werden, ab wann eine Verbesserung eintritt und deshalb die 

Maßnahme gefördert werden muss (Negativausschluss). So wäre es z. B. für den Evaluator 

nachvollziehbar, aufgrund welches Entscheidungsalgorithmus die Bewilligung erfolgt.  
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4.1.6 Hochwasser- und Küstenschutz (126) 

4.1.6.1 Hochwasserschutz im Binnenland 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����*

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����*

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Anders als in der Vorgabe der EU-KOM, nach der die Maßnahme zur Verbesserung 

der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft führen soll, wird die Förderung des Hoch-

wasserschutzes in Niedersachsen damit begründet, dass ein ausreichender Schutz vor 

Hochwasser überhaupt erst die Grundlage für Leben und Wirtschaften in den geschützten 

Gebieten darstellt. Die Notwendigkeit von Hochwasserschutzmaßnahmen wurde zuletzt im 

Frühjahr 2006 beim Hochwasser im Bereich der niedersächsischen Elbe deutlich. 

*4: Ziel der Maßnahme ist die Sicherstellung eines effektiven Hochwasserschutzes durch 

Erstellung von Hochwasserschutzanlagen. Eine weitere Zieleingrenzung oder Quantifizie-

rung wird nicht vorgenommen. Damit folgt das Land der Empfehlung aus der Aktualisie-

rung der Halbzeitbewertung, die Förderkulisse auf ganz Niedersachsen auszudehnen. Aus 

Sicht der Evaluation wäre eine Quantifizierung der Ziele auf Ebene des ELER-Programms 

nicht sinnvoll, da die Projekte innerhalb langfristiger Hochwasserschutzprogramme gemäß 

ihrer Dringlichkeit abgearbeitet werden und die EU-kofinanzierten Projekte nur einen 

kleinen Teil innerhalb des gesamten, GAK-finanzierten Hochwasserschutzprogramms 

ausmachen. Eine Zielquantifizierung wäre programmübergreifend erforderlich, um in der 

Gesamtschau der Einzelprojekte deren Sinnhaltigkeit, Wirksamkeit und Nachteile beurtei-

len zu können. Eine ausschnittsweise Betrachtung kann nie wirkliche Alternativen entwer-

fen. 

*6: Es wird nur ein Minimum an leicht erhebbaren Indikatoren vorgeschlagen, was bei 

dieser Maßnahme aber akzeptiert werden kann. Eine Evaluation der Maßnahme wird sich 

wie schon bisher auf Projektbeschreibungen stützen, die erkennen lassen müssen, ob das 

einzelne Projekt geeignet, erforderlich und innerhalb des Hochwasserschutzprogramms 

abgestimmt ist. Die Aussagekraft wäre durch weitere Indikatoren nicht zu erhöhen.  
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Weitere Kommentare 

In der vorangegangenen Förderperiode wurden Hochwasserschutzmaßnahmen z. B. an der 

Elbe nicht ausreichend mit den anderen Anrainerländern abgestimmt. Ein Hinweis, wie 

Hochwasserschutzmaßnahmen künftig mit anderen Anrainern abgestimmt werden, wäre 

daher sinnvoll. 

Auch ein Hinweis, wie Umweltbelange berücksichtigt werden, sollte aufgenommen wer-

den. Trotz des formulierten Vorrangs der „Wiedergewinnung von Überschwemmungsge-

bieten durch Rückverlegung von Deichen gegenüber dem Neubau oder der Erweiterung 

von Hochwasserschutzanlagen“ machen in der bisherigen Praxis Retentionsflächen und 

Rückbaumaßnahmen keinen großen Anteil der Projekte aus. Die Einschränkung „sofern 

wirtschaftlich“ für die Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten sollte dahinge-

hend konkretisiert werden, dass z. B. die Kosten-Nutzen-Analysen für Maßnahmen zur 

Zielerreichung der WRRL darin berücksichtigt werden. Konflikte mit den Zielvorgaben 

der WRRL, die u. a. für die oberirdischen Gewässer einen „guten chemischen und ökolo-

gischen Zustand“ einfordert, sind zu vermeiden, die Zielvorgaben der WRRL daher als 

unabdingbarer Projektbestandteil zu betrachten. Der Ansatz eines multifunktionalen 

Hochwasserschutzes sollte in dem Maßnahmenentwurf stärker zur Geltung kommen.  

4.1.6.2 Küstenschutz 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����*

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����*

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Anders als in der Vorgabe der EU-KOM, nach der die Maßnahme zur Verbesserung 

der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft führen soll, wird die Förderung des Küsten-

schutzes in Niedersachsen und Bremen damit begründet, dass ein ausreichender Schutz 

vor Hochwasser überhaupt erst die Grundlage für Leben und Wirtschaften in den ge-

schützten Gebieten darstellt. Die Notwendigkeit von Küstenschutzmaßnahmen ist ange-

sichts der prognostizierten Zunahme schwerer Sturmflutereignisse und eines Anstiegs des 

Meeresspiegels gegeben. 
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*4: Ziel der Maßnahme ist die Sicherstellung eines effektiven Hochwasserschutzes durch 

Erstellung von Hochwasserschutzanlagen. Eine weitere Zieleingrenzung oder Quantifizie-

rung wird nicht vorgenommen. Damit folgt das Land der Empfehlung aus der Aktualisie-

rung der Halbzeitbewertung, die Förderkulisse auf den ganzen niedersächsischen Küsten-

raum auszudehnen. Aus Sicht der Evaluation wäre eine Quantifizierung der Ziele auf Ebe-

ne des ELER-Programms nicht sinnvoll, da die EU-kofinanzierten Projekte nur einen klei-

nen Teil innerhalb des gesamten, GAK-finanzierten Küstenschutzprogramms ausmachen. 

Eine Zielquantifizierung wäre programmübergreifend erforderlich, um in der Gesamtschau 

der Einzelprojekte deren Sinnhaltigkeit, Wirksamkeit und Nachteile beurteilen zu können. 

*6: Es wird nur ein Minimum an leicht erhebbaren Indikatoren vorgeschlagen, was bei 

dieser Maßnahme aber akzeptiert werden kann. Eine Evaluation der Maßnahme wird sich 

wie schon bisher auf Projektbeschreibungen stützen, die erkennen lassen müssen, ob das 

einzelne Projekt geeignet, erforderlich und innerhalb des Küstenschutzprogramms abge-

stimmt ist. Die Aussagekraft wäre durch weitere Indikatoren nicht zu erhöhen.  

4.1.7 Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen zu den Maß-
nahmen im Schwerpunkt 1 

Anhand der sechs Prüfkriterien werden die Maßnahmen des Schwerpunktes 1 ganz über-

wiegend sehr positiv beurteilt. Alle Maßnahmen leiten sich deutlich erkennbar aus der 

Programmstrategie und den Zielen des Schwerpunkts 1 ab. Die Interventionslogiken sind 

weitestgehend nachvollziehbar und spiegeln sich in der Ausgestaltung der meisten Maß-

nahmen wider. 

Viele der Maßnahmen sind im Vergleich zur vorangegangenen Förderperiode, nicht zu-

letzt aufgrund der Empfehlungen der Evaluation, deutlich weiterentwickelt worden, was 

eine eindeutigere Zielsetzung, die Ausgestaltung der Maßnahmen oder Projektauswahlkri-

terien betrifft.  

Auch das Indikatorensystem ist deutlich weiterentwickelt und an den Zielsetzungen der 

Maßnahmen ausgerichtet worden. Dies lässt erwarten, dass der Evaluation in der neuen 

Förderperiode deutlich bessere Grundlagen zur Messung der Zielerreichung zur Verfügung 

stehen. Für den Schwerpunkt 1 bleibt allerdings das Problem bestehen, dass die gewählten 

Indikatoren auf Achsenebene kaum sinnvoll aggregiert werden können. Die einzelnen 

Maßnahmen zeichnet sich durch ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, Arten der Zuwen-

dungsempfänger und Interventionslogiken aus, was auch in den gewählten Indikatoren 

zum Ausdruck kommt. Die Erwartung, dass ein gemeinsamer Indikator wie „Wirtschafts-

wachstum“ oder „Arbeitsproduktivität“ für alle Achse-1-Maßnahmen sinnvoll erhoben und 

quantifiziert werden könnte, sollte daher aufgegeben werden.  
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Für einzelne Maßnahmen bleiben Kritikpunkte offen, die in den folgenden Empfehlungen 

zusammengefasst werden: 

– 111 Qualifizierung: Für die neue Förderperiode sollte eine Datenbank aufgebaut 

werden, in der die laut EU-Monitoring-Vorgaben erforderlichen Angaben zu Kursen 

und Teilnehmern (einschließlich erfolgreicher Abschluss der Teilnehmer) erfasst wer-

den. Die Daten sind der Evaluation zu Auswertungszwecken zur Verfügung zu stellen. 

– 121 AFP: Die Einzelbetriebliche Förderung sollte auf die Bereiche konzentriert wer-

den, in denen besonderer Interventionsbedarf besteht. Nach den Ergebnissen der 

SWOT-Analyse sind dies insbesondere Milchvieh- und Zuchtsauenbetriebe. Eine Pri-

oritätensetzung ist in der Maßnahmenbeschreibung jedoch nicht zu erkennen („nach 

Reihenfolge des Antragseingangs“), obwohl solche Ausgestaltungsoptionen in der Öf-

fentlichkeit kommuniziert werden.  

– Wichtigste Datenquelle für Ergebnis- und Wirkungsindikatoren im AFP ist die Aufla-

genbuchführung geförderter Betriebe. Daher sollte die Auflagenbuchführung über 

zehn Jahre, wie in der Vergangenheit, als Fördervoraussetzung aufrechterhalten wer-

den. Eine Kürzung des Buchführungszeitraumes auf fünf Jahre wird aus Sicht der 

Evaluation abgelehnt. 

– 125 Wegebau Forst: Bevor erste Bewilligungen erteilt werden, sollte bei der Bewilli-

gungsstelle eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage erarbeitet werden. Nur da-

durch ist bei späteren Evaluationen erkenntlich, auf welcher Grundlage die Förderung 

von Wegebaumaßnahmen bewilligt oder abgelehnt wurde.  

– 126 Hochwasserschutz im Binnenland: Der Ansatz eines multifunktionalen Hoch-

wasserschutzes sollte in dem Maßnahmenentwurf stärker zur Geltung kommen. Die 

Einschränkung „sofern wirtschaftlich“ für die Wiedergewinnung von Überschwem-

mungsgebieten sollte dahingehend konkretisiert werden, dass z. B. die Kosten-

Nutzen-Analysen für Maßnahmen zur Zielerreichung der WRRL darin berücksichtigt 

werden. Konflikte mit dem Ziel eines „guten chemischen und ökologischen Zustands“ 

für die oberirdischen Gewässer sind zu vermeiden, die Zielvorgaben der WRRL daher 

als unabdingbarer Projektbestandteil zu betrachten.  
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4.2 Maßnahmen im Schwerpunkt 2 

4.2.1 Erschwernisausgleich (213) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����* 

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����* 

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: In Zukunft ist die Zielerreichung im Bereich „Verhinderung einer Minimalpflege 

(glöZ)“ und „Verhinderung von Brache“ durch geeignete Erhebungen zu überprüfen. Die 

Erfassung von glöZ- und Brachflächen muss dafür sicher gestellt werden.  

*4: Bei den spezifischen (Ergebnis-) und übergeordneten (Wirkungs-) Zielen gibt es bei 

dieser Maßnahme grundsätzlich erhebliche Probleme der Zielquantifizierung, da die Maß-

nahme einen finanziellen Ausgleich für bestehende Nutzungseinschränkungen (in Schutz-

gebieten) gewährt, aber keine Entwicklungsziele anstrebt. Die Maßnahmenziele sind daher 

auch nicht identisch mit denen der sehr unterschiedlichen Schutzgebietsverordnungen, 

unterstützen diese aber. In der Evaluation kann es nicht darum gehen, die Zielerreichung 

der hoheitlichen Vorgaben zu prüfen, sondern die Zielsetzung und Wirkung der Aus-

gleichszahlung. Aufgrund der engen Verflechtung beider Instrumente fällt es schwer, da-

für eigenständige Ziele zu formulieren und geeignete Indikatoren zu finden. Zur Einschät-

zung der Zielsetzungen und des späteren Zielerreichungsgrads ist es wesentlich, die sog. 

Baseline zu kennen. Für den Flächenumfang der Grünlandflächen in hoheitlich geschütz-

ten Gebieten liegen Schätzdaten vor, die zukünftig durch GIS-Daten präzisiert werden 

können. Nach wie vor gibt es keine Angaben zur potentiell förderfähigen Fläche als Teil-

menge der Grünlandfläche (Hinweis der Halbzeitbewertung). Die Möglichkeit der Erfas-

sung wird vom MU weiter geprüft.  
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4.2.2 Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen (214) 

4.2.2.1 Niedersächsisches und bremisches Agrarumweltprogramm  

A2 – Förderung der Anwendung von Mulch- oder Direktsaat oder Mulchpflanzverfah-

ren im Ackerbau (MDM) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*6: Aufgrund der EU-Vorgaben für die operationellen Indikatoren werden auch Indikato-

ren erfasst, die sich nicht direkt dem Ziel zuordnen lassen (z. B. Vertragszahlen [n] bei 

Flächenzielen [ha]). Sie werden als ergänzende Indikatoren erhoben. Diese Aussagen gel-

ten für (fast) alle Output-Indikatoren bei vielen Maßnahmen im Schwerpunkt 2.  

A3 – Förderung der Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger auf Acker- und 

Grünland mit besonders umweltfreundlichen Ausbringungsverfahren  

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

(����)* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Die in der Aktualisierung der Halbzeitbewertung getroffenen Empfehlungen wurden 

bei der Maßnahmenkonzeption diskutiert, aber verworfen. Aus Sicht der Evaluatoren soll-

te dennoch die Empfehlung, nur eine einmalige Teilnahme je Antragsteller an der Maß-
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nahmen zu gewähren, weiterhin geprüft und bei einer Fortentwicklung der Maßnahme ggf. 

später berücksichtigt werden.  

A4, A5, A6 – Förderung der Anlage von Blühflächen auf Stilllegungsflächen des Be-

triebs (A4), Förderung von einjährigen Blühstreifen (mit jährlicher Neueinsaat) (A5), 

Förderung von mehrjährigen Blühstreifen (mehrjährig) (A6)   

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. (����)* 

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Die Maßnahme A4 wird im Vergleich zur begrünten Stilllegungsfläche (Referenz) 

keine bzw. wegen des jährlichen Umbruchs, Winterbrache und Neueinsaat ggf. sogar 

schlechtere Umweltwirkungen entfalten. Die beabsichtigten Ziele können mit der Maß-

nahme A4 vermutlich nicht erreicht werden, nicht zuletzt wegen der beschränkten Förder-

höhe auf Grundlage der ELER-VO, die eine mit nachwachsenden Rohstoffen konkurrenz-

fähige Prämie ausschließt. Es ist daher konsequent, dass die Maßnahme A4 nach dem ers-

ten Förderjahr nicht mehr angeboten werden soll. Die Maßnahmen A5 und A6 lassen hin-

gegen positive Umweltwirkungen erwarten. Eine optimale Wirkung kann nur bei A6 ver-

mutet werden, da hier auf den jährlichen Umbruch der Blühstreifen verzichtet wird. A5 

stellt jedoch eine Alternative für Landwirte dar, die eine Rotation mit der Fruchtfolge für 

erforderlich halten.  

*5: Die wirksamere Maßnahme A6 ist gegenüber A5 mit einer niedrigeren Prämie verse-

hen, was nachvollziehbar aus den Bewirtschaftungsauflagen berechnet wird. Theoretisch 

ist dadurch die besser wirksame Maßnahme für die Landbewirtschafter unattraktiver. Eine 

zusätzliche Anreizkomponente wird durch die EU-Vorgaben ausgeschlossen. Eine direkte 

Konkurrenz der Maßnahmen wird durch unterschiedliche Förderkulissen jedoch vermie-

den, so dass auch eine Inanspruchnahme der Maßnahme A6 erwartet werden kann.  
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A7 – Förderung des Anbaus von Zwischenfrüchten oder Untersaaten auf Ackerflächen 

des Betriebes  

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

- 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

B1 – Förderung extensiver Grünlandnutzung auf Einzelflächen durch Verringerung 

der Betriebsmittelanwendung  

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. (����)* 

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1 (����)*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Die „alte“ betriebsbezogene Grünlandextensivierung NAU-B wird im neuen Pro-

gramm über die Maßnahmen B1 (Grünlandextensivierung auf Einzelflächen) und B2 (er-

gebnisorientierte Grünlandextensivierung) fortgeführt. Mit B2 werden Förderkulissen in 

Abstimmung mit dem MU eingeführt, was einen spezifischen, zielgerichteten Fördermit-

teleinsatz ermöglicht. Für B1 sollte die Einführung einer Kulisse weiter geprüft werden. 

Positiv zu werten im Hinblick auf die Zielerreichung ist der vollständige Verzicht auf che-

misch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel, wie in der Halbzeitbewertung emp-

fohlen. 

*6: Für die übergeordneten Ziele (Wirkung) und die zugeordneten Indikatoren besteht kei-

ne Baseline-Beschreibung als Referenz; sie sind damit zwar ggf. erfassbar, aber nicht hin-

reichend bewertbar. Hier ist das Monitoringsystem neu aufzubauen, ggf. auch exempla-
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risch anhand von Beispielgebieten. Ausnahme hiervon sind die vorgesehenen Mit-Ohne-

Vergleiche. Die zur Bestimmung der Wirkung erforderlichen Geländearbeiten sollten 

frühzeitig vorbereitet und Zuständigkeiten geklärt werden.  

B2 – Förderung extensiver Grünlandnutzung auf Einzelflächen nach dem Prinzip der 

ergebnisorientierten Honorierung  

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

C – Förderung ökologischer Anbauverfahren  

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 



66 Kapitel 4       Maßnahmenbewertung  Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

4.2.2.2 Grundwasserschonende Landbewirtschaftung (GSL) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����* 

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*1: In Bezug auf den Bedarf für die Maßnahme und die formulierten Ziele ist darauf hin-

zuweisen, dass diese Maßnahme nur im Zusammenhang mit den rein national finanzierten 

„freiwilligen Vereinbarungen zum Grundwasserschutz“ auf ca. 100.000 ha zu sehen ist. 

Insgesamt wird eine Flächendeckung von 30 % der in den Trinkwassergewinnungsgebie-

ten bewirtschafteten LF angestrebt. 

*5: siehe Hinweis zu Punkt 1.  

*6: Die gewählten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Die Einführung bzw. 

Fortsetzung eines begleitenden Wirkungsmonitorings anhand von Referenzflächen ist aus 

Sicht der Evaluation zu begrüßen.  
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4.2.2.3 Kooperationsprogramm Naturschutz (KoopNat) 

a) Naturschutzgerechte Nutzung von Dauergrünlandflächen sowohl mit einem hand-

lungs- als auch einem ergebnisorientierten Ansatz 

b) Naturschutzgerechte Nutzung von Ackerflächen bzw. –randstreifen 

c) Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von besonderen Biotopen, wie z. B. montane 

Wiesen, Magerrasen, Sand- und Moorheiden 

d) Naturschutzgerechte Nutzung von störungsarmen Rast- und Nahrungsflächen für 

nordische Gastvögel auf Acker und Dauergrünland  

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme.  

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. (����)* 

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept. 1
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Ziele und Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und die Maßnahmen werden einen 

wichtigen Zielbeitrag leisten, wie auch in der Vergangenheit nachgewiesen wurde, nicht 

zuletzt wegen der fachlich begründeten Gebietskulissen. Vor dem Hintergrund des sich 

stark verschlechternden Qualitätszustands des Grünlands und des anhaltenden Grünland-

rückgangs ist jedoch fraglich, ob eine fast ausschließliche Konzentration auf die Natura-

2000-Kulisse ausreichend ist. Die hochwirksamen Maßnahmen des Kooperationspro-

gramms Naturschutz sollten daher mehr Flächenwirkung erlangen.  

*5: Die beabsichtigten Ziele können mit dem Finanzansatz erreicht werden. Vor dem Hin-

tergrund der obigen Überlegungen und den Ausführungen der SWOT-Analyse ist eine 

deutlich stärkere finanzielle Ausstattung des KoopNat darüber hinaus gehend wünschens-

wert.  
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4.2.3 Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen (221) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

4.2.4 Erstaufforstung nichtlandwirtschaftlicher Flächen (223) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. (����)* 

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*5: In den Jahren 2000 bis 2005 wurden insgesamt 41 ha nichtlandwirtschaftliche Flächen 

aufgeforstet. Als operationelles Ziel werden hingegen „mindestens 100 ha“ angestrebt, 

was im Vergleich sehr ambitioniert erscheint. Da aber landwirtschaftliche Flächen zuneh-

mend für nachwachsende Rohstoffe verwendet werden, könnte vermutet werden, dass sich 

Erstaufforstungen künftig stärker auf nichtlandwirtschaftliche Flächen konzentrieren. 
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4.2.5 Waldumweltmaßnahmen (225) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*5: Für die Maßnahme werden ca. 2,2 Mio. Euro im indikativen Finanzplan veranschlagt. 

Berücksichtigt man das operationelle Ziel von ca. 2.300 ha geförderte Fläche, ergibt sich 

ein durchschnittlicher Fördersatz von  990 Euro/ha. Dies erscheint vor dem Hintergrund 

der Ausführungen in Abschnitt 5.2.5.1.2 (Maßnahmenspezifischer Rückblick) sehr wenig, 

weil für die Vergangenheit ein durchschnittlicher Fördersatz von ca. 2.666 Euro/ha er-

rechnet werden kann. Aufgrund der Vielzahl der angebotenen Teilmaßnahmen sowie der 

unterschiedlichen Laufzeiten (zwischen 5 und 20 Jahre) ist es jedoch möglich, dass der 

durchschnittliche Fördersatz pro Hektar künftig niedriger liegt.  

4.2.6 Wiederaufbau forstwirtschaftlichen Produktionspotenzials (226) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 
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4.2.7 Nichtproduktive Investitionen Forst (227) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

4.2.8 Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen zu den Maß-
nahmen im Schwerpunkt 2 

Die Bewertung der Maßnahmen des Schwerpunkts 2 anhand der sechs Prüfkriterien zeigt 

eine überwiegend konsistente Ableitung aus Strategie und Zielen des Programms. Die 

Wirkungsketten werden deutlich und sind ausgehend von den Zielen der Maßnahmen, der 

Zielquantifizierung sowie den zugeordneten Indikatoren nachvollziehbar aufgebaut. Die 

Indikatoren sind geeignet und erfassbar. Nur in Ausnahmefällen muss für die Wirkungs-

ebene geklärt werden, wer die vorgesehenen Indikatoren erfasst. Hierzu bieten sich entwe-

der – wie bereits in der Vergangenheit – die Fachbehörde für Naturschutz bzw. Wasser-

schutz oder aber ein Evaluatorenteam an. Die Aufgaben sollten frühzeitig vorbereitet und 

ggf. vergeben werden.  

Die Finanzansätze sind im Hinblick auf die quantifizierten Zielsetzungen überwiegend 

ausreichend. Insgesamt stellt sich für den Schwerpunkt 2, der einen Großteil der positiven 

Umweltwirkungen des Programms auslösen soll, die Frage nach einer ausreichenden fi-

nanziellen Gewichtung. Vor dem Hintergrund der Beschreibung der Ausgangslage, könnte 

eine stärker Finanzausstattung dieses Schwerpunktes erfolgen. Es bleibt offen, ob den 

Problemlagen in den Natura-2000-Gebieten im Offenland und in den Maßnahmengebieten 

der Wasserrahmenrichtlinie mit den vorgesehenen Flächenzielen adäquat begegnet werden 

kann und die Substanz- und Qualitätserhaltung des Grünlands auch außerhalb dieser Ge-

biete gelingen kann. Nicht ausreichend berücksichtigt bzw. nicht diskutiert wurden hierbei 

auch die Risiken, die durch die GAP-Reform prognostiziert werden (vgl. Kapitel 2 Bewer-

tung der Stärken-Schwächen-Analyse).  

Eine Kulissenbildung für Zielgebiete ist bei allen Maßnahmen mit Flächenförderung sinn-

voll. Nur über solche Steuerungsansätze können die Mittel effizient für die Ressourcen-
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schutzziele eingesetzt werden, ohne dass unnötige Streueffekte entstehen, wie es bei der 

„Gießkannenförderung“ unvermeidlich ist.  

– Aus Sicht der Evaluatoren sollte die Empfehlung für die Maßnahme NAU-A3, nur 

eine einmalige Teilnahme je Antragsteller an der Maßnahme zu gewähren, weiterhin 

geprüft und bei einer Fortentwicklung der Maßnahme ggf. später berücksichtigt wer-

den.  

– Die Anlage von Blühflächen und Blühstreifen lässt prinzipiell vielfältige positive 

Umweltwirkungen erwarten. Dies gilt im Vergleich zu konventionell bewirtschafteten 

Ackerflächen, aber nicht unbedingt im Vergleich zur Stilllegung, zumal wenn ein 

jährlicher Umbruch der Blühflächen vorgesehen ist. Da die Maßnahme NAU-A4 

durch den alternativen Anbau von Nachwachsenden Rohstoffen auf Stilllegungsflä-

chen ohnehin in vielen Fällen unattraktiv geworden ist, sollte sie nicht mehr angebo-

ten werden.  

4.3 Maßnahmen im Schwerpunkt 3 

4.3.1 Diversifizierung (311) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

(����)* 

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����* 

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*1: In der SWOT werden als Stärken die Umnutzungspotentiale durch ungenutzte ländli-

che Bausubstanz und die vielfältige Nutzung von außerlandwirtschaftlichen Einkommens-

alternativen genannt. Daraus werden die Unterziele Erhalt und Inwertsetzung der ländli-

chen Bausubstanz und Schaffung von außerlandwirtschaftlichen Einkommensalternativen 

abgeleitet. Diese Ziele verfolgt auch die Maßnahme Diversifizierung. Allerdings erscheint 

es angesichts des aufgezeigten Handlungsbedarfs erstaunlich, dass im Rahmen der Maß-

nahme Diversifizierung nicht alle Fördermöglichkeiten ausgenutzt werden.  

Die in der vorherigen Förderperiode mögliche Förderung von Einkommensdiversifizierung 

im Rahmen des AFP wird ab 2007 begrenzt auf die Herstellung, Verarbeitung und Ver-
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marktung von Anhang-I-Produkten. Darüber hinausgehende Aktivitäten sind gemäß der 

Nationalen Rahmenregelung aus Maßnahme 311 – Diversifizierung zu fördern. Im vorlie-

genden Programm wird dieser Teil der Nationalen Rahmenregelung jedoch nicht umge-

setzt. Folglich sind Diversifizierungsprojekte in Orten mit mehr als 10.000 Einwohnern, 

die nicht der Anhang-I-Regelung entsprechen, künftig nicht mehr förderfähig. Solche Pro-

jekte (wie z. B. Hofbäckereien, Hofcafes, Schulbauernhöfe, aber auch innovative Projekte 

außerhalb der „klassischen“ Diversifizierungszweige) mögen für das Gros der niedersäch-

sischen Betriebe keine Alternative sein. Sie bilden aber eine Marktnische, die gerade am 

Rand von Orten mit mehr als 10.000 Einwohnern erfolgversprechend sein kann. Darüber 

hinaus sind solche Investitionen einzelner Landwirte, die nicht mit einer Umnutzung 

landwirtschaftlicher Bausubstanz verbunden sind, auch in Orten mit weniger als 10.000 

Einwohnern nicht förderfähig. Die hier entstehende Förderlücke ist sachlich nicht gerecht-

fertigt. 

*3: Es liegen keine spezifischen Empfehlungen vor, da die Maßnahme in der vergangenen 

Förderperiode nur innerhalb des AFP gefördert wurde. 

*4: Die Maßnahme hat die spezifischen Ziele, 200 Umnutzungen in landwirtschaftlichen 

Gebäuden und die Sicherung/Schaffung von 80 Arbeitsplätzen zu erreichen. Das Arbeits-

platzziel kann nur erreicht werden, wenn gewerbliche Umnutzungen und Kooperationspro-

jekte in ausreichendem Umfang gefördert werden. Bei der auch möglichen Förderung der 

Umnutzung zu Wohnraum entstehen keine Arbeitsplätze. Da aber Projekte bevorzugt ge-

fördert werden, die der Arbeitsplatzschaffung dienen und zudem Erfahrungen aus NRW 

zeigen, dass durch gewerbliche Umnutzungsprojekte zumeist mehrere Arbeitsplätze pro 

geförderter Umnutzung entstehen, erscheint die Größenordnung von 80 Arbeitsplätzen 

realistisch. 

Weitere Kommentare 

Zu begrüßen ist, dass als Förderbedingung für die Maßnahme ein Wirtschafts- und Investi-

tionskonzept eingeführt wurde. Dieses Konzept muss von der Landwirtschaftskammer 

geprüft und mit einer Stellungnahme versehen werden.  
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4.3.2 Tourismus (313) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Entsprechend der Empfehlung zur Aktualisierung der Halbzeitbewertung wird über die 

Vernetzung der Projekte als Auswahlkriterium für die Förderung darauf hingewirkt, dass 

die Projekte stärker zusammenwirken sollen. Dies drückt sich auch in dem Ziel aus, dass 

die Umsetzung der Projekte vorrangig der Umsetzung von regionalen Entwicklungskon-

zepten dienen soll. 

*6: Die gewählten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Der von der KOM vor-

gesehene Ergebnisindikator „Zusätzliche Zahl von Touristen“ wurde nicht gewählt, da er 

zum einen eher der Wirkungsebene zuzuordnen wäre, zum anderen weder verlässliche 

Zahlen zur Ausgangssituation noch zur Entwicklung der Zahl der Touristen vorliegen. 

Eine direkte Erhebung der Daten bei den kleinen Tourismusinfrastrukturprojekten, die im 

Rahmen dieser Maßnahme gefördert werden, wäre mit einem erheblichen Aufwand ver-

bunden und wenig sinnvoll.  

Annäherungen an die Wirkungen im Bereich Tourismus sind über die Auswertung der Da-

ten der amtlichen Beherbergungsstatistik  möglich. Hier liegen Angaben zur Anzahl der 

Übernachtungen und der Bettenkapazitäten in gewerblichen Beherbergungsbetrieben vor. 

Zum Tagestourismus und zu Übernachtungen in Betrieben mit weniger als neun Betten 

liegen keine Angaben vor. Die kleineren, ländlichen Tourismusinfrastrukturprojekte wir-

ken allerdings eher auf Tagestouristen bzw. gemeinsam mit anderen touristischen Aktivi-

täten im ländlichen Raum sehr langfristig auf die Übernachtungszahlen. Für den Wir-

kungsindikator „Entwicklung der Übernachtungszahlen, der Tagestouristen und des Bet-

tenangebots in den Regionen“ muss im Rahmen der Evaluierung eine geeignete Methodik 

entwickelt werden, um auch die nicht in der amtlichen Statistik abgebildeten Daten zu-

mindest punktuell zu erfassen und um den Zusammenhang zwischen Förderung und diesen 

Indikatoren, unter Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren darstellen zu können. 
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4.3.3 Dienstleistungseinrichtungen (321) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 (����)* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: In der vergangenen Förderperiode wurde bei der Maßnahme Dienstleistungseinrich-

tungen nur eine sehr überschaubare Zahl von Projekten gefördert. Eine Empfehlung der 

Evaluierung war daher, die Fördermöglichkeiten auszuweiten. Dies ist mit der Maßnahme 

für die neue Förderperiode geschehen. Sie wurde im zweiten Teil für natürliche Personen, 

Personengesellschaften und juristische Personen des Privatrechts geöffnet. Zudem wurden 

die Fördergegenstände um den Ausbau von Nahwärmenetzen, Prozesswärmeverwertung 

von Bioenergieanlagen und die zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung für den für die 

Projektumsetzung erforderlichen Personaleinsatz erweitert. Hiermit werden ganz neue 

Fördermöglichkeiten geschaffen, die z. B. im Bereich Bioenergie Lücken in der Förder-

landschaft schließen. 

*6: Die gewählten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Einzige Ausnahme ist 

der von der EU-Kommission vorgeschlagene Indikator zur Bevölkerung, die von der ge-

förderten Einrichtung profitiert. Dieser kann über die Einwohnerzahl der betroffenen Dör-

fer gut erhoben werden, hat allerdings nur eingeschränkte Aussagekraft über die Auswir-

kung der Förderung.  
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4.3.4 Dorferneuerung (322) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����* 

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Die bei der Maßnahme Dorferneuerung genannten Ziele bilden eine logische Wir-

kungskette. Dabei ist das übergeordnete Ziel der Erhalt/die Verbesserung der Lebensquali-

tät im ländlichen Raum. Dies soll durch die gestiegene Zufriedenheit der Bevölkerung mit 

dem Dorf als Wohn- und Lebensort sowie die deutliche Erhöhung des Selbstentwicklungs-

potenzials der geförderten Dörfer erreicht werden. Gerade der Erhalt/die Verbesserung der 

Lebensqualität ist ein Ziel, das sehr vielschichtig ist und viele unterschiedliche Aspekte 

von Lebensqualität beinhalten kann. Zu welchem Grad dieses Ziel durch die Maßnahmen-

ziele tatsächlich erreicht werden kann, gilt es im Rahmen der Evaluierung zu untersuchen.   

*6: Die gewählten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Allerdings ist die Mes-

sung im Bereich Lebensqualität grundsätzlich schwierig. Die gewählten Indikatoren auf 

Wirkungsebene (z. B. Zufriedenheit der Bevölkerung im Jahr der Erstellung des Dorfer-

neuerungsplans und fünf Jahre später) stellen neue Ansätze dar, die in der bisherigen Eva-

luierung noch nicht angewendet wurden. Daher ist bei diesen Indikatoren im Verlauf der 

Evaluierung kritisch zu klären, ob sie geeignet sind, die Zielerreichung zu messen.  

Weitere Kommentare 

Bei der Maßnahme sind für die verschiedenen Maßnahmenteile Auswahlkriterien formu-

liert worden. Dies betrifft sowohl die Auswahl der Dörfer für das Dorferneuerungspro-

gramm, die Auswahl der Projekte in den DE-Dörfern als auch die Auswahl von infrastruk-

turverbessernden Maßnahmen außerhalb der Dorferneuerung. Eine noch stärkere Prioritä-

tensetzung hin zu einem Ranking, v. a. bei der Auswahl der Dörfer wäre aus Sicht der E-

valuatorInnen wünschenswert gewesen. Dies könnte im Hinblick auf das Ziel der Steige-

rung der Lebensqualität bei geeigneten Auswahlkriterien zu einer höheren Zielerreichung 

führen. 
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4.3.5 Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes (323) 

4.3.5.1 Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft sowie 
Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����* 

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Empfehlungen der Halbzeitbewertung sind weitgehend umgesetzt worden. Insbesonde-

re ist die Maßnahme um den Fördergegenstand „Qualifizierung für Naturschutzmaßnah-

men“ ergänzt worden.   

*4: Die Teilmaßnahme „Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft“ umfasst eine 

Vielzahl von verschiedenen Fördergegenständen mit teils auch sehr unterschiedlichen Ein-

zelzielen. So stehen etwa Entwicklungsmaßnahmen für den Biotop- und Artenschutz ne-

ben Maßnahmen zur Förderung des Land- und Naturtourismus. Eine Schwerpunktsetzung 

wird zunächst nicht vorgenommen. Diese wird sich dann erst im Rahmen der Bewilli-

gungspraxis herauskristallisieren. Die Maßnahme gestaltet sich in ihrer Zielsetzung damit 

bewusst relativ offen und ermöglicht Schwerpunktverschiebungen entsprechend der einge-

henden Projektvorschläge. Eine weitergehende Quantifizierung der spezifische Ziele ist 

vor diesem Hintergrund kaum möglich, eine Überprüfung der Zielerreichung kann aber im 

Rahmen exemplarischer Fallstudien erfolgen.  

*5: Ob das für den Fördergegenstand b) „Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen“ for-

mulierte operationelle Ziel (Aufnahme der Beratung auf 600 Betrieben in einem Zeitraum 

von drei Jahren) erreicht werden kann, ist derzeit schwer einzuschätzen. Im Hinblick auf 

den bestehenden Handlungsbedarf wäre dies aber wünschenswert. 

*6: Die gewählten Indikatoren sind in Anbetracht der Heterogenität der Fördergegenstände 

und des Projektcharakters der Einzelmaßnahmen ausreichend. Die durchzuführenden Fall-

studien sollten schon zu Beginn der Förderperiode konzeptionell vorbereitet werden und 

möglichst langfristig angelegt sein.    
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Weitere Kommentare 

Der Hinweis darauf, dass erworbene Flächen komplementär auch über das Kooperations-

programm Naturschutz honoriert werden können, sofern die landwirtschaftliche Nutzung 

zur Realisierung der Umwelt- und Naturschutzziele erforderlich ist, stellt eine wichtige 

Klarstellung dar und verweist auf eine sinnvolle stärkere Verknüpfung dieser beiden För-

dermaßnahmen. 

4.3.5.2 Fließgewässerentwicklung im Sinne der EG-Wasserrahmen-
richtlinie 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Eine wesentliche Empfehlung der Halbzeitbewertung (Beratungskonzepte zur Redu-

zierung der Sedimenteinträge) soll über andere Fördermaßnahmen (Begleitende Maßnah-

men zum Schutz der Gewässer, Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft und 

Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen) umgesetzt werden.     

*5: Nach der vorliegenden Halbzeitbewertung für die vorangegangene Förderperiode sind 

die Output- und Ergebnisziele unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung 

erreichbar. Ein Vergleich der Problemlage (nur 20 % der Fließgewässer lassen das Errei-

chen des guten Zustands erwarten, 8.000 Querbauwerke in Gewässern) mit den operatio-

nellen Zielen (Entfernung von 300 Querbauwerken, Entwicklung naturnaher Fließgewäs-

serstrukturen auf 30 km Länge, etc.), verdeutlicht jedoch, dass mit der derzeitigen Finanz-

ausstattung nur ein kleinerer Beitrag geleistet werden kann. 

*6: Die genannten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Bei der Wirkungskon-

trolle ist der Bezug auf exemplarische Fallstudien und die Auswertung von FuE-Vorhaben 

sinnvoll.   
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4.3.5.3 Begleitende Maßnahmen zum Trinkwasserschutz

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����* 

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����*

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����*

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Der Fördergegenstand a) „Informations- und Beratungsleistungen im Gewässerschutz“ 

wird neu eingeführt. Es wird damit der Empfehlung der Halbzeitbewertung gefolgt, die 

Agrarumweltmaßnahmen durch Vorhaben zur Beratung zu flankieren, um Natur- und 

Umweltschutzaktivitäten verstärkt in die Betriebe zu integrieren. Die Beratung in den 

Wasserschutzgebieten ist auch in der Vergangenheit bereits über nationale Mittel finan-

ziert worden, es erfolgt nun aber eine Öffnung der Förderkulisse auch für sonstige Zielge-

biete der Wasserrahmenrichtlinie.  

*4: Für die drei Fördergegenstände sind die Ziele auf der Output-Ebene quantifiziert. Auf 

der Ergebnis- und Wirkungsebene ist dies dagegen kaum sinnvoll möglich.  

*5: Im Hinblick auf die Wirkungen ist darauf hinzuweisen, dass die Fördermaßnahme im 

Zusammenhang mit den rein national finanzierten „freiwilligen Vereinbarungen zum 

Grundwasserschutz“ auf ca. 100.000 ha in den Wassergewinnungsgebieten zu sehen ist.  

*6: Der gewählte spezifische Indikator „Anzahl der abgeschlossenen freiwilligen Verein-

barungen in einem Beratungsgebiet“ (Fördergegenstand a) „Informations- und Beratungs-

leistungen im Gewässerschutz) entspricht nur bedingt den SMART-Kriterien. Die Anzahl 

freiwilliger Vereinbarungen wird nicht nur von der Beratung, sondern vor allem von der 

Attraktivität des Förderangebots bestimmt. Die Anzahl allein sagt also nur bedingt etwas 

über die gestiegene Kompetenz der Landwirte und die Zielgenauigkeit der vereinbarten 

Wasserschutzmaßnahmen aus. Auch ist die Festlegung eines Vergleichsmaßstabes schwie-

rig. Generell ist der Indikator zwar sinnvoll; er muss aber noch konkretisiert werden. Eine 

Ergänzung durch Fallstudien, in denen die Verbesserung der Treffsicherheit von Agrar-

umweltmaßnahmen durch Beratung exemplarisch überprüft wird, wäre wünschenswert.  
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Die Ausweitung des systematischen Effizienzmonitorings ist aus Sicht der Evaluierung 

generell zu begrüßen.  

4.3.5.4 Kulturerbe 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 (����)* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*6: Die gewählten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Einzige Ausnahme ist 

der von der EU-Kommission vorgeschlagene Indikator zur Bevölkerung, die von der ge-

förderten Einrichtung profitiert. Dieser kann über die Einwohnerzahl der betroffenen Dör-

fer gut erhoben werden, hat allerdings nur eingeschränkte Aussagekraft über die Auswir-

kung der Förderung.  

Weitere Kommentare 

Bei dieser Maßnahme wird für die Prioritätensetzung bei denkmalgeschützten oder beson-

ders Ortsbild prägenden Gebäuden auf eine enge Abstimmung mit der Denkmalpflege hin-

gewirkt. Dies ist konsequent, da der Förderschwerpunkt dieser Maßnahme auf solchen 

Gebäuden liegt und somit bei der Projektauswahl sichergestellt wird, dass auch tatsächlich 

die Gebäude mit dem höchsten denkmalpflegerischen Wert und den besten Nutzungsopti-

onen gefördert werden. Zudem sollen diese Gebäude durch eine landesweite Prioritäten-

bildung ermittelt werden. 
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4.3.6 Transparenz schaffen – von der Ladentheke bis zum Erzeuger 
(331) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����* 

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*2: Die Maßnahme richtet sich an zwei Zielgruppen: Konsumenten und Familien sowie 

regionale Experten. Entsprechend sind die Ziele den Arbeitsbereichen A und B zugeord-

net, wobei der Bereich A auf die Steigerung der Lebensqualität durch Verbesserung der 

Kenntnisse über Land- und Ernährungswirtschaft im Lebensumfeld setzt. Der Arbeitsbe-

reich B zielt auf die Stärkung von Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft ab. 

Diese soll vor allem durch mehr Vernetzung und Kontakte zwischen Unternehmen, regio-

nalen Akteuren und Konsumenten erreicht werden. 

*3: Die Maßnahme wurde bisher außerhalb des PROLAND-Programms durchgeführt. Da-

her war ihre Evaluierung nicht mit in der Bewertung des PROLAND-Programms enthal-

ten. Allerdings gibt es eine begleitende Evaluierung durch das Institut für Didaktik der 

Naturwissenschaften der Hochschule Vechta (Flath et al., 2006), deren Ergebnisse bei der 

Gestaltung der Maßnahme berücksichtigt wurden.  

*6: Die gewählten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Die übergeordneten 

Ziele der Maßnahme (z. B. die Qualifizierung zu Fragen der Ernährung und das sich Schü-

ler für Berufe in der Land- und Ernährungswirtschaft interessieren) sind teilweise sehr 

langfristig ausgelegt. Ein kurzfristiges Interesse lässt sich durch eine Befragung nach Ende 

der Informations- und Bildungseinheiten abfragen, die längerfristigen Effekte solch kurzer 

Einheiten werden sich jedoch nur schwer nachweisen lassen. 



Kapitel 4 Maßnahmenbewertung  Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 81 

4.3.7 Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung im Hinblick auf die 
Ausarbeitung und Umsetzung einer lokalen Entwicklungsstrate-
gie (341) 

4.3.7.1 ILEK 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Die bisher geförderten ILEKs wurden noch nicht bewertet, da sie außerhalb des 

PROLAND-Programms gefördert wurden. 

*6: Die gewählten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Der von der EU-KOM 

vorgesehene Ergebnisindikator „Anzahl der Teilnehmer, die erfolgreich eine Bildungs-

maßnahme abgeschlossen haben“ wurde nicht genutzt, da keine Bildungsmaßnahmen im 

engeren Sinne bei den Maßnahmen ILEK und Regionalmanagement gefördert werden.  

Weitere Kommentare 

Die nebeneinander bestehenden Möglichkeiten der Unterstützung einer integrierten regio-

nalen Entwicklung über Leader bzw. über ILEK/REM in Achse 3 können in den Regionen 

zu einer gewissen Unübersichtlichkeit führen. Daher sollte in der Anfangsphase des Pro-

gramms einige Anstrengungen unternommen werden, für Transparenz und Übersichtlich-

keit zu sorgen. Bei den ILEKs muss künftig auch deutlich gemacht werden, was der An-

lass für eine Durchführung sein kann, damit die Regionen wissen, wann sie das Instrument 

nutzen können. 
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4.3.7.2 Regionalmanagement 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. ����

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Die bisher geförderten Regionalmanagements wurden noch nicht bewertet, da sie au-

ßerhalb des PROLAND-Programms gefördert wurden. 

*6: Die gewählten Indikatoren entsprechen dem SMART-Konzept. Der von der KOM vor-

gesehene Ergebnisindikator „Anzahl der Teilnehmer, die erfolgreich eine Bildungsmaß-

nahme abgeschlossen haben“ wurde nicht genutzt, da keine Bildungsmaßnahmen im enge-

ren Sinne bei den Maßnahmen ILEK und Regionalmanagement gefördert werden.  

Weitere Kommentare 

Die nebeneinander bestehenden Möglichkeiten der Unterstützung einer integrierten regio-

nalen Entwicklung über Leader bzw. über ILEK/REM in Schwerpunkt 3 können in den 

Regionen zu einer gewissen Unübersichtlichkeit führen. Daher sollte in der Anfangsphase 

des Programms einige Anstrengungen unternommen werden, für Transparenz und Über-

sichtlichkeit zu sorgen. Dies gilt verstärkt für die Maßnahme Regionalmanagement, da sie 

ein ähnliches Angebot bietet wie die Förderung von Regionalmanagement im Rahmen von 

Leader.  

Dabei sind vor allem die Auswahlkriterien zu überdenken. Aus Sicht der Evaluation ist 

nicht verständlich, warum Regionen, die nicht für Leader ausgewählt wurden, die Förde-

rung eines Regionalmanagements benötigen. Das Leaderauswahlverfahren ist ein Quali-

tätswettbewerb, der zur Auswahl der Regionen mit den besten Ansätzen und Umset-

zungsmöglichkeiten führen soll. Ob in Regionen, die in diesem Wettbewerb nicht bestan-

den haben, ein Regionalmanagement gefördert werden sollte, erscheint fraglich.  

Insgesamt sollte bei der Maßnahme deutlicher werden, welche Regionen mit welchen Zie-

len in Abgrenzung zum Leaderansatz gefördert werden sollen. Dies muss sich dann auch 

in eindeutigen Auswahlkriterien für die Maßnahme Regionalmanagement wiederspiegeln. 



Kapitel 4 Maßnahmenbewertung  Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 83 

4.3.8 Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen zu den Maß-
nahmen im Schwerpunkt 3 

Die Maßnahmen des Schwerpunkts 3 zeigen anhand der sechs Prüfkriterien insgesamt eine 

überwiegend konsistente Ableitung aus Strategie und Zielen des Programms. Die zugehö-

rigen Wirkungsketten werden deutlich und sind ausgehend von den Zielen der Maßnah-

men, der Zielquantifizierung sowie den zugeordneten Indikatoren nachvollziehbar aufge-

baut. Die Indikatoren sind geeignet und erfassbar. 

Der Schwerpunkt 3 setzt sich aus Maßnahmen zusammen, die der integrierten ländlichen 

Entwicklung, dem investiven Naturschutz und der Information und Vernetzung zuzuord-

nen sind.  

Die Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung stellen in weiten Teilen eine 

Weiterentwicklung von in der letzten Förderperiode durchgeführten Maßnahmen dar. Bei 

einigen Maßnahmen wurden die Fördergegenstände erweitert, z. B. wurden bei der Maß-

nahme Dienstleistungseinrichtungen der Ausbau von Nahwärmenetzen, die Prozesswär-

meverwertung von Bioenergieanlagen sowie eine zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung 

für den Personaleinsatz neu aufgenommen. Bei anderen Maßnahmen wurden neue Förder-

bedingungen und Auswahlkriterien eingeführt. Bei der Maßnahme Diversifizierung muss 

zukünftig bei der Beantragung der Förderung beispielsweise ein Wirtschafts- und Investi-

tionskonzept vorgelegt werden. Im Rahmen der Maßnahme Tourismus wurden Auswahl-

kriterien eingeführt, die z. B. Projekten die mit bestehenden Einrichtungen vernetzt sind 

eine besonders hohe Priorität einräumen. Insgesamt sind die Maßnahmen der integrierten 

ländlichen Entwicklung damit zielgerichteter formuliert und konzipiert, als dies in der 

letzten Förderperiode der Fall war. Allerdings sind auch noch kritische Punkte anzumer-

ken: 

– In der Maßnahme Diversifizierung werden Umnutzungs- und Kooperationsprojekte 

gefördert, wohingegen die einzelbetriebliche Diversifizierungsförderung gemäß Nati-

onaler Rahmenregelung nicht angeboten wird. Damit sind Diversifizierungsprojekte 

einzelner Landwirte außerhalb der Erzeugung von Anhang-I-Produkten (z. B. Hofbä-

ckereien, Hofcafes, Schulbauernhöfe) in Orten mit mehr als 10.000 Einwohnern künf-

tig nicht mehr förderfähig. Beinhalten solche Projekte keine Umnutzung landwirt-

schaftlicher Bausubstanz, dann sind sie auch innerhalb der vorgegebenen Förderkulis-

se nicht förderfähig. Hier ergibt sich eine Förderlücke, die sachlich nicht gerechtfer-

tigt ist.  

– Bei der Maßnahme Dorferneuerung wäre eine noch stärkere Prioritätensetzung hin zu 

einem Ranking, v. a. bei der Auswahl der Dörfer wünschenswert gewesen. Dies könn-

te im Hinblick auf das Ziel der Steigerung der Lebensqualität bei geeigneten Aus-

wahlkriterien zu einer höheren Zielerreichung führen. 
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– Die nebeneinander bestehenden Möglichkeiten der Unterstützung einer integrierten 

regionalen Entwicklung über Leader bzw. über ILEK/REM in Schwerpunkt 3 können 

in den Regionen zu einer gewissen Unübersichtlichkeit führen. Daher sollten in der 

Anfangsphase des Programms einige Anstrengungen unternommen werden, für Trans-

parenz und Übersichtlichkeit zu sorgen. Dies gilt verstärkt für die Maßnahme Regio-

nalmanagement, da sie ein ähnliches Angebot bietet wie die Förderung von Regional-

management im Rahmen von Leader. Dabei sind vor allem die Auswahlkriterien zu 

überdenken. Aus Sicht der Evaluation ist nicht verständlich, warum Regionen, die 

nicht für Leader ausgewählt wurden, die Förderung eines Regionalmanagements benö-

tigen.  

Im Bereich der investiven Naturschutzmaßnahmen wird im Wesentlichen die Förderpolitik 

der vorangegangenen Förderperiode fortgesetzt. Allerdings werden doch einige neue Ak-

zente gesetzt, die positiv hervorzuheben sind:   

– Mit der Fördermaßnahme „Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft und 

Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen“ wird die bisherige t-Maßnahme (Förder-

richtlinie Landschaftsentwicklung, Verwaltungsvorschrift Naturschutz) fortgeführt. 

Einer Empfehlung der Halbzeitbewertung folgend wird der Fördergegenstand „Quali-

fizierung für Naturschutzmaßnahmen“ neu eingeführt und auch mit eigenen Indikato-

ren unterlegt. Es bleibt abzuwarten, ob die hoch gesteckten Ziele mit dem vorgesehe-

nen Mittelansatz erreicht werden können. Bezüglich der übrigen Fördergegenstände 

wäre zu wünschen, dass die gesamte Breite der Möglichkeiten stärker genutzt wird als 

in der vorangegangenen Förderperiode. Der bisher dominierende Flächenkauf wird 

hier aber auch aufgrund der Restriktionen der ELER-Verordnung (Art. 71) zurückge-

fahren werden müssen. Die in diesem Bereich durchzuführenden Fallstudien zur Wir-

kungsanalyse sollten möglichst langfristig angelegt sein und wären schnellstmöglich 

konzeptionell vorzubereiten. 

– Die Fördermaßnahme „Fließgewässerentwicklung im Sinne der EG-Wasserrahmen-

richtlinie“ setzt die bisherige t2-Maßnahme „Naturnahe Gewässergestaltung“ nahezu 

inhaltsgleich fort. Die aufgestockten Finanzmittel ermöglichen es, stärker auf die sich 

aus der Umsetzung der WRRL ergebenden Anforderungen zu reagieren. Im Rahmen 

der Bewilligungspraxis sollte der Fördergegenstand „Schaffung von Gewässerent-

wicklungsräumen in Auenbereichen“ stärkeres Gewicht bekommen als in der Vergan-

genheit. Bisher stand hier die Durchführung punktueller baulicher Maßnahmen zur 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Gewässern sehr stark im Vordergrund.  

– Wesentlicher Fördergegenstand der „Begleitenden Maßnahmen zum Schutz der Ge-

wässer“ sind die „Informations- und Beratungsleistungen im Gewässerschutz“. Diese 

sogenannte Gewässerschutzberatung wurde bisher über rein nationale Mittel finan-

ziert, sie wird nun auch für sonstige Zielgebiete der Wasserrahmenrichtlinie außerhalb 

der Wassergewinnungsgebiete geöffnet.  
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– Die vorgesehene Ausweitung der Kontrolluntersuchungen zur Effizienz von Wasser-

schutzmaßnahmen ist zu begrüßen. Die entsprechenden Monitoring-Programme soll-

ten schnellstmöglich aufgebaut werden. 

4.4 Leader  

Die dargestellten Auswahlkriterien sind grundsätzlich geeignet sicherzustellen, dass 

hochwertige integrierte Entwicklungsstrategien ausgewählt werden. Um ein gewisses Maß 

an Flexibilität zu ermöglichen, ist es aus Sicht der Ex-ante-Evaluatoren sinnvoll, die Kon-

kretisierung der Auswahlkriterien erst im Rahmen der Ausschreibung vorzunehmen. Al-

lerdings ist es dadurch auch nicht möglich, in der Ex-ante-Bewertung abschließend zu be-

urteilen, ob die Konkretisierung der Anforderungen ausreicht, um eine objektive, landes-

einheitliche Bewertung der Regionalen Entwicklungskonzepte (REK) und die Einhaltung 

von qualitativen Mindeststandards zu gewährleisten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es auch 

nicht möglich einzuschätzen, wie weit sichergestellt ist, dass die Ämter für Landentwick-

lung bei der formalen Bewertung der REK eine neutrale Position einnehmen, da sie durch-

aus eine wichtige Rolle im Leader-Prozess einnehmen können. 

Die Erfahrungen des Auswahlverfahrens im Rahmen des LEADER+-Programms haben 

gezeigt, dass die Bewertung der eingereichten REK durch ein externes Expertengremium 

mit Vor- und Nachteilen behaftet ist. Nachteilig ist vor allem der erhebliche Aufwand für 

„Ehrenamtliche“, der sich in der nächsten Förderperiode noch erhöhen könnte, da die Zahl 

der eingereichten REK vermutlich höher sein dürfte. Der entscheidende Vorteil der Ein-

bindung eines externen Expertengremiums in das Auswahlverfahren liegt in der breiteren 

Einbeziehung unterschiedlicher Blickwinkel und einer ggf. größeren Akzeptanz der getrof-

fenen Entscheidung durch die Betroffenen. Daher ist es aus Sicht der Ex-ante-Evaluatoren 

sinnvoll, der Entscheidung des Begleitausschusses über die Auswahl der REK das Votum 

eines entsprechenden Gremiums zugrunde zu legen. 

Neben den Bedingungen zur Umsetzung der Leader-Methode ist das verfügbare Maßnah-

menspektrum zur Umsetzung der Entwicklungsstrategien für das Erreichen der angestreb-

ten Ziele von Bedeutung. Hiervon hängt es im Wesentlichen ab, wie weit die LAGn in der 

Lage sind, einem integrierten Entwicklungsansatz zu folgen und auf die spezifischen Be-

dürfnisse ihrer Region ausgerichtete Projekte umzusetzen. Zur Umsetzung in Schwer-

punktachse 4 stehen alle im Programm beschriebenen Maßnahmen zur Verfügung. Es wird 

allerdings erwartet, dass vorwiegend auf die in den Schwerpunktachsen 1 und 3 als für den 

Leader-Ansatz geeignet beschriebenen Maßnahmen zurück gegriffen wird. Folgende Maß-

nahmen werden als Leader-geeignet benannt: 
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Schwerpunktachse 1 

• Flurbereinigung 

• Wegebau 

• Wegebau – Forst 

Schwerpunktachse 2 

• "NAU - Niedersächsisches Agrarumweltprogramm" 

• Grundwasserschonende Landbewirtschaftung (GSL) 

• Kooperationsprogramm Naturschutz 

Schwerpunktachse 3 

• Diversifizierung 

• Tourismus   

• Dienstleistungseinrichtungen  

• Dorferneuerung 

• Entwicklungsmaßnahmen für Natur u. Landschaft und Qualifizierung für Natur-

schutz 

• Fließgewässerentwicklung im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

• Begleitende Maßnahmen zum Schutz der Gewässer  

• Kulturerbe  

• Von der Ladentheke zum Erzeuger 

Insgesamt steht mit den Maßnahmen ein breites Spektrum zur Verfügung, das die wesent-

lichen Bereiche abdeckt, die bisher für Leader relevant waren (vgl. MCON, 2005). Aller-

dings gibt es einige Bereiche, die in der bisherigen Umsetzung von lokalen Entwicklungs-

strategien im Rahmen von LEADER+ von Bedeutung waren, die unter Umständen in Zu-

kunft nicht mehr gefördert werden können. Hierzu zählen u. a. die Bereiche
8

– Erneuerbare Energien, Umwelttechnologien, 

– gemeinsame Dienste für Unternehmen, 

– berufliche Bildung für Fremdenverkehr. 

Auch Fördermöglichkeiten für Jugendliche fehlen im neuen Programm. Die Aktualisie-

rung der Halbzeitbewertung weist jedoch darauf hin, dass gerade dies ein wichtiger Bau-

stein zur Umsetzung der REK ist (MCON, 2005), was auch durch Erfahrungen in anderen 

Bundesländern bestätigt wird (vgl. Raue, 2005). Die Einschränkung des Maßnahmenspekt-

                                                
8
 Die Angaben beruhen auf der Zuordnung der bis Ende 2004 abgeschlossenen Projekte zu den Inter-

ventionsbereichen nach VO (EG) Nr. 438/2001 (vgl. MCON, 2005, S.15).  Da genauere Angaben zur 
Art der geförderten Projekte bzw. zu den zugrunde gelegten Richtlinien fehlen, kann nur eine Vermu-
tung ausgesprochen werden, wie weit diese Bereiche vom Förderspektrum der nächsten Förderperiode 
abgedeckt werden. 
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rums gegenüber der Förderperiode 2000 bis 2006 ist u. a. auf die Vorgaben der ELER-VO 

zurückzuführen, schränkt aber dennoch die Möglichkeiten der Umsetzung integrierter 

Entwicklungsstrategien ein.  

Neben den in der ELER-VO vorgesehenen 37 Maßnahmenbereichen soll im Rahmen von 

Leader auch weiterhin die Umsetzung innovativer Maßnahmen möglich sein, wenn sie 

einen Beitrag zu den Zielen der anderen drei Schwerpunktachsen leisten. Es sollte geprüft 

werden, wie weit diese Möglichkeit im Rahmen der Schwerpunktachse 4 von den nieder-

sächsischen LAGn genutzt werden kann. Hierzu sind allerdings klare Aussagen der EU-

KOM hinsichtlich des Verfahrens zur Prüfung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen 

erforderlich. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Umsetzung innovativer Maßnahmen 

außerhalb des definierten Maßnahmenspektrums zu einem deutlich höheren Verwaltungs-

aufwand und zu erheblichen Frustrationen bei den Akteuren in den Regionen führt.  

Bei den Maßnahmen Diversifizierung, Dienstleistungseinrichtungen, Tourismus und Kul-

turerbe erfolgt die Förderung nur in Orten mit bis zu 10.000 Einwohnern. Da nach den 

bisherigen Erfahrungen im Rahmen von Leader häufig Projekte mit einem überörtlichen 

bzw. regionsweiten Bezug realisiert werden, die auch in größeren Orten angesiedelt sein 

können, sollte geprüft werden, ob diese Einschränkung für den Leader-Ansatz sachgerecht 

ist.  

Einige Handlungsempfehlungen aus der Bewertung der vorangegangenen Förderperiode 

wurden berücksichtigt, nicht berücksichtigt wurden folgende Empfehlungen (MCON, 

2005): 

– Die Verbindung des Leader-Ansatzes mit den bestehenden Ansätzen zur integrierten 

ländlichen Entwicklung hat nicht stattgefunden. Die Ansätze werden zukünftig neben-

einander bestehen.  

– Laut Evaluierung sollte Leader auch weiterhin auf die Umsetzung innovativer Kon-

zepte ausgerichtet sein. Im vorliegenden Programmentwurf wird der innovative Cha-

rakter vor allem in der Anwendung der Methode gesehen, so dass der Entwicklung 

neuer, innovativer Ansätze im Rahmen der Entwicklungsstrategien eine untergeordne-

te Bedeutung zukommt.  

– Die von der Evaluierung vorgeschlagene intensive Informations- und Schulungsphase 

zu Beginn der Förderperiode ist laut Programmentwurf nicht vorgesehen, ist aber aus 

Sicht der Ex-ante-Evaluatoren weiterhin sinnvoll. 
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4.4.1 Umsetzung der Programmmaßnahmen (411 - 413) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. (����)* 

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 (����)* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*4: Die Ziele sind nicht quantifiziert. Eine Quantifizierung der Ziele ist aber auch erst 

nach der Auswahl der Leader-Regionen möglich. 

*6: Die Indikatoren Wirtschaftswachstum und Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze ha-

ben nur eine begrenzte Aussagekraft. Zum einen haben gesamtwirtschaftliche Rahmenbe-

dingungen einen deutlich stärkeren Einfluss auf diese Größen. Zum anderen haben die 

bisherigen Bewertungen und weitere Forschungen zu regionalen Entwicklungsprozessen 

wie Leader gezeigt, dass Wirkungen zunächst vor allem hinsichtlich sogenannter weicher 

Faktoren wie der Stärkung der regionalen Steuerungsfähigkeit, der regionalen Identität etc. 

auftreten. Wirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region können in der Regel 

erst langfristig entstehen.  

Der von der KOM vorgesehene Ergebnisindikator „Anzahl der Teilnehmer, die erfolgreich 

eine Bildungsmaßnahme abgeschlossen haben“ wurde nicht genutzt, da Bildungsmaßnah-

men im engeren Sinne eine untergeordnete Bedeutung haben und der Indikator keine Hin-

weise bezüglich der Erreichung des spezifischen Maßnahmenziels gibt. 

Weitere Kommentare 

Die nebeneinander bestehenden Möglichkeiten der Unterstützung einer integrierten regio-

nalen Entwicklung über Leader bzw. über ILEK/REM in Achse 3 können in den Regionen 

zu einer gewissen Unübersichtlichkeit führen. Insbesondere die Möglichkeit der Förderung 

eines Regionalmanagements in Regionen, die im Rahmen des Leader-Auswahlverfahrens 

nicht ausgewählt worden sind, ist aus Sicht der Evaluation bedenklich. Das Leader-

Auswahlverfahren ist ein Qualitätswettbewerb, der zur Auswahl der Regionen mit den 

besten Ansätzen und Umsetzungsmöglichkeiten führen soll. Ob in Regionen, die in diesem 

Wettbewerb nicht bestanden haben, ein Regionalmanagement gefördert werden sollte, er-

scheint fraglich.  
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In der Anfangsphase des Programms sollten einige Anstrengungen unternommen werden, 

für Transparenz und Übersichtlichkeit zu sorgen. Dabei müssen besonders die Unterschie-

de zwischen den Förderansätzen und die Vorteile des Leader-Ansatzes deutlich gemacht 

werden. 

4.4.2 Kooperationsprojekte (421) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

(����)* 

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. (����)* 

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����* 

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 (����)* 

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*3: Im Rahmen des LEADER+-Programms wurden laut Aktualisierung der Halbzeitbe-

wertung keine Kooperationsprojekte realisiert. Als Grund wurden die damit verbundenen 

hohen Anforderungen angegeben. Die Bewertung empfiehlt die Bereitstellung entspre-

chender Finanzmittel für den Erfahrungsaustausch zwischen LAGn zur Anbahnung von 

Kooperationen. Im Rahmen der Maßnahme 421 ist die Förderung von Anbahnungs- und 

Kontakttreffen zwar möglich, allerdings nur im Rahmen der Durchführung von Kooperati-

onsprojekten. Wie weit dies neben den Unterstützungsangeboten der nationalen Vernet-

zungsstelle und der europäischen Beobachtungsstelle ausreicht, bleibt abzuwarten.  

*4: Nein, die Ziele sind nicht quantifiziert. Eine Quantifizierung der Ziele ist erst nach der 

Auswahl der Leader-Regionen möglich.  

*5: Im Finanzplan sind 12 % der Mittel der Schwerpunktachse 4 für die Maßnahme 421 

vorgesehen. Angesichts der Erfahrungen in der derzeitigen Förderperiode erscheint dieser 

Mittelansatz als relativ hoch. Hierin zeigt sich allerdings auch die Bedeutung, die der 

Maßnahme in der zukünftigen Förderperiode beigemessen werden soll. Um in entspre-

chendem Umfang Kooperationsprojekte zu realisieren, brauchen insbesondere die „neuen“ 

LAGn eine angemessene Beratung und Unterstützung. 

*6: Der Indikator „geschaffene Arbeitsplätze“ hat nur eine begrenzte Aussagekraft. Zum 

einen werden, wie bisherige Erfahrungen zeigen, im Rahmen der gebiets- und grenzüber-
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schreitenden Zusammenarbeit kaum direkt Arbeitsplätze geschaffen. Zum anderen besteht 

das Ziel der Maßnahme in der Gewinnung von Impulsen zur Verbesserung der eigenen 

Entwicklungsstrategie, Arbeitsplätze stehen daher auch nicht im Fokus der Maßnahme. 

4.4.3 Laufende Kosten der LAG (431) 

1. Aus der Strategie und den Oberzielen des Programms ergibt sich ein erkennbarer und nach-
vollziehbarer Bedarf für die Maßnahme. 

����

2. Die Wirkungsketten sind logisch aufgebaut und erreichen die beabsichtigten Ziele. ����

3. Die maßnahmenspezifischen Empfehlungen aus der vorangegangenen Förderperiode sind 
berücksichtigt worden. 

����

4. Die Ziele der Maßnahme sind klar benannt und quantifiziert. (����)* 

5. Die Ziele sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Finanzausstattung erreichbar. ����* 

6. Die gewählten Indikatoren sind geeignet entsprechend dem SMART-Konzept.1 
����

����  Kriterium erfüllt. (����)  Kriterium akzeptabel, aber nicht voll erfüllt. ����  Kriterium nicht erfüllt. 
*  Siehe erläuternde Anmerkungen im nachfolgenden Text. 1  Siehe SMART-Tabelle im Anhang. 

*4: Nein, die Ziele sind nicht quantifiziert. Eine Quantifizierung der Ziele ist erst nach der 

Auswahl der Leader-Regionen möglich.  

*5: Im Finanzplan sind 19 % der Mittel der Schwerpunktachse 4 für die Maßnahme 431 

vorgesehen. Da die LAGn bis zu 20 % ihres Budgets für „laufende Kosten“ verausgaben 

können, wäre es sachgerecht, im Finanzplan einen entsprechenden Ansatz für diese Maß-

nahme vorzusehen. 

4.4.4 Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen zum Schwer-
punkt Leader 

Die Bewertung der Maßnahmen sowie der Leader-spezifischen Bedingungen zeigt, dass 

die Ausgestaltung des Schwerpunkts grundsätzlich dazu geeignet ist, die Umsetzung des 

Leader-Ansatzes zu gewährleisten und die angestrebten Ziele zu erreichen. Folgende Emp-

fehlungen bleiben aus Sicht der Ex-ante-Evaluatoren bestehen: 

• Zur Vorbereitung der Entscheidung des Begleitausschusses über die Auswahl der 

LAGn sollte die Prüfung der eingereichten REK durch ein unabhängiges Exper-

tengremium erfolgen. 

• Nach der Auswahl der LAGn sollte eine Informations- und Schulungsphase für 

die federführenden Akteure durchgeführt werden. 
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• Die EU-KOM sollte klare Aussagen zu den Anforderungen an die wettbewerbs-

rechtliche Prüfung machen, die erforderlich ist, wenn Projekte außerhalb des 

Maßnahmenspektrums des Programms gefördert werden können. 

• Wenn es klar definierte Vorgaben hinsichtlich des Verwaltungsverfahrens gibt, 

sollte für die LAGn die Möglichkeit eröffnet werden, Projekte außerhalb des 

Maßnahmenspektrums des Programms zu fördern. 

• Es sollte überprüft werden, ob die Begrenzung der Förderung in den Maßnahmen 

Diversifizierung, Dienstleistungseinrichtungen, Tourismus und Kulturerbe auf Or-

te mit bis zu 10.000 Einwohnern im Rahmen von Leader wirklich sachgerecht ist. 

• Die Abgrenzung zwischen Leader und den Maßnahmen ILEK/REM in Schwer-

punktachse 3 sollte klar und eindeutig sein. Insbesondere die Möglichkeit der 

Förderung eines Regionalmanagements für abgelehnte Leader-Gruppen sollte ü-

berdacht werden. 
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5 Beurteilung des gewählten Policy-Mix 

Bei der Beurteilung des gewählten Policy-Mix richtet sich der Fokus in erster Linie auf die 

Maßnahmenebene. Zunächst wird anhand der finanziellen Gewichtung ein Überblick über 

die verschiedenen Maßnahmen und die Hauptzielgruppen des Programms gegeben. Mögli-

che Inkonsistenzen zwischen Maßnahmen im Programm werden im Folgenden diskutiert. 

Ob der Programmansatz zu einem Mehr an Synergie führt, wird anhand einer Synergie-

matrix dargestellt. Abschließend erfolgt eine kritische Betrachtung des Kapitels 10 des 

Programmplanungsdokuments (Komplementarität mit anderen Politikansätzen). 

5.1 Finanzielle Gewichtung der einzelnen Maßnahmen 

Gewichtung der Maßnahmen zueinander 

Vergleicht man die Mittelausstattung der einzelnen Maßnahmen nach dem aktuell verfüg-

baren Finanzplan (ML, 2006b), so sind vier finanzielle Schwergewichte im Programm er-

kennbar (vgl. Abbildung 5.1). In Achse 1 werden für das AFP 15 % der gesamten öffentli-

chen Mittel eingeplant, für Flurbereinigung, land- und forstwirtschaftlichen Wegebau zu-

sammen 16 %. Ein etwa gleich hoher Mittelansatz steht für das Niedersächsisch-

Bremische Agrarumweltprogramm (NAU/BAU) in Achse 2 zur Verfügung. Als vierte 

große Maßnahme sticht die Dorferneuerung mit rund 11 % der öffentlichen Mittel heraus. 

Die vier großen Maßnahmen umfassen zusammen rund 57 % des Gesamtbudgets, alle an-

deren Maßnahmen sind dagegen vergleichsweise gering ausgestattet. 

Insgesamt liegt ein deutliches Schwergewicht des Programms auf der Förderung von In-

vestitionen. Mehr als 70 % der öffentlichen Mittel sollen in Investitionen unterschiedlicher 

Zuwendungsempfänger vor allem in den Achsen 1 und 3 fließen. Rund 20 % der öffentli-

chen Mittel werden für nicht-investive Maßnamen der Achse 2 eingeplant, etwa 4 % für 

Maßnahmen der Qualifizierung und Beratung in den Achsen 1 und 3. 
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Abbildung 5.1: Aufteilung der öffentlichen Mittel auf Maßnahmen (-gruppen)  
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die kleineren Maßnahmen für die Abbildung zu thematisch 
sinnvollen Gruppen zusammengestellt. 

Quelle: Eigene Berechnung (ML, 2006b). 

Gewichtung in Bezug auf die gewählte Strategie 

In der Programmstrategie werden für die vier Hauptziele jeweils mehrere Unterziele defi-

niert, und dargelegt, welche Maßnahmen Beiträge zur Erreichung der einzelnen Unterziele 

leisten sollen. Für die Unterziele selbst wird – wie auch für die Hauptziele - keine Hierar-

chie aufgestellt, sondern die Ziele stehen ungewichtet nebeneinander. Aus der finanziellen 

Ausstattung der Maßnahmen wird jedoch deutlich, welche Prioritäten das Programm in 

den Zielkatalogen setzt. 

Für die folgenden Auswertungen wurde die Summe der öffentlichen Mittel (2007 bis 

2013), die den einzelnen Maßnahmen laut Finanzplan (ML, 2006b) zur Verfügung steht, 

den Zielbezügen laut Strategie (Tabellen 3.2, 3.4 und 3.6 in der Entwicklungsstrategie) 

zugeordnet. Die Darstellung ist – wie die Tabellen selbst – mit der Schwäche verbunden, 

dass bestimmte Maßnahmen (z. B. Flurbereinigung, NAU/BAU) vielen Unterzielen zuge-

ordnet sind und somit mehrfach gezählt werden. Eine Aufteilung der Maßnahmenbudgets 

auf Teilmaßnahmen oder Projekte, die jeweils spezifische Unterziele verfolgen, ist ex ante 

jedoch nicht möglich. 
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Dem Hauptziel „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft“ 

werden Maßnahmen mit einem Gesamtbudget von 670 Mio. Euro zugeordnet (vgl. Abbil-

dung 5.2). Dabei ist das Unterziel „Steigerung von Produktivität und Rentabilität“ das bei 

weitem wichtigste Ziel, gemessen an der Mittelausstattung. Alle Maßnahmen der Achse 1 

mit Ausnahme des Hochwasser- und Küstenschutzes sollen zu diesem Ziel beitragen, so 

dass mehr als 500 Mio. Euro diesem Ziel zugeordnet werden. Alle anderen Unterziele sind 

dagegen mit einem relativ geringen Mittelansatz ausgestattet.  

Abbildung 5.2: Aufteilung der öffentlichen Mittel auf die Unterziele des Hauptziels 

„Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirt-

schaft“ 
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Quelle: Eigene Berechnungen (ML, 2006b). 

Aus den Achsen 2 und 3 sollen nur wenige Maßnahmen mit bescheidenen Mittelumfängen 

zur Erreichung dieses Hauptziels beitragen. Sie sind auf die Unterziele „Stärkung von 

Kompetenz und Humankapital“ und „Umsetzung umweltbezogener Praktiken“, ausgerich-

tet, die durch die Achse-1-Maßnahmen nur sehr nachrangig verfolgt werden. 

Das Hauptziel „Verbesserung der Umwelt“ (Abbildung 5.3) wird von Maßnahmen mit 

einem Gesamtbudget von knapp 600 Mio. Euro angestrebt. Die Unterziele überschneiden 

sich relativ stark, vor allem da die finanziell bedeutsamste Achse-2-Maßnahme, das 

NAU/BAU, alle fünf Unterziele verfolgt. 
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Abbildung 5.3: Aufteilung der öffentlichen Mittel auf die Unterziele des Hauptziels 

„Verbesserung der Umwelt“ 
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Quelle: Eigene Berechnungen (ML, 2006b). 

Die Rangfolge der Unterziele wird daher wesentlich davon bestimmt, inwieweit Maßnah-

men der anderen Achsen diese Ziele anstreben. Insbesondere die Flurbereinigung als fi-

nanzstarke Maßnahme der Achse 1, trägt dazu bei, dass den Zielbereichen Biodiversität, 

Wasserqualität und Landschaftsbild ein vergleichsweise höheres finanzielles Gewicht zu-

kommt. Auch die investiven Naturschutzmaßnahmen aus Achse 3 streben diese Zielberei-

che an, während die Bekämpfung des Klimawandels und die Verbesserung der Bodenqua-

lität allein aus Maßnahmen der Achse 2 verfolgt werden sollen. 

Das Hauptziel „Verbesserung der Lebensqualität und Erhaltung des ländlichen Lebens-

raums“ (Abbildung 5.4) ist mit einem Gesamtvolumen von knapp 500 Mio. Euro etwas 

schwächer als die anderen Hauptziele ausgestattet. Von den Unterzielen ist die Verbesse-

rung der Wohnumfeld- und Wohnstandortqualität das finanziell bedeutsamste Ziel, knapp 

vor der Attraktivitätssteigerung für Tourismus und Naherholung. Beide Ziele werden (ne-

ben Maßnahmen der Achse 3) auch durch Achse-1-Maßnahmen verfolgt, während die Er-

haltung von ländlicher Bausubstanz und die Stärkung der Versorgungs- und Kommunika-

tionsfunktion ausschließlich von Achse-3-Maßnahmen angestrebt werden. Eine finanziell 

sehr nachrangige Bedeutung hat das Unterziel „Schaffung von außerlandwirtschaftlichen 

Einkommensmöglichkeiten“. 
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Abbildung 5.4: Aufteilung der öffentlichen Mittel auf die Unterziele des Hauptziels 

„Verbesserung der Lebensqualität und Erhaltung des ländlichen Le-

bensraums“ 
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Quelle: Eigene Berechnungen (ML, 2006b). 

Die Leader-Maßnahmen werden in der Strategie keinem der genannten Hauptziele zuge-

ordnet, sondern ausschließlich dem eigenen Hauptziel „Erhöhung der Selbstentwicklungs-

potenziale“. Umgekehrt sollen jedoch einzelne Maßnahmen der Achse 3 zur Erreichung 

dieses Hauptziels beitragen (vgl. Abbildung 5.5). Das Unterziel „Stärkung der lokalen und 

regionalen Handlungskompetenz“ wird finanziell herausgehoben durch die Zuordnung der 

Dorferneuerung zu diesem Ziel. Die Maßnahmen ILEK und REM werden ebenso wie die 

Leader-Maßnahmen allen drei Unterzielen gleichermaßen zugeordnet.  
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Abbildung 5.5: Aufteilung der öffentlichen Mittel auf die Unterziele des Hauptziels 

„Erhöhung der Selbstentwicklungspotenziale“ 
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Quelle: Eigene Berechnungen (ML, 2006b). 

Gewichtung hinsichtlich der Zielgruppen 

Für die folgende Analyse wurde die Gesamtsumme der öffentlichen Mittel auf die zu er-

wartenden Arten der Zuwendungsempfänger aufgeteilt (vgl. Abbildung 5.6). Bei den 

Maßnahmen, für die laut Maßnahmenbeschreibung mehrere Arten von Zuwendungsemp-

fängern in Frage kommen, wurde eine Aufteilung der Mittel nach Erfahrungswerten aus 

der Evaluation von PROLAND (Fährmann et al., 2005) vorgenommen.  

Das finanzielle Schwergewicht des Programms liegt, wie schon in der Vergangenheit, auf 

den zwei Zielgruppen „Landwirtschaftliche Betriebe“ sowie „Kommunen und Körper-

schaften des öffentlichen Rechts“. Landwirtschaftliche Betriebe erhalten mit 39 % einen 

im Vergleich zur vorherigen Förderperiode deutlich höheren Anteil der öffentlichen Mit-

tel.
9
 Sie sind die vorherrschende Zielgruppe der Maßnahmen in Achse 2. In Achse 1 profi-

tieren Landwirte v. a. von der einzelbetrieblichen Förderung sowie von den Qualifizie-

rungsmaßnahmen, während in Achse 3 nur die Diversifizierung und ein kleiner Teil der 

Dorferneuerungsmaßnahmen auf Landwirte zugeschnitten ist. Indirekt profitieren Land-

wirte darüber hinaus von den Maßnahmen der Flurbereinigung und des ländlichen Wege-

                                                
9
 2000 bis 2004 flossen rund 23 % der tatsächlich verausgabten öffentlichen Mittel in Maßnahmen zu 

Gunsten landwirtschaftlicher Betriebe. 
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baus, deren direkte Zuwendungsempfänger allerdings die Teilnehmergemeinschaften bzw. 

die Kommunen sind. 

Insgesamt entfallen rund 45 % der geplanten öffentlichen Mittel auf Kommunen und ande-

re Körperschaften des öffentlichen Rechts. Kommunen sind wie in der Vergangenheit die 

wichtigste Zielgruppe für Maßnahmen der Dorferneuerung (60 %) und Dienstleistungsein-

richtungen (80 %). Auch die Leader-Mittel werden voraussichtlich überwiegend den 

Kommunen zugute kommen. Andere Körperschaften des Öffentlichen Rechts sind die 

Zielgruppe der Maßnahmen Hochwasser- und Küstenschutz und der umweltbezogenen 

Maßnahmen der Achse 3.  

Abbildung 5.6: Voraussichtliche Aufteilung der öffentlichen Mittel auf Arten von 

Zuwendungsempfängern 
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Quelle: Eigene Berechnung (ML, 2006b). 

Geschätzt rund 7 % der öffentlichen Mittel werden Privatpersonen und juristischen Perso-

nen des Privatrechts zugute kommen. Nach unseren Annahmen werden unterschiedliche 

Anteile der öffentlichen Mittel der Maßnahmen Kulturerbe (80 %), Dorferneuerung 

(30 %), Dienstleistungseinrichtungen (20 %), Lokale Entwicklungsstrategien (20 %) und 

Transparenz schaffen (100 %) auf diese Zielgruppe entfallen. 
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Auf Waldbesitzer und forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse als Zielgruppe der forst-

wirtschaftlichen Maßnahmen in den Achsen 1 und 2 entfallen rund 4,7 % der geplanten 

öffentlichen Mittel. Der Anteil ist damit etwas niedriger als in der vorangegangenen För-

derperiode (2000 – 2004: 5,8 %). Als möglicher Zuwendungsempfänger für die Maßnah-

me „Wiederaufbau forstwirtschaftlichen Produktionspotentials“ (227) kommt neben den 

Genannten auch die Anstalt Niedersächsische Landesforsten in Betracht.  

Für Unternehmen der Ernährungsindustrie werden in der Maßnahme Verarbeitung und 

Vermarktung rund 4 % der öffentlichen Mittel eingeplant; dies ist ein ähnlich hoher Anteil 

wie in der Zeit von 2000 bis 2004.  

Artikel-89-Maßnahmen und sonstige Staatsbeihilfen 

Niedersachsen und Bremen planen für eine Reihe von Fördermaßnahmen eine zusätzliche 

nationale Förderung, die ohne ELER-Kofinanzierung durchgeführt werden soll. In Kapi-

tel 8 des Programms werden diese Artikel-89-Maßnahmen aufgelistet und den inhaltlich 

entsprechenden ELER-Maßnahmen zugeordnet. In der Summe umfassen die öffentlichen 

Mittel für Artikel-89-Maßnahmen 686 Mio. Euro. Das ist annähernd die Hälfte der inner-

halb des Förderprogramms geplanten öffentlichen Ausgaben. 

Die additive Darstellung der ELER- und Artikel-89-Maßnahmen (Abbildung 5.7) verdeut-

licht, dass die Artikel-89-Maßnahmen im Wesentlichen die Schwerpunktsetzungen des 

Programms verstärken: es sind die sechs finanzstärksten Maßnahmen (Haushaltlinien), für 

die die meiste zusätzliche nationale Förderung vorgesehen ist. Eine deutliche Verschie-

bung der finanziellen Gewichtung tritt allein beim Hochwasser- und Küstenschutz auf. Zu 

den 99 Mio. Euro innerhalb des Förderprogramms kommen weitere 389 Mio. Euro rein 

nationale Förderung, so dass die Maßnahme insgesamt die finanzstärkste wird. In den üb-

rigen Maßnahmen liegt der Betrag der zusätzlichen nationalen Förderung nur jeweils zwi-

schen 40 und 10 % des Volumens innerhalb des Programms.  

Innerhalb der Maßnahmen werden durch die Artikel-89-Maßnahmen teilweise deutlich 

andere inhaltliche Schwerpunkte gesetzt als durch die entsprechenden ELER-Maßnahmen. 

Dies wird allerdings im Programm an keiner Stelle beschrieben. Legt man die Informatio-

nen aus der vorangegangenen Förderperiode zugrunde, so umfasst die Artikel-89-

Förderung von Maßnahme 125 alle Ausführungskosten der Flurbereinigung mit Ausnahme 

jener im Programmplanungsdokument genannten. Die Artikel-89-Förderung der Dorfer-

neuerung hat ihren Schwerpunkt bei privaten Zuwendungsempfängern, während die För-

derung innerhalb des Förderprogramms überwiegend öffentlichen Zuwendungsempfängern 

zugute kommt.  

In Maßnahme 214 ist der überwiegende Anteil der Artikel-89-Förderung für die freiwilli-

gen Vereinbarungen zum Trinkwasserschutz vorgesehen (63 Mio. Euro). Diese umfassen 
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ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Verbesserung des Nährstoffmanagements, aber 

auch die Umwandlung von Acker in extensives Grünland, Maßnahmen zum Erosions-

schutz im Forst sowie zum Waldumbau (EU-KOM, 2006e). Die entsprechende Teilmaß-

nahme 214 „Grundwasserschonende Landbewirtschaftung“ hat nur ein Mittelvolumen von 

8 Mio. Euro und umfasst ausschließlich landwirtschaftliche Maßnahmen. 

Abbildung 5.7: Öffentliche Mittel für ELER- und Artikel-89-Maßnahmen im Ver-

gleich 
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Quelle: Eigene Berechnung. 

Aus den Beispielen wird deutlich, dass die Beurteilung der Kohärenz und der Programm-

wirkungen anders ausfiele, würde man die Artikel-89-Maßnahmen in die Betrachtung ein-

beziehen. Dies gilt nicht nur für die Ex-ante-Bewertung, sondern auch für die nachfolgen-

den Evaluationen. Eine Integration der Artikel-89-Maßnahmen in das Begleitsystem wäre 

aus Sicht der Evaluation dringend erforderlich und wurde bereits für die letzte Förderperi-

ode angemahnt (Fährmann et al., 2005). 

Fazit 

Zur finanziellen Gewichtung der Maßnahmen in Bezug auf Oberziele und Zielgruppen ist 

zu bemerken, dass in der vorliegenden Programmstrategie keine Zielhierarchien oder prio-

ritären Zielgruppen genannt sind, anhand derer eine Bewertung erfolgen könnte. Das fi-
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nanzielle Schwergewicht des neuen Programms liegt weiterhin bei Landwirten und öffent-

lich-rechtlichen Körperschaften, wobei sich die Gewichtung (im Vergleich zur tatsächli-

chen Mittelverteilung 2000 bis 2004) etwas zu den Landwirten verschoben hat.  

5.2 Konsistenz der Maßnahmen zueinander 

Wie schon die vorhergehende Analyse zeigt, setzen die Maßnahmen bei verschiedenen 

Zielgruppen an. Zwei Hauptzielgruppen sind zu unterscheiden: Kommunen und Körper-

schaften des Öffentlichen Rechts und landwirtschaftliche Betriebe.  

Ersteren wird ein Spektrum von Maßnahmen angeboten, das in sich kohärent ist. Dazu 

tragen auch die dahinter liegenden Planungen und Konzepte, deren Vorliegen häufig eine 

Fördervoraussetzung ist, und die Umsetzung in einer Fachbehörde bei.  

Das Maßnahmenset, das landwirtschaftlichen Betrieben angeboten wird, kann durchaus 

Inkonsistenzen aufweisen, die v. a. auf die Heterogenität des landwirtschaftlichen Sektors 

mit sehr divergierenden Interessenlagen der einzelnen Betriebe zurückzuführen sind. Am 

Beispiel des Milchbereichs soll dieses Problem erläutert werden. Das AFP wird, aufgrund 

des Wegfalls der Restriktionen für Stallkapazitätsausweitungen, zukünftig verstärkt 

Wachstumsbetrieben zugute kommen, somit also zu einer Umverteilung der Milchproduk-

tion zwischen Betrieben und Regionen beitragen. Eine hohe Förderung über Agrarum-

weltmaßnahmen v. a. für Grünland würde dagegen eher konservierend auf die bestehende 

regionale Verteilung der Milchproduktion wirken, da die geförderten Milchviehbetriebe 

mit entsprechender Liquidität ausgestattet werden und diese erfahrensgemäß auch nutzen, 

um ihre Produktionskapazitäten aufrechtzuerhalten. 

Ein weiterer Problembereich ist die Bioenergieförderung, denn jede Biogasanlage führt zu 

einer dauerhaften Erhöhung der Futterkosten in der betroffenen Region. Die möglichen 

Konfliktfelder zwischen den Maßnahmen können durch eine entsprechende Maßnahmen-

ausgestaltung minimiert werden. So werden zukünftig im Programm keine Biogasanlagen 

mehr über das AFP oder andere Maßnahmen gefördert, wobei die Problematik des Erneu-

erbare-Energien-Gesetzes und des sogenannten Nawaro-Bonus bei Biogasanlagen aber 

weiterhin bestehen bleibt (Isermeyer et al., 2006).  

Im Bereich der flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen ist im Vergleich zur Vorgän-

gerperiode eine stärkere Konzentration auf Umweltprobleme mit entsprechenden Zielku-

lissen zu erkennen. Zudem wurden einzelne Maßnahmen aus dem Förderangebot heraus-

genommen (wie z. B. die betriebszweigbezogene Grünlandextensivierung), bei der hohe 

Mitnahmeeffekte zu vermuten waren. Beim AFP selbst fehlt bislang eine klarere Maß-
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nahmenausgestaltung (siehe Kapitel 4.1.3) mit einer entsprechenden Prioritätensetzung, 

die erforderlich wäre, um mögliche Inkonsistenzen zu minimieren. 

5.3 Interne Synergien 

Aus den Erfahrungen der Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND sowie 

unter Berücksichtigung der vorgenommenen Veränderungen im neuen Programm haben 

die Ex-ante-Bewerter mögliche Synergien zwischen den Maßnahmen abgeschätzt. Die 

Ergebnisse finden sich in Tabelle 5.1. Da es sich um eine Voreinschätzung handelt, wird 

von einer Bewertung der Synergiestärke ebenso wie von der Kennzeichnung negativer 

Synergien abgesehen.
10

  

Der Synergiematrix liegt die Fragestellung zugrunde, ob die Umsetzung verschiedener 

Maßnahmen durch ein räumliches, zeitliches und inhaltliches Zusammentreffen zu einem 

Mehr an bestimmten Wirkungen führen kann und/oder die Nachhaltigkeit der Wirkungen 

der einzelnen Maßnahmen verbessert wird. 

Tabelle 5.1 wird von der senkrechten x-Achse zur waagerechten y-Achse gelesen – wobei 

die x-Achse die aktive Seite ist, d. h. von der Maßnahme der x-Achse gehen Wirkungen 

auf die Maßnahmen der y-Achse aus. Entsprechen sich die Aussagen zu den jeweiligen 

Paaren (125 zu 322 entspricht 322 zu 125) liegt eine symmetrische Synergie vor. Sind die 

Aussagen unterschiedlich, ist der Synergieeffekt asymmetrisch.  

Eine symmetrische Synergie liegt lediglich bei den Maßnahmen Dorferneuerung und Flur-

bereinigung, Dorferneuerung und Tourismus sowie beim Wiederaufbau forstwirtschaftli-

chen Produktionspotentials und nichtproduktiven Investitionen Forst vor.  

                                                
10

 Unter negativen Synergien sind Wirkungskonflikte zwischen verschiedenen Maßnamen zu verstehen. 
Solche möglichen Konflikte und Empfehlungen zu ihrer Minimierung werden in Kapitel 6.5 aufgegrif-
fen. 
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Synergien in Schwerpunkt 1 

Zwischen den Maßnahmen des Schwerpunkts 1 sind, wie schon in der jetzigen Förderperi-

ode, keine Synergien vorhanden. Die rein sektoral wirkenden Maßnahmen Qualifizierung, 

AFP und Verarbeitung/Vermarktung agieren weiterhin relativ unabhängig nebeneinander. 

In den Maßnahmenbeschreibungen gibt es keinen Hinweis darauf, dass in der neuen För-

derperiode eine stärkere Zusammenarbeit zwischen diesen Maßnahmen gesucht würde 

(z. B. Unterstützung der AFP-Förderung durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen). Für 

die Qualifizierung haben sich in der Vergangenheit eher Synergien mit Achse 2 (Bil-

dungsmaßnahmen im Bereich Öko-Landbau) bestätigt. 

Für einige Maßnahmen können stärkere Synergien mit den anderen Förderschwerpunkten 

erwartet werden. Hinlänglich bekannt sind die übergreifenden Wirkungen der Flurbereini-

gung z. B. als Wegbereiter für Naturschutzmaßnahmen und als Koordinations- und Umset-

zungsinstrument für Maßnahmen der ländlichen Regionalentwicklung. Insbesondere Dorf-

erneuerung und Flurbereinigung können sich bei zeitlich abgestimmter Umsetzung in ih-

ren Wirkungen wechselseitig verstärken. Die Wegebaumaßnahmen können Ziele der länd-

lichen Tourismusförderung durch gezielte Projektsteuerung unterstützen. Durch die neuen 

Instrumente ILEK und Regionalmanagement können in diesem Bereich der Synergiewir-

kungen zukünftig weitere Impulse erwartet werden. 

Der forstliche Wegebau bewirkt positive Synergien auf den Wiederaufbau des forstwirt-

schaftlichen Potentials durch die gute Erreichbarkeit und die Möglichkeit, zügig bereits 

kleinere Schadflächen zu beräumen. Dies ist insbesondere bei Borkenkäferkalamitäten von 

besonderer Bedeutung, um weitere Schäden zu vermeiden. Weitere Synergien können sich 

mit Tourismusmaßnahmen ergeben, insbesondere im stadtnahen Bereich, der durch die 

gute Erschließung des Waldes profitiert. 

Synergien in Schwerpunkt 2 

Gegenüber der vergangenen Förderperiode ergeben sich durch die Einführung des soge-

nannten Baukastenmodells (Abbildung 5.8) zusätzliche Synergiemöglichkeiten zwischen 

den Maßnahmen des Niedersächsischen und Bremischen Agrarumweltprogramms 

(NAU/BAU) und dem Kooperationsprogramm Naturschutz, dem Erschwernisausgleich 

sowie der Maßnahme GSL. Ein Vorschlag der Halbzeitbewertung des bisherigen 

PROLAND-Programms wird damit umgesetzt, eine Effektivitätssteigerung in diesem Be-

reich kann erwartet werden.  
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Abbildung 5.8: Baukastenmodell bei den naturschutzorientierten Maßnahmen am Bei-

spiel der Grünlandförderung
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Quelle: MU (2006c). 

Unklar bleibt in der Beschreibung des Baukastensystems, ob die Basisförderung des ML 

zwingend in jedem Fall zur Anwendung kommt, oder ob der Baustein des MU auch alleine 

in Anspruch genommen werden kann. 

Auch für die grundwasserschutzorientierten Maßnahmen ist ein solches Baukastensystem 

mit Teilmaßnahmen des NAU/BAU vorgesehen. Zudem gibt es für einzelne Maßnahmen 

eine Konzentration auf Zielgebiete der WRRL, z. B. bei der Mulchsaat (A2), Zwischen-

frucht/Untersaat (A7) oder bei der umweltgerechten Gülleausbringung (A3). 

Synergien mit Maßnahmen der Achse 3 sind zwischen dem Kooperationsprogramm Natur-

schutz und den Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft zu erwarten. Im Rah-

men der zuletzt genannten Maßnahme werden auch Landkäufe getätigt. Sofern diese er-

worbenen Flächen zur Realisierung der Umwelt- und Naturschutzziele weiterhin als land-

wirtschaftliche Fläche genutzt werden müssen, kann ggf. die Bewirtschaftung komplemen-

tär durch das Kooperationsprogramm Naturschutz honoriert werden. Von den Fördermög-

lichkeiten sind somit die Voraussetzungen geschaffen, dass Offenland-Biotoptypen insbe-

sondere in Natura-2000-Gebieten nach rein naturschutzfachlichen Gesichtspunkten entwi-

ckelt werden. Inwieweit die hier möglichen Synergieeffekte durch abgestimmte Entwick-

lungskonzepte auch realisiert werden, ist im Rahmen der Evaluation zu prüfen.  
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Des Weiteren gibt es eine enge Verknüpfung der im Rahmen des Prioritätenprogramms 

angebotenen Maßnahmen zum Grundwasserschutz in Achse 2 und 3. 

Interne Synergien der forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Schwerpunkt 2 ergeben sich 

vor allem dadurch, dass sich Projekte gut ergänzen und somit eine deutliche Verbesserung 

der Wirkungen zu erwarten ist. Zudem können Erstaufforstungen und Waldumweltmaß-

nahmen synergetisch zu Maßnahmen der Achse 3 (Entwicklung der Natur und Landschaft, 

Trinkwasserschutz) wirken, wenn die Maßnahmen innerhalb derselben Gebietskulisse 

durchgeführt werden. Durch Waldumweltmaßnahmen werden naturschutzfachlich heraus-

ragende Waldgebiete geschützt. Insbesondere beim Trinkwasserschutz können weitrei-

chende positive Konsequenzen erwartet werden, wenn Laubbaumarten in Trinkwasser-

schutzgebieten aufgeforstet werden..  

Synergien in Schwerpunkt 3 und 4 

Die Maßnahmen der Schwerpunkte 3 und 4 haben vielfältige Synergien untereinander und 

auch mit Maßnahmen des Schwerpunktes 2. Von einzelnen Maßnahmen des Schwerpunkts 

3 und vom gesamten Schwerpunkt 4 gehen besonders große Potentiale aus, Synergien mit 

anderen Maßnahmen zu entfalten. Neben der Dorferneuerung sind dies Leader und 

ILEK/Regionalmanagement. Soweit diese Maßnahmen in der Vergangenheit schon länger 

angeboten wurden (die Förderung von ILEK und Regionalmanagement erfolgt erst seit 

2005), konnten in den abgeschlossenen Evaluierungen auch entsprechende Synergien ge-

funden werden.  

Für die neu eingeführte Natur- und Wasserschutzberatung werden große Synergieeffekte 

mit den umweltbezogenen Maßnahmen in Achse 2 und 3 erwartet. Eine zielorientierte Be-

ratung in Natur- und Wasserschutzgebieten kann und sollte dazu führen, dass dort die flä-

chenbezogenen Maßnahmen der Achse 2 wie auch die investiven Natur- und Gewässer-

schutzmaßnahmen zielgerichteter und effizienter umgesetzt werden können.  

Im Rahmen der Dorferneuerung erfolgt eine intensive konzeptionelle Arbeit in den ent-

sprechenden Dörfern. Die Dorferneuerung zielt dabei auf erhaltenswerte Bausubstanz und 

attraktive Dörfer ab, auf denen z. B. Tourismusmaßnahmen oder Dienstleistungsprojekte 

aufbauen können. Die Dorferneuerung kann z. B. den Erhalt von Bausubstanz fördern. Die 

Tourismusförderung kann anschließend eine wirtschaftliche Inwertsetzung dieser erhalte-

nen Bausubstanz realisieren, beispielsweise durch Vernetzung und touristische Konzepte. 

Hier sind vielfältige Synergiemöglichkeiten gegeben. 

In der Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND wurden auch Beispiele für 

ein gutes Zusammenwirken von LEADER+ mit der Förderung von Dorferneuerung und 

Tourismusprojekten festgestellt (Eberhardt et al., 2005). Dabei hat LEADER+ für den 

konzeptionellen Rahmen gesorgt, in dem die Projekte aus PROLAND umgesetzt wurden. 



Kapitel 5 Bewertung des Policy-Mix  Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 107 

Dies führte zu stärkeren Synergien innerhalb der aus PROLAND umgesetzten Projekte. 

Solche Synergien durch eine konzeptionelle Rahmensetzung sind im neuen Programm in 

verstärkter Form zu erwarten, da fortan mehr Regionen nach dem Leader-Ansatz arbeiten 

können und zudem über ILEK und Regionalmanagement regionale Entwicklungskonzepte 

erarbeitet und umgesetzt werden können. 

Fazit 

Im Vergleich zur vorhergehenden Förderperiode sind Veränderungen im Programmaufbau 

erfolgt, die zu mehr Synergien vor allem innerhalb der Maßnahmen von Achse 2 (Baukas-

tenmodell der Umweltmaßnahmen) und Achse 3 (verstärkte Verknüpfung mit Leader und 

ILEK) führen werden. Keine Veränderungen sind dagegen für die sektoralen Maßnahmen 

der Achse 1 zu erwarten, für die weiterhin eine inhaltliche Verknüpfung untereinander 

oder mit Maßnahmen der anderen Schwerpunkte fehlt. 

5.4 Externe Komplementarität 

Angaben zur Komplementarität sind in Kapitel 10 des Programmplanungsdokuments ent-

halten. Die Komplementarität ist zum einen bezüglich der anderen EU-kofinanzierten Pro-

gramme darzustellen, zum anderen bezüglich der verschiedenen Marktordnungen. Aus 

unserer Sicht fokussiert die EU-KOM viel zu stark auf die Festlegung von „Demarkations-

linien“ zwischen den Förderprogrammen, anstatt die Frage nach positiven Synergien zu 

stellen. 

5.4.1 Relevante Förderprogramme in Niedersachsen 

Die Abstimmung der verschiedenen Politikinstrumente, die in Niedersachsen im ländli-

chen Raum zum Einsatz kommen, ist in der strategischen Steuerung durch das Kabinett 

herzustellen. Im Rahmen der Aktualisierung der Halbzeitbewertung wurde die Empfeh-

lung gegeben, auf eine stärkere strategische Abstimmung mit den anderen Programmen 

(v. a. EFRE und ESF) hinzuarbeiten.  

Das Kabinett hat sich mit der zukünftigen Regional- und Strukturpolitik im Zeitraum 2007 

bis 2013 befasst und eine Schwerpunktsetzung für die Programmierung der Landespro-

gramme vorgenommen (Niedersächsische Staatskanzlei, 2006). Eine fondsübergreifende 

Strategie ist nur in Ansätzen zu erkennen. Erschwerend kommen die unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten in der konkreten Programmierungsphase hinzu. Wesentliche 

Grundsatzentscheidungen im EFRE (Inhalte, Zuschussfähigkeit) und ESF (Bundes- 

und/oder Landesprogramm) wurden erst zu einem Zeitpunkt getroffen, als das Grundge-
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rüst des ELER-Programms schon feststand und eine ministerielle Entscheidung über die 

Finanzverteilung und Schwerpunktausrichtung des Programms schon getroffen war.  

EFRE, ESF 

Die niedersächsischen und bremischen Strukturfondsprogramme für 2007 bis 2013 befin-

den sich derzeit in der Aufstellung. Es liegen noch keine konsolidierten Programmpla-

nungsentwürfe vor. Die Fertigstellung der Programme ist für das Frühjahr 2007 terminiert. 

Ein inhaltlich-strategischer Abgleich mit dem niedersächsischen und bremischen Entwick-

lungsprogramm für den ländlichen Raum 2007 bis 2013 ist dadurch nur sehr begrenzt 

möglich. Darauf wird auch in Kapitel 10 des Programmplanungsdokuments verwiesen. 

Die Abstimmung über inhaltliche und räumliche Schwerpunktsetzungen im Programmpla-

nungsprozess ist wegen der unterschiedlichen Programmierungsgeschwindigkeiten 

schwierig. Aber auch bezüglich der Abstimmung in der Programmumsetzung ist die Frage 

zu stellen, ob aufgrund des Wegfalls der Bezirksregierungen mit Bündelungsfunktion die 

gegenseitige Beteiligung im Begleitausschuss reicht. 

Maßnahmenbezogen nennt das Programmplanungsdokument Abgrenzungskriterien zum 

EFRE/ESF, die zum größten Teil nachvollziehbar sind. Offene Punkte werden im Folgen-

den aufgelistet: 

– Bei der Förderung der Ernährungswirtschaft sollte die Arbeitsteilung noch konkreter 

dargestellt werden. 

– Bei den investiven Umweltmaßnahmen gibt es zwischen EFRE und ELER inhaltliche 

Überschneidungen. Die Unterscheidung nach Zielen ist hier wenig hilfreich, da es in 

beiden Programmen vorrangig um die Umsetzung von Natura 2000 geht. In beiden 

Programmen berücksichtigen die investiven Maßnahmen auch weitere Aspekte (Tou-

rismus, Besucherlenkung usw.). 

EFF 

Wie bisher wird es ein bundesdeutsches Programm mit einzelnen Länderanteilen geben, 

dessen Aufstellung für den Förderzeitraum 2007 bis 2013 in der Hauptverantwortung von 

Mecklenburg-Vorpommern liegt. Für Niedersachsen werden aus dem EFF voraussichtlich 

ca. 22,5 Mio. Euro bereitgestellt (Niedersächsische Staatskanzlei, 2006). Die möglichen 

Überschneidungen mit dem EFF sind im Programmplanungsdokument, soweit sie derzeit 

schon ersichtlich sind, dargestellt. Im Zuge der Programmgenehmigung und bei Fortschritt 

des EFF-OPs sind die Darstellungen zu aktualisieren. 
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LIFE 

LIFE ist ein Finanzierungsinstrument, das zur Unterstützung der Umweltpolitik der Euro-

päischen Gemeinschaft geschaffen wurde (VO (EG) 1655/2000). Für die Jahre 2005 und 

2006 wurden dazu insgesamt 317 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

Auch in Niedersachsen und Bremen dient LIFE-Natur zur Umsetzung von Natura 2000. 

Dabei sind LIFE-Projekte speziell auf den Schutz der für das jeweilige Gebiet wertbe-

stimmenden Arten und Lebensräume von Natura-2000-Gebieten ausgerichtet. Sie haben 

für die einzelnen Lebensraumtypen und Methoden des Naturschutzes Modellcharakter und 

beinhalten weitreichende Instandsetzungs- oder Rückbaumaßnahmen in Zusammenarbeit 

mit den Institutionen und Landnutzern vor Ort. 

In Niedersachsen laufen derzeit die folgenden LIFE-Projekte (Stand Oktober 2005): 

– Wiedervernässung des Hohen Moores (NLWKN, 2001 - 2006), 

– Wiedervernässung der westlichen Dümmerniederung (NLWKN, 2002 - 2006), 

– Naturnahe Flussdynamik an der niedersächsischen Ems   

(Landkreis Emsland, 2004 – 2008), 

– Große Pflanzenfresser zur Pflege und Erhaltung von Küstenheiden   

(NLWKN, 2005 - 2009). 

Aus diesen Projekten werden Erfahrungen für die verschiedenen Lebensraumtypen ge-

wonnen, die auf andere Projekte auch im Zusammenhang mit anderen Förderprogrammen 

übertragbar sind (MU, 2006a; NLWKN, 2006a). Die Ergebnisse der LIFE-Projekte können 

in die Ausgestaltung der Fördermaßnahmen einfließen. 

5.4.2 Komplementarität mit den Gemeinsamen Marktorganisationen 

Die Regelungen der Gemeinsamen Marktorganisation für einzelne Sektoren sind in Nie-

dersachsen/Bremen z. T. nicht relevant, weil es die betreffenden Sektoren nicht gibt. In 

anderen Sektoren ist die Arbeitsteilung zwischen GMO und Programm dargestellt, die 

nachvollziehbar ist.  

Lediglich im Bereich Zucker ist die Abgrenzung unklar, da die Frage offen bleibt, ob die-

ser Bereich – unabhängig von der KMU-Beschränkung – aus Sicht des Landes gefördert 

werden sollte. Hier sollte u. E. klar formuliert werden, dass der Sektor Zucker aufgrund 

der vorliegenden Erzeugerstruktur grundsätzlich keiner Förderung bedarf.  
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5.5 Empfehlungen 

– Wenn die Beurteilung des von Niedersachsen und Bremen gewählten Policy-Mix um-

fassend erfolgen soll, müssten die Artikel-89-Maßnahmen und sonstige staatliche Bei-

hilfen nicht nur nachrichtlich aufgeführt werden. In der zurückliegenden Evaluierung 

wurde dieses Problem vermehrt angesprochen. Auch der EU-KOM ist das Problem 

bewusst, ohne dass aber eine adäquate Lösung im Rahmen ihres CMEF gefunden 

wurde. 

– Aufgrund der divergierenden Interessenlagen im landwirtschaftlichen Sektor sollten 

die Fördermaßnahmen, die auf diesen Sektor abzielen, möglichst mit einer klaren Pri-

oritätensetzung versehen werden, damit mögliche Inkonsistenzen vermieden werden. 

– Das Synergiepotential der Achse-1-Maßnahmen untereinander könnte ausgebaut wer-

den (z. B. zwischen AFP und Qualifizierung). 

– Das Baukastensystem, das eine wesentliche Weiterentwicklung bei den Agrarum-

weltmaßnahmen darstellt, könnte noch etwas konkreter in seiner Ausgestaltung be-

schrieben werden. 

– Da die Darstellung von externen Komplementaritäten im Programmplanungsdokument 

unter den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Programmierung leidet, sollten die 

entsprechenden Ausführungen zu den anderen Programmen noch aktualisiert werden, 

wenn deren Programmdokumente in der finalen Version vorliegen. 

– Bei Zucker sollte u. E. grundsätzlich keine Förderung erfolgen, selbst wenn eine För-

derfähigkeit von Nordzucker in der ELER gegeben wäre.  
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6 Erwartete Wirkungen des Programms 

6.1 Methodisches Vorgehen 

Zur Erfassung der sozio-ökonomischen und ökologischen Auswirkungen eines ländlichen 

Entwicklungsprogramms steht kein etabliertes und bereits anerkanntes Instrumentarium 

zur Verfügung. Insbesondere fehlen die Grundlagen für eine modellhafte Ableitung von 

(v. a. quantitativen) Wirkungen.  

Aus diesem Grund wird an eine Analyse- und Darstellungsmethode von Programmwir-

kungen im Rahmen der Halbzeitbewertung von PROLAND Niedersachsen angeknüpft. 

Ausführlich ist diese Methode in der Halbzeitbewertung von PROLAND beschrieben 

(Grajewski et al., 2003, S. 11). In Abbildung 6.1 werden die einzelnen Bausteine beschrie-

ben. 

Abbildung 6.1: Bausteine der Wirkungsabschätzung

Relevanzprüfung der Maßnahmen hinsichtlich ihrer 
beabsichtigten Zielbeiträge

Wirkungsbereiche (prioritäre Ziele der EU-KOM, zusätzliche 
programmspezifische Ziele)

1. Baustein

2. Baustein

3. Baustein

4. Baustein

Füllen einer Wirkungsmatrix auf Ebene der Haushaltslinien, 

Grundlage: bisherige Evaluierungsergebnisse, Umweltbericht, 

weitere Studien und Forschungsergebnisse

Kritische Reflektion der vorgesehenen Wirkungsindikatoren

Gewichtung der Wirkungen mit den geplanten Mitteln je 
Haushaltslinie,

Identifikation der Wirkungsschwerpunkte

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die untersuchten Wirkungsbereiche beziehen sich im Wesentlichen auf die aus Sicht der 

EU-Kommission prioritären Interventionsfelder, ergänzt durch ausgewählte Themenfelder, 

in denen relevante Nebenwirkungen zu erwarten sind. Die Wirkungsfelder und ihre jewei-

ligen Unteraspekte sind im Einzelnen: 

– Ökonomisches Wachstum (Einkommen) 

• Land- und Forstwirtschaft 

• Ernährungswirtschaft 

• Außerlandwirtschaftliche Sektoren 

– Beschäftigung 

• Land- und Forstwirtschaft 

• Ernährungswirtschaft 

• Außerlandwirtschaftliche Sektoren 

– Arbeitsproduktivität 

• Land- und Forstwirtschaft 

• Ernährungswirtschaft 

– Humankapital 

• Kompetenzentwicklung 

– Biodiversität 

• Fauna 

• Land- und forstwirtschaftliche Flächen mit hohem Ökosystemwert 

– Wasserqualität 

• Oberflächenwasser 

• Grundwasser 

– Klimaschutz 

• Land- und Forstwirtschaft 

• Andere 

– Boden 

• Wind- und Wassererosion 

• Bodenfruchtbarkeit und –struktur 

• Entsiegelung/Vermeidung von Flächeninanspruchnahme 

– Landschaft 

• Kohärenz 

• Vielfalt 

• Kulturelle Eigenart 

– Lebensqualität 

• Wohnen, Verkehrsverhältnisse, Freizeit, Versorgung 
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– Governance 

• Stärkung der lokalen/regionalen Handlungskompetenz 

Für den ersten Baustein (Relevanzprüfung) wurden die Maßnahmen entsprechend ihrer 

Einordnung in die Strategie und der maßnahmenbezogenen Zielbeschreibung in eine Ziel-

matrix eingeordnet (vgl. Anhang 3). 

Für den zweiten Baustein (Füllen einer Wirkungsmatrix) wurden die Maßnahmen auf ihren 

Wirkungsbeitrag bezüglich der relevanten Ziele sowie weiterer vorhandener Wirkungen 

untersucht. Dabei werden folgende Wirkungsrichtungen und –stärken unterschieden (siehe 

Tabelle 6.1) und in einer Matrix dargestellt (siehe Anhang 4): 

Tabelle 6.1: Skala für die Maßnahmenbewertung

+++ starke positive Wirkung 

++ mittlere positive Wirkung 

+ geringe positive Wirkung 

0 keine/zu vernachlässigende Wirkung trotz entsprechender Zielsetzung 

- geringe negative Wirkung 

-- mittlere negative Wirkung 

--- starke negative Wirkung 

x Bewertung nicht möglich
11

Der Wirkungsmatrix liegen Schätzungen der Ex-ante-Evaluatoren zugrunde, in die im We-

sentlichen Erfahrungen aus der Halbzeitbewertung und deren Aktualisierung sowie Ergeb-

nisse anderer Untersuchungen mit eingeflossen sind.  

Berücksichtigung finden nur die direkten und indirekten dauerhaften Wirkungen und nicht 

die vorübergehenden Wirkungen, die z. B. bei investiven Projekten in der Bauphase auf-

treten oder unmittelbar mit der Leistungserstellung verknüpft sind (z. B. das Schulungs-

personal bei Berufsbildungsmaßnahmen). Multiplikator- und Akzeleratoreffekte bleiben 

aufgrund von methodischen Schwierigkeiten ihrer Erfassung unberücksichtigt. 

Die Wirkungsabschätzung liefert zunächst Informationen über die Wirkungen auf Ebene 

der Haushaltslinien/Maßnahmen v. a. auf der Grundlage der bisherigen Evaluierungser-

gebnisse. Abgebildet wird die Mikroebene (bottom-up) als Bruttoeffekt. Zu Mitnahme-, 

Verdrängungs- und Verlagerungseffekten liegen bislang nur vereinzelt Ergebnisse vor.  

                                                
11

 Für diejenigen Fälle, in denen aufgrund fehlender Genauigkeit der Maßnahmen im Programm bzw. 
aufgrund fehlender Daten und Informationen eine Abschätzung der voraussichtlichen Wirkungen nicht 
möglich ist. 
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Die Wirkungsfelder sind mit gemeinsamen Indikatoren aus dem CMEF und z. T. mit pro-

grammspezifischen Indikatoren besetzt. Ihre Eignung zur Wirkungsabschätzung soll kri-

tisch beleuchtet werden. 

Ein weiterer Schritt der qualitativen Wirkungsabschätzung beinhaltet die Gewichtung der 

Wirkungsrichtungen und –stärken mit den geplanten Fördermitteln, um damit eine (stark 

vereinfachte) Visualisierung der Wirkungsschwerpunkte des Programms zu erhalten. 

Grundlage sind die geplanten Fördermittel auf Ebene der Haushaltslinien. 

6.2 Welche Wirkungsbereiche sind aufgrund der programmatischen 
Zielsetzung von Relevanz? 

Die Zieltabelle (Anhang 3) stellt die Ziele der verschiedenen Maßnahmen bezogen auf die 

identifizierten elf Wirkungsfelder dar. Ersichtlich wird, dass - mit Ausnahme weniger in-

tegrierter Maßnahmen wie der Flurbereinigung - die vier Achsen auf Schwerpunktziele 

fokussiert sind. Insofern ist eine Empfehlung aus der Aktualisierung der Halbzeitbewer-

tung umgesetzt, Maßnahmen weniger breit zu konzipieren, sondern auf ihre Hauptziele zu 

beschränken.  

Wachstums- und Beschäftigungsziele 

Die Ziele konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Bereiche Wachstum, hier v. a. in 

Bezug auf die betriebliche Einkommensverbesserung und die Steigerung der Arbeitspro-

duktivität. Rund die Hälfte der zur Verfügung stehenden Mittel sollen in Maßnahmen flie-

ßen, die auf die Verbesserung v. a. des sektoralen Einkommens abzielen. Die bedeutendste 

Einzelmaßnahme ist das AFP.  
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Abbildung 6.2: Maßnahmen mit Wachstums- und Beschäftigungszielen, gewichtet mit 

den geplanten öffentlichen Aufwendungen
12

 2007 bis 2013 in Mio. Eu-

ro 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Wachstum (Einkommen)

Beschäftigung

Arbeitsproduktivität

Humankapital

Achse 1 Achse 2 Achse 3 Achse 4

Öffentliche Aufwendungen 2007 bis 2013 in Mio. Euro

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage der Tabelle Ziele im Anhang und des Finanzplans (ML, 
2006b). 

Umweltziele 

Umweltziele werden von den drei inhaltlichen Achsen verfolgt, wobei der Schwerpunkt 

auf Achse 2 liegt. In Achse 1 und Achse 3 spielen Umweltziele eine untergeordnete Rolle, 

einzelne Maßnahmen wie beispielsweise die Flurbereinigung flankieren jedoch die flä-

chenbezogenen Maßnahmen der Achse 2 bzw. schaffen geeignete Voraussetzungen. Die 

Natur- und Wasserschutzberatung in Achse 3 spielt im Gesamtkonzept des Natur- und 

Wasserschutzes eine wichtige inhaltliche und Akzeptanz schaffende Rolle. Mit der Stär-

kung der Beratung wird eine Empfehlung der Evaluation aufgegriffen. 

In Bezug auf die verschiedenen Ressourcen steht der Landschafts- und Siedlungsschutz im 

Sinne einer Bewahrung oder Wiederherstellung der kulturellen Eigenart hinsichtlich der 

finanziellen Ausstattung an erster Stelle. Dies liegt v. a. an der finanzstarken Maßnahme 

Dorferneuerung, die obiges Ziel verfolgt. 

                                                
12

 Es wurden immer die geplanten öffentlichen Aufwendungen der Einzelmaßnahmen den verschiedenen 
Zielen zugeordnet, da eine monetäre Gewichtung der zielbezogenen Maßnahmenbeiträge nicht mög-
lich und in vielen Fällen auch nicht sinnvoll ist. 
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Biodiversitätsziele stehen an zweiter Stelle in der Gewichtung, während Boden- und Kli-

maschutz nur eine nachgeordnete Bedeutung haben. 

Abbildung 6.3: Maßnahmen mit Umweltzielen gewichtet mit den geplanten öffentli-

chen Aufwendungen 2007 bis 2013 in Mio. Euro 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Biodiversität

Wasserqualität

Klimaschutz

Boden

Landschaft

Achse 1 Achse 2 Achse 3

Öffentliche Aufwendungen 2007 bis 2013 in Mio. Euro

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage der Tabelle Ziele im Anhang und des Finanzplans (ML, 
2006b). 

Lebensqualität und Governance 

Aspekte der Lebensqualität und Governance im Hinblick auf die Verbesserung der loka-

len/regionalen Handlungsfähigkeit spielen vor allem in den Achsen 3 und 4 eine Rolle. 

Auf die Verbesserung der Lebensqualität zielen in erster Linie „klassische“ GAK-

Maßnahmen wie Flurbereinigung und Dorferneuerung ab, ergänzt um einige kleinere Lan-

desmaßnahmen. Die Handlungsfähigkeit auf lokaler und regionaler Ebene zu verbessern, 

ist ein wesentliches Element von ILEK/REM bzw. LEADER. Beide Ansätze verfolgen 

einen multisektoralen Ansatz und versuchen, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß und 

mit einer unterschiedlichen Verbindlichkeit, Wirtschafts- und Sozialpartner einzubeziehen. 
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Abbildung 6.4: Maßnahmen mit Lebensqualitäts- und Governance-Zielen gewichtet 

mit den geplanten öffentlichen Aufwendungen 2007 bis 2013 in Mio. 

Euro

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Lebensqualität

Governance

Achse 1 Achse 3 Achse 4

Öffentliche Aufwendungen 2007 bis 2013 in Mio. Euro

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage der Tabelle Ziele im Anhang und des Finanzplans (ML, 
2006b). 

6.3 Welche Wirkungen sind zu erwarten? 

6.3.1 Wachstum und Beschäftigung 

6.3.1.1 Ökonomisches Wachstum (Einkommen) 

Ökonomisches Wachstum ist eine wesentliche Zielsetzung der Lissabonstrategie. Aus 

Sicht der EU-KOM sollen Maßnahmen der Achsen 1 und 3 positive Wachstumsimpulse 

geben (EU-KOM, 2006d). Die dahinterstehende Interventionslogik geht davon aus, dass 

eine verbesserte Produktivität sowohl des Sach- als auch Humankapitals wie auch die Ein-

führung neuer Produkte und Technologien im Rahmen von Achse 1 einen Beitrag zum 

sektoralen/regionalen Wachstum leisten können. Selbiges gilt für die Förderung von au-

ßerlandwirtschaftlichen Aktivitäten bzw. infrastrukturellen Verbesserungen im ländlichen 

Raum im Rahmen von Achse 3.  

Das Förderprogramm bietet v. a. sektorale Maßnahmen im Bereich der „klassischen“ be-

trieblichen Investitionsförderung an, die einzelbetrieblich mit Wachstumsimpulsen und 
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positiven Einkommenswirkungen verbunden sind (siehe Tabelle 6.2). Die Einkommens-

wirkungen der überbetrieblichen Maßnahmen wie Flurbereinigung und Wegebau hingegen 

sind eher gering, wie die bisherige Evaluierung gezeigt hat (Eberhardt et al., 2005). 

Tabelle 6.2: Erwartete Wirkungen auf das ökonomische Wachstum (Einkommen)

Wirkungsfelder
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114 Einzelbetriebliche Managementsysreme +
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123 Verarbeitung und Vermarktung + +

125 Flurbereinigung + x

125 Ländlicher Wegebau + x

125 Forstlicher Wegebau +

126
Küstenschutz/Hochwasserschutz im 

Binnenland 2) x x x

214 NAU + 3) + 3)
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Wirkungsrichtung: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, Wirkungen zu vernachlässigen/keine 
Wirkungen: 0, negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---, X = Bewertung nicht 
möglich, FN siehe Anhang
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Ökonomisches Wachstum (Einkommen)

Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

Ob somit die v. a. sektorbezogenen Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Lissabon-

strategie leisten können, ist fraglich. Von den unbestritten durch die Förderung ausgelös-

ten einzelbetrieblichen Wachstumsimpulsen lässt sich nicht zwangsläufig auf das Wachs-

tum des gesamten Sektors oder der Volkswirtschaft schließen. Die sektorale Wertschöp-

fung, ausgedrückt als Nettowertschöpfung der deutschen Landwirtschaft, einschließlich 

Garten- und Weinbau, hat sich seit Anfang der 1990er Jahre, auch unter Berücksichtigung 

der Subventionen, die in diese Wertschöpfung eingehen, kaum verändert (Fasterding et al., 
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2005, S. 48). Dass dennoch die Wertschöpfung je Arbeitseinheit deutlich gestiegen ist, ist 

auf eine deutliche Verminderung des Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft zurückzufüh-

ren und nicht auf eine Steigerung der Wertschöpfung durch: 

– Diversifizierung der Produktion, 

– Erzeugung von Qualitätsprodukten, 

– Ausweitung der Produktionskapazitäten. 

Gerade diese Ansatzpunkte sind aus Sicht der EU-KOM wesentliche Instrumente der länd-

lichen Entwicklung, die zur Erreichung der Ziele von Lissabon beitragen können (EU-

KOM, 2006d, S. 4). Diese Ansätze stehen aber nicht im Mittelpunkt der niedersächsischen 

Förderpolitik. Weder in der Diversifizierungsförderung
13

 noch in der Ausweitung der Qua-

litätsproduktion
14

 wird ein wesentlicher Schwerpunkt gesetzt. Bleibt noch die Ausweitung 

der Produktionskapazitäten (v. a. Milch)
15

, die ggf. durch die Förderung bewirkt werden 

könnte. Einzelbetrieblich unterstützt die Förderung Bestandsaufstockungen, die Verände-

rung im Gesamtsektor hängt aber weniger von der Förderung als vielmehr von der Ent-

wicklung der Rahmenbedingungen für die Erzeuger (Erzeugerpreisentwicklung, Markt-

ordnungsreformen, hier v. a. die Entscheidung über den Milchquotenhandel, umweltrecht-

liche Vorgaben, etc.) ab.  

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Der Beitrag des Programms zum wirtschaftlichen Wachstum soll mit dem Indikator „Zu-

sätzliche Bruttowertschöpfung“ gemessen werden. Der Indikator selbst ist auf Ebene des 

Programmgebiets einfach zu ermitteln (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung). Den Bei-

trag der Förderung an ggf. feststellbaren Veränderungen zu schätzen, ist ein methodisch 

anspruchsvolles Unterfangen und setzt geeignete Modelle voraus. 

Auf der Ebene der Zuwendungsempfänger lassen sich hier Aussagen treffen, sofern be-

stimmte betriebliche oder auf den Unternehmenshaushalt bezogene Kennziffern systema-

tisch für die Zuwendungsempfänger erfasst werden. Bei den landwirtschaftlichen Maß-

nahmen mit entsprechender Zielsetzung ist dies auch vorgesehen (siehe Kapitel 4). Dabei 

bestehen allerdings, und dies ist auch schon in den vorhergehenden Evaluierung themati-

                                                
13

 Die Diversifizierungsförderung beschränkt sich auf die Förderung der Umnutzung im Rahmen der 
Dorferneuerung. Die Förderung einzelbetrieblicher Investitionen (Teil B der GAK-Fördergrundsätze) 
wird nicht angeboten. 

14
 Allerdings lassen die bisherigen Evaluierungsergebnisse zumindest im Bereich AFP und VV eher den 

Schluss zu, dass bestimmte Qualitätsmerkmale zwingend erforderlich sind, um überhaupt vermarkten 
zu können, ohne dass hieraus zwingend ein Preiszuschlag resultiert. 

15
 In der pflanzlichen Produktion ist der Boden der begrenzende Faktor. Produktionskapazitäten des 

einen können so nur zu Lasten des anderen Produkts ausgeweitet werden. 
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siert worden, erhebliche methodische Schwierigkeiten bei der Erfassung von Nettoeffek-

ten, da eine Vergleichsgruppenbildung mit nicht geförderten Betrieben schwierig ist. Von 

der derzeit durchgeführten Ex-post-Bewertung werden hier neue methodische Ansätze 

erprobt.  

6.3.1.2 Beschäftigung 

Der Beitrag zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen soll aus Sicht der EU-KOM 

v. a. von Achse 1 und Achse 3 ausgehen. Im niedersächsisch/bremischen Programm wer-

den Beschäftigungsziele nur für Achse 3 thematisiert. Es sind insgesamt nur wenige Maß-

nahmen, die ein explizites Beschäftigungsziel verfolgen (siehe Tabelle Ziele im Anhang).  

Aus Sicht der Evaluatoren können die im Förderprogramm enthaltenen Maßnahmen der 

Achse 1 nur begrenzt zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, da diese v. a. zu einer 

verbesserten Arbeitsproduktivität beitragen sollen und damit c. p. zu einer Verminderung 

des Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft führen, selbst wenn der Arbeitseinsatz in den 

geförderten Betrieben aufgrund einer Ausdehnung der Produktionskapazität zunimmt. 

Diese Zunahme dürfte durch Abnahmen in schrumpfenden oder ausscheidenden Betrieben 

zumeist überkompensiert werden. Die sich aus dem Produktionsprozess ergebende Nach-

frage des Agrarsektors nach Arbeit vermindert sich also unter sonst gleichen Rahmenbe-

dingungen.  

Die Förderung im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse kann in zweierlei Hinsicht Arbeitsplatzeffekte haben
16

: 

(1) In den geförderten Unternehmen/Betriebsstätten durch eine Ausweitung oder Diver-

sifizierung der Produktion, 

(2) in den zuliefernden landwirtschaftlichen Betrieben durch die Steigerung des Erzeu-

gernutzens. 

Zu (1) haben die bisherigen Evaluierungsstudien der Förderperiode 2000 bis 2006 erge-

ben, dass in den geförderten Betrieben Arbeitsplätze geschaffen wurden. Zu den Netto-

Beschäftigungswirkungen, also unter Berücksichtigung von Verdrängungseffekten, sind 

keine Aussagen möglich (Fährmann et al., 2005, S. 20). Bezogen auf das Gesamtbeschäf-

tigungsvolumen im Ernährungsgewerbe waren die bisherigen Effekte allerdings marginal. 

                                                
16

 Die Ergebnisse der bisherigen Evaluierung sind nur noch bedingt auf den künftigen Förderzeitraum 
übertragbar, da nur noch KMU und Betriebe bis zu 750 Beschäftigten (mit halben Beihilfesatz) förder-
fähig sind.  
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Zu (2) lässt sich eine erhöhte Sicherheit der Einkommen der Rohwarenlieferanten aus der 

Analyse verschiedener Indikatoren ableiten (Rohwarenbezug, Vertragsbindung, ...), was 

auch Einfluss auf die Stabilität der Beschäftigung in den landwirtschaftlichen Betrieben 

hat (Efken et al., 2005, S. 33).  

Tabelle 6.3: Erwartete Beschäftigungswirkungen
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121 AFP

123 Verarbeitung und Vermarktung +

125 Flurbereinigung

125 Forstlicher Wegebau +

214 NAU + 3)

221/223 Erstaufforstung x

227 Nichtproduktive Investitionen Forst +

311 Diversifizierung ++

313 Tourismus x

321 Dienstleistungseinrichtungen +

323 Kulturerbe x

IV
: 

L
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r

41 Lokale Entwicklungsstrategien x

Wirkungsrichtung: 

Beschäftigung

positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, Wirkungen zu vernachlässigen/keine 
Wirkungen: 0, negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---, X = Bewertung nicht 
möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

Beschäftigungswirkungen im landwirtschaftlichen Bereich können auch von Achse-2-

Maßnahmen ausgehen, in erster Linie von der Förderung des Ökologischen Landbaus und 

der forstlichen Förderung.  

Mit Maßnahmen der Achse 3 sollen rund 70 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Schät-

zung ist eher zu niedrig angesetzt, da eine Quantifizierung von Beschäftigungseffekten nur 

für die Maßnahmen erfolgte, die ein explizites Beschäftigungsziel verfolgen. Angesichts 

eines Volumens von ca. drei Mio. Erwerbstätigen in Niedersachsen erübrigt sich demnach 

die Frage nach dem Einfluss auf die außerlandwirtschaftliche Beschäftigungslage. Damit 

ist keineswegs ausgeschlossen, dass das jeweilige Projekt in seinem lokalen Kontext 

durchaus eine wichtige Beschäftigungsfunktion übernehmen kann. Die indirekten Beschäf-

tigungseffekte der infrastrukturellen Maßnahmen, die zu einer gesteigerten Attraktivität 

ländlicher Räume führen, sind eher langfristiger Natur und lassen sich nur schwer von an-

deren Einflüssen separieren. Hier werden erste Ergebnisse von der derzeit laufenden Ex-

post-Bewertung von PROLAND Niedersachsen erwartet. 
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Aus konjunkturpolitischer Sicht relevant sind auch die vorübergehenden Beschäftigungs-

wirkungen v. a. aufgrund der geförderten Bautätigkeiten. Diese können aber nicht als Be-

gründung für das Programm und seine Ausrichtung herhalten, da letztlich alle öffentlich 

geförderten Investitionen Beschäftigungseffekte haben. Ein wichtiges Kriterium ist aller-

dings die sog. regionale Inzidenz, d. h. der Umfang, im dem öffentliche Fördermittel tat-

sächlich in den regionalen Wirtschaftskreislauf fließen. Nach Erfahrungen aus der bisheri-

gen Bewertung werden zu rund 50 % Unternehmen aus demselben Landkreis mit der Leis-

tungserstellung beauftragt (Grajewski et al., 2003, MB-X-Tabelle 5.1). Nur wenige Mittel 

werden außerhalb Niedersachsens verausgabt.  

Im Wesentlichen werden also Arbeitsplätze gesichert; die arbeitsplatzschaffende Wirkung 

des Programms ist begrenzt. „Die Messung der Sicherung von Arbeitsplätzen ist aber me-

thodisch kaum greifbar – letztlich ist jede Investition eine Inkorporation von technischem 

Fortschritt, und im Extrem lässt sich jede Investition unter diese Kategorie subsumieren.“ 

(Frankenfeld, 2002, S. 17/18) Daher sollten sich Monitoring und Evaluation auf die Erfas-

sung der geschaffenen Arbeitsplätze (brutto und netto) beschränken. 

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Der Einfluss des Programms auf die Beschäftigungssituation soll mit dem Indikator „Ge-

schaffene Vollzeitarbeitsplätze (netto)“ gemessen werden. Die Arbeitsplatzeffekte der För-

dermaßnahmen werden im Rahmen des Monitorings/der Evaluierung erfasst, soweit es 

sich um direkte Effekte handelt. Weitaus schwieriger ist es, indirekte Arbeitsplatzeffekte 

von Infrastrukturmaßnahmen zu erfassen, die häufig erst langfristig auftreten. Die Ablei-

tung von Nettowirkungen ist schwierig und wird vermutlich nur für einzelne Maßnahmen 

möglich sein, bei denen eine Vergleichsgruppe konstruiert werden kann.  

6.3.1.3 Arbeitsproduktivität 

Eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität steht im Zentrum aller Maßnahmen der Achse 1, 

mit Ausnahme des Hochwasser- und Küstenschutzes.  
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Tabelle 6.4: Erwartete Wirkungen auf die Arbeitsproduktivität

Wirkungsfelder
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111 Qualifizierung x

114 Einzelbetriebliche Managementsysreme 0

121 AFP ++

123 Verarbeitung und Vermarktung +

125 Flurbereinigung +

125 Ländlicher Wegebau +

125 Forstlicher Wegebau ++

221/223 Erstaufforstung x

227 Nichtproduktive Investitionen Forst +

Wirkungsrichtung: 

Arbeitsproduktitvität

positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, Wirkungen zu 
vernachlässigen/keine Wirkungen: 0, negative Wirkungen: gering = -, mittel = --
,  stark = ---, X = Bewertung nicht möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

Die bisherigen Evaluierungsergebnisse lassen für die Agrarinvestitionsförderung erwar-

ten, dass dieses Ziel auf einzelbetrieblicher Ebene auch erreicht wird (Margarian et al., 

2005). Die Aussagen der AFP-Evaluatoren beziehen sich allerdings nur auf physische 

Größen und – mangels verfügbarer Daten – nicht auf die Arbeitsproduktivität in monetä-

ren Größen, da weder Produktionskosten noch Erlöse betriebszweigbezogen verfügbar 

waren. In den in Niedersachsen untersuchten Milchviehbetrieben wurden deutliche Pro-

duktivitätssteigerungen (t Milch/AK) aufgrund der Einsparung von Arbeitskräften bei 

gleichzeitiger deutlicher Steigerung der Produktion erzielt. Dabei sind es die schon in der 

Ausgangslage erfolgreicheren Betriebe (gemessen an produktionstechnischen Erfolgspa-

rametern), die auch die stärksten Produktivitätssteigerungen erzielen konnten. Inwieweit 

die erzielten Produktivitätssteigerungen betriebswirtschaftlich rentabel waren, blieb in der 

Untersuchung offen. Ein enger Zusammenhang zwischen Gewinnentwicklung und Produk-

tivitätssteigerung konnte nicht hergestellt werden.

Die Evaluierung im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung ergab keinen eindeutigen 

Trend hinsichtlich der Verbesserung der Arbeitsproduktivität. Geförderte Unternehmen 

mit gestiegener und gesunkener Arbeitsproduktivität halten sich ungefähr die Waage 

(Efken et al., 2005). 

Die Arbeitsproduktivität in der forstlichen Produktion lässt sich am ehesten durch den 

Wegebau (Holzernte/Rückung) erhöhen. Die Förderung leistet einen erheblichen Anteil an 
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den Gesamtbaukosten, so dass die Höhe des Eigenanteils der Waldbesitzer der wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit der Forstbetriebe entspricht. Die Förderung setzt in Teilberei-

chen der forstlichen Produktion an, führt aber zu keiner kompletten Umorganisation der 

Verfahrensabläufe, die für Rationalisierungseffekte erforderlich wäre (Setzer, 2005, S. 

40). Der forstliche Wegebau stellt aber eine notwendige Bedingung für diese dar. 

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Die Veränderung der Arbeitsproduktivität ist anhand des Indikators „Bruttowertschöpfung 

je VollzeitAK“ zu messen. Als Bezugsgrößen dienen jeweils die Arbeitsproduktivität in 

der Landwirtschaft, dem Ernährungsgewerbe und der Forstwirtschaft. Zur Arbeitsproduk-

tivität in der Landwirtschaft liegen Angaben vor. Wesentliche Erkenntnisse über die Wir-

kungen v. a. der Einzelbetrieblichen Förderung sind aus der systematischen Auswertung 

der Auflagenbuchführung in Verbindung mit dem Testbetriebsnetz zu erwarten, die im 

Rahmen der Ex-post-Bewertung durchgeführt wird. 

Im Ernährungsgewerbe und der Forstwirtschaft fehlen differenzierte Daten für Nieder-

sachsen und Bremen, mit denen eine Aussage für die ökonomische Lage für den Sektor 

insgesamt getroffen werden kann. Im Ernährungsgewerbe und der Forst besteht zudem das 

Problem, eine vergleichbare nicht-geförderte Gruppe abzugrenzen. So sind bei der Verar-

beitung und Vermarktung nur Anhang-I-Produkte förderfähig. In der Forst gibt es Anga-

ben aus dem Testbetriebsnetz nur für Betriebe mit mehr als 200 ha Forstbetriebsfläche. 

Die Ertragslage im Kleinprivatwald, der besonders im Fokus der Förderung steht, wird 

nicht erfasst.  

6.3.1.4 Humankapital 

Die Förderung der Kompetenzentwicklung von BetriebsleiterInnen und ArbeitnehmerIn-

nen ist im Vergleich zum Vorgängerprogramm Gegenstand einer größeren Anzahl von 

Maßnahmen, spielt aber finanziell weiterhin eine untergeordnete Rolle. Insgesamt fünf 

(Teil-)Maßnahmen wirken in diesem Bereich.  

Angeboten wird ein thematisch breites Spektrum an Weiterbildungsmaßnahmen im Agrar-

sektor. Dieses stellt allerdings nur einen Ausschnitt der gesamten Weiterbildungsmaßnah-

men dar, die von den verschiedensten Trägern angeboten werden und an denen Landwirte 

ebenfalls teilnehmen können. Dies gilt auch für das im Förderprogramm enthaltene Bera-

tungsangebot, das ergänzend zu der Offizialberatung bzw. den anderen Beratungsstruktu-

ren (z. B. der Ringberatung) gefördert wird und sich v. a. mit den den Cross-Compliance-

Verpflichtungen beschäftigt. 
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Tabelle 6.5: Erwartete Wirkungen auf das Humankapital

Wirkungsfelder
Human-
kapital

S
ch

w
er

pu
nk

t

M
aß

na
hm

en
-

nu
m

m
er

Kriterien

K
om

pe
te

nz
-

en
tw

ic
kl

un
g

111 Qualifizierung ++

114 Einzelbetriebliche Managementsysreme +

323 Entwicklung von Natur und Landschaft ++

323 Trinkwasserschutz ++

331 Transparenz schaffen ++

Wirkungsrichtung: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, 
Wirkungen zu vernachlässigen/keine Wirkungen: 0, negative 
Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---, X = Bewertung 
nicht möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

Neu im Programm sind die Naturschutzberatung als Teil der Maßnahme „Entwicklung von 

Natur und Landschaft“ und erstmals mit EU-Kofinanzierung das Beratungsangebot zum 

Grundwasserschutz (Teil der Maßnahme Trinkwasserschutz) und die Maßnahme Transpa-

renz schaffen. 

Die Ergebnisse der zurückliegenden Evaluierung deuten für die Qualifizierungsmaßnah-

men auf positive Wirkungen v. a. in der persönlichen Entwicklung der TeilnehmerInnen 

hin, für die mehrtägigen Qualifizierungsmaßnahmen auch auf Beschäftigungs- und Ein-

kommenswirkungen. Die Wirkungen sind sehr stark vom jeweiligen Inhalt und der Struk-

tur der Weiterbildungsmaßnahme abhängig (Eberhardt, 2005).  

Die Förderung der einzelbetrieblichen Managementsysteme entfaltet aufgrund der starken 

Standardisierung und der geringen Beratungsintensität nur geringe Impulse. Daher wurde 

durch die Evaluation empfohlen, die Beratung auch auf andere Themenstellungen auszu-

weiten (Projektkoordination, 2005b) (siehe auch Kapitel 4).  

Mit der Aufnahme der Naturschutzberatung wird einer Empfehlung der Aktualisierung der 

Halbzeitbewertung gefolgt, wobei die Evaluatoren sogar einen noch breiteren Ansatz unter 

Einbezug aller Agrarumweltmaßnahmen im Fokus hatten (Reiter et al., 2005c, S. 

144/145). 

Das Beratungsangebot zum Grundwasserschutz bildet einen wesentlichen Baustein des 

Niedersächsischen Kooperationsmodells. Dadurch können standortspezifische Konzepte 

zum Grundwasserschutz gemeinsam mit den Landwirten erarbeitet werden. Ein internatio-

naler Vergleich ergab, dass Kooperationen zur effektiven Durchsetzung eines vorsorgen-
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den Gewässerschutzes beitragen können (Heinz, 2002) und Innovationsimpulse bei Land-

wirten und Wasserversorgern freisetzen können.  

Die neue Maßnahme „Transparenz schaffen“ richtet sich an regionale Bildungsträger, die 

den Dialog zwischen regionalen Wirtschaftsakteuren (z. B. Landwirten, Bäckern, Flei-

schereien) und jungen Konsumenten ausbauen sollen. Eine zentrale Koordinierungsstelle 

stellt den landesweiten Austausch, die Beratung, die Qualifizierung usw. für die regiona-

len Bildungsträger sicher. Der Maßnahme ist ein von 2002 bis 2006 durchgeführtes Pilot-

projekt mit vergleichbaren Inhalten vorausgegangen, das einer Evaluierung unterzogen 

wurde. Erste Ergebnisse dieser Evaluierung zeigen, dass Ansätze für eine Veränderung der 

Wahrnehmung und des Einkaufsverhaltens bei den Konsumenten vorhanden sind.
17

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Für den Wirkungsbereich Humankapital fehlt ein einheitlicher Indikator. Je nach Inhalt 

der einzelnen Maßnahmen ordnen sich die Qualifizierungsmaßnahmen ganz unterschiedli-

chen Oberzielen zu (Wettbewerbsfähigkeit, Umweltziele, Lebensqualität). Sie nehmen 

dabei eine ergänzende, vernetzende oder auch die Möglichkeiten verstärkende Funktion 

für die anderen Maßnahmen des jeweiligen Oberziels ein. Eine isolierte Betrachtung ihrer 

Wirkungen ist daher nicht möglich.  

6.3.1.5 Wirkungsschwerpunkte 

In Abbildung 6.5 sind die eben diskutierten Wirkungen mit dem in den jeweiligen Maß-

nahmen geplanten Mitteleinsatz gewichtet. 

                                                
17

 Das Evaluierungsdesign ist beschrieben in Flath et al. (2006). Ein Abschlussbericht wurde bislang 
noch nicht veröffentlicht. 
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Abbildung 6.5: Wirkungen auf Einkommen und Beschäftigung, gewichtet mit dem 

maßnahmenbezogenen Mitteleinsatz 2007 bis 2013

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Ökonomisches
Wachstum

Beschäftigung

Arbeitsproduktivität

Humankapital

+++ ++ +

Mio. Euro öffentl. Aufwendungen 2007 bis 2013

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage von ML (2006b). 

An erster Stelle stehen die Einkommenswirkungen mit rund 56 % der gesamten öffentli-

chen Mittel, gefolgt von den Wirkungsbereichen Arbeitsproduktivität (38 %) und Beschäf-

tigung (24 %). Die Kompetenzentwicklung von Beschäftigten in der Landwirtschaft und 

sonstigen Akteuren im ländlichen Raum spielt nur bei wenigen, eher finanzschwachen 

Maßnahmen eine Rolle. Die Wirkungsintensität fällt unterschiedlich aus. Generell fallen 

die erwartbaren Wirkungen gering aus. 

6.3.1.6 Fazit 

Da es sich mit Ausnahme einiger weniger Maßnahmen um die Fortführung klassischer 

Instrumente handelt, können die erwarteten Wirkungen sich nicht grundlegend von denen 

unterscheiden, die – unter Berücksichtigung aller methodischen Probleme – im Rahmen 

der bislang vorliegenden Evaluierungen ermittelt wurden. Einzelbetrieblich konnten posi-

tive Wirkungen auf Einkommen und Arbeitsproduktivität aufgezeigt werden. Dass hieraus 

ein messbarer positiver Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung oder Produktivität in einer 

Volkswirtschaft resultiert, kann aus den einzelbetrieblichen Wirkungen nicht zwingend 

geschlossen werden.  
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Insgesamt ist die Wirkungsintensität in den vier betrachteten Wirkungsbereichen eher ge-

ring. Der Ansatzpunkt liegt v. a. im klassischen landwirtschaftlichen Bereich (Milchpro-

duktion). Eine stärkere Betonung von innovativen Ansätzen, neuen Produkten und For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten wäre sicher sinnvoll, um das Wertschöpfungspoten-

tial insgesamt zu erhöhen. Im außerlandwirtschaftlichen Bereich werden nur wenige Maß-

nahmen angeboten, die Einkommens- und Beschäftigungswirkungen aufweisen. Hier hätte 

die ELER-Verordnung Möglichkeiten geboten, auch Existenzgründungen im ländlichen 

Raum und Diversifizierungsaktivitäten landwirtschaftlicher Betriebe zu fördern. Diese 

Möglichkeiten werden kaum genutzt. Daher kommt es darauf an, eine sinnvolle Arbeitstei-

lung mit dem EFRE zu finden, um auch verstärkt Fördermaßnahmen für Kleinstbetriebe 

anbieten zu können. 

6.3.2 Umwelt 

Die Beschreibung und Bewertung der möglichen Auswirkungen des Programms und seiner 

Maßnahmen auf die Umwelt sind Gegenstand intensiver Auseinandersetzung im Umwelt-

bericht zur Strategischen Umweltprüfung. Dort werden unter Kapitel 5.1 die voraussichtli-

chen positiven, neutralen wie auch negativen Wirkungen auf die Schutzgüter dargestellt. 

Diese decken sich weitgehend mit den Einschätzungen der Ex-ante-Evaluatoren (siehe 

Tabelle Wirkungen im Anhang).  

Tabelle 6.6 Zusammenfassende Bewertung der erwarteten Maßnahmenwirkungen auf 

die Schutzgüter (Anzahl der Nennungen
18

)

Bewertung Biodiversität Boden Wasser Klima Landschaft
Bevölkerung, 
Gesundheit

Kultur-, 
Sachgüter

Gesamt

++ 10 10 12 1 8 6 6 53
+ 13 13 13 9 19 12 9 88
0 24 24 26 43 24 31 37 209
- 11 9 3 1 7 1 0 32
-- 2 0 1 0 1 0 0 4

Quelle: entera (2006). 

An dieser Stelle sollen die wesentlichen positiven Wirkungen bezüglich verschiedener 

Schutzgüter dargestellt und vor dem Hintergrund der zurückliegenden Förderperiode ein-

geordnet werden. Im Bewertungshandbuch der EU-KOM werden als wesentliche Wir-

                                                
18

 „Sowohl-als-auch“-Bewertungen der Tabelle 8 des Umweltberichts (z. B. 0/+) wurden jeweils beiden 
Bewertungsstufen angerechnet, hier also 0 für neutrale Wirkung und + für positive Wirkung. Maß-
nahmen ohne Bewertung wurden der Null (0) zugerechnet.  
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kungsbereiche Biodiversität, Wasser und Klima genannt. Ergänzt wurden, weil es sich um 

Förderziele handelt, die Schutzgüter Boden und Landschaft.  

Neben der Darstellung und Analyse der schutzgutbezogenen Wirkungsmatrix werden die 

relevanten Flächen bezogen auf das einzelne Schutzgut ermittelt. Dieser Analyseschritt 

folgt dem methodischen Ansatz in der Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen, bei der 

auf der Ebene der Teilmaßnahmen die Förderflächen mit positiven und sehr positiven 

Wirkungen belegt wurden ((Reiter et al., 2005c).  

6.3.2.1 Biodiversität 

Positive Wirkungen auf die Biodiversität gehen v. a. von Maßnahmen der Achse 2 und von 

den in Achse 3 enthaltenen spezifischen Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen 

aus. In erster Linie handelt es sich um die land- und forstlichen Vertragsnaturschutzmaß-

nahmen als zentralem Instrument zur Umsetzung des Arten- und Lebensraumschutzes auch 

im Zusammenhang mit Natura 2000.  



130 Kapitel 6       Erwartete Wirkungen Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

Tabelle 6.7: Erwartete Wirkungen des Förderprogramms auf das Schutzgut Biodiver-

sität

Wirkungsfelder
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111 Qualifizierung x x

125 Flurbereinigung x x

125 Ländlicher Wegebau -

125 Forstlicher Wegebau -

126
Küstenschutz/Hochwasserschutz im 

Binnenland 2) --

213 Erschwernisausgleich + +

214 NAU + +

214 Vertragsnaturschutz +++ +++

214 Bedrohte Tierrassen +++

221/223 Erstaufforstung x x

225 Waldumweltmaßnahmen ++ +++

226
Wiederaufbau forstwirtschaftlichen 
Produktionspotentials + ++

227 Nichtproduktive Investitionen Forst +

313 Tourismus - -

323 Entwicklung Natur - und Landschaft ++ ++

323 Fließgewässer WRRL +++ +

Wirkungsrichtung: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, Wirkungen zu 
vernachlässigen/keine Wirkungen: 0, negative Wirkungen: gering = -, mittel = --
,  stark = ---, X = Bewertung nicht möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen wurden im Rahmen der Aktualisierung der Halbzeit-

bewertung hinsichtlich ihrer Akzeptanz, Treffsicherheit und Wirkungseinschätzung sehr 

positiv beurteilt, insbesondere in ihren Zielschwerpunkten des biotischen Ressourcen-

schutzes (Reiter et al., 2005a; Reiter et al., 2005b). Gegenüber der letzten Förderperiode 

ist das operationelle Ziel bezüglich des angestrebten Flächenumfangs von rund 28.000 ha 
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(Stand: 2004) auf 37.900 ha (Förderfläche) ausgeweitet worden. Es gibt aber auch andere 

Maßnahmen, die eine positive Wirkung auf die Biodiversität entfalten können. 

Insgesamt sollen auf rund 42.785 ha der LF in Niedersachsen und Bremen sehr positiv 

wirkende Maßnahmen
19

 zum Erhalt und Verbesserung der Biodiversität durchgeführt wer-

den. Dies sind rund 2 % der LF in Bremen und Niedersachsen. Die Kooperationspro-

gramme des Naturschutzes und die ergebnisorientierte Grünlandextensivierung des 

NAU/BAU bedienen vorrangig Natura-2000-Flächen und Kulissen landesweit bedeutsa-

mer Bereiche zum Erhalt der gesamten Biodiversität des niedersächsischen Grünlands. Mit 

23.300 ha
20

 Maßnahmen zum Grünlandschutz in Zielkulissen werden in Niedersachsen 

insgesamt 17 % des landesweit bedeutsamen Grünlands erreicht. Zusätzlich sollen auf 

rund 107.000 ha
21

 Maßnahmen mit positiven Effekten für den Erhalt oder die Verbesserung 

der Biodiversität realisiert werden.  

Gemäß den Empfehlungen der Aktualisierung der Halbzeitbewertung wird eine spezielle 

Naturschutzberatung für Landwirte etabliert, die die Akzeptanz und die Effektivität der 

Kooperationsmaßnahmen verstärken soll. Erstmalig werden mit der Maßnahme NAU-B2 

sowie der Maßnahmen KoopNat-a auch erfolgsorientierte Instrumente in der Förderung 

angeboten. Diese Maßnahmen sind im Gegensatz zu den ansonsten rein handlungsorien-

tierten Maßnahmen aufgrund des für die Honorierung erforderlichen Eintretens einer 

prognostizierten Wirkung wirkungseffizienter (Bathke et al., 2003; Bertke et al., 2002). 

Mit rund 4.200 ha der Maßnahme B2
22

 machen diese Maßnahmen einen allerdings eher 

bescheidenen Anteil aus. 

Bezogen auf die Forstflächen sind zum einen die gezielt in Natura 2000 und den Pufferzo-

nen angebotenen Waldumweltmaßnahmen mit positiven Wirkungen für die Biodiversität 

verbunden. Darüber hinaus sind die auf 1.500 ha geplanten Waldumbaumaßnahmen als 

positiv wirksam für das Förderziel einzuschätzen. Der Flächenansatz für Waldvertragsna-

turschutz wird gegenüber der letzten Förderperiode mit insgesamt 2.000 ha (1.700 ha in-

nerhalb und 300 außerhalb von Natura-2000-Gebieten) mehr als versechsfacht. Ob dieser 

Ansatz ausreicht, um auch im Privatwald (insgesamt 59.000 ha) die Erhaltungsziele von 

Natura 2000 zu erreichen, bzw. welche Relevanz diese Maßnahmen vor dem Hintergrund 

der tatsächlichen Situation in den Gebieten hat, wird erst bewertet werden können, wenn 

die Phase der Basiserfassung der Gebiete abgeschlossen ist und Managementpläne vorlie-

                                                
19

 Im Wesentlichen A6, B2 und Kooperationsprogramm Naturschutz (KoopNat), geschätzte Überschnei-
dungen wurden herausgerechnet. 

20
 Koop-Nat Grünland, B2, Koop-Nordische Gastvögel GL-Anteil (ohne Bremen). 

21
 A5, C, GSL-Öko, B1, EA, Überschneidungen auf der Fläche, soweit möglich, heruasgerechnet. 

22
 Der ergebnisorientierte Ansatz von Koop Nat a ist im Programm nicht quantifiziert.
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gen. Zur Zeit sind erst rund 40 % der Gebiete erfasst und ausgewertet. Managementpläne 

liegen in Niedersachsen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, noch nicht vor 

(NLWKN, 2006c).  

Dieser Sachstand sollte für den Ansatz sämtlicher im Programm vorgesehener Maßnahmen 

im Zusammenhang mit Natura 2000 beachtet werden. Aus Sicht der Evaluierung wird da-

her empfohlen, den Handlungsrahmen mit der fortschreitenden Erkenntnis aus der Mana-

gementplanung zu überprüfen und anzupassen (siehe auch Kapitel 7). Zusätzlich ist positiv 

zu werten, dass im Rahmen der Maßnahme „Entwicklung von Natur und Landschaft“ der 

Achse 3 neben den investiven Maßnahmen für Flächenankauf und Biotopinstandsetzung 

auch Managementplanungen gefördert werden sollen.  

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Zwei Indikatoren, die auf EU-Ebene noch intensiv diskutiert werden, werden für die Wir-

kungsmessung vorgeschlagen: 

– Population of farmland birds, 

– High nature value farming and forestry areas (HNVA). 

Am Konzept dieser Indikatoren gibt es vielfältige Kritik (siehe auch LR et al., 2005 ). 

Niedersachsen hat daher zum Teil ergänzende Indikatoren vorgeschlagen. Es wird sowohl 

die Entwicklung von repräsentativen Vogelarten in der Normallandschaft, als auch die 

Entwicklung von besonders geschützten Vogelarten erfasst. Das Problem dabei ist, dass 

diese Daten von den Vogelwarten zwar erfasst, aber nicht systematisch ausgewertet wer-

den, so dass im Umweltbericht 2006 nur die Daten mit Stand 2000 abgebildet sind. Nur für 

einige wenige Vogelarten liegen Daten für 2004 vor. Gründe liegen v. a. in der Arbeits-

überlastung der zuständigen Verwaltungen. 

Der HNVA-Indikator zielt auf Habitatdiversität als einen der drei wesentlichen Aspekte 

der Biodiversität ab. Die relativ grobe Methode zur Ermittlung der Indikatorwerte erfasst 

große zusammenhängenden Naturräume und ist für eine adäquate Abbildung der in 

Deutschland vorherrschenden Biotopstrukturen wenig geeignet. Naturschutzrelevante Ak-

tivitäten sind zudem häufig kleinräumig dimensioniert (z. B. bei Ackerrandstreifen). Es 

bleibt abzuwarten, ob durch die von der EU-KOM beauftragte Studie im kommenden Jahr 

ein verbesserter methodischer Ansatz für Deutschland vorgeschlagen wird. 

Ungeeignet sind beide Indikatoren für die Ermittlung maßnahmenbezogener Wirkungen, 

die auf spezifische faunistische oder floristische Biodiversitätsaspekte abzielen.  

Daher wird empfohlen, ein auf die spezifischen Bedürfnisse der ELER-Maßnahmen abge-

stimmtes naturschutzfachliches Monitoring zu implementieren bzw. an bereits vorhandene 
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oder im Aufbau befindliche Monitoringkonzepte (z. B. für Natura 2000) anzuknüpfen Zu 

berücksichtigen sind in einem solchen Konzept alle potentiell wirksamen Maßnahmen, in- 

und außerhalb der Zielgebiete des Naturschutzes sowie maßnahmenspezifische Wirkungen 

und Querschnittswirkungen des Programms. Das Erfassungs- und Auswertungskonzept 

sollte einen Mit-Ohne-Vergleich zur besseren Bestimmbarkeit von Nettoeffekten enthal-

ten.  

6.3.2.2 Wasserqualität 

Ähnlich wie das Vorläuferprogramm setzt das Programm Schwerpunkte im Bereich des 

Gewässerschutzes. Dies ist dem aktuell in weiten Teilen schlechten Zustand der Oberflä-

chengewässer in Bremen und Niedersachsen sowie des Grundwassers in Niedersachsen 

geschuldet. Die SWOT gibt die wichtigsten Ergebnisse der Ersterfassungen im Zusam-

menhang mit der Wasserrahmenrichtlinie wieder (siehe dort). 

Tabelle 6.8: Erwartete Wirkungen des Förderprogramms auf das Schutzgut Wasser

Wirkungsfelder
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111 Qualifizierung x x

125 Flurbereinigung +

214 NAU ++ ++

214 Vertragsnaturschutz + +

214 Wasserschutz ++ +++

221/223 Erstaufforstung ++

227 Nichtproduktive Investitionen Forst +

323 Entwicklung Natur - und Landschaft +

323 Fließgewässer WRRL ++

323 Trinkwasserschutz +++

                      

Wirkungsrichtung: 

Wasserqualität

positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, Wirkungen zu 
vernachlässigen/keine Wirkungen: 0, negative Wirkungen: gering = -, mittel = --
,  stark = ---, X = Bewertung nicht möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 
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Grundwasser 

Wesentliche Ansatzpunkte für die Verbesserung der Grundwasserqualität sind zum einen 

die Reduzierung der N-Auswaschung und zum anderen die Reduzierung der N-

Überschüsse durch eine verbesserte Düngeeffizienz oder Reduzierung des N-Inputs.  

Es werden sowohl das Konzept des kulissenbezogenen Grundwasserschutzes mit gezielten 

Trinkwasserschutzmaßnahmen und verschiedenen untereinander vernetzten Instrumenten 

als auch die wasserschutzbezogenen ehemaligen Modulationsmaßnahmen im Rahmen des 

NAU/BAU fortgesetzt. Positiv zu vermerken ist, dass für diese z. T. ebenfalls Kulissen 

vorgesehen werden. Kernpunkt sind die flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen (214). 

Diese werden flankiert von Beratungsmaßnahmen und gezieltem Flächenankauf (323) in 

besonders empfindlichen Bereichen. Zusammen mit der Erstaufforstung landwirtschaftli-

cher Flächen sollen auf rund 104.000 ha LF sehr positiv wirkende Maßnahmen zum 

Schutz und Verbesserung des Grundwassers durchgeführt werden. Zusätzlich sollen auf 

ca. 250.000 ha
23

 Maßnahmen mit positiven Effekten für das Grundwasser angeboten wer-

den. Damit werden gut 13 % der LF in Niedersachsen und Bremen erreicht
24

.  

Für die NAU/BAU-Maßnahmen spielt der abiotische Ressourcenschutz eine deutlich grö-

ßere Rolle als der biotische. Für die potentiell wirksamen Maßnahmen ist eine Steuerung 

in erosionsgefährdete oder Zielgebiete der WRRL
25

 vorgesehen (ML, 2006a). 

Daneben ist die Kontinuität der bereits bewährten Maßnahmen in Wasservorranggebieten 

besonders wichtig, um die Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit der zurückliegenden Bemü-

hungen nicht zu konterkarieren. Aufgrund der langen Fließzeiten des Grundwassers und 

der allgemein hohen Nährstoffversorgung der Böden sind messbare Effekte erst mit großer 

Verzögerung zu erwarten (NLÖ, 2004).  

Auf das Problem der hohen N-Überschüsse - aufgrund der intensiven Viehhaltung in Teil-

regionen Niedersachsens – ist bislang keine Maßnahme des Programms ausgerichtet. Ein 

Ansatzpunkt zur Reduzierung bietet hier die Verbesserung der Düngeeffizienz, die beson-

                                                
23

 Umrechnung der umweltfreundlichen Gülleausbringung in 0,5 ha/GVE, 245.000 SGVE werden ange-
strebt. Überlagerungen mit anderen Maßnahmen konnten nicht herausgerechnet werden. 

24
 Dabei muss allerdings zusätzlich beachtet werden, dass das Gros der GSL-Maßnahmen mit rund 

100.000 ha außerhalb des ländlichen Entwicklungsplans ohne EU-Kofinanzierung angeboten wird. 
25

 Der Begriff „Zielgebiet der Wasserrahmenrichtlinie“ ist derzeit unbestimmt bzw. umfasst ganz Nieder-
sachsen/Bremen. Erst wenn die Untersuchungen im Rahmen der WRRL weiter fortgeschritten sind, 
wird es konkrete Zielgebiete geben (ab 2009). 
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ders wirksam mit ergebnisorientierten vertraglichen Maßnahmen
26

 zu erreichen ist (ART, 

2005, S. 35). Diese belassen bei den teilnahmewilligen Landwirten die unternehmerische 

Freiheit, um für ihren Betrieb die geeignetesten und kostengünstigsten Maßnahmen umzu-

setzen. Gerade die Reduzierung des N-Inputs und optimale N-Ausnutzung ist stark von der 

spezifischen Betriebssituation abhängig. Dieses Instrument ist bislang im Programm für 

den Gewässerschutz nicht vorgesehen. Es ist möglich, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch 

keine ausreichenden Erfahrungen in diesem Bereich vorliegen. 

Anders als im Vorläuferprogramm wird das AFP keine spezielle Maschinen für eine um-

weltfreundliche Außenwirtschaft (Schleppschläuche, abdriftmindernde Pflanzenschutzdü-

sen oder Mulch- und Direktsaatgeräte) mehr fördern. Die unspezifische und zu nah am 

Stand der Technik ausgerichtete Förderung 2000 bis 2006 wurde durch die Evaluation 

zwar negativ bewertet (Fährmann et al., 2005; Margarian et al., 2005); aber es wurden 

Verbesserungsmöglichkeiten durch eine regional und betrieblich differenzierte Förderung 

gesehen. Diese wird auch in der nationalen Strategie erwogen (BMELV, 2006b). Im Sinne 

der Konzentration des AFP wird in der GAK auf eine Maschinenförderung jedoch künftig 

verzichtet. 

Oberflächenwasser 

Neben dem Grundwasserschutz gibt es auch Maßnahmen, die im Bereich der Oberflächen-

gewässer ansetzen (Verringerung von direkten Einträgen und Verbesserung der Gewäs-

sermorphologie mit Wirkung auf Biozönose und Selbstreinigungsvermögen). 

Mit der Maßnahme 323 Fließgewässerentwicklung im Sinne der WRRL wird die alte Arti-

kel-33-Maßnahme (t2 Niedersachsen) fortgeführt, um das bewährte Konzept des Fließge-
wässerschutzes weiter umzusetzen und den Herausforderungen der WRRL zu begegnen. 

Im Zeitraum 2000 bis 2004 wurden 15 Mio. Euro öffentlicher Mittel für 188 Projekte ver-

ausgabt (geplante öffentliche Mittel bis 2006 20,7 Mio.). Die anvisierten 300 Projekte und 

34,5 Mio. öffentlicher Mittel sind als eine Intensivierung der Bemühungen zu werten.  

Flankiert und effektiviert werden diese investiven Maßnahmen durch die Flurbereinigung, 

die in ihrer Zielsetzung zum Landmanagement auch die Verwirklichung von Fließgewäs-

                                                
26

 Das derzeit in Niedersachsen laufende LIFE-Vorhaben „Wasserressourcenbewirtschaftung in Koope-
ration mit der Landwirtschaft (WagriCo)“ soll die Möglichkeiten neuer Ansätze eines effizienten Was-
serschutzes ausloten und in Modellregionen anwenden. In der Praxis bewährte Gewässerschutzmaß-
nahmen werden exemplarisch umgesetzt und auf ihre großflächige Umsetzbarkeit im Sinne eines Be-
wirtschaftungsplans gemäß WRRL geprüft. Eine besondere Bedeutung kommt ergebnisorientierten 
Gewässerschutzmaßnahmen wie z. B. betrieblicher Kontingentierung von Stickstoff oder der Einfüh-
rung von Umweltmanagementsystemen zu (NLWKN, 2006d). Es wird empfohlen, dass sobald umsetz-
bare Ergebnisse aus diesem Vorhaben hervorgehen, ergebnisorientierte Maßnahmen in das Programm 
aufgenommen werden. 
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serrenaturierungen und Gewässerrandstreifen benennt. Für die Renaturierung von Fließ-

gewässern in Ortslage sieht die Maßnahme Dorferneuerung Fördergegenstände auch au-

ßerhalb der GAK vor. 

Ein Vergleich der Problemlage (nur 20 % der Fließgewässer lassen das Erreichen des gu-

ten Zustands erwarten, 8.000 Querbauwerke in Gewässern) mit den operationellen Zielen 

(Entfernung von 300 Querbauwerken, Entwicklung naturnaher Fließgewässerstrukturen 

auf 30 km Länge, etc.), verdeutlicht jedoch, dass mit der derzeitigen Finanzausstattung nur 

ein kleinerer Beitrag geleistet werden kann. Im Gegensatz zum Vorgängerprogramm ist 

auch keine rein national finanzierte Förderung mehr vorgesehen. Dies sollte bei sich even-

tuell ergebenden Mittelumschichtungen im Zuge der Programmabwicklung berücksichtigt 

werden.  

In Bremen lag der Schwerpunkt der zurückliegenden Förderperiode mit der Maßnahme B6 

in der Entwicklung eines Rahmenkonzeptes für die naturnahe Gestaltung der Geestbäche 

in Bremen Nord, kleineren Baumaßnahmen und der Realisierung des Fischpasses zur Um-

gehung des Schönebecker Schlosswehrs. Für die Verwaltung eines Stadtstaates ist die 

zahlstellenkonforme Abwicklung einer Maßnahme sehr aufwändig. Verwaltungsaufwand 

und der „Zugewinn“ an Fördermitteln müssen daher gut gegeneinander abgewogen wer-

den. Mit der Herausnahme der Maßnahme aus der EU-Kofinanzierung folgt Bremen Er-

wägungen der Evaluierung (FAL et al., 2005a). Die Umsetzung der zuvor kofinanzierten 

Konzepte wird durch die Wasserabgabe, die Umsetzung von Kompensationsverpflichtun-

gen und die GAK weiterverfolgt und finanziert.  

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Die Wirkungen auf die Wasserqualität sind nach den Vorgaben der EU-KOM in der Ver-

änderung der Nährstoffbilanz zu messen. Der entsprechende Indikator liegt für die OECD 

und im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie auf nationaler Ebene vor. Für die 

Bestandsaufnahme des Grundwassers nach Wasserrahmenrichtlinie wurde in Niedersach-

sen der N-Flächenbilanzüberschuss auf Kreisebene ermittelt (NLfB et al., 2005). Im Rah-

men des Projektes ‚Integriertes Monitoring des chemischen Zustands des Grundwassers’ 

(Koordination LBEG
27

) sind die Berechnungen bis auf Ebene der Gemeinden und für ein-

zelne Betriebsgruppen verfeinert worden (bislang unveröffentlicht). Auf Grundlage der in 

beiden Projekten entwickelten Berechnungsmethoden sollten Veränderungen in der Flä-

chenbilanz während der zukünftigen Förderperiode zu verschiedenen Zeitpunkten darge-

stellt werden und auch für das Land Bremen Anwendung finden. Zur Ermittlung des Wir-

kungsbeitrags einzelner Maßnahmen wird auch noch die Methodik für eine entsprechende 

Dekompositionsanalyse zu entwickeln sein. 

                                                
27

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie des Landes Niedersachsen. 
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Die GSL-Maßnahmen sind integriert in das grundwasserbezogene Wirkungsmonitoring für 

alle, inklusive der allein landeseitig finanzierten, Maßnahmen in den Wasservorranggebie-

ten. Das Wirkungsmonitoring für alle grundwasserorientierten Maßnahmen des ELER 

wird sich zudem künftig auf das im Aufbau befindliche Monitoringprogramm im Bereich 

der Wasserrahmenrichtlinie stützen können. Dazu sind allerdings noch ELER-spezifische 

Auswertungskonzepte zu erstellen. Aus Sicht des Entwicklungsplanes wäre zudem eine 

Integration des Landes Bremen in das Monitoringkonzept sinnvoll. 

6.3.2.3 Klimaschutz 

Im Rahmen der Aktualisierung der Halbzeitbewertung wurde für PROLAND die Reduzie-

rung der Treibhausgase (in Tonnen CO2-Äquivalente) berechnet (Fährmann et al., 2005). 

Die Effekte der relevanten Maßnahmen waren nicht in vollem Umfang quantifizierbar und 

selbst bei den Maßnahmen, für die quantifizierbare Angaben gemacht werden konnten, 

sind diese aufgrund der vielen zu treffenden Annahmen wenig belastbar. Setzt man die 

errechneten Effekte (auch wenn es sich nur um eine sehr grobe Schätzung handelt) in Ver-

bindung zu den insgesamt emittierten CO2-Äquivalenten, so ist die Wirkung der 2000 bis 

2006 angebotenen Maßnahmen insgesamt zu vernachlässigen. Dies gilt auch für das Bre-

mer EPLR.  

Nach wie vor verfügt Niedersachsen nicht über ein Klimaschutzprogramm, das einzelnen 

Sektoren Einsparpotentiale zuordnet. Somit fehlt auch eine Messlatte für das vorliegende 

Programm. Für Bremen liegen die Problemfelder und Handlungsoptionen eher außerhalb 

von ELER (SBU, 2004). Dies gilt, mit Ausnahme von Ammoniakemissionen gleicherma-

ßen auch für Niedersachsen. 

Klimaschutzaspekte spielen im neuen Programm eine untergeordnete Rolle. Die Effekte 

für den Klimaschutz dürften gegenüber dem Vorläuferprogramm noch geringer ausfallen. 
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Tabelle 6.9: Erwartete Wirkungen des Förderprogramms auf den Klimaschutz

Wirkungsfelder
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111 Qualifizierung x

121 AFP +

214 NAU +

214 Vertragsnaturschutz +

221/223 Erstaufforstung ++

225 Waldumweltmaßnahmen -4)

226
Wiederaufbau forstwirtschaftlichen 
Produktionspotentials +

321 Dienstleistungseinrichtungen ++

322 Dorferneuerung +

Wirkungsrichtung: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, Wirkungen zu 
vernachlässigen/keine Wirkungen: 0, negative Wirkungen: gering = -, mittel = --
,  stark = ---, X = Bewertung nicht möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

CO2-Emissionen 

Ansatzpunkte für positive Wirkungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen in nennens-

wertem Umfang durch den verminderten Einsatz fossiler Energien
28

 bieten nur einige we-

nige Maßnahmen:  

– Der Ökolandbau, dessen angestrebter Flächenumfang mit 60.000 ha reduziert wurde, 

– die Grünlandextensivierungsmaßnahmen – die zukünftig auch den Einsatz von Mine-

raldünger untersagen. 

Durch die Erstaufforstung wird die Senkenfunktion der Wälder verbessert. Auf die Einzel-

fläche bezogen ist der Beitrag erheblich. Allerdings wird die Gesamtwirkung begrenzt 

durch den geringen Flächenumfang, der angestrebt wird. 

Die Förderung regenerativer Energien bzw. der Energieeffizienz ist in der Maßnahme 

Dienstleistungseinrichtungen enthalten, in der der Ausbau von Nahwärmenetzen und die 

Prozesswärmeverwertung von Bioenergieanlagen gefördert werden soll. Damit wird eine 

Förderlücke anderer Instrumente (EEG etc.) geschlossen und die Wirkungen bestehender 

Anlagen verbessert. Diese Fördergegenstände sind jedoch nicht mit operationellen oder 

                                                
28

 Zur Herstellung der Vorleistungsprodukte: Mineralischer Dünger, Pflanzenschutzmittel, etc. 
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spezifischen Zielen hinterlegt. Eine Förderung von Anlagen selbst, z. B. durch das AFP, 

ist nicht mehr vorgesehen. Eine Aussage darüber, in welchem Umfang auch weiterhin E-

nergiesparmaßnahmen im Gartenbau durch das AFP gefördert werden sollen, fehlt. Es 

kann aber davon ausgegangen werden, dass gerade angesichts der hohen Energiekosten bei 

baulichen Maßnahmen im AFP Energieeffizienz eine Rolle spielen wird. Im Bereich der 

Dorferneuerung spielen bei Gebäudeinvestitionen Energiesparmaßnahmen eine Rolle 

(z. B. bei der Fenster- oder Fassadensanierung). 

Ammoniakemissionen 

Niedersachsen hat aufgrund seiner intensiven Viehhaltung eine besondere Verantwortung 

für die Realisierung der vorgeschriebenen Reduzierungsziele für Ammoniakemissionen 

aus der Landwirtschaft gemäß der NEC-Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parla-

ments. Die quantifizierten Wirkungen machen gerade 0,2 % der angestrebten Reduzie-

rungsziele der Bundesregierung (BMVEL, 2003) für Emissionen aus der Tierhaltung bis 

2010 aus. Die bislang angebotenen Maßnahmen reichen nicht aus, v. a. weil diese nicht 

zwingend Problemgebiete oder –betriebe erreichen.  

Mit der Maßnahme umweltfreundliche Gülleausbringung sollen jährlich 862 t Ammoniak-

emissionen reduziert werden. Im Bereich des AFP werden im Zusammenhang mit Investi-

tionsmaßnahmen verbesserte Lagerungstechniken bzw. Stallbelüftungsverfahren realisiert, 

Qualifizierungsmaßnahmen und EMS können insgesamt zu einem verbesserten Stick-

stoffmanagement führen. Diese Maßnahmen führen aber eher zu einem schnelleren Errei-

chen des Stands der Technik bzw. zur Beseitigung von Vollzugsdefiziten als zu innovati-

ven klimaschützenden Verfahren. Weitere Maßnahmen mit Effekten auf die Reduzierung 

von Ammoniakemissionen sind die flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen, die den 

Viehbesatz beschränken. Dies sind v. a. der Ökolandbau sowie die Grünlandextensivie-

rung (ML/MU). 

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Als Indikator für die programmbezogenen Klimawirkungen sieht die EU-KOM die Verän-

derung der Produktion von erneuerbaren Energien vor. Dieser Indikator ist im Hinblick 

auf die niedersächsisch/bremischen Programminhalte nicht für eine Wirkungsmessung 

geeignet. Das Programm leistet nur in Maßnahme 321 einen geringen Beitrag zur Auswei-

tung erneuerbarer Energien. Die Wirkung ist vor dem Hintergrund der anderen existieren-

den vielfältigen und ausreichenden energiepolitischen Förderansätze (z. B. über das EEG) 

marginal. Eine weitere Möglichkeit der Wirkungsmessung wären die Minderungseffekte 

bezogen auf klimarelevante Gase. Dies ist allerdings methodisch sehr schwierig und sollte 

sich angesichts der geringen Bedeutung dieses Wirkungsbereichs auf beschreibende Dar-

stellungen beschränken. 



140 Kapitel 6       Erwartete Wirkungen Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

6.3.2.4 Bodenschutz 

Der Bodenschutz bezieht sich auf verschiedene Funktionen bzw. Beeinträchtigungen. Im 

Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung sind die Bodenerosion und der Er-

halt der Bodenstruktur und –fruchtbarkeit ausschlaggebend. Ein weiteres Problem ist die 

zunehmende Versiegelung von Flächen. 

Tabelle 6.10: Erwartete Wirkungen zum Schutz der Ressource Boden
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111 Qualifizierung x x

121 AFP -

123 Verarbeitung und Vermarktung -

125 Flurbereinigung + -

125 Ländlicher Wegebau -

125 Forstlicher Wegebau + -

126
Küstenschutz/Hochwasserschutz im 

Binnenland 2) -

214 NAU ++ +

214 Vertragsnaturschutz +

214 Wasserschutz + +

221/223 Erstaufforstung +

227 Nichtproduktive Investitionen Forst ++

311 Diversifizierung ++

322 Dorferneuerung +

323 Entwicklung Natur - und Landschaft +

Wirkungsrichtung: 

Boden

positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, Wirkungen zu vernachlässigen/keine 
Wirkungen: 0, negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---, X = Bewertung nicht 
möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

Bodenerosion ist vorrangig ein Problem in Niedersachsen, weniger in Bremen. Auf Basis 

der potentiellen Erosionsgefährdung nach bodenkundlichen, morphologischen und klima-

tologischen Kriterien wird eine Gesamtfläche von ca. 180.000 ha Ackerland in Nieder-

sachsen als hoch oder sehr hoch wassererosionsgefährdet ausgewiesen (10 % der Acker-
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fläche). Etwa 36 % der Ackerfläche sind aufgrund der Bodenart und des Humusgehaltes 

durch Winderosion gefährdet und gleichzeitig mit erosiver Nutzung belegt (MU, 2006d). 

Einen Beitrag zur Verringerung der Erosion leisten v. a. die Maßnahmen des Schwerpunk-

tes 2. Hochwirksam sind v. a. die Maßnahmen, die eine ganzjährige Bodenbedeckung be-

fördern. Dazu gehören die Maßnahmen MDM, der Zwischenfruchtanbau
29

 und der Ökolo-

gische Landbau (Acker). Gemeinsam mit den Blühstreifen auf Ackerflächen erstrecken 

sich diese Maßnahmen auf rund 131.000 ha Acker, dies sind 7 % der Ackerfläche. 

Daneben leisten alle Maßnahmen, die einen weiteren Umbruch von Grünland in Ackerland 

verhindern, einen Beitrag zum Bodenschutz. Unter Berücksichtigung von CC-

Verpflichtungen wird eine weitaus größere Fläche erreicht. Die 7 % sind insofern zusätz-

lich zu sehen. Die Kulissen sorgen im Gegensatz zu CC aber für Treffgenauigkeit. 

Neben den flächenbezogenen Maßnahmen können auch die Flurbereinigung und die Maß-

nahme zur Entwicklung von Natur und Landschaft durch die Anreicherung der Landschaft 

mit Strukturelementen und die Vorbereitung „reliefkonformer“ Bewirtschaftungsrichtun-

gen zur Verringerung der Bodenerosion beitragen. 

Zum Bodenschutz gehört auch die Verhinderung der biologischen Degradation von Böden. 

Kriterium ist die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit und –

struktur. Anrechenbar sind ackerflächenbezogene Maßnahmen wie Ökolandbau oder Zwi-

schenfruchtanbau. Insgesamt sollen auf 67.000 ha hoch wirksame Maßnahmen zum Erhalt 

und zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Struktur zur Anwendung kommen, 

rund 56.000 ha entfalten eine positive Wirkung (MDM). 

Die Aufrechterhaltung von Struktur und Pufferfunktion der Böden durch die Stabilisierung 

des pH-Wertes wird vorrangig durch die Bodenschutzkalkung der Waldböden auf rund 

30.000 ha bewirkt.  

Zentrales Anliegen des Bodenschutzes ist die Reduzierung des fortschreitenden Flächen-
verbrauchs für Siedlungs- und Verkehrsflächen. Dieses Ziel kann umfassend nur von an-

deren Instrumenten verfolgt werden. Das Förderprogramm leistet in Achse 3 einen kleinen 

Beitrag zur Verhinderung von zusätzlicher Versiegelung, indem ungenutzte landwirt-

schaftliche Bausubstanz umgenutzt wird. In der Dorferneuerung kann es im Rahmen von 

dorfökologischen Maßnahmen zur Entsiegelung kommen.  

                                                
29

 Die Verbesserungsvorschläge hinsichtlich eines späteren Umbruchtermins bei nachfolgender Maiskul-
tur und die Forderung nach winterharten Zwischenfrüchten wurden nicht berücksichtigt. 



142 Kapitel 6       Erwartete Wirkungen Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Es existiert kein Vorschlag seitens der EU-KOM zur Wirkungsmessung. Andere Vor-

schläge werden im Folgenden vorgestellt 

Indikatoren für Wind- und Wassererosion 

– Treffsicherheit von Maßnahmen in erosionsgefährdeten Gebieten.  

• Mit Hilfe einer Verschneidung der Förderdaten aus dem InVeKoS-GIS mit den 

vorliegenden Karten zur Erosionsgefährdung in Niedersachsen und Bremen lässt 

sich dieser Indikator für die flächenbezogenen Maßnahmen zukünftig auf Ebene 

des Feldblocks ermitteln.  

• Tatsächliche Bodenerosion: Für MDM und Zwischenfruchtanbau ist vorgesehen, 

die tatsächliche Bodenerosion auf Beispielflächen zu untersuchen (Überprüfung 

der Abtragsreduzierung im ABAG-Modell in t/ha*a). 

Indikator für Bodenfruchtbarkeit und –struktur  
• Organische Substanz im Boden (Auswertung von Forschungsergebnissen und In-

terpretation unter Evaluierungsgesichtspunkten) 

6.3.2.5 Landschaft 

In Niedersachsen und Bremen als Agrarland mit fast 70 % Ackeranteil sind neben der Kul-

turartenvielfalt auf dem Ackerland und dem Vorhandensein von Strukturelementen in der 

Landschaft auch das Grünland unterschiedlicher Feuchtestufen und extensive und weide-

gebundene Nutzungsformen für das Landschaftserleben von Bedeutung. Die Sicherung 

und Entwicklung der Kulturlandschaften vor allem durch die Landbewirtschaftung ist da-

her Ziel vieler Maßnahmen der Achse 2. Zusätzlich entfalten auch die investiven Maß-

nahmen der Flurbereinigung, die investiven Naturschutzmaßnahmen und die Fließgewäs-

serentwicklung landschaftsbezogene Wirkungen. 
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Tabelle 6.11: Erwartete Wirkungen zum Schutz der Ressource Landschaft

Wirkungsfelder
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125 Flurbereinigung + + +

126
Küstenschutz/Hochwasserschutz im 

Binnenland 2) -

213 Erschwernisausgleich + +

214 NAU + +

214 Vertragsnaturschutz +++ ++ +

214 Wasserschutz + +

214 Bedrohte Tierrassen ++

221/223 Erstaufforstung x x

225 Waldumweltmaßnahmen ++ ++ ++

227 Nichtproduktive Investitionen Forst + +

311 Diversifizierung ++

322 Dorferneuerung ++

323 Kulturerbe +++

323 Entwicklung Natur - und Landschaft ++ ++ +

323 Fließgewässer WRRL ++ ++ +

323 Trinkwasserschutz +

Wirkungsrichtung: 

Landschaft

positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, Wirkungen zu vernachlässigen/keine 
Wirkungen: 0, negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---, X = Bewertung nicht 
möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

Landschaftsbezogene Wirkungen von Maßnahmen abzuschätzen, ist ohne die Einbezie-

hung des Wirkraums nur sehr eingeschränkt möglich. Bei den folgenden Flächenangaben 

handelt es sich um die potentielle Wirkung auf die Landschaft, die umso wahrscheinlicher 

ist, je dezidierter Gebietskulissen vorgegeben sind, die die Maßnahmen in geeignete Land-

schaftsräume lenken. Erste Erkenntnisse über den spezifischen Wirkraum von Maßnahmen 

und ihre Wahrnehmbarkeit werden von den im Rahmen der Ex-post-Bewertung durchge-

führten Fallstudien für die flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen erwartet. 

Insgesamt stagniert der flächenmäßige Umfang der Maßnahmen mit positiven Auswirkun-

gen auf die Landschaft verglichen mit den Ergebnissen der Aktualisierung der Zwischen-
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bewertung. Gemessen an den Zielwerten können auf rund 5 % der LF Maßnahmen zum 

Erhalt und zur Verbesserung der Kohärenz der Landschaft und rund 8 % zum Erhalt der 

Vielfalt bzw. zur Anreicherung des Landschaftsbildes potentiell beitragen.  

Unter Kohärenz wird die Angemessenheit der Flächennutzung im Hinblick auf die natür-

lichen Standortfaktoren verstanden. Diese sind für die Nutzung bestimmend und die Art 

der Bewirtschaftung lässt den natürlichen Standort „durchpausen“ (Köhler et al., 2000; 

Wascher, 2000). Als angemessen werden daher eine standortgerechte Forstwirtschaft und 

im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung eine (extensive) Grünlandnutzung angese-

hen. (Reiter et al., 2005b, S. 182). Die geplanten Agrarumweltmaßnahmen sollen auf rund 

140.000 ha (sehr positiv wirkend rund 22.000 ha) zum Erhalt und zu einer Verbesserung 

der Kohärenz beitragen.  

Unter der Vielfalt der landwirtschaftlichen Nutzung fasst die EU-KOM (2000) die Unter-

schiedlichkeit von Landschaftsmerkmalen, der Bodennutzungsformen und der Land-

schaftsstruktur. Hierzu können Maßnahmen auf rund 200.000 ha beitragen (davon 4.000 

ha sehr positiv wirksam). 

Der Erhalt und die Verbesserung der kulturellen Eigenart der Landschaft spielt eine un-

tergeordnete Rolle im Programm. Hier sind es v. a. die Vertragsnaturschutzmaßnahmen, 

die einen Beitrag leisten. Die Maßnahme 214 trägt mit der Förderung traditioneller Rassen 

dazu bei, dass bestimmte traditionelle Landnutzungsformen aufrecht erhalten werden kön-

nen. Dazu zählt die Pflege von Heideflächen durch Heidschnucken oder die Offenhaltung 

von Harzer Bergwiesen durch das Harzer Rotvieh.  

Im Wald tragen in erster Linie die Waldumweltmaßnahmen (2.000 ha) sowie die Umbau-

maßnahmen zur naturnahen Waldbewirtschaftung (1.500 ha) und Waldrandgestaltung zu 

einer kohärenteren Flächennutzung und zu mehr Vielfalt bei. Dies entspricht rund 0,2 % 

der Waldfläche Niedersachsens. Das Ziel der Waldumbaumaßnahmen ist gemessen am 

Output der letzten Förderperiode (6.506 ha) und den umbaufähigen Privat- und Kommu-

nalwaldbeständen von 45.550 ha (Setzer, 2005) eher klein bemessen, entspricht aber den 

Entwicklungen der abnehmenden Nachfrage (Setzer, 2005, S. 64) dieser Maßnahme. Die 

Erstaufforstung wäre geeignet, einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Landschaft 

zu leisten, wenn es eine geeignete Gebietskulisse gäbe. 

Die Wirkungen des flächigen Landschaftserhaltes werden durch den Erhalt von kulturhis-

torischen Landschaftselementen und denkmalgeschützten Bauten in der freien Landschaft 

und der Ortschaftslage ergänzt. Dieses Anliegen steht mit im Mittelpunkt der Maßnahmen 

Dorferneuerung und Kulturerbe und ist mit eigenen Zielen und Indikatoren hinterlegt. 
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Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Die EU-KOM hat im CMEF keine Indikatoren für diesen Wirkungsbereich vorgesehen, 

weil er nicht zu den prioritären Wirkungsbereichen aus EU-Sicht gehört. Im niedersächsi-

sche Kontext spielt die landschaftliche Entwicklung eine gewisse Rolle und ist daher auch 

ein Baustein der Wirkungsmessung.  

Der Wirkungsbereich Landschaft wurde im vergangen Evaluierungskonzept mit drei Krite-

rien unterlegt: Kohärenz, Vielfalt und kulturelle Eigenart. Die ersten beiden Kriterien be-

ziehen sich ausschließlich auf land- und forstwirtschaftliche Flächen. Das dritte Kriterium 

beinhaltet auch Siedlungsflächen. Der bisherige Bewertungsansatz, mit dem wirksame 

Flächenumfänge erfasst wurden, gibt zwar keine Wirkungen wieder, sollte allerdings (trotz 

methodischer Schwächen) mangels aussagekräftigerer Indikatoren, fortgeführt werden. 

Aufgrund der unbefriedigenden Auswertungsmöglichkeiten mit Daten sind ergänzende 

qualitative Analysen durch ausgewählte Fallstudien besonders wichtig. Dies betrifft v. a. 

auch die Wirkungen auf die kulturelle Eigenart von Landschaften und Siedlungen. Da der 

Wirkungsbereich Landschaft häufig eng korreliert ist mit dem Schutzgut Biodiversität, 

sind entsprechende Querverbindungen herzustellen. 

Die Entwicklung geeigneter Indikatoren ist anzustreben, bzw. die Integration optimierter 

Indikatoren basierend auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist auch während der 

Förderperiode vorzunehmen. 

6.3.2.6 Wirkungsschwerpunkte 

Das geplante Mittelvolumen bezogen auf die einzelnen Schutzgüter wird in Abbildung 6.6 

dargestellt. Zwischen 57 und 27 % der Programmmittel werden eingesetzt. Das Schutzgut 

Landschaft wird am höchsten gewichtet, weil neben den Achse-2-Maßnahmen auch noch 

einige finanzstarke Maßnahmen aus Achse 1 (Flurbereinigung) und Achse 3 (Dorferneue-

rung) einen Beitrag leisten können. Ähnlich sieht es beim Klimaschutz aus, wo das AFP 

als finanzstarke Maßnahme über eine verbesserte Energieeffizienz einen geringen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten kann. 

Mittlere Wirkungen sind auf alle betrachteten Schutzgüter zu erwarten, während stark po-

sitive Wirkungen nur beim Wasserschutz sowie Biodiversität/Landschaft gesehen werden.  
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Abbildung 6.6: Umweltwirkungen, gewichtet mit dem maßnahmenbezogenen Mit-

teleinsatz 2007 bis 2013

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Biodiversität

Wasserschutz

Klimaschutz

Bodenschutz

Landschaft

+++ ++ +

Mio. Euro öffentl. Aufwendungen 2007 bis 2013

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage von ML (2006b). 

6.3.2.7 Fazit 

Insgesamt haben sich die Umweltmaßnahmen konzeptionell gegenüber der Vorgängerpe-

riode deutlich weiterentwickelt. Auch ihr finanzielles Gewicht ist gestiegen. In vielen Be-

reichen ist eine Verbesserung der Umweltwirkungen im Sinne einer besseren strategischen 

Ausrichtung und einer finanziellen Stärkung entsprechender Maßnahmen festzustellen. 

Das Baukastensystem und die Gebietskulissen sollten noch ausgeweitet werden. Im Pro-

grammverlauf wird ein Abgleich mit den Managementplänen für die Natura-2000-Gebiete 

und den Maßnahmenplänen nach WRRL erforderlich sein und ggf. eine Korrektur, Anpas-

sung oder Ergänzung der Maßnahmen und der Mittelansätze erforderlich sein.  

Klimaaspekte spielen nur eine untergeordnete Rolle im Programm. Hier sollte überlegt 

werden, ob in den bestehenden Maßnahmen v. a. AFP und Berufsbildung/EMS die Thema-

tik „Reduzierung von Ammoniakemissionen“ stärker verankert werden kann. Hinsichtlich 

des Klimaschutzes ist eine Gebietskulisse bei der umweltfreundlichen Gülleausbringung 

wenig sinnvoll.  
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6.3.3 Lebensqualität und Governance 

6.3.3.1 Lebensqualität 

Lebensqualität (auch in Teilbereichen) beinhaltet „die Konstellation von objektiven Le-

bensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden von Individuen und Gruppen“ (Glatzer 

et al., 1984). Lebensqualität umfasst eine Vielzahl von Aspekten: Einkommen, Wohnbe-

dingungen, Erwerbstätigkeit, Ehe, Familie, Haushalt, Gesundheit, soziale Integration, poli-

tische und soziale Beteiligung, Sicherheit usw. Das Förderprogramm nimmt auf einzelne 

Aspekte Einfluss, darunter 

– Wohnumfeld- und Wohnqualität (Wohnung, Umfeld, Verkehrsverhältnisse, Frei-

zeitmöglichkeiten, Versorgung), 

– soziales Leben (Gemeinschaftsgebäude und –einrichtungen, Veranstaltungen, Verei-

ne),  

– lokale Identität (baukulturelles Erbe, identitätsstiftende Aktivitäten). 

Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität spielen v. a. im Rahmen des Schwer-

punkts 3 eine wesentliche Rolle. Dabei kommt der Maßnahme Dorferneuerung das größte 

Gewicht zu (sowohl finanziell wie auch hinsichtlich der Anzahl der Projekte). Die Dorfer-

neuerung hat auch das größte Potential, Wirkungen hinsichtlich der Verbesserung der Le-

bensqualität zu entfalten. Als Voraussetzung für die Umsetzung von investiven Projekten 

wird eine planerische Grundlage geschaffen, deren Erstellungsprozess von einem Beteili-

gungsverfahren mit Moderation begleitet ist. Allerdings wird schon in Kapitel 4 darauf 

verwiesen, dass die Wirksamkeit der Dorferneuerung von einer problemgerichteten Aus-

wahl der Dörfer im Dorferneuerungsprogramm abhängt. Die bislang vorgelegten Aus-

wahlkriterien lassen kein Ranking und damit keine Schwerpunktsetzung erkennen.  
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Tabelle 6.12: Erwartete Wirkungen auf Lebensqualität und Governance

Wirkungsfelder Lebens-qualität Governance
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125 Flurbereinigung + +

125 Ländlicher Wegebau +

125 Forstlicher Wegebau x

311 Diversifizierung +

313 Tourismus +++

321 Dienstleistungseinrichtungen +++

322 Dorferneuerung +++ +

323 Kulturerbe +

323 Entwicklung Natur - und Landschaft + +

323 Trinkwasserschutz +

341 ILEK/REM ++

41 Lokale Entwicklungsstrategien x

421 Zusammenarbeit x

431 Laufende Kosten +++

Wirkungsrichtung: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++, 
Wirkungen zu vernachlässigen/keine Wirkungen: 0, negative 
Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---, X = Bewertung 
nicht möglich, FN siehe Anhang
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Quelle: Eigener Entwurf (vgl. Anhang 4). 

Der Hauptteil der im Rahmen der Dorferneuerung geförderten Projekte soll wie bislang im 

Bereich der physischen Infrastruktur liegen. Durch diese Projekte, wie z. B. die Gestaltung 

von Straßen und Dorfplätzen, wird die Wohnumfeldqualität in den Dörfern verbessert. 

Aber auch auf die Wohnqualität wird Einfluss genommen, indem Arbeiten an privaten 

Gebäuden und auf privaten Grundstücken gefördert werden.  

Auf das soziale Leben nimmt die Dorferneuerung über die Förderung von Dorfgemein-

schaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen Einfluss. Auch im Rahmen der 

Maßnahme Dienstleistungseinrichtungen können solche Einrichtungen gefördert werden, 

zusätzlich auch z. B. Dorfläden. Alle Einrichtungen tragen dazu bei, dass Treffpunkte in 

den Dörfern erhalten und zum Teil sogar neu geschaffen werden. 
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Lokale Identität wird gefördert, indem die ortstypische Gestaltung von Gebäuden eine 

wichtige Rolle sowohl in der Dorferneuerung als auch bei der Maßnahme Kulturerbe 

spielt. Durch den Erhalt und die Wiederherstellung von ortstypischen und denkmalge-

schützten Gebäuden wird das baukulturelle Erbe als Identifikationsmöglichkeit erhalten.  

Andere Maßnahmen des Schwerpunkts 3 (z. B. Tourismus), aber auch Maßnahmen des 

Schwerpunkts 1 (Flurbereinigung und Wegebau) wirken auf den Lebensqualitätsaspekt 

Freizeit. Durch die bessere Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der Landschaft werden den 

Menschen in den ländlichen Regionen bessere Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten 

eröffnet.  

Sowohl für die Dorferneuerung als auch für die anderen Maßnahmen, die zur Verbesse-

rung der Lebensqualität beitragen, ist ein Fördervorrang bei Einbindung in Regionale 

Entwicklungskonzepte oder Leader gegeben, wenn ansonsten die Projekte gleichwertig 

nebeneinander stehen. 

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Ein eigenständiger Wirkungsindikator zum Bereich Lebensqualität wird von der EU-KOM 

trotz der stark auf dieses Ziel ausgerichteten Maßnahmen in Achse 3 nicht formuliert. Dies 

ist vielleicht Ausdruck der Tatsache, dass die Erhebung von Wirkungen im Bereich der 

Lebensqualität grundsätzlich schwierig ist, da viele Wirkungen qualitativer Art sind und 

nur indirekt auftreten. Daher werden im Programm verschiedene Ansätze bei den unter-

schiedlichen Maßnahmen gewählt, die sich der Thematik von mehreren Seiten nähern. 

Dazu gehören sowohl Befragungen der Bevölkerung zur Veränderung der Lebensqualität 

als auch Untersuchungen zur Nutzung der geförderten Einrichtungen. Darüber hinaus ist 

im Bereich der indikatorengestützten Abschätzungen der Wirkungen vorgesehen, die Er-

gebnisse der Umfragen im Rahmen der Erhebung Perspektive Deutschland im Zeitablauf 

auszuwerten und mit den maßnahmenbezogenen Ergebnissen zu spiegeln. 

6.3.3.2 Governance 

In einem weiten Begriffsverständnis wird Governance definiert als „die Gesamtheit aller 

nebeneinander bestehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachver-

halte: von der institutionalisierten zivilgesellschaftlichen Selbstregelung über verschiede-

ne Formen des Zusammenwirkens staatlicher Akteure bis hin zu hoheitlichem Handeln 

staatlicher Akteure.“ (Mayntz, 2004, S. 5). Mit dieser Erweiterung kennzeichnet der Beg-

riff auch die Tendenz zum „kooperativen Staat“, d. h. der politischen Steuerung unter 

Mitwirkung zivilgesellschaftlicher Akteure. Rhodes (1997) definiert Governance als “ba-

sically non-hierarchical mode of governing, where non-state, private corporate actors 

(formal organisations) participate in the formulation and implementation of public policy.”  
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Mit der Zielsetzung der „Verbesserung“ bzw. Ausweitung von Governance als gesell-

schaftlichem Steuerungs- und Handlungsmechanismus verbindet sich die Erwartung einer 

effizienteren, zielgerichteteren, vereinfacht ausgedrückt „besseren“ Bereitstellung öffent-

licher Güter.  

Die Maßnahmen verfolgen hier zwei Ansätze: 

– Der erste Ansatz beinhaltet thematisch fokussierte Maßnahmen. Bei diesen Maßnah-

men sollen die Einbeziehung verschiedenster gesellschaftlicher Akteure in einem zum 

Teil klar definierten Rahmen sowie verhandlungsorientierte Entscheidungsprozesse zu 

einer reibungsloseren Umsetzung und besseren Akzeptanz der Maßnahme führen. 

Hierzu gehören vor allem die Flurbereinigung und die Dorferneuerung aber auch 

Maßnahmen des Wasser- und Naturschutzes, soweit sie kooperative Ansätze verfol-

gen. 

– Der zweite Ansatz beinhaltet Maßnahmen, die auf eine Stärkung und Ausweitung der 

„Regional Governance“ abzielen. „Das Besondere von Regional Governance liegt dar-

in, dass es sich um eine regionale Form der Selbststeuerung handelt, die auf Freiwil-

ligkeit beruht, nicht verfasst ist und nicht auf einzelne traditionelle gesellschaftliche 

Teilsysteme (Politik/Verwaltung, Wirtschaft, sozio-kulturelle Gesellschaft) beschränkt 

ist.“ (Fürst, 2004). Ausgehend von der Auffassung, dass es keine Standardlösungen 

für die Entwicklung ländlicher Regionen geben kann, die sozusagen top-down festge-

legt werden können, wird ein wesentlicher Schlüsselfaktor für erfolgreiche Entwick-

lungsprozesse in der Selbstverantwortung der Region und der Partizipation der zivil-

gesellschaftlichen Akteure gesehen, die es zu aktivieren gelte. Hauptargumente hierfür 

sind: 

• Regionale Akteure haben genauere Kenntnisse der Situation vor Ort; Maßnahmen 

und Projekte können daher zielgenauer gestaltet und besser aufeinander abge-

stimmt werden. 

• Einem Bottom-up-Ansatz wird zugeschrieben, die Motivation zur aktiven Beteili-

gung und auch die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Region mittels Bil-

dung von Netzwerken oder Erweiterung schon vorhandener Netzwerkstrukturen 

steigern zu können. 

• Als Schlüssel zum Erfolg dieses Prozesses wird ein professionelles Regionalma-

nagement angesehen, das kommunikative Kompetenz nach innen und außerhalb 

der Region, organisatorisches Geschick und die Fähigkeit zur Moderation und 

Mediation vereinen muss. 

Hier setzt vor allem der Leader-Ansatz an, der den Akteuren der ländlichen Regionen die 

Möglichkeit eröffnet, gemeinsam eine auf die besonderen Bedingungen der Region ausge-

richtete Entwicklungsstrategie zu definieren und umzusetzen. Einschränkend muss hier 

allerdings angemerkt werden, dass gerade die Finanz- und Verwaltungsvorschriften in ih-

rer Komplexität und ihrem Standardisierungsdruck mit einer breiten Beteiligung von ins-
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besondere ehrenamtlichen Akteuren nur schwer zu vereinbaren sind und hierzu ein erheb-

licher Koordinations- und Betreuungsaufwand erforderlich ist.
30

 Positiv ist sicher die Ein-

bindung der ÄfL statt der Landkreise in das Bewilligungsverfahren, da diese auch die 

meisten Achse-3-Maßnahmen bewilligen. 

Weiterhin sind hier die Maßnahmen der Schwerpunktachse 3 ILEK und Regionalmanage-

ment zu nennen. Die ILEK nehmen hierbei eine Zwischenstellung zwischen den oben 

skizzierten einerseits thematisch fokussierten und andererseits breiten „regional governan-

ce“-Ansätzen ein, da sie bezogen auf einen konkreten Anlass, wie z. B. überörtliche Infra-

strukturvorhaben, initiiert werden, gleichzeitig jedoch ein breites Themenspektrum abde-

cken können/sollen. Ein weiterer entscheidender Unterschied zum LEADER-Ansatz liegt 

darin, dass die jeweiligen Regionen zwar Prioritäten für die Umsetzung von Projekten 

festlegen können, allerdings nicht über ein eigenes Budget an EU-Mitteln zur Umsetzung 

verfügen, und somit geringere Steuerungsmöglichkeiten haben.  

Tabelle 6.13 stellt die verschiedenen Maßnahmen mit ihren unterschiedlichen Governan-

ce-Potentialen dar. 

                                                
30

 „Der Bottom-up-Ansatz wurde in Niedersachsen sehr umfassend und zielorientiert umgesetzt. WISO - 
Partner und Bürger wurden im gesamten Prozess beteiligt. Dies führte u. a. zu einem starken ehrenamt-
lichen Engagement. Anfängliche Euphorie wurde dadurch gedämpft, dass LAG-Mitglieder lernen 
mussten, dass auch bei der EU-Förderung komplexe Regelwerke des Subventionsrechts zu beachten 
sind. Anfängliche Schwierigkeiten konnten jedoch durch intensive Informationsarbeit verringert wer-
den. Das Know-how vor Ort konnte kontinuierlich verbessert werden. Dennoch besteht weiterhin nen-
nenswerter Beratungsbedarf.“ (MCON, 2005, S. 7) 
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Tabelle 6.13: Maßnahmen des Förderprogramms mit ihren Governance-Potentialen

Geographische 
Reichweite

Akteursbeteiligung Organisationsstruktur Entscheidungsprozesse Themen Wirkung

Flurbereinigung
Flurbereinigungs-
gebiet

Gemäß FlurbG §10 
Grundstückseigentüm
er und als 
Nebenbeteiligte z.B. 
Gemeinden oder 
Wasser- und 
Bodenverbände

Im FlurbG festgelegt, 
behördlich geleitet

stark auf konsensuale 
Lösungen und 
Interessensausgleich 
ausgerichtet, aber 
hoheitlicher Letztentscheid 
des Staates

je nach 
Flurbereinigungs-
verfahren, im 
Vordergrund stehen 
aber immer 
Landnutzungs-fragen, -
konflikte

+

Grundwasser-
schutz (323)

Wasserschutz- und 
Wasservorrang-
gebiete

Kooperationen von 
Landwirten, 
Wasserversorgern, 
Zusatzberater 
(+Agrarstruktur- und 
Naturschutzver-
waltung)

Kooperationserlass, setzt 
Rahmenbedingungen für 
kooperativen 
Grundwasserschutz

Entwicklung konsensualer 
Ansätze zum 
Grundwasserschutz, soweit 
wie rechtliche Vorgaben 
eingehalten werden

Grundwasserschutz 
(z.T. Ausweitung 
hinsichtlich 
integriertem 
Wasserschutzgebietsm
anagement

+

Dorferneuerung Dorf
offen, starke 
Einbindung der 
Gemeinde

zumeist in thematischen 
Arbeitsgruppen 
organisiert

Entscheidung über 
öffentliche Maßnahmen 
trifft Gemeinde auf 
Grundlage des 
Dorferneuerungsplans, 
Ranking für private 
Maßnahmen im 
Dorferneuerungsplan, zur 
Finanzierung der 
vorgeschlagenen 
Maßnahmen setzt GLL 
einen 
Finanzierungsrahmen

Siedlungsent-
wicklung, öffentliche 
Infastruktur, Freizeit, 
Landwirtschaft, je 
nach Engagement der 
Arbeitsgruppen

+

Naturschutz
Natura-2000-
Gebiete

Naturschutz, 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, 
Verwaltung

nicht vorgegeben

Konsensual, allerdings nur 
soweit, wie gesetzliche 
Vorgaben damit erfüllt 
werden

Natura-2000-
Managementpläne

+

ILEK/REM
ILEK-Region mind. 
50.000 Einwohner)

25% WiSos, 
umfassende 
Bürgerbeteiligung

nicht vorgegeben

keine eigenen Mittel, 
daher auf positiven 
Bescheid v.a. der GLL 
angewiesen

anlassbezogen (z.B. 
zur Begleitung 
überörtlicher 
Großbauvorhaben)

++

LEADER

zw. 30.000 und 
150.000 Einwohner, 
homogene 
Regionsab-
grenzung abhängig 
von der 
Themenstellung

mind. 50% WiSos auf 
der 
Entscheidungsebene, 
unterschiedliche 
Akteure beteiligt je 
nach Haupttätigkeits-
bereich einer LAG

Lokale Aktionsgruppe, 
zumeist als juristische 
Person organisiert 
(Verein, GmbH, ..), 
Vorstand, 
Arbeitsgruppen, 
Vollversammlung, GLL 
als beratendes Mitglied 
der LAG und zuständig 
für verwaltungsseitige 
Abwicklung

Geschäftsordnung, in der 
Entscheidungsprozesse 
geregelt sind, LAG trifft 
Entscheidung über die 
Verwendung des Budgets

Regionalentwicklung, 
thematisch nicht 
eingegrenzt

+++

Quelle: Eigener Entwurf. 

Vorgeschlagene Wirkungsindikatoren 

Der Bereich Governance kann nur mit Einschränkungen anhand von Indikatoren abgebil-

det werden. Sowohl für Leader als auch für die ILEK wurden im Programm Indikatoren 

entsprechend den jeweiligen Zielsetzungen formuliert, um einzelne Aspekte abzubilden: 

– Leader: Ermittlung des Anteils der LAG-Mitglieder (%), für die die Arbeit der LAG 

zu einer Verbesserung der regionalen Handlungskompetenzen geführt hat 
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– ILEK: Ermittlung des Anteils der beteiligten Akteure, nach deren Einschätzung ge-

plante Vorhaben einvernehmlicher beschlossen und umgesetzt wurden. 

Die Erhebungen zu diesen Indikatoren können zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchge-

führt werden, um Veränderungen in der Einschätzung darzustellen. Die Ergebnisse lassen 

sich vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Organisationsstrukturen, eingesetzten 

Ressourcen und Problemlagen interpretieren. Ergänzend sind auf jeden Fall Fallstudien 

durchzuführen. 

6.3.3.3 Wirkungsschwerpunkte 

35 % bzw. 33 % des gesamten Maßnahmenvolumens sind mit Wirkungen im Bereich Le-

bensqualität und Governance verbunden.  

Abbildung 6.7: Wirkungen auf Lebensqualität und Governance, gewichtet mit dem 

maßnahmenbezogenen Mitteleinsatz 2007 bis 2013

0 100 200 300 400 500 600

Lebenqualität

Governance

+++ ++ +

Mio. Euro öffentl. Aufwendungen 2007 bis 2013

Quelle: Eigener Entwurf auf der Grundlage von ML (2006b). 

Es ist eine ausgeprägte Polarität zwischen den Maßnahmen zu erkennen, denen starke 

Wirkungen zugemessen werden, bzw. die nur mit geringen Wirkungen verbunden sind. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass die Maßnahmen der Dorferneuerung in Gänze auf 

das Ziel Lebensqualität ausgerichtet sind und hier auch starke Wirkungen entfalten, wäh-

rend es sich bei anderen Maßnahmen, wie investiven Maßnahmen in Natur und Land-
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schaft, nur um einige wenige Projekte innerhalb der Maßnahme handelt, die hier ihre 

Hauptwirkungen haben. 

Bei Governance sind die Maßnahmen, die einen sehr breiten Ansatz verfolgen und ent-

sprechend ausgeprägte Wirkungen entfalten, zu unterscheiden von den Maßnahmen mit 

eher thematisch ausgerichteten Ansätzen. 

6.3.3.4 Fazit 

Die Dorferneuerung entfaltet das größte Potential im Wirkungsbereich Lebensqualität. Sie 

hat dieses Potential, da ihre Umsetzung durch ein integriertes Verfahren unter Einbezie-

hung der Bevölkerung erfolgt und so die Auswahl von auf die Verhältnisse in den einzel-

nen Dörfern abgestimmten Projekten angestrebt wird. Allerdings kommt so der Auswahl 

der Dörfer für das Dorferneuerungsprogramm eine große Bedeutung zu, die sich in den 

bisher genannten Auswahlkriterien noch nicht genügend widerspiegelt. 

Bei den Maßnahmen, deren Umsetzung nicht zwangsläufig im Rahmen von Entwicklungs-

konzepten vorgesehen ist, kommt es darauf an, ob sie in umfassendere Planungen, z. B. 

Tourismuskonzepte, ILEKs o. ä., eingebunden sind oder nicht. Durch die Einbindung lässt 

sich die Wirksamkeit der Projekte erhöhen, wie Evaluierungsergebnisse zeigen. Daher 

wurde in der Aktualisierung der Halbzeitbewertung gefordert, bei den Maßnahmen die 

Integration in übergreifendere Planungen und die Vernetzung zwischen Projekten als 

Auswahlkriterium heranzuziehen (Eberhardt et al., 2005, S. 52ff). 

Von den angebotenen Maßnahmen kommt dem Leader-Ansatz das größte Governancepo-

tential zu. Flurbereinigung und Dorferneuerung beinhalten zwar beteiligungsorientierte 

Elemente, auch kommt den Akteuren vor Ort ein Mitgestaltungspotential zu. Die Letzt-

entscheidung liegt allerdings auf Seiten der Verwaltung, sowohl inhaltlich wie auch finan-

ziell. Die Maßnahme ILEK/REM hat zwar viele Elemente des Leader-Ansatzes übernom-

men, die Entscheidungshoheit liegt hier allerdings nicht auf der regionalen Ebene und die 

Gruppen verfügen auch über kein eigenes finanzielles Budget. Will man den Bereich der 

Governance stärken, sollte daher ein Schwerpunkt des Programms auf dem Leader-Ansatz 

liegen. 

6.4 Gibt es Konflikte zwischen den verschiedenen Wirkungsbereichen? 

Es lassen sich verschiedene Arten von Konflikten unterscheiden, die wiederum jeweils 

geeignete Lösungsansätze implizieren. Mögliche Zielkonflikte sollen auch Gegenstand der 

Diskussion in Kapitel 3 und 5 sein. Sie sind durch die Einbindung in die Strategie, durch 
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geeignete Maßnahmenausgestaltungen, durch regionale Steuerungsprozesse zu minimie-

ren. Aber auch wenn den Programmzielen Kohärenz bescheinigt wird, so können bei Be-

trachtung der Wirkungsseite sogenannte Nebenwirkungskonflikte zu Tage treten.  

Nebenwirkungskonflikte sind v. a. in Bezug auf die Umweltschutzgüter zu vermerken. 

Grundsätzlich muss vorangestellt werden, dass die Einhaltung von Umweltstandards und 

umweltrechtlichen Vorschriften eine grundlegende Voraussetzung für die Förderung ist. 

Aber auch bei der Einhaltung dieser Standards findet Umweltverbrauch statt. Wie auch 

dem Umweltbericht (entera, 2006) zu entnehmen ist, sind mit einigen Fördermaßnahmen 

negative Umwelteffekte verbunden. Bei einigen Maßnahmen sind die Umweltwirkungen 

unbestimmt; hier kommt es in starkem Maße auf die konkrete Maßnahmenausgestaltung 

an.  

Maßnahmen, die mit negativen Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter verbunden sein 

können, sind das AFP, Verarbeitung und Vermarktung, der land- und forstwirtschaftliche 

Wegebau sowie der Küsten- und Hochwasserschutz. Das Gros der negativen Auswirkun-

gen ist mit den Schutzgütern Boden und Biodiversität verbunden. Viele der Maßnahmen, 

die negative Wirkungen auf das eine Schutzgut verursachen, haben durchaus positive Wir-

kungen auf ein anderes Schutzgut. Solche Wirkungen lassen sich allerdings nicht gegen-

einander aufrechnen, sondern es ist immer die Frage der Abwägung, welches Schutzgut im 

konkreten Einzelfall höher zu werten ist. 

Da es sich bei den genannten Maßnahmen zum überwiegenden Teil um Baumaßnahmen 

handelt, die einer Genehmigung bzw. einer Planfeststellung bedürfen, kommen die In-

strumente der naturschutzrechtlichen bzw. baurechtlichen Eingriffsregelung sowie Um-

weltverträglichkeitsprüfungen sowie Prüfung der FFH-Verträglichkeit nach § 34 

BNatSchG je nach Einzelfall zum Tragen. Diese dienen der Abwägung der Belange von 

Natur und Umwelt, der Reduzierung der Umweltwirkungen sowie der Festlegung von 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Zudem beinhaltet der Umweltbericht bereits Vor-

schläge zur Minimierung möglicher negativer Auswirkungen, diese sollten bei der Umset-

zung der Fördermaßnahmen beachtet werden. 

Im Bereich der investiven Förderung von Unternehmen werden – abgesehen von Aspekten 

des Tierschutzes - keine höheren Umweltstandards speziell gefordert oder besonders ge-

fördert. Dies betrifft z. B. eine besondere Energie- oder Ressourceneffizienz, besonders 

flächensparendes Bauen oder Flächenrecycling beziehungsweise Entsiegelungsmaßnah-

men. Dieses sehen weder die GAK-Förderbedingungen (BMELV, 2006a) vor noch die 

Länder Bremen und Niedersachsen in einer Modifizierung der GAK. Gefördert wird, was 

umweltrechtlich zulässig ist. 
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Insgesamt fällt auf, dass im Gegensatz zur zurückliegenden Förderperiode in den auf Pro-

duktion und Wachstum ausgerichteten Maßnahmen (Achse 1) weniger Umweltziele ver-

folgt werden (siehe Tabelle Ziele im Anhang). Dies kann als Reaktion auf die Evaluie-

rungsergebnisse (Fährmann et al., 2005; Grajewski et al., 2003) gewertet werden, die für 

Förderung der Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen keine positiven Umweltwir-

kungen identifizieren konnten und für das AFP eine Konzentration der Maßnahme auf ihre 

Kernziele gefordert haben (Dirksmeyer et al., 2006; FAL et al., 2005b; Margarian et al., 

2005). Auch wenn diese Reaktion folgerichtig ist, so wäre aus Umweltsicht eine andere 

Reaktion angebrachter, dass nämlich der Grundsatz des (Produktions-)integrierten Um-

weltschutzes weiterhin verfolgt und durch geeignete Maßnahmenausgestaltungen unter-

stützt würde.  

Beim Hochwasserschutz im Binnenland, der mit negativen Umweltwirkungen verbunden 

sein kann, findet sich die Aussage, dass es - sofern wirtschaftlich - einen Vorrang der 

Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten durch Rückverlegung von Deichen 

gegenüber dem Neubau oder der Erweiterung von Hochwasserschutzanlagen geben soll. 

Eine solche Aussage ist nur nachvollziehbar, wenn ausschließlich die verschiedenen Vari-

anten unter Hochwasserschutzaspekten beurteilt werden. Würde man als Nebenbedingung 

auch eine größtmögliche Kompatibilität mit Umweltbelangen einführen, müsste die Frage 

der Wirtschaftlichkeit anders bewertet werden. 

6.5 Empfehlungen 

– Eine stärkere Betonung von innovativen Ansätzen, neuen Produkten und Forschungs- 

und Entwicklungsaktivitäten wäre sicher sinnvoll, um das Wertschöpfungspotential 

insgesamt zu erhöhen. Im außerlandwirtschaftlichen Bereich werden nur wenige Maß-

nahmen angeboten, die Einkommens- und Beschäftigungswirkungen aufweisen. Hier 

hätte die ELER-Verordnung Möglichkeiten geboten, auch Existenzgründungen im 

ländlichen Raum und Diversifizierungsaktivitäten landwirtschaftlicher Betriebe zu 

fördern. Diese Möglichkeiten werden kaum genutzt. Daher kommt es darauf an, eine 

sinnvolle Arbeitsteilung mit dem EFRE zu finden, um auch verstärkt Fördermaßnah-

men für Kleinstbetriebe anbieten zu können. 

– Insgesamt haben sich die Umweltmaßnahmen konzeptionell gegenüber der Vorgän-

gerperiode deutlich weiterentwickelt. Das Baukastensystem und der Gebietskulissen-

bezug sollten noch ausgeweitet werden. Im Programmverlauf wird ein Abgleich mit 

den Managementplänen für die Natura-2000-Gebiete und den Maßnahmenplänen nach 

WRRL erforderlich sein und ggf. eine Korrektur, Anpassung oder Ergänzung der 

Maßnahmen und der Mittelansätze erforderlich sein. 

– Klimaaspekte spielen nur eine untergeordnete Rolle im Programm. Hier sollte überlegt 

werden, ob in den bestehenden Maßnahmen (v. a. AFP, Berufsbildung, EMS) die 
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Thematik „Reduzierung von Ammoniakemissionen“ stärker verankert werden kann. 

Unter Klimaschutzaspekten ist eine Gebietskulisse bei der umweltfreundlichen Gülle-

ausbringung wenig sinnvoll.  

– Die Dorferneuerung könnte ihr Potential im Bereich Lebensqualität mit geeigneten 

Auswahlkriterien für die Dörfer im Dorferneuerungsprogramm noch vergrößern. 

– Will man den Bereich der Governance im umfassenden Sinn stärken, sollte ein 

Schwerpunkt des Programms auf dem Leader-Ansatz und weniger im Bereich der 

ILEK/REM liegen.  
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7 Gemeinschaftlicher Mehrwert 

Gemeinschaftlicher Mehrwert lässt sich durch verschiedene Kriterien definieren. Dazu 

gehören 

– der Beitrag des Programms zur Erreichung gemeinschaftlicher Zielsetzungen, 

– der finanzielle Mehrwert in Bezug auf Zusätzlichkeit und Hebelwirkung, 

– der Mehrwert des Programmplanungsansatzes sowie 

– der Erfahrungsaustausch und Vernetzung auf transnationaler, nationaler und regiona-

ler Ebene. 

7.1 Beitrag des Förderprogramms zur Erreichung gemeinschaftlicher 
Zielsetzungen31

Wesentliche politische Prioritäten der Gemeinschaft sind in Abbildung 7.1 dargestellt. Das 

Förderprogramm greift diese Prioritäten auf und gewichtet sie aus niedersächsischer und 

bremischer Sicht.  

7.1.1 Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes und 
Flankierung der GAP-Reform  

Ordnet man die geplanten öffentlichen Mittel den beiden Hauptansatzpunkten der ländli-

chen Entwicklungspolitik aus EU-Sicht zu, so dominiert der finanzielle Beitrag zur Flan-

kierung der GAP-Reform. Dabei entfällt auf Maßnahmen mit einem Fokus auf die land-

wirtschaftlichen Betriebe rund 30 %; ein weiterer Anteil von 30 % steht Umweltmaßnah-

men zur Verfügung. Rund 40 % der Mittel fließt in Maßnahmen mit einem außerlandwirt-

schaftlichen Fokus, die einen Beitrag zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zu-

sammenhalts leisten.  

                                                
31

 In den Leitlinien der Ex-ante-Bewertung wird nach der Berücksichtigung des Grundsatzes der Subsi-
diarität und Proportionalität gefragt. Ein Länderprogramm ist u. E. nicht die geeignete Ebene, um sich 
mit diesen Fragen zu beschäftigen. Subsidiarität und Proportionalität sind grundsätzliche Aspekte, die 
bei einer Einschätzung der ELER-Verordnung einschließlich Durchführungsbestimmungen sowie der 
verwaltungs- und kontrollrechtlichen Bestimmungen Berücksichtigung finden müssen. Das Subsidiari-
tätsprinzip beinhaltet eine Prüfung, auf welcher Ebene ländliche Entwicklungspolitik am besten ange-
siedelt wird. Dies wäre auf Ebene der Gemeinschaft zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Inhalte 
der ELER-Verordnung zu klären gewesen. Das Proportionalitätsprinzip besagt, dass alle Belastungen, 
gleich welcher Art, so gering wie möglich gehalten werden sollen, um nationalen Entscheidungen so 
viel Raum wie nötig zu lassen. Hier bleiben die Regelungen der DG-Agri hinter den Strukturfonds zu-
rück, vermutlich wegen der starken Prägung durch den Bereich der 1. Säule. 
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Abbildung 7.1: Referenzsystem der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums  
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Quelle: Eigene Darstellung nach Erwägungsgrund (1) der ELER-VO. 

Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts 

Wie schon in der SWOT-Analyse des Programmplanungsdokuments (Kapitel 3.1.1) be-

schrieben, entwickeln sich die ländlichen Räume in Niedersachsen höchst unterschiedlich. 

Neben prosperierenden Regionen im Westen Niedersachsens gibt es Regionen an der Küs-

te, im ehemaligen Zonenrandgebiet oder in Südniedersachsen, die sich unterdurchschnitt-

lich entwickeln oder eher abfallen. In Bremen sehen sich die ländlichen Gebiete den Prob-

lemen eines Verdichtungsraumes ausgesetzt, wobei hieraus auch Chancen erwachsen. 

Im Programmplanungszeitraum 2000 bis 2006 hat sich die Förderung auf die „starken“ 

Räume konzentriert (siehe Fährmann et al., 2005). Dies war u. a. auf die unterschiedlichen 

Kofinanzierungsmöglichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften zurückzuführen. 

Im neuen Programm gibt es einen Vorwegabzug der Mittel für das Konvergenzgebiet und 

für ausgewählte Maßnahmen der Achse 3 eine Staffelung der Beihilfehöhen nach der Fi-

nanzkraft der Gemeinden. Damit wird versucht, in einem Programm mit einem horizonta-
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len Ansatz die Finanzkraft der Gemeinden zu berücksichtigen und den unterschiedlichen 

Kofinanzierungsspielraum ansatzweise auszugleichen.

Die Maßnahmen, die zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt beitragen können, 

beschränken sich in ihrer Mehrheit auf die Verbesserung der infrastrukturellen Ausstat-

tung ländlicher Regionen. Ob sich diese mittel- bis langfristig in einer verbesserten regio-

nalen Wettbewerbsfähigkeit niederschlägt, konnte in der bisherigen Evaluierung noch 

nicht mit belastbaren Aussagen belegt werden. Erste Hinweise auf positive Wirkungen 

konnten exemplarisch in Fallstudien gewonnen werden. 

Flankierung der GAP-Reform 

In der Förderperiode 2007 bis 2013 entfaltet die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

ihre ganze Tragweite. Wesentliche Entwicklungslinien sind im Programmplanungsdoku-

ment in der SWOT beschrieben. Im Prozess der Ex-ante-Bewertung wurde darauf hinge-

wiesen, dass die erwarteten Auswirkungen der GAP-Reform in Niedersachsen sowohl auf 

die Betriebe wie auch die Flächennutzung konkreter beschrieben und die wesentlichen 

Handlungserfordernisse herausgearbeitet werden sollten. In der SWOT sind die betriebli-

chen Wirkungen, soweit sie derzeit abschätzbar sind, dargestellt. Eine Einschätzung der 

möglichen flächenbezogenen Auswirkungen fehlt aber weitgehend.  

Am Beispiel der niedersächsischen Heidschnucke sollen die Auswirkungen der Entkopp-

lung der Direktzahlungen dargestellt werden: 

– Ursache: Abschaffung der Direktzahlung für Tiere 

– Wirkung: Von einer Entkopplung der Tierprämien werden stärkere Produktionsan-

passungen insbesondere in der Rinder- und Schafhaltung erwartet, da die bisher an 

die Tierzahl gekoppelten Prämien eine hohe Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit hat-

ten (Quersubvention). Insbesondere extensive, an Grünland gebundene Tierhaltungs-

verfahren wie die Mutterkuh- und Schafhaltung sind wenig rentabel und stark von Di-

rektzahlungen abhängig. Da diese Tierhaltung künftig nicht mehr zur Erzielung von 

Direktzahlungen aufrechterhalten werden muss, ist mit zurückgehenden Tierbeständen 

zu rechnen. Die Reduzierung der grünlandgebundenen Tierhaltung und die Einführung 

entkoppelter Flächenprämien auch für Dauergrünland können zu einer bedeutenden 

Stilllegung von Dauergrünland führen. Auf allen Standorten wird die Förderung 

nachwachsender Rohstoffe einen (deutlich) stärkeren Einfluss auf die Flächennutzung 

nehmen. 

– Besonderheit in Niedersachsen: Heidschnuckenhaltung (1) auf Heiden (2): Die 

Heidschnucke wird als besonders zu erhaltende jedoch vom Aussterben bedrohte Ras-

se eingestuft. Koppelprodukt der Heidschnuckenhaltung ist die Pflege der für Nieder-

sachsen typischen Heidelandschaften. 
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(1) Heidschnuckenhaltung:. Die Rentabilität der Heidschnuckenhaltung ist mit dem 

Wegfall der Tierprämien stark gefährdet (s. o.). Damit entfällt eine für diese Region 

typische, wenn auch nur noch sehr vereinzelt anzutreffende Produktionsform mit ho-

hem landschaftskulturellen Wert. Vielfache Untersuchungen zeigen, dass das für die 

Heidschnucken typische Verbissverhalten durch maschinelle Pflege der Heiden nicht 

(vollständig) ersetzt werden kann. Eine maschinelle Pflege führt sowohl zu einer opti-

schen Andersartigkeit der Heiden (Rasenmäherprinzip) als auch zu ökologischen Ver-

änderungen. Der Verbiss von z. B. Birken in Waldbeständen, in die Heidschnucken 

u. a. auch hineingetrieben werden, muss ebenfalls durch vergleichsweise kosteninten-

siven Maschineneinsatz kompensiert werden. 

(2) Flächennutzung von Heidelandschaften: Heiden wurden seitens der Bundesre-

publik Deutschland nicht als Grünland eingestuft. Demzufolge werden für Heiden 

keine Zahlungsansprüche gewährt. Mit der oben skizzierten hohen Wahrscheinlichkeit 

der Aufgabe der Heidschnuckenhaltung besteht für die Landwirte keine wirtschaftli-

che Notwendigkeit, die Heiden weiterhin zu bewirtschaften. Ein gewisser Schutzstatus 

hinsichtlich einer Mindestpflege besteht lediglich, wenn Heideflächen zur Betriebsflä-

che gehören und daher über die Cross-Compliance-Standards eine Mindestbewirt-

schaftung (guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand - glöZ) gewährleistet 

wird. Es muss jedoch mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass der 

glöZ-Standard nicht den (ökologischen) Bewirtschaftungsansprüchen von Heiden ge-

nügt. Ein Mindestschutzstandard ist für all jene Flächen nicht gegeben, die keine Be-

triebsflächen darstellen. Dies ist ein nicht unerheblicher Teil der Heideflächen, die 

sich mittlerweile im Eigentum von Vereinen (Verein Naturschutzpark Lüneburger 

Heide) oder der öffentlichen Hand befinden. 

Im Einzelfall muss überprüft werden, inwieweit die Heideflächen NSG-Auflagen un-

terliegen und hierdurch eine tatsächliche Erhaltung im Sinne einer Bewirtschaftung 

gewährleistet wird. In der Regel wird dies allerdings nicht der Fall sein, da die meis-

ten NSG-Verordnungen die Erhaltungsauflagen dahingehend formulieren, dass die 

Heiden nicht umgebrochen werden dürfen. Eine tatsächliche Bewirtschaftung ist je-

doch nicht geregelt, da hierdurch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums ggf. über-

schritten werden würde. 

Im Ergebnis besteht ein hohes Gefährdungspotential für die Heide als (historische) 

Kulturlandschaft und damit auch für die Attraktivität der Heide zur touristischen Nut-

zung (Naturschutzpark Lüneburger Heide). 

Entsprechende Aussagen zu den aus Umwelt- und Naturschutzsicht relevanten Folgen der 

GAP-Reform sind zu ergänzen. 
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7.1.2 Lissabon- und Göteborg-Strategie 

In Anlehnung an die Neubelebung der Lissabon- und Göteborg-Strategien ist das Pro-

gramm auf die Ziele Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Nachhaltigkeit auszurich-

ten (VO (EG) Nr. 1698/2005, Erwägungsgrund (1)). Aussagen hierzu finden sich in den 

Kapiteln 3 und 6 der Ex-ante-Bewertung. Der Beitrag des Programms zur Lissabon-

Strategie ist begrenzt und könnte mit einer Betonung auf Innovation und For-

schung/Entwicklung statt klassischer Investitionsförderung im betrieblichen und überbe-

trieblichen Bereich gestärkt werden. Nachhaltigkeitsaspekte spielen in allen Schwerpunk-

ten des Programms eine Rolle. Die umweltbezogenen Maßnahmen sind deutlich ausgewei-

tet und stärker vernetzt worden. Positive Umweltwirkungen können auch von investiven 

oder infrastrukturellen Maßnahmen ausgehen (siehe Kapitel 6); sie spielen aber keine Rol-

le bei der Projektauswahl. 

7.1.3 Gender Mainstreaming und Gleichstellungspolitik 

Gender Mainstreaming (GM) ist die Bezeichnung für eine durch die EU- und Bundes-

Politik verankerte Strategie zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit in Organisatio-

nen. Das bedeutet, dass bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Le-

benssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig 

zu berücksichtigen sind, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Ziel dieses An-

satzes ist es, auf allen Ebenen der Organisation und bei allen zu treffenden Maßnahmen, 

die Geschlechterverhältnisse zu reflektieren und die Auswirkungen von Maßnahmen in 

Bezug auf unterschiedliche Zielgruppen zu überprüfen. Davon abzugrenzen ist der Ansatz 

der Gleichstellungspolitik, der v. a. auf die Gleichstellung von Frauen abzielt.  

Beide Ansätze zur Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und Frauen stellen 

für die EU-Förderung ein wichtiges Querschnittsziel dar, dies wird v. a. im Rahmen der 

Strukturförderung angegangen. Auch im Rahmen von ELER soll die Gleichstellung von 

Männern und Frauen sowie die Antidiskriminierung gefördert werden (Erwägungsgrund 

(10)). 

Im Programmplanungsdokument werden beide Politikansätze nicht deutlich voneinander 

getrennt. Bei Gender Mainstreaming geht es v. a. um die systematische Integration der 

Geschlechterperspektive in das Handeln; die Förderung von Chancengleichheit beinhaltet 

v. a. spezifische Maßnahmen für Frauen (Putzing et al., 2004). 

In Kapitel 15 wird speziell auf die Berücksichtigung von GM in der Programmerstellung 

und -umsetzung eingegangen. Bei der Programmerstellung wurden im Rahmen der Betei-

ligung die für die Gleichstellung verantwortlichen Organisationen eingebunden. 
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In Kapitel 14.2 des Programmplanungsdokuments werden die Ergebnisse der Konsultatio-

nen dargestellt. Stellungnahmen von Institutionen, die sich mit GM oder Gleichstellungs-

politik beschäftigen, wurden nicht abgegeben. 

Grundsätzlich wird im Förderprogramm davon ausgegangen, dass die Maßnahmen vor-

wiegend geschlechtsneutrale Wirkungen zeigen, da sie grundsätzlich allen Personen offen 

stehen, unabhängig von ihrem Geschlecht, wenn die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllt 

sind. Damit wird aber keine aktive Strategie des GM verfolgt. Diese würde bedeuten, sich 

der geschlechtsspezifischen Wirkungen der angebotenen Maßnahmen bewusst zu werden. 

Wenn z. B. im Rahmen des AFP entschieden wird, die Diversifizierungsförderung nicht 

anzubieten, werden Tätigkeitsfelder im Bereich der Direktvermarktung oder des Landtou-

rismus, die eher von Frauen besetzt werden, ausgeschlossen.  

Letztlich spielen bei der Entscheidung, Maßnahmen in das Programm aufzunehmen oder 

nicht, geschlechtsspezifische Wirkungen der Maßnahmen keine Rolle. Für die Einbindung 

von GM in die Ländliche Entwicklungspolitik wäre es notwendig, dass die Entscheidungs-

trägerInnen auf politischer, administrativer und Projektebene sensibler für Geschlechter-

fragen werden (Oedl-Wieser, 2004).  

Gleichstellungspolitik, d. h. spezifische Maßnahmen für Frauen, lassen sich nur innerhalb 

einzelner weniger Maßnahmen finden: Qualifizierung, Diversifizierung, Dienstleistungs-

einrichtungen und Dorferneuerung. Die ersten beiden Maßnahmen setzen im Bereich des 

Arbeitsmarktes an, während die beiden letzten Maßnahmen eher das Lebensumfeld 

verbessern und spezifische Bedürfnisse von Frauen aufgreifen können. Darüber hinaus ist 

im Leader-Prozess explizit eine Beteiligung von Frauen verankert. 

7.1.4 EUREK 

Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) ist ein Orientierungsrahmen für die 

Fachpolitiken der Gemeinschaft und Mitgliedstaaten mit räumlichen Wirkungen sowie für 

alle öffentlichen und privaten Entscheidungsträger zur Erreichung einer nachhaltigen und 

ausgewogenen Entwicklung des europäischen Territoriums. Die grundlegenden Ziele des 

EUREK sind der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt, die Erhaltung und Manage-

ment der natürlichen Lebensgrundlagen und des kulturellen Erbes sowie eine ausgegliche-

nere Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Raumes. Dabei setzt EUREK auf eine integ-

rierte Raumentwicklung anstelle von isolierten Sektorpolitiken. Als politische Leitbilder 

für den ländlichen Raum gelten die Förderung diversifizierter Entwicklungsstrategien in 

ländlichen Räumen, die Sicherung einer nachhaltigen Landwirtschaft, die Förderung eines 

umweltfreundlichen Tourismus, die Förderung erneuerbarer Energien, der Erhalt grundle-

gender Infrastruktur in Regionen im Niedergang, die Stärkung funktionaler Regionen 
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durch Stadt-Land-Partnerschaft sowie Verbesserung der Lebensqualität durch stadtregio-

nale Entwicklungsstrategien (EU-KOM, 1999a).  

Das Förderprogramm greift wesentliche Elemente und Kernziele des EUREK auf. So wer-

den mit Leader und ILEK/REM sowohl integrierte Ansätze wie auch Managementprozesse 

gefördert (siehe Kapitel 6). Im Vergleich zum Vorgängerprogramm werden auch räumli-

che Zielvorstellungen stärker berücksichtigt, indem beispielsweise eine Staffelung der 

Beihilfesätze nach der Finanzkraft der Kommunen erfolgt. 

Das EUREK findet seine Entsprechung auf Ebene des Bundeslandes Niedersachsen im 

Landesraumordnungsprogramm (LROP), das derzeit geändert und ergänzt wird (ML, 

2006c). Die ländlichen Regionen sollen gemäß RROP als Lebens- und Wirtschaftsräume 

mit eigenem Profil erhalten und wettbewerbsfähig weiter entwickelt werden. Sie sollen 

durch die überregionalen Verkehrsachsen erschlossen und an die Verkehrsknoten und 

Wirtschaftsräume angebunden sein
32

. Die ländlichen Regionen sollen durch eine integrierte 

ländliche Entwicklung gefördert werden, die 

– die nachhaltige Entwicklung durch Bürgerverantwortung und mit Eigenkräften der 

Region auf der Grundlage von Entwicklungskonzepten stärkt, 

– die Entwicklung der Dörfer unter Berücksichtigung der demographischen Gegeben-

heiten unterstützt und die Lebensqualität verbessert, 

– die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft verbessert 

und deren Wettbewerbsfähigkeit stärkt, 

– Landnutzungskonflikte sozialverträglich und flächensparend löst, 

– die Landwirtschaft bei der Umstellung und Neuausrichtung sowie Diversifizierung 

unterstützt und damit Arbeitsplätze sichert und neue schafft, 

– die Umwelt, die ökologische Vielfalt, die Schönheit und den Erholungswert der Land-

schaft erhält und verbessert, 

– die natürlichen Lebensgrundlagen durch Maßnahmen zum Trinkwasser-, Gewässer- 

und Bodenschutz sichert sowie den vorbeugenden Hochwasserschutz unterstützt. 

Für alle Zielaussagen des LROP lassen sich entsprechende Instrumente im Förderpro-

gramm finden. 

                                                
32

 Zielsetzung wird im Rahmen des EFRE-Programms aufgegriffen. 
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7.1.5 Umweltaktionsprogramm  

Das Sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft vom 22. Juli 2002 

gibt über seine zehnjährige Laufzeit einen Rahmen für die gemeinschaftliche Umweltpoli-

tik vor. Besondere Schwerpunkte des Programms sind die Bereiche Klimaänderungen, 

Natur und biologische Vielfalt, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität sowie natürliche 

Ressourcen und Abfälle (siehe Abbildung 7.2). Vor dem Hintergrund, Wirtschaftswachs-

tum von Umweltbelastungen zu entkoppeln, wird das Verursacherprinzip, das Vorsorge-

prinzip und die Vorbeugung sowie der Grundsatz der Beseitigung von Verunreinigungen 

an der Quelle verfolgt (Artikel 2 (1)).  

In Abbildung 7.2 sind die Verknüpfungen dargestellt, die aus den Umweltprioritäten für 

die ländlichen Entwicklungsprogramme resultieren. Auch der SUP kommt als strategi-

schem Konzept zur Erfüllung der Umweltziele eine besondere Bedeutung zu (Beschluss 

Nr. 1600/2002/EG). Gleichfalls gehören die Agrarumweltmaßnahmen und das integrierte 

Küstenzonenmanagement zum strategischen Konzept.  

Das Förderprogramm trägt mit seinem in den Achsen 2 und 3 enthaltenen Maßnahmenka-

talog in weiten Teilen zu den Aktionsbereichen des 6. Umweltaktionsprogramm bei. Von 

besonderem Interesse ist der Beitrag des Programms zur Umsetzung von Natura 2000 und 

der Wasserrahmenrichtlinie, da beide Richtlinien nicht mit eigenen Finanzmitteln zu ihrer 

Umsetzung ausgestattet wurden, sondern in die bestehenden Programme integriert werden 

sollen (EU-KOM, 2004).
33

  

                                                
33

 Der Beitrag zu den Klimaänderungen wurde schon unter Kapitel 6 abgehandelt. Klimaschutzaspekte 
spielen eher eine untergeordnete Rolle im Programm.
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Abbildung 7.2: Anknüpfungspunkte von ELER an das 6. Umweltaktionsprogramm
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Quelle: (Eigene Darstellung nach Beschluss Nr. 1600/2002/EG). 
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Natura 2000 

In der SWOT-Analyse wird der Ausweisungsstand des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 in 

Bremen und Niedersachsen mit zahlreichen statistischen Angaben beschrieben. Gegenüber 

der letzten Förderperiode hat sich die Gebietskulisse in den beiden Bundesländern vergrö-

ßert. Die für Natura 2000 ausgewählten terrestrischen Gebiete
34

 umfassen insgesamt rund 

461.722 ha, d. h. rund 9,7 % der Landesfläche Niedersachsens (BfN, 2006e; MU, 2006b) 

und 21,2 % Bremens. 

Die Größe der Herausforderungen, den guten Erhaltungszustand der Arten und Lebens-

räume in den Gebieten zu erreichen und zu halten, wird von verschiedenen Faktoren be-

einflusst. Dies sind in erster Linie der Anteil der nutzungsgeprägten Lebensräume (land- 

und forstwirtschaftlich), die Besitzverhältnisse der Flächen, der Anteil der bereits hoheit-

lich geschützten Gebiete und der momentane Zustand der Lebensräume. Tabelle 7.1 gibt 

einen Überblick darüber, inwieweit landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich geprägte 

Flächen innerhalb von Natura 2000 liegen. 

Tabelle 7.1: Offenlandbiotope und Wälder in Natura-2000-Gebieten in Niedersachsen 

und Bremen 

ha in Natura 2000* in 
Niedersachsen

% der  Fläche in 
Niedersachsen**

ha in Natura 2000* in 
Bremen

% der  Fläche in 
Bremen**

Grünland 140.850 18,0 6.305 86,1
Heide 18.873 4
Moor 32.717 12
Acker 55.415 3,1 150 9,6
Wälder 156.934 14,6 0

Quelle: *Verschneidung der gemeldeten Gebiete Stand 12.2005 mit BKG (2006), eigene Berechnungen, 
**berechnet auf der Grundlage der Agrarstrukturerhebung 2003 (NLS, 2003), Angaben zu den 
Waldflächen stammen aus dem regionalen Waldbericht 2005 (Regionale PEFC-Arbeitsgruppe Nie-
dersachsen, 2005). 

Zur Zeit läuft die Auswertung der Basisbestandsaufnahme in den FFH-Gebieten. Wie auch 

im Umweltbericht (MU, 2006d) erwähnt, befinden sich rund 20 % der FFH-Wald-

lebensraumtypen, 52 % der Binnengewässerlebensraumtypen, 31 % der Moorlebensraum-

typen und knapp 10 % der Grünlandlebensraumtypen in einem schlechten bis mittleren 

Zustand.
35
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 Gebiete exklusive der Küstengewässer und Flussmündungsbereiche. 
35

 Diese Angaben beziehen sich auf ca. 40 % der gemeldeten Gebiete (NLWKN, 2006b; NLWKN, 
2006c). 
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Nach Angaben des MU (2006d) liegt der Anteil der hoheitlich streng geschützten
36

 terrest-

rischen Natura-2000-Gebiete bei 40 %. Rund 28 % der Gebiete sind Landschaftsschutzge-

biete, deren Verordnungen den Schwerpunkt i. d. R. auf den Landschaftsbildschutz legen 

und weniger auf den Arten- und Biotopschutz ausgerichtet sind. Die restlichen 32 % der 

Gebiete unterliegen keinem hoheitlichen Gebietsschutz.  

Für Grünland, Heide und Moor ist der anteilige Schutzstatus in Tabelle 7.2 dargestellt (nur 

Niedersachsen). 

Tabelle 7.2: Schutzstatus der Offenlandflächen in Natura-2000-Gebieten Niedersach-

sens (in  %)

Ohne 
hoheitlichen 

Schutz
Biosphärenreservat Nationalpark NSG LSG ha insgesamt

Grünland 39 17 1 21 23 140.850
Heide 59 0 0 35 5 18.873
Moor 21 2 1 68 8 32.717   
Quelle: Eigene Auswertung nach BKG (2006), BfN (2006a; 2006b; 2006c; 2006d). 

Für die hoheitlichen Naturschutzauflagen, die mit Einschränkungen der landwirtschaftli-

chen Nutzung verbunden sind, sind im Programm die Zahlungen des Erschwernisaus-

gleichs vorgesehen. Die Kulisse und damit die förderfähigen Flächen haben sich gegen-

über der letzten Förderperiode ausgeweitet. 

V. a. in Niedersachsen gibt es das politische Bekenntnis zum Vorrang des Vertragsnatur-

schutzes gegenüber hoheitlichen Instrumenten des Gebietsschutzes, das aktuell im Um-

weltbericht des Landes wiederholt wird (MU, 2006d, S. 126). Geht man davon aus, dass 

zur Erreichung der Ziele auf den ungeschützten und als LSG geschützten Flächen sowie 

den Flächen in einem schlechten Erhaltungszustand Vertragsnaturschutz bzw. ein Basis-

schutz erforderlich wird, wird deutlich, welcher Stellenwert v. a. den Agrarumweltmaß-

nahmen zukommen müsste. Gemäß unseren Auswertungen (siehe Tabelle 7.2) werden 

rund 60 % der Grünlandflächen nicht durch den Erschwernisausgleich erreicht. 

Dieser Umstand erfordert eine breite Palette freiwilliger flächenbezogener Maßnahmen 

und Investitionen für bestimmte Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Das nieder-

sächsische und bremische Entwicklungsprogramm bietet ein Bündel von Maßnahmen in 

allen Achsen an (siehe Tabelle 7.3).  

                                                
36

 Hierunter fallen die Schutzkategorien NSG, Nationalpark und Biosphärenreservat. 
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Zusätzlich zu den EU-kofinanzierten Maßnahmen wollen beide Länder weiterhin soge-

nannte Artikel-89-Maßnahmen anbieten:  

– horizontale und vertikale top-ups beim Erschwernisausgleich, 

– besondere Artenschutzmaßnahmen, 

– sonstige Vertragsnaturschutzmaßnahmen, 

– Maßnahmen im Rahmen der Naturschutzprogramme. 

Insgesamt werden hiermit 21,4 Mio. Euro, d. h. rund 3 % der insgesamt zur Verfügung 

stehenden zusätzlichen nationalen Förderung eingesetzt. Darüber hinaus ist noch nicht 

abzuschätzen, in welchem Umfang sich Leader-Gruppen des Themas Natura 2000 anneh-

men und somit zusätzliche Mittel in diese Gebiete fließen werden. 

Entsprechend den Empfehlungen in der Aktualisierung der Halbzeitbewertung wurde die 

Vernetzung der freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen des ML (Agrarumweltprogramm - 

NAU) und des MU (Kooperationsprogramm Naturschutz) bezüglich der Umsetzung von 

Natura 2000 im Bereich des Grünlandschutzes deutlich verbessert. Hervorzuheben ist auch 

die flächenmäßige und inhaltliche Ausdehnung der naturschutzfachlichen Kooperations-

programme. Zur Verbesserung der Qualität des Vertragsnaturschutzes wird ihm mit der 

neuen Förderperiode ein Beratungsinstrument an die Seite gestellt. Dies entspricht den 

Empfehlungen und ist zu begrüßen. Es sollte weiterhin über die Verstetigung solcher 

Strukturen in Form von Naturschutzstationen o. ä. nachgedacht werden. 

Mit rund 157.000 ha Wald in FFH-Gebieten werden ca. 15 % der niedersächsischen Wald-

fläche von diesem Gebietsschutz erfasst (Regionale PEFC-Arbeitsgruppe Niedersachsen, 

2005). Rund 82.000 ha hiervon sind Landeswald und knapp 59.000 ha Privatwald. Nach 

Beschluss des niedersächsischen Kabinetts vom 16.11.1999 bleibt in FFH-Gebieten im 

Privat- und Körperschaftswald die Ausübung der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft grund-

sätzlich freigestellt. Ausnahmefälle von Beschränkungen der ordnungsgemäßen Forstwirt-

schaft werden über vertragliche Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz) geregelt (Regionale 

PEFC-Arbeitsgruppe Niedersachsen, 2005). 
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Tabelle 7.3:  Fördermaßnahmen zur Umsetzung von Natura 2000 und ihr voraussicht-

licher Umfang in Niedersachsen und Bremen

Code Titel der Maßnahme Berührung mit 
Natura 2000

Geplanter 

Maßnahmenumfang1

Öffentliche 
Kosten in 

Euro

Tendenz 
gegenüber  

2000 -20062

213 Erschwernisausgleich ausschließlich in  
Natura 2000-Gebieten 21.490 ha 10.106.600 +

214_NAU-
B2

Honorierung  extensiver 
Grünlandnutzung 

Kulisse liegt über-
wiegend in Natura-
2000-Gebieten

4.200 ha n.b. neu

214 
KoopNat

Kooperationsprogramm 
Naturschutz 56.239.175 +

Grünland 15.400 ha
Acker 1.200 ha
Besondere Biotope 8.300 ha
Gastvögel 13.000 ha

225 Waldumweltmaßnahmen Kulisse liegt über-
wiegend in Natura-
2000-Gebieten

1.700 ha 2.555.006 +

323 Entwicklung Natur und
Landschaft

Kulisse liegt über-
wiegend in Natura-
2000-Gebieten

100 Projekte 28.044.468 +

214-NAU-
B1

Einzelflächenbezogene 
Grünlandextensivierung

Bei Antragsüberhang 
Priorisierung von 
Natura-2000-Flächen, 
Teil des 
Baukastensystem

n.b. n.b. neu

125 Flurbereinigung Bereitstellung von 
Flächen zur 
Umsetzung von 
Natura 2000

1.500 ha insgesamt 
für Umweltschutz-
zwecke

neu ist das 
ausdrück-
liche Ziel

323 Fließgewässerentwicklung 
WRRL

Gewässer sind 
überwiegend Teil von 
Natura 2000

30 km naturnahe 
Fließgewäs-
serstrukturen

34.516.332 +

Summe der Flächen und der Mittelansätze 66.790 ha 131.461.581

abzüglich der Überschneidungen 52.390 ha

Kulisse liegt über-
wiegend in Natura-
2000-Gebieten

Maßnahmen, die überwiegend der Umsetzung von Natura 2000 dienen

Maßnahmen, die einen Beitrag zu Natura 2000 leisten

1 Förderflächen, mögliche Überschneidungen wurden von der Gesamtsumme abgezogen, soweit sie 
abschätzbar waren. 

2 Die Wertungen beziehen sich auf die geplanten finanziellen Ansätze und die geplanten operationellen 
Ziele 

Quelle:  Eigene Darstellung anhand der Maßnahmenbeschreibungen und ML (2006b). 
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Die geplanten 1.700 ha im Rahmen der Waldumweltmaßnahmen gehen dabei über den 

Umfang der Vertragsnaturschutzmaßnahmen im Wald der Erprobungsphase 2000 bis 2006 

hinaus, erreichen aber nur 2,8 % der Privatwaldfläche. Auf hoheitliche Einschränkungen 

der forstlichen Bewirtschaftung will das Land vollständig verzichten, und somit auch auf 

das Instrument der Ausgleichszahlung für Einschränkungen der Bewirtschaftung von 

Waldflächen nach Artikel 37. 

Die Niedersächsischen Landesforsten, als Rechtsnachfolgerin der niedersächsischen Lan-

desforstverwaltung, sind gehalten, stärker gewinnorientiert und kostendeckend zu wirt-

schaften. In wie weit sie in der Lage sein werden, die Bewirtschaftung der Wälder in Natu-

ra-2000-Gebieten entsprechend der Erhaltungsziele zu gewährleisten, wird zu beobachten 

sein.  

Als Fazit aus der Zusammenstellung aus Tabelle 7.3 lässt sich ableiten, dass die Anstren-

gungen zur Umsetzung von Natura 2000 gegenüber der letzten Förderperiode sowohl fi-

nanziell als auch flächenbezogen ausgeweitet werden. Rund 7  % der Programmmittel 

fließen direkt in die Umsetzung von Natura 2000. Bei anderen Maßnahmen kommt es auf 

die räumliche Schwerpunktsetzung an.  

Gerade im Bereich der investiven Maßnahmen bleibt der Mittelansatz jedoch relativ ge-

ring. Das Instrument des Vertragsnaturschutzes ist nur dort einsetzbar, wo eine weitere 

Nutzung notwendig und möglich ist. Bei starker Wiedervernässung und Nullnutzungskon-

zepten ist dieses Instrument nicht praktikabel. Hier sind Flurbereinigung und investive 

Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft von zentraler Bedeutung. 

Inwieweit die insgesamt vorgesehenen Maßnahmen und Mittelansätze ausreichend sind, 

ist momentan nicht abschließend zu beurteilen, da eine Kostenschätzung für die notwendi-

gen Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den Natura-2000-Gebieten seriös nur auf 

der Grundlage von Managementplänen möglich wäre (NLWKN, 2006c). Diese liegen je-

doch noch nicht vor. Ihre Entwicklung muss vorrangig betrieben werden. Die vorgesehene 

Förderung ihrer Erstellung unter der Maßnahme 323 ist dringend erforderlich. Ob aller-

dings die fast alleinige Konzentration der Fördermittel auf Natura-2000-Gebiete zielfüh-

rend im Hinblick auf weitergehende internationale Verpflichtungen (z. B. im Rahmen der 

CBD; vgl. SWOT) ist und wirklich eine Umkehr des Biodiversitätsverlustes bewirken 

kann, ist fraglich. 

Offensichtlich ist, dass das Verhältnis von operationellen Zielen der flächenbezogenen 

Maßnahmen und den land- und forstwirtschaftlichen Natura-2000-Flächen (siehe Tabellen 

8 und 9 der SWOT) weit auseinander liegt (rund 13 %). Mit fortschreitender Kenntnis ü-

ber den tatsächlichen Zustand der Gebiete und der Entwicklungs- und Schutzerfordernisse 

wird sich der tatsächliche langfristige finanzielle Bedarf klarer herauskristallisieren. Eine 
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stark vereinfachte Rechnung verdeutlicht dabei die Dimension der eventuell erforderlichen 

Haushaltsmittel. Allein der Basisschutz
37

 des bisher ungeschützten Grünlandes würde 

4,8 Mio. Euro jährlich beanspruchen. Die Mittelfristige Finanzplanung bis 2009 sieht hier 

keine Ausweitung der Finanzansätze vor (MF, 2005). Es könnte somit eine deutliche Fi-

nanzierungslücke entstehen, die über das Förderprogramm alleine nicht aufzufangen ist.  

Der EFRE beteiligt sich bislang nur indirekt an der Umsetzung von Natura 2000, indem 

die Förderung von Modellregionen für Nachhaltige Entwicklung/Natur erleben vorgesehen 

ist. 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Eine ausführliche Beschreibung des Gewässerzustandes in Niedersachsen und Bremen 

findet sich im Kapitel 4.3 des Umweltberichts der Strategischen Umweltprüfung und in 

der SWOT (Kapitel 3.1.3.2 Wasserqualität). Die Herausforderungen, die sich v. a. für die 

Landwirtschaft hieraus ergeben, die Zielvorgaben der WRRL für Grund- und Oberflä-

chengewässer zu erreichen, sind klar erkennbar. Der Umsetzungsstand der WRRL in Nie-

dersachsen und Bremen ist den vorliegenden Berichten über die Bearbeitungsgebiete zu 

entnehmen (www.umwelt.niedersachsen.de, www.wassernetz.org). 

Bereits in der zurückliegenden Förderphase hat das Land Wasserschutzmaßnahmen im 

Sinne der WRRL angeboten und der kooperative Wasserschutz hat in Niedersachsen eine 

„Tradition“. Die ELER-Verordnung nimmt in Erwägungsgrund (34) die Förderprogramme 

eindeutig in die Pflicht, an der Umsetzung der WRRL mitzuwirken.  

Problematisch erscheinen in diesem Zusammenhang die zeitversetzten Fahrpläne der 

WRRL und der Erstellung und Umsetzung der Förderprogramme. Mit Abschluss der Er-

stellung der Monitoringprogramme Ende 2006 und den Ergebnissen der überblicksweisen 

und operativen Überwachung werden die Erkenntnisse der Erstbewertung des Gewässer-

zustandes ständig erweitert und die Problemgebiete identifiziert. Erst danach können die 

Zielkulissen der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen gemäß WRRL (LBEG, 2006) 

und somit teilweise auch der EPLR-Maßnahmen tatsächlich abgegrenzt werden. Aus die-

sem Grund sind Aussagen zu den Kulissen der Fördermaßnahmen vage und eine Bewer-

tung der im Programm vorgesehenen Maßnahmen nur in Grundzügen möglich. Tabelle 7.4 

gibt einen Überblick der Maßnahmen mit Bezug zur WRRL, die 2007 bis 2013 in Nieder-

sachsen und Bremen angeboten werden sollen.  

                                                
37

 Zugrundegelegt wurde die als Basisschutz gewertete Maßnahme B1 (Einzelflächenbezogene Grün-
landextensivierung) des NAU, für die eine Prämie von 90 Euro/ha vorgesehen ist. 
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Tabelle 7.4: Fördermaßnahmen mit Bezug zur WRRL und ihr voraussichtlicher Um-

fang

Code Titel der Maßnahme Berührung mit WRRL Geplanter Umfang Öffentliche Mittel 
2007 bis 2013

Flächen-
tendenz 

gegenüber  

2000 -20061)

214 Grundwasser schonende 
Landbewirtschaftung (GSL)

Grundwasserschonende 
ökologische 
Landbewirtschaftung

6.000 ha 8.181.818 -

323 Fließgewässerentwicklung - 
WRRL

Investitionen zur naturnahen 
Gewässerentwicklung / - 
Anlage und Gestaltung von 
Randstreifen und 
Schutzpflanzungen / - 
Verbesserung der 
Durchgängigkeit der Gewässer 
/ - Verbesserung der 
Gewässerstruktur

Beseitigung von 300 
Querbauwerken, Anlage von 
29 km Gewässerrandstreifen 
und 30 km naturnahe 
Fließgewässerstrukturen

34.516.332 +

323 Begleitende Maßnahmen 
zum Schutz der Gewässer 

40.879.999 +

A) Wasserschutzberatung In den Zielkulissen der 
WRRL und 
Trinkwassergewinnungsgebie
ten (Gebieten mit erhöhtem 
Handlungsbedarf) sollen in 
einem Zeitraum von 3 Jahren 
mindestens 30 % der 
Landwirte durch die 
Gewässerschutzberatung 
erreicht werden (entspricht 
schätzungsweise 
5.000 Betrieben)

früher rein 
national 

finanziert

B) Modell und Pilotprojekte 
zur Entwicklung und 
Demonstration Gewässer 
schonender 
Landbewirtschaftungssysteme 
und zur Entwicklung einer 
systematischen Effizienzkon-
trolle für 
Gewässerschutzmaßnahmen

8 Projekte +

C) Erwerb landwirtschaftlicher 
Nutzflächen zum Schutz von 
Trinkwassergewinnungen zur 
öffentlichen Wasserversorgung 

Ankauf von 40 ha 
landwirtschaftlicher 
Nutzfläche 

-

Maßnahmen, die der Umsetzung der WRRL dienen
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125 Flurbereinigung Flächenbereitstellung bzw. -
management für Umwelt und 
Naturschutz z.B. 
Gewässerrandstreifen

im Zeitraum 2007-2013 
Bereitstellung von insgesamt 
1.500 Hektar

149.393.333 =

214 NAU-Maßnahmen 208.135.540

NAU A2 - MDM Gebietskulisse Erosion oder 
WRRL

Jahresdurchschnittlich 56.000 
ha

-

NAU A3 - 
umweltfreundliche 
Ausbringungsverfahren von 
flüssigem Wirtschaftsdünger

WRRL Jahresdurchschnittlicher 
Förderungsumfang im  
Äquivalent von 245.000 
SGVE, ca. 122.500 ha

+

NAU A6 - mehrjährige 
Blühstreifen

nur an Wasserläufen Jahresdurchschnittlich 6.500 
ha

+

NAU A7 - 
Zwischenfrucht/Untersaat

Erosion oder WRRL Jahresdurchschnittlich  
37.000 ha 

+

NAU C - Ökologischer 
Landbau

Einführung oder Beibehaltung 
eines ökologischen 
Anbauverfahrens für die Dauer 
von fünf Jahren

Jahresdurchschnittlich 60.000 
ha 

+

Kooperationsprogramm 
Naturschutz

Erhalt von Dauergrünland Jahresdurchschnittlich 14.000 
ha

56.238.094 +

221 Erstaufforstung 
landwirtschaftlich genutzter 
Flächen

2.100 ha 9.650.000 -

227 Umwandlung 
nichtstandortgerechter 
Bestände und 
Nadelreinbestände durch 
Umbau 

 1.500 ha *3)

323 Entwicklungsmaßnahmen 
für Natur und Landschaft

Durchführung von Schutz-, 
Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen auch 
von aquatischen Lebensräumen

keine Flächenangabe, 
lediglich Angaben über 
Anzahl der Projekte

28.044.468 +

*1) Vergleich nur der Flächen mit EU-Kofinanzierung.

*2) Diese Maßnahmen leisten dann einen Beitrag zur Umsetzung der WRRL, insofern sie in den Zielgebieten der WRRL durchgeführt werden. 

Maßnahmen, die einen Beitrag zur WRRL leisten können *2)

*3) Es ist kein Vergleich zwischen der Maßnahmenumsetzung in der aktuellen und zukünftigen Förderperiode möglich, da sich basierend auf der 
Neuordnung der GAK die Maßnahmenrichtlinie inhaltlich geändert hat.

Quelle:  Eigene Darstellung anhand der Maßnahmenbeschreibungen und ML (2006b). 

Insgesamt werden die Mittel größtenteils aufgestockt und mehr Maßnahmen zum Schutz 

der Gewässer angeboten. Mit rund 84 Mio. Euro stehen 6 % der Programmmittel im un-

mittelbaren Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.  

Die flächen- und gebietsbezogenen gewässerschutzorientierten Maßnahmen werden im 

Programm jedoch zurückgefahren und stattdessen überwiegend rein national finanziert 

(rund 100.000 ha). Hinzu kommen die NAU/BAU-Maßnahmen, die einen großen Beitrag 

leisten können, wenn sie zielgerichtet angeboten werden. Maßnahmen mit ergebnisorien-

tierten Ansätzen zum verbesserten Nährstoffmanagement werden nicht angeboten. 
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Die Wirkungen der geplanten Maßnahmen und die Einschätzung des angebotenen Instru-

mentariums sowie Empfehlungen sind Kapitel 6 sowie dem Umweltbericht (Kapitel 5) zu 

entnehmen. 

Eine Weiterentwicklung der Gewässerschutzmaßnahmen auch unter Einbau der Erkennt-

nisse aus den unterschiedlichsten Forschungsvorhaben (partizipA, "WAgriCo") wird über 

die Laufzeit des Programms erforderlich sein. In der indikativen Finanzplanung ist wenig 

finanzieller Aufstockungsspielraum mit voranschreitendem Umsetzungsstand der WRRL 

zu erkennen, so dass mögliche Anpassungen nur über die Aufstockung rein nationaler Mit-

tel erfolgen könnten. 

In Bremen ist im Programmplanungsdokument nicht deutlich ersichtlich, wie den mögli-

chen Herausforderungen der WRRL innerhalb des Förderprogramms begegnet wird. Eine 

kurze Erläuterung, wie den Erfordernissen des Wasserschutzes in Bremen Rechnung ge-

tragen wird, wäre sinnvoll.  

7.2 Finanzieller Mehrwert 

7.2.1 Additionalität (Zusätzlichkeit) 

Die Frage nach der Additionalität der ELER-Interventionen beinhaltet zum einen die Fra-

ge nach den Projekten, die ohne finanzielle Unterstützung des ELER nicht durchgeführt 

worden wären, und zum anderen die Frage nach einer Ausweitung der Förderung insge-

samt in Niedersachsen.  

Durch die starke Verschränkung der ELER-Förderung mit den nationalen Förderprogram-

men der GAK und den Landesprogrammen lassen sich inhaltlich nur wenige Bereiche i-

dentifizieren, in denen es ohne ELER-Unterstützung keine Projekte gegeben hätte. Dies 

sind v. a. Maßnahmen der Achse III und der Leader-Achse, wobei gerade im Bereich Lea-

der die Möglichkeiten, außerhalb des „Mainstreams“ zu fördern, durch die Vorgaben der 

ELER-Verordnung stark beschnitten werden. Trotzdem kann von solchen Initiativen ein 

Anstoß für zusätzliche Projekte außerhalb des engen ELER-Rahmens ausgehen.  

Die Additionalität auf Programmebene war schon in den vorhergehenden Programmen 

schwer zu beurteilen. Dies hängt zusammen mit der Schwierigkeit, eine geeignete Refe-

renzsituation abzubilden (siehe auch ECOTEC, 2003). In dem bestehenden Mischfinanzie-

rungssystem in Deutschland wäre die Entwicklung sowohl des Bundeshaushaltes, der 

Landeshaushalte als auch der kommunalen Haushalte im Politikbereich „Entwicklung 

ländlicher Räume“ zu betrachten und die Frage zu stellen, ob die ELER-Mittel nationale 

Mittel ersetzen. Da es keine umfassenden Angaben darüber gibt, wie sich die Finanzaus-
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stattung bei den rein national finanzierten Programmen entwickelt hat und zudem eine 

Abgrenzung der relevanten Haushaltstitel v. a. bei den Kommunen schwierig ist, lassen 

sich nur Tendenzen aufzeigen. Aktuell geht das Programm von 686 Mio. Euro zusätzlicher 

nationaler Mittel im Zeitraum 2007 bis 2013 aus. Im vorangegangenen Programmpla-

nungszeitraum wurden geschätzt rund 690 Mio. Euro im Bereich der Artikel-52-

Maßnahmen (Oppermann, 2005) zuzüglich rund 150 Mio. Euro für sonstige Staatsbeihil-

fen (ML, 2000) eingesetzt. Sofern die Angaben die Realität widerspiegeln, werden die rein 

national finanzierten Maßnahmen ab 2007 zurückgefahren. 

Fazit: Insgesamt ist bei allen öffentlichen Haushalten der verschiedenen Ebenen ein Abbau 

der freiwilligen Leistungen (und dazu gehören auch die meisten Fördermaßnahmen) zu 

erkennen. Die Möglichkeit, zusätzliche EU-Kofinanzierung zu erhalten, wirkt in diesem 

Zusammenhang stabilisierend auf deren Mittelausstattung.  

7.2.2 Hebelwirkung auf regionale Ressourcen 

Die Hebelwirkung (Leverage-Effekt) wird oftmals als Verhältnis zwischen den eingesetz-

ten privaten Mitteln und den öffentlichen Mitteln definiert (EU-KOM, 1999b, S. 86). Die 

ausschließliche Betrachtung des Verhältnisses von privaten Mitteln in geförderten Projek-

ten und dem öffentlichen Finanzansatz greift u. E. zu kurz. Bei dieser Betrachtung liegt 

der Leverage-Effekt im aktuellen indikativen Finanzplan bei 1 zu 0,65 (ML, 2006b). Das 

heißt, ein Euro öffentliche Förderung soll zusätzlich 0,65 Euro privates Investitionsvolu-

men anstoßen. Der Leverage-Effekt fällt somit geringer aus als im Vorgängerprogramm, 

wo der Effekt bei 1 zu 0,93 lag. Dies ist auf die veränderte Maßnahmenstruktur zurückzu-

führen. Aufgrund des großen Gewichtes von Maßnahmen der öffentlichen Hand bzw. Ag-

rarumwelt- und Ausgleichsmaßnahmen ist der Leverage-Effekt bei dieser begrenzten Be-

trachtungsweise niedrig.  

Die Hebelwirkung der EU-Mittel ist u. E. in einer erweiterten Sichtweise vor der Frage-

stellung zu untersuchen, in welchem Umfang durch die Förderung private Mittel / private 

Initiative (zusätzlich) angestoßen werden bzw. in welchem Umfang zusätzliche Mittel 

Dritter (dazu zählen auch Eigenleistungen) akquiriert werden können.  

Die Hebelwirkung bei produktiven Investitionen ist zunächst abhängig von der Beihilfein-

tensität und dem Verhältnis zwischen förderfähigen Kosten und dem Gesamtinvestitions-

volumen. Die Beihilfeintensität liegt im Bereich des AFP wie bei Verarbeitung und Ver-

marktung bei 25 %, im Bereich der Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz bei 

37 %. Die Beihilfeintensitäten haben sich im Vergleich zum Vorgängerprogramm nur 

leicht geändert. 
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Allerdings sind einige Fördergegenstände aus der Förderung ausgeschlossen, so dass die 

insgesamt getätigte Investitionssumme in unterschiedlicher Höhe von den förderfähigen 

Kosten abweicht. Ein Beispiel ist die Förderung von privaten Dorferneuerungsmaßnah-

men, die sich auf die Außenhülle von Gebäuden beschränkt und Arbeiten im Innenbereich 

nicht bezuschusst. Auch die de-minimis-Regelung in Achse 3 führt dazu, dass nur ein Teil 

der Investition bezuschusst werden kann. Des Weiteren ist die geförderte Investition häu-

fig nur ein Glied in einer Kette von Investitionen, die z. T. von einer Förderung ausge-

schlossen sind. Fraglich ist bei dieser Betrachtungsweise entlang der Zeitachse, wie lange 

eine zusätzliche Investition noch der geförderten Basisinvestition zu gerechnet werden 

kann.  

Darüber hinaus können Investitionen in die öffentliche Infrastruktur private Investitionen 

anstoßen, indem Engpässe beseitigt werden oder insgesamt ein günstiges Investitionsklima 

geschaffen wird. Hinweise auf solche Effekte ließen sich in der Aktualisierung der Halb-

zeitbewertung von PROLAND für die Maßnahme Dorferneuerung aufzeigen (Eberhardt et 

al., 2005, S. 84). 

Der Leverage-Effekt kann sich auch auf die Mobilisierung zusätzlicher finanzieller Res-

sourcen auf regionaler Ebene beziehen, eine wesentliche Frage vor allem bei Leader-

Projekten. Hier geht es v. a. um das Problem, im Rahmen der Gesamtprojektfinanzierung 

den öffentlichen nationalen Kofinanzierungsanteil in der jeweils festgelegten Höhe dar-

stellen zu können (Raue, 2005, S. 111). Ein wesentliches Hindernis bei der Projektumset-

zung ist die enge Definition öffentlicher Mittel, die den Kreis möglicher Kofinanzierungs-

geber einschränkt. Dies erschwert in Verbindung mit der geringen Bereitschaft (und Mög-

lichkeit) der Kommunen, Projekte anderer Träger kozufinanzieren, insbesondere die För-

derung privater Träger. Durch die Klarstellung der EU-KOM, dass in Deutschland kirchli-

che Mittel als den öffentlichen Mittel gleichgestellte Mittel betrachtet werden können, hat 

sich hier zwar eine Verbesserung ergeben. Aber die Möglichkeiten der Förderung privater 

Träger (auch gemeinnütziger Vereine etc.) werden von den LAGn weiterhin als unzurei-

chend angesehen. Die Definition öffentlicher Mittel in der ELER-Verordnung (Art. 2i) 

grenzt die Möglichkeiten, zusätzliche Mittel zur nationalen Kofinanzierung zu akquirie-

ren, weiter ein. 

7.3 Mehrwert des Programmplanungsansatzes 

Der Mehrwert des Programmplanungsansatzes erstreckt sich im Wesentlichen auf finan-

zielle und finanztechnische Aspekte, auf strategische Komponenten und administrative 

Prozesse. 
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7.3.1 Finanzielle und finanztechnische Aspekte 

Die langfristige Planungsperspektive (7-Jahres-Zeitraum) bietet gegenüber den jährlichen 

Haushaltsplanungen deutliche Vorteile. Dadurch wird für die landwirtschaftlichen Betrie-

be und die anderen Zielgruppen des Programms eine größere Planungssicherheit geschaf-

fen. Einschränkend muss angemerkt werden, dass diese Planungssicherheit nur für die EU-

Mittel gilt. Bundes- und Landesmittel sind von Kürzungen nicht ausgenommen, wobei von 

Landesseite ein erhebliches Interesse besteht, die Kofinanzierung sicherzustellen (siehe 

Kapitel 3).  

Die Mehrjährigkeit des Programmplanungsansatzes erfordert Flexibilität für mögliche 

Mittelumschichtungen sowohl innerhalb des Programms wie auch zwischen den Bundes-

ländern, um sich verändernden Rahmenbedingungen und der unterschiedlichen Nachfrage 

nach Programmbestandteilen Rechnung tragen zu können. Die relevanten Bestimmungen 

in der Durchführungsverordnung sind zwar komplex und erfordern einen gewissen Zeitho-

rizont, bis die Genehmigungen erteilt werden. Jährliche Haushalte bieten hier allerdings 

auch keinen Vorteil. 

7.3.2 Strategische Komponenten 

Die ELER-Verordnung hat versucht, durch die verschiedenen Strategieebenen, EU-

Strategie, nationale Strategie und Programmstrategie die strategische Ausrichtung der 

Programme zu stärken. Zur zukünftigen strategischen Ausrichtung des EPLR enthält die 

aktualisierte Halbzeitbewertung von PROLAND Empfehlungen, die zum einen auf das 

Erfordernis der Abstimmung des EPLR mit den Strukturfondsprogrammen verweisen, und 

zum anderen eine intensive Diskussion der Schwerpunkte untereinander zur Vermeidung 

von Widersprüchen und zur Austarierung möglicher strategischer Allianzen und Synergien 

anregen (Projektkoordination, 2005b). Für Bremen wurde angeregt, ein gemeinsames Pro-

gramm mit Niedersachsen anzustreben und in diesem Programm die landesspezifischen 

Besonderheiten, v. a. im Vertragsnaturschutz, auch weiterhin fortzusetzen 

(Projektkoordination, 2005a).  

Zu Festlegung von gemeinsamen Leitbildern für die ländlichen Räume war eine IMAK 

Ländlicher Raum eingerichtet worden. In der konkreten Erarbeitung der Programmpla-

nungsdokumente haben die Ergebnisse der IMAK keine wesentliche Rolle gespielt. 

Die Abstimmung mit den Strukturfonds erfolgt auf Ebene der Ministerien und fand ihren 

Ausdruck auch in den gemeinsamen Veranstaltungen auf regionaler Ebene, die zu zwei 

Zeitpunkten stattfanden. Problem in dem gesamten Abstimmungsprozess war die unter-

schiedliche Geschwindigkeit, mit der auf EU-Ebene die relevanten Verordnungen verab-
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schiedet wurden. So war im Bereich des ELER das potentielle Förderspektrum schon seit 

Mitte 2005 in den Grundzügen bekannt, während die Abstimmungen in den Struktur-

fondsbereichen über Förderinhalte erst im Sommer/Herbst 2006 zum Abschluss kamen. 

Dies erschwerte in hohem Maße die Feinjustierung der Länderprogramme. Die grobe stra-

tegische Ausrichtung der Programme wurde mit der Kabinettsentscheidung im März 2006 

festgelegt.  

Auf Ebene des Programms hätte die Diskussion über die zukünftige strategische Ausrich-

tung intensiver geführt werden können. Die Schwerpunktsetzung des Programms ist in 

einem bottom-up-top-down-Prozess festgelegt worden. Das heißt, die Abfrage über die 

möglichen Maßnahmen und der dahinterstehende Finanzmittelbedarf ist recht frühzeitig 

von Seiten der Programmkoordination erfolgt; die Festlegung des Maßnahmenspektrums 

und die Zuteilung der Finanzen auf die beiden Ministerien und hinunter auf die Maßnah-

menebene ist allein von den Hausspitzen unter Berücksichtigung der vielfältigen Restrik-

tionen (Mindestausstattung je Achse, Altverpflichtungen, usw.) getroffen worden. Eine 

Diskussion zwischen allen Maßnahmenverantwortlichen über Ministeriumsgrenzen hin-

weg ist nicht geführt worden. Ausnahme bilden die für die Umsetzung der Agrarumwelt-

maßnahmen zuständigen Fachreferate, die schon mit Beginn der Fertigstellung der Halb-

zeitbewertung begonnen haben, ihre Maßnahmen stärker aufeinander abzustimmen und 

modular zu gestalten.  

7.3.3 Administrative Prozesse 

Die Umsetzung der EU-kofinanzierten ländlichen Entwicklungsprogramme in Niedersach-

sen war bislang von einer Parallelität des Mainstreamprogramms und des LEADER-

Programms gekennzeichnet. Vorteil im Bereich von PROLAND war eindeutig die Ver-

knüpfung mit dem Garantieverfahren der Ersten Säule. Die dadurch erzeugte Vereinheitli-

chung von Verwaltungsabläufen ist durchaus als Vorteil zu sehen, erfordert allerdings ei-

nen hohen Kenntnisstand bei den umsetzenden Verwaltungen und ist bei Programmen wie 

Leader mit sehr heterogenen Projektarten z. T. aufwändig zu implementieren. Die EU-

Vorgaben für Antragstellung, Bewilligung, Kontrolle und Auszahlung haben in der Ver-

gangenheit dazu beigetragen, Förderprozesse transparenter zu gestalten. Zudem zwingen 

sie die Verwaltungen zu EDV-gestützten Verfahren, was die Maßnahmen- und auch der 

Programmsteuerung erleichtert und auch auf die rein nationale Förderung ausstrahlt, die in 

die bestehenden Programme zum Teil integriert ist. Die zukünftigen Anforderungen an das 

Zahlstellenverfahren sowie Monitoring/Evaluierung verstärken die Erfordernis der Straf-

fung von Verwaltungsabläufen und der Schaffung begleitender EDV-Systeme. 

Gegenüber der Vorgängerperiode führen die Reduzierung der Zahl der Bewilligungsstellen 

auf drei und der Verzicht auf die Trennung zwischen antragsannehmender Stelle und Be-
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willigungsstelle zur weiteren Verschlankung der Verwaltungsabläufe. Zudem entfallen 

Bewilligungsaufgaben in Bremen. 

Die Erwartungen, die noch in der Salzburg-Konferenz hinsichtlich der Vereinfachung der 

Finanz- und Verwaltungsstrukturen geweckt wurden, haben sich nur z. T. erfüllt. So sind 

die Durchführungsbestimmungen hinsichtlich der Finanzen ein Konglomerat aus ehemali-

gen Ausrichtungs- und Garantiebestimmungen und führen nicht zwingend zu einer Verein-

fachung. Die Kontrollvorgaben sind immer noch in starkem Maße von den Bestimmungen 

der Ersten Säule geprägt und wenig kompatibel mit investiven Maßnahmen. Darüber hin-

aus gibt es im Gegensatz zum EFRE im Bereich des ELER keine Regelung, die es zulässt, 

dass im Sinne der Proportionalität einzelne Bestimmungen für Verwaltung und Kontrolle 

wegfallen können, wenn die Gemeinschaftsbeteiligung unter einen festgelegten Satz sinkt. 

Des Weiteren ist die Frage der beihilferechtlichen Einordnung von Artikel-89-Maßnahmen 

entscheidend für die Frage nach Vereinfachung. Hier hat sich die EU-KOM lange nicht 

klar positioniert und damit für Unsicherheit in der Programmierung gesorgt. Hier gäbe es 

u. E. nur zwei Möglichkeiten: entweder ein Verzicht auf die beihilferechtliche Notifizie-

rung von Maßnahmen innerhalb der Programme analog zu den Strukturfonds oder die 

Gleichbehandlung von Artikel-89-Maßnahmen mit kofinanzierten Maßnahmen auf der 

Grundlage der Programmnotifizierung. Alles andere sorgt für einen erhöhten Verwal-

tungsaufwand und entspricht nicht dem Grundsatz der Proportionalität. 

7.4 Erfahrungsaustausch und Vernetzung 

Transnationale Ebene 

Neben den formalen Verwaltungskontakten zur EU-Kommission, die in der Zuständigkeit 

des Bundes liegen, ist für den eher informellen Erfahrungsaustausch und die Vernetzung 

auf transnationaler Ebene in erster Linie die Nationale Vernetzungsstelle bei der BLE zu-

ständig. Die Aufgabenbereiche und die Ziele der Nationalen Vernetzungsstelle sind in ei-

nem eigenen Programm verankert. Aufgabe des Landes ist es, sowohl an den Aktivitäten 

teilzunehmen wie auch das Netzwerk mit Informationen zu versorgen.  

Nationale Ebene 

Fragen der Programmkoordination werden in den Bund-Länder-Referentensitzungen be-

sprochen, im bislang bestehenden bundesweiten Begleitausschuss bzw. im Dreiländerbe-

gleitausschuss LEADER. Im zurückliegenden Programmplanungszeitraum fand eine Ver-

netzung im Rahmen der 6-Länder-Bewertung (sowohl auf Ebene der Programmkoordinati-

on, als auch bei den Fachreferaten) statt. Für die Projektebene gab es im Prinzip nur im 

Rahmen von LEADER einen systematischen Austausch. 
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Wesentliche Gremien werden auch im kommenden Programmplanungszeitraum fortbeste-

hen, so die PKR-Sitzungen mit Bund und Ländern. Der bundesweite Begleitausschuss ent-

fällt zugunsten von Länderbegleitausschüssen, allerdings mit einer breiteren Beteiligung 

(siehe Kapitel 8). Die Vernetzung unterhalb der Länderebene soll zukünftig von der natio-

nalen Vernetzungsstelle gestärkt werden.  

Wichtig erscheint uns auch zukünftig ein Austausch auf Fachreferentenebene zwischen 

den Bundesländern, für die die entsprechenden Gremien im Bund (z. B. die Extensivie-

rungsreferenten) kein vollwertiger Ersatz sind, weil sie sich stark auf die GAK-Förderung 

fixieren. Hier sollte auch zukünftig ein informeller Erfahrungsaustausch gepflegt werden. 

Im Bereich LEADER gab es gemeinsame Veranstaltungen mit Schleswig-Holstein und 

Nordrhein-Westfalen, die auf positive Resonanz gestoßen sind und daher auch fortgesetzt 

werden sollten (unter Beteiligung des nationalen Netzwerkes). 

Regionale Ebene 

Einen Austausch auf der regionalen Ebene und zwischen den Regionen gab es in einer 

institutionalisierten Form v. a. im Rahmen von LEADER. Die bisherigen Strukturen sind 

fortzusetzen. Ein Austausch mit den Regionalentwicklungsprozessen im Rahmen der Ach-

se 3 wäre sinnvoll. Die Ansätze, die Regierungsvertretungen in die Diskussion über das 

ländliche Entwicklungsprogramm einzubinden, sollten auch im Rahmen der Programmum-

setzung fortgeführt werden. 

7.5 Empfehlungen 

– In der SWOT-Analyse sind die möglichen flächenbezogenen Auswirkungen der GAP-

Reform und die daraus erwachsenden Handlungserfordernisse zu beschreiben. An-

sonsten kann der Beitrag des Programms zur Flankierung der GAP-Reform nur unge-

nügend beurteilt werden. 

– Der Beitrag des Programms zur Lissabon-Strategie könnte noch erweitert werden, 

wenn Innovation und Forschung/Entwicklung ein stärkeres Gewicht zugemessen wür-

de. 

– Gender Mainstreaming ist v. a. eine Frage nach der Sensibilität von Entscheidungsträ-

gerInnen auf politischer, administrativer und Projektebene für Geschlechterfragen. 

Der geringe Stellenwert dieser Fragestellung im Rahmen der Programmerstellung 

spiegelt letztlich nur den geringen Stellenwert von Gender Mainstreaming insgesamt 

innerhalb der Landwirtschafts- und Umweltverwaltung wider. Ansätze aus anderen 

Bundesländern oder Politikbereichen sollten stärker berücksichtigt werden. 
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– Auch wenn das Maßnahmenspektrum mit Bezug zu Natura 2000 ausgeweitet wurde, 

kann in Abhängigkeit der Ergebnisse der Managementpläne ein zusätzlicher finanziel-

ler Bedarf entstehen, der im Rahmen des Programms sicher nicht abzudecken ist. Dies 

gilt gleichermaßen für die Umsetzung der WRRL, für die Bewirtschaftungspläne und 

Maßnahmen derzeit erarbeitet werden. Zunächst kommt es darauf an, die geeigneten 

Maßnahmen in die prioritären Gebiete zu lenken. Des Weiteren ist rechtzeitig über 

mögliche Finanzierungsvarianten nachzudenken. 

– Für das Bremer Programmgebiet wäre ein kurzer Hinweis sinnvoll, wie den Erforder-

nissen der WRRL Rechnung getragen wird. 

– Eine möglichst weite Auslegung der EU-Kommission bei der Definition öffentlicher 

Mittel ist gerade vor dem Hintergrund der Integration von Leader in das Programm 

sinnvoll.  
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8 Durchführung und Begleitung 

8.1 Organisation und institutionelle Umsetzung 

8.1.1 Programmmanagement 

Die wesentlichen Eckpunkte sind in Kapitel 11 des Programmplanungsdokuments be-

schrieben. Gegenüber der Vorgängerperiode hat sich das Aufgabenspektrum der Verwal-

tungsbehörde (Programmkoordinierung) und Zahlstelle aufgrund der Vorgaben der ELER-

Verordnung verschoben. Des Weiteren ist Leader als Programmbestandteil zu integrieren.  

Im Wesentlichen wird auf die bewährten Strukturen zurückgegriffen, die schon im Zeit-

raum 2000 bis 2006 bestanden. Auch die personelle Kontinuität ist weitgehend gewähr-

leistet, was bei der Komplexität der EU-Materie eine Voraussetzung für den reibungslosen 

Übergang von der jetzigen auf die nächste Förderperiode ist. 

Da Niedersachsen mit Bremen ein gemeinsames Programm anbietet, sollten einige Aus-

führungen zur Abstimmung zwischen Niedersachsen und Bremen ergänzt werden (Staats-

vertrag, Abstimmung in der konkreten Programmumsetzung, formell – informell).  

Im Rahmen der Evaluierung wurde angeregt, den Austausch zwischen den Ministerien und 

Fachreferaten auch in der Umsetzung eines Programms zu intensivieren. Zumindest für 

den Agrarumweltbereich existiert eine Projektgruppe aus ML/MU, die in ihrer Zusam-

menarbeit zu verstetigen ist. Gerade die noch nicht abzuschätzenden Anforderungen durch 

Natura 2000 und die WRRL mit ihren möglichen Konsequenzen auf die Programm-

/Maßnahmenstruktur sollten in dieser Projektgruppe intensiv diskutiert werden.  

Fortgesetzt wird der Leader-Lenkungsausschuss, der sich als informelles Gremium schon 

in der laufenden Förderperiode bewährt hat. Die Struktur dieses Gremiums müsste sich 

allerdings an die wachsende Anzahl von Leader-Gruppen (geplant sind 30 LAGn gegen-

über vormals 17 LAGn) anpassen, um arbeitsfähig zu bleiben. 

8.1.2 Verwaltungs- und Kontrollverfahren 

Unter Kapitel 11 werden die nach Artikel 74 Absatz 2 der ELER-Verordnung zuständigen 

Stellen benannt. Dies sind die Verwaltungsbehörde, die Zahlstelle und die Bescheinigende 

Stelle. Deren Aufgaben sind weitgehend klar beschrieben.  

Unklar bleibt den Evaluatoren, was sich hinter der Aufgabe „Festlegung von Förder- und 

Auswahlkriterien“ für die Verwaltungsbehörde verbirgt. Die Überlegungen hierzu finden 
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primär auf der Maßnahmenebene statt, so dass der Verwaltungsbehörde eventuell die Auf-

gabe einer Harmonisierung vorschwebt. 

Beim Leader-Lenkungsausschuss handelt es sich um ein informelles Gremium, das eine 

wesentliche Aufgabe bei der Begleitung des Leader-Prozesses erfüllt, aber keine formalen 

Verantwortlichkeiten übernimmt. Er sollte an anderer Stelle beschrieben werden. 

Darüber hinaus sind die Verwaltungs- und Kontrollsysteme zu beschreiben. Wesentlich ist 

eine klare Zuweisung der Funktionen sowie eine angemessene Trennung zwischen den 

Funktionen der mit der Verwaltung betrauten Stelle und anderer Stellen.  

Die Zahlstelle hat gerade durch die allgemeine Zahlstellendienstanweisung und die daraus 

resultierende Verpflichtung zur Erstellung Besonderer Dienstanweisungen für eine ver-

gleichsweise reibungslose Verwaltungsumsetzung in der jetzigen Förderperiode gesorgt. 

Zukünftig ist weiter so zu verfahren, wie unter Kapitel 11.7 auch vermerkt ist. 

Die Tabelle 1 im Programmplanungsdokument über die Bewilligungsstellen sollte durch 

ein Organigramm ersetzt werden, damit die Bündelung der Zuständigkeiten klarer wird. 

Hilfreich wäre ggf. ein Organigramm, wie es in den Evaluationsberichten in Kapitel 2 ent-

halten war. 

Bei den Bewilligungsstellen (in erster Linie bei der LWK) sollte die Funktionstrennung 

klarer herausgestellt werden, da die LWK einerseits im übertragenen Wirkungskreis 

(„LWK als Landesbeauftragter“) tätig ist, andererseits aber auch im eigenen Wirkungs-

kreis, z. B. als Beratungsinstitution.  

8.1.3 Finanzierung 

Finanzmanagement 

Die finanzielle Steuerung des Programms obliegt der Verwaltungsbehörde. Wesentliche 

Informationen liefern die Zahlstelle über die ausgezahlten Mittel sowie die Bewilligungs-

stellen über die Höhe der Bewilligungen. Bislang gab es zwei unterschiedliche Finanzie-

rungssysteme für die ländliche Entwicklung: die EPLR aus dem EAGFL-Garantie mit Re-

gelungen, die stark an die flächenbezogenen Zahlungen der 1. Säule angelehnt waren, und 

LEADER aus dem EAGFL-Ausrichtung mit Finanzierungsmodalitäten entsprechend den 

EU-Strukturfonds. Die Integration beider Systeme in ein gemeinsames System führt nicht 

zwingend zu mehr Vereinfachung. Empfehlungen aus der Halbzeitbewertung z. B. zur An-

gleichung des EU-Haushaltsjahres an das Kalenderjahr wurden in der EU-VO bzw. der 

FinanzierungsVO nicht aufgegriffen. Zukünftig gilt die n+2-Regelung mit vier Abrech-
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nungsterminen pro Jahr. Trotz der n+2-Regelung sollte auch weiterhin ein Finanzmana-

gement umgesetzt werden, das sich am Jährlichkeitsprinzip orientiert.  

Angesichts der Haushaltsengpässe auf allen Finanzierungsebenen (Bund, Land, Kommu-

ne) ist Vorsorge zu leisten, dass weiterhin Planungssicherheit bezüglich der Bereitstellung 

der Kofinanzierungsmittel hergestellt wird. Dies ist über entsprechende Haushaltsvermer-

ke sicherzustellen. Auch sollten die verschiedenen zur Kofinanzierung eingesetzten Haus-

haltstitel auf Landesebene ebenso wie die GAK-Mittel gegenseitig deckungsfähig sein. 

Dies ist besonders im Bundesland Bremen zu beachten. Neben den kommunalen Gebiets-

körperschaften, deren Mittel der öffentlichen nationalen Kofinanzierung gleichgestellt 

sind, sollten auch Mittel Dritter, wie z. B. von Stiftungen, zur Kofinanzierung eingesetzt 

werden können. Diese haben zwar nur einen Anteil von rund 4 % an der öffentlichen Ko-

finanzierung, gerade aber zur Umsetzung von Leader kann die Akquirierung zusätzlicher 

Kofinanzierungsmittel wichtig sein. Eine weite Auslegung seitens der EU-KOM wäre aus 

zwei Gründen sinnvoll: 

– eine Mobilisierung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten ist vor dem Hintergrund 

der zunehmenden Finanzknappheit öffentlicher Haushalte erstrebenswert, 

– eine Möglichkeit zum Einsatz privater Mittel zur Kofinanzierung wie bei den Struk-

turfonds besteht im ELER nicht. 

Kofinanzierungssätze 

Niedersachsen nutzt die von der ELER-Verordnung in Artikel 70 vorgesehenen maxima-

len Beteiligungssätze des ELER-Fonds in vollem Umfang aus, wie Tabelle 8.1 zeigt. 

Tabelle 8.1: Kofinanzierungssätze

Konvergenzgebiet Nicht-Konvergenzgebiet

Achse 1 75 50
Achse 2 80 55
Achse 3 75 50
Leader 80 55

Quelle: ML (2006b). 

Die Kofinanzierungssätze werden auch über die Maßnahmen einer Achse konstant gehal-

ten. Aus finanztechnischer Sicht noch günstiger wäre ein gleicher Kofinanzierungssatz 

über das gesamte Programm gewesen, um Mittel einfacher zwischen den Maßnahmen und 

Achsen umschichten zu können, was in einem siebenjährigen Programm erforderlich ist. 
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Gesonderte Regelungen Konvergenzgebiet 

Es gibt keine gesonderten Regelungen beispielsweise bezüglich der Beihilfeintensitäten im 

Konvergenzgebiet, obgleich die Option einer Differenzierung bestanden hätte und die 

ELER-Verordnung beispielsweise für die Verarbeitungs- und Vermarktungsförderung un-

terschiedliche Beihilfeintensitäten ermöglicht. Die einzige Sonderregelung, die im Kon-

vergenzgebiet gilt, ist eine Differenzierung der Kofinanzierungssätze bei kommunalen 

Gebietskörperschaften hinsichtlich ihrer Steuereinnahmekraft. 

Finanzplan 

Der Finanzplan wurde, soweit möglich, auf Konsistenz geprüft. Die einzelnen kleineren 

Unstimmigkeiten wurden beseitigt.  

8.2 Partnerschaftlichkeit und Einbezug der Wirtschafts- und Sozial-
partner 

Eine Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner und der Umweltverbände erfolgte auf 

Programm- und auf Maßnahmenebene. In Kapitel 14 des Programmplanungsdokuments 

sind die eingeladenen Partner und die durchgeführten Veranstaltungen beschrieben. Be-

sonders hervorzuheben sind die Regionalkonferenzen in den vier ehemaligen Regierungs-

bezirken gemeinsam mit EFRE- und ESF-Fondsverwaltern und die eher thematisch ausge-

richteten Veranstaltungen. Diese sind auf eine wesentlich größere Resonanz gestoßen als 

die WiSo-Partner-Veranstaltungen auf Landesebene. Aber auch bei einer teilweise gerin-

gen Resonanz sind formalisierte und öffentliche Beteiligungsverfahren auf Programmebe-

ne für die Transparenz von Entscheidungen erforderlich. 

Die Diskussion ist umso intensiver, je mehr es um maßnahmen- oder regionsbezogene In-

teressen geht. Dies zeigt die Übersicht der Anregungen deutlich. Es gibt nur wenige WiSo-

Partner, die den gesamten Programmansatz im Blick haben und beurteilen können. Dies 

wurde schon in der zurückliegenden Halbzeitbewertung vermerkt: 

„Ein Grund für die bislang geringe Resonanz auf die Angebote zur Beteiligung ist, dass 

das ganze Programm zu abstrakt und daher für eine intensive Beteiligung im Sinne einer 

wirklichen inhaltlichen Auseinandersetzung schwer handhabbar ist. Des Weiteren ist u. E. 

die Form der bisherigen Beteiligung auch nicht geeignet, ein großes Interesse bei den Wi-

So-Partnern zu wecken. Betroffenheit und damit Wille zur Beteiligung entsteht eher auf 

Maßnahmenebene, auf der durchaus spezifische Beteiligungsverfahren installiert sind, die 

auf größeres Interesse stoßen und kontinuierlich stattfinden (z. B. im Rahmen der Agrar-

umweltmaßnahmen)“ (Grajewski et al., 2003). 
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In der Darstellung des Kapitels 14 fehlt ein kurzer Hinweis darauf, wie die Beteiligung in 

Bremen organisiert wurde.  

Die Präsentation des Programmentwurfs im Internet hätte ggf. mit einer Plattform verbun-

den werden können, auf der interessierte WiSos ihre Anregungen direkt hätten einstellen 

können. So lagen insgesamt die Akzente der Beteiligung auf einer Information und Unter-

richtung der Wirtschafts- und Sozialpartner und weniger auf einer Aufforderung zur (kon-

zeptionellen) Mitarbeit. 

8.3 Monitoring und Evaluierung 

Die Aussagen zum künftigen Monitoring- und Evaluierungssystem sollten in einzelnen 

Punkten noch modifiziert bzw. ergänzt werden. Generell besteht das Problem, dass die 

EU-KOM zwar relativ frühzeitig mit der Diskussion über das sog. Common Monitoring 

and Evaluation Framework (CMEF) begonnen hat, aber selbst zum Zeitpunkt der Fertig-

stellung des zur Notifizierung eingereichten Programmentwurfs einige wesentliche Rah-

menbedingungen noch nicht feststehen: 

– So gibt es keine klaren Aussagen der EU-KOM zur Einbeziehung der Artikel-89-

Maßnahmen in das CMEF. 

– Der zukünftige Tabellenrahmen zum Monitoring steht noch nicht fest. 

– Gleiches gilt für den Tabellenrahmen zur Ergebnisberichtslegung. 

– Der Zusammenhang zwischen finanzieller Berichterstattung auf Basis der Auszahlun-

gen und den Outputindikatoren ist u. E. wenig sinnvoll. 

Vor diesem Hintergrund können die Aussagen zum Begleitungs- und Bewertungssystem 

nur vorläufigen Charakter haben und müssten entsprechend angepasst werden, wenn kon-

solidierte Dokumente vorliegen. 

Trotz der Restriktionen lag ein wesentliches Augenmerk der Evaluatoren auf der Festle-

gung einer nachvollziehbaren Interventionslogik, der Herausarbeitung von Zielen und zu-

gehörigen Indikatoren in engem Dialog mit den Maßnahmenverantwortlichen. Insgesamt 

ist ein deutlicher Fortschritt in der Präzisierung von Zielen anhand von messbaren Indika-

toren im Vergleich zum Vorgängerprogramm festzustellen. 

8.3.1 Monitoringsystem 

Die Ausführungen zum Monitoring-System behandeln zum einen den Begleitausschuss 

und zum anderen das indikatorengestützte Begleitsystem. 
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Begleitausschuss 

Die Darstellung der Zusammensetzung und Aufgaben des Begleitausschusses ist vollstän-

dig und im Wesentlichen in der Geschäftsordnung geregelt. Einige kleinere Anmerkungen 

bleiben noch offen: 

– Die Aufgabe muss lauten: Überprüfung des Programmfortschritts und der Zielerrei-

chung auf der Grundlage der gewählten Indikatoren. 

– Gemäß Artikel 5 (2) haben alle Stimmrecht, außer bei Beschlüssen, die finanzielle 

Auswirkungen haben können. Dann sind neben den Ministerien nur die kommunalen 

Gebietskörperschaften (d) und der Vorsitzende des Leader-Lenkungsausschusses (e) 

stimmberechtigt. Die beiden Letztgenannten erscheinen unlogisch, da gerade (d) als 

wesentlicher Zuwendungsempfänger interessenbehaftet ist. 

– Der Begleitausschuss soll die Entscheidung über die Auswahl der Leader-Regionen 

treffen. Nach welchen Kriterien bereitet wer diese Entscheidung vor, nur die Verwal-

tungsbehörde? (siehe Anmerkungen zu Achse 4 in Kapitel 4). Vielleicht wäre hier ein 

Querverweis zur Maßnahmenbeschreibung Leader sinnvoll. 

Grundsätzlich sollte u. E. die strategische Kompetenz des Begleitausschusses aufgewertet 

werden, indem nicht vorrangig administrative Fragen behandelt werden, sondern auch 

Raum für die inhaltliche/strategische Weiterentwicklung des Programms gegeben wird. 

Dies hängt allerdings auch in starkem Maße von der Bereitschaft der neu in diesem Gre-

mium vertretenen Institutionen ab, eine solche Diskussion tatsächlich führen zu wollen. 

Die bisherige Diskussionskultur, z. B. auf den zentralen WiSo-Partner-Veranstaltungen 

gibt hierbei keinen Anlass zu großen Hoffnungen. 

Indikatorensystem 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Ex-ante-Bewertung lag auf der Diskussion der Ziele 

und der zugehörigen Indikatoren mit den verschiedenen Maßnahmenverantwortlichen. 

Maßnahmenbezogen sind die Ergebnisse der Diskussionen in den Maßnahmenblättern des 

Programmplanungsdokuments enthalten.  

Die Erfassung der Input- und Outputindikatoren obliegt dabei in vollem Umfang den Ver-

waltungsbehörden, während die Ergebnisindikatoren und maßnahmenspezifischen Wir-

kungsindikatoren nur zum Teil von diesen erfasst werden. Hier gibt es maßnahmenabhän-

gig eine Arbeitsteilung zwischen Verwaltungsbehörde und Evaluatoren. In der SMART-

Liste im Anhang ist, soweit es zum jetzigen Zeitpunkt schon klar ist, die Arbeitsteilung 

beschrieben. 

Unter Punkt 12.1 im Programmplanungsdokument sollten zusammenfassend dargestellt 

werden: 
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– Wesentliche Datenquellen (wie PROLAND-Erfassungssystem, Flächendaten der 

AUM) .und Zuständigkeiten. Ziel sollte sein, in allen Maßnahmenbereichen EDV- und 

datenbankgestützte Systeme aufzubauen, mit entsprechenden Schnittstellen für die 

Begleit- und die Bewertungserfordernisse, 

– Wer sammelt welche Daten, wer aggregiert diese für das EU-Monitoring, wer stellt 

die Daten für die Evaluierung bereit, wie sind Zahlstellendaten und Daten der Bewil-

ligungsstellen verknüpft? 

– Wie ist sichergestellt, dass Angaben, die Antragsteller und Projektträger zu liefern 

haben, auch erfasst werden bzw. die Angaben auch für Begleitung und Bewertung ge-

nutzt werden können? Eine Festlegung in den Bewilligungsbescheiden, wie z. B. in 

den Sammelanträgen für AUM und Direktzahlungen, wäre sinnvoll. 

– Im Rahmen von Leader ist es zum Teil sinnvoll, die Indikatoren auf der Ebene der 

LAG-Geschäftsstellen zu erfassen. Hier sollten im Programm die Zuständigkeiten 

deutlich festgelegt werden. 

– Wie werden Berichtspflichten v. a. im Umweltbereich verschnitten mit den ELER-

Berichtserfordernissen? 

Bezogen auf die Integration der Artikel-89-Maßnahmen in das Monitoringsystem gibt es 

widersprüchliche Aussagen der EU-KOM. Hier ist zwingend und schnell eine Klarstellung 

erforderlich. 

SUP-Monitoring 

Hier wäre eine klare Entscheidung des ML erforderlich: Müssten hier ggf auch die Über-

wachungsmaßnahmen nach SUP erwähnt werden? Wenn ja, wäre das ggf. ein eigener 

Punkt 12.1c), weil es keine maßnahmenspezifischen Indikatoren, sondern eher globalere 

Wirkungsindikatoren gibt. Ein Teil der SUP-Indikatoren wird bereits in den verpflichten-

den Basisindikatoren des ELER abgebildet, ein anderer Teil in den spezifischen Indikato-

ren für die Maßnahmen. Eine teilweise Integration böte sich also an.  

Die DVO macht soweit erkennbar dazu keine Aussagen. Laut SUP-RL ist jedoch ein Ü-

berwachungssystem einzurichten. Der Umweltbericht sagt dazu, dass auf bestehende Sys-

teme zurück gegriffen werden kann. Unklar ist, wo dies dokumentiert wird.  

8.3.2 Bewertungssystem 

Die Aussagen zum zukünftigen Bewertungssystem sind sehr allgemein gehalten. Aus un-

serer Sicht wäre zum einen eine schematische Darstellung sinnvoll, zum anderen einige 

inhaltliche Ergänzungen, um das Anforderungsprofil konkreter zu fassen, ohne jedoch der 

künftigen Ausschreibung vorwegzugreifen. 
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Abbildung 8.1: Vorschlag zur Ergänzung des Programmplanungsdokuments durch ein 

Schaubild 
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Das Bewertungssystem ist kontinuierlich angelegt und besteht aus begleitenden Aktivitä-

ten, einer Ex-ante-, Halbzeit- und Ex-post-Bewertung. Wie in Abbildung 8.1 dargestellt, 

ist der Bewertungsprozess eng mit dem Begleitungssystem verwoben und baut darauf auf. 

Der kontinuierliche Prozess sollte eng begleitet werden sowohl von einem programmbezo-

genen Lenkungsausschuss für die Programmbewertung, als auch von maßnahmenbezoge-

nen Lenkungsausschüssen. Inhaltlich nahestehende Maßnahmen (z. B. die flächenbezoge-

nen, investiven und beratenden Maßnahmen im Umweltbereich) sollten zusammengefasst 

werden. Der programmbezogene Lenkungsausschuss ist im Vorfeld der Evaluierung auch 

zuständig für die Festlegung des Leistungskatalogs und die Auswahl der Bewerter. Soweit 

sich das Land Niedersachsen auch zukünftig für eine gemeinsame Evaluierung mit ande-

ren Bundesländern entscheiden wird, sollte die Auswahl von einem bundesländerübergrei-

fenden gemeinsamen Gremium vorgenommen werden. 
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Die Zusammenfassung der laufenden Bewertungsaktivitäten fließt in den jährlichen Fort-

schrittsbericht ein. Dieser ist als Sachstandsbericht der beauftragten Evaluatoren zu ver-

stehen. 

Die Halbzeitbewertung wird vor allem mit formativer Zielsetzung durchgeführt, d. h. das 

Indikatorensystem soll im Vorfeld auf seine Funktionsfähigkeit geprüft und Schwachstel-

len beseitigt werden. Auf der Grundlage erster Evaluierungsergebnisse sind Programman-

passungen vorzubereiten und in Diskussionsprozesse einzubringen (WRRL, Natura 2000, 

Mid-term-review). 

Die Ex-post-Bewertung ist summativ angelegt: neben EU-Fragestellungen werden die in 

den Lenkungsausschüssen festgelegten spezifischen, aus Sicht des Landes Niedersachsen 

wesentlichen Themen bearbeitet werden. 

Aufgabe der Bewerter ist die Mitarbeit im nationalen und europäischen Evaluierungsnetz-

werk. 

8.4 Publizität 

Die Ausführungen zur Publizität sind sehr ausführlich und mit einem hierfür vorgesehenen 

Finanzvolumens von 250.000 Euro sehr ambitioniert. 

Angesichts der hohen Kosten, die mit Printmedien verbunden sind, sollte ein großes Ge-

wicht auf die Internetpräsentation und deren Aktualität gelegt werden. Die Veröffentli-

chung einer Programmkurzfassung in Broschürenform ist vor allem zu Beginn der Förder-

periode sinnvoll, um einen Überblick über das Programm zu geben. Da Detailveränderun-

gen bei den Maßnahmen aber meist recht schnell erfolgen, ist für die detailliertere Infor-

mation von Interessierten das Internet der bessere Weg. 

Daneben sollten die Zeitschriften (wie die Land und Forst) genutzt werden, um über die 

aktuellen Programme/Maßnahmen zu informieren. 

Die Förderrichtlinien gehören ins Internet, der Hinweis auf das Niedersächsische Ministe-

rialblatt hilft hier wenig. Von einer breiteren Öffentlichkeit wird dieses sicher nicht gele-

sen. 

Unseres Erachtens sollte daher  

– ein Schwerpunkt auf die Aktualität und den Informationsgehalt der Internetpräsenz 

gelegt werden. Zusätzlich sollte ein Schwerpunkt auf aktiver Pressearbeit und Work-

shops/Seminaren liegen. 
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– Printmedien sind gerade vor dem Hintergrund der Auflage und der geringen Halb-

wertzeit der Inhalte teuer und sollten daher sehr gezielt eingesetzt werden, z. B um ei-

nen Gesamtüberblick über das Programm zu Beginn der Förderperiode zu ermögli-

chen. 

8.5 Empfehlungen 

– Da Bremen mit Niedersachsen ein gemeinsames Programm anbietet, sollten einige 

Ausführungen zur Abstimmung zwischen Niedersachsen und Bremen ergänzt werden. 

– Zumindest die bestehende Projektgruppe im Agrarumweltbereich zwischen ML und 

MU sollte in ihrer Zusammenarbeit verstetigt werden. 

– Der Leader-Lenkungsausschuss ist aufgrund der steigenden Anzahl von Gruppen in 

seiner Struktur und Arbeitsweise anzupassen, um arbeitsfähig zu bleiben. 

– Die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde für die „Festlegung von Förder- und Aus-

wahlkriterien“ sollte näher erläutert werden. 

– Ergänzung der Darstellung um ein Organigramm, um die gebündelten Zuständigkeiten 

einschließlich der verschiedenen beteiligten Hierarchieebenen klarer herauszuarbeiten. 

– Bezüglich der Bewilligungsstellen sollte die Funktionstrennung (eigener / übertrage-

ner Wirkungskreis) klarer herausgestellt werden. 

– Durch entsprechende Haushaltsvermerke sollte sowohl in Bremen wie auch in Nieder-

sachsen Planungssicherheit über die Bereitstellung der landesseitigen Kofinanzierung 

hergestellt werden. 

– Die EU-KOM sollte eine weite Auslegung der öffentlichen nationalen Kofinanzie-

rungsquellen zulassen. 

– Im Kapitel 14 Partnerschaft sind Ausführungen zum Beteiligungsverfahren in Bremen 

zu ergänzen. 

– Zum Monitoring- und Evaluierungssystem sollten einige Ergänzungen zu den nieder-

sächsisch-bremischen Ausgestaltungsformen ergänzt werden, sofern dies zum derzei-

tigen Zeitpunkt schon möglich ist. 

– Ausführungen zu den SUP-Überwachungsmaßnahmen sind zu ergänzen. 
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9 Kosten-Wirksamkeit 

9.1 Annahmen, auf denen die Finanzausgaben des Programms beruhen 

Der Nationale Strategieplan sieht eine Aufteilung der EU-Mittel auf die Bundesländer 

nach einem bereits eingeführten Schlüssel (Nicht-Konvergenz-Mittel) und statistischen 

Größen (Konvergenzmittel) vor (BMELV, 2006b). Die Höhe der verfügbaren EU-Mittel 

ist somit extern vorgegeben. Dies gilt ebenso für die verfügbaren GAK-Mittel, Landesmit-

tel und Mittel der Abwasserabgabe. Eine größere Variabilität weisen die kommunalen Mit-

tel auf, die zur Kofinanzierung bestimmter Maßnahmen eingesetzt werden können. 

Daneben sind politische Entscheidungen über die Verteilung der Finanzmittel zwischen 

den beiden beteiligten Häusern ML und MU zu berücksichtigen. Eine weitere Restriktion 

bei der Finanzplanung sind die bestehenden Altverpflichtungen im Agrarumweltbereich 

und der Erstaufforstung sowie die Verpflichtungsermächtigungen für laufende und noch 

nicht abgeschlossene Projekte. 

Die maßnahmenbezogenen Mittelansätze beruhen auf den historischen Erfahrungen ver-

knüpft mit den neuen Planungen, die sich aus der Programmstrategie ableiten lassen. Han-

delt es sich um „klassische“ Maßnahmen, dann wird sicher eher eine „Punktlandung“ ge-

lingen. Bei neu in das Programm aufgenommenen Maßnahmen oder Maßnahmen, deren 

Zuwendungsvoraussetzungen sich deutlich geändert haben, müssen die Erwartungen nicht 

zwingend der sich tatsächlich einstellenden Inanspruchnahme entsprechen. In solchen Fäl-

len ist im Rahmen der Bewertung eine Ursachenanalyse durchzuführen, und mit der Pro-

grammhalbzeit sind Anpassungen vorzunehmen (siehe auch die Ausführungen in Kapitel 4 

zu den einzelnen Maßnahmen). 

9.2 Kosten der finanziellen und personellen Ressourcen des Programms 

Die Identifikation der Kosten des Programms und der Maßnahmen muss sich neben den 

öffentlichen Fördermitteln auch auf die Transaktionskosten, die mit der Umsetzung der 

Programme verbunden sind, erstrecken. Hierbei ist gerade im Zusammenhang mit den 

Sach- und Personalkosten zu untersuchen, welche Kosten insgesamt angefallen und wel-

che Kosten speziell durch die Einbindung der Fördermaßnahmen in die EU-Förderung im 

Vergleich zu einer rein nationalen Förderung verursacht werden. 

Programm- und maßnahmenbezogene Kosten 

Transaktionskosten entstehen sowohl für den Staat in Gestalt von „öffentlichen Transakti-

onskosten“ als auch für den Empfänger in Form von „privaten Transaktionskosten“. Sie 

umfassen die Informations-, Administrations-, Kontroll- und Durchsetzungskosten als An-

teil der Gesamtkosten politischer Programme (siehe Abbildung 9.1). Sie sind damit ein 
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wichtiges Kriterium für die Vorteilhaftigkeit von Maßnahmen zur Erreichung politischer 

Ziele (Tiemann et al., 2005). Diese Kosten können maßgebliche Größenordnungen errei-

chen. Die Verwaltungskosten zur Administration der Zahlungen an landwirtschaftliche 

Betriebe in Deutschland beliefen sich 1999 nach Mann (2001) auf 26,7 % der Mittel aus 

dem EAGFL, Abteilung Garantie, die nach Deutschland in diesem Jahr geflossen sind.  

Abbildung 9.1: Entstehungsorte von Transaktionskosten
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Quelle: Eigene Darstellung nach (Hagedorn et al., 2003). 

Es gibt keine umfassenden Untersuchungen für Niedersachsen und Bremen, wie hoch die 

Transaktionskosten des Programms bzw. der angebotenen Maßnahmen tatsächlich ausfal-

len, auch wenn man sich bei der Analyse auf die beim Land bzw. seinen nachgeordneten 

Behörden anfallenden Verwaltungskosten (Sach- und Personalausgaben) konzentrieren 

würde (in Abbildung 9.1 grau hinterlegter Bereich).  

Für das neue Programm wurde zwar eine Wirtschaftlichkeitsberechnung auf der Grundlage 

der Kosten-Leistungsrechnung (KLR) auf Ebene der Maßnahmen durchgeführt. Die Er-

gebnisse sind u. E. allerdings nicht hinreichend belastbar und zudem nicht hinreichend 

differenziert, um tatsächlich eine Entscheidungsgrundlage für eine Maßnahmenauswahl 

bilden zu können. 



Kapitel 9 Kosten-Wirksamkeit Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 195 

Eine isolierte Auswertung der Kosten (Fördermittel und Verwaltungskosten) kann zwar 

Hinweise geben, wo ggf. noch Optimierungspotential in der Verwaltungsabwicklung be-

steht. Ohne eine gleichzeitige Berücksichtigung der angestrebten Ziele und der erwartba-

ren Wirkungen kann aber keine Maßnahmenauswahl getroffen werden. 

Untersuchungen aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zeigen diese Problematik. Teile 

der KLR in Niedersachsen wurden im Rahmen einer Masterarbeit für verschiedene flä-

chenbezogene Agrarfördermaßnahmen ausgewertet (Meyer, 2004). Als ein Ergebnis wurde 

das prozentuale Verhältnis der Verwaltungskosten zur Auszahlungssumme ermittelt. Dies 

liegt bei den Direktzahlungen der 1. Säule deutlich niedriger als beim NAU, Kooperati-

onsprogramm oder beim Erschwernisausgleich. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch 

der Rechnungshof in Rheinland-Pfalz in einer größeren Untersuchung zu den Verwal-

tungskosten der Agrarförderung (LRH, 2002). Daraus kann aber nur der Schluss gezogen 

werden, dass die Direktzahlungen der 1. Säule kostengünstiger umzusetzen sind. Wir-

kungsseitig sind die Maßnahmen hingegen überhaupt nicht vergleichbar. 

Die einzelnen Produkte der KLR sind bislang nicht hinreichend differenziert, um auf der 

Ebene der Teilmaßnahmen Kosten ermitteln zu können. Nur wenn die verwaltungsseitigen 

Kosten für Teilmaßnahmen ermittelt werden können, die hinsichtlich ihrer Ziel- und Wir-

kungsseite vergleichbar sind, können Aussagen über die Kosten-Wirksamkeit getroffen 

werden.  

Kosten, die bei rein nationaler Förderung nicht anfallen würden 

Es können bestimmte finanzielle und personelle Ressourcen identifiziert werden, die bei 

rein nationalen Programmen nicht anfallen würden, die allerdings monetär nicht beziffert 

werden können. Es gibt keine Untersuchungen darüber, in welcher Höhe zusätzliche 

Transaktionskosten bei EU-finanzierten Programmen anfallen und welches die geeignete 

Referenzsituation ist.  

Tabelle 9.1 gibt einen (nicht abschließenden) Überblick über die mit der Programmerstel-

lung und –umsetzung verbundenen Aktivitäten, die bei rein national finanzierten Pro-

grammen nicht anfallen würden. 
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Tabelle 9.1: Aktivitäten in der Programmerstellung und -umsetzung

Wer? Was? 

Programmkoordination Beteiligung an der Erstellung der Nationalen Strategie, Abstimmungssitzun-
gen mit Bund und anderen Bundesländern, Durchführung von WiSo-Partner-
Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit KORIS bei der Programmerstellung, 
Erstellung der Jahresberichte, Vorsitz und Geschäftsführung im Begleitaus-
schuss, Programmänderungsverfahren, Gewährleistung der Publizitätsver-
pflichtungen, Kontinuierliche Programmsteuerung und Finanzmanagement 

KORIS Programmerstellung 

FAL Ex-ante-Bewertung 

Zahlstelle Aufbau einer neuen Zahlstellendatenbank, Erstellung einer Allgemeinen 
Zahlstellendienstanweisung 

Fachreferate Aufbau eines Systems zur Erfassung der Monitoring- und Evaluierungsda-
ten, Erstellung einer Besonderen Dienstanweisung 

Bei der Bewertung des personellen und finanziellen Aufwandes in Folge des mehrjährigen 

Programmplanungsansatzes ist die Frage nach dem Referenzsystem zu stellen. In einem 

föderalen System wie der Bundesrepublik Deutschland sind EU-Programme unter Einbin-

dung der GAK um ein Vielfaches komplexer zu programmieren und umzusetzen als im 

Vergleich zu Staaten, die ein zentrales Programm anbieten. D. h., der föderale Staatsauf-

bau führt zu einem erhöhten Abstimmungsaufwand, der nicht alleine den EU-Vorgaben 

anzulasten ist. Um in einem föderalen System den Arbeitsaufwand des einzelnen Bundes-

länder zu reduzieren, haben sich zum einen Gruppen von Bundesländern gebildet, die Ka-

pitelentwürfe zu ihren Entwicklungsplänen arbeitsteilig erstellen und austauschen, oder 

Gesprächsprotokolle mit der Europäischen Kommission zur gegenseitigen Information 

weiterleiten. Dies sollte fortgeführt und eventuelle auf alle Bundesländer ausgeweitet wer-

den. Zum anderen übernimmt der Bund eine wichtige Funktion zur Herstellung von Kohä-

renz von programmspezifischen Festlegungen, nicht zuletzt durch die Notifizierung einer 

Nationalen Rahmenregelung. 

Des Weiteren entsteht auch bei einer rein nationalen Umsetzung der Programme Abstim-

mungsaufwand; auch nationale Richtlinien sind einer Bewertung zu unterziehen. Ein we-

sentlicher Unterschied von EU-Programmansätzen zu Ländermaßnahmen ist der Formali-

sierungsgrad durch die ELER-Verordnung und die Durchführungsbestimmungen. 

Zur finanztechnischen und verwaltungsmäßigen Umsetzung sowie Kontrolle sind spezifi-

sche Regelungen zu treffen und Systeme einzurichten. Hier fallen zusätzliche Kosten an, 

gerade bezogen auf die Haushaltssysteme. Im Bereich der Verwaltung und Kontrolle, und 

dies wurde in der Halbzeitbewertung positiv herausgestellt, führen die EU-Vorgaben zu 
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einem Mehr an Transparenz gegenüber dem Zuwendungsempfänger und innerhalb der 

Verwaltung aufgrund der Standardisierung von Verwaltungsabläufen
38

. Ein positives Bei-

spiel ist das EDV-gestützte Verwaltungssystem der Agrarstrukturverwaltung, das sowohl 

der Antragsbearbeitung aller Projekte (mit und ohne EU-Kofinanzierung) dient als auch 

die Informationen für das Begleitsystem erfasst. Wesentlich aufwändiger im Vergleich zu 

den nationalen Regelungen sind die Kontrollvorgaben der EU-KOM. Hier gibt es in den 

Landeshaushaltsordnungen unterschiedliche Regelungen in Abhängigkeit von der Zuwen-

dungshöhe und dem Zuwendungsempfänger (z. B. bei Kommunen). 

Im Gegensatz zur Vorgängerperiode verfügen Niedersachsen und Bremen über rund 

30 Mio. Euro für Technische Hilfe, die für Begleitungs- und Bewertungsaktivitäten und 

die verwaltungsmäßige Unterstützung eingesetzt werden können. Ein wesentlicher Ansatz 

sollte sein, keine Parallellösungen zu schaffen, sondern integrierte Systeme einzurichten, 

die sowohl nationale wie auch EU-Anforderungen abdecken können. 

9.3 Überprüfung, ob die erwarteten Auswirkungen zu niedrigeren Kos-
ten erreicht werden können 

Wie schon in der SUP kann im Rahmen der Ex-ante-Bewertung keine Alternativenprüfung 

vorgenommen werden. Auch ein Vergleich zwischen den Maßnahmen ist nicht möglich, 

da weder die Wirkungen quantifiziert noch sämtliche Kostenpositionen hinreichend diffe-

renziert erfasst werden können. Auch in der Literatur finden sich Kosten-

Wirksamkeitsanalysen nur für Maßnahmen mit vergleichbarer Zielsetzung, v. a. im Agrar-

umweltbereich (Vatn, 2002) oder aktuell für die verschiedenen Maßnahmenvarianten zur 

Umsetzung der WRRL (Interwies, 2004). Für Programmplanungsansätze mit ihrem ver-

gleichsweise breiten Zielspektrum kommen Multikriterien-Bewertungsmodelle zum Ein-

satz, z. B. in Form von Scoring-Modellen (GEFRA et al., 2006). Diesbezüglich gibt es 

aber noch kein Modell für ländliche Entwicklungsprogramme, das eine entsprechende the-

oretische Fundierung hat.  

Im Folgenden werden einige Hinweise gegeben werden, wie bestehende Maßnahmen in 

ihrer Ausgestaltung verändert werden könnten, um ihre Treffsicherheit zu erhöhen und 

damit Streueffekte zu minimieren. Des Weiteren können einige Ausführungen zu mögli-

chen Verwaltungsvereinfachungen gegeben werden. 
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 Besondere Dienstanweisungen mit Vorgaben zu Auswahlkriterien, Vier-Augen-Prinzip, Dokumentati-
on der Verwaltungsschritte. 
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Erhöhung der Treffsicherheit 

Im Rahmen der Aktualisierung der Halbzeitwertung wurden verschiedene Ansatzpunkte 

diskutiert, um die betriebliche oder räumliche Treffsicherheit von Maßnahmen zu steigern.  

– Bildung von Kulissen, 

– Differenzierung von Prämien, 

– gezielte Projektauswahl anhand von inhaltlichen Auswahl- und Ausschlusskriterien, 

– Zugrundelegen fachlicher Planungen und Konzeptionen. 

Bedacht werden muss bei derartigen Strategien, dass auch die dabei entstehenden zusätzli-

chen Transaktionskosten (bei der Administration und bei den Zuwendungsempfängern) zu 

berücksichtigen sind. Diese steigen an, je zielgerichteter eine Maßnahme ausgestaltet wird 

(Vatn, 2002).  

Es ist schon vielfach angemerkt worden, dass es wesentliche Fortschritte bei der Kulis-
senbildung im Agrarumweltbereich gab, die noch weiter ausgebaut werden könnte.  

Für einzelne Maßnahmen der Achse 3 sind die Beihilfesätze an Kommunen nach deren 

Finanzkraft und Lage gestaffelt. Es gibt Abschläge für Projekte in Nicht-Leader- oder 

ILEK-Regionen. Im Agrarumweltbereich hingegen erfolgt keine Prämiendifferenzierung 

nach Standortgüte. Damit besteht weiterhin das Problem, hochproduktive Standorte mit 

Umweltproblemen zu erreichen. 

Projektauswahlkriterien liegen für viele Maßnahmen vor. Diese müssten z. T. noch wei-

ter operationalisiert werden. Sinnvoll wäre, die Projektauswahlkriterien nicht nur bei An-

tragsüberhang einzusetzen, sondern als inhaltliche Qualitätssicherung vom ersten Antrag 

an. 

Fachliche Planungen und Konzepte spielen eine wichtige Rolle bei der Projektauswahl 

(ILEK, Leader, Naturschutz und Wasserschutz, Dorferneuerungsplanung, Flurbereini-

gung). Wichtig ist, dass diese fachlichen Planungen einen Fördervorrang begründen, und 

nicht nur über eine mögliche Anreizkomponente in Form eines höheren Zuschusses wir-

ken. 

Es gibt folglich vielfältige Ansätze, die Treffsicherheit von Maßnahmen zu erhöhen. Letzt-

lich können diese nur greifen, wenn diese justiziabel und damit geeignet sind, förderfähige 

Projekte zu selektieren. 
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Mögliche Verwaltungsvereinfachungen 

Sowohl für die Qualifizierungs- wie auch Beratungsmaßnahmen gilt, dass die EU-KOM 

ihnen ein relativ großes Gewicht beimisst. Die Verwaltungs- und Kontrollerfordernisse 

sowie die Berichtspflichten, die mit einer EU-Kofinanzierung verbunden sind, verursachen 

jedoch administrative Kosten, die in einem sehr ungünstigen Verhältnis zu den öffentli-

chen Aufwendungen je Förderfall stehen. Vorschläge, die im Rahmen der Halbzeitbewer-

tung unterbreitet wurden, wie z. B. die Einführung einer Kostenpauschale für Qualifizie-

rungsmaßnahmen, sind auch in der neuen Förderperiode nicht realisierbar.  

Eine weitere Maßnahme, die ursprünglich für eine EU-Kofinanzierung vorgesehen war, 

die bedrohten Haustierrassen, wird nunmehr rein national finanziert. Gerade bei dieser 

finanziell kleinen Maßnahme mit wenigen Zuwendungsempfängern hätte die EU-KOM 

vereinfachte Verwaltungsregelungen treffen sollen. 

9.4 Empfehlungen 

– Um eine bessere Datengrundlage über die Verwaltungskosten zu schaffen, sollte die 

Kosten-Leistungsrechung differenzierter auf die einzelnen Teilmaßnahmen ausgerich-

tet werden. 

– Es sollten keine Parallellösungen in der verwaltungsmäßigen Umsetzung geschaffen 

werden, z. B. bei der Datenhaltung, sondern integrierte Lösungen. 
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10 Zusammenfassung des Umweltberichts zur Strategischen Umweltprü-
fung 

Mit der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 

Pläne und Programme hat die EU die Grundlage geschaffen, dass Umwelterwägungen bei 

der Ausarbeitung von Plänen und Programmen frühzeitig und systematisch Berücksichti-

gung finden, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu erlangen. Instrument hierfür 

ist die Strategische Umweltprüfung (SUP) mit ihrem zentralen Element des Umweltbe-

richts. Das Hauptanliegen der SUP ist, umweltrelevante Informationsgrundlagen für den 

Planungsprozess aufzubereiten, um dadurch die Qualität des Programms zu steigern und 

eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Die SUP unterstützt somit die programm-

erstellende Behörde bei der Optimierung des Programms und seiner Maßnahmenansätze 

unter Umweltgesichtspunkten. Die Ergebnisse der Umweltprüfung entfalten dabei keine 

eigene Rechtswirkung, sind jedoch im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen.  

Der Umweltbericht wurde parallel zur Programmerstellung bearbeitet. Die Bewertungen 

und Empfehlungen beziehen sich daher zwangsläufig auf einen vorläufigen Programmie-

rungsstand. Maßgeblich sind die Programmentwürfe vom Juni 2006, in Teilen auch vom 

Juli 2006. Der Bericht wurde am 12.09.2006 für die Beteiligung der Öffentlichkeit ausge-

legt und auch im Internet veröffentlicht.  

Die nachfolgende Zusammenfassung orientiert sich am methodischen Konzept des Um-

weltberichts. Zentraler Punkt ist das Kapitel 5, in dem die Umweltwirkungen der Maß-

nahmen sowie mögliche Wechselwirkungen innerhalb des Maßnahmenspektrums be-

schrieben werden.  

Kapitel 1 des Umweltberichts erläutert die Ziele der Strategischen Umweltprüfung (SUP) 

und ihres Kernelements, des Umweltberichts. Das Verhältnis zwischen der Ex-ante-

Bewertung für den Programmentwurf und dem Umweltbericht und der generelle methodi-

sche Ansatz der Umweltprüfung werden dargestellt und die wichtigsten Datengrundlagen 

dafür genannt.  

Kapitel 2 stellt in kurzer Form die Inhalte und Ziele des Programmentwurfs dar und greift 

dabei auf das Programmdokument selbst zurück. Umweltzielsetzungen werden in allen 

drei thematischen Schwerpunkten des Programms berücksichtigt und stehen im Einklang 

mit den übergeordneten strategischen Vorgaben.  

Kapitel 3 erarbeitet die für den Plan relevanten Ziele des Umweltschutzes und untersetzt 

diese soweit möglich mit Indikatoren. Untersucht wurden hierzu geltende rechtliche Vor-

gaben (Konventionen, Verordnungen, Richtlinien, Gesetze) auf internationaler, gemein-

schaftlicher, nationaler sowie auf Ebene der Bundesländer Niedersachsen und Bremen und 
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Dokumente politischer Strategien und Absichtserklärungen. Soweit möglich werden für 

die Länder Niedersachsen und Bremen konkretisierte Ziele und Indikatoren solchen über-

geordneter Art bevorzugt. Die Indikatoren bilden das Gerüst für die Umweltbeschreibung 

in Kapitel 4 und die Umweltprüfung in Kapitel 5.  

In Kapitel 4 wird der derzeitige Umweltzustand vor dem Hintergrund der relevanten Indi-

katoren beschrieben. Dieses Kapitel fokussiert ausschließlich auf mögliche umweltbezo-

gene Wirkbereiche des Programms. Zu diesem Zweck wird gegliedert nach den Schutzgü-

tern der SUP-Richtlinie  

– Biodiversität einschließlich Flora und Fauna,  

– Boden,  

– Wasser,  

– Klima und Luft,  

– Landschaft,  

– Bevölkerung und menschliche Gesundheit,  

– Kultur- und Sachgüter  

eine gutachterliche Einschätzung der Entwicklungstrends der Indikatoren vorgenommen 

und eine Prognose erstellt, wie sich der Umweltzustand bei Nichtdurchführung des Pro-

gramms 2007 bis 2013 entwickeln würde. Es wird deutlich, dass sich der Umweltzustand 

in einigen Bereichen bei einem Verzicht auf die Durchführung des Programms voraus-

sichtlich verschlechtern würde, während in anderen Bereichen voraussichtlich keine merk-

lichen Veränderungen prognostiziert werden können. 

In Kapitel 5 erfolgt die Umweltprüfung der vorgeschlagenen Maßnahmenpalette in zwei 

Prüfschritten. In einem ersten Schritt werden die voraussichtlichen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter bewertet und zusammenfassend die Erheblichkeit der Umweltwirkungen so-

wohl im positiven als auch im negativen Sinne beurteilt. Demnach haben von 49 (Teil-) 

Maßnahmen 28 Maßnahmen voraussichtlich überwiegend positive und sieben Maßnahmen 

voraussichtlich überwiegend negative Umweltwirkungen. 14 Maßnahmen sind voraus-

sichtlich ohne erhebliche Umweltwirkungen. Bei der Bewertung der Wirkungen auf die 

Schutzgüter wurden 141 voraussichtlich positive oder sehr positive gegenüber 36 voraus-

sichtlich negativen oder sehr negativen bei 209 neutralen Wirkungen festgestellt. Die posi-

tiven Umweltwirkungen werden somit voraussichtlich die negativen Wirkungen bei wei-

tem überwiegen.  

In einem zweiten Schritt werden die synergistischen und kumulativen Umweltwirkungen 

der Maßnahmen in Wechselwirkung zueinander und vor dem Hintergrund ihrer voraus-

sichtlichen Wirkungsdauer beurteilt. Dabei spielen auch die Kriterien des Maßnahmenum-
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fangs, der Finanzausstattung und der Reversibilität der Maßnahmenwirkungen eine Rolle. 

Wie bereits bei der Zielanalyse deutlich wurde, bestehen auch auf der Wirkungsseite der 

Maßnahmen vielfältige positive und negative Wechselbeziehungen. Ein besonderes Au-

genmerk muss hier den Maßnahmen aus den Schwerpunkten 1 und 3 gelten, die bei räum-

licher Koinzidenz, z. B. auf Gemeindeebene, neben den erwünschten positiven Wechsel-

wirkungen auch kumulativ negative Umweltwirkungen auslösen können. Die Umweltprü-

fung zeigt insgesamt, dass der Entwurf zum Niedersächsischen und Bremischen Entwick-

lungsprogramm 2007 bis 2013 seinem strategischen Ansatz, Umweltziele nicht nur expli-

zit zu verfolgen, sondern auch querschnittsorientiert in alle Förderbereiche zu integrieren, 

gerecht wird und weit überwiegend positive Umweltwirkungen erwarten lässt. Verblei-

bende Optimierungspotentiale und Risiken im Bereich nicht absehbarer kumulativer Wir-

kungen werden aufgezeigt.  

Im Kapitel 6 schließt der Umweltbericht mit vorhandenen und geplanten Überwachungs-

maßnahmen, um unvorhergesehene Umweltwirkungen des Programms frühzeitig zu er-

kennen. Dabei wird auf vorhandene Monitoringsysteme zurückgegriffen bzw. auf ver-

pflichtende zukünftige Evaluationsschritte eingegangen.  

Zusammenfassung der Empfehlungen 

Die Umweltbewertung des Programmentwurfs in der untersuchten Fassung (Juni/Juli 

2006) zeigt, dass überwiegend positive Wirkungen des Programms zu erwarten sind. Ein 

Augenmerk sollte bei der Programmumsetzung jedoch auf kumulativ negative Wirkungen 

gelegt werden (z. B. auf Gemeindeebene), um insbesondere in den Wirkungsbereichen 

Flächenverbrauch/ -versiegelung, Verlust von (alten) Biotopen, Landschaftsbild sowie 

Verlust von Habitaten im Siedlungsbereich frühzeitig gegensteuern zu können.  

Optimierungsvorschläge zu einzelnen Maßnahmen betreffen insbesondere bei Baumaß-

nahmen (land- und forstwirtschaftlicher Wegebau, Küsten- und Hochwasserschutz) eine 

kritische Bedarfsprüfung und eine weitgehende Reduzierung der Flächenneuinanspruch-

nahme (sowohl inner- als auch außerörtlich), z. B. durch Ausschöpfen von Umnutzungsop-

tionen (z. B. in den Bereichen AFP, Verarbeitung und Vermarktung, Tourismus, Dorfer-

neuerung). Bei der Maßnahme Hochwasserschutz im Binnenland sollten auch Deichrück-

verlegungskonzepte und die Wiedergewinnung von Retentionsflächen geprüft werden. Bei 

Investitionen in Gebäude sollten grundsätzlich die neuesten Energiestandards vorgegeben 

werden. Auf die Erschließung bislang unberührter Gebiete (z. B. für eine touristische oder 

forstwirtschaftliche Nutzung) sollte aus Naturschutzsicht verzichtet werden.  

Für die Überwachung der möglicherweise unvorhergesehenen Umweltwirkungen des Pro-

gramms sollte auf vorhandene, sich im Aufbau befindliche (z. B. Monitoring zu Natura-

2000- und Wasserrahmenrichtlinie) bzw. zukünftig eingeplante Instrumente (z. B. Pro-
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grammevaluation) zurückgegriffen werden. Darüber hinaus gehende Ansätze sind nicht 

erforderlich.  



204 Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

Literaturverzeichnis 

Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 
2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemein-
schaft.  

Verordnung (EG) Nr. 1655/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 
2000 über das Finanzierungsinstrument für die Umwelt (LIFE III), Amtsblatt  
L 192 vom 28.07.2000.  

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).  

Entwurf einer Verordnung (EG) der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr.1698/2005 (ELER).  

ART, Forschungsgruppe Agrar und Regionalentwicklung Triesdorf (2005): Evaluation des 
mesures agro-environnementales, Annexe 32 Etude de cas Baden-
Württemberg, AGRI/G4/2004. Triesdorf. 

Bathke, M.; Brahms, E. und Raue, W. (2003): Ergebnisorientierte Honorierung "arten- 
bzw. blütenreiches Grünland". Erprobung 2002 im Fuhrberger Feld. Sachbe-
richt April 2003. Forschungsvorhaben gefördert durch die Niedersächsische 
Umweltstiftung. Hannover. 

Bertke, E.; Isselstein, J. und Gerowitt, B. (2002): Ökologische Güter der pflanzlichen Bio-
diversität in einem Konzept zur ergebnisorientierten Honorierung ökologischer 
Leistungen der Landwirtschaft. In: BfN, Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): 
"Treffpunkt Biologische Vielfalt II". Bonn-Bad Godesberg. S. 191-198. 

BfN, Bundesamt für Naturschutz (2006a): Biosphärenreservate in Deutschland, Stand 
31.12.2001. Datenträger. 

BfN, Bundesamt für Naturschutz (2006b): Nationalparke in Deutschland, Stand 2004. Da-
tenträger. 

BfN, Bundesamt für Naturschutz (2006c): Natura-2000-Gebiete in Deutschland, Stand 
12.2005. Datenträger. 

BfN, Bundesamt für Naturschutz (2006d): Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzge-
biete in Deutschland, Stand 2003. Datenträger. 

BfN, Bundesamt für Naturschutz (2006e): Zum Stand der Umsetzung von Natura 2000 in 
Deutschland. Internetseite BfN http://www.bfn.de/0316_gebiete.html. zitiert 
am 25.7.2006e. 

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2006): Basis-DLM - Digitales Land-
schaftschaftsmodell Deutschland. CD-rom. 



Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 205 

BMELV, Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(2006a): GAK-Rahmenplan 2007-2010: Grundsätze für die einzelbetriebliche 
Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen, Stand: 02.05.2006. Internetseite 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
http://www.bmelv.de/cln_045/nn_751002/SharedDocs/downloads/04-
Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Foerderungsgrundsaetze/2007/Agrarinvesti-
tionsfoerderungsprogramm_28AFP_29.html__nnn=true. zitiert am 12.9.2006a. 

BMELV, Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(2006b): Nationaler Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland für die 
Entwicklung ländlicher Räume 2007-2013. Bonn. 

BMVEL, Bundesministerium für Verbraucherschutz Ernährung und Landwirtschaft 
(2003): Senkung von Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft, Programm 
der Bundesregierung.  

Dirksmeyer, W.; Forstner, B.; Margarian, A. und Zimmer, Y. (2006): Aktualisierung der 
Zwischenbewertung des Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) in 
Deutschland für den Förderzeitraum 2000 bis 2004, länderübergreifender Be-
richt. Braunschweig. 

Eberhardt, W. (2005): Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND 
NIEDERSACHSEN - Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des 
ländlichen Raumes, Kapitel 4, Berufsbildung - Kapitel III der VO (EG) Nr. 
1257/1999. In: LR, Institut für Ländliche Räume der Bundesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft (Hrsg.): Aktaulisierung der Halbzeitbewertung von 
PROLAND NIEDERSACHSEN, Programm zur Entwicklung der Landwirt-
schaft und des ländlichen Raumes gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. 
Braunschweig, Hamburg, Hannover. S. 1-51. 

Eberhardt, W.; Koch, B.; Raue, P.; Tietz, A.; Bathke, M. und Dette, H. (2005): Aktualisie-
rung der Halbzeitbewertung von PROLAND NIEDERSACHSEN - Programm 
zur Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes, Materialband 
zu Kapitel 9, Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Ge-
bieten - Kapitel IX der VO (EG) Nr. 1257/1999. Braunschweig, Hannover. 

ECOTEC, Research & Consulting LtD (2003): Evaluation of the Added Value and Costs 
of the European Structural Funds in the UK, Final Report to the Department of 
Trade and Industry (DTI) and the Office of the Deputy Prime Minister 
(ODPM). London. 

Efken, J.; Klepper, R.; Krah, V.; Nölle, J.; Trefflich, A.; Uetrecht, I. und Wendt, H. 
(2005): Kapitel 7, Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse - Kapitel VII der VO (EG) Nr. 1257/1999. In: FAL, 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Institut für Ländliche Räume 
(Hrsg.): Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND 
NIEDERSACHSEN, Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des 
ländlichen Raumes gem. VO (EG) Nr. 1257/1999. Braunschweig, Hamburg, 
Hannover. S. 1-54. 



206 Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

entera, Ingenieurgesellschaft für Planung und Informationstechnologie (2006): Umweltbe-
richt der Strategischen Umweltprüfung zum Niedersächsischen und Bremi-
schen Programm für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes 
2007-2013. Hannover. 

EU-KOM, Europäische Kommission Generaldirektion Landwirtschaft (2006a): Guidance 
note D - Ex-ante evaluation guidelines including SEA.  Rural Development 
2007-2013, Handbook on Common Monitoring and Evaluation Framework, 
Draft guidance document. Brüssel.  

EU-KOM, Europäische Kommission Generaldirektion Landwirtschaft (2006b): Guidance 
note F - Choice and use of indicators.  Rural Development 2007-2013, Hand-
book on Common Monitoring and Evaluation Framework, Draft guidance 
document. Brüssel.  

EU-KOM, Europäische Kommission Generaldirektion Landwirtschaft (2006c): Guidance 
Note H - Output Indicator Fiches.  Rural Development 2007-2013, Handbook 
on Common Monitoring and Evaluation Framework, Draft guidance document. 
Brüssel.  

EU-KOM, Europäische Kommission Generaldirektion Landwirtschaft (2006d): Sonder-
ausgabe Newsletter: Beschäftigung und Wachstum durch ländliche Entwick-
lung. Internetseite DG Agri http://ec.europa.eu/agriculture/publi/newslet-
ter/lisbon/special_de.pdf. zitiert am 19.9.2006d. 

EU-KOM, Europäische Kommission Generaldirektion Landwirtschaft (2006e): Staatliche 
Beihilfe Nr. N 67/2006 - Deutschland (Niedersachsen). Trinkwasserschutz. 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2006/n067-06.pdf. 
zitiert am 28.11.2006e. 

EU-KOM, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1999a): EUREK - Europäi-
sches Raumentwicklungskonzept, Auf dem Weg zu einer räumlich ausgewoge-
nen und nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union. Internetseite 
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/ 
sum_de.pdf. zitiert am 29.5.2006a. 

EU-KOM, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1999b): Evaluating socio-
economic programmes, Glossary of 300 concepts and technical terms. MEANS 
Collection, H. 6 Luxembourg. 

EU-KOM, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000): Gemeinsame Bewer-
tungsfragen mit Kriterien und Indikatoren - Bewertung von Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, die von 2000 bis 2006 durchgeführt und 
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds gefördert werden 
(Dokument VI/12004/00 Endg.). Brüssel. 

EU-KOM, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): COM(2004)431, 
Communication from the Commission to the council and the european Parlia-
ment - Financing natura 2000.  



Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 207 

Fährmann, B.; Grajewski, R. und Pufahl, A. (2005): Kapitel 10: Kapitelübergreifende Fra-
gestellungen. In: FAL, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Institut für 
Ländliche Räume (Hrsg.): Aktualisierung der Halbzeitbewertung von 
PROLAND - Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Nieder-
sachsen gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Braunschweig. S. 1-102. 

FAL, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft; ARUM, Arbeitsgemeinschaft Umwelt 
und Stadtplanung; BFH, Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft 
und TUB, Technische Universität Braunschweig (2005a): Aktualisierung der 
Halbzeitbewertung des Plans des Landes Bremen zur Entwicklung des ländli-
chen Raums gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Im Auftrag des Senators 
für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen. Braunschweig, Han-
nover, Hamburg. 

FAL, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Institut für Ländliche Räume; FAL, 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Institut für Betriebswirtschaft; 
FAL, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Institut für Marktanalyse 
und Agrarhandelspolitik und BFH, Bundesforschungsanstalt für Forst und 
Holzwirtschaft (2005b): Bundesland Niedersachsen. Schnittstellenworkshop 
am 18./19.05.2005. 

Fasterding, F. und Rixen, D. (2005): Analyse der Beschäftigungsmöglichkeiten im Agrar-
sektor Deutschlands und Beschäftigungseffekte agrarpolitischer Maßnahmen. 
Arbeitsberichte des Bereichs Agrarökonomie, H. 05/2005. Braunschweig. 

Flath, M. und Schockemöhle, J. (2006): Evaluation des niedersachsenweiten Kooperati-
ons- und Bildungsprojektes "Transparenz schaffen - von der Ladentheke bis 
zum Erzeuger". Eine Untersuchung zur Wirksamkeit der Vermittlungstätigkei-
ten, erster Zwischenbericht. Vechta. 

Frankenfeld, P. (2002): Schafft regionale Wirtschaftspolitik tatsächlich Arbeitsplätze? 
Sinn und Unsinn der Messung von Beschäftigungseffekten. Internetseite De-
GeEval http://www.degeval.de/ak_strukt/index.htm#Vorträge. zitiert am 
15.5.2003. 

Fürst, D. (2004): Regional Governance. In: Benz, A. (Hrsg.): Governance - Regieren in 
komplexen Systemen. Eine Einführung. Wiesbaden. S. 45-64. 

GEFRA, Gesellschaft für Finanz und Regionalanalysen und ESRI, Economic and Social 
Research Institute Dublin (2006): Wissenschaftliche Begleitung und Beratung 
bei der Programmierung des Einsatzes der EU-Fonds in den Jahren 2007 bis 
2013 und bei der Bewertung der Wirkungen der einzelnen Fördermaßnahmen 
des Landes Sachsen-Anhalt. Münster. 

Glatzer, W. und Zapf, W. (1984): Lebensqualität in der Bundesrepublik - Objektive Le-
bensbedingungen und subjektives Wohlbefinden. Frankfurt / New York. 

Grajewski, R. und Fährmann, B. (2003): Halbzeitbewertung von PROLAND 
NIEDERSACHSEN, Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des 



208 Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

ländlichen Raumes, Materialband zu Kapitel 10, Kapitelübergreifende Frage-
stellungen. Braunschweig. 

Hagedorn, K.; Beckmann, V.; Tiemann, S. und Reuter, K. (2003): Kosten der Erreichung 
von Umweltqualitätszielen in ausgewählten Regionen durch Umstellung auf 
Ökologischen Landbau im Vergleich zu anderen Agrarumweltmaßnahmen un-
ter besonderer Berücksichtigung von Administrations- und Kontrollkosten, 
Forschungsprojekt 01OE227 Bundesprogramm Ökologischer Landbau. Berlin. 

Heinz, I. (2002): 4.1 Unterschiedliche Kooperationsmodelle in Europa. In: MU, Nieder-
sächsisches Umweltministerium und NLÖ, Niedersächsisches Landesamt für 
Ökologie (Hrsg.): 10 Jahre Trinkwasserschutz in Niedersachsen, Modell der 
Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft. Hannover. S. 91-
93. 

Interwies, E. et al. (2004): Grundlagen für die Auswahl der kosteneffizientesten Maßnah-
menkombinationen zur Aufnahmen in das Maßnahmenprogramm nach Artikel 
11 der WRRL. Forschungsbericht im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA). 
Berlin. 

Isermeyer, F. und Zimmer, Y. (2006): Thesen zur Bioenergie-Politik in Deutschland, Ar-
beitsbereichte des Bereichs Agrarökonomie 02/2006. Internetseite Institut für 
Betriebswirtschaft der FAL http://www.fal.de/cln_045/nn_790814 
/SharedDocs/09__BW/DE/Publikationen/Bereich/download__ab__02__2006__
de.html. zitiert am 21.11.2006. 

Köhler, B. und Preiß, A. (2000): Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes. Infor-
mationsdienst Naturschutz Niedersachsen, H. 1. S. 3 - 60-. 

LBEG, Landesamt für Bergbau Energie und Geologie (2006): Umsetzung der WRRL in 
Niedersachsen. Telefonat. 

LR, Institut für Ländliche Räume der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft; BW, 
Institut für Betriebswirtschaft der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
und MA, Institut für Marktanalyse und Agrarhandelspolitik der Bundesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft (2005): Stellungnahme der FAL zum Draft 
Working Paper der EU-Kommission zum Monitoring- und Bewertungsrahmen 
für die ländlichen Entwicklungsprogramme 2007 bis 2013. Braunschweig. 

LRH, Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz (2002): Förderverfahren der Agrarverwaltung, 
Tz. 7 Jahresbericht des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz 2002. Internet-
seite Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz http://www.rechnungshof-
rlp.de/Jahresberichte/Jahresbericht_2002/jahresbericht_2002.html. zitiert am 
1.11.2006. 

Mann, S. (2001): Zur Effizienz der deutschen Agrarverwaltung. Internetseite Deutsche 
Gesellschaft für Evaluation http://www.degeval.de/Speyer2001.htm. 

Margarian, A.; Forstner, B.; Dirksmeyer, W. und Zimmer, Y. (2005): Kapitel 3, Investitio-
nen in landwirtschaftlichen Betrieben (Agrarinvestitionsförderungsprogramm 



Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 209 

(AFP)) - Kapitel I der VO (EG) Nr. 1257/1999. In: FAL, Bundesforschungsan-
stalt für Landwirtschaft Institut für Ländliche Räume (Hrsg.): Aktualisierung 
der Halbzeitbewertung von PROLAND NIEDERSACHSEN, Programm zur 
Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes gem. Verordnung 
(EG) Nr. 1257/1999. Braunschweig.  

Mayntz, R. (2004): Governance Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie? Working 
Paper Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, H. 04/1. Köln. 

MCON, Dieter Meyer Consulting (2005): Gemeinschaftsinitiative LEADER+, Aktualisie-
rung der Halbzeitbewertung der Förderperiode 2000-2006 für Niedersachsen. 
Oldenburg. 

Meyer, M. (2004): Quantifizierung der Verwaltungskosten bei landwirtschaftlichen Di-
rektzahlungen, Masterarbeit im wissenschaftlichen Studiengang Agrarwissen-
schaften an der Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Agrarwis-
senschaften. Göttingen. 

MF, Ministerium für Finanzen des Landes Niedersachsen (2005): Mittelfristige Planung 
2005 bis 2009 im Detail. Internetseite http://www.mf.niedersachsen.de/master
/C384527_N2419157_L20_D0_I617.html. zitiert am 1.8.2006. 

ML, Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum Ernährung Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (2006a): Das Niedersächsische/Bremer Agrarumwelt-
programm (NAU/BAU), Informationsveranstaltung am 20.09.2006. Vortrag. 

ML, Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum Ernährung Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (2006b): Indikativer Finanzplan - Neue Förderperiode 
2007-2013, Stand 17.11.2006. email. 

ML, Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum Ernährung Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (2006c): Landes-Raumordnungsprogramm Niedersach-
sen, Entwurf 2006, Änderung und Ergänzung. Internetseite Niedersächsisches 
Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz http://www.lrop-online.de/021_lrop/index.php. zitiert am 
23.11.2006c. 

ML, Niedersächsisches Ministerium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (2000): 
PROLAND Niedersachsen, Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und 
des ländlichen Raums. Hannover. 

MU, Niedersächsisches Umweltministerium (2006a): LIFE. Internetseite Niedersächsi-
sches Umweltministerium http://www.umwelt.niedersachsen.de/master
/C789568_N8058415_L20_D0_I598.html. zitiert am 25.7.2006a. 

MU, Niedersächsisches Umweltministerium (2006b): Natura 2000. Internetseite Nieder-
sächsisches Umweltministerium http://www.umwelt.niedersachsen.de/master/ 
C540693_N11312_L20_D0_I598. zitiert am 25.7.2005b. 

MU, Niedersächsisches Umweltministerium (2006c): Programmplanung Niedersach-
sen/Bremen in der EU-Förderperiode 2007-2013, geplante Maßnahmen des Na-



210 Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

turschutz. Vortrag auf der Informationsveranstaltung zum neuen Förderpro-
gramm "Ländliche Entwicklung 2007 bis 2013" mit den WiSoPartnern am 20. 
September 2006. 

MU, Niedersächsisches Umweltministerium (2006d): Umweltbericht 2006. Hannover. 

MW, Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Verkehr (2006a): Die EU-
Strukturfondsförderung  aus EFRE und ESF in Niedersachsen ab 2007. Vortrag 
auf Veranstaltung der Regierungsvertretung Braunschweig am 26. April 2006 
zur Regional- und Strukturpolitik der EU im Zeitraum 2007 bis 2013. 

MW, Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Verkehr (2006b): Pro-
grammplanungsdokument EFRE für die Ziel 1-Regionen in Niedersachsen, 
Förderperiode 2007 - 2013 (Auszug aus dem Vorentwurf Stand 10.11.2006). 
Internetseite Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C29284710_L20.pdf. zitiert am 
16.11.2006b. 

MW, Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Verkehr (2006c): Pro-
grammplanungsdokument EFRE für die Ziel 2-Regionen in Niedersachsen, 
Förderperiode 2007-2013 (Auszug aus dem Entwurf Stand 10.11.06). Internet-
seite Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C29284859_L20.pdf. zitiert am 
16.11.2006c. 

Niedersächsische Staatskanzlei (2006): Regional- und Strukturpolitik der EU im Zeitraum 
2007 - 2013, Schwerpunktsetzung für die Programmierung von Landespro-
grammen. Kabinettsvorlage vom 28.03.2006. 

NLfB, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung; NLÖ, Niedersächsisches Lan-
desamt für Ökologie und Bezirksregierung Hannover (2005): EG-WRRL Be-
richt 2005, Grundwasser, Stand 15.07.2004, Methodenbeschreibung. Hanno-
ver. 

NLÖ, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (2004): Umweltindikatoren als Beitrag 
zur Nachhaltigkeitsdiskussion in Niedersachsen. Nachhaltiges Niedersachsen - 
Dauerhaft umweltgerechte Entwicklung, H. 32. Hildesheim. 

NLS, Niedersächsisches Landesamt für Statistik (2003): Landwirtschaftliche Betriebe in 
Niedersachsen und ihre Betriebsgrößenstruktur, Agrarstrukturerhebung 2003. 
Internetseite NLS www.nls.niedersachsen.de. zitiert am 11.1.2005. 

NLWKN, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft Küsten und Naturschutz 
(2006a): Life-Natur. Internetseite NLWKN 
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/master/C13641495_N10539753_L20_D0_
I5231158.html. zitiert am 25.7.2006a. 

NLWKN, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft Küsten und Naturschutz 
(2006b): Überarbeiteter Entwurf zur Novelle des Landesraumordnungspro-
gramms vom 24.03.2006.  



Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 211 

NLWKN, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft Küsten und Naturschutz 
(2006c): Umsetzung Natura 2000 in Niedersachsen. Telefonat. 

NLWKN, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft Küsten und Naturschutz 
(2006d): Wasserressourcenbewirtschaftung in Kooperation mit der Landwirt-
schaft. Internetseite NLWKN http://www.nlwkn.niedersachsen.de/master/ 
C11140208_N10836566_L20_D0_I5231158. zitiert am 9.8.2006d. 

Oedl-Wieser, T. (2004): Chancengleichheit im Rahmen des Österreichischen Programms 
für die Entwicklung des ländlichen Raums, Mid Term Evaluierung 2003. Facts 
& Feature, H. 28. Wien. 

Oppermann, H. (2005): Antrag gemäß Art. 51 der VO (EG) 817/2004 an den Begleitaus-
schuss für ländliche Entwicklung zur Änderung des Einheitlichen Programm-
planungsdokuments für die Entwicklung des ländlichen Raumes außerhalb Ziel 
1 in Niedersachsen 2000 bis 2006 PROLAND. Hannover.

Projektkoordination (2005a): Kapitel 11, Schlussfolgerungen und Empfehlungen. In: LR, 
Institut für Ländliche Räume der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
(Hrsg.): Aktualisierung der Halbzeitbewertung des Plans des Landes Bremen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. 
Braunschweig, Hamburg, Hannover. S. 1-3. 

Projektkoordination (2005b): Kapitel 11, Schlussfolgerungen und Empfehlungen. In: FAL, 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Institut für Ländliche Räume 
(Hrsg.): Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND 
NIEDERSACHSEN, Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des 
ländlichen Raumes gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Braunschweig, 
Hamburg, Hannover.  

Putzing, M. und Schreiber, P. (2004): Gender-Mainstreaming. Ein neuer Ansatz in der 
Regionalentwicklung. In: BMVEL, Bundesministerium für Verbraucherschutz 
Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.): Publikation des BMVEL. Bonn.  

Rat der Europäischen Union (2006): Beschluss des Rates vom 20. Februar 2006 über die 
strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (Programmplanungszeitraum 2007 - 2013), 2006/144/EG.  

Raue, P. (2005): Aktualisierung der Halbzeitbewertung des Schleswig-Holsteinischen 
LEADER+-Programms 2000 bis 2006, gem. Verordnung (EG) Nr. 1260/1999. 
Internetseite Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein http://landesregierung.schleswig-
holstein.de/coremedia/generator/Aktueller_20Bestand/MLUR/Information/ 
L_C3_A4ndlicher_20Raum/PDF/LEADER__Halbzeit,property=pdf.pdf. zitiert 
am 7.2.2006. 

Regionale PEFC-Arbeitsgruppe Niedersachsen (2005): Regionaler Waldbericht Nieder-
sachsen 2005, Stand 15.Oktober 2005.  



212 Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 

Reiter, K.; Roggendorf, W.; Runge, T.; Schnaut, G.; Horlitz, T. und Leiner, C. (2005a): 
Aktualisierung der Halbzeitbewertung des Plans des Landes Bremen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums, Kapitel 6, Agrarumweltmaßnahmen - Kapitel 
VI der VO (EG) Nr. 1257/1999. In: LR, Institut für Ländliche Räume der Bun-
desforschungsanstalt für Landwirtschaft (Hrsg.): Aktualisierung der Halbzeit-
bewertung des Plans des Landes Bremen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/199. Braunschweig, Hannover. S. 1-
110. 

Reiter, K.; Roggendorf, W.; Runge, T.; Schnaut, G.; Horlitz, T. und Leiner, C. (2005b): 
Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND NIEDERSACHSEN 
Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes, 
Materialband zu Kapitel 6, Agrarumweltmaßnahmen - Kapitel VI der VO (EG) 
Nr. 1257/1999. Braunschweig, Hannover. 

Reiter, K.; Roggendorf, W.; Runge, T.; Schnaut, G.; Horlitz, T. und Leiner, C. (2005c): 
Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND NIEDERSACHSEN 
Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, Ka-
pitel 6, Agrarumweltmaßnahmen - Kapitel VI der VO (EG) Nr. 1257/1999. In: 
LR, Institut für Ländliche Räume der Bundesforschungsanstalt für Landwirt-
schaft (Hrsg.): Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND 
NIEDERSACHSEN Programm zur Enwicklung der Landwirtschaft und des 
ländlichen Raumes gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Braunschweig, 
Hamburg, Hannover. S. 1-155. 

Rhodes, R. W. A. (1997): Understanding Governance. Policy Networks, Reflexivity and 
Accountability. Buckingham/Philadelphia. 

SBU, Senator für Bau Umwelt und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen (2004): Ener-
giepolitik in Bremen. Bremen. 

Setzer, F. (2005): Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND Niedersachsen, 
Kapitel 8, Forstwirtschaft - Kapitel VIII der VO (EG) Nr. 1257/1999. In: LR, 
Institut für Ländliche Räume der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
(Hrsg.): Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND 
NIEDERSACHSEN, Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des 
ländlichen Raumes gem Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Braunschweig, 
Hamburg, Hannover. S. 1-80. 

Tiemann, S.; Beckmann, V.; Reuter, K. und Hagedorn, K. (2005): Ist der Ökologische 
Landbau ein transaktionskosteneffizientes Instrument zur Erreichung von Um-
weltqualitätszielen? Internetseite Organic Prints http://orgprints.org/3641/. zi-
tiert am 15.5.2005. 

Vatn, A. (2002): Multifunctional agriculture: Some consequences for international trade 
regimes. European Review of Agricultural Economics 39,  H. 3, S. 309-327. 

Wascher, D. M. (2000): Agri-environmental indicators in Europe. Tilburg. 



Literaturverzeichnis Ex-ante-Bewertung NI/HB-Programm 2007 – 2013 213 

WuH, Der Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen (2006): EFRE-
Programm Land Bremen 2007-2013, Entwurf 31.10.06. Internetseite EFRE - 
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung in Bremen http://www.efre-
bremen.de/index.php?id=392&languageid=1. zitiert am 17.11.2006. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 1: Dokumentation der begleitenden Aktivitäten zur Programmaufstellung

Datum Achse/ 
Maßn.Nr.

Kontaktperson Inhalt in Stichworten Art*

01.02.06 Programm Programm Eröffnungsveranstaltung im ML, Ex-ante, SUP G

10.02.06 2/214 R. Rantzau Abfragebogen allgemein T

14.02.06 2/214 R. Rantzau Abfragebogen, Indikatoren G

20.02.06 2/214 L. Nolte Ziele, Indikatoren T

20.02.06 2/214 R. Rantzau Zielformulierung T

23.02.06 1/111 L. Nolte Zuordnung der Maßnahme zur Achse 1 T

23.02.06 1/114 Dr. Lampe Abstimmung Gesprächstermn, allgemeines zu EMS T

27.02.06 Forst Herr Martin Hinweise Formular; Zieldiskussion E

28.02.06 Forst Herr Martin Hinweise Formular; Zieldiskussion T

06.03.06 Forst Herr Martin Ziele/Indikatoren-Zusammenhang T

08.03.06 Forst Herr Martin Maßnahmenzuordnung (wald. Maßnahmen) T

09.03.06 Programm KoRiS Austausch aktueller Stand der  Maßnahmenbögen, 
Informationen vom ML (Frau Oppermann), 
Zeitplanung, Vereinbarung von regelmäßigen Treffen

G

16.03.06 Programm Ifls (Reinhart, 
Schramek, v. 
Urff), FH-
Weihenstephan 
(Thomas)

Sitzung mit den Ex-ante-Evaluatoren von Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Bayern und Niedersachsen, 
Absprache einer gemeinsamen Gliederung und 
Diskussion von Indikatoren und Zielquantifizierungen

G

20.03.06 Programm KoRiS Überarbeitung der Maßnahmenabfragebögen und 
Festlegung von Zuständigkeiten

G

24.03.06 2/214 R. Rantzau Anlass, Ziele, Indikatoren, Synergie, Leader G

28.03.06 1/125
3

Isensee, Breyer Formulierung von Zielen und Indikatoren G

30.03.06 2/214 J. Rösemeier-
Scheumann, F. 
Kruse

Anlass, Ziele, Indikatoren, Synergie, Leader G

30.03.06 2/213 E. Bujak Anlass, Ziele, Indikatoren, Synergie, Leader G

30.03.06 2/214 H. Schertler Anlass, Ziele, Indikatoren G

30.03.06 1/111 Dr. Lampe Anlass, Ziele, Indikatoren G

31.03.06 2/214
1/111
3/323

L. Nolte, Dorn Anlass, Ziele, Indikatoren, Achsenzugehörigkeit G

03.04.06 Forst Herr Martin, 
Herr Puls 

Ziele/Indikatoren-Zusammenhang T

03.04.06 1/111 U. Langendorf Achsenzugehörigkeit T

04.04.06 Forst Herr Martin, 
Herr Puls 

Ziele/Indikatoren-Zusammenhang T

04.04.06 1/111 L. Nolte Achsenzugehörigkeit, Finanzplan T

05.04.06 Forst Herr Martin, 
Herr Puls 

Ziele/Indikatoren-Zusammenhang T

05.04.06 1/111 L. Nolte Achsenzugehörigkeit, Finanzplan T

05.04.06 3/323 Wöhler Ziele, Indikatoren, Abstimmung Gesprächstermin T
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Datum Achse/ 
Maßn.Nr.

Kontaktperson Inhalt in Stichworten Art*

06.04.06 1/111 Meyer-Mansour 
(ML)

Abgrenzung Naturschutzberatung-Berufsbildung T

06.04.06 1/111 L. Nolte Abgrenzung Naturschutzberatung-Berufsbildung T

06.04.06 1/111 A. Theilen (HB) Achsenzugehörigkeit E

10.04.06 3/323 Wöhler Problemlage, Ziele, Indikatoren G

12.04.06 1/114 Beer-Gunschera Problemlage, Ziele, Indikatoren T

24.04.06 3/323 Wöhler Ziele, Indikatoren E

25.04.06 3/323 Wöhler Indikatoren E

25.04.06 3/323 Kruse Problemlage, Ziele, Indikatoren T

27.04.06 3/323 Schwarz mail mit der Bitte um Kontaktaufnahme (Frau Schwarz 
ist telefonisch nach wie vor nicht zu erreichen), 
inhaltliche Abstimmung daher mit Herrn Kruse

E

04.05.06 1/121 KoRiS Formulierung von Zielen und Indikatoren E

05.05.06 125 Isensee Formulierung von Zielen und Indikatoren E

05.05.06 3/323 Kruse Ziele (Natur Erleben), Abgrenzung zu Efre T

15.05.06 2/214 L. Nolte Hinweise zu ökonomischen Berechnungen T, E

17.05.06 1/121 Ernst Formulierung von Zielen und Indikatoren E

22.05.06 Forst Herr Martin, 
Herr Puls 

- Indikatorenformulierung Forstmaßnahmen
- Zielformulierung
- Schwerpunkte SWOT

E, T

23.05.06 Achse 3 Isensee, Breyer Formulierung von Zielen und Indikatoren, 
Maßnahmenbeschreibung

E

24.05.06 3/323 Frau Schwarz Diskussion der Maßnahme, Indikatoren, Monitoring G

30.05.06 3/323 Herr Wöhler Diskussion der Maßnahme, Indikatoren, Monitoring G

31.05.06 Programm KoRiS Verbesserungsvorschläge zur Vorlage einer 
Maßnahmenbeschreibung

E

12.06.06 Programm Kix, Oppermann, 
Schlüter, 
Langendorf, 
Wilhelm, KoRiS

Zeitplan, Stand der Programmerstellung, 
Anforderungen an SWOT und Strategie, Finanzplan

G

14.06.06 Programm KoRiS Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zum 
ersten Entwurf der Maßnahmenbeschreibungen

E

16.06.06 Programm KoRiS Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zum 
ersten Entwurf der Beschreibung der Ausgangslage

E

27.06.06 Programm KoRiS Abgestimmte Liste vorgeschlagener Indikatoren für 
alle Maßnahmen

E

27.06.06 2/214 R. Rantzau Quantifizierung, Referenzsystem T

06.07.06 Programm KoRiS Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zum 
zweiten Entwurf der Beschreibung der Ausgangslage

E

10.07.06 Programm ML, MU, KoRiS Stand und weiteres Vorgehen G

10.07.06 Achse 3 Isensee, Breyer Diskussion Achse 3 Maßnahmen integrierte ländliche 
Entwicklung

G

10.07.06 1/114 Beer-Gunschera Maßnahmenbeschreibung, Indikatoren T

10.07.06 3/323 L. Nolte Maßnahmenbeschreibung, Indikatoren T
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Datum Achse/ 
Maßn.Nr.

Kontaktperson Inhalt in Stichworten Art*

11.07.06 Forst ML, Puls Diskussion der Abgrenzung zw. Ausgleichs- und 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen im Wald

T

11.07.06 3/323 Herr Wöhler Maßnahmenbeschreibung, Indikatoren T

12.07.06 3/323 Frau Schwarz Maßnahmenbeschreibung, Indikatoren T

14.07.06 Achse 3 Rantzau Diskussion der Maßnahme Transparenz schaffen... G

18.07.06 2/alle Programm SWOT- und Strategie-Überarbeitung G

25.07.06 2/alle A. Myzinski Indikatoren G

27.07.06 3/323 L. Nolte Grundwasserschutzberatung, Maßnahmenbeschreibung T

28.07.06 Achse 3 KoRiS Anmerkungen zum zweiten Entwurf der Strategie E

15.08.06 Achse 3 KoRiS Anmerkungen zum Maßnahmenentwurf vom 10.08. E

05.09.06 3/311 Ernst, Breyer Förderlücke im Bereich Diversifzierung T

06.09.06 Leader Kix, Schlüter Formulierung von Zielen und Indikatoren G

11.09.06 Programm ML, MU, KoRiS Programmdefizite aus Sicht der Ex-ante-Evaluatoren G

11.09.06 Achse 1, 3 KoRiS Verbesserungsvorschläge zu SWOT und Strategie E

11.09.06 Achse 4 Koris Verbesserungsvorschläge zu SWOT und Strategie T

11.09.06 Forst Herr Martin, 
Herr Puls

Änderungsbedarf SWOT, Strategie, Indikatoren E, T

11.09.06 Programm M. Kix, H. 
Oppermann etc.

Programm, Ex ante, Vorgehen G

14.09.06 Forst Herr Martin, 
Herr Puls

Änderungsbedarf SWOT, Strategie, Indikatoren E, T

14.09.06 2/214 R. Rantzau physisch geförderte Fläche T

20.09.06 Programm Teilnahme an der WiSo-Veranstaltung zur Vorstellung 
des Programms

G

20.09.06 2/214 F. Kruse physisch geförderte Fläche, Prämienkalkulation G

22.09.06 3/323 L. Nolte Maßnahmenbeschreibung Grundwasserschutz Achse 3 T, E

26.09.06 3/323 L. Nolte Gewässerschutzberatung, Maßnahmenbeschreibung E

28.09.06 2/214 F. Kruse Verträge, Heide, SWOT T

29.09.06 2/alle A. Myzinski SWOT-Bewertung T

04.10.06 2/214 L. Nolte Maßnahmenbeschreibung GSL-Maßnahme E

06.10.06 2/214 L. Nolte Kalkulationen GSL-Maßnahmen E

13.10.06 Programm ML, KoRiS Abgabe des Berichtsentwurfs Ex-ante-Bewertung E

26.10.06 Achse 3 Breyer Diskussion der Anmerkungen zu SWOT und 
Maßnahmen

T

31.10.06 Programm KoRiS weiteres Vorgehen bis zur KOM-Konsultation T

15.11.06 Programm KoRiS Abstimmung über Änderungsbedarf aufgrund der 
KOM-Konsultation

T

15.11.06 2/213 E. Bujak Ziele u. Indikatoren Erschwernisausgleich T

15.11.06 2/214 F. Kruse physische Flächen KoopNat, EA, NAU T

20.11.06 Forst Herr Martin, 
KoRiS

- Änderungen SWOT und Strategie E

22.11.06 3/323 Herr Dorn Maßnahmenbeschreibung Naturschutzberatung T

22.11.06 3/323 L. Nolte Maßnahmenbeschreibung Grundwasserschutzberatung T

Anhang 1: Begleitende Aktivitäten Seite 3



Datum Achse/ 
Maßn.Nr.

Kontaktperson Inhalt in Stichworten Art*

23.11.06 1/125 Isensee Diskussion über Indikatoren G

23.11.06 3/323 Herr Dorn Maßnahmenbeschreibung Naturschutzberatung T

27.11.06 1/125 Isensee Erfassung von Indikatoren T

27.11.06 2/213 E. Bujak Indikatoren, SWOT T

28.11.06 Achse 4 Schlüter Diskusion zur Ausgestaltung der Achse, insbesondere 
Auswahlverfahren

T/E

29.11.06 Programm KoRiS Änderungsbedarf Strategie E

29.11.06 Achse 3 ML. Isensee, 
Breyer

Diskussion Erfassung von Indikatoren G

30.11.06 2/alle A. Myzinski SWOT, Inhalte, Lücken, Gliederung T

04.12.06 Programm KoRiS Anmerkungen zum SWOT-Entwurf vom 01.12. E

04.12.06 Forst Herr Müller Erstaufforstung 30 ha E, T

04.12.06 2/214 R. Rantzau Indikatoren T

04.12.06 2/213 E. Bujak Indikatoren, SWOT T

06.12.06 Forst KoRiS Bewertung Strategie und Maßnahmen E, T

06.12.06 2/213 E. Bujak SWOT T

06.12.06 1/114 Beer-Gunschera Indikatoren T

06.12.06 3/323 L. Nolte Indikatoren, Änderungsbedarf 
Maßnahmenbeschreibung 

T

06.12.06 3/323 F. Kruse Indikatoren, Datenverwaltung T

07.12.06 2/213, 2/alle A. Myzinski Ziele, Indikatoren; CC und GFP T

07.12.06 Programm KoRiS Umgehen mit weiteren Programmänderungen T

* Art der Aktivität: E = E-Mail, T = Telefonat, G = persönliches Gespräch
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1 Einleitung  

1.1 Grundlagen 

Mit der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 

Pläne und Programme hat die EU die Grundlage geschaffen, um sicherzustellen, dass 

Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung von Plänen und Programmen frühzeitig und sys-

tematisch Berücksichtigung finden, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu erlan-

gen. Instrument hierfür ist die Strategische Umweltprüfung (SUP) mit ihrem zentralen 

Element des Umweltberichts. Das Hauptanliegen der SUP ist umweltrelevante Informati-

onsgrundlagen für den Planungsprozess aufzubereiten, um dadurch die Qualität des Pro-

gramms zu steigern und eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
1
  

Das europäische Gemeinschaftsrecht wurde durch das Gesetz zur Einführung einer Strate-

gischen Umweltprüfung und zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) vom 25. 

Juni 2005 in nationales Recht der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt. Mit dem SUPG 

erfolgte auch die Neufassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG). Das Gesetz integriert sowohl die Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben 

als auch die Strategische Umweltprüfung von Plänen und Programmen.  

Die Europäische Kommission hat darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit einer Stra-

tegischen Umweltprüfung (SUP) für die (Strukturfonds-) Programme geprüft werden soll. 

Unter Beachtung des gemeinsamen Schreibens der Generaldirektionen Regio und Umwelt 

und weil zudem nicht auszuschließen ist, dass tatsächlich Projekte nach den Anlagen I und 

II der UVP-Richtlinie 85/337/EWG (Art. 3 Abs. 2a SUP-RL) oder solche, die die Notwen-

digkeit einer Prüfung des Planes oder Programms auf Verträglichkeit mit einem NATU-

RA 2000-Gebiet (Art. 3 Abs. 2b SUP-RL) betreffen, zukünftig auf der Basis der Pro-

gramme finanziert werden, ist die Notwendigkeit einer SUP auch für die ELER-

Programme zu unterstellen (vgl. auch Entwurf zur ELER-DVO Febr. 2006 zur SUP als 

Bestandteil der Ex ante-Bewertung). Die Bundesländer Niedersachsen und Bremen, zu-

sammen mit den anderen Bundesländern, haben daher grundsätzlich entschieden eine SUP 

für das ELER-Programm durchzuführen. Eine Vorprüfung des Einzelfalls nach Art. 3 

Abs. 5 SUP-RL zur Bestimmung der SUP-Pflicht kann daher entfallen.  

Der Ablauf der SUP bei der Aufstellung von Programmen ist im Anhang dargestellt. Die 

verantwortliche Behörde sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der SUP. Der Um-

                                                
1
  Die Behörde ist nicht an die Ergebnisse der Umweltprüfung gebunden, sollte sie aber bei der Pro-

grammerstellung berücksichtigen (GD Regio 2005).  
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weltbericht ist zentraler Bestandteil der SUP und wichtigster Baustein der Umweltprüfung. 

Seine Inhalte werden im Wesentlichen durch Art. 5 in Verbindung mit Anhang I der SUP-

RL bestimmt. Die folgende Tabelle gibt einen Kurzüberblick über die Gliederung des 

Umweltberichts und den zugeordneten Inhalten entsprechend des Anhangs I der SUP-RL.  

Tabelle 1 Gliederung und Inhalte des Umweltberichts nach Anhang I SUP-RL 

Gliederungspunkt  entspr. 
Anhang I 
SUP-RL 

Prüfaspekte/ Inhalte 

1. Einleitung h) Zweck der SUP, Verhältnis zur Ex ante-Bewertung, Da-
tenbasis und Datenlücken 

2. Kurzdarstellung der Inhalte 
und Ziele des Programms 

a) Ziele und Zielgewichtung, Beziehung zu anderen Pro-
grammen 

3. Geltende Ziele des Um-
weltschutzes (International, 
EU, national, Niedersach-
sen & Bremen)  

e) z. B. Berücksichtigung von Klimaschutzprogrammen, 
WRRL, FFH-RL; quantifizierte Umweltqualitätsziele und 
–standards  

4. Darstellung des derzeitigen 
Umweltzustandes, die vor-
aussichtliche Entwicklung 
bei Nichtdurchführung des 
Programms und der Gebie-
te die voraussichtlich be-
einflusst werden 

b), c) und d) Istzustand und Trendbewertung von z. B. Biodiversität, 
Luft-, Wasser-, Bodenqualität, Versiegelung, Land-
schaftszerschneidung, FFH-Gebiete, besondere Umwelt-
probleme, besondere Stärken  

5. Beschreibung und Bewer-
tung der voraussichtlichen 
erheblichen Umweltaus-
wirkungen, inklusive mög-
licher Alternativen und 
Minderungsmaßnahmen  

f), g) und h) qualitative Einschätzung der Umweltwirkungen:  

1. auf die SUP-Schutzgüter 

2. innerhalb des Gesamtprogramms (z. B. Synergie, Ku-
mulation, Reversibilität)  

Vorschläge für eine Anpassung der Maßnahmen unter 
Umweltschutzgesichtspunkten  

Gründe für die Wahl geprüfter Alternativen  

ggf. Darstellung der Auswirkungen auf besondere Gebiete 
(Natura 2000)  

6. Geplante Maßnahmen zur 
Überwachung 

i) Vorschläge zum vorgesehenen umweltbezogenen Monito-
ring unter Berücksichtigung bestehender Systeme  

7. Nichttechnische Zusam-
menfassung des Umweltbe-
richts 

j) allgemeinverständliche Zusammenfassung  

1.2 Verhältnis Umweltbericht und Ex ante-Evaluation

Der Umweltbericht der SUP soll direkt in die Ex ante-Evaluation integriert werden (DG 

Agri 2006), um unmittelbare Rückkopplung zum Planungsprozess geben zu können. So-

wohl SUP als auch Ex ante-Evaluation müssen vor der Programmannahme durchgeführt 

und berücksichtigt worden sein. Im Programmplanungsdokument werden die Ergebnisse 
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der SUP aufgeführt, während bei der Ex ante-Bewertung die Prüfung, in welchem Umfang 

und wie die Ergebnisse der SUP im Programm berücksichtigt wurden, im Mittelpunkt ste-

hen sollte (GD Regio 2005; GD Regio & GD Umwelt 2006).  

Die Integration des Umweltberichts in die Ex ante-Evaluation dient somit den Zielen: 

– Vermeidung von Doppeluntersuchungen, da inhaltliche Überschneidungen zur Ex an-

te-Evaluation auftreten.  

– Iterative Optimierung des Programms unter Umweltgesichtspunkten während der Pro-

grammerstellung.  

Aus Gründen der Transparenz werden die Ergebnisse des Umweltberichts in einem geson-

derten Bericht dargestellt. Soweit möglich und sinnvoll wird jedoch auf die entsprechen-

den Passagen des Programms bzw. der Ex ante-Evaluation verwiesen, um Doppelungen zu 

vermeiden. Dies betrifft insbesondere auch die Beschreibung der Ziele des Programms 

(Kap. 2) und der derzeitigen Umweltsituation (Kap. 4), die bereits ausführlich im Pro-

grammdokument selbst dargelegt werden. In diesen Fällen werden insbesondere Übersich-

ten und Tabellen eingesetzt, um Sachverhalte prägnant zusammen zu stellen.  

1.3 Vorgehen  

Bislang liegen wenige Erfahrungen zur Durchführung von Strategischen Umweltprüfun-

gen für Strukturprogramme der EU – einschließlich ELER – vor. Wichtige Hinweise ge-

ben unter anderen folgende Dokumente:  

– EU-KOM (2003) zur „Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme“ mit Hinweisen zur Ausle-

gung der SUP-RL;  

– das Handbuch zur SUP für die Kohäsionspolitiken des GRDP (2006) „Handbook on 

SEA for Cohesion Policy 2007-2013“ gibt Hinweise zu methodischen Ansätzen;  

– der Entwurf „Relationship between the SEA Directive and Community Funds“, (Draft 

of 8 May 2006) verdeutlicht das Verhältnis zwischen Ex ante-Evaluation und be-

schreibt Erfordernisse der SUP in Strukturfonds-Programmen.  

Der Umweltbericht nimmt keine Abwägung verschiedener Belange vor (z. B. der Belange 

Ökonomie, Ökologie, Soziales im Konzept der Nachhaltigkeit), sondern setzt ausschließ-

lich die „Umweltbrille“ in der Form des Spektrums der SUP-Schutzgüter auf. Die Um-

weltprüfung fokussiert auf Programmebene und damit auf den gesamten geographischen 

Bereich der Bundesländer Niedersachsen und Bremen, der durch das Programm abgedeckt 

wird. Inhaltlich wird insbesondere – aber nicht ausschließlich – Augenmerk auf die drei 

auf EU-Ebene prioritären Umweltpolitikbereiche gelegt: 1) Biologische Vielfalt und Er-



Umweltbericht ELER 2007-2013 Niedersachsen-Bremen 

4 

haltung land- und forstwirtschaftlicher Systeme von hohem Naturwert, 2) Wasser, 3) Kli-

mawandel.  

Vor diesem Hintergrund werden bestehende Umweltschutzziele genannt (Kapitel 3) und 

die relevanten Umweltprobleme zusammengefasst beschrieben (Kapitel 4). Diese beiden 

Punkte dienen als Basis für die Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltwir-

kungen des Programms (Kapitel 5) und für die erforderlichen Überwachungsmaßnahmen 

(Kapitel 6). Je präziser dieses Referenzsystem aufgebaut werden kann, desto einfacher 

kann eine Bewertung und Überwachung erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist daher, 

dass die Ziele und sie hinterlegende Indikatoren soweit wie möglich hinreichend qualitativ 

und quantitativ beschrieben werden.  

Der Umfang der Umweltprüfung folgt den Vorgaben des Anhangs 1 der SUP-RL und 

hängt auch von den betroffenen Maßnahmen und den Überlegungen hinsichtlich der Ab-

schichtung ab. Im Rahmen der Prüfung der Umweltwirkungen wird daher zunächst geprüft 

(erster Prüfschritt), ob Maßnahmen voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen haben 

und ob diese auf Programmebene hinreichend ermittelt werden können, oder aber eine 

weitergehende Umweltprüfung auf nachfolgenden Planungs- oder Projektebenen erfolgen 

muss bzw. sollte. Dieser erste Prüfschritt umfasst folglich unter anderem die zwei Fragen  

(1) Werden Schutzgüter der SUP durch die Maßnahmen voraussichtlich erheblich 

nachteilig oder vorteilhaft beeinflusst? Gibt es sekundäre Umweltwirkungen, die be-

rücksichtigt werden müssen?  

(2) Stehen Instrumente zur Verfügung, um eine Umweltprüfung oder Teile der Prüfung 

auf ein nachgelagertes Verfahren zu verschieben?  

Eine Verlagerung auf eine andere Prüfebene (Abschichtung) ist geboten, wenn der räumli-

che Bezug einzelner Maßnahmen nicht bekannt ist oder die Maßnahmen Konzepte, Pro-

zesse oder Kooperationen fördern, die ihrerseits dann erst Maßnahmen vorbereiten. Für 

diese Fälle sieht das deutsche Recht verschiedene Instrumente vor, die im Falle einer Ab-

schichtung Umweltbelange umfangreich berücksichtigen. Die zu vermutende Inanspruch-

nahme der angebotenen Maßnahmen spielt bei der Umweltprüfung hingegen keine Rolle, 

da die voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen des Programms unabhängig von 

seiner späteren tatsächlichen Durchführung geprüft werden müssen.  

Die Maßnahmen, die voraussichtliche erhebliche Umweltwirkungen haben können und 

nicht oder nur teilweise der Abschichtung zugeführt werden (dies kann z. B. bei Maßnah-

men der Fall sein, die sehr unterschiedliche Inhalte als Fördergegenstände haben), werden 

einem zweiten Prüfschritt unterzogen. Berücksichtigt werden jedoch auch „abschich-

tungsfähige“ Maßnahmen, sofern in späteren Verfahren strategische, rahmensetzende As-

pekte nicht mehr beeinflusst werden können. Hierbei stehen unter anderem folgende Fra-

gen im Vordergrund  

(1) Wie wirken die Maßnahmen bei Programmdurchführung voraussichtlich zusammen? 

Können kumulative oder synergistische Umweltwirkungen entstehen?  
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(2) Halten die Umweltwirkungen auch nach Beendigung der Maßnahme an oder sind sie 

nur kurzfristig, z. B. während der Maßnahmendurchführung zu erwarten?  

(3) Sind die Umweltwirkungen reversibel?  

(4) In welchem Umfang werden die Maßnahmen geplant und welche Bedeutung hat das 

für ihre voraussichtlichen Umweltwirkungen?  

Die zusammenfassende Bewertung der Umweltwirkungen erfolgt durch eine verbal-

argumentative Gesamtschau der Umweltwirkungen der Maßnahmen. Eine Quantifizierung 

der Umweltwirkungen oder eine Aggregierung auf einen Gesamtwert ist aufgrund der qua-

litativen Bewertungsansätze nicht möglich.  

Für Maßnahmen mit voraussichtlich erheblichen Umweltwirkungen werden Vorschläge 

unterbreitet, wie positive Wirkungen optimiert und negative Wirkungen vermindert, ver-

mieden oder ggf. ausgeglichen werden können. Hierbei wird auch die Frage nach Maß-

nahmenalternativen berücksichtigt.  

Abschließend werden für die Maßnahmen mit voraussichtlich erheblichen Umweltwirkun-

gen geeignete Überwachungsmaßnahmen aufgezeigt. Diese greifen implizit auf die zuvor 

beschriebenen Indikatoren zurück und berücksichtigen bestehende Monitoringsysteme.  

1.4 Datenbasis  

Für die Bearbeitung des Umweltberichts kann auf langjährige und umfassende Datenbe-

stände zurückgegriffen werden. Ein Großteil davon wird im Rahmen bestehender Aufga-

ben regelmäßig aktualisiert (z. B. Zustand der Gewässer, Luftqualität, Emissionskataster, 

Landnutzungsstatistik). Für die Umweltziele wird neben politischen Setzungen, Leitlinien 

und Strategien auf die einschlägigen Regelwerke der Gemeinschaft (z. B. WRRL, FFH-

RL, Vogelschutz-RL, EE-RL) Bezug genommen. Die strategischen Ansätze, Ziele und 

Maßnahmen des niedersächsischen und bremischen Entwicklungsprogramms konnten in 

den jeweiligen Entwurfsfassungen berücksichtigt werden.  
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Tabelle 2 Die wichtigsten Datengrundlagen für den Umweltbericht  

 Quellenangabe Inhalte 

MU 2006 
Umweltstrategie für das ELER-
Programm 2007-2013 

Beschreibung der Ausgangslage in Niedersachsen und 
Bremen, Beschreibung der Schwerpunkte und Maßnah-
men  

ML 2006 
Analyse der Ausgangslage des 
ELER-Programms 2007-2013 

Zustand von Umwelt und Landschaft 

MU 2006 
Internetseiten  

Umweltthemen Naturschutz, Wald, ländliche Entwick-
lung; Aktuelles zu Zustand und Fördermöglichkeiten, 
politische Absichtserklärungen  

NLÖ 2004 
Umweltindikatoren Niedersach-
sen 

Umweltzustand zu den Themen Biodiversität, Boden, 
Wasser, Klima, Luft, u. a.  

FAL et al. 2003 
Halbzeitbewertungen 

Halbzeitbewertung von PROLAND sowie des Bremi-
schen Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 
(Förderperiode 2000-2006)  

FAL et al. 2005 
Aktualisierung der Halbzeitbe-
wertung 

Aktualisierung der Halbzeitbewertung von PROLAND 
sowie des Bremischen Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum (Förderperiode 2000-2006)  

Umweltdaten 

UBA 2005 
Daten zur Umwelt 

Informationen zum Zustand aller Schutzgüter des Um-
weltschutzes in Deutschland 

Ländergesetze  Zielaussagen zum Naturschutz (NNatG 2005, Brem-
NatSchG 2006), Wasser (NWG 2004, BremWG 2004), 
Denkmalschutz (NDSchG 2004) 

Bundesgesetze und -verordnun-
gen 

Zielaussagen zum Boden (BBodSchG 2001 BauGB 
2004), Immissionsschutz (BImSchG 2005, BImSchV 
2005), Hochwasser (Hochwasserschutzgesetz 2005), 
Klima und Denkmalschutz  

Regelwerke der Gemeinschaft  FFH-RL, Vogelschutz-RL, WRRL, EE-RL, Lärm-RL 

Landesraumordnungsprogramm 
Niedersachsen 1994 

u. a. Zielaussagen zur Bodennutzung 

MU 2006 
Umweltstrategie für das ELER-
Programm 2007-2013 

Entwicklungsstrategie, Beschreibung der Maßnahmen-
ziele  

NLÖ 2004 
Umweltindikatoren Niedersach-
sen 

Ziele zu den Themen Biodiversität, Boden, Wasser, 
Klima, Luft, u. a.  

Niedersächsische und Bremische 
Landschaftsprogramme (1989 
bzw. 1991) 

Zielaussagen zum Naturschutz, Boden, Wasser, etc.  

BMELV 2006 
Nationaler Strategieplan für die 
Entwicklung ländlicher Räume 

Prioritäten und Strategie für die Maßnahmen des ELER 
unter Berücksichtigung der Strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft  

Bundesregierung 2000 
Nationales Klimaschutzpro-
gramm 

Entwicklung, Ziele und Maßnahmen für verschiedene 
Sektoren und Emittentengruppen 

Umweltziele 

KOM 2001 
6. Umweltaktionsprogramm 

Strategien und Ziele für ausgesuchte Politikfelder und 
Umweltthemen: Klima, Biodiversität, Gesundheit, Was-
ser, Luft, Lärm, Abfall  
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Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 

Zur Beschreibung der Umweltsituation konnte nicht immer auf aktuelle Unterlagen zurück 

gegriffen werden. Sowohl das Landesraumordnungsprogramm und das Landschaftspro-

gramm von Niedersachsen, als auch das Landschaftsprogramm von Bremen sind über zehn 

Jahre alt, die dort genannten Umweltziele und -beschreibungen daher nicht in allen Fällen 

mehr für den Umweltbericht zu verwenden. Der Umweltbericht Niedersachsens von 2001 

konnte z. T. mit neueren Daten aus dem Strategieentwurf des MU (2006) ersetzt werden. 

Als schwierig erwies sich teilweise die Ermittlung quantifizierter Zielvorgaben und zuge-

ordneter Indikatoren (positiv hervor zu heben sind hier die Umweltindikatoren Nieder-

sachsen, NLÖ 2004). Wo erforderlich wurde ersatzweise mit Leitfragen gearbeitet. Diese 

können jedoch nicht hinreichend konkret sein, um z. B. Entscheidungsgrundlagen bei kon-

kurrierenden Zielen zu geben. Zielkonflikte konnten somit aus gutachterlicher Sicht nicht 

aufgelöst werden und bleiben der späteren politischen Abwägung vorbehalten.  
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2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Programms  

2.1 Übergeordnete Zielvorgaben  

Das Niedersächsische und bremische Programm für die Förderung der Entwicklung des 

ländlichen Raums 2007-2013 basiert auf der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 über die 

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die Verordnung bildet 

den Rahmen für die finanzielle Förderung der ländlichen Entwicklung als zweite Säule der 

Gemeinsamen Agrarpolitik im Zeitraum 2007-2013. Die Prioritätensetzungen der Verord-

nung erfolgten vor dem Hintergrund der Beschlüsse von Lissabon (Lissabon-Strategie 

2000) und von Göteborg (Göteborg-Strategie 2001, aktualisiert 2006). Somit werden hohe 

Prioritäten bei den Belangen Beschäftigung, Wachstum und sozialer Zusammenhalt in ein 

Nachhaltigkeitskonzept eingebettet. Auch in der Umweltdimension werden Möglichkeiten 

für Wachstums- und Beschäftigungsimpulse gesehen: „Klare und stabile Ziele für die 

nachhaltige Entwicklung werden beträchtliche wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen“ 

(Lissabon-Strategie 2000). Diese Ziele setzen Rahmenbedingungen nicht nur für die Pro-

gramme des ELER sondern auch für die anderen Programme der selben Förderperiode 

2007-2013 (z. B. Strukturfonds-Programme im engeren Sinne).  

In den Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (RAT 2006) werden die Zielsetzungen aufgegriffen und im Nationalen Strategie-

plan der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher Räume für die Bun-

desrepublik (BMELV 2006) konkretisiert. Die Nationale Strategie zur Umsetzung der E-

LER-Verordnung verfolgt unter Berücksichtigung der EU-Leitlinien deshalb Schwerpunkt 

übergreifend insbesondere folgende zentrale Ziele: 

– Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Erschließung neuer Einkommenspotenziale sowie 

damit  

– Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen innerhalb und außerhalb der Land- und 

Forstwirtschaft; 

– Verbesserung des Bildungsstandes, der Kompetenz und des Innovationspotenzials; 

– Stärkung des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes sowie Verbesserung der Produktquali-

tät; 

– Sicherung und Entwicklung der Kulturlandschaften vor allem durch Landbewirtschaf-

tung; 

– Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum.

Diese Ziele werden über drei thematische und einen methodischen Schwerpunkt umgesetzt 

(vgl. Kapitel 2.2). Letzterer unterstützt lokale Entwicklungsstrategien nach dem Leader-

Ansatz.  
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Als ein Instrument zur Umsetzung der in der Strategie aufgeführten Ziele dient in 

Deutschland die Nationale Rahmenregelung, in der auf der Basis des Rahmenplans der 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 

entsprechende Fördermaßnahmen enthalten sind. Das niedersächsische und bremische 

Programm setzt die Maßnahmen der GAK um und ergänzt sie durch eigene Fördermaß-

nahmen im Einklang mit dem Zielkanon der ELER-VO.  

2.2 Ziele des Niedersächsischen und Bremischen Programms  

Ausgehend von den Erfahrungen der vorherigen Förderperiode und unter Berücksichti-

gung der unterschiedlichen Problemlagen und Entwicklungsmöglichkeiten in den ländli-

chen Räumen, verfolgen die Länder Niedersachsen und Bremen im Rahmen ihrer regiona-

len Strategie zum neuen Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum zur Umsetzung 

der ELER-Verordnung und unter Berücksichtigung der EU-Leitlinien und der Nationalen 

Strategie Schwerpunkt übergreifend folgende drei Hauptziele:  

– Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft; 

– Verbesserung der Umwelt und der Landschaft; 

– Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländli-

chen Wirtschaft.  

Das Entwicklungsprogramm sieht insgesamt 48 Maßnahmen und Teilmaßnahmen vor, die 

über den ELER-Fonds kofinanziert werden. In der Strategie des Programmentwurfs (Kapi-

tel 3.2) werden die Hauptzielsetzungen der Maßnahmen tabellarisch dargestellt. Es ergibt 

sich zusammen gefasst folgendes Bild (Tabelle 3; zum angegebenen Bearbeitungsstand).  

Es wird ersichtlich, dass im Schwerpunkt 1 unmittelbar (Maßnahmen 121 bis 126) oder 

mittelbar (Maßnahmen 111 und 114) Ziele zur Steigerung der Produktivität verfolgt wer-

den. Im Maßnahmenbereich zur Stärkung des Humankapitals werden außerdem explizit 

Umweltziele verfolgt, deren Ansätze im Zusammenwirken mit den Schwerpunkten 2 und 3 

zu sehen sind. Die Maßnahmen des Schwerpunktes 2 fokussieren fast ausschließlich auf 

die Verbesserung der Natur, Umwelt und Landschaft und werden z. T. aus den anderen 

Schwerpunktbereichen flankiert (Beratung, Flurbereinigung, Entwicklung von Natur und 

Landschaft u. a.). Zielschwerpunkte bestehen in den Themenfeldern Biodiversität, Was-

serqualität und Bekämpfung des Klimawandels. Im Schwerpunkt 3 dominiert das Ziel zur 

Schaffung von außerlandwirtschaftlichen Einkommensmöglichkeiten bzw. dazu flankie-

rende Maßnahmen. Hier sind auch ein Großteil der Maßnahmen angesiedelt, die durch 

Leader umgesetzt werden können.   
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Das Niedersächsische und Bremische Programm sieht folgende finanzielle Gewichtung der 

Schwerpunkte und somit der hinterlegten Ziele vor (Tabelle 4). Zum jetzigen Planungs-

stand wird eine EU-Beteiligung von insgesamt 798 Mio. EUR für die Jahre 2007-2013 

angenommen. Ausgehend von der finanziellen Mindestgewichtung (mit 10, 25, 10, 5 %) 

der vier Schwerpunkte durch die ELER-VO wird deutlich, dass der Programmentwurf be-

sonderes Gewicht auf Maßnahmen und Instrumente zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-

higkeit der Land- und Forstwirtschaft legt. Zwei der finanziell stark gewichteten Maßnah-

men des Schwerpunktes 1 (Flurbereinigung und Wegebau) verfolgen gleichzeitig Ziele des 

Schwerpunktes 3.  

Tabelle 4 Verteilung der ELER-Mittel auf die Schwerpunkte des Niedersächsi-
schen & Bremischen Entwicklungsprogramms  

Schwerpunkt 1 

Wettbewerbsfähigkeit 

Schwerpunkt 2 

Umwelt/ Landschaft 

Schwerpunkt 3 

Lebensqualität/ Diversi-
fizierung 

Schwerpunkt 4 

Leader 

45,00 % 25,44 % 22,05 % 7,51 % 

Hinweis: vorläufiger Entwurf; Werte gerundet; ausschließlich EU-Mittel.

Sowohl die Auflistung der Ziele, als auch die voraussichtliche finanzielle Gewichtung der 

Schwerpunkte zeigt die Prioritätensetzung des Programms im Bereich der Lissabon-Ziele. 

Wie der Vergleich zwischen den Tabellen 3 und 4 zeigt, kann die finanzielle Gewichtung 

der Schwerpunkte jedoch nur einen groben Anhaltspunkt für die Wirkbereiche der Maß-

nahmen geben. Der Programmentwurf zeigt gute Ansätze das Querschnittsziel Umwelt 

auch in den Schwerpunkten 1 und 3 aufzugreifen, hat jedoch mit dem Agrarinvestitions-

förderungsprogramm (121) und der Verarbeitung und Vermarktung (123) sehr finanzstarke 

Bereiche, die Umweltziele nicht oder nur sehr nachrangig verfolgen. Im Weiteren ist zu 

untersuchen, in wie weit außerhalb der explizit formulierten Zielbereiche positive oder 

negative Umweltwirkungen quasi als „Begleitprodukte“ entstehen (Kapitel 5).  

2.3 Beziehung zu anderen Programmen  

Das Niedersächsische und Bremische Entwicklungsprogramm 2007-2013 hat stellenweise 

enge Verknüpfungen zu anderen Programmen, z. B. zum Europäischen Fonds für Regiona-

le Entwicklung (EFRE) und zum Europäischen Sozialfonds (ESF). Die Ziele zur Entwick-

lung des ländlichen Raums ergänzen sich komplementär oder synergistisch, voraussicht-

lich
2
 in den Bereichen:  

                                                
2
  Die Programme befinden sich in den ersten Entwurfsstadien.  
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– Qualifizierung (der ESF konzentriert sich auf Arbeitslose);  

– Tourismus (wobei sich der EFRE auf Premiumprodukte und touristische Schwer-

punktgebiete konzentriert);  

– Erneuerbare Energien (der EFRE fördert vorrangig Klein- und Mittelständische Un-

ternehmen);  

– Erhaltung des kulturellen Erbes (beim EFRE in die Städtebauförderung integriert, wo-

hingegen der ELER nur Dörfer fördert);  

– Entwicklung von Natur und Landschaft (im EFRE z. T. integriert unter Aufbau von 

Infrastrukturen für Modellregionen für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang 

mit dem Naturerleben und Natura 2000);  

– Kommunale Abwasserreinigung WRRL (ein weiterer Baustein zur Erreichung der 

Zielvorgaben der WRRL);  

– Küstenschutz (auch auf den Inseln) und Hochwasserschutzmaßnahmen.  

Für das EFRE-OP stehen für den Zeitraum 2007 bis 2013 voraussichtlich 1.079 Mio. EUR 

EU-Mittel zur Verfügung. Der ESF wird voraussichtlich mit 405 Mio. EUR EU-Mitteln 

ausgestattet (Angaben jeweils für Ziel 1- und Ziel 2-Gebiete zusammen). Die genaue Auf-

teilung der Mittel auf die Bundesländer steht - wie auch beim ELER-Fonds - noch nicht 

fest. Das ELER-Finanzvolumen liegt somit ca. ein Drittel unter dem des EFRE und 40 % 

höher als das des ESF. Räumliche Überschneidungen der Programme bei Maßnahmen mit 

potenziell negativen Umweltwirkungen wird es voraussichtlich insbesondere im Bereich 

des Küsten- und Hochwasserschutz geben. Überwiegend positive Synergien wären z. B. in 

den Bereichen Naturerleben, Landschaftsentwicklung und Maßnahmen zur Zielerreichung 

der WRRL zu erwarten.  
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3 Für das Programm geltende Ziele des Umweltschutzes  

Es gibt eine Vielzahl von politischen Absichtserklärungen und gesetzlichen Regelungen, 

die sich auf den Schutz und die Entwicklung der Umwelt und der Landschaft beziehen. Sie 

haben eine hohe Bedeutung im internationalen (z. B. Biodiversitätskonvention, Ramsar-

Übereinkommen, Kyoto-Protokoll), gemeinschaftlichen (z. B. Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie, Lärm-Richtlinie) und nationalen Kontext (z. B. Niedersächsisches und Bremi-

sches Naturschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz). Im Folgenden werden diejenigen 

dargestellt, die für die Zielsetzungen des niedersächsischen und bremischen Entwick-

lungsprogramms relevant sind und die hinreichend konkret formuliert oder sogar quantifi-

ziert werden, um die voraussichtlichen Umweltwirkungen des Programms beurteilen zu 

können. Darüber hinaus dienen sie zur Beschreibung des Umweltzustands und zur Ein-

schätzung der Trendentwicklung.  

Die aufgeführten Umweltziele umfassen aus Gründen der Praktikabilität, Aussagekraft und 

z. T. mangels Alternativen auch Ziele, die als Handlungsziele formuliert sind und sich an 

der Verursacherseite orientieren. Die Indikatoren wurden, soweit vorhanden, aus den auf-

gelisteten Quellen übernommen, in den übrigen Fällen wurden Leitfragen als Untersu-

chungs- und Prüfrichtschnur formuliert.  

3.1 Biodiversität 
Umweltziele Quelle Indikatoren, Leitfragen 

• Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen 

FFH-RL und 
Vogelschutz-RL 

• Günstiger Erhaltungszustand im 
Netz Natura 2000, Bestands-
entwicklung Arten/ Biotope   

• Zur nachhaltigen Sicherung von Populationen der 
heimischen Tier- und Pflanzenarten soll auf 10 % 
der Landesfläche ein länderübergreifender Bio-
topverbund geschaffen werden 

BNatSchG, 
BremNatSchG,  
LROP Nds. 
1994 

• Flächenanteil der Biotopver-
bundelemente  

• Natur und Landschaft sind (...) so zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln, dass (...) die Pflan-
zen- und Tierwelt (...) nachhaltig gesichert [ist]. 
Alle naturbetonten Ökosysteme kommen in einer 
solchen Größenordnung, Verteilung im Raum und 
Vernetzung vor, dass darin alle Pflanzen- und 
Tierarten in ihren Gesellschaften in langfristig 
überlebensfähigen Populationen leben können 

BremNatSchG, 
NNatG, LROP 
Nds. 1994 

• Einordnung der Arten in Ge-
fährdungskategorien (Rote Lis-
ten) 

• Erfolg von Artenschutzmaß-
nahmen (Einzelstudien)  

• Entwicklung repräsentativer 
Arten (Indikator)   

• Der qualitative Zustand von streng geschützten 
Gebieten entspricht den hohen Anforderungen die 
dem jeweiligen Schutzzweck nach zu stellen sind 

NLÖ 2004 • Qualitativer Zustand der streng 
geschützten Gebiete 

• Die Vielfalt der tiergenetischen Ressourcen wird 
langfristig erhalten 

BMVEL 2004 • Trägt das Programm zur Erhal-
tung von seltenen Nutztierras-
sen bei? 
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• Unabhängig von der Waldbesitzart soll der Wald 
naturnah aufgebaut werden, um stabil und er-
tragsstark zu sein:  

• Reine Nadelwälder sollen in stabile, naturnahe Laub-
und Laub-Nadelmischwälder umgebaut werden 
(Schwerpunkt Kiefernwälder im Tiefland und Fich-
tenwälder im Bergland).  

• Es sollen ausschließlich Wälder aus standortgemä-
ßen Baumarten begründet werden.  

• Der Waldbau soll zu verbesserten Waldstrukturen 
mit gemischten, ungleichaltrigen Beständen füh-
ren.  

• Die waldbesitzende Person hat ihren Wald ord-
nungsgemäß, insbesondere nachhaltig zu bewirt-
schaften und dabei zugleich der Schutz- und Erho-
lungsfunktion des Waldes Rechnung zu tragen. 
Kennzeichen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
sind insbesondere (Auswahl):  

• Sicherung nachhaltiger Holzproduktion und Erhal-
tung der Waldökosysteme als Lebensraum einer ar-
tenreichen Pflanzen- und Tierwelt durch Hinwirken 
auf gesunde, stabile und vielfältige Wälder, 

• ausreichender Umfang von Alt- und Totholzanteilen 
zur Sicherung der Lebensräume wild lebender Tiere, 
Pflanzen und sonstiger Organismen, 

• bei Aufforstungen Wahl standortgerechter Baumar-
ten unter Verwendung geeigneten Saat- und Pflan-
zengutes bei Erhaltung der genetischen Vielfalt, 

• bedarfsgerechte Walderschließung unter größtmögli-
cher Schonung von Landschaft, Boden und Bestand.  

Waldprogramm 
Niedersachsen  

NWaldLG 
3

• Entwicklung der Baumartenzu-
sammensetzung 

• Entwicklung des Alterszustan-
des des Waldes  

Weitere gebietsbezogene Ziele bezüglich der Biodiversität gelten in den niedersächsischen Großschutzge-

bieten. In den Nationalparken Wattenmeer und Harz sollen natürliche Abläufe fortbestehen und die beson-

deren Eigenarten der natürlichen und naturnahen Ökosysteme erhalten bleiben (NWattNPG 2005, 

NPGHarzNI 2005). Das Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue" dient dem Schutzzweck, eine auf 

das Miteinander von Mensch und Natur ausgerichtete einheitliche Erhaltung und Entwicklung des Gebietes 

mit seinen landschaftlichen, kulturellen, sozialen und ökonomischen Werten und Funktionen sicherzustellen 

(NElbtBRG 2005).  

                                                
3
  Übergeordnete Zieldokumente, die ausgewertet wurden sind das Nationale Waldprogramm (BMVEL 

2004) und die sechs Helsinki-Kriterien von 1993 (DFWR 2006), die über die PEFC-Zertifizierung 
umgesetzt werden. 
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3.2 Boden 
Umweltziele Quelle Indikatoren, Leitfragen 

• Mit Grund und Boden wird sparsam umgegangen 

• Geringe zusätzliche Bodenversiegelung, weitge-
hende Entsiegelungsmaßnahmen  

• Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen ist 
gemäß Nationaler Nachhaltigkeitsstrategie in 
BRD auf 30 ha/Tag reduziert, für Nds. bedeutet 
dies Reduzierung auf 3,6 ha/ Tag 

(Überschneidung zum Schutzgut „Landschaft“)

BauGB § 1a 

LROP Nds. 
1994 

Brem. LAPRO 
1991 

NLÖ 2004  

• Ausweisung von Siedlungs- und 
Verkehrsflächen (ha/d)  

• Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-
trächtigungen seiner natürlichen Funktionen so-
wie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden. 

BBodSchG § 1 • Trägt das Programm zur Ver-
minderung der Beeinträchtigun-
gen besonders schutzwürdiger 
Böden bei?  

• Bodenabträge sind durch eine standortgemäße 
Nutzung, insbesondere durch Berücksichtigung 
der Hangneigung, der Wasser- und Windverhält-
nisse sowie der Bodenbedeckung auf ein Mini-
mum reduziert  

(Überschneidungen zum Schutzgut „Wasser“)

BBodSchG § 17 • Umfang von Erosionsschutz-
maßnahmen  

• Unerwünschte Stoffeinträge u. Beeinträchtigun-
gen in den/ vom Boden sind auf ein Minimum re-
duziert  

• Critical loads bezüglich der sauren Niederschläge 
werden eingehalten  

• Verringerung von Versauerung und Eutrophie-
rung, dazu Verminderung der Emission von NH3

um 28 % bis 2010 (Basisjahr 1990) 

(Überschneidungen zum Schutzgut „menschliche 
Gesundheit“)

BMELV 2004 
(Nationaler 
Strategieplan 
BRD), Brem. 
LAPRO 1991 

NLÖ 2004 

UNECE 2004 
(Gesetz zum 
Multikomponen-
ten-Protokoll)  

• Jahresmittelwerte der 
Stickstoffdeposition  

• Immissionen von Ammoniak 
(NH3) 

• Bodenverdichtungen werden so weit wie möglich 
vermieden 

NLÖ 2003 • Trägt das Programm zur Redu-
zierung von Bodenschadver-
dichtungen bei ? 

3.3 Wasser 
Umweltziele Quelle Indikatoren, Leitfragen 

• Die oberirdischen Gewässer befinden sich 2015 
in einem guten chemischen und ökologischen Zu-
stand gemäß Art. 4 WRRL 

• Gewässer werden so bewirtschaftet, dass ver-
meidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen 
Funktionen und der direkt von ihnen abhängen-
den Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hin-
blick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben 

• Die Selbstreinigungskraft der Gewässer ist gesi-
chert, verbessert oder wiederhergestellt worden 

WRRL 
WHG 

BremWG 2004, 
NWG 2004  

NWG 2004 

• Ökologischer und chemischer 
Zustand der Gewässer gemäß 
WRRL 

• Entwicklung der Gewässer-
strukturgüte  
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• Die künstlichen und erheblich veränderten Was-
serkörper haben 2015 ein gutes ökologisches Po-
tenzial und einen guten chemischen Zustand ge-
mäß Art. 4 WRRL. 

WRRL 
WHG 

• Ökologisches Potenzial und 
chemischer Zustand der Gewäs-
ser gemäß WRRL  

• Das Grundwasser befindet sich 2015 in einem 
guten mengenmäßigen und chemischen Zustand 
gemäß Art. 4 WRRL  

(Überschneidung zum Schutzgut „menschliche Ge-
sundheit“)

WRRL • Chemischer und mengenmäßi-
ger Zustand des Grundwassers 
gemäß WRRL  

• Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln im Grundwasser 

• Verglichen mit 2004 sind 30 Mio. m3 Retentions-
raum für Hochwasserereignisse wieder hergestellt 
worden. 

• Das Wasserrückhaltevermögen der Gewässer ist 
gesichert, verbessert oder wiederhergestellt wor-
den 

• Bundesländer erlassen Bestimmungen zur Erhal-
tung oder Gewinnung, insbesondere Rückgewin-
nung von Rückhalteflächen (noch nicht in Lan-
desrecht umgesetzte Vorgabe)

(Überschneidung zu den Schutzgütern „Bevölke-
rung“ und „Sachgüter“)

Nds. Landesre-
gierung 2004 

NWG 2004  

Hochwasser-
schutzgesetz 
2005 

• Trägt das Programm dazu bei, 
das Retentionsvermögen der 
Fließgewässer zu erhöhen?  

• Erhaltung der Gewässerabschnitte mit den Ge-
wässerstrukturgüteklassen 1, 2 und 3 (nicht, ge-
ring bzw. mäßig verändert) 

• Naturnahe Entwicklung der Gewässerabschnitte, 
so dass  mindestens 50 % die Gewässerstruktur-
güteklasse 3 (mäßig verändert) oder eine bessere 
Güteklasse und mindestens weitere 35 % die Gü-
teklasse 4 (deutlich verändert) erreichen 

• Schutz, Pflege bzw. Entwicklung aller noch vor-
handener naturnaher Gewässerabschnitte 

• Renaturierung bzw. Entwicklung technisch aus-
gebauter Gewässer in einen naturnahen Zustand 

NLÖ 2004 

NLÖ 2004 

Brem. LAPRO 
1991  

Brem. LAPRO 
1991 

• Entwicklung der Gewässer-
strukturgüte 

• Naturnahe Nitratgehalte im Grundwasser bisher 
weitgehend unbelasteter Gebiete sind möglichst 
als solche zu erhalten 

• Die gebietsdurchschnittlichen Nitratwerte sollten 
sich in hoch belasteten Gebieten dem Richtwert 
25 mg/l NO3 annähern.  

• Nitratgehalte über 50 mg/l NO3 sind künftig für 
Grundwasservorkommen zu vermeiden. 

(Überschneidung zum Schutzgut „menschliche Ge-
sundheit“) 

NLÖ 2004  • Nitratgehalt im Grundwasser 

• Die Stickstofffracht die über die Flüsse die Nord-
see erreicht ist bezogen auf 1985 halbiert 

NLÖ 2004 • Stickstofffracht in den Ästuaren 
der Flüsse Elbe, Weser, Ems 

Anmerkungen: Die Trinkwasser-Richtlinie 98/83/EG, als ein weiterer wasserbezogener Umweltstandard, ist 

als Zielvorgabe für das Schutzgut Wasser im Sinne der SUP-RL nur bedingt geeignet, da sie nicht auf die 

Schutzgutqualität direkt abzielt, sondern auf die Wasserqualität im Verteilernetz, wie es i. d. R. zum 

Gebrauch verwendet wird. Das heißt schlechte Rohwasserqualitäten können durch Zumischen oder chemi-

sche Prozesse entsprechend der Richtlinie aufbereitet werden. Die Nitrat-Richtlinie 91/676/EWG soll zum 
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Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der lebenden Ressourcen und Ökosysteme der Gewässer die 

Verschmutzung der Gewässer durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen reduzieren sowie einer weite-

ren Verunreinigung vorbeugen und damit den gemeinschaftlich festgesetzten Grenzwert für Nitrat im 

Trinkwasser bzw. im Grundwasser erhalten bzw. erreichen helfen. Die Vorgaben wurden in Bundesdeut-

sches Recht umgesetzt. Sie enthalten überwiegend Handlungsanweisungen an die Landwirtschaft (Gute 

fachliche Praxis). Trinkwasser-RL (mit Grenzwerten für die Indikatoren Nitrat und Pflanzenschutzmittel) 

und Nitrat-RL werden durch Verweis in die WRRL eingebunden.  

3.4 Klima/ Luft  
Umweltziele Quelle Indikatoren, Leitfragen 

• Minderung der Emissionen der sechs Treibhaus-
gase des Kyoto-Protokolls im Zeitraum 2008 – 
2012 im Rahmen der EU-Lastenverteilung um 
21 Prozent 

• 25 %-ige Senkung der CO2-Emissionen  bis 2005 
(Basisjahr 1990) 

Nationales Kli-
maschutzpro-
gramm BRD 
(2000) 

NLÖ 2004 

• Emissionen der landwirtschafts-
bürtigen Treibhausgase CO2, 
CH4, N2O 

• Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren  
Energien bis 2010 gegenüber heute (2000) 

• 12,5 % des Stromverbrauches wird 2010 über 
erneuerbare Energien gedeckt 

• Bis 2010 hat das Land Niedersachsen den Anteil 
der Bioenergienutzung auf mindestens 8 % des 
Primärenergieverbrauch erhöht  

Nationales Kli-
maschutzpro-
gramm BRD 
(2000) 

Erneuerbare 
Energien-RL 
2001/77/EG 

ML 2006 Stra-
tegie ELER 

• Anteil nachwachsender Roh-
stoffe bzw. Bioenergie an der 
Energieerzeugung  

3.5 Landschaft  
Umweltziele Quelle Indikatoren, Leitfragen 

• Sicherung und Entwicklung der Kulturlandschaf-
ten vor allem durch Landbewirtschaftung  

Nationaler Stra-
tegieplan BRD  

• Trägt das Programm dazu bei, 
(traditionelle) Kulturlandschaf-
ten durch schonende Nutzung 
zu erhalten? 

• Die Menge und Größe der von Verkehrswegen 
unzerschnittenen (...) Räume bleibt erhalten. 

Nds. LROP 
(1994) 

• Anzahl und Größe unzerschnit-
tener verkehrsarmer Räume 

• Vielfalt, Eigenart und Schönheit der niedersäch-
sischen und bremischen Natur und Landschaft als 
Lebensgrundlage des Menschen und als Voraus-
setzung für seine Erholung in Natur und Land-
schaft sind nachhaltig gesichert  

NNatG, 
BremNatSchG  

• Trägt das Programm dazu bei, 
die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschafts- und 
Ortsbilder zu sichern und zu 
entwickeln? 
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3.6 Menschliche Gesundheit, Bevölkerung  
Umweltziele Quelle Indikatoren, Leitfragen 

• Erreichen einer Wasserqualität, von der keine 
inakzeptablen Auswirkungen oder Gefahren für 
Mensch und Umwelt ausgehen  

(Überschneidungen zum Schutzgut „Wasser“)  

6. Umweltakti-
onsprogramm 
der EU  

• Trägt das Programm dazu bei, 
eine Wasserqualität zu errei-
chen, die der menschlichen Ge-
sundheit keinen Schaden zu-
fügt?  

• Sicherung und Verbesserung von Lebensqualität 

• Erhaltung u. Verbesserung des Freizeit- u. Erho-
lungswertes ländlicher Räume 

BMELV 2004 
(Nationaler 
Strategieplan 
BRD) 

• Trägt das Programm zur Steige-
rung der Lebensqualität im 
ländlichen Raum bei?  

• Menschen (...) sind vor Luftverunreinigung zu 
schützen. Dem Entstehen von Luftverunreinigun-
gen ist entgegenzuwirken bzw. sie sind abzubau-
en  

• Verringerung der Emission von NO2 um 60 % bis 
2010 (Basisjahr 1990) 

• Konzentration von 50 �g/m³ Feinstaub im Ta-
gesmittel wird nur an 35 Tagen im Jahr über-
schritten

Nds. LROP 
1994 

UNECE 2004 
(Gesetz zum 
Multikomponen-
ten-Protokoll)  

BImSchV 

• Trägt das Programm zur Ver-
minderung von Luftverunreini-
gungen bei? 

• Immission von NO2  

• Konzentration von Feinstaub 

• Die Bevölkerung ist vor schädlichem Lärm ge-
schützt  

• Verhinderung, Minderung oder Vorbeugung 
schädlicher Auswirkungen, einschließlich Beläs-
tigung durch Umgebungslärm 

Nds. LROP 
1994 

Lärm-RL 
2002/49/EG 

• Trägt das Programm zur Ver-
minderung von Lärmbelastun-
gen bei? 

3.7 Kultur- und Sachgüter  
Umweltziele Quelle Indikatoren, Leitfragen 

• Kulturdenkmäler werden gepflegt und geschützt  

• Erhaltung u. ggf. Wiederherstellung des ländli-
chen Natur- u. Kulturerbes  

DSchG 

NDSchG 

Nationaler Stra-
tegieplan BRD  

• Trägt das Programm dazu bei, 
das Natur- und Kulturerbe (Dör-
fer, Baudenkmale, Landschafts-
teile etc.) zu pflegen und zu 
schützen?  

• Die Siedlungsstruktur wird so entwickelt, dass sie 
sich in historisch gewachsene Kulturlandschaften 
einpasst und kulturelle Sachgüter erhalten werden

• Erneuerungen in Siedlungsstrukturen werden 
behutsam so durchgeführt, dass historische Bau-
substanz und Siedlungsstrukturen in ihren Funk-
tionen gesichert werden 

(vgl. auch Ziele unter den Schutzgütern „Land-
schaft“)

Nds. LROP 
1994 

• Gewährleistet das Programm 
eine landschaftsangepasste 
Siedlungsentwicklung und die 
Sicherung historischer Bausub-
stanz? 

• Das Küstengebiet und die Inseln sind vor Schä-
den durch Sturmfluten geschützt. Siedlungen, 
Nutz und Verkehrsflächen sowie sonstige Anla-
gen sind vor Schäden durch Hochwasser ge-
schützt.  

Nds. LROP 
1994 

• Trägt das Programm zur Sicher-
heit vor Hochwasserereignissen 
bei? 
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4 Derzeitiger Umweltzustand und Entwicklungsprognose bei Nicht-
durchführung des Programms  

Wie bereits in der Beschreibung der Methodik (Kapitel 1.3) dargelegt, kann es in diesem 

Kapitel nicht darum gehen einen vollständigen Überblick über die Umweltsituation in 

Niedersachsen und Bremen zu geben. Die Betrachtung konzentriert sich daher ausschließ-

lich auf die für die Umweltprüfung relevanten Indikatoren. Zur Beschreibung des Status 

quo der Umweltsituation sei u. a. auf das Programmdokument selbst (insbesondere 

Kap. 3.1.3 sowie den Strategieentwurf des MU), die Halbzeitbewertung des niedersächsi-

schen PROLAND und des Bremischen Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 

und die Aktualisierung der Halbzeitbewertung (FAL et. al 2003a,b; 2005a,b) verwiesen. 

Außerdem enthalten die Landschaftsprogramme von Niedersachsen (1989) sowie Bremen 

und Bremerhaven (1987) Angaben zum Zustand der Umwelt.  

In den folgenden Unterkapiteln werden jeweils kurze Zusammenfassungen bzw. wo erfor-

derlich Ergänzungen zum Umweltzustand gegeben. Die Bewertung des Trends, d. h. der 

voraussichtlichen Entwicklung der Indikatoren bei einer Fortschreibung der Status quo-

Situation sowie die Bewertung bei Nichtdurchführung des Programms erfolgt in drei 

Wertstufen. Die Prognosen sind naturgemäß mit großen Unsicherheiten behaftet und las-

sen sich nicht in jedem Fall auf einen einheitlichen Prognosezeitraum festlegen. So ist 

z. B. beim Entfallen des Bodenschutzes in Steillagen auf Ackerflächen sofort mit erhöhten 

Erosionsraten zu rechnen, während bei einer Aufgabe der Grünlandextensivierung eher 

damit zu rechnen ist, dass ein schleichender Prozess des Artenrückgangs einsetzt, der sich 

durchaus über viele Jahre hinziehen kann. Vor dem Hintergrund dieser Prognoseunsicher-

heiten ist eine differenziertere Bewertungsskala (z. B. 5-stufig) nicht gerechtfertigt. Dar-

über hinaus ist die Einschätzung in Relation zum Istzustand zu interpretieren.  

Die Angaben in diesem Kapitel stammen falls nicht anders gekennzeichnet aus dem Kapi-

tel 3.1.3 des niedersächsischen und bremischen Programmentwurfs für 2007-2013 in den 

Fassungen von Mai und Juli 2006.  

Der Indikator wird sich voraussichtlich positiv entwickeln + 

Es wird voraussichtlich keine wesentliche Veränderung des Indikators eintreten 0 

Der Indikator wird sich voraussichtlich negativ entwickeln - 

Die „Trendbewertung“ soll die voraussichtliche Entwicklung der Indikatoren unter den 

bestehenden Rahmenbedingen und bei einer weiteren Durchführung der laufenden Pro-

gramme für den ländlichen Raum in Niedersachsen und Bremen wiedergeben. Die Bewer-

tung bei „Nichtdurchführung des Programms“ soll die denkbare Entwicklung der Indikato-

ren bei einem Auslaufen der Programme darstellen. In diese Bewertungen fließen somit 

nicht nur die möglichen oder festgestellten Umweltwirkungen der Maßnahmen ein. In vie-

len Fällen wird es vielmehr vorkommen, dass zwar Maßnahmen des Programms sinnvoll 

und wirksam sind, aber den landesweiten Trend bestimmter Indikatoren nicht maßgeblich 
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beeinflussen können. Somit besteht auch nicht immer Identität zwischen den Prüfergebnis-

sen aus Kapitel 5 und den Trendbewertungen in diesem Kapitel.  

4.1 Biodiversität  

Wertvolle Bereiche von Natur und Landschaft haben sich in den letzten 20 Jahren stark 

verändert. Die Grünlandstandorte sind beispielsweise in Niedersachsen im großen Umfang 

melioriert und in intensiver nutzbares Grünland bzw. Ackerland umgewandelt worden. 

Damit ist ein quantitativer Grünlandverlust von 1984 bis 2002 um ca. 30 % verbunden 

(von ca. 1.100.000 auf 780.000 ha) bei weiter sinkender Tendenz. Auch qualitativ haben 

sich die Lebensbedingungen für viele Pflanzen- und Tierarten verschlechtert, die Arten-

vielfalt und -häufigkeit hat abgenommen und naturnahe Biotope sind verloren gegangen. 

Insbesondere die Vogelwelt des Grünlandes hat durch die Intensivierung der Nutzung in 

großem Umfang wertvolle Brut- und Nahrungshabitate verloren. Gefährdete Kulturbiotope 

mit hoher Artenvielfalt sind z. B. Magerrasen, montane Wiesen sowie Sand- und Moor-

heiden. Auf ihnen lebende Arten sind häufig auf eine extensive Bewirtschaftung angewie-

sen. In Niedersachsen ist der Flächenanteil dieser Biotoptypen in den vergangenen Jahr-

zehnten durch das Ausbleiben regelmäßiger Einwirkungen wie Mahd, Beweidung, Ausha-

gerung oder Entkusselung auf ca. 24.000 ha zurückgegangen. Bei einem weiteren Rückzug 

der extensiven Bewirtschaftung aus der Fläche, insbesondere in Kulturlandschaften auf 

landwirtschaftlichen Grenzertragsstandorten, droht eine zunehmende Verarmung der Kul-

turlandschaft.  

Der Lebensraum für an Acker angepasste Pflanzen- und Tierarten ist durch die moderne 

Ackerbewirtschaftung mit zum Teil hohen Düngemittelgaben, Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln, engen Saatreihen sowie Saatgutreinigung stark eingeengt worden.  

Der niedersächsische Umweltindikator „repräsentative Arten“ macht eine Aussage zum 

Zustand der „Normallandschaft“. 24 Arten der nicht besonders geschützten Landschaft 

werden durch ihn erfasst. Die Bestände dieser Arten sind seit 1970 im Schnitt um 50 % 

zurück gegangen. Experten halten eine Trendwende nur dann für möglich, wenn das Na-

turschutzgesetz konsequent umgesetzt wird und alle Flächennutzungen sich in Richtung 

einer nachhaltigen Nutzung entwickeln. Ein anderer niedersächsischer Umweltindikator 

„Erfolg von Artenschutzmaßnahmen“ zeigt allerdings seit etwa 1987, dass die Bestände 

ausgewählter stark gefährdeter oder vom Aussterben bedrohter Vogelarten, die primär in 

Schutzgebieten vorkommen, Zuwachsraten aufweisen (NLÖ 2004).  

Die Waldfläche in Niedersachsen hatte im Jahr 2004 eine Größe von rd. 1,155 Mio. Hek-

tar, bei einem Waldanteil an der Landesfläche von 24 %. Damit liegt Niedersachsen deut-

lich unter dem Bundesdurchschnitt von 31 % und zählt zu den waldarmen Bundesländern. 

Davon sind 59 % Privatwald, die restlichen Anteile setzen sich aus Landeswald (29 %), 

Körperschaftswald und Bundeswald zusammen. Als Indikator für die Biodiversität im Be-
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reich Forst dient die u. . Baumartenzusammensetzung. Von Natur aus würden auf rd. 90 % 

der Waldfläche Niedersachsens Buchen- und Eichenwälder wachsen. Derzeit bestehen die 

niedersächsischen Wälder zu 30 % aus reinen Nadelwäldern und zu 24 % aus reinen 

Laubwäldern, die übrigen 46 % der Waldflächen sind Mischwälder (ML ohne Jahr). Die 

häufigsten Baumarten sind mit zusammen 50 % Kiefern und Fichten. Es folgen die Laub-

baumarten Birke (15 %) und Buche (14 %). Die Zielsetzung eines erhöhten Laubbauman-

teils wurde und wird durch Fördermaßnamen unterstützt. Der Wald in Niedersachsen ist 

sehr jung. Im Flachland sind 60 % der Bäume jünger als 60 Jahre, im Süden des Landes 

sind 26 % jünger als 40 Jahre und 29 % älter als 100 Jahre.  

Auch die Kulturartendiversität ist zurück gegangen, mit der Folge, dass sowohl die geneti-

sche Vielfalt von Kulturpflanzen, als auch von Nutztierarten stark bedroht ist. In den ver-

gangenen Jahrzehnten gab es z. B. einen deutlichen Rückgang der Rassenvielfalt sowie der 

genetischen Variabilität, insbesondere bei landwirtschaftlich genutzten Tierarten.  

Das Netz der für Natura 2000 ausgewählten Gebiete umfasst in Niedersachsen rd. 

461.722 ha und entspricht etwa 9,7 % der Landesfläche (exklusive der Küstengewässer 

und Flussmündungsbereiche). Das ökologische Netz Natura 2000 setzt sich aus den FFH- 

(„Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“) und Vogelschutzgebieten („Besondere 

Schutzgebiete“) zusammen, die sich in weiten Bereichen räumlich überschneiden. FFH-

Gebietsmeldungen umfassen ca. 610.393 ha, Vogelschutzgebiete ca. 534.880 ha. Wie be-

reits oben ausgeführt, kommt dem Grünland innerhalb dieser Gebiete eine besondere Be-

deutung als Lebensraum für z. B. Wiesenvogelarten zu, aber auch für schützenswerte Ve-

getationstypen, die nicht unbedingt als Lebensraumtypen entsprechend der FFH-RL erfasst 

werden. Als Lebensraumtypen gemäß FFH-Richtlinie konnten nur geringere Grünlandan-

teile eingestuft werden (Tabelle 5): Die Lebensraumtypen des Grünlands, der Moore und 

Heiden machen zusammen knapp 10 % der Gesamtfläche der FFH-Gebietsmeldungen aus, 

gut 15 % werden von Waldlebensraumtypen bedeckt. Die Natura 2000-Gebiete werden 

darüber hinaus durch Trittsteinbiotope ergänzt. In Bremen nehmen die Gebiete für Natu-

ra 2000 insgesamt Flächen von 8.521 ha ein, was einem Anteil von 21,1 % an der Landes-

fläche entspricht. Zu ihrer weiteren Entwicklung gemäß den FFH-Gebietszielen sind über 

die ordnungsgemäße Forst- bzw. Landwirtschaft hinausgehende Schutz- und Entwick-

lungsmaßnahmen erforderlich.  

Die Ausweisung von Schutzgebieten ist seit Jahrzehnten wichtiger Pfeiler des Naturschut-

zes. So waren z. B. 1981 2,2 % der niedersächsischen Landesfläche als Naturschutzgebiet 

gesetzlich geschützt, 2003 waren es 6,3 % (NLÖ 2004). In Bremen/ Bremerhaven gibt es 

16 NSG, mit zusammen 1.900 ha Fläche. Dies entspricht etwa 4,7 % der Bundeslandfläche 

(SBUV 2006). Ein Großteil der Natura 2000-Gebiete unterliegen hoheitlichem Schutz. In 

Niedersachsen werden z. Zt. ca. 16.000 ha wertvoller Grünlandbiotope in Schutzgebieten 

bewirtschaftet und hoheitlich festgelegte Bewirtschaftungsauflagen mit der Zahlung eines 

Erschwernisausgleichs honoriert. Bezüglich des qualitativen Zustandes besteht in einigen 
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Schutzgebieten noch dringender Handlungsbedarf, um den Schutzzweck der Gebiete zu 

erfüllen (NLÖ 2004).  

Tabelle 5 Flächenbilanz der FFH-Lebensraumtypen in den gemeldeten Gebie-
ten  

Obergruppe der Lebensraum-
typen 

Gesamtfläche in ge-
meldeten FFH-
Gebieten (ha) 

A  
hervorragend 

(%) 

B 
gut (%) 

C 
mittel bis 

schlecht (%) 

Wälder 61149,50 13,58 66,98 19,44 

Küstenbiotope 290997,96 64,06 30,39 5,55 

Binnengewässer 13618,78 7,55 39,80 52,65 

Hochmoore/ Moorheiden 21549,42 25,98 42,16 31,86 

Grünland/ Sümpfe 7501,84 49,97 40,61 9,42 

Heiden/ Magerrasen/ Felsen 11047,94 75,96 22,54 1,51 

Quelle: NLWKN 2006 

Agrarumweltmaßnahmen und investive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung der lau-

fenden Förderperiode helfen den Trend der Biodiversitätsverarmung z. B. über den Ver-

zicht von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und zielgerichtete Schutz-, Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen zu mildern oder zu stoppen. Agrarumweltmaßnahmen erreichen 

in Niedersachsen rd. 217.650 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche mit positiven und sehr 

positiven Wirkungen. In Bremen werden knapp 3.000 ha erreicht (entspricht rd. 8 % bzw. 

einem Drittel der jeweiligen LF). Darüber hinaus werden in Niedersachsen 6.500 ha, in 

Bremen 10 ha Forstflächen durch unterschiedliche Maßnahmen mit positiven Umweltwir-

kungen erreicht (entspricht lediglich 0,6 % bzw. 1,3 % der jeweiligen Landesforstflächen) 

(FAL et al. 2005a,b Kapitel VI).  

Das ELER-Programm 2007-2013 sieht auch in Zukunft umfangreiche Agrar- und Wald-

umweltmaßnahmen vor. Neben den Maßnahmen des Schwerpunktes 2 sollen darüber hin-

aus die Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft (Schwerpunkt 3) zur Erhaltung 

und Entwicklung der Biodiversität an Lebensräumen und Arten umgesetzt werden, die ein 

gleichgewichtiges Standbein zum Kooperationsprogramm Naturschutz im Schwerpunkt 2 

bilden. Ohne die Maßnahmen ist voraussichtlich eine deutliche Verschlechterung – insbe-

sondere im Offenland – bzw. keine Verbesserung der Erhaltungszustände – insbesondere 

im Wald – zu erwarten. Pflanzen- und Tierarten, die auf eine angepasste, meist extensive 

Nutzung angewiesen sind, werden voraussichtlich einen starken Bestandseinbruch erfah-

ren oder in einigen Fällen bereits mittelfristig verloren gehen.  
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Biodiversität 

Indikatoren/ Leitfragen  

Trendbewertung Bewertung bei Nicht-
durchführung des Pro-

gramms 

Günstiger Erhaltungszustand im Netz Natura 2000, 
Bestandsentwicklung Arten/ Biotope  

+ - 

Zunahme des Flächenanteils der Biotopverbund-

elemente
4

+ + 

Verringerung der Gefährdungsgrade in den Roten 
Listen der Pflanzen- und Tierarten 

0/+ - 

Entwicklung repräsentativer Arten der Normal-
landschaft 

- - 

Erfolg von Artenschutzmaßnahmen + - 

Erhaltung von selten Nutztieren  0 - 

Qualitativer Zustand der streng geschützten Natur-
schutzflächen 

0/+ - 

Entwicklung der Baumartenzusammensetzung hin 
zu mehr Mischwaldanteilen 

+ 0 

Entwicklung des Alterszustandes der Wälder + + 

4.2 Boden 

Die landwirtschaftlich genutzten Böden sind - insbesondere bei intensivem Ackerbau - in 

vielen Gebieten Niedersachsens erosions- und verdichtungsgefährdet. Insgesamt sind in 

Niedersachsen ca. 45 % der Landesfläche potenziell winderosionsgefährdet, ca. 7 % was-

sererosionsgefährdet und etwa 26 % verdichtungsgefährdet. Vor allem die leichten und 

trockenen Sandböden der Geest sind potenziell hoch winderosionsgefährdet, während die 

Gebiete mit schluffreichen Böden in hängigen Lagen vor allem wassererosionsgefährdet 

sind. Bremen weist hinsichtlich der Erosion sehr geringe Gefährdungsgrade auf. Durch die 

Cross Compliance-Vorgaben ist in Zukunft nicht mit einer Ausdehnung der tatsächlich 

stark von Erosion betroffenen Ackerflächen auszugehen. Die zusätzlichen Maßnahmen des 

Programms können jedoch eine weitere Erosionsminderung bewirken. 2004 wurden in 

Niedersachsen knapp 103.440 ha Ackerfläche (5,7 % der Ackerfläche) mit erosionsmin-

dernden Techniken gefördert, in Bremen waren es 28 ha Ackerland.  

Der Flächenverbrauch ist ein Indikator für den z. T. unwiederbringlichen Verlust an Böden 

und Freiflächen. Ca. 12 % der niedersächsischen Landesfläche sind als Siedlungs- und 

Verkehrsflächen genutzt und weisen einen hohen Versiegelungsgrad auf. Analog zum 

bundesdeutschen Langzeittrend der Zunahme an Siedlungs- und Verkehrsflächen von 

7,1 % im Jahr 1950 auf 12,7 % 1992 hat der Anteil dieser Flächen in Niedersachsen zwi-

                                                
4
  Unter der Annahme, dass der Biotopverbund überwiegend durch hoheitlich geschützte Gebiete ver-

wirklicht wird (§ 3 Abs. 3 BNatSchG). Bei einer stärkeren Einbeziehung der ausschließlich durch Ver-
tragsnaturschutz gesicherten Flächen (§ 3 Abs. 4 BNatSchG) kann die Flächenbilanz bei Nichtdurch-
führung des Programms auch neutral (0) bis negativ (-) ausfallen.  
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schen 1989 und 2001 von 10,6 auf 11,8 % zugenommen. Irreversible Verluste der natürli-

chen Bodenfunktionen sind die Folge. Der Flächenverbrauch in Niedersachsen befindet 

sich noch immer auf hohem Niveau (NLÖ 2004).  

Der Säureeintrag in Boden und Gewässer durch sauren Regen verminderte sich in Nieder-

sachsen seit ca. Mitte der 90-er Jahre. Insgesamt liegt der Säureeintrag dennoch auf hohem 

Niveau und überschreitet insbesondere in den Waldflächen die kritischen Belastungswerte. 

Der Schwermetalleintrag weist ebenfalls einen Trend zu geringeren Einträgen auf (NLÖ 

2004).  

Ein bedeutender Luftschadstoff ist Ammoniak (NH3). Er trägt zur Versauerung und 

Eutrophierung des Bodens bei. Bestimmte Verfahren der Gülleausbringung, unsachgemä-

ße Düngung und intensive Tierhaltung bewirken eine Immissionsbelastung der Luft mit 

NH3. Derzeit stammen 95 % der Ammoniakemissionen in Deutschland (Wert 2004) aus 

der Landwirtschaft und zu 75 % aus der Tierhaltung. 1990 lagen die Emissionen bei ca. 

700 kt, seit 1995 stagnieren die Emissionen bei 580 kt (UBA 2005a). Verbesserte Güllela-

gerungstechniken, Haltungsformen, Düngerausbringung und Vorschriften zur Gülleeinar-

beitung können zu einer Reduzierung der Emissionen beitragen. Sie werden auch in Zu-

kunft gefördert bzw. sind als gesetzliche Vorgaben zu beachten. Die Bereiche mit kriti-

schen Belastungen durch Ammoniakemissionen stehen im Zusammenhang mit der Vieh-

dichte einer Region. Demnach sind einige Landkreise im westlichen Niedersachsen auf-

grund ihrer intensiven Viehwirtschaft als kritisch einzustufen. Die BImSchV sieht vor, die 

Emissionsmengen für Ammoniak ab dem Jahr 2010 um ca. 20 % zu begrenzen. Nieder-

sachsen ist dabei mit der größten Viehhaltungsdichte überproportional betroffen (MU 

2006a). 

Schutzwürdige Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktionen in 

besonderem Maße erfüllen, sollen vorrangig erhalten und vor Maßnahmen der Siedlungs- 

und Infrastruktureinrichtungen besonders geschützt werden (MU 2006d). Genaue Angaben 

zur Menge der Vorkommen schutzwürdiger Böden in Niedersachsen sowie Gefährdungen 

und Trendberechnungen in den einzelnen Kriterien der Schutzwürdigkeit sind derzeit nicht 

möglich. Gefährdungsursachen sind vor allem Überbauung und Versiegelung (Gunreben 

2006).  
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Boden 

Indikatoren/ Leitfragen 

Trendbewertung Bewertung bei Nicht-
durchführung des Pro-

gramms 

Reduzierung der Ausweisung von Siedlungs- und 
Verkehrsflächen (ha/d)  

- - 

Trägt das Programm zu Verminderung der Beein-
trächtigungen besonders schutzwürdiger Böden 
bei?  

- - 

Zunahme des Umfangs von Erosionsschutzmaß-
nahmen 

0 - 

Trägt das Programm zur Reduzierung von Boden-
schadverdichtung bei? 

0 0 

Reduzierung der luftbürtigen Stickstoffdeposition 
(NH3, N2O, NOX)  

+ + 

Reduzierung der Immissionen von Ammoniak 
(NH3) aus der Landwirtschaft  

0 - 

4.3 Wasser  

Laut EG-Wasserrahmenrichtlinie ist bis zum Jahr 2015 der "gute ökologische Zustand" für 

alle Wasserkörper zu erreichen, sowie zusätzlich für das Grundwasser der gute mengen-

mäßige Zustand. Nach einer Abschätzung der Zielerreichung im Jahr 2005 ist für den 

größten Teil der Flusswasserkörper, besonders im westlichen Landesteil die Erreichung 

dieses Zieles unklar. Nur für 20 % der Gewässer in Niedersachsen, vor allem im Landes-

inneren und im Süden, ist die Zielerreichung wahrscheinlich. Für 39 der 121 Grundwas-

serkörper ist die Zielerreichung bezüglich ihrer chemischen Qualität wahrscheinlich und 

82 müssen genauer untersucht werden, weil hier die Erreichung unklar /unwahrscheinlich 

ist. Der mengenmäßige Zustand des Grundwassers in Niedersachsen ist großenteils als gut 

einzustufen (MU 2006a).  

In Niedersachsen liegen die Nitratgehalte im Grundwasser langfristig gesehen im Mittel 

unter 10 mg/l NO3 und damit unter dem Richtwert der Trinkwasserverordnung von 

25 mg/l NO3. Dennoch überschreiten die Werte im Jahr 2000 an über 30 % der Grundwas-

sermessstellen diesen Richtwert. Die Belastungsschwerpunkte liegen überwiegend in Ge-

bieten intensiver ackerbaulicher Nutzung und intensiver Viehhaltung. Da sich die Nitrat-

belastung im Grundwasser nur langsam ändert, zeigen sich positive Auswirkungen der 

landwirtschaftlichen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Düngung, wie die Einführung der 

Düngeverordnung, bisher nur im oberflächennahen Grundwasserbereich (MU 2006a). In 

Niedersachsen gibt es derzeit (Stand April 2004) 369 Wasserschutzgebiete mit einer Flä-

che von 4.442 km². Dies sind rund 10 % der Landesfläche Niedersachsens (MU 2006c).  

In Bremen liegen aufgrund des großen Flächenumfangs einer schonenden Grünlandnut-

zung und des geringen Anteils von intensivem Ackerbau und Tierhaltung geringe Nitratbe-
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lastungen vor. Die Nitratwerte liegen mit einem Anteil von etwa 80 % überwiegend unter 

50 mg/l NO3.  

Abbildung 1 Zustand des Grundwassers  

Quelle: MU 2006a  

Hinsichtlich der Beeinträchtigung des Grundwassers durch Pflanzenschutzmittel (PSM) 

wird in Niedersachsen der Trinkwassergrenzwert5 an 10 % der Messstellen von einem 

Stoff überschritten (Stand 2001/2002). Dies ist ein um 0,9 % höherer Wert als in den Jah-

ren 1997 bis 2000; es kommt somit zu 2 % mehr Grenzwertüberschreitungen als im Bun-

desdurchschnitt. Besonders hohe Eintragsrisiken bzw. Ausbringungsmengen liegen z. B. in 

der Geest, im Harz, vereinzelt im südlichen Berg- und Hügelland sowie in der Hildeshei-

mer Börde. In Bremen ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gering bzw. nicht gege-

ben.  

Die Nährstoffbelastung der Oberflächengewässer in Niedersachsen ist in den vergangenen 

Jahren deutlich zurückgegangen, bestehen aber nach wie vor durch Phosphor-Einträge. 

Deren Konzentration liegt für beide Bundesländer weiterhin über dem Zielwert von 

                                                
5
  Die Trinkwassergrenzwerte von Pflanzenschutzmitteln liegen bei 0,1 µg/l für den Einzelstoff bzw. 

0,5 µg/l für die Summe mehrerer Stoffe.  
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0,15 mg/l bei einer mittleren Belastung. Die Stickstofffracht, die über die Flüsse die Nord-

see erreicht weist seit 1985 eine fallende Tendenz auf, die von der Nordseeschutzkonfe-

renz beschlossene Reduzierung auf die Hälfte des Niveaus von 1985 ist aber längst nicht 

erreicht. Wichtigste Quelle sind diffuse Einträge aus der Landwirtschaft (NLÖ 2004). Die 

organische Verschmutzung der Oberflächengewässer ist in vielen Gewässern in den west-

lichen und nordwestlichen Landkreisen als kritisch belastet (II-III), stark verschmutzt (III) 

oder sehr stark verschmutzt (III-IV) einzustufen. Allerdings sind Fließgewässer in diesen 

Regionen naturgegeben nährstoffreich, was die Situation der Gewässergüte dort etwas re-

lativiert. Etwas günstiger ist die Situation im Nordosten Niedersachsens mit überwiegend 

nur mäßig belasteten (II) Fließgewässern. In den südlichen Landkreisen Goslar, Osterode 

und Göttingen ist der überwiegende Teil der Gewässer nur gering (I-II) bis mäßig belastet 

(II) und große Bereiche der Gewässer des Naturraums Harz gelten als unbelastet bis sehr 

gering belastet (I). 

Im Bereich der Oberflächengewässer ist in Zukunft eine weitere Qualitätsverbesserung zu 

erwarten, da auch außerhalb des ELER-Programms Anstrengungen zur Zielerreichung un-

ternommen werden müssen. Für die Grundwasserkörper trifft dies mit gewisser zeitlicher 

Verzögerung wahrscheinlich auch zu.  

Die Strukturgüte der Fließgewässer in Niedersachsen wird im Jahr 2000 für 30 % der un-

tersuchten Abschnitte6 als stark verändert und in über 33 % als sehr stark oder vollständig 

verändert eingestuft. Regional treten allerdings große Differenzierungen auf. Defizite der 

Strukturgüte (stark, sehr stark verändert bis vollständig verändert) lassen sich vor allem in 

den westlichen und nordwestlichen Landkreisen feststellen. In den übrigen Landesteilen 

ist die Gewässerqualität besser mit den besten Gewässern in der Harzregion. Der Indikator 

"Strukturgüte von Fließgewässern" verdeutlicht das derzeit größte Handlungsdefizit im 

Gewässerschutz und zeigt den Bedarf an Renaturierungsmaßnahmen an ausgebauten Ge-

wässerläufen und in intensiv genutzten Auen.  

Die Verbesserung der Fließgewässerstruktur ist auch aus Sicht des Hochwasserschutzes 

von Belang, da die Gewässer aufgrund ihrer z. T. naturfernen Struktur sowie mangels Re-

tentionsflächen Wassermengenereignisse nicht fassen können. Retentionsflächen werden 

bisher nur in sehr geringem Umfang zurückgewonnen. In Planung befinden sich z. B. 

60 ha an der unteren Mittelelbe und 190 ha an der Leda. Andererseits geht bei Deichbau-

maßnahmen durch Vordeichungen Retentionsraum verloren (Niedersächsische Landesre-

gierung 2004).  

                                                
6
  Es wurden hinsichtlich der Strukturgüte etwa 9.000 km Fließgewässer in Niedersachsen und z. T. in 

Bremen untersucht.  
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Wasser 

Indikatoren/ Leitfragen  

Trendbewertung Bewertung bei Nicht-
durchführung des Pro-

gramms 

Ökologischer und chemischer Zustand der Gewäs-
ser gemäß WRRL 

+ + 

Ökologisches Potenzial und chemischer Zustand 
der künstlichen und erheblich veränderten Gewäs-
ser gemäß WRRL  

+ + 

Chemischer und mengenmäßiger Zustand des 
Grundwassers gemäß WRRL 

+ + 

Reduzierung der Nitratgehalte im Grundwasser + 0 

Reduzierung der Rückstände von Pflanzenschutz-
mitteln im Grundwasser 

+ + 

Reduzierung der Stickstofffracht in den Ästuaren 
der Flüsse Elbe, Weser, Ems 

+ 0 

Verbesserung der Gewässerstrukturgüte  + - 

Trägt das Programm dazu bei, das Retentionsver-
mögen der Fließgewässer zu erhöhen? 

0 - 

4.4 Klima/ Luft  

Das wichtigste Treibhausgas ist Kohlendioxid (CO2), was in Deutschland einen Anteil an 

der Erwärmung von 83,9 % hat (Hinz o. J.). Zwischen 1990 und 2000 konnte der Primär-

energieeinsatz in Niedersachsen leicht gesenkt werden und die CO2-Emissionen sanken 

um 10 %. Dies war eine etwas günstigere Entwicklung als im Bundesdurchschnitt, von 

dem Ziel einer 25 %-igen Reduktion auf der Basis von 1990 bis 2005 bleibt Niedersachsen 

aber dennoch weit entfernt (NLÖ 2004). 

Weitere klimarelevante Treibhausgase sind Methan (CH4) (Verdauung der Wiederkäuer 

und Lagerung von Wirtschaftsdünger, Anteil am deutschen Beitrag zur Erwärmung 

9,7 %), das in Deutschland zu unter 50 % aus der Landwirtschaft stammt, sowie Lachgas 

(N2O) (Emissionen aus dem Boden nach Düngung, Anteil 5,7 %) mit rund 80 % Beteili-

gung der Landwirtschaft (Hinz o. J.). 

In Niedersachsen werden derzeit mit über 100.000 ha rund 4 % der landwirtschaftlichen 

Fläche für den Anbau nachwachsender Rohstoffe genutzt, 71.000 ha davon für die Ener-

giepflanzen. Der umfängliche und intensive Anbau nachwachsender Rohstoffe ist durch-

aus mit negativen Umweltfolgen für Boden, Wasser und Biodiversität verbunden. Die 

Bioenergienutzung hat in Niedersachsen aktuell einen Anteil von 1,5 % am Primärener-

gieverbrauch (Ziel Niedersachsen 8 %). Die Rahmenbedingungen für Bioenergieerzeu-

gung haben sich in den vergangenen Jahren vor allem durch das novellierte Erneuerbare 

Energiengesetz (EEG) von 2004, das die Verstromung von Biomasse fördert, verbessert. 

Der Anbau nachwachsender Rohstoffe sowie ihr geschätztes Flächenpotenzial verteilt sich 

in Niedersachsen wie folgt.  
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Tabelle 6 Anbauflächen und geschätztes Flächenpotenzial für nachwachsende 
Rohstoffe in Niedersachsen bis 2013 in Hektar  

Nachwachsende Rohstoffe 
Anbaufläche 

2005 
Anbaufläche 

2013 
Steigerungsfaktor 

Ölpflanzen – Biodiesel 32.000 60.000 1,9 

Energiepflanzen – Biogas 36.000 100.000 2,7 

Energiepflanzen – Sunfuel 0 ? ? 

Energiepflanzen - Bioethanol 3.000 50.000 16,6 

Schnellwuchsplantagen 5 1.000 200 

Energie insgesamt 71.005 211.000 3,0 

Andere Nawaro zur stofflichen Verwer-
tung 

32.100 58.500 1,8 

Insgesamt 103.105 269.500 2,6 

Quelle: vgl. Kap. 3.1.3, Stand Juli 2006.  

Niedersachsen produziert mehr als ein Drittel der in Deutschland erzeugten Biogasenergie 

und hat damit eine führende Position in Deutschland und Europa. Die Branche hat sich in 

den vergangenen Jahren stark vergrößert; derzeit werden ca. 500 Biogasanlagen in Nieder-

sachsen betrieben. Es wird geschätzt, dass in den kommenden Jahren 400 bis 500 neue 

Biogasanlagen in Niedersachsen entstehen werden. In den Anlagen wird vor allem Silo-

mais, andere Energiepflanzen sowie Gülle aus der Viehhaltung umgesetzt. Daher werden 

die meisten Anlagen in Gebieten mit hohem Viehhaltungsanteil betrieben. Durch den ver-

stärkten Anbau von Energiepflanzen sind Veränderungen des Landschaftsbildes zu beo-

bachten; negative Auswirkungen auf Wasser und Boden sind nicht auszuschließen.  

Klima/ Luft 
Indikatoren 

Trendbewertung Bewertung bei Nicht-
durchführung des Pro-

gramms 

• Reduktion der landwirtschaftsbürtigen Treib-
hausgase CO2, CH4, N2O 

+ + 

• Anteil nachwachsender Rohstoffe an der Ener-
gieerzeugung 

+ + 

4.5 Landschaft 

In Niedersachsen werden Agrarumweltmaßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der 

Vielfalt der Landschaft auf 6 % der landwirtschaftlichen Fläche (157.571 ha) gefördert. In 

Bremen ist dies auf 10,7 % der LF der Fall (952 ha) (FAL et al. 2005a,b). Zum Beispiel 

tragen die Maßnahmen zum Ökolandbau und zum Vertragsnaturschutz zur Bereicherung 

von Kulturlandschaften bei. Ergänzt werden die freiwilligen Maßnahmen durch ein abge-

stuftes System unterschiedlicher Schutzgebietskategorien (vgl. Kap. 4.1 „Biodiversität“).  
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Der Grad der Landschaftszerschneidung hat Auswirkungen auf die Erholungsqualität von 

Räumen und den Schutz von Tierarten mit hoher Mobilität und/oder großen Flächenan-

sprüchen. In Niedersachsen gab es in 2003 59 unzerschnittene verkehrsarme Räume 

(UZVR) von mindestens 100 km². Die UZVR nehmen 21 % der Landesfläche ein, mehr 

als in allen anderen westdeutschen Bundesländern, aber deutlich weniger als in den meis-

ten ostdeutschen Ländern (UBA 2006). Das Beispiel des Landkreises Diepholz zeigt, dass 

der Flächenanteil der UVZR zwischen 1987 und 1999 drastisch um ca. 1/3 zurückgegan-

gen ist (Landkreis Diepholz 2003). Dieser Indikator berücksichtigt zwar nicht den ländli-

chen Wegebau und ist daher für die Problemstellungen des ELER nur bedingt aussagefä-

hig, gibt jedoch Hinweise auf die Größenordnung der Landschaftszerschneidung, die 

durch lokale Wegebaumaßnahmen zusätzlich verschärft wird.  

Hinsichtlich der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft bestehen Überschneidun-

gen zu Aussagen zum Schutzgut Biodiversität. Auch wenn die Wahrnehmung der Land-

schaft ein subjektiver Vorgang ist, soll hier davon ausgegangen werden, dass eine visuell 

bemerkbare Verarmung und Vereinheitlichung der Landschaft von einem durchschnittli-

chen Betrachter als negativ beurteilt wird. Beispiele dafür sind die fortschreitende Arten-

verarmung des Grünlandes, der naturferne Ausbauzustand vieler Gewässer, die mono-

strukturierte Forstwirtschaft und der Verlust extensiv genutzter Kulturbiotope auf land-

wirtschaftlich wenig ertragreichen Standorten, wie Heiden, Magerrasen und Feuchtgrün-

ländern (MU 2006a).  

Landschaft  

Indikatoren/ Leitfragen  

Trendbewertung Bewertung bei Nicht-
durchführung des Pro-

gramms 

Trägt das Programm dazu bei, Kulturlandschaften 
durch schonende Nutzung zu erhalten? 

+ - 

Erhaltung der Anzahl und Größe unzerschnittener 
verkehrsarmer Räume 

- - 

Trägt das Programm dazu bei, die Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit der Landschafts- und Ortsbilder 
zu sichern und zu entwickeln? 

+ - 

4.6 Menschliche Gesundheit, Bevölkerung 

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) wird im landwirtschaftlichen Recht umfas-

send geregelt. Trinkwasser- und Lebensmittelrecht geben zusätzlich Höchstgrenzen für 

Rückstandsstoffe vor. Ein bestmöglicher Schutz vor negativen Wirkungen auf die mensch-

liche Gesundheit ist jedoch der grundsätzliche Verzicht auf die Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln, wie es zum Beispiel im ökologischen Landbau geschieht und durch ver-

schiedene Agrarumweltprogramme gefördert wird. In der laufenden Förderperiode wurden 

in Niedersachsen rund 131.000 ha und in Bremen ca. 3.000 ha ohne bzw. mit reduzierten 

PSM-Einsatz bewirtschaftet (FAL et al. 2005a,b). Die nach Kriterien des ökologischen 
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Landbaus bewirtschaftete Fläche ist in Niedersachsen in den letzten Jahren auf rund 2 % 

der LF gestiegen (MU 2006a) (Weiteres zur Belastung des Grundwassers mit PSM und 

Nitrat im Kap. 4.3 „Wasser“). Neben unerwünschten Rückstandsstoffen spielen ernäh-

rungsphysiologische Aspekte bei der Lebensmittelverarbeitung eine Rolle (Erhaltung von 

wichtigen Inhaltsstoffen).  

Die Belastung mit Stickstoffoxid (NOx) sind im Gegensatz zu den meisten anderen Luft-

schadstoffen nur leicht rückläufig und übersteigen vielfach noch die mit Hinblick auf die 

menschliche Gesundheit festgelegten Grenzwerte. Hauptquelle für Stickstoffoxide ist der 

Kraftfahrzeugverkehr. Die BImSchV sieht vor, die Emissionsmengen für Stickstoffdioxid 

ab dem Jahr 2010 zu begrenzen. 

Primäre Feinstaubemissionen der Landwirtschaft stammen aus dieselbetriebenen Motoren 

und diffusen Staubquellen, insbesondere in der Tierhaltung. Der Anteil der europäischen 

Landwirtschaft an der Primäremission von Feinstaub liegt zwischen 7 % und 9 %. Sekun-

där trägt die Emission von Ammoniak zur Feinstaubildung bei, da NH3 sich durch Reakti-

on mit anderen Stoffen in sekundäre Staubteilchen umwandelt (UBA 2005b) (siehe zu 

Ammoniakemission Kap. 4.2 „Boden“). Seit 1990 sind die Staub-Emissionen in Deutsch-

land stark zurück gegangen (1990 ca. 1.900 kt, 2003 ca. 270 kt). Ab dem 1. Januar 2005 

gelten neue Immissionsgrenzwerte (Konzentration von 50 �m/m³ Feinstaub darf im Ta-

gesmittel nur an 35 Tagen/a überschritten werden) (UBA 2005a). In Niedersachsen wird 

der Tagesgrenzwert insbesondere an den Verkehrsmessstationen nicht eingehalten.  

Beschwerden der niedersächsischen Bevölkerung über Geruchsbelästigungen nehmen zu. 

In den klassischen Tierhaltungsbereichen wie Südoldenburg liegen großräumige Geruchs-

belastungen vor. Hier kommt es aufgrund der hohen Viehdichten häufig zu Überschreitun-

gen der zulässigen Immissionswerte innerhalb von Ortschaften (MU 2006a).  

Um die Lärmbelastung der Bevölkerung zu senken, wurde das Bundesimmissionsschutz-

gesetz 1990 um den § 47a "Lärmminderungspläne" erweitert. Die Zuständigkeit zur Um-

setzung liegt bei den Kommunen. Die Maßnahmen des Entwicklungsprogramms für den 

ländlichen Raum lassen nur indirekt Lärmbelastungen in geringem Umfang erwarten, z. B. 

über zusätzlich ausgelösten Verkehr, wohingegen Maßnahmen, die zur Lärmminderung 

beitragen könnten nicht vorgesehen sind. Der Indikator ist daher von geringer Relevanz 

für das Programm.  

Die Lebensqualität im ländlichen Raum wird u. a. durch verschiedene Infrastrukturen für 

Alltag, Beruf, Freizeit usw. bestimmt. In den ländlichen Regionen mit zurückgehenden 

Bevölkerungszahlen (Unter- und Oberweserraum, südöstliches Niedersachsen, Lüchow-

Dannenberg) wird es zunehmend schwieriger entsprechende Infrastrukturen vorzuhalten.  
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Menschliche Gesundheit  

Indikatoren/ Leitfragen 

Trendbewertung Bewertung bei Nicht-
durchführung des Pro-

gramms 

• Trägt das Programm dazu bei, eine Wasserquali-
tät zu erreichen, die der menschlichen Gesund-
heit keinen Schaden zufügt?  

0 0 

• Reduktion der Emission von Stickstoffdioxid 
(NO2)

0 0 

• Reduktion der Konzentration von Feinstaub 0 0 

• Trägt das Programm zur Verminderung von 
Geruchsbelästigungen bei? 

0 - 

• Trägt das Programm zu einer Verminderung von 
Lärmbelastungen bei? 

0 0 

• Trägt das ELER-Programm zur Steigerung der 
Lebensqualität und des Erholungswertes im 
ländlichen Raum bei?  

0 - 

4.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

In Niedersachsen gibt es ca. 83.000 Bau- und Kulturdenkmäler. Das sind rund 5 % aller in 

Niedersachsen befindlichen Bauten, ein im Bundesdurchschnitt geringer Wert. Etwa 

100.000 archäologische Denkmäler sind in Niedersachsen bekannt, es wird aber davon 

ausgegangen, dass die meisten archäologischen Denkmäler noch nicht entdeckt wurden 

(Zittlau 2006, mdl.). Darüber hinaus sind wertvolle Kulturlandschaften, wie z. B. Hecken- 

oder Knicklandschaften, Heidelandschaften, Teichlandschaften als schutzwürdige Kultur-

güter einzustufen und sind darüber hinaus für den Natur- und Artenschutz und damit für 

die Erhaltung der biologischen Vielfalt und des ländlichen Naturerbes von herausragender 

Bedeutung.  

Viele der ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Kulturdenkmäler werden infolge des 

Strukturwandels nicht mehr genutzt. Dadurch wird ihre Instandhaltung oftmals vernach-

lässigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass nur noch ca. 30-70 % der alten Wirt-

schaftsgebäude genutzt werden. Die Modernisierung der ländlichen Infrastruktur kann 

Einzeldenkmale oder konstituierende Bestandteile von Gruppendenkmalen beeinträchti-

gen, beispielsweise wenn historische Gebäudefassaden durch Wärmedämmungsmaßnah-

men verändert werden oder wenn alte Straßenbeläge durch komfortablere Materialien er-

setzt werden. Bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch die Einführung des Energie-

passes infolge der 2006 novellierten Energiesparverordnung (EnEV). Häuser, die den 

Vorgaben der Energiesparverordnung nicht entsprechen werden gegenüber gut gedämmten 

Gebäuden an Wert verlieren und es wird daher ein erhöhter Anreiz zur energietechnischen 

Modernisierungen bestehen (Zittlau 2006, mdl.). Im Bereich historischer Bauwerke an 

Fließgewässern (z. B. Stauwehre, Wassermühlen) kann örtlich es zu Konflikten mit Rena-

turierungszielen kommen (Durchgängigkeit), wie auch bei Wiederaufforstungsmaßnahmen 

archäologische Denkmäler beeinträchtigt werden können (Assendorp 2006, schrftl.).  
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In den Räumen an der Nordseeküste und an den tidebeeinflussten Strömen, besteht auf ca. 

670.000 ha ein Gefahrenpotenzial durch Sturmfluten für rund 1 Mio. Menschen und deren 

Sachgüter. Infolge des Klimawandels nimmt das Hochwasserrisiko an der Küste zu. Die 

Einrichtungen des Küstenschutzes sind auf Teilstrecken wegen unzureichender Abmes-

sungen nicht ausreichend, um langfristig einen sicheren Sturmflutschutz zu gewährleisten. 

Auch im Binnenland ist angesichts der heftige Flusshochwässer der letzten Jahre mit ver-

stärkter Hochwasserproblematik zu rechnen. Von 2000 bis 2006 wurden in Niedersachsen 

764 Maßnahmen des Küsten- und Hochwasserschutzes durchgeführt (MU 2006a).  

Kultur- und sonstige Sachgüter  

Indikatoren/ Leitfragen  

Trendbewertung Bewertung bei Nicht-
durchführung des Pro-

gramms 

• Trägt das Programm dazu bei, das bauliche und 
landschaftliche Kultur- und Naturerbe (Dörfer, 
Baudenkmale, Landschaftsteile etc.) zu pflegen 
und zu schützen?  

+ - 

• Gewährleistet das Programm eine landschafts-
angepasste Siedlungsentwicklung und die Siche-
rung historischer Bausubstanz?  

+ - 

• Trägt das Programm zur Sicherheit vor Hoch-
wasserereignissen bei? 

- - 
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5 Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen  

Die Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen beschränkt sich laut 

SUP-RL nicht nur auf negative sondern erstreckt sich auch auf positive Umweltwirkungen 

(SUP-RL, Anhang I). Damit sollen auch (unerwartete) Nebenwirkungen oder räumliche 

Wirkungsverlagerungen erfasst werden, die grundsätzlich durch positive Hauptwirkungen 

entstehen könnten (Balla & Peters 2006).  

„Voraussichtliche“ Umweltauswirkungen sind solche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 

eintreten können (KOM 2003., Rz. 3.50). Dabei ist es unerheblich ob die dafür ursächlich 

verantwortlichen Programmteile zur Ausführung gelangen oder nicht.  

Für die Bestimmung der „Erheblichkeit“ im Umweltbericht scheint es, im Gegensatz zum 

Schritt des Screening, keine allgemeingültige Definition zu geben. Der Anhang II der 

SUP-RL gibt Hinweise über die „Erheblichkeitskriterien“ im Rahmen des Screening. Sie 

können in abgewandelter Form auch für die Erheblichkeitsprüfung einzelner Maßnahmen 

herangezogen werden.  

Streng genommen muss die Erheblichkeit immer im konkreten Umwelt-

Maßnahmenzusammenhang eingeschätzt werden, was aber auf Programmebene nur be-

dingt möglich ist: Standorte, Größe, Ausführung usw. der Maßnahmen sind häufig nicht 

bekannt bzw. können nur als Erfahrungswert angenommen werden. Die SUP-RL ermög-

licht für Maßnahmen mit vorgesehenen nachgelagerten weiteren Prüfungsvorschriften im 

Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Möglichkeit der „Abschichtung“ (SUP-RL, Art. 4 

Abs. 3 i.V.m. Art. 5 Abs. 2), d. h. die Prüfung von bestimmten Umweltauswirkungen auf 

der dafür am besten geeigneten Ebene und zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen. Die 

strategische Umweltprüfung kann somit auf die für das Programm erheblichen Umweltas-

pekte konzentriert werden (Sangenstedt 2006).  

Es wird in einem ersten Schritt geprüft, ob überhaupt Umweltwirkungen auf die Schutzgü-

ter zu verzeichnen sind. Dabei werden auch mögliche Sekundärwirkungen und Wechsel-

wirkungen zwischen den Schutzgütern berücksichtigt. Der Übersichtlichkeit halber wer-

den in Tabelle 7 nur die Schutzgüter aufgelistet, nicht die hinterlegten Indikatoren (vgl. 

dazu Kap. 3 und 4). Der erste Prüfschritt schließt mit einer zusammenfassenden  

Übersicht über Maßnahmen mit voraussichtlich erheblichen Umweltwirkungen und Maß-

nahmen, bei denen eine genauere Beurteilung späteren Prüfschritten überlassen werden 

soll (vertikale Abschichtung).  

Im zweiten Schritt werden nur noch die Maßnahmen betrachtet, die voraussichtlich erheb-

lichen Wirkungen auslösen. In diesem Schritt werden kumulative und synergistische Wir-

kungen im Programmkontext geprüft, die Reversibilität der Maßnahmen eingeschätzt und 

Umweltwirkungen vor dem Hintergrund ihres Umfangs und Finanzausstattung begutach-

tet. Bei der Prüfung von Wechselwirkungen müssen allerdings auch die Maßnahmen be-
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rücksichtigt werden, die allein keine erheblichen Umweltwirkungen entfalten bzw. die erst 

in späteren Schritten vertiefend geprüft werden können. Wo erforderlich, werden sie daher 

erwähnt.  

In der Tabelle 7 sind mit Pfeil „�„ Instrumente gekennzeichnet, die für eine Abschichtung 

in Frage kommen. Eine weitere Prüfung der Umweltwirkungen kann damit den nachfol-

genden Ebenen vorbehalten werden. Ob eine nachgelagerte Prüfung erfolgen muss und 

welche Instrumente dabei tatsächlich greifen, kann auf der Programmebene nicht immer 

eindeutig entschieden werden, da dies von Projektart, –größe und -lage abhängig ist. Im 

Wesentlichen kommen vier Instrumente in Frage, die nachfolgend kurz erläutert werden. 

Darüber hinaus sind die einschlägigen Umwelt- und Genehmigungsvorschriften grundsätz-

lich zu berücksichtigen (z. B. nach Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz).  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Die UVP soll durch frühzeitige und umfassende Ermittlung der umweltrelevanten Auswir-

kungen eines Vorhabens der Optimierung einer Entscheidung unter Umweltgesichtspunk-

ten und Information der Öffentlichkeit dienen. Sie dient damit der Folgenabschätzung und 

Steuerung von Projekten. Rechtsgrundlagen sind die Richtlinie 85/337/EWG und deren 

Umsetzung in deutsches (UVPG) Recht. Das Niedersächsische Gesetz über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (NUVPG) bzw. das Bremische Landesgesetz über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (BremUVPG) regeln weitere Spezifika. Die Umweltverträglichkeits-

prüfung ermittelt, beschreibt und bewertet die Auswirkungen auf die Schutzgüter Men-

schen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige 

Sachgüter einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. Die Schutzgüter des UVPG 

sind daher umfassender als die der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  

Eingriffsregelung  

Die Eingriffsregelung hat schwerpunktmäßig das Ziel, durch die Vorgabe von Rechtsfol-

gen Beeinträchtigungen der Umwelt zu bewältigen, indem sie vermieden oder ausgegli-

chen werden. Ist das nicht möglich, sind die betroffenen Funktionen zu ersetzen. Sie dient 

damit der Folgenbewältigung von Projekten. Das Bundesnaturschutzgesetz gibt hier Rah-

menregelungen vor (BNatSchG), die durch Landesrecht ausgestaltet werden (NNatG). In 

Bauleitplänen ist die Eingriffsregelung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches anzu-

wenden (BauGB). Bei der Eingriffsregelung sind die fachgesetzlichen und fachwissen-

schaftlichen Bewertungsmaßstäbe des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/ Luft und Landschaftsbild heranzuzie-

hen. Die Anwendung der Eingriffsregelung bedarf eines Eingriffs auf Grund einer behörd-

lichen Entscheidung, Anzeige oder Durchführung. Bei Vorhaben wie der Flurneuordnung 

oder der Bauleitplanung ist dies grundsätzlich gegeben.  
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FFH-Verträglichkeitsprüfung  

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und Vogelschutz-Richtlinie (Vogelschutz-

RL) sind mit der Zielrichtung erlassen worden, ein europäisches Schutzgebietssystem zu 

schaffen. Mit diesem auch als Europäisches ökologisches Netz „Natura 2000“ bezeichne-

ten System soll die Sicherung der Artenvielfalt in Europa gewährleistet werden. Der öko-

logische Zustand der Natura 2000-Gebiete darf nicht verschlechtert werden. Mit der Ver-

träglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG bzw. gemäß den Bestimmungen des Art. 6 

Abs. 3 und 4 FFH-RL sollen Beeinträchtigungen dieser Gebiete abgewehrt werden. Zu 

prüfen sind Maßnahmen sowohl außerhalb als auch innerhalb der Gebiete sofern sie den 

Erhaltungszustand erheblich beeinträchtigen können.  

Bauleitplanung 

Die Berücksichtigung von Umweltbelangen, insbesondere auch durch die Instrumente der 

SUP, UVP und Eingriffsregelung sowie der Prüfungen nach FFH- und Vogelschutzrichtli-

nien, wird im Baugesetzbuch (BauGB) für die vorbereitende (Flächennutzungspläne) und 

verbindliche (Bebauungspläne) Bauleitplanung geregelt. Die Umweltbelange werden in 

einem Umweltbericht dargestellt und bei der Begründung des Bauleitplans herangezogen. 

Landwirtschaftliche Bauten im Außenbereich (§ 35 BauGB) gehören zu den privilegierten 

Nutzungen, die generell zulässig sind, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

Hierzu zählen neben z. B. Betriebsgebäuden oder Stallanlagen auch Einrichtungen zur 

Nutzung von Bioenergie bis zu einer gewissen Größe. Die Eingriffsregelung gilt auch hier; 

die Umweltprüfung nach UVPG wird ab einer festgelegten Größe von z. B. Intensivtier-

haltungsanlagen durchgeführt.  
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5.1 Prüfung der voraussichtlichen Wirkung auf die Schutzgüter 

Die voraussichtliche Wirkung auf die Schutzgüter wird anhand der folgenden 5-stufigen 

Skala eingeschätzt. Grundlage für die Einschätzung sind die vorliegenden Maßnahmenbe-

schreibungen des Planentwurfs sowie ergänzende Gespräche mit den zuständigen Fachre-

ferenten. Prüfkriterien sind die in den Kapiteln 3 und 4 herausgearbeiteten Indikatoren.  

Umfassende Hinweise zu Wirkfaktoren und Umweltwirkungen geben unter anderem die 

Halbzeitbewertung (FAL et al. 2003) und die Aktualisierung der Halbzeitbewertung (FAL 

et al. 2005), an denen die Autoren des vorliegenden Umweltberichts mitgewirkt haben. 

Dort ist in großem Umfang Literatur zu den Umweltwirkungen ausgewertet worden.  

Erläuterungen zu Tabelle 7  
++ besonders positive Wirkungen 

+ positive Wirkungen 

0 keine, vernachlässigbare oder neutrale Wirkungen 

- negative Wirkungen 

-- besonders negative Wirkungen 

+/- es sind sowohl positive als auch negative Wirkungen denkbar  
(z. B. je nach Fördertatbestand oder unterschiedlichen Wirkungspfaden)  

���� voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen;  
 + überwiegend positiv, - überwiegend negativ 

k. A. keine Angaben 

Die summarische Beurteilung der voraussichtlich erheblichen Umweltwirkungen (�) der 

Maßnahmen erfolgt nur noch anhand der Skala + und –, für erhebliche positive bzw. nega-

tive Umweltwirkungen. Maßnahmen, die summarisch betrachtet voraussichtlich keine er-

heblichen Wirkungen haben, werden mit 0 gekennzeichnet.  

Hinweis: Der Maßnahmenumfang in den nachfolgenden Tabellen wurde soweit möglich 

für den Programmzeitraum 2007-2013 summarisch berechnet bzw. aus den operationellen 

Zielen übernommen. Bei den Förderflächen des Agrarumweltbereichs (Maßnahmen 

„NAU“, „Kooperationsprogramm Naturschutz“ und „Gewässerschonende Landbewirt-

schaftung“ sowie des „Erschwernisausgleichs“ handelt es sich bei den Angaben um den 

jährlichen durchschnittlichen Förderumfang während der gesamten Programmlaufzeit. 

Aufgrund fehlender Angaben konnten die Zielbeiträge des Landes Bremen noch nicht be-

rücksichtigt werden.  
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Die nachfolgende Tabelle 8 gibt einen Kurzüberblick über die Maßnahmen mit voraus-

sichtlich erheblichen Umweltwirkungen (�) sowie der summarischen Bewertung der ü-

berwiegenden Wirkung der jeweiligen (Teil-) Maßnahme (positiv +, negativ -). Außerdem 

werden die Möglichkeiten zur Abschichtung, wie in der obigen Tabelle 7 im ersten Prüf-

schritt ermittelt dargestellt. Aufgrund der Heterogenität einzelner Maßnahmen, gelten die 

Möglichkeiten zur Abschichtung nicht immer für alle Maßnahmenbestandteile, dort wird 

der Haken in Klammern (�) gesetzt. Es wird deutlich, dass einige Maßnahmen im vorlie-

genden Umweltbericht nicht - entsprechend dem Detaillierungsgrad dieses Berichtes - ab-

schießend beurteilt werden konnten, da die weit gefächerte Konzeption der Maßnahmen 

sowie der z. T. fehlende räumliche Bezug eine entsprechende Beurteilung nicht zulassen. 

Zur Beurteilung der Maßnahmen bzw. Maßnahmenbestandteile stehen die bereits zu Be-

ginn dieses Kapitels genannten nachgelagerten Instrumente zur Verfügung (UVP, Ein-

griffsregelung u. a.). Mit der Darstellung in Tabelle 8 wird keine Aussage darüber getrof-

fen, ob die Anwendung der nachgelagerten Instrumente im jeweiligen Einzelfall rechtlich 

geboten ist.  

Erläuterungen zur Tabelle 8  
Erhebliche Umweltwirkungen (vgl. Tabelle 10)  

+ � voraussichtlich erhebliche Umweltwirkung mit überwiegend positiven Wirkungen 

- � voraussichtlich erhebliche Umweltwirkung mit überwiegend negativen Wirkungen 

0 voraussichtlich keine erheblichen Wirkungen 

Möglichkeit zur Abschichtung (vgl. Kapitel 5)  

� nachgelagerte Prüfinstrumente kommen zum Tragen 

(�) nachgelagerte Prüfinstrumente kommen bei Einzelaspekten oder Varianten der Maßnahme 
zum Tragen  

0 nachgelagerte Prüfinstrumente sind nicht vorgesehen 

Tabelle 8 Kurzübersicht über die Beurteilung der Erheblichkeit der Umwelt-
wirkungen und Hinweise zur Abschichtung

Maßnahme erhebliche Um-
weltwirkungen 

Möglichkeit zur 
Abschichtung 

111 Qualifizierung 0 0 

111 Natur- und Wasserschutzberatung 0 0 

114 EMS (Einzelbetriebliche Managementsysteme) 0 0 

121 AFP (Agrarinvestitionsförderungsprogramm) - � (�) 

122 Wirtschaftswert der Wälder 0 0 

123 Verarbeitung und Vermarktung - � (�) 

125 Flurbereinigung + � �

125 Wegebau - � (�) 

125 Wegebau Forst - � (�) 
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Maßnahme erhebliche Um-
weltwirkungen 

Möglichkeit zur 
Abschichtung 

126 Hochwasserschutz Binnenland - � �

126 Küstenschutz - � �

213 Erschwernisausgleich 0 0 

214 NAU-A2 (MDM) + � 0 

214 NAU-A3 (Gülle) + � 0 

214 NAU-A4 (Blühflächen auf Stilllegung) 0 0 

214 NAU-A5 (Blühstreifen, einjährig) + � 0 

214 NAU-A6 (Blühstreifen, mehrjährig) + � 0 

214 NAU-A7 (Zwischenfrüchte) + � 0 

214 NAU-B1 (Grünlandextensivierung, Einzelflächen) + � 0 

214 NAU-B2 (Honorierung) + � 0 

214 NAU-C (Ökolandbau) + � 0 

214 Grundwasserschonende Landbewirtsch. (GSL) + � 0 

214 Tiergenetische Ressourcen + � 0 

214 KoopNat a) Grünland + � 0 

214 KoopNat a) Acker + � 0 

214 KoopNat a) besondere Biotope + � 0 

214 KoopNat a) Gastvögel + � 0 

221 Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen + � (�) 

223 Erstaufforstung nichtlandwirtschaftlicher Flächen + � (�) 

225 Waldumweltmaßnahmen + � 0 

226 Wiederaufbau Forst + � 0 

227 Nichtproduktive Investitionen Forst  + � 0 

311 Diversifizierung  + � 0 

311 Tourismus  - � (�) 

321 Dienstleistungseinrichtungen  + � 0 

322 Dorferneuerung  + � 0 

323 Entwicklung Natur und Landschaft (NuL) + � 0 

323 Fließgewässerentwicklung entspr. WRRL + � (�) 

323 Begleitende Maßnahmen Grundwasserschutz  + � 0 

323 Kulturerbe + � 0 

331 Transparenz 0 0 

341 ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept) 0 0 

341 REM (Regionalmanagement) 0 0 

411-
413 

Lokale Entwicklungsstrategien in den drei Schwer-
punkten 

0 0 

421 Gebietsübergreifende Kooperationen 0 0 

431 Betreiben einer LAG 0 0 

(�) Die Möglichkeit zur Abschichtung gilt nicht für alle Bestandteile der Maßnahme oder nicht in allen 

Fällen z. B. je nach Lokalisierung.  
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5.2 Prüfung synergistischer und kumulativer Wirkungen im Pro-
grammkontext 

Im diesen zweiten Prüfschritt (Tabelle 9) werden nur noch Maßnahmen mit voraussicht-

lich erheblichen Umweltwirkungen aufgenommen. Unter dem Aspekt der Kumulation von 

Umweltwirkungen werden jedoch auch Maßnahmen ohne voraussichtlich erhebliche Um-

weltwirkungen geprüft und ggf. in der Spalte „Wechselwirkungen, Synergien, Kumulati-

on“ berücksichtigt.  

Erläuterungen zur Tabelle 9  

Dauer der Wirkung > eher kurzfristige Wirkung, z. B. 5 Jahre entsprechend der 
Vertragslaufzeit  

>> eher längerfristige Wirkung, über die eigentliche Maßnah-
mendurchführung hinaus gehend  

Reversibilität der Wirkung R reversibel, z. B. Wirkungen während der Bauphase, Verlust 
von Gehölzstrukturen  

IR irreversibel, z. B. Wegeneubau, Verlust sensibler Lebensräu-
me, Artenverlust  

Wechselwirkungen, Synergien +) positive Synergien bzw. sich positiv kumulierende Wirkungen 

-) negative Synergien bzw. sich negativ kumulierende Wirkun-
gen  

Zielgebiet PG gesamtes Programmgebiet  

WG Waldgebiete im Programmgebiet  

AL Ackerland im Programmgebiet 

GL Grünland im Programmgebiet 

WRRL Gebietskulisse der Wasserrahmenrichtlinie mit „unwahr-
scheinlicher Zielerreichung“ und erosionsgefährdete Flächen  

N2000 in der Gebietskulisse des Netzes Natura 2000 

+ voraussichtlich überwiegend positive Umweltwirkungen überwiegende Umweltwirkung

- voraussichtlich überwiegend negative Umweltwirkungen 
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Tabelle 9 Einschätzung der Umweltwirkungen der Maßnahmen vor dem Hin-
tergrund ihrer Art, Dauer, Zielgebiete, Umfang und Finanzausstat-
tung  

Maßnahmen Dauer 
der Wir-
kungen

Rever-
sibilität 

Wechselwirkungen
17

, 
Synergien, Kumulation

Zielge-
biet 

Umfang über-
wiegen-
de Um-

welt-
wirkung

Anteil an 
EU-

Mitteln
18

121 AFP  >> IR, R +) wettbewerbsfähige 
Betriebe sichern die 
Weiterbewirtschaftung 
von Flächen für den Na-
turschutz 

-) Beitrag zur rationali-
sierten Intensivlandwirt-
schaft; weitere bauliche 
Maßnahmen im Außen-
bereich  

PG k. A. - 14,9 % 

123 Verarbeitung 
und Vermark-
tung 

>> IR +) Produktnachfrage 
Ökolandbau, Fleischsor-
ten und damit Biotop-/ 
Rasseerhaltung 

-) kumulative Wirkungen 
mit Schwerpunkt 3 (Flä-
chenverbrauch, induzier-
ter Verkehr)  

PG 140 Un-
terneh-

men 

- 3,7 % 

125 Flurbereinigung >> IR, R +) Flächenbeschaffung 
für den Naturschutz 

-) Einsatz größerer Ma-
schinen mit Folgen für 
Bodenverdichtung, 
Schlagkraft, Infrastruktur

PG
19 200 Ver-

fahren 
+ 10,0 % 

125 Wegebau >> IR -) bei Neubau Beitrag zur 
Landschaftszerschnei-
dung 

PG 750 km - 4,9 % 

125 Wegebau Forst >> IR -) bei Neubau Beitrag zur 
Landschaftszerschnei-
dung 

WG 350 km - 0,6 % 

                                                
17

 Unmittelbare Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, ausgelöst durch Umweltwirkungen in-
nerhalb einer Maßnahme, wurden bereits im ersten Prüfschritt berücksichtigt und sind in die Bewer-
tung der Erheblichkeit eingeflossen. Hier werden Wechselwirkungen zwischen den Maßnahmen be-
trachtet.  

18
  Berechnung anhand der Gesamtmittel für die Schwerpunkte 1 bis 4, ohne der Mittel für die Technische 

Hilfe. 
19

 Fördervoraussetzung: Aufnahme im Flurbereinigungsprogramm Niedersachsen.  
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Maßnahmen Dauer 
der Wir-
kungen

Rever-
sibilität 

Wechselwirkungen
17

, 
Synergien, Kumulation

Zielge-
biet 

Umfang über-
wiegen-
de Um-

welt-
wirkung

Anteil an 
EU-

Mitteln
18

126 Hochwasser-
schutz Binnen-
land 

>> IR +) Biotopentwicklung auf 
Rückdeichungsflächen 

-) Verschärfung von 
Hochwasserproblemen 
flussabwärts, Gewässe-
reintiefung und Grund-
wasserabsenkung  

PG mind. 56 
Projekte

- 3,4 % 

126 Küstenschutz >> IR  Küsten-
linie, 

Ästuare

14-28 
Projekte

- 3,4 % 

214 NAU gesamt > R +) Agrarumweltmaßnah-
men, insbes. KoopNat; 
Landschaftsbildbereiche-
rung als Tourismusfaktor

AL, GL 197.000 
ha, 

5.180 t 
NH3

+ 15,7 % 

214 GSL > R +) insbes. NAU, 223 u.a. AL, GL 10.000 
ha 

+ 0,6 % 

214 Tiergenetische 
Ressourcen 

> R +) Landschaftspflege, 
Tourismus  

PG 7.730 
Tiere 

+ 0,1 % 

214 KoopNat ge-
samt 

> R +) Agrarumweltmaßnah-
men, insbes. NAU, auch 
Tiergenet. Ressourcen; 
Landschaftsbildbereiche-
rung als Tourismusfaktor

AL, 
GL, 

N2000

30.000 
ha 

+ 4,1 % 

221 Erstaufforstung 
landwirtschaft-
licher Flächen 

>> R  AL, GL 2.100 ha + 0,7 % 

223 Erstaufforstung 
nichtlandwirt-
schaftlicher 
Flächen 

>> R  PG 100 ha + 0,03 % 

225 Waldumwelt-
maßnahmen 

>, >> R  WG, 
N2000

300 ha + 0,2 % 

226 Wiederaufbau 
Forst 

>> IR, R +) Trinkwasserschutz WG erst im 
Schadens-

fall 

+ -- 

227 Nichtproduktive 
Investitionen 
Forst  

>, >> R +) Trinkwasserschutz WG 31.500 
ha 

+ 3,1 % 

311 Diversifizierung >> IR +) Erhaltung von Bau-
substanz durch Nutzung, 
kulturelles Erbe, Touris-
mus 

PG 100 Maß-
nahmen

+ 1,2 % 
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Maßnahmen Dauer 
der Wir-
kungen

Rever-
sibilität 

Wechselwirkungen
17

, 
Synergien, Kumulation

Zielge-
biet 

Umfang über-
wiegen-
de Um-

welt-
wirkung

Anteil an 
EU-

Mitteln
18

311 Tourismus  >> IR +) positive Effekte für 
die Bevölkerung zusam-
men mit anderen Maß-
nahmen aus Schwer-
punkt 3  

-) Kumulation mit ande-
ren Infrastrukturmaß-
nahmen aus Schwer-
punkt 3 

PG 200 Vor-
haben 

- 0,8 % 

321 Dienstleistungs-
einrichtungen 

>> IR, R +) positive Effekte für 
die Bevölkerung zusam-
men mit anderen Maß-
nahmen aus Schwer-
punkt 3  

-) Kumulation negativer 
Effekte des Umbaus 
kulturhistorisch bedeut-
samer Bausubstanz mit 
z. B. 322 oder 323  

PG 30 Maß-
nahmen

+ 0,8 % 

322 Dorferneuerung >> IR +) Ergänzung mit 311, 
321, 323 

-) Kumulation von z. B. 
Habitatverlusten in/ an 
Gebäuden oder Gebäu-
deüberprägung mit ande-
ren Maßnahmen aus 
Schwerpunkt 3 

PG 750 Dör-
fer 

+ 10,9 % 

323 Entwicklung 
Natur und 
Landschaft 

>> IR, R +) mit Naturschutzbera-
tung und Maßnahmen des 
Code 214  

PG mind. 
100 Pro-

jekte 

+ 1,8 % 

323 Fließgewässer-
entwicklung 
entspr. WRRL 

>> IR +) Gewässerentwicklung 
im Zusammenspiel mit 
214-Maßnahmen und 
NuL 323; Hochwasser-
schutz 

WRRL 300 Pro-
jekte, 55 
km Ge-
wässer-
entwick-

lung 

+ 2,4 % 

323 Begl. Maßnah-
men Grundwas-
serschutz  

>> IR +) NAU, Koop.Nat.   40 ha + 0,5 % 

323 Kulturerbe >> IR +) Dorferneuerung, Tou-
rismus 

-) Kumulation von z. B. 
Habitatverlusten in/ an 
Gebäuden mit anderen 
Maßnahmen aus Schwer-
punkt 3 

 200 Ein-
richtun-

gen 

+ 2,9 % 
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Einschätzung kumulativer Umweltwirkungen 

Kumulative Umweltwirkungen können sowohl positiv als auch negativ sich addierend o-

der verstärkend auftreten. Außerdem ist eine gegenseitige Aufhebung oder Reduzierung 

sowohl positiver als auch negativer Umweltwirkungen denkbar. Eine Abschätzung dieser 

Effekte ist auf Programmebene jedoch nahezu unmöglich, da unter anderem  

– die räumliche Zuordnung der Wirkungen i. d. R. nicht oder nur ungenau erfolgen 

kann;  

– die Intensität vieler Wirkungen nicht oder nur ungefähr abgeschätzt werden kann;  

– die Reichweite der Wirkungen nicht bestimmt werden kann;  

– der Umfang der Inanspruchnahme nicht oder nur ungenau bekannt ist.  

Auf eine summarische Betrachtung kumulativer Umweltauswirkungen, im Sinne einer 

mathematischen Verrechnung, wird daher verzichtet. Gleichwohl fließen die Ergebnisse 

aus Tabelle 12 in die zusammenfassende Bewertung des Kapitels 5.3 ein.  

Alternativendiskussion und Optimierungshinweise 

Alternative Erwägungen (z. B. räumliche Veränderung nicht standortgebundener Maß-

nahmen, genereller Maßnahmeverzicht o. ä.) sind immanente Bestandteile eines jeden pla-

nerischen Konzeptes, werden im Planungsprozess jedoch häufig nicht dokumentiert. Die 

Prüfung von Alternativen während der Maßnahmenkonzeption beschränkt sich auf die 

Optionsmöglichkeiten, die die ELER-VO auf Programmebene eröffnet. Eine echte strate-

gische Alternativenprüfung müsste bereits bei der Ausarbeitung der Verordnung ansetzen 

und sowohl die Definition der Schwerpunkte als auch deren finanzielle Gewichtung be-

rücksichtigen. Die Alternativendiskussion mit der beteiligten Öffentlichkeit (u. a. WiSo-

Partner, Verbände), der Projektgruppe zur Programmerstellung und im Vorfeld mit den 

Evaluatoren beschränkte sich daher auf die vorhandenen Spielräume. Da es sich um einem 

seit Jahren „fließenden“ Prozess handelt, sind die diskutierten Varianten nicht mit denen 

einer klassischen Projektplanung vergleichbar.  

Alternativen im Sinne von „Neuaufnahme oder Streichung“ von Maßnahmen sowie der 

„Modifikation“ von Maßnahmen sind durch die Erfahrungen der Programmlaufzeit 2000-

2006 aufgezeigt worden (Halbzeitbewertung und Aktualisierung der Halbzeitbewertung) 

und in die Neuprogrammierung für die Programmlaufzeit 2007-2013 eingeflossen. Die 

Vorschläge der Evaluation haben dabei versucht eine Maßnahmenoptimierung für alle re-

levanten Kriterien zu erreichen, was je nach Maßnahme auch Umweltwirkungen ein-

schließt. Die Vorschläge sind in der Maßnahmenbeschreibung des Kapitel 5 des Pro-

grammentwurfs dokumentiert.  

Weitere Hinweise zu Alternativen und Maßnahmen zur Vermeidung negativer Umwelt-

wirkungen bzw. Optimierung positiver Umweltwirkungen werden im ersten Prüfschritt in 

Tabelle 8 gegeben. Insgesamt wird deutlich, dass es sich dabei häufig lediglich um Opti-
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mierungsvorschläge handelt, die ausreichen, um voraussichtlich erhebliche Umweltwir-

kungen zu vermeiden oder zu vermindern.  

5.3 Zusammenfassende Bewertung  

Von den insgesamt 48 geprüften (Teil-) Maßnahmen können 34 voraussichtlich erhebliche 

Umweltwirkungen entfalten, wovon wiederum 7 voraussichtlich überwiegend negative 

Wirkungen und 27 voraussichtlich überwiegend positive Wirkungen nach sich ziehen wer-

den (Tabellen 8 und 9). Der Schwerpunkt 1 hat an den überwiegend negativ bewerteten 

Maßnahmen einen Anteil von sechs Maßnahmen (von insgesamt elf geprüften Maßnah-

men), der Schwerpunkt 3 eine Maßnahme (von insgesamt elf geprüften Maßnahmen). Im 

Schwerpunkt 2 sind ausschließlich überwiegend positive Umweltwirkungen zu finden (bei 

zwei neutralen Wirkungen), im Schwerpunkt 4 Leader ist keine Bewertung der Umwelt-

wirkungen möglich.  

Die Maßnahmen mit voraussichtlich überwiegend negativen Umweltwirkungen haben alle 

langfristige, über die Maßnahmenumsetzung hinausgehende Umwelteffekte, die zumindest 

für Teilbelange des Umweltschutzes als irreversibel einzustufen sind. Sie umfassen zu-

sammen rd. 32 % der EU-Fördermittel. Überwiegend positive Umweltwirkungen werden 

mit rd. 55 % der vorgesehenen Finanzmittel bewirkt. Die Maßnahmen mit positiven Um-

weltwirkungen erreichen voraussichtlich gut 259.000 ha Fläche, 55 km Gewässerabschnit-

te und 1.680 sonstige Förderfälle
20

. Die Maßnahmen mit negativen Umweltwirkungen er-

reichen voraussichtlich Wegebauten mit einer Länge von 1.100 km und weitere 410 För-

derfälle unterschiedlicher Art. Ergänzend muss jedoch noch einmal betont werden, dass 

auch die Maßnahmen mit überwiegend negativen Umweltwirkungen häufig in Teilberei-

chen bzw. für einige Schutzgüter auch positive Wirkungen entfalten können. Der zweite 

Prüfschritt (Tabelle 12) hat darüber hinaus gezeigt, dass bei der Maßnahmenumsetzung 

aus den Schwerpunkten 1 und 3 auf potenziell negative kumulative Wirkungen bei räumli-

cher Koinzidenz, z. B. auf Gemeindeebene, geachtet werden muss. Die angelegten positi-

ven Synergien zwischen den Schwerpunkten sind positiv hervor zu heben.  

Bei der zusammenfassenden Bewertung ist zu berücksichtigen, dass viele der Maßnahmen 

sowohl positive als auch negative Umweltwirkungen entfalten können (vgl. dazu die voran 

gegangenen Diskussionen in Tabelle 8 im ersten Prüfschritt). Des Weiteren sind einige 

Maßnahmen kostenintensiver als andere, was aber keinen direkten Rückschluss auf die 

Intensität ihrer Umweltwirkungen zulässt. Hierzu sollten die Zusammenstellungen der 

Tabelle 10 betrachtet werden. Es gibt methodisch keine Möglichkeit Umweltwirkungen 

gegeneinander im wissenschaftlichen Sinne aufzurechnen, zumal hierzu hinreichend kon-

krete Zielsetzungen für die Entscheidung in Konfliktfällen fehlen.  

                                                
20

  zuzüglich der geförderten Haustierrassen sowie der eingesparten Ammoniakemissionen.  
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Die abschließende Zusammenstellung in Tabelle 10 gibt daher in Teilbereichen auch eine 

subjektive gutachterliche Einschätzung wieder. Die letztendliche Abwägung muss der Po-

litik vorbehalten werden.  

Tabelle 10 Zusammenfassende Bewertung der Umweltwirkungen der Schwer-
punkte  

davon 

Schwerpunkt 

Anzahl der ge-
prüften (Teil-) 
Maßnahmen 

voraussichtlich 
erhebliche Um-
weltwirkungen 

voraussichtlich 
überwiegend 
negative Um-

weltwirkungen 

voraussichtlich 
überwiegend 
positive Um-

weltwirkungen 

1 Wettbewerbsfähigkeit 11 7 6 1 

2 Umwelt, Landschaft 21 19 0 19 

3 Diversifizierung, Lebens-
qualität 

11 8 1 7 

4 Leader 5 0 0 0 

 48 34 7 27 

(Auf Grundlage der zusammenfassenden Darstellung aus Tabelle 9) 

Werden die Schutzgutbewertungen zusammen gefasst betrachtet ergibt sich ein ähnlich 

positives Gesamtbild des Niedersächsisch/ Bremischen Entwicklungsprogramms hinsicht-

lich seiner Umweltwirkungen. Hier ist bei der Auswertung zu berücksichtigen, dass an 

vielen Stellen keine eindeutigen Bewertungen vergeben werden konnten (z. B. 0/+). Für 

die Übersicht in Tabelle 11 wurden beide Bewertungsangaben ausgezählt. Es wird deut-

lich, dass die voraussichtlich positiven Umweltwirkungen mit zusammen 141 Nennungen 

(+ und ++) die voraussichtlich negativen Umweltwirkungen mit 36 Nennungen überwie-

gen. Voraussichtlich besonders negative Umweltwirkungen (--) wurden nur vier Mal er-

mittelt. Die meisten Nennungen entfallen auf voraussichtlich neutrale Umweltwirkungen, 

insbesondere in den Bereichen Klima, Bevölkerung, Kulturgüter. Die meisten positiven 

Wirkungen treten relativ weit gestreut in den Bereichen Biodiversität, Boden, Wasser, 

Landschaft und Bevölkerung auf. Schwerpunkte der voraussichtlich negativen Umwelt-

wirkungen liegen bei den Schutzgütern Biodiversität, Landschaft und Boden.  

Die zusammenfassenden Auswertungen der Tabellen 10 und 11 zeigen, dass der Entwurf 

zum Niedersächsischen und Bremischen Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum seinem strategischen Ansatz, Umweltziele nicht nur explizit zu verfolgen, sondern 

auch querschnittsorientiert in alle Förderbereiche zu integrieren, gerecht wird. Verblei-

bende Optimierungspotenziale und Risiken im Bereich nicht absehbarer kumulativer Wir-

kungen wurden aufgezeigt.  
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Tabelle 11 Zusammenfassende Bewertung der Maßnahmenwirkungen auf die 
Schutzgüter 

21

Bewer-
tung 

Biodiver-
sität 

Boden Wasser Klima Land-
schaft 

Bevölke-
rung, 

Gesund-
heit 

Kultur-, 
Sachgü-

ter 
Gesamt 

++ 10 10 12 1 8 6 6 53 

+ 13 13 13 9 19 12 9 88 

0 24 24 26 43 24 31 37 209 

- 11 9 3 1 7 1 0 32 

-- 2 0 1 0 1 0 0 4 

(Auf Grundlage der Schutzgutbewertungen aus Tabelle 8) 

                                                
21

  „Sowohl-als-auch“-Bewertungen der Tabelle 8 (z. B. 0/+) wurden jeweils beiden Bewertungsstufen 
angerechnet, hier also 0 für neutrale Wirkung und + für positive Wirkung. Maßnahmen ohne Bewer-
tung wurden der Null (0) zugerechnet.  
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6 Maßnahmen zur Überwachung  

Nach Art. 10 SUP-RL sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die sich aus der Durch-

führung des Programms ergeben, zu überwachen, um ggf. frühzeitig Abhilfemaßnahmen 

ergreifen zu können. Zur Sicherstellung der Überwachung kann auf bereits bestehende 

Mechanismen zurückgegriffen werden.  

Die ELER-VO EG/1698/2005 sieht bereits umfassende Überwachungsmechanismen über 

die Ergebnisse und Wirkungen des Programms vor. Der jährliche Zwischenbericht (erst-

mals ab 2008) muss u. a. anhand der Ergebnisindikatoren den Stand der Programmdurch-

führung darlegen und die Ergebnisse der laufenden Bewertung gemäß Artikel 86 zusam-

menfassen. Weitere wesentliche Bausteine der laufenden Bewertung sind nach der Ex an-

te-Bewertung, die Halbzeit- und Ex post-Bewertung. Diese stellen umfassend dar und 

bewerten den Output, die Ergebnisse und die Wirkungen des Programms anhand der fest-

gelegten gemeinschaftlichen und programmspezifischen Indikatoren. Dabei werden auch 

die Umweltwirkungen, die Prioritäten der Gemeinschaft und die Nachhaltigkeit des Pro-

gramms umfassend berücksichtigt. Die Halbzeitbewertung muss 2010, die Ex post-

Bewertung 2015 fertiggestellt werden. Bereits in der laufenden Programmperiode 2000-

2006 haben sich die Halbzeitbewertung und die Aktualisierung der Halbzeitbewertung 

(Update) als geeignete Instrumente zur Steuerung der Maßnahmenumsetzung und 

-ausgestaltung bewährt. Zur Überwachung der Auswirkungen des Programms nach der 

Maßgabe von Art. 10 SUP-RL kann daher insbesondere auch auf die jährlichen Berichte 

einschließlich der Halbzeit- und Ex post-Bewertung zurück gegriffen werden. Darüber 

hinaus stehen folgende weitere Instrumente zur Verfügung:  

Das Konzept für Umweltindikatoren Niedersachsen (NLÖ 2004) legt für 13 Themenfel-

der insgesamt 17 Kernindikatoren fest, setzt Zielvorgaben und beschreibt die Trends. Da-

bei werden u. a. die Bereiche Eutrophierung, Versauerung, Biologische Vielfalt, Wasser-

ressourcen, Bodenqualität und Flächenverbrauch, Luftqualität und Klima erfasst. Die Da-

ten werden in regelmäßigen Abständen, an verschiedenen Probestellen erfasst. Die Zu-

ständigkeit ist unterschiedlich je nach Fachaufgaben verteilt. So wird der Nitratgehalt des 

Grundwassers z. B. an den Grundwassergütemessstellen des Gewässerüberwachungssys-

tems Niedersachsen (GÜN) durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirt-

schaft und Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erfasst, der Flächenverbrauch kann hinge-

gen dem Automatisierten Liegenschaftsbuch entnommen werden, dass jährlich fortge-

schrieben wird.  

Die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) sieht nach Artikel 8 eine Überwa-

chung des Zustands der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Schutzgebiete 

vor. Bei Oberflächengewässern umfasst die Überwachung grundsätzlich den ökologischen 

und chemischen Zustand bzw. das ökologische Potenzial der Gewässer. Beim Grundwas-

ser wird der chemische und mengenmäßige Zustand überwacht. Die Monitoringprogram-
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me müssen ab Dezember 2006 in Betrieb genommen werden. Die Anforderungen der Ü-

berwachung sind detailliert in Anhang V der WRRL beschrieben.  

Die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) fordert nach Artikel 11 eine 

Überwachung der Arten und des Erhaltungszustandes der Lebensräume. Artikel 17 sieht 

hierfür eine Berichtspflicht alle sechs Jahre vor. 

Die Luftqualitätsrichtlinie 96/62/EG (IPPC-RL) sieht unter anderem die integrierte 

Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzungen (Artikel 1) durch Anlagen 

zur Intensivhaltung von Geflügel und Schweinen vor (Anhang I). Relevante Stoffe sind 

hier u. a. Stickstoffverbindungen und Phosphate. Im Rahmen des Informationsaustauschs 

nach Artikel 16 berichten die Mitgliedsstaaten über die Wirksamkeit der Richtlinie in ei-

nem 3-jährigen Zyklus.  
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7 Zusammenfassung  

Gemäß der Richtlinie für die Strategische Umweltprüfung soll für das „Niedersächsische 

und Bremische Programm für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes 

2007-2013“ eine allgemeinverständliche Zusammenfassung erstellt werden.  

Kapitel 1 des Umweltberichts erläutert die Ziele der Strategischen Umweltprüfung (SUP) 

und ihres Kernelements, des Umweltberichts. Das Verhältnis zwischen der Ex ante-

Bewertung für den Programmentwurf und dem Umweltbericht und der generelle methodi-

sche Ansatz der Umweltprüfung werden dargestellt und die wichtigsten Datengrundlagen 

dafür genannt.  

Kapitel 2 stellt in kurzer Form die Inhalte und Ziele des Programmentwurfs dar und greift 

dabei auf das Programmdokument selbst zurück. Umweltzielsetzungen werden in allen 

drei Schwerpunkten des Programms berücksichtigt und stehen im Einklang mit den über-

geordneten strategischen Vorgaben.  

Kapitel 3 erarbeitet die für den Plan relevanten Ziele des Umweltschutzes und untersetzt 

diese soweit möglich mit Indikatoren. Untersucht wurden hierzu geltende rechtliche Vor-

gaben (Konventionen, Verordnungen, Richtlinien, Gesetze) auf internationaler, gemein-

schaftlicher, nationaler sowie auf Ebene des Bundeslandes und Dokumente politischer 

Strategien und Absichtserklärungen. Soweit möglich werden für die Länder Niedersachsen 

und Bremen konkretisierte Ziele und Indikatoren solchen übergeordneter Art bevorzugt. 

Die Indikatoren bilden das Gerüst für die Umweltbeschreibung in Kapitel 4 und die Um-

weltprüfung in Kapitel 5.  

In Kapitel 4 wird der derzeitige Umweltzustand vor dem Hintergrund der relevanten Indi-

katoren beschrieben. Dieses Kapitel fokussiert ausschließlich auf mögliche umweltbezo-

gene Wirkbereiche des Programms. Zu diesem Zweck wird gegliedert nach den Schutzgü-

tern der SUP-Richtlinie (Biodiversität einschließlich Flora und Fauna, Boden, Wasser, 

Klima und Luft, Landschaft, Bevölkerung und menschliche Gesundheit, Kultur- und Sach-

güter) eine gutachterliche Einschätzung der Entwicklungstrends der Indikatoren vorge-

nommen und eine Prognose erstellt, wie sich der Umweltzustand bei Nichtdurchführung 

des Programms 2007-2013 entwickeln würde. Es wird deutlich, dass sich der Umweltzu-

stand in einigen Bereichen bei einem Verzicht auf die Durchführung des Programms vor-

aussichtlich verschlechtern würde, während in anderen Bereichen voraussichtlich keine 

merklichen Veränderungen prognostiziert werden können.  

In Kapitel 5 erfolgt die Umweltprüfung der vorgeschlagenen Maßnahmenpalette in zwei 

Prüfschritten. In einem ersten Schritt werden die voraussichtlichen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter bewertet und zusammenfassend die Erheblichkeit der Umweltwirkungen so-

wohl im positiven als auch im negativen Sinne beurteilt. Demnach haben von 49 (Teil-) 

Maßnahmen 28 Maßnahmen voraussichtlich überwiegend positive und 7 Maßnahmen vor-
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aussichtlich überwiegend negative Umweltwirkungen. 14 Maßnahmen sind voraussichtlich 

ohne erhebliche Umweltwirkungen. Bei der Bewertung der Wirkungen auf die Schutzgüter 

wurden 141 voraussichtlich positive oder sehr positive gegenüber 36 voraussichtlich nega-

tiven oder sehr negativen bei 209 neutralen Wirkungen festgestellt.  

In einem zweiten Schritt werden die synergistischen und kumulativen Umweltwirkungen 

der Maßnahmen in Wechselwirkung zueinander und vor dem Hintergrund ihrer voraus-

sichtliche Wirkungsdauer beurteilt. Dabei spielen auch die Kriterien des Maßnahmenum-

fangs, der Finanzausstattung und der Reversibilität der Maßnahmenwirkungen eine Rolle. 

Wie bereits bei der Zielanalyse deutlich wurde, bestehen auch auf der Wirkungsseite der 

Maßnahmen vielfältige positive und negative Wechselbeziehungen. Ein besonderes Au-

genmerk muss hier den Maßnahmen aus den Schwerpunkten 1 und 3 gelten, die bei räum-

licher Koinzidenz, z. B. auf Gemeindeebene, neben den erwünschten positiven Wechsel-

wirkungen auch kumulativ negative Umweltwirkungen auslösen können. Die Umweltprü-

fung zeigt insgesamt, dass der Entwurf zum Niedersächsischen und Bremischen Entwick-

lungsprogramm 2007-2013 seinem strategischen Ansatz, Umweltziele nicht nur explizit zu 

verfolgen, sondern auch querschnittsorientiert in alle Förderbereiche zu integrieren, ge-

recht wird und weit überwiegend positive Umweltwirkungen erwarten lässt. Verbleibende 

Optimierungspotenziale und Risiken im Bereich nicht absehbarer kumulativer Wirkungen 

werden aufgezeigt.  

Im Kapitel 6 schließt der Umweltbericht mit vorhandenen und geplanten Überwachungs-

maßnahmen, um unvorhergesehene Umweltwirkungen des Programms frühzeitig zu er-

kennen.  
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Anhang 

Tabelle 12 Vereinfachte Darstellung des Ablaufs der Strategischen Umweltprü-
fung (SUP) bei der Erstellung von Programmen  

Einleitung des 
Verfahrens 

Feststellung der SUP-Pflicht  

Konsultation von Behörden (ggf. Einzelfallprüfung und Information der Öffentlichkeit 
[Screening])  

Scoping  

Festlegung des Untersuchungsrahmens unter Beteiligung von Behörden, deren umwelt- 
oder gesundheitsbezogener Aufgabenbereich berührt wird  

Berücksichtigung der „Abschichtung“  

Erstellung des 
Programment-
wurfs und Um-
weltprüfung 

Erstellung des Umweltberichts  

entspr. Art. 5 und Anhang I und Scoping-Festlegungen 

Konsultations-
phase 

Konsultationen: Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, ggf. grenzüberschrei-
tende Beteiligung  

Übermittlung des Programms inkl. Umweltbericht; Einholung von Stellungnahmen  

Berücksichtigung des Umweltberichts und der Konsultationsergebnisse bei der 
Programmerstellung  

Abwägung und 
Entscheidung 

Bekanntgabe der Entscheidung  

inkl. Übermittlung des Programms, des Umweltberichts sowie zusammenfassende Er-
klärung zur Entscheidung  

Monitoring Überwachung  

der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt (im Rahmen bestehender Überwa-
chungsmechanismen möglich) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Richtlinie 2001/42/EG (SUP-RL).  
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Tabelle 13 Anmerkungen im Rahmen des Scoping-Verfahrens  

Behörde Person geäußerte Hinweise empfohlene 
Datengrundla-
gen 

Biosphärenre-
servatsverwal-
tung Nieder-
sächsische 
Elbtalaue  

Fr. H. Pe-
tersen 

– Programm Dauergrünland mit Mahd und Nachweide 
reduziert die Artenvielfalt 

- 

Bremerhaven, 
Der Magistrat 

Hr. R. 
Volkmer 

Fragestellungen „menschliche Gesundheit“ zum Schwer-
punkt 1 

– Inwieweit fördert das Programm emissionsträchtige 
Betriebe? Welche Immissionen sind zu erwarten?  

– Inwieweit werden bei der Förderung Pestizideinsätze 
berücksichtigt? Welche Belastungen ergeben sich dar-
aus? 

– Werden bei der Förderung Verarbeitung & Vermark-
tung ernährungsphysiologische Aspekte berücksichtigt? 

- 

Gesundheits-
amt, Bremen 

Fr. Dr. B. 
Kaiser 

– Lufthygiene berücksichtigen: primäre & sekundäre 
Partikelemissionen (Feinstaub) aus der Landwirtschaft  

– Minderungsmaßnahmen einbeziehen 

– Alternativen berücksichtigen: Ökologische Landwirt-
schaft, nachhaltige Nahrungsmittelproduktion, regionale 
Vermarktungsstrukturen 

- 

GLL, Amt für 
Landentwick-
lung, Nieder-
sachsen 

Hr. D. 
Niemann 

– Instrumente der UVP, FFH-VP, Eingriffsregelung sind 
fester Bestandteil von Projektplanungen, die über ÄfL 
umgesetzt werden (z. B. Bodenordnung), dauerhaft ne-
gative Umweltwirkungen sind daher nicht zu erwarten  

– zuständige Behörden und Abläufe stehen ebenso fest, 
daher werden keine weiteren Anregungen gegeben  

- 

LBEG, Nieder-
sachsen & Bre-
men 

Fr. Dr. M. 
Gunreben 

– Berücksichtigung des § 1 BBodSchG, insbes. der natür-
lichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion 
>> Böden, die diese Kriterien erfüllen werden genannt, 
Hinweise zu digitalen kartograf. Grundlagen werden 
gegeben 

– Berücksichtigung des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden § 1a BauGB 
>> aktueller Versiegelungszustand in Niedersachsen 
liegt vor 

Karten der 
schutzwürdigen 
Böden 1:50.000

Karte des Ver-
siegelungsgra-
des in den Ge-
meinden  

GeoFakten 11 

Nachhaltiges 
Niedersachsen 
Heft 25/2003  

BBodSchG 

BauGB 

Nationalpark-
verwaltung 
Niedersächsi-
sches Watten-
meer  

Fr. M. 
Sobottka 

relevante Umweltziele:  

– Ziele sind im NWattNPG festgelegt; der Schutzzweck 
deckt die SUP-Schutzgüter Biodiversität, Boden, Was-
ser, Klima, Landschaft ab  

– Gebiet ist gleichzeitig EU-Vogelschutzgebiet, FFH-
Gebiet, Biosphärenreservat mit den entsprechenden 
Zielsetzungen  

NWattNPG 

Prognos 2004 

Planco 2003 

Wirkungsmat-
rix  
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Behörde Person geäußerte Hinweise empfohlene 
Datengrundla-
gen 

– Landwirtschaft spielt im NLP eine untergeordnete Rol-
le, trägt aber zur Erhaltung spezieller Arten und Le-
bensgemeinschaften bei; der Ökolandbau spielt eine un-
tergeordnete Rolle  

– Hinweise zu Literaturgrundlagen werden gegeben  

vorhandene Umweltinformationen:  

– Flächenbezogene Umweltdaten aus dem GEOSUM 

– Metadaten aus NOKIS  

relevante Umweltaspekte:  

– Wirkungsmatrix mit Analyse der potenzielle Umwelt-
wirkungen wurde beigefügt  

Prüfmethoden: 

– erscheinen nach derzeitigen Kenntnisstand nachvoll-
ziehbar  

Nieders. Land-
kreistag, AG 
der kommuna-
len Spitzenver-
bände Nieder-
sachsens 

Hr. H.-J. 
Schwarzer 

– keine vertiefenden Hinweise zur Vorgehensweise beim 
Aufbau des Umweltberichts und geplanten Bearbei-
tungsmethoden 

- 

Niedersächsi-
sche Landes-
forsten, Be-
triebsleitung, 
Abt. Wald u. 
Umwelt 

Hr. R. 
Ferchland 

– keine Vorschläge zu Verfahren, Umfang, Detaillie-
rungsgrad  

- 

Niedersächsi-
sches Lan-
desamt für 
Denkmalpflege 

Hr. J.J. 
Assendorp 

Chancen bestehen durch Förderungen in Schwerpunkten 2 
und 3 

–  z. B. zur Erhaltung von kulturhistorisch bedeutsamen 
Heckenlandschaften 

– z. B. zur Verbesserung der Schutzfunktion der Wälder 
zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen  

– z. B. zur Erhaltung verschiedener Haustypen oder zur 
Behebung der Probleme bei Leerstand 

Risiken insbes. aus Schwerpunkt 2, aber auch 3 

– z. B. hohes Risikopotenzial bei der Wiederaufforstung 

– Wiederherstellung des natürlichen Erbes kann zu einer 
Beeinträchtigung des kulturellen Erbes führen: z. B. an 
Fließgewässern Stauwehranlagen, Wassermühlen  

Prüfung der Auswirkungen der Förderangebote differen-
ziert nach „Kulturgütern“ und „Kulturlandschaft“; dazu 
Hinweise aus UVP-Verfahren  

LANCEWAD. 
Landscape and 
Cultural Heri-
tage in the 
Wadden Sea 
Region - Pro-
ject Report, 
Wadden Sea 
Ecosystem No. 
12 2001 

UVP report 
2+3, Sept. 2004

Verzeichnisse 
der Kultur-
denkmale gem. 
§ 4 NDSchG 

Niedersächsi-
sches Lan-
desamt für 
Denkmalpflege 

Hr. U. 
Pagels 

– archäologische Belange und Belange der Baudenkmal-
pflege ausreichend in Stellungnahme des NLD abge-
handelt; Verzicht auf gesonderte Stellungnahme  

- 
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Behörde Person geäußerte Hinweise empfohlene 
Datengrundla-
gen 

Niedersächsi-
sches Umwelt-
ministerium  

Hr. J. Hoff-
mann-Loß 

– Informationen zum Programm für eine Stellungnahme 
nicht ausreichend  

– methodische Herangehensweise in 2 Schritten wird als 
sinnvoll erachtet 

– Schwierigkeiten beim Zusammenstellen der erforderli-
chen Unterlagen sind im Umweltbericht darzulegen  

– relevante Umweltziele sowie Beschreibung des Um-
weltzustands können den Angaben für die Novelle des 
LROP entnommen werden; die Aussagen sind ebenfalls 
in der „Umweltstrategie Niedersachsens“ im Pro-
grammentwurf 2007-2013 enthalten 

– Quantifizierte Ziele aus Umweltindikatorensystem 
(Kernindikatoren)  

Unterlagen zur 
Novelle LROP 
beim ML  

Kernindikato-
ren für Nieder-
sachsen (web-
Seite) 

SBUV, Verfah-
rensleitstelle, 
Bremen 

Hr. K. 
Demske 

– Berichtsumfang gering halten: Schutzgüter zusammen-
fassen 

– Abstimmung der ausgewählten Umweltziele mit SBUV 

– qualitative Ziele aus Rechtsvorschriften i. d. R. ausrei-
chend 

BremNatSchG 

BremWaldG 

BremDSchG 

BremWG 

Landschafts-
programm 

BBodSchG 


